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2. Lesung 
 
 
 
 
Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Dienstrechts-
modernisierungsgesetz - DRModG NRW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 16/10380 – wird in der Fassung der 
Beschlüsse des Ausschusses angenommen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

2 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

3 

G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Beschlüsse des Ausschusses 

Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen  

(Dienstrechtsmodernisierungsgesetz - 
DRModG NRW) 

 

 Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen  

(Dienstrechtsmodernisierungsgesetz - 
DRModG NRW) 

Artikel 1 
Gesetz über die Beamtinnen und Beam-

ten des Landes Nordrhein-Westfalen  
(Landesbeamtengesetz - LBG NRW) 

 

 Artikel 1 
Gesetz über die Beamtinnen und Beam-

ten des Landes Nordrhein-Westfalen  
(Landesbeamtengesetz - LBG NRW) 

 
Inhaltsübersicht  
 

 Inhaltsübersicht  
 

Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 

 Abschnitt 1 - Allgemeine Vorschriften 
 
unverändert 

Abschnitt 2 - Beamtenverhältnis 
 
§ 3 Voraussetzungen des Beamtenver-

hältnisses  
§ 4 Beamtenverhältnis auf Zeit 
§ 5 Begriff und Gliederung der Laufbah-

nen 
§ 6 Zugangsvoraussetzungen zu den 

Laufbahnen 
§ 7 Anforderungen an den Vorberei-

tungsdienst 
§ 8 Erwerb der fachlichen Voraussetzun-

gen bei Laufbahnen 
 besonderer Fachrichtung 
§ 9 Laufbahnverordnung 
§ 10 Sicherung der Mobilität 
§ 11 Anerkennung der Laufbahnbefähi-

gung auf Grund der Richtlinie 
2005/36/EG und auf Grund in Dritt-
staaten erworbener Berufsqualifika-
tion 

§ 12 Andere Bewerberinnen oder Bewer-
ber 

§ 13 Probezeit 
§ 14 Einstellung 
§ 15 Voraussetzung der Ernennung auf 

Lebenszeit 
§ 16 Zuständigkeit und Wirkung der Er-

nennung 
§ 17  Verfahren und Rechtsfolgen bei nich-

tiger oder rücknehmbarer Ernennung 
§ 18 Mitgliedschaft im Parlament  

 Abschnitt 2 - Beamtenverhältnis 
 
unverändert 
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§ 19 Beförderung 
§ 20 Nachteilsausgleich 
§ 21 Ämter mit leitender Funktion im Be-

amtenverhältnis auf Probe 
§ 22 Laufbahnwechsel 
§ 23 Aufstieg 
 
Abschnitt 3 - Wechsel innerhalb des Lan-
des 
 
§ 24 Abordnung 
§ 25 Versetzung 
§ 26 Umbildung, Auflösung und Ver-

schmelzung von Behörden 
 

 Abschnitt 3 - Wechsel innerhalb des Lan-
des 
 
unverändert 

Abschnitt 4 - Beendigung des Beamten-
verhältnisses  
 
§ 27 Entlassung 
§ 28 Entlassungsverfahren 
§ 29 Verlust der Beamtenrechte und Wie-

deraufnahmeverfahren 
§ 30 Gnadenerweis 
§ 31 Ruhestand wegen Erreichens der Al-

tersgrenze 
§ 32 Hinausschieben des Ruhestandein-

tritts 
§ 33 Dienstunfähigkeit, Antragsruhestand 
§ 34 Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit 
§ 35 Wiederherstellung der Dienstfähig-

keit 
§ 36 Zuständigkeit, Beginn des Ruhe-

stands 
§ 37 Einstweiliger Ruhestand 
§ 38 Beginn des einstweiligen Ruhe-

stands 
§ 39 Wiederverwendung aus dem einst-

weiligen Ruhestand 
§ 40 Einstweiliger Ruhestand bei organi-

satorischen Veränderungen 
§ 41 Voraussetzung für Eintritt in den Ru-

hestand 
 

 Abschnitt 4 - Beendigung des Beamten-
verhältnisses  
 
unverändert 

Abschnitt 5 - Rechtliche Stellung im Be-
amtenverhältnis  
 
§ 42 Fortbildung und Personalentwicklung 
§ 43 Unterrichtung der Öffentlichkeit 
§ 44 Aufenthalt in der Nähe des Dienstor-

tes 
§ 45 Dienstkleidung 
§ 46 Diensteid 

 Abschnitt 5 - Rechtliche Stellung im Be-
amtenverhältnis  
 
unverändert 
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§ 47 Befreiung von Amtshandlungen 
§ 48 Pflicht zur Nebentätigkeit 
§ 49 Genehmigungspflichtige Nebentätig-

keit 
§ 50 Nebentätigkeit bei Freistellung vom 

Dienst 
§ 51 Nicht genehmigungspflichtige Ne-

bentätigkeit 
§ 52 Ausübung der Nebentätigkeit, Ver-

fahren, Tätigkeit von Ruhestandsbe-
amten und früheren Beamten mit 
Versorgungsbezügen 

§ 53 Meldung von Nebeneinnahmen 
§ 54 Inanspruchnahme von Einrichtun-

gen, Personal oder Material des 
Dienstherrn 

§ 55 Ersatzpflicht des Dienstherrn 
§ 56 Beendigung von mit dem Amt ver-

bundener Nebentätigkeit 
§ 57 Regelung der Nebentätigkeit 
§ 58 Dienstaufgabe als Nebentätigkeit 
§ 59 Verbot der Annahme von Belohnun-

gen, Geschenken und sonstigen Vor-
teilen 

§ 60 Arbeitszeit 
§ 61 Mehrarbeit 
§ 62 Fernbleiben vom Dienst 
§ 63 Voraussetzungslose Teilzeitbeschäf-

tigung 
§ 64 Teilzeitbeschäftigung und Urlaub aus 

familiären Gründen 
§ 65 Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell 
§ 66 Altersteilzeit 
§ 67 Familienpflegezeit 
§ 68 Informationspflicht  
§ 69 Benachteiligungsverbot 
§ 70 Urlaub aus arbeitsmarktpolitischen 

Gründen 
§ 71 Erholungsurlaub 
§ 72 Urlaub aus anderen Anlässen, Man-

datsträgerinnen und Mandatsträger 
§ 73 Folgen aus der Übernahme oder 

Ausübung eines Mandats  
§ 74 Mutterschutz, Elternzeit, Pflegezeit, 

Arbeitsschutz  
§ 75 Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, 

Pflege und Todesfällen 
§ 76 Behördliches Gesundheitsmanage-

ment 
§ 77 Führung der Amtsbezeichnung 
§ 78 Zusatz zur Amtsbezeichnung 
§ 79 Leistungen des Dienstherrn 
§ 80 Pflicht zum Schadensersatz 
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§ 81 Übergang eines Schadensersatzan-
spruchs auf den Dienstherrn 

§ 82 Ersatz von Sachschäden 
§ 83 Personalakten - allgemein 
§ 84 Beihilfeakten 
§ 85 Anhörung 
§ 86 Akteneinsicht 
§ 87 Vorlage und Auskunft 
§ 88 Entfernung von Personalaktendaten 
§ 89 Verarbeitung und Übermittlung von 

Personalaktendaten 
§ 90 Aufbewahrung 
§ 91 Übertragung von Aufgaben der Per-

sonalverwaltung 
§ 92 Dienstliche Beurteilung, Dienstzeug-

nis 
§ 93 Beteiligung der Spitzenorganisatio-

nen 
§ 94 Errichtung Landespersonalaus-

schuss 
§ 95 Zusammensetzung 
§ 96 Unabhängigkeit, Ausscheiden der 

Mitglieder 
§ 97 Aufgaben 
§ 98 Geschäftsordnung 
§ 99 Verfahren 
§ 100 Verhandlungsleitung, Geschäfts-

stelle 
§ 101 Beweiserhebung, Amtshilfe 
§ 102 Beschlüsse 
 
Abschnitt 6 - Rechtsweg  
 
§ 103 Verwaltungsrechtsweg, Vorverfah-

ren, Beschwerden 
§ 104 Vertretung bei Klagen aus dem Be-

amtenverhältnis 
§ 105 Zustellung 
 

 Abschnitt 6 - Rechtsweg  
 
unverändert 

Abschnitt 7 - Besondere Beamtengrup-
pen  
 
§ 106 Beamtinnen und Beamte des Land-

tags 
§ 107 Ehrenbeamtinnen und  Ehrenbeamte 
§ 108 Beamtinnen und Beamte des Lan-

desrechnungshofs 
§ 109 Polizeivollzugsdienst 
§ 110 Laufbahn, Arbeitszeit 
§ 111 Gemeinschaftsunterkunft, Verpfle-

gung 
§ 112 Dienstkleidung, Freie Heilfürsorge 

 Abschnitt 7 - Besondere Beamtengrup-
pen  
 
§ 106 Beamtinnen und Beamte des Land-

tags 
§ 107 Ehrenbeamtinnen und  Ehrenbeamte 
§ 108 Beamtinnen und Beamte des Lan-

desrechnungshofs 
§ 109 Polizeivollzugsdienst 
§ 110 Laufbahn, Arbeitszeit 
§ 111 Gemeinschaftsunterkunft, Verpfle-

gung 
§ 112 Dienstkleidung, Freie Heilfürsorge 
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§ 113 Untersagen des Tragens der Dienst-
kleidung 

§ 114 Eintritt in den Ruhestand 
§ 115 Dienstunfähigkeit 
§ 116 Feuerwehrtechnischer Dienst 
§ 117 Allgemeiner Vollzugsdienst und 

Werkdienst bei den Justizvollzugsan-
stalten 

§ 118 Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter, Landrätinnen und Landräte 

§ 119 Übrige kommunale  Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamte 

§ 120 Wissenschaftliches und künstleri-
sches Personal an den Hochschulen 

§ 121 Staatsangehörigkeit, Erholungsur-
laub 

§ 122 Arten und Verlängerung des Beam-
tenverhältnisses 

§ 123 Sonderregelungen 
§ 124 Juniorprofessorinnen und Juniorpro-

fessoren 
§ 125 Nebentätigkeit 
 

§ 113 Untersagen des Tragens der Dienst-
kleidung 

§ 114 Eintritt in den Ruhestand 
§ 115 Dienstunfähigkeit 
§ 116 Feuerwehrtechnischer Dienst 
§ 117 Allgemeiner Vollzugsdienst und 

Werkdienst bei den Justizvollzugsan-
stalten, Vollzugsdienst in Abschie-
bungshaftvollzugseinrichtungen und 
Technischer Aufsichtsdienst in unter-
tägigen Bergwerksbetrieben 

§ 118 Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter, Landrätinnen und Landräte 

§ 119 Übrige kommunale  Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamte 

§ 120 Wissenschaftliches und künstleri-
sches Personal an den Hochschulen 

§ 121 Staatsangehörigkeit, Erholungsur-
laub 

§ 122 Arten und Verlängerung des Beam-
tenverhältnisses 

§ 123 Sonderregelungen 
§ 124 Juniorprofessorinnen und Juniorpro-

fessoren 
§ 125 Nebentätigkeit 
 

Abschnitt 8 - Rechtstellung der Beamtin-
nen und Beamten und Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger bei der Um-
bildung von Körperschaften 
 
§ 126 Eingliederung von Körperschaften 
§ 127 Rechtsfolgen der Umbildung 
§ 128 Rechtstellung der Beamtinnen und 

Beamten 
§ 129 Vorbereitung der Umbildung 
§ 130 Rechtstellung der Versorgungsemp-

fängerinnen und Versorgungsemp-
fänger 

 

 Abschnitt 8 - Rechtstellung der Beamtin-
nen und Beamten und Versorgungsemp-
fängerinnen und -empfänger bei der Um-
bildung von Körperschaften 
 
unverändert 

Abschnitt 9 - Übergangs- und Schluss-
vorschriften  
 
§ 131 Laufbahnbefähigung 
§ 132 Übergangsregelung für die Überfüh-

rung von bestehenden Laufbahnen in 
die neue Laufbahngruppenstruktur 

§ 133 Übergang Altersteilzeit, Altersurlaub 
§ 134 Rechtsstellung der von Änderungen 

nicht erfassten Beamtinnen und Be-
amten 

§ 135 Besitzstandswahrung bei der Ent-
pflichtung 

 Abschnitt 9 - Übergangs- und Schluss-
vorschriften  
 
§ 131 Laufbahnbefähigung 
§ 132 Übergangsregelung für die Überfüh-

rung von bestehenden Laufbahnen in 
die neue Laufbahngruppenstruktur 

§ 133 Übergang Altersteilzeit, Altersurlaub 
§ 134 Rechtsstellung der von Änderungen 

nicht erfassten Beamtinnen und Be-
amten 

§ 135 Besitzstandswahrung bei der Ent-
pflichtung 
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§ 136 Satzungen 
§ 137 Rechtsverordnungen 
§ 138 Inkrafttreten/Befristung 
 

§ 136 Satzungen 
§ 137 Rechtsverordnungen 
§ 138 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Beamtinnen 
und Beamten des Landes, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, soweit das Beam-
tenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010) in der jeweils geltenden Fassung 
keine anderweitige Regelung enthält. 
 
(2) Die Kirchen und öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgemeinschaften können Vorschriften 
dieses Gesetzes für anwendbar erklären. 
 
(3) Die Landesregierung kann Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts durch Rechtsverordnung das 
Recht verleihen, Beamtinnen und Beamte zu 
haben (Dienstherrnfähigkeit). 
 

 Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 
unverändert 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Oberste Dienstbehörde ist 
 
1. für die Beamtinnen und Beamten des 

Landes die oberste Behörde des Ge-
schäftsbereichs, in dem sie ein Amt be-
kleiden, 

2. für die Beamtinnen und Beamten der 
Gemeinden und Gemeindeverbände die 
Vertretung der Gemeinde oder des Ge-
meindeverbandes und 

3. für die Beamtinnen und Beamten der 
sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
das nach Gesetz oder Satzung zustän-
dige Organ. 

 
 
 

 § 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Oberste Dienstbehörde ist 
 
1. für die Beamtinnen und Beamten des 

Landes die oberste Behörde des Ge-
schäftsbereichs, in dem sie ein Amt be-
kleiden, 

2. für die Beamtinnen und Beamten der 
Gemeinden und Gemeindeverbände die 
Vertretung der Gemeinde oder des Ge-
meindeverbandes und 

3. für die Beamtinnen und Beamten der 
sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
das nach Gesetz oder Satzung zustän-
dige Organ. 

 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

9 

Satz 1 Nummer 1 gilt für Beamtinnen und Be-
amte ohne Amt entsprechend. Für Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 
frühere Beamtinnen und Beamte und deren 
Hinterbliebene gilt als oberste Dienstbe-
hörde die letzte oberste Dienstbehörde. Ist 
eine oberste Dienstbehörde nicht vorhan-
den, so bestimmt für die Beamtinnen und Be-
amten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts die oberste Aufsichtsbehörde, wer 
die Aufgaben der obersten Dienstbehörde 
wahrnimmt. § 3 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Regelung der Dienstaufsicht über die Be-
zirksregierungen in Personalangelegenhei-
ten vom 09. Mai 2000 (GV. BRW. 2000, 
S. 462) in der jeweils geltenden Fassung 
bleibt unberührt. 
 
(2) Dienstvorgesetzte Stelle ist 
 
1. für Beamtinnen und Beamte des Landes 

die oberste Dienstbehörde, soweit durch 
Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist, 

2. für Beamtinnen und Beamte der Ge-
meinden und Gemeindeverbände die 
durch das Kommunalverfassungsrecht 
bestimmte Stelle und 

3. für Beamtinnen und Beamte der sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts die 
durch Gesetz oder Satzung bestimmte 
Stelle. 

 
Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 
 

Satz 1 Nummer 1 gilt für Beamtinnen und Be-
amte ohne Amt entsprechend. Für Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte, 
frühere Beamtinnen und Beamte und deren 
Hinterbliebene gilt als oberste Dienstbe-
hörde die letzte oberste Dienstbehörde. Ist 
eine oberste Dienstbehörde nicht vorhan-
den, so bestimmt für die Beamtinnen und Be-
amten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts die oberste Aufsichtsbehörde, wer 
die Aufgaben der obersten Dienstbehörde 
wahrnimmt. § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Regelung der Dienstaufsicht über die Be-
zirksregierungen in Personalangelegenhei-
ten vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000, 
S. 462) in der jeweils geltenden Fassung 
bleibt unberührt. 
 
(2) unverändert 

(3) Für Beamtinnen und Beamte des Landes 
kann die oberste Dienstbehörde für Ent-
scheidungen nach Absatz 4 durch Rechts-
verordnung eine andere dienstvorgesetzte 
Stelle bestimmen. 
 
(4) Für Beamtinnen und Beamte des Landes 
trifft die dienstvorgesetzte Stelle die beam-
tenrechtlichen Entscheidungen über die per-
sönlichen Angelegenheiten der ihr nachge-
ordneten Beamtinnen und Beamten, soweit 
nicht nach Gesetz oder Verordnung eine an-
dere Stelle zuständig ist; sie kann sich dabei 

 (3) unverändert 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
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nach Maßgabe der für ihre Behörde gelten-
den Geschäftsordnung vertreten lassen. Für 
Beamtinnen und Beamte der Gemeinden 
und Gemeindeverbände sowie für Beamtin-
nen und Beamte der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts gilt Satz 1 entsprechend, soweit nicht 
nach den für sie geltenden Vorschriften eine 
andere Stelle zuständig ist. 
 
(5) Vorgesetzte Person ist, wer dienstliche 
Anordnungen erteilen kann. Wer vorgesetzte 
Person ist, bestimmt sich nach dem Aufbau 
der öffentlichen Verwaltung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 

Abschnitt 2 
Beamtenverhältnis 

 
§ 3 

Voraussetzungen des  
Beamtenverhältnisses 

 
(1) Wer in das Beamtenverhältnis berufen 
werden soll, muss die für die beabsichtigte 
Laufbahn vorgeschriebene oder – mangels 
solcher Vorschriften – übliche Vorbildung be-
sitzen (Laufbahnbewerberin oder Laufbahn-
bewerber). In das Beamtenverhältnis kann 
auch berufen werden, wer die erforderliche 
Befähigung durch Lebens- und Berufserfah-
rung innerhalb oder außerhalb des öffentli-
chen Dienstes erworben hat (andere Bewer-
berin oder anderer Bewerber); dies gilt nicht 
für die Wahrnehmung solcher Aufgaben, für 
die eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung 
oder Prüfung durch besondere Rechtsvor-
schrift zwingend vorgeschrieben ist oder 
nach ihrer Eigenart zwingend erforderlich 
ist.  
 
(2) Ausnahmen nach § 7 Absatz 3 des Be-
amtenstatusgesetzes erlässt die oberste 
Dienstbehörde. Für die Beamtinnen und Be-
amten der Gemeinden und Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts liegt die Zuständigkeit bei der obers-
ten Aufsichtsbehörde.  
 
 
 

 Abschnitt 2 
Beamtenverhältnis 

 
§ 3 

Voraussetzungen des  
Beamtenverhältnisses 

 
unverändert 
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§ 4 
Beamtenverhältnis auf Zeit 

 
Die Fälle und Voraussetzungen der Ernen-
nung von Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
werden durch Gesetz bestimmt. Durch 
Rechtsverordnung des für Inneres zuständi-
gen Ministeriums und des Finanzministeri-
ums kann zugelassen werden, dass für ein-
zelne Verwaltungszweige und Aufgabenge-
biete der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts an Stelle von Beamtinnen und Beam-
ten auf Lebenszeit Beamtinnen und Beamte 
auf Zeit berufen werden. Die Zeitdauer muss 
bei den Beamtinnen und Beamten der Ge-
meinden und der Gemeindeverbände zwölf 
Jahre betragen, bei den Beamtinnen und Be-
amten der sonstigen Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
muss sie mindestens sechs Jahre betragen. 
Über die Berufung auf Zeit darf frühestens 
sechs Monate vor Freiwerden der Stelle ent-
schieden werden. Soweit Gesetze oder Ver-
ordnungen nicht anderes bestimmen, ist die 
Beamtin oder der Beamte auf Zeit nach Ab-
lauf der Amtszeit verpflichtet, das Amt wei-
terzuführen, wenn sie oder er unter nicht un-
günstigeren Bedingungen für wenigstens die 
gleiche Zeit wieder ernannt werden soll. 
 

 § 4 
Beamtenverhältnis auf Zeit 

 
unverändert 

§ 5 
Begriff und Gliederung der Laufbahnen 

 
(1) Es gibt Laufbahnen mit Vorbereitungs-
dienst und Laufbahnen besonderer Fach-
richtung. Eine Laufbahn umfasst alle Ämter, 
die derselben Fachrichtung und derselben 
Laufbahngruppe angehören; zur Laufbahn 
gehört auch der Vorbereitungsdienst. 
 
(2) Es gibt die Laufbahngruppen 1 und 2. In-
nerhalb der Laufbahngruppen gibt es nach 
Maßgabe des Besoldungsrechts erste und 
zweite Einstiegsämter. Der Zugang zu einer 
Laufbahngruppe und innerhalb einer Lauf-
bahngruppe zu einem Einstiegsamt richtet 
sich nach den in § 6 normierten Zugangsvo-
raussetzungen. Besondere fachgesetzliche 
Regelungen bleiben unberührt. 
 

 § 5 
Begriff und Gliederung der Laufbahnen 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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(3) Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
sind: 
 
1. Gesundheit, 
2. technische Dienste (einschließlich na-

turwissenschaftlicher Dienste), 
3. nichttechnische Dienste, 
4. Bildung und Wissenschaft. 
 
Die Zuordnung der bisherigen Laufbahnen 
und der fachlichen Schwerpunkte zu den je-
weiligen Laufbahnen besonderer Fachrich-
tung erfolgt nach Maßgabe der Laufbahnver-
ordnung vom 28. Januar 2014 (GV. NRW. 
S. 22, ber. S. 203) in der jeweils geltenden 
Fassung.  
 
(4) Die Laufbahnbefähigung gilt für alle in-
nerhalb einer Fachrichtung wahrzunehmen-
den Ämter einer Laufbahngruppe, soweit 
nicht für einzelne Ämter eine bestimmte Vor-
bildung, Ausbildung oder Prüfung durch be-
sondere Rechtsvorschrift zwingend vorge-
schrieben oder ihrer Eigenart nach zwingend 
erforderlich ist oder besondere Vorausset-
zungen nach § 8 Absatz 2 (Erwerb der fach-
lichen Voraussetzungen bei Laufbahnen be-
sonderer Fachrichtung) gefordert worden 
sind. 
 

(3) Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
sind: 
 
1. Gesundheit, 
2. technische Dienste (einschließlich na-

turwissenschaftlicher Dienste), 
3. nichttechnische Dienste, 
4. Bildung und Wissenschaft. 
 
Die Zuordnung der bisherigen Laufbahnen 
und der fachlichen Schwerpunkte zu den je-
weiligen Laufbahnen besonderer Fachrich-
tung erfolgt nach Maßgabe der Laufbahnver-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung.  
 
 
 
(4) unverändert 

§ 6 
Zugangsvoraussetzungen zu den Lauf-

bahnen 
 
(1) Für den Zugang zu den Laufbahnen ist 
als Bildungsvoraussetzung mindestens zu 
fordern: 
 
1. für die Laufbahngruppe 1, erstes Ein-

stiegsamt, der erfolgreiche Besuch einer 
Hauptschule oder ein gesetzlich als 
gleichwertig anerkannter Bildungsstand, 

2. für die Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt,  
a) der mittlere Schulabschluss (Fach-

oberschulreife) oder ein gesetzlich 
als gleichwertig anerkannter Bil-
dungsstand oder  

 
 
 
 
 

 § 6 
Zugangsvoraussetzungen zu den Lauf-

bahnen 
 
unverändert 
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b) der erfolgreiche Besuch einer 
Hauptschule oder ein gesetzlich als 
gleichwertig anerkannter Bildungs-
stand sowie eine förderliche abge-
schlossene Berufsausbildung oder 
eine abgeschlossene Ausbildung in 
einem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis, 

3. für die Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt,  
a) eine zu einem Hochschulstudium 

berechtigende Schulbildung oder 
ein gesetzlich als gleichwertig aner-
kannter Bildungsstand oder 

b) das Abschlusszeugnis eines zu ei-
nem Bachelorgrad oder einer ent-
sprechenden Qualifikation führen-
den geeigneten Studiums an einer 
Fachhochschule, einer Universität, 
einer technischen Hochschule, ei-
ner Berufsakademie oder einer 
gleichstehenden Hochschule, 

4. für die Laufbahngruppe 2, zweites Ein-
stiegsamt,  
a) ein mit einem Mastergrad abge-

schlossenes, geeignetes Hoch-
schulstudium oder  

b) ein gleichwertiger Abschluss an ei-
ner Universität, einer technischen 
Hochschule oder einer anderen 
gleichstehenden Hochschule. 

 
(2) Als weitere Voraussetzung für den Zu-
gang zu den Laufbahnen mit Vorbereitungs-
dienst sind der für das jeweilige Einstiegsamt 
vorgesehene Vorbereitungsdienst und das 
Bestehen der jeweils vorgesehenen Prüfung 
erforderlich. Für Laufbahnen besonderer 
Fachrichtung ist zusätzlich zu den Voraus-
setzungen des Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe b, 3 Buchstabe b und 4 eine hauptbe-
rufliche Tätigkeit notwendig. 
 
(3) Besondere fachgesetzliche Regelungen 
bleiben unberührt. 
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§ 7 
Anforderungen an den Vorbereitungs-

dienst 
 

(1) Soweit ein Vorbereitungsdienst vorgese-
hen ist, leisten die Laufbahnbewerberinnen 
und Laufbahnbewerber diesen im Beamten-
verhältnis auf Widerruf. In einer Rechtsver-
ordnung nach Absatz 2 oder durch Gesetz 
kann bestimmt werden, dass der Vorberei-
tungsdienst abweichend von Satz 1 in einem 
öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
außerhalb eines Beamtenverhältnisses ab-
geleistet wird, wenn ein öffentliches Inte-
resse dies rechtfertigt. Auf Laufbahnbewer-
berinnen und -bewerber, die ihren Vorberei-
tungsdienst in einem solchen öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis ableisten, 
finden die für die Beamtinnen und Beamten 
geltenden Vorschriften mit Ausnahme des § 
7 Absatz 1 und des § 38 des Beamtenstatus-
gesetzes und der §§ 44, 63 bis 65, 75 und 79 
entsprechende Anwendung, soweit nicht 
durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes etwas anderes bestimmt wird. Sie sind 
zu Beginn der Ausbildung nach § 1 des Ver-
pflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 
(BGBl. I S. 469, 547) in der jeweils geltenden 
Fassung auf die gewissenhafte Erfüllung ih-
rer Obliegenheiten zu verpflichten. 
 

 § 7 
Anforderungen an den Vorbereitungs-

dienst 
 
(1) Soweit ein Vorbereitungsdienst vorgese-
hen ist, sollen die Laufbahnbewerberinnen 
und Laufbahnbewerber diesen im Beamten-
verhältnis auf Widerruf ableisten; die für die 
Ordnung der Laufbahn zuständige oberste 
Dienstbehörde kann für Gruppen von Lauf-
bahnbewerberinnen und Laufbahnbewer-
bern in den Rechtsverordnungen nach Ab-
satz 2 oder den Laufbahnverordnungen Aus-
nahmen zulassen. In einer Rechtsverord-
nung nach Absatz 2 oder durch Gesetz kann 
bestimmt werden, dass der Vorbereitungs-
dienst abweichend von Satz 1 in einem öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
außerhalb eines Beamtenverhältnisses ab-
geleistet wird, wenn ein öffentliches Inte-
resse dies rechtfertigt. Auf Laufbahnbewer-
berinnen und -bewerber, die ihren Vorberei-
tungsdienst in einem solchen öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis ableisten, 
finden die für die Beamtinnen und Beamten 
geltenden Vorschriften mit Ausnahme des § 
7 Absatz 1 und des § 38 des Beamtenstatus-
gesetzes und der §§ 44, 63 bis 65, 75 und 79 
entsprechende Anwendung, soweit nicht 
durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes etwas anderes bestimmt wird. Sie sind 
zu Beginn der Ausbildung nach § 1 des Ver-
pflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 
(BGBl. I S. 469, 547) in der jeweils geltenden 
Fassung auf die gewissenhafte Erfüllung ih-
rer Obliegenheiten zu verpflichten. 
 

(2) Die für die Ordnung einer Laufbahn zu-
ständige oberste Landesbehörde erlässt für 
die jeweilige Laufbahn im Bereich der Lan-
desverwaltung und für die der Aufsicht unter-
stehenden Gemeinden, Gemeindeverbände 
und sonstigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium und dem Finanzministerium 
zur Ausführung der Bestimmungen nach § 9 
Absatz 1 Nummer 1, 2 und 7 und nach Maß-
gabe der Verordnung nach § 9 Absatz 1 Vor-
schriften über die Ausbildung und Prüfung 
der Beamtinnen und Beamten durch Rechts-
verordnung. Dabei sollen insbesondere ge-
regelt werden 

 (2) Die für die Ordnung einer Laufbahn zu-
ständige oberste Landesbehörde erlässt für 
die jeweilige Laufbahn im Bereich der Lan-
desverwaltung und für die der Aufsicht unter-
stehenden Gemeinden, Gemeindeverbände 
und sonstigen Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium und dem Finanzministerium 
zur Ausführung der Bestimmungen nach § 9 
Absatz 1 Nummer 1, 2 und 7 und nach Maß-
gabe der Verordnung nach § 9 Absatz 1 Vor-
schriften über die Ausbildung und Prüfung 
der Beamtinnen und Beamten durch Rechts-
verordnung. Dabei sollen insbesondere ge-
regelt werden 
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1. die Voraussetzungen für die Zulassung 
zum Vorbereitungsdienst,  

2. der Inhalt und das Ziel der Ausbildung 
während des Vorbereitungsdienstes, 

3. die Ausgestaltung des Vorbereitungs-
dienstes und Abweichungen von seiner 
regelmäßigen Dauer auch hinsichtlich 
Beurlaubungen und Teilzeitbeschäfti-
gungen, 

4. die Art und der Umfang der theoreti-
schen und der praktischen Ausbildung, 

5. die Anrechnung von förderlichen Zeiten 
auf den Vorbereitungsdienst, 

6.  die Beurteilung der Leistungen während 
des Vorbereitungsdienstes, 

7. die Art und die Zahl der Prüfungsleistun-
gen, 

8. das Verfahren der Prüfung, 
9. die Berücksichtigung von Leistungen 

nach Nummer 6 bei der Festlegung der 
Prüfungsergebnisse, 

10. die Prüfungsnoten, die eine nach der 
Leistung der Kandidatin oder des Kandi-
daten abgestufte Beurteilung ermögli-
chen, 

11. die Ermittlung und die Feststellung des 
Prüfungsergebnisses, 

12. die Bildung der Prüfungsausschüsse, 
13. die Wiederholung von Prüfungsleistun-

gen und der gesamten Prüfung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sind Ämter einer Laufbahn im Geschäftsbe-
reich mehrerer oberster Landesbehörden 
vorhanden, bestimmt das für Inneres zustän-
dige Ministerium die für die Ordnung der 
Laufbahn zuständige oberste Landesbe-
hörde. Besondere fachgesetzliche Regelun-
gen bleiben unberührt. 
 

1. die Voraussetzungen für die Zulassung 
zum Vorbereitungsdienst,  

2. der Inhalt und das Ziel der Ausbildung 
während des Vorbereitungsdienstes, 

3. die Ausgestaltung des Vorbereitungs-
dienstes und Abweichungen von seiner 
regelmäßigen Dauer auch hinsichtlich 
Beurlaubungen und Teilzeitbeschäfti-
gungen, 

4. die Art und der Umfang der theoreti-
schen und der praktischen Ausbildung, 

5. die Anrechnung von förderlichen Zeiten 
auf den Vorbereitungsdienst, 

6.  die Beurteilung der Leistungen während 
des Vorbereitungsdienstes, 

7. die Art und die Zahl der Prüfungsleistun-
gen, 

8. das Verfahren der Prüfung, 
9. die Berücksichtigung von Leistungen 

nach Nummer 6 bei der Festlegung der 
Prüfungsergebnisse, 

10. die Prüfungsnoten, die eine nach der 
Leistung der Kandidatin oder des Kandi-
daten abgestufte Beurteilung ermögli-
chen, 

11. die Ermittlung und die Feststellung des 
Prüfungsergebnisses, 

12. die Bildung der Prüfungsausschüsse, 
13. die Wiederholung von Prüfungsleistun-

gen und der gesamten Prüfung. 
 
Ferner kann für die Einstellung in das Beam-
tenverhältnis auf Widerruf eine Höchstalters-
grenze festgelegt werden, die sich aus der 
jeweiligen Höchstaltersgrenze des § 14 Ab-
satz 3 und 6 abzüglich der Dauer des Vorbe-
reitungsdienstes ergibt. § 14 Absatz 5, 7, 10 
und 11 findet entsprechende Anwendung. 
Sind Ämter einer Laufbahn im Geschäftsbe-
reich mehrerer oberster Landesbehörden 
vorhanden, bestimmt das für Inneres zustän-
dige Ministerium die für die Ordnung der 
Laufbahn zuständige oberste Landesbe-
hörde. Besondere fachgesetzliche Regelun-
gen bleiben unberührt. 
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(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 
kann nach Maßgabe der Verordnung nach 
§ 9 Absatz 1 Regelungen zur beruflichen 
Entwicklung über eine modulare Qualifizie-
rung und zu den Anforderungen an eine be-
rufliche Entwicklung durch ein Studium so-
wie Anforderungen an einen Laufbahnwech-
sel nach § 22 Absatz 2 vorsehen. 
 

 (3) unverändert 

§ 8 
Erwerb der fachlichen Voraussetzung bei 

Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
 

(1) Die Einrichtung von Laufbahnen beson-
derer Fachrichtung setzt voraus, dass die 
Ausbildungsinhalte eines Vorbereitungs-
dienstes mindestens gleichwertig durch 
Kenntnisse und Fähigkeiten aus einer haupt-
beruflichen Tätigkeit ersetzt werden können. 
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens einer 
Rechtsverordnung nach § 7 Absatz 2, die 
den Erwerb der Befähigung durch einen Vor-
bereitungsdienst vorschreibt, ist die Einstel-
lung solcher Bewerberinnen und Bewerber in 
die entsprechende Laufbahn mit Vorberei-
tungsdienst nicht mehr zulässig, die ihre Be-
fähigung nach den Vorschriften über Beam-
tinnen oder Beamte besonderer Fachrich-
tung erworben haben. Die Rechtsverord-
nung kann für eine Übergangszeit hiervon 
abweichen. 
 
(2) Als hauptberufliche Tätigkeit können nur 
solche Tätigkeiten anerkannt werden, die 
nach den Grundsätzen der funktionsbezoge-
nen Bewertung gleichwertige Kenntnisse 
und Fertigkeiten des auszuübenden Amtes 
vermitteln. Nähere Bestimmungen hierzu 
trifft die Laufbahnverordnung. Sie kann ins-
besondere Regelungen treffen über 
 
1. Art und Umfang der hauptberuflichen 

Tätigkeit, 
2. weitere über § 6 hinausgehende Qualifi-

kationen. 
 
(3) In der Rechtsverordnung nach § 9 kön-
nen von § 6 abweichende Bildungsvoraus-
setzungen für den Zugang zur Laufbahn be-
sonderer Fachrichtung Bildung und Wissen-
schaft geregelt werden. 
 

 § 8 
Erwerb der fachlichen Voraussetzung bei 

Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
 
unverändert 
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(4) Für die Laufbahnen besonderer Fachrich-
tung kann die oberste Dienstbehörde Rege-
lungen nach § 7 Absatz 3 treffen. 
 

§ 9 
Laufbahnverordnung 

 
(1) Die Landesregierung erlässt unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse der einzel-
nen Verwaltungen durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über die Laufbahnen der Beam-
tinnen und Beamten (Laufbahnverordnung). 
Dabei sind auch nach Maßgabe der §§ 5 bis 
23 insbesondere zu regeln 
 
1. die Voraussetzungen für die Einrichtung 

und Ausgestaltung von Laufbahnen, ins-
besondere Regelungen zum Befähi-
gungserwerb sowie die Feststellung der 
bei einem anderen Dienstherrn erworbe-
nen Laufbahnbefähigung, 

2. Mindestanforderungen an einen Vorbe-
reitungsdienst, insbesondere seine 
Dauer, seine Kürzung durch Anrech-
nung und seine Verlängerung sowie sei-
nen Abschluss, 

3. Mindestanforderungen an eine hauptbe-
rufliche Tätigkeit, 

4. Art, Dauer und Berechnung der Probe-
zeit, ihre Verlängerung und die Anrech-
nung von Zeiten hauptberuflicher Tätig-
keit sowie die Dauer der Mindestprobe-
zeit, 

5. Beförderungsvoraussetzungen, 
6. die in der Laufbahn regelmäßig zu 

durchlaufenden Ämter, sowie die davon 
abweichende vorzeitige Beförderung auf 
der Grundlage einer Qualifizierung 
durch ein Studium, 

7. die Voraussetzungen für den Aufstieg in 
das erste Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2 (Laufbahnbefähigung im Wege 
des Aufstiegs), 

8. die Einstellungsvoraussetzungen für an-
dere Bewerberinnen und Bewerber,,  

9. der Verzicht auf eine erneute Probezeit, 
die in einem früheren Richter- oder Be-
amtenverhältnis bereits abgeleistet wor-
den ist, 

10. der Verzicht auf das erneute Durchlau-
fen von Laufbahnämtern, die in einem 
früheren Richter- oder Beamtenverhält-
nis bereits erreicht worden sind, 

 § 9 
Laufbahnverordnung 

 
(1) Die Landesregierung erlässt unter Be-
rücksichtigung der Erfordernisse der einzel-
nen Verwaltungen durch Rechtsverordnung 
Vorschriften über die Laufbahnen der Beam-
tinnen und Beamten (Laufbahnverordnung). 
Dabei sind auch nach Maßgabe der §§ 5 bis 
23 insbesondere zu regeln 
 
1. die Voraussetzungen für die Einrichtung 

und Ausgestaltung von Laufbahnen, ins-
besondere Regelungen zum Befähi-
gungserwerb sowie die Feststellung der 
bei einem anderen Dienstherrn erworbe-
nen Laufbahnbefähigung, 

2. Mindestanforderungen an einen Vorbe-
reitungsdienst, insbesondere seine 
Dauer, seine Kürzung durch Anrech-
nung und seine Verlängerung sowie sei-
nen Abschluss, 

3. Mindestanforderungen an eine hauptbe-
rufliche Tätigkeit, 

4. Art, Dauer und Berechnung der Probe-
zeit, ihre Verlängerung und die Anrech-
nung von Zeiten hauptberuflicher Tätig-
keit sowie die Dauer der Mindestprobe-
zeit, 

5. Beförderungsvoraussetzungen, 
6. die in der Laufbahn regelmäßig zu 

durchlaufenden Ämter, sowie die davon 
abweichende vorzeitige Beförderung auf 
der Grundlage einer Qualifizierung oder 
eines Studiums, 

7. die Voraussetzungen für den Aufstieg in 
das erste Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2 (Laufbahnbefähigung im Wege 
des Aufstiegs), 

8. die Einstellungsvoraussetzungen für an-
dere Bewerberinnen und Bewerber, 

9. der Verzicht auf eine erneute Probezeit, 
die in einem früheren Richter- oder Be-
amtenverhältnis bereits abgeleistet wor-
den ist, 

10. der Verzicht auf das erneute Durchlau-
fen von Laufbahnämtern, die in einem 
früheren Richter- oder Beamtenverhält-
nis bereits erreicht worden sind, 
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11. die inhaltlichen Anforderungen für die 
Anerkennung einer Laufbahnbefähi-
gung bei einem Laufbahnwechsel sowie 
die Ausgestaltung des Laufbahnwech-
sels, 

12. Kosten und Kostenerstattung für eine 
berufliche Qualifizierung oder ein Stu-
dium und 

13. Festlegung von Höchstaltersgrenzen für 
die Einstellung oder Übernahme ins Be-
amtenverhältnis. 

 
(2) Absatz 1 und die §§ 5 bis 16 und 19 bis 
23 gelten nicht für Beamtinnen und Beamte 
auf Zeit.  
 

11. die inhaltlichen Anforderungen für die 
Anerkennung einer Laufbahnbefähi-
gung bei einem Laufbahnwechsel sowie 
die Ausgestaltung des Laufbahnwech-
sels, 

12. Kosten und Kostenerstattung für eine 
berufliche Qualifizierung oder ein Stu-
dium und 

13. Festlegung von Höchstaltersgrenzen für 
die Einstellung oder Übernahme ins Be-
amtenverhältnis. 

 
(2) unverändert 

§ 10 
Sicherung der Mobilität 

 
(1) Eine nach dem 1. April 2009 beim Bund 
oder in einem anderen Land erworbene 
Laufbahnbefähigung soll als Befähigung für 
eine Laufbahn vergleichbarer Fachrichtung 
in Nordrhein-Westfalen anerkannt werden. 
Soweit die Ausbildung bei dem anderen 
Dienstherrn hinsichtlich der Dauer oder der 
Inhalte ein erhebliches Defizit gegenüber der 
Ausbildung in Nordrhein-Westfalen aufweist, 
das nicht bereits durch die vorhandene Be-
rufserfahrung ausgeglichen ist, kann die An-
erkennung vom Ableisten einer Unterwei-
sung oder von Fortbildungsmaßnahmen ab-
hängig gemacht werden.  
 
(2) Für die vor dem 1. April 2009 erworbenen 
Laufbahnbefähigungen trifft die Lauf-
bahnverordnung nähere Regelungen.  
 
(3) Die Befähigung für die Laufbahn, in die 
eingestellt, gewechselt oder von einem 
Dienstherrn versetzt werden soll, ist von der 
einstellenden oder aufnehmenden Behörde 
festzustellen und der Beamtin oder dem Be-
amten schriftlich mitzuteilen. Für den Bereich 
der Landesverwaltung erfolgt die Feststel-
lung mit Zustimmung der für die Ausgestal-
tung der neuen Laufbahn zuständigen obers-
ten Dienstbehörde oder der von ihr bestimm-
ten Stelle. Die Regelungen des § 14 Absatz 
3 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 12. 
Mai 2009 (GV. NRW. S. 308) in der jeweils 
geltenden Fassung bleiben unberührt. 
 

 § 10 
Sicherung der Mobilität 

 
unverändert 
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(4) Die Laufbahnbefähigung anderer Bewer-
berinnen und Bewerber, welche durch den 
Landespersonalausschuss eines anderen 
Landes oder des Bundes festgestellt wurde, 
wird in Nordrhein-Westfalen nicht anerkannt. 
In diesen Fällen ist die Laufbahnbefähigung 
durch den Landespersonalausschuss des 
Landes Nordrhein-Westfalen festzustellen. 
 

§ 11 
Anerkennung der Laufbahnbefähigung 

auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG und  
auf Grund in Drittstaaten erworbener 

Berufsqualifikation 
 

(1) Die Laufbahnbefähigung kann auch  
 
1. auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG des 

Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 7. September 2005 über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen 
(ABl. L 255 vom 30. 9. 2005, S. 22, L 271 
vom 16.10.2007, S. 18, L 093 vom 
4.4.2008, S. 28, L 33 vom 3.2.2009, 
S. 49, L 305 vom 24.10.2014, S. 115) 
die zuletzt durch die Richtlinie 
2013/55/EU (ABl. L 354 vom 
28.12.2013, S. 132) geändert worden ist 
oder 

2. nach Maßgabe des § 7 des Beamtensta-
tusgesetzes auf Grund einer auf eine 
Tätigkeit in einer öffentlichen Verwal-
tung vorbereitenden Berufsqualifikation, 
die in einem vom § 7 Absatz 1 Nummer 
1 Buchstabe c des Beamtenstatusgeset-
zes nicht erfassten Drittstaat erworben 
ist, 

 
anerkannt werden. 
 
(2) Das Nähere, insbesondere das Anerken-
nungsverfahren sowie die Ausgleichsmaß-
nahmen, regelt das für Inneres zuständige 
Ministerium, für die Laufbahnen der Lehre-
rinnen und Lehrer das für das Schulwesen 
zuständige Ministerium, durch Rechtsverord-
nung. Das Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetz NRW vom 28. Mai 2013 (GV. NRW S. 
272) in der jeweils geltenden Fassung findet 
insoweit keine Anwendung. Ergänzende 
Festlegungen können die Rechtsverordnun-
gen nach § 7 regeln. 
 

 § 11 
Anerkennung der Laufbahnbefähigung 

auf Grund der Richtlinie 2005/36/EG und  
auf Grund in Drittstaaten erworbener 

Berufsqualifikation 
 
unverändert 
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(3) Die deutsche Sprache muss in dem für 
die Wahrnehmung der Aufgaben der Lauf-
bahn erforderlichen Maße beherrscht wer-
den. 
 

§ 12 
Andere Bewerberinnen oder andere Be-

werber 
 
(1) Von anderen Bewerberinnen oder von 
anderen Bewerbern (§ 3 Absatz 1 Satz 2) 
dürfen die für die Laufbahn vorgeschriebene 
Vorbildung, Ausbildung (Vorbereitungs-
dienst oder hauptberufliche Tätigkeit) und 
Laufbahnprüfung nicht gefordert werden. 
 
(2) Für andere Bewerberinnen und andere 
Bewerber kann Art und Umfang der zu for-
dernden Lebens- und Berufserfahrung in der 
Laufbahnverordnung bestimmt werden. 
 
(3) Die Befähigung anderer Bewerberinnen 
oder anderer Bewerber für die Laufbahn, in 
der sie verwendet werden sollen, wird durch 
den Landespersonalausschuss festgestellt; 
die Feststellung ist nicht zulässig in den Fäl-
len des § 3 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2. 
 

 § 12 
Andere Bewerberinnen oder andere Be-

werber 
 
unverändert 

§ 13 
Probezeit 

 
(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leis-
tung sind in einer Probezeit unter Anlegung 
eines strengen Maßstabs, bei Probezeiten 
oberhalb von zwölf  Monaten wiederholt, zu 
beurteilen. Die regelmäßige Probezeit dauert 
drei Jahre. Ein Verzicht auf eine Probezeit 
durch Kürzung und Anrechnung ist mit Aus-
nahme der Einstellung früherer Richterinnen 
und Richter und Beamtinnen und Beamter 
nicht zulässig. 
 
(2) Die Probezeit kann bei anderen Bewer-
berinnen und Bewerbern durch den Landes-
personalausschuss gekürzt werden. 
 
(3) Dienstzeiten im öffentlichen Dienst oder 
als Lehrkraft an Ersatzschulen und Zeiten ei-
ner hauptberuflichen Tätigkeit, die öffentli-
chen Belangen des Bundes oder eines Lan-
des dient, können auf die Probezeit ange-
rechnet werden. Die Zeit einer Tätigkeit, die 

 § 13 
Probezeit 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

21 

nach ihrer Art und Bedeutung nicht mindes-
tens einem Amt der betreffenden Laufbahn 
entsprochen hat, bleibt unberücksichtigt. 
 
(4) Das Nähere regelt die Laufbahnverord-
nung. 

§ 14 
Einstellung 

 
(1) Eine Ernennung zur Begründung des Be-
amtenverhältnisses (Einstellung) ist nur in 
den Einstiegsämtern der Laufbahn zulässig. 
Die Einstiegsämter bestimmen sich nach 
dem Besoldungsrecht. Der Landespersonal-
ausschuss kann Ausnahmen von Satz 1 zu-
lassen. 
 
(2) Soweit im Zuständigkeitsbereich der Er-
nennungsbehörde in der angestrebten Lauf-
bahn innerhalb der Ämtergruppe mit glei-
chem Einstiegsamt weniger Frauen als Män-
ner sind, sind Frauen bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevor-
zugt einzustellen, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen; ist die Landesregierung die für die 
Ernennung zuständige Behörde, so ist maß-
gebend der Zuständigkeitsbereich der obers-
ten Landesbehörde, die den Einstellungsvor-
schlag macht; Beamtinnen und Beamte in ei-
nem Vorbereitungsdienst, der auch Voraus-
setzung für die Ausübung eines Berufes au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes ist, werden 
bei der Ermittlung der Beschäftigungsanteile 
nicht berücksichtigt. Für die Verleihung lauf-
bahnfreier Ämter gilt Satz 2 Halbsatz 1 und 2 
entsprechend; in diesen Fällen treten an die 
Stelle der Laufbahn die jeweiligen Ämter mit 
gleichem Endgrundgehalt und gleicher 
Amtsbezeichnung. Weitere Abweichungen 
von dem gemäß Satz 1 maßgeblichen Be-
zugsbereich oder in Bezug auf die Ver-
gleichsgruppenbildung regelt die oberste 
Dienstbehörde durch Rechtsverordnung. 
Für Beförderungen gilt § 19 Absatz 6. 
 
 

 § 14 
Einstellung 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Soweit im Zuständigkeitsbereich der Er-
nennungsbehörde in der angestrebten Lauf-
bahn innerhalb der Ämtergruppe mit glei-
chem Einstiegsamt weniger Frauen als Män-
ner sind, sind Frauen bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevor-
zugt einzustellen, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen; ist die Landesregierung die für die 
Ernennung zuständige Behörde, so ist maß-
gebend der Zuständigkeitsbereich der obers-
ten Landesbehörde, die den Einstellungsvor-
schlag macht; Beamtinnen und Beamte in ei-
nem Vorbereitungsdienst, der auch Voraus-
setzung für die Ausübung eines Berufes au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes ist, werden 
bei der Ermittlung der Beschäftigungsanteile 
nicht berücksichtigt. Für die Verleihung lauf-
bahnfreier Ämter gilt Satz 1 Halbsatz 1 und 2 
entsprechend; in diesen Fällen treten an die 
Stelle der Laufbahn die jeweiligen Ämter mit 
gleichem Endgrundgehalt und gleicher 
Amtsbezeichnung. Weitere Abweichungen 
von dem gemäß Satz 1 maßgeblichen Be-
zugsbereich oder in Bezug auf die Ver-
gleichsgruppenbildung regelt die oberste 
Dienstbehörde durch Rechtsverordnung. 
Für Beförderungen gilt § 19 Absatz 6. 
 
(3) Als Laufbahnbewerberin oder Laufbahn-
bewerber darf in das Beamtenverhältnis auf 
Probe eingestellt werden, wer das 42. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat. 
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(4) Absatz 3 gilt entsprechend bei der Ein-
stellung in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit von Beamtinnen und Beamten an-
derer Dienstherren sowie von früheren Be-
amtinnen und Beamten. 
 
(5) Die Höchstaltersgrenze der Absätze 3 
und 4 erhöht sich um Zeiten 
 
1. der Ableistung einer Dienstpflicht nach Ar-

tikel 12a des Grundgesetzes, 
2. der Teilnahme an Maßnahmen im Sinne 

des § 34 Absatz 2 der Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung NRW vom 10. Januar 
2012 (GV. NRW. S. 2; ber. S. 92) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

3. der tatsächlichen Betreuung eines minder-
jährigen Kindes oder 

4. der tatsächlichen Pflege einer oder eines 
nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in 
der jeweils geltenden Fassung pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen, deren oder 
dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Ab-
satz 2 des vorgenannten Gesetzes nach-
gewiesen ist. 

 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 
erhöht sich die Höchstaltersgrenze um je-
weils bis zu drei Jahre, bei mehreren Kindern 
oder Angehörigen um insgesamt bis zu 
sechs Jahre, sofern über einen dementspre-
chenden Zeitraum keine berufliche Tätigkeit 
im Umfang von in der Regel mehr als zwei 
Drittel der jeweiligen regelmäßigen Arbeits-
zeit ausgeübt wurde. 
 
(6) Schwerbehinderte Menschen und ihnen 
gemäß § 2 Absatz 3 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I 
S. 1046, 1047) in der jeweils geltenden Fas-
sung gleichgestellte behinderte Menschen 
dürfen auch eingestellt werden, wenn sie das 
45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
Absatz 5 findet in diesen Fällen keine An-
wendung. 
 
(7) § 7 Absatz 6 des Soldatenversorgungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. September 2009 (BGBl. I 
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S. 3054) in der jeweils geltenden Fassung 
bleibt unberührt. 
 
(8) Planstelleninhaberinnen und Planstellen-
inhaber an Ersatzschulen dürfen in das Be-
amtenverhältnis auch eingestellt werden, 
wenn sie das 55. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. Bei Auflösung einer Ersatz-
schule nach § 111 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in 
der jeweils geltenden Fassung in den einst-
weiligen Ruhestand versetzte Planstellenin-
haberinnen und Planstelleninhaber dürfen 
eingestellt werden, wenn sie das 60. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Absatz 5 fin-
det in diesen Fällen keine Anwendung. 
 
(9) Eine Höchstaltersgrenze gilt nicht 
 
1. für die Berufung in ein Beamtenverhältnis 

auf Probe nach § 21 Absatz 1, 
2. für den Wechsel aus dem Richterverhält-

nis in das Beamtenverhältnis und umge-
kehrt innerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes, oder 

3. für die Einstellung in das Beamtenverhält-
nis auf Probe im Anschluss an die Been-
digung eines Vorbereitungsdienstes, 
wenn bei dessen Beginn für die Einstel-
lung in das Beamtenverhältnis auf Wider-
ruf eine Höchstaltersgrenze festgelegt 
war. 

 
Ein Überschreiten der Höchstaltersgrenze ist 
unbeachtlich, wenn die Laufbahnbewerberin 
oder der Laufbahnbewerber an dem Tag, an 
dem sie oder er den Antrag auf Einstellung 
gestellt hat, das jeweilige Höchstalter nicht 
vollendet hatte und die Einstellung innerhalb 
eines Jahres nach der Antragsstellung er-
folgt. 
 
(10) Weitere Ausnahmen von der jeweiligen 
Höchstaltersgrenze können zugelassen wer-
den, und zwar 
 
1. für einzelne Fälle oder Gruppen von Fäl-

len, wenn der Dienstherr ein erhebliches 
dienstliches Interesse daran hat, Bewer-
berinnen oder Bewerber als Fachkräfte 
zu gewinnen, zu behalten oder 

2. für einzelne Fälle, wenn sich nachweislich 
der berufliche Werdegang aus von der 
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Bewerberin oder dem Bewerber nicht zu 
vertretenden Gründen in einem Maß ver-
zögert hat, welches die Anwendung der 
Höchstaltersgrenze unbillig erscheinen 
ließe. 

 
Ein erhebliches dienstliches Interesse im 
Sinne von Nummer 1 liegt insbesondere vor, 
wenn die Ausnahmeerteilung zur Sicherstel-
lung der Erledigung der öffentlichen Aufgabe 
erforderlich ist. 
 
(11) Über die Ausnahmen gemäß Absatz 10 
entscheidet für die Beamtinnen und Beam-
ten 
 
1. des Landes die oberste Dienstbehörde als 

Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
dem für Inneres zuständigen Ministerium 
und dem Finanzministerium, 

2. der Landschaftsverbände, des Landesver-
bandes Lippe und des Regionalverban-
des Ruhr das für Inneres zuständige Mi-
nisterium als Aufsichtsbehörde, 

3. der Gemeinden und der sonstigen Ge-
meindeverbände die Aufsichtsbehörde, 
in den Fällen der auf Gruppen bezogenen 
Ausnahmen nach Absatz 10 Satz 1 Num-
mer 1 die Bezirksregierung als Aufsichts-
behörde und 

4. der der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, mit Aus-
nahme der Gemeinden und Gemeinde-
verbände, die Aufsichtsbehörde, bei Leh-
rerinnen und Lehrern im Einvernehmen 
mit der Schulaufsichtsbehörde. 

 
(3) Der Abschnitt 5 des Gendiagnostikgeset-
zes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 
3672) in der jeweils geltenden Fassung ist 
entsprechend anzuwenden auf 
 
1. alle Personen, 

a) die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis im Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes stehen, 

b) die sich für ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis beworben haben 
oder 

c) deren öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis beendet ist und 

 (12) Der Abschnitt 5 des Gendiagnostikge-
setzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 
3672) in der jeweils geltenden Fassung ist 
entsprechend anzuwenden auf 
 
1. alle Personen, 

a) die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis im Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes stehen, 

b) die sich für ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis beworben haben 
oder 

c) deren öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis beendet ist und 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

25 

2. alle Dienstherren im Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes. 

 

2. alle Dienstherren im Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes. 

 
§ 15 

Voraussetzung der Ernennung auf  
Lebenszeit 

 
Ein Beamtenverhältnis auf Probe ist in ein 
solches auf Lebenszeit umzuwandeln, wenn 
die beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
hierfür erfüllt sind.  
 

 § 15 
Voraussetzung der Ernennung auf  

Lebenszeit 
 
unverändert 

§ 16 
Zuständigkeit und Wirkung der  

Ernennung 
 

(1) Die Landesregierung ernennt die Beam-
tinnen und Beamten des Landes. Sie kann 
die Befugnis auf andere Stellen übertragen. 
 
(2) Die Beamtinnen und Beamten der Ge-
meinden und Gemeindeverbände sowie der 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterste-
henden Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts werden von 
den nach Gesetz, Verordnung oder Satzung 
hierfür zuständigen Stellen ernannt. Die Er-
nennungsurkunde einer kommunalen Wahl-
beamtin oder eines kommunalen Wahlbeam-
ten darf erst ausgehändigt werden, wenn die 
Wahl nicht innerhalb eines Monats nach ihrer 
Durchführung nach den dafür geltenden Vor-
schriften beanstandet worden ist oder wenn 
eine gesetzlich vorgeschriebene Bestäti-
gung der Wahl vorliegt. 
 
(3) Die Ernennung wird mit dem Tag der 
Aushändigung der Ernennungsurkunde wirk-
sam, wenn nicht in der Urkunde ausdrücklich 
ein späterer Tag bestimmt ist. 
 
(4) Mit der Ernennung erlischt das privat-
rechtliche Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 16 
Zuständigkeit und Wirkung der  

Ernennung 
 
unverändert 
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§ 17 
Verfahren und Rechtsfolgen bei  
nichtiger oder rücknehmbarer  

Ernennung 
 

(1) In den Fällen des § 11 des Beamtensta-
tusgesetzes ist die Nichtigkeit festzustellen 
und dies der oder dem Ernannten oder im 
Falle des Todes den versorgungsberechtig-
ten Hinterbliebenen schriftlich bekannt zu 
geben. Sobald der Grund für die Nichtigkeit 
bekannt wird, kann der oder dem Ernannten 
jede weitere Führung der Dienstgeschäfte 
verboten werden; im Fall des § 8 Absatz 1 
Nummer 1 des Beamtenstatusgesetzes ist 
sie zu verbieten. 
Das Verbot der Amtsführung kann erst aus-
gesprochen werden, wenn im Fall 
 
1. des § 11 Absatz 1 Nummer 1 des Beam-

tenstatusgesetzes die schriftliche Bestä-
tigung der Wirksamkeit der Ernennung, 

2. des § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Beam-
tenstatusgesetzes die Bestätigung der 
Ernennung oder 

3. des § 11 Absatz 1 Nummer 3 des Beam-
tenstatusgesetzes die Zulassung einer 
Ausnahme 

 
abgelehnt worden ist.  
 
Die bis zum Verbot der Führung der Dienst-
geschäfte vorgenommenen Amtshandlun-
gen der oder des Ernannten sind in gleicher 
Weise gültig, wie wenn die Ernennung wirk-
sam gewesen wäre. Die gewährten Leistun-
gen können belassen werden. 
 
(2) In den Fällen des § 12 des Beamtensta-
tusgesetzes muss die Ernennung innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten zurückge-
nommen werden, nachdem die dienstvorge-
setzte Stelle von der Ernennung und dem 
Grund der Rücknahme Kenntnis erlangt hat. 
Vor der Rücknahme ist die Beamtin oder der 
Beamte zu hören, soweit dies möglich ist. 
Die Rücknahmeerklärung ist der Beamtin o-
der dem Beamten und im Falle des Todes 
den versorgungsberechtigten Hinterbliebe-
nen schriftlich bekannt zu geben. Absatz 1 
Satz 2, 4 und 5 gilt entsprechend. 
 
 

 § 17 
Verfahren und Rechtsfolgen bei  
nichtiger oder rücknehmbarer  

Ernennung 
 
unverändert 
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§ 18 
Mitgliedschaft im Parlament 

 
Legt eine Beamtin oder ein Beamter, deren 
oder dessen Rechte und Pflichten aus dem 
Beamtenverhältnis wegen einer Mitglied-
schaft im Europäischen Parlament, im Bun-
destag, im Landtag oder in einer gesetzge-
benden Körperschaft eines anderen Landes 
ruhen oder der wegen einer Mitgliedschaft in 
einer gesetzgebenden Körperschaft eines 
anderen Landes ohne Besoldung beurlaubt 
ist, das Mandat nieder und bewirbt sie oder 
er sich anschließend erneut um einen Sitz im 
Europäischen Parlament, im Bundestag, im 
Landtag oder in einer gesetzgebenden Kör-
perschaft eines anderen Landes, so ist die 
Übertragung eines anderen Amtes mit höhe-
rem Endgrundgehalt und die Übertragung ei-
nes anderen Amtes beim Wechsel der Lauf-
bahngruppe nicht zulässig. Dies gilt entspre-
chend für die Zeit zwischen zwei Wahlperio-
den. 
 

 § 18 
Mitgliedschaft im Parlament 

 
Legt eine Beamtin oder ein Beamter, deren 
oder dessen Rechte und Pflichten aus dem 
Beamtenverhältnis wegen einer Mitglied-
schaft im Europäischen Parlament, im Bun-
destag, im Landtag oder in einer gesetzge-
benden Körperschaft eines anderen Landes 
ruhen oder die oder der wegen einer Mit-
gliedschaft in einer gesetzgebenden Körper-
schaft eines anderen Landes ohne Besol-
dung beurlaubt ist, das Mandat nieder und 
bewirbt sie oder er sich anschließend erneut 
um einen Sitz im Europäischen Parlament, 
im Bundestag, im Landtag oder in einer ge-
setzgebenden Körperschaft eines anderen 
Landes, so ist die Übertragung eines ande-
ren Amtes mit höherem Endgrundgehalt und 
die Übertragung eines anderen Amtes beim 
Wechsel der Laufbahngruppe nicht zulässig. 
Dies gilt entsprechend für die Zeit zwischen 
zwei Wahlperioden. 
 

§ 19 
Beförderung 

 
(1) Beförderungen sind die 
 
1. Ernennung unter Verleihung eines an-

deren Amtes mit höherem Endgrundge-
halt und anderer Amtsbezeichnung, 

2. Ernennung unter Verleihung eines an-
deren Amtes mit höherem Endgrundge-
halt bei gleicher Amtsbezeichnung und 

3. Ernennung unter Verleihung eines an-
deren Amtes mit gleichem Endgrundge-
halt und anderer Amtsbezeichnung beim 
Wechsel der Laufbahngruppe. 

Amtszulagen gelten als Bestandteile des 
Grundgehaltes. 
 
(2) Eine Beförderung ist nicht zulässig 
 
1. während der Probezeit, 
2. vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung 

der Probezeit sowie 
3. vor Ablauf eines Jahres seit der letzten 

Beförderung, es sei denn, dass das bis-
herige Amt nicht zu durchlaufen war. 

 

 § 19 
Beförderung 

 
unverändert 
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Innerhalb von zwei Jahren vor Eintritt in den 
Ruhestand wegen Erreichens der Alters-
grenze ist eine weitere Beförderung nicht zu-
lässig. 
Abweichend von Nummer 2 kann die Beam-
tin oder der Beamte wegen besonderer Leis-
tungen ohne Mitwirkung des Landesperso-
nalausschusses befördert werden. 
 
(3) Vor Feststellung der Eignung für einen 
höher bewerteten Dienstposten in einer Er-
probungszeit, für die durch Rechtsverord-
nung nach § 9 und § 110 Absatz 1 eine 
Dauer von mindestens drei Monaten festzu-
legen ist, darf die Beamtin oder der Beamte 
nicht befördert werden. Dies gilt nicht für Be-
förderungen in Ämter, deren Inhaberinnen o-
der Inhaber richterliche Unabhängigkeit be-
sitzen, Staatsanwältinnen oder Staatsan-
wälte, Beamtinnen oder Beamte im Sinne 
von § 37 oder Wahlbeamtinnen oder Wahl-
beamte sind; in den Rechtsverordnungen 
nach Satz 1 können weitere Ausnahmen für 
Fälle des Aufstiegs zugelassen werden, 
wenn diesen eine Prüfung vorausgeht. 
 
(4) Regelmäßig zu durchlaufende Beförde-
rungsämter dürfen mit Ausnahme von Beför-
derungen auf der Grundlage von § 9 Absatz 
1 Satz 2  Nummer 6 zweiter Halbsatz nicht 
übersprungen werden. 
 
(5) Der Landespersonalausschuss kann 
Ausnahmen von den Beförderungsverboten 
(Absatz 2) und vom Verbot der Sprungbeför-
derung (Absatz 4) zulassen. 
 

  

(6)  Beförderungen sind nach den Grundsät-
zen des § 9 des Beamtenstatusgesetzes vor-
zunehmen. Frauen sind bei im Wesentlichen 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt zu befördern, sofern 
nicht in der Person eines Mitbewerbers lie-
gende Gründe überwiegen. Von einer im 
Wesentlichen gleichen Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung im Sinne von Satz 2 
ist in der Regel auszugehen, wenn die je-
weils aktuelle dienstliche Beurteilung der Be-
werberin und des Mitbewerbers ein gleich-
wertiges Gesamturteil aufweist. Satz 2 und 3 
finden Anwendung, solange im Bereich der 
für die Beförderung zuständigen Behörde in-
nerhalb einer Laufbahn der Frauenanteil in 
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dem jeweiligen Beförderungsamt entweder 
den Frauenanteil im Einstiegsamt oder den 
Frauenanteil in einem der unter dem zu be-
setzenden Beförderungsamt liegenden Be-
förderungsämter unterschreitet und der 
Frauenanteil in dem jeweiligen Beförde-
rungsamt 50 Prozent noch nicht erreicht hat. 
Ist mit der Beförderung die Vergabe eines 
Dienstpostens mit Vorgesetzten- oder Lei-
tungsfunktion verbunden, gilt Satz 4 bezo-
gen auf die angestrebte Funktion. Abwei-
chend von Satz 4 ist maßgeblich der Ge-
schäftsbereich der obersten Landesbe-
hörde, die den Beförderungsvorschlag 
macht, wenn die Landesregierung die für die 
Beförderung zuständige Behörde ist. Wei-
tere Abweichungen von dem gemäß Satz 4 
maßgeblichen Bezugsbereich oder in Bezug 
auf die Vergleichsgruppenbildung regelt die 
oberste Dienstbehörde durch Rechtsverord-
nung. 
 

§ 20 
Nachteilsausgleich 

 
(1) Schwangerschaft, Mutterschutz, Eltern-
zeit und die Betreuung von Kindern unter 
achtzehn Jahren oder die Pflege einer oder 
eines nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen Angehörigen dürfen sich bei der 
Einstellung und der beruflichen Entwicklung 
nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 nicht 
nachteilig auswirken. 
 
(2) Haben sich die Anforderungen an die 
fachliche Eignung einer Bewerberin oder ei-
nes Bewerbers für die Einstellung in den öf-
fentlichen Dienst in der Zeit erhöht, in der 
sich die Bewerbung um Einstellung infolge 
der Geburt oder Betreuung eines Kindes ver-
zögert hat, und hat sie oder er sich innerhalb 
von drei Jahren nach der Geburt dieses Kin-
des beworben, ist der Grad der fachlichen 
Eignung nach den Anforderungen zu prüfen, 
die zu dem Zeitpunkt bestanden haben, zu 
dem sie oder er sich ohne die Geburt des 
Kindes hätte bewerben können. Für die Be-
rechnung des Zeitraums der Verzögerung 
sind die Fristen nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz vom 5. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2748) in der jeweils geltenden 
Fassung sowie dem Mutterschutzgesetz 
vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318) in der 

 § 20 
Nachteilsausgleich 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

30 

jeweils geltenden Fassung zugrunde zu le-
gen. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für die Verzögerung der Einstellung wegen 
der tatsächlichen Pflege einer oder eines 
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen sonstigen Angehörigen. 
 
(3) Zum Ausgleich beruflicher Verzögerun-
gen infolge 
 
1. der Geburt oder der tatsächlichen Be-

treuung eines Kindes unter achtzehn 
Jahren oder 

2. der tatsächlichen Pflege einer oder ei-
nes nach ärztlichem Gutachten pflege-
bedürftigen Angehörigen 

 
ist eine Beförderung ohne Mitwirkung des 
Landespersonalausschusses abweichend 
von § 19 Absatz 2 Nummer 1 und 2 während 
der Probezeit und vor Ablauf eines Jahres 
seit Beendigung der Probezeit möglich. Das 
Ableisten der regelmäßigen Probezeit bleibt 
unberührt. 
 

 (3) Zum Ausgleich beruflicher Verzögerun-
gen infolge 
 
1. der Geburt oder der tatsächlichen Be-

treuung eines Kindes unter achtzehn 
Jahren oder 

2. der tatsächlichen Pflege einer oder ei-
nes nach ärztlichem Gutachten pflege-
bedürftigen Angehörigen 

 
ist eine Beförderung ohne Mitwirkung des 
Landespersonalausschusses abweichend 
von § 19 Absatz 2 Nummer 1 und 2 während 
der Probezeit und vor Ablauf eines Jahres 
seit Beendigung der Probezeit möglich. Das 
Ableisten der regelmäßigen Probezeit bleibt 
unberührt. Satz 1 gilt nicht während eines 
Vorbereitungsdienstes, wenn dieser im Be-
amtenverhältnis auf Probe durchgeführt 
wird. 
 

(4) Die Absätze 2 und 3 sind in den Fällen 
des Nachteilsausgleichs für ehemalige Be-
amtinnen und Beamte der Bundespolizei, für 
ehemalige Soldatinnen und Soldaten nach 
dem Arbeitsplatzschutzgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2055) in der jeweils gelten-
den Fassung und dem Soldatenversor-
gungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. September 2009 (BGBl. I S. 
3054) in der jeweils geltenden Fassung so-
wie für ehemalige Zivildienstleistende nach 
dem Zivildienstgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2005 (BGBl. I 
S. 1346) in der jeweils geltenden Fassung 
und Entwicklungshelferinnen und Entwick-
lungshelfer nach dem Entwicklungshelfer-
Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549) in 
der jeweils geltenden Fassung entsprechend 
anzuwenden. Dies gilt auch für die Teil-
nahme an Maßnahmen im Sinne des § 34 
Absatz 2 der Freistellungs- und Urlaubsver-
ordnung NRW vom 10. Januar 2012 (GV. 
NRW. S. 2, ber. S. 92) in der jeweils gelten-
den Fassung. 

 (4) unverändert 
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§ 21 
Ämter mit leitender Funktion im Beam-

tenverhältnis auf Probe 
 

(1) Ein Amt mit leitender Funktion im Sinne 
des Absatzes 7 wird zunächst im Beamten-
verhältnis auf Probe übertragen. Die regel-
mäßige Probezeit beträgt zwei Jahre. Die 
oberste Dienstbehörde kann eine Verkür-
zung der Probezeit zulassen; die Mindest-
probezeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in denen 
der Beamtin oder dem Beamten eine lei-
tende Funktion nach Satz 1 bereits übertra-
gen worden ist, können auf die Probezeit an-
gerechnet werden. Beurlaubungszeiten 
ohne Dienstbezüge, Freistellungszeiten in-
nerhalb einer Teilzeitbeschäftigung und 
Krankheitszeiten von mehr als drei Monaten 
gelten nicht als Probezeit. Für Zeiten einer 
Teilzeitbeschäftigung gilt § 9 Absatz 7 der 
Laufbahnverordnung entsprechend. Es ist 
nicht zulässig, die Probezeit zu verlängern.  
 

 § 21 
Ämter mit leitender Funktion im Beam-

tenverhältnis auf Probe 
 

(1) Ein Amt mit leitender Funktion im Sinne 
des Absatzes 7 wird zunächst im Beamten-
verhältnis auf Probe übertragen. Die regel-
mäßige Probezeit beträgt zwei Jahre. Die 
oberste Dienstbehörde kann eine Verkür-
zung der Probezeit zulassen; die Mindest-
probezeit beträgt ein Jahr. Zeiten, in denen 
der Beamtin oder dem Beamten eine lei-
tende Funktion nach Satz 1 bereits übertra-
gen worden ist, können auf die Probezeit an-
gerechnet werden. Beurlaubungszeiten 
ohne Dienstbezüge, Freistellungszeiten in-
nerhalb einer Teilzeitbeschäftigung und 
Krankheitszeiten von mehr als drei Monaten 
gelten nicht als Probezeit. Für die Berech-
nung der Probezeit bei einer Teilzeitbeschäf-
tigung gilt die Regelung zur Probezeit in Ab-
schnitt 1 der Laufbahnverordnung entspre-
chend. Es ist nicht zulässig, die Probezeit zu 
verlängern.  
 

(2) In ein Amt nach Absatz 1 darf nur berufen 
werden, wer 
 
1. sich in einem Beamtenverhältnis auf Le-

benszeit oder in einem Richterverhältnis 
auf Lebenszeit befindet und 

2. in dieses Amt auch als Beamtin oder Be-
amter auf Lebenszeit berufen werden 
könnte. 

 
Eine Richterin oder ein Richter darf in ein Be-
amtenverhältnis auf Probe nach Absatz 1 nur 
berufen werden, wenn sie oder er zugleich 
zustimmt, bei Fortsetzung des Richterver-
hältnisses auf Lebenszeit auch in einem an-
deren Richteramt desselben Gerichtszwei-
ges verwendet zu werden. 
 

 (2) unverändert 

(3) Vom Tag der Ernennung ruhen für die 
Dauer des Beamtenverhältnisses auf Probe 
die Rechte und Pflichten aus dem Amt, das 
der Beamtin oder dem Beamten zuletzt im 
Beamtenverhältnis oder im Richterverhältnis 
auf Lebenszeit übertragen worden ist, mit 
Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwie-
genheit und des Verbotes der Annahme von 
Belohnungen und Geschenken; das Beam-
tenverhältnis oder das Richterverhältnis auf 

 (3) unverändert 
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Lebenszeit besteht fort. Dienstvergehen, die 
mit Bezug auf das Beamtenverhältnis oder 
das Richterverhältnis auf Lebenszeit oder 
das Beamtenverhältnis auf Probe begangen 
worden sind, werden so verfolgt, als stünde 
die Beamtin oder der Beamte nur im Beam-
tenverhältnis oder im Richterverhältnis auf 
Lebenszeit. 
 
(4) Der Landespersonalausschuss kann 
Ausnahmen von Absatz 2 Satz 1 zulassen. 
Befindet sich die Beamtin oder der Beamte 
nur in dem Beamtenverhältnis auf Probe 
nach Absatz 1, bleiben die für die Beamtin-
nen und Beamten auf Probe geltenden Vor-
schriften des Landesdisziplinargesetzes vom 
16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) in 
der jeweils geltenden Fassung unberührt. 
 
(5) Mit dem erfolgreichen Abschluss der Pro-
bezeit ist der Beamtin oder dem Beamten 
das Amt nach Absatz 1 auf Dauer im Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit zu übertragen; 
eine erneute Berufung der Beamtin oder des 
Beamten in ein Beamtenverhältnis auf Probe 
zur Übertragung dieses Amtes innerhalb ei-
nes Jahres ist nicht zulässig. Wird das Amt 
nicht auf Dauer übertragen, endet der An-
spruch auf Besoldung aus diesem Amt. Wei-
tergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 
 

 (4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 

(6) § 19 Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwen-
dung. 
 

 (6) unverändert 

(7) Ämter im Sinne des Absatzes 1 sind 
 
1. im Landesdienst die 
 

a) Ämter der erstmalig als Referatslei-
terin oder Referatsleiter in den 
obersten Landesbehörden oder den 
diesen angegliederten Dienststellen 
eingesetzten Beamtin oder Beam-
ten sowie die mindestens der Besol-
dungsordnung B 4 angehörenden 
Ämter der in den obersten Landes-
behörden oder den diesen ange-
gliederten Dienststellen tätigen Be-
amtinnen und Beamten, 

 
 

 (7) unverändert 
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b) mindestens der Besoldungsgruppe 
A 15 oder der Besoldungsordnung 
B angehörenden Ämter der Leiterin-
nen und Leiter von Behörden, Ein-
richtungen und Landesbetriebe so-
wie von Justizvollzugsanstalten, 

c) der Besoldungsgruppe A 16 oder 
der Besoldungsordnung B angehö-
renden Ämter der Leiterinnen und 
Leiter von Teilen (Abteilungen oder 
Gruppen) der den obersten Landes-
behörden nachgeordneten Behör-
den, Einrichtungen und Landesbe-
triebe, 

d) Ämter der Besoldungsgruppe A 16 
bei den Polizeibehörden, 

e) Ämter der Leiterinnen und Leiter öf-
fentlicher Schulen sowie der Leite-
rinnen und Leiter von Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung,  

f) Ämter der als Leiterinnen oder Lei-
ter einer Oberfinanzdirektion einge-
setzten Beamtinnen oder Beamten, 
die zugleich Bundesbeamtinnen o-
der Bundesbeamte sind, sowie das 
Amt der Leiterin oder des Leiters 
der Zentralstelle für die Vergabe 
von Studienplätzen, 

2. im Dienst der Gemeinden und Gemein-
deverbände die Ämter der Leiterinnen 
und Leiter von Organisationseinheiten, 
die der Hauptverwaltungsbeamtin oder 
dem Hauptverwaltungsbeamten oder ei-
ner anderen Wahlbeamtin oder einem 
anderen Wahlbeamten oder dieser  
oder diesem in der Führungsfunktion 
vergleichbaren Beschäftigten unmittel-
bar unterstehen, sofern in der Hauptsat-
zung allgemein für diese Ämter die 
Übertragung auf Probe bestimmt ist und 

 
3. im Dienst der sonstigen der Aufsicht des 

Landes unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts die Ämter, die nach Maß-
gabe einer von der zuständigen obers-
ten Aufsichtsbehörde zu erlassenden 
Rechtsverordnung dazu bestimmt wer-
den. 

 
 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

34 

Bei jeder Beförderung in ein Amt, das von 
Buchstabe a bis e erfasst wird, ist erneut eine 
Probezeit zu leisten. Dies gilt nicht, wenn die 
Beförderung nur darauf beruht, dass sich die 
besoldungsrechtliche Zuordnung des Amtes 
ändert, ohne dass dies mit einer Änderung 
der Funktion verbunden ist. 
 

  

(8) Absatz 1 gilt nicht für die Ämter der Mit-
glieder des Landesrechnungshofes nach § 2 
Absatz 1 des Gesetzes über den Landes-
rechnungshof Nordrhein-Westfalen vom 
19. Juni 1994 (GV. NRW. S. 428) in der je-
weils geltenden Fassung sowie für die Äm-
ter, die 
 
1. auf Grund anderer gesetzlicher Vor-

schriften im Beamtenverhältnis auf Zeit 
übertragen werden oder 

2. in § 37 Absatz 1 genannt sind. 
 

 (8) unverändert 

(9) Die Beamtin oder der Beamte führt wäh-
rend ihrer oder seiner Amtszeit nur die Amts-
bezeichnung des nach Absatz 1 übertrage-
nen Amtes. Wird das Amt nach Absatz 1 
nicht auf Dauer übertragen, darf sie oder er 
die Amtsbezeichnung nach Satz 1 mit dem 
Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis 
auf Probe nicht weiterführen. 
 

 (9) unverändert 

(10) Die Beamtin oder der Beamte ist mit 
 
1. der Übertragung eines Amtes nach Ab-

satz 8 bei demselben Dienstherrn oder 
2. Beendigung ihres oder seines Beamten-

verhältnisses oder Richterverhältnisses 
auf Lebenszeit 

aus dem Beamtenverhältnis auf Probe nach 
Absatz 1 entlassen. 
 

 (10) unverändert 

§ 22 
Laufbahnwechsel 

 
(1) Ein Laufbahnwechsel in ein statusglei-
ches Amt einer anderen Laufbahn ist nur zu-
lässig, wenn die Beamtin oder der Beamte 
die Befähigung für die neue Laufbahn besitzt 
oder die für die Wahrnehmung der Aufgaben 
der neuen Laufbahn erforderlichen Fähigkei-
ten und Kenntnisse nach den Vorgaben des 
Laufbahnrechts erworben hat. §§ 26 und 29 
des Beamtenstatusgesetzes und § 25 blei-
ben unberührt. 

 § 22 
Laufbahnwechsel 

 
(1) unverändert 
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(2) Über den Laufbahnwechsel entscheidet 
die für die Ordnung der neuen Laufbahn zu-
ständige oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle. Der Laufbahnwechsel 
nach Absatz 2 ist nicht zulässig, wenn für die 
neue Laufbahn eine bestimmte Vorbildung, 
Ausbildung oder Prüfung durch besondere 
Rechtsvorschrift zwingend vorgeschrieben 
oder nach ihrer Eigenart zwingend erforder-
lich ist. 
 
(3) Für den Aufstieg gilt § 23 in Verbindung 
mit den Regelungen des Laufbahnrechts. 
 
(4) Das Nähere regelt die Verordnung nach 
§ 9. 
 

(2) Über den Laufbahnwechsel entscheidet 
die für die Ordnung der neuen Laufbahn zu-
ständige oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle. Der Laufbahnwechsel 
nach Absatz 1 ist nicht zulässig, wenn für die 
neue Laufbahn eine bestimmte Vorbildung, 
Ausbildung oder Prüfung durch besondere 
Rechtsvorschrift zwingend vorgeschrieben 
oder nach ihrer Eigenart zwingend erforder-
lich ist. 
 
(3) unverändert 
 
 
(4) unverändert 

§ 23 
Aufstieg 

 
(1) Der Aufstieg ist auch ohne Erfüllung der 
Zugangsvoraussetzungen (§ 6) möglich, 
wenn die für die höhere Laufbahngruppe er-
forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vor-
liegen. 
 
(2) Bei einem Aufstieg handelt es sich um 
eine Ernennung nach § 8 Absatz 1 Nummer 
4 des Beamtenstatusgesetzes. 
 
(3) Das Nähere regeln die Verordnungen 
nach § 9. 
 

 § 23 
Aufstieg 

 
unverändert 

Abschnitt 3 
Wechsel innerhalb des Landes 

 
§ 24 

Abordnung 
 

 Abschnitt 3 
Wechsel innerhalb des Landes 

 
§ 24 

Abordnung 
 

(1) Eine Abordnung ist die vorübergehende 
Übertragung einer dem Amt der Beamtin o-
der des Beamten entsprechenden Tätigkeit 
bei einer anderen Dienststelle desselben  
oder eines anderen Dienstherrn unter Beibe-
haltung der Zugehörigkeit zur bisherigen 
Dienststelle. Die Abordnung kann ganz oder 
teilweise erfolgen  
 
 
 
 
 

 unverändert 
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(2) Beamtinnen und Beamte können, wenn 
hierfür ein dienstlicher Grund besteht,          
vorübergehend ganz oder teilweise zu einer 
ihrem Amt entsprechenden Tätigkeit an eine 
andere Dienststelle eines Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes abgeord-
net werden. 
 
(3) Aus dienstlichen Gründen können Beam-
tinnen und Beamte vorübergehend ganz o-
der teilweise auch zu einer nicht ihrem Amt 
entsprechenden Tätigkeit abgeordnet wer-
den, wenn ihnen die Wahrnehmung der 
neuen Tätigkeit auf Grund ihrer Vorbildung 
oder Berufsausbildung zuzumuten ist. Dabei 
ist auch die Abordnung zu einer Tätigkeit, die 
nicht ihrem Amt mit demselben Endgrundge-
halt entspricht, zulässig. Die Abordnung 
nach den Sätzen 1 und 2 bedarf der Zustim-
mung der Beamtin oder des Beamten, wenn 
sie die Dauer von zwei Jahren übersteigt. 
 

  

(4) Die Abordnung zu einem anderen Dienst-
herrn bedarf der Zustimmung der Beamtin o-
der des Beamten. Abweichend von Satz 1 ist 
die Abordnung auch ohne Zustimmung der 
Beamtin oder des Beamten zulässig, wenn 
die neue Tätigkeit einem Amt mit demselben 
Endgrundgehalt auch einer gleichwertigen o-
der anderen Laufbahn entspricht und die Ab-
ordnung die Dauer von fünf Jahren nicht 
übersteigt. 
 
(5) Vor der Abordnung ist die Beamtin oder 
der Beamte zu hören. 
 

  

(6) Die Abordnung zu einem anderen Dienst-
herrn wird von dem abgebenden im Einver-
ständnis mit dem aufnehmenden Dienst-
herrn verfügt; das Einverständnis ist schrift-
lich zu erklären. In der Verfügung ist zum 
Ausdruck zu bringen, dass das Einverständ-
nis vorliegt. Zur Zahlung der der Beamtin o-
der dem Beamten zustehenden Leistungen 
ist auch der Dienstherr verpflichtet, zu dem 
die Beamtin oder der Beamte abgeordnet ist. 
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§ 25 
Versetzung 

 
(1) Eine Versetzung ist die auf Dauer ange-
legte Übertragung eines anderen Amtes bei 
einer anderen Dienststelle bei demselben o-
der einem anderen Dienstherrn.  
 

 § 25 
Versetzung 

 
(1) unverändert 

(2) Beamtinnen und Beamte können in ein 
anderes Amt einer Laufbahn, für die sie die 
Befähigung besitzen, versetzt werden, wenn 
sie es beantragen oder ein dienstliches Be-
dürfnis besteht. Eine Versetzung bedarf nicht 
ihrer Zustimmung, wenn das neue Amt zum 
Bereich desselben Dienstherrn gehört, der-
selben Laufbahn angehört wie das bisherige 
Amt und mit mindestens demselben End-
grundgehalt verbunden ist; Stellenzulagen 
gelten hierbei nicht als Bestandteile des 
Grundgehaltes. Vor der Versetzung ist die 
Beamtin oder der Beamte zu hören. 
 

 (2) unverändert 

(3) Aus dienstlichen Gründen können Beam-
tinnen oder Beamte ohne ihre Zustimmung in 
ein Amt mit demselben Endgrundgehalt auch 
einer anderen Laufbahn, auch im Bereich ei-
nes anderen Dienstherrn, versetzt werden; 
Stellenzulagen gelten hierbei nicht als Be-
standteile des Grundgehaltes. § 22 bleibt un-
berührt. 
 
(4) Besitzen die Beamtinnen und Beamten 
nicht die Befähigung für die andere Lauf-
bahn, haben sie an Maßnahmen für den Er-
werb der neuen Befähigung teilzunehmen. 
 

 (3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 

(5) Werden die Beamtinnen und Beamte in 
ein Amt eines anderen Dienstherrn versetzt, 
wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen 
Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamten- 
und besoldungsrechtliche Stellung der Be-
amtinnen und Beamten finden die im Bereich 
des neuen Dienstherrn geltenden Vorschrif-
ten Anwendung. Die Versetzung wird von 
dem abgebenden im Einvernehmen mit dem 
aufnehmenden Dienstherrn verfügt; das Ein-
verständnis ist schriftlich zu erklären. In die 
Verfügung ist aufzunehmen, dass das Ein-
verständnis vorliegt. 
 
 
 
 

 (5) Werden die Beamtinnen und Beamten in 
ein Amt eines anderen Dienstherrn versetzt, 
wird das Beamtenverhältnis mit dem neuen 
Dienstherrn fortgesetzt; auf die beamten- 
und besoldungsrechtliche Stellung der Be-
amtinnen und Beamten finden die im Bereich 
des neuen Dienstherrn geltenden Vorschrif-
ten Anwendung. Die Versetzung wird von 
dem abgebenden im Einvernehmen mit dem 
aufnehmenden Dienstherrn verfügt; das Ein-
verständnis ist schriftlich zu erklären. In die 
Verfügung ist aufzunehmen, dass das Ein-
verständnis vorliegt. 
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§ 26 
Umbildung, Auflösung und Verschmel-

zung von Behörden 
 
(1) Wird eine Behörde aufgelöst oder auf 
Grund eines Gesetzes oder einer Verord-
nung der Landesregierung mit einer anderen 
verschmolzen oder in ihrem Aufbau wesent-
lich verändert, so können die auf Lebenszeit 
und auf Zeit ernannten Beamtinnen und Be-
amten dieser Behörden, deren Aufgabenge-
biet von der Auflösung oder Umbildung be-
rührt wird, in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden, wenn eine Versetzung nach 
§ 25 nicht möglich ist. Die Versetzung in den 
einstweiligen Ruhestand darf nur innerhalb 
von sechs Monaten nach Auflösung der Be-
hörde oder nach Inkrafttreten des Gesetzes 
oder der Verordnung ausgesprochen werden 
und ist nur innerhalb der Zahl der aus diesem 
Anlass eingesparten Planstellen zulässig. In 
dem Gesetz oder in der Verordnung kann ein 
anderer Zeitpunkt für den Beginn der Frist 
bestimmt werden. 
 

 § 26 
Umbildung, Auflösung und Verschmel-

zung von Behörden 
 
unverändert 

(2) Ist bei Auflösung oder einer wesentlichen 
Änderung des Aufbaus oder der Aufgaben 
einer Behörde oder der Verschmelzung von 
Behörden eine dem bisherigen Amt entspre-
chende Verwendung nicht möglich, können 
Beamtinnen und Beamte, deren Aufgaben-
gebiet davon berührt wird, auch ohne ihre 
Zustimmung in ein anderes Amt derselben 
Laufbahn mit geringerem Grundgehalt im 
Bereich desselben oder eines anderen 
Dienstherrn im Land Nordrhein-Westfalen 
versetzt werden. Das Grundgehalt muss 
mindestens dem des Amtes entsprechen, 
das sie vor ihrem bisherigen Amt innehatten. 
 

  

Abschnitt 4 
Beendigung des Beamtenverhältnisses 

 
§ 27 

Entlassung 
 

(1) Beamtinnen und Beamten sind zu entlas-
sen, wenn sie bei Übertragung eines Amtes, 
das kraft Gesetzes mit dem Mandat unver-
einbar ist, Mitglied des Europäischen Parla-
ments, des Bundestages oder des Landtags 

 Abschnitt 4 
Beendigung des Beamtenverhältnisses 

 
§ 27 

Entlassung 
 
(1) Beamtinnen und Beamte sind zu entlas-
sen, wenn sie bei Übertragung eines Amtes, 
das kraft Gesetzes mit dem Mandat unver-
einbar ist, Mitglied des Europäischen Parla-
ments, des Bundestages oder des Landtags 
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waren und nicht innerhalb der von der obers-
ten Dienstbehörde gesetzten angemesse-
nen Frist ihr Mandat niederlegen. 
 

waren und nicht innerhalb der von der obers-
ten Dienstbehörde gesetzten angemesse-
nen Frist ihr Mandat niederlegen. 
 

(2) Beamtinnen und Beamten sind ferner zu 
entlassen, wenn sie als Beamtinnen und Be-
amte auf Zeit ihrer Verpflichtung nach § 4 
letzter Satz und § 119 Absatz 2 Satz 4 nicht 
nachkommen. 
 
(3) Das Verlangen, entlassen zu werden, 
muss schriftlich erklärt werden. Ein Verlan-
gen in elektronischer Form ist nicht zulässig. 
Die Erklärung kann, solange die Entlas-
sungsverfügung der Beamtin oder dem Be-
amten noch nicht zugegangen ist, innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang bei der 
dienstvorgesetzten Stelle, mit Zustimmung 
der nach § 28 Absatz 1 Satz 1 zuständigen 
Stelle auch nach Ablauf dieser Frist, zurück-
genommen werden. 
 

 (2) Beamtinnen und Beamte sind ferner zu 
entlassen, wenn sie als Beamtinnen und Be-
amte auf Zeit ihrer Verpflichtung nach § 4 
letzter Satz und § 119 Absatz 2 Satz 4 nicht 
nachkommen. 
 
(3) unverändert 
 

(4) Die Entlassung ist für den beantragten 
Zeitpunkt auszusprechen. Sie kann jedoch 
solange hinausgeschoben werden, bis die 
Beamtin oder der Beamte ihre oder seine 
Amtsgeschäfte ordnungsgemäß erledigt hat; 
eine Frist von drei Monaten darf dabei nicht 
überschritten werden. 
 
 

 (4) unverändert 

§ 28 
Entlassungsverfahren 

 
(1) Die Entlassung wird von der Stelle ver-
fügt, die nach § 16 Absatz 1 und 2 für die Er-
nennung der Beamtin oder des Beamten zu-
ständig wäre. Die Entlassung bedarf der 
Schriftform. Eine Verfügung in elektronischer 
Form ist ausgeschlossen. 
 
(2) Die Entlassung tritt im Falle des § 23 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 des Beamtenstatus-
gesetzes mit der Zustellung der Entlas-
sungsverfügung, im Falle des § 27 Absatz 2 
mit dem Ablauf der Amtszeit, im Übrigen mit 
dem Ende des Monats ein, in dem die Ent-
lassungsverfügung der Beamtin oder dem 
Beamten zugestellt worden ist. 
 
 
 
 

 § 28 
Entlassungsverfahren 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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(3) Nach der Entlassung besteht kein An-
spruch auf Leistungen des Dienstherrn, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Die Amtsbezeichnung und die im Zusam-
menhang mit dem Amt verliehenen Titel dür-
fen nur geführt, wenn die Erlaubnis nach 
§ 77 Absatz 4 erteilt ist. Tritt die Entlassung 
im Laufe eines Kalendermonats ein, so kön-
nen die für den Entlassungsmonat gezahlten 
Dienst- oder Anwärterbezüge der Beamtin o-
der dem Beamten belassen werden. 
 

(3) Nach der Entlassung besteht kein An-
spruch auf Leistungen des Dienstherrn, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Die Amtsbezeichnung und die im Zusam-
menhang mit dem Amt verliehenen Titel dür-
fen nur geführt werden, wenn die Erlaubnis 
nach § 77 Absatz 4 erteilt ist. Tritt die Entlas-
sung im Laufe eines Kalendermonats ein, so 
können die für den Entlassungsmonat ge-
zahlten Dienst- oder Anwärterbezüge der 
Beamtin oder dem Beamten belassen wer-
den. 
 

§ 29 
Verlust der Beamtenrechte und Wieder-

aufnahmeverfahren 
 
(1) Endet das Beamtenverhältnis nach § 24 
des Beamtenstatusgesetzes, so haben 
frühere Beamtinnen und Beamte keinen An-
spruch auf Leistungen des Dienstherrn, so-
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Sie dürfen die Amtsbezeichnung und die im 
Zusammenhang mit dem Amt verliehenen 
Titel nicht führen. 
 

 § 29 
Verlust der Beamtenrechte und Wieder-

aufnahmeverfahren 
 
unverändert 

(2) Im Fall des § 24 Absatz 2 des Beamten-
statusgesetzes haben Beamtinnen und Be-
amte, sofern sie die Altersgrenze noch nicht 
erreicht haben und noch dienstfähig sind, 
Anspruch auf Übertragung eines Amtes der-
selben oder einer mindestens gleichwertigen 
Laufbahn wie ihr bisheriges Amt und mit min-
destens demselben Endgrundgehalt (§ 25 
Absatz 2 Satz 2). Bis zur Übertragung des 
neuen Amtes erhalten sie die Leistungen des 
Dienstherrn, die ihnen aus ihrem bisherigen 
Amt zugestanden hätten. 
 
(3) Ist auf Grund des im Wiederaufnahme-
verfahren festgestellten Sachverhaltes oder 
auf Grund eines rechtskräftigen Strafurteils, 
das nach der früheren Entscheidung ergan-
gen ist, ein Disziplinarverfahren mit dem Ziel 
der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis 
eingeleitet worden, so verliert die Beamtin o-
der der Beamte die ihr oder ihm nach Absatz 
2 zustehenden Ansprüche, wenn auf Entfer-
nung aus dem Beamtenverhältnis erkannt 
wird. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
können die Ansprüche nicht geltend ge-
macht werden. 
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(4) Absatz 3 gilt entsprechend in Fällen der 
Entlassung von Beamtinnen und Beamten 
auf Probe oder auf Widerruf wegen eines 
Verhaltens der in § 23 Absatz 3 Nummer 1 
des Beamtenstatusgesetzes bezeichneten 
Art. 
 

  

§ 30 
Gnadenerweis 

 
(1) Der Ministerpräsidentin oder dem Minis-
terpräsidenten steht hinsichtlich des Verlus-
tes der Beamtenrechte das Gnadenrecht zu. 
Sie oder er kann die Befugnis auf andere 
Stellen übertragen. 
 
(2) Wird im Gnadenwege der Verlust der Be-
amtenrechte in vollem Umfang beseitigt, so 
gilt von diesem Zeitpunkt an § 24 Absatz 2 
des Beamtenstatusgesetzes entsprechend. 
 

 § 30 
Gnadenerweis 

 
unverändert 

§ 31 
Ruhestand wegen Erreichens der Alters-

grenze 
 
(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
und auf Zeit treten mit dem Ende des Monats 
in den Ruhestand, in dem sie die für sie je-
weils geltende Altersgrenze erreichen. Die 
Altersgrenze wird in der Regel mit Vollen-
dung des 67. Lebensjahres erreicht (Regel-
altersgrenze), soweit nicht gesetzlich eine 
andere Altersgrenze (besondere Alters-
grenze) bestimmt ist. Für Leiterinnen und 
Leiter und Lehrerinnen und Lehrer an öffent-
lichen Schulen gilt als Altersgrenze das Ende 
des Schulhalbjahres, in dem das 67. Le-
bensjahr vollendet wird. 
 

 § 31 
Ruhestand wegen Erreichens der Alters-

grenze 
 
unverändert 

(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
und auf Zeit, die vor dem 1. Januar 1947 ge-
boren sind, erreichen die Regelaltersgrenze 
mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für 
Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit und 
auf Zeit, die nach dem 31. Dezember 1946 
geboren sind, wird die Regelaltersgrenze wie 
folgt angehoben: 
 

  

Ge-
burts-
jahr 

Anhe-
bung 
um Mo-
nate 

Alters-
grenze 

Monate 

1947 1 65 1 
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1948 2 65 2 

1949 3 65 3 

1950 4 65 4 

1951 5 65 5 

1952 6 65 6 

1953 7 65 7 

1954 8 65 8 

1955 9 65 9 

1956 10 65 10 

1957 11 65 11 

1958 12 66 0 

1959 14 66 2 

1960 16 66 4 

1961 18 66 6 

1962 20 66 8 

1963 22 66 10 

1964 24 67 0 
 

 
Leiterinnen und Leiter und Lehrerinnen und 
Lehrer an öffentlichen Schulen treten mit 
dem Ende des Schulhalbjahres nach Errei-
chen der jeweiligen Altersgrenze in den Ru-
hestand. 
 

  

(3) Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten, 
soweit sie nicht nach § 27 Absatz 2 entlassen 
werden, ferner mit Ablauf ihrer Amtszeit in 
den Ruhestand, wenn sie insgesamt eine 
mindestens zehnjährige ruhegehaltfähige 
Dienstzeit abgeleistet haben; andernfalls 
sind sie entlassen. 
 
(4) Wer die Altersgrenze überschritten hat, 
darf nicht zur Beamtin oder zum Beamten er-
nannt werden. 
 

  

(5) Erreichen die in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzten Beamtinnen oder Beamte 
die Altersgrenze, so gelten sie in dem Zeit-
punkt als dauernd in den Ruhestand getre-
ten, in dem sie als Beamtinnen und Beamte 
auf Lebenszeit oder auf Zeit wegen Errei-
chens der Altersgrenze in den Ruhestand 
treten würden. Die in den einstweiligen Ru-
hestand versetzten Beamtinnen oder Be-
amte auf Zeit gelten auch mit Ablauf der 
Amtszeit als dauernd in den Ruhestand ge-
treten. 
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§ 32 
Hinausschieben des Ruhestandeintritts 

 
(1) Der Eintritt in den Ruhestand kann auf 
Antrag der Beamtin oder des Beamten um 
bis zu drei Jahre, jedoch nicht über das Ende 
des Monats, in dem das 70. Lebensjahr voll-
endet wird hinaus, hinausgeschoben wer-
den, wenn dies im dienstlichen Interesse 
liegt. Der Antrag ist spätestens sechs Mo-
nate vor Eintritt in den Ruhestand zu stellen. 
Im Verlängerungszeitraum ist die Beamtin o-
der der Beamte auf ihren oder seinen Antrag 
hin jederzeit in den Ruhestand zu versetzen; 
die beantragte Versetzung kann aus zwin-
genden dienstlichen Gründen um bis zu drei 
Monate hinausgeschoben werden. Für das 
Hinausschieben des Ruhestandseintritts 
nach Satz 1 ist bei den übrigen kommunalen 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten im 
Sinne des § 119 die Zustimmung mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl des betref-
fenden Wahlgremiums erforderlich. 
 

 § 32 
Hinausschieben des Ruhestandeintritts 

 
unverändert 

(2) Wenn dienstliche Gründe im Einzelfall die 
Fortführung der Dienstgeschäfte erfordern, 
kann die für die Versetzung in den Ruhe-
stand zuständige Stelle mit Zustimmung der 
obersten Dienstbehörde und der Beamtin o-
der des Beamten den Eintritt in den Ruhe-
stand für eine bestimmte Dauer, die jeweils 
ein Jahr und insgesamt drei Jahre nicht über-
steigen darf, hinausschieben. Bei Wahlbe-
amtinnen und Wahlbeamten bedarf diese 
Entscheidung einer Zweidrittelmehrheit der 
gesetzlichen Mitgliederzahl des betreffenden 
Wahlgremiums. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten bei einer ge-
setzlich bestimmten besonderen Alters-
grenze entsprechend. 
 

  

§ 33 
Dienstunfähigkeit, Antragsruhestand 

 
(1) Bestehen Zweifel über die Dienstunfähig-
keit der Beamtin oder des Beamten, so ist sie 
oder er verpflichtet, sich nach Weisung der 
dienstvorgesetzten Stelle durch eine Ärztin 
oder einen Arzt der unteren Gesundheitsbe-
hörde untersuchen und, falls ein Arzt der un-
teren Gesundheitsbehörde dies für erforder-

 § 33 
Dienstunfähigkeit, Antragsruhestand 

 
unverändert 
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lich hält, auch beobachten zu lassen. Ge-
setzliche Vorschriften, die für einzelne Be-
amtengruppen andere Voraussetzungen für 
die Beurteilung der Dienstunfähigkeit bestim-
men, bleiben unberührt. Die Frist nach § 26 
Absatz 1 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes 
beträgt sechs Monate. 
 
(2) Beantragt die Beamtin oder der Beamte, 
sie oder ihn nach § 26 Absatz 1 Satz 1 des 
Beamtenstatusgesetzes in den Ruhestand 
zu versetzen, so hat die dienstvorgesetzte 
Stelle nach Einholung eines amtlichen Gut-
achtens der unteren Gesundheitsbehörde zu 
erklären, ob sie sie oder ihn nach pflichtge-
mäßem Ermessen für dauernd unfähig hält, 
ihre oder seine Amtspflichten zu erfüllen. Die 
nach § 36 Absatz 1 zuständige Stelle ist an 
die Erklärung der dienstvorgesetzten Stelle 
nicht gebunden, sie kann auch andere Be-
weise erheben.  
 
(3) Ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit 
kann eine Beamtin oder ein Beamter auf Le-
benszeit oder auf Zeit auf ihren oder seinen 
Antrag in den Ruhestand versetzt werden 
 
1. frühestens mit Vollendung des 63. Le-

bensjahres, 
2. als schwerbehinderter Mensch im Sinne 

von § 2 Absatz 2 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen - (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, 
BGBl. I S. 1046) in der jeweils geltenden 
Fassung frühestens mit Vollendung des 
60. Lebensjahres. 

 

  

Aus dienstlichen Gründen kann bei Leiterin-
nen und Leitern und Lehrerinnen und Leh-
rern an öffentlichen Schulen die Versetzung 
in den Ruhestand bis zum Ende des laufen-
den Schuljahres hinausgeschoben werden. 
 

  

§ 34 
Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit 
 
(1) Hält die dienstvorgesetzte Stelle nach 
Einholung eines amtlichen Gutachtens der 
unteren Gesundheitsbehörde die Beamtin o-
der den Beamten für dienstunfähig, so teilt 
die dienstvorgesetzte Stelle der Beamtin       

 § 34 
Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit 
 
unverändert 
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oder dem Beamten oder der Vertreterin oder 
dem Vertreter unter Angabe der Gründe mit, 
dass eine Versetzung in den Ruhestand be-
absichtigt sei. Die Beamtin oder der Beamte 
oder die oder der Vertreter kann innerhalb ei-
nes Monats gegen die beabsichtigte Maß-
nahme Einwendungen erheben. 
 
(2) Die Entscheidung über die Zurruheset-
zung trifft die nach § 36 Absatz 1 zuständige 
Stelle. Wird die Dienstfähigkeit der Beamtin 
oder des Beamten festgestellt, so ist das 
Verfahren einzustellen. Wird die Dienstunfä-
higkeit festgestellt, so ist die Beamtin oder 
der Beamte mit dem Ende des Monats, in 
dem ihr oder ihm oder der Vertreterin oder 
dem Vertreter die Verfügung zugestellt wor-
den ist, in den Ruhestand zu versetzen. 
 
(3) Behält die Beamtin oder der Beamte nach 
der Entscheidung gemäß Absatz 2 Satz 3 
wegen eines eingelegten Rechtsmittels An-
spruch auf Besoldung, so werden mit dem 
Ende des Monats, in dem ihr oder ihm oder 
der Vertreterin oder dem Vertreter die Verfü-
gung zugestellt worden ist, die Dienstbezüge 
einbehalten, die das Ruhegehalt überstei-
gen. Hat die Entscheidung gemäß Absatz 2 
Satz 3 keinen Bestand, sind die einbehalte-
nen Beträge nachzuzahlen. 
 

  

§ 35 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 

 
(1) Die Beamtinnen und Beamten sind ver-
pflichtet, zur Wiederherstellung ihrer Dienst-
fähigkeit an geeigneten und zumutbaren ge-
sundheitlichen und beruflichen Rehabilitati-
onsmaßnahmen teilzunehmen. Diese Ver-
pflichtung gilt auch zur Vermeidung einer 
drohenden Dienstunfähigkeit. Vor der Ver-
setzung in den Ruhestand sind sie auf diese 
Pflicht hinzuweisen, es sei denn, nach den 
Umständen des Einzelfalls kommt eine er-
neute Berufung in das Beamtenverhältnis 
nicht in Betracht. Der Dienstherr hat, sofern 
keine anderen Ansprüche bestehen, die 
Kosten für die erforderlichen Maßnahmen 
nach Satz 1 und Satz 2 zu tragen.  
 
(2) Beantragt die Beamtin oder der Beamte 
nach Wiederherstellung ihrer oder seiner 
Dienstfähigkeit, sie oder ihn erneut in das 

 § 35 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 

 
unverändert 
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Beamtenverhältnis zu berufen, so ist diesem 
Antrag zu entsprechen, falls nicht zwingende 
dienstliche Gründe entgegenstehen. Der An-
trag muss vor Ablauf von fünf Jahren seit Be-
ginn des Ruhestandes und spätestens zwei 
Jahre vor Erreichen der Altersgrenze gestellt 
werden. 
 

§ 36 
Zuständigkeit, Beginn des Ruhestands 

 
(1) Die Versetzung in den Ruhestand wird, 
soweit durch Gesetz, Verordnung oder Sat-
zung nichts anderes bestimmt ist, von der 
Stelle verfügt, die nach § 16 Absatz 1 und 2 
für die Ernennung der Beamtin oder des Be-
amten zuständig wäre. Die Verfügung ist der 
Beamtin oder dem Beamten mitzuteilen; sie 
kann bis zum Beginn des Ruhestandes zu-
rückgenommen werden. Eine Verfügung in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen. 
 

 § 36 
Zuständigkeit, Beginn des Ruhestands 

 
(1) unverändert 

(2) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von 
den Fällen des § 31 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 3 und der §§ 38, 115 und § 124 Absatz 
3, mit dem Ende des Monats, in dem die Ver-
fügung über die Versetzung in den Ruhe-
stand der Beamtin oder dem Beamten zuge-
stellt worden ist. Auf Antrag oder mit aus-
drücklicher Zustimmung kann ein früherer 
Zeitpunkt festgesetzt werden. 
 

 (2) Der Ruhestand beginnt, abgesehen von 
den Fällen des § 31 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 3 und der §§ 38, 115 und § 123 Absatz 
3, mit dem Ende des Monats, in dem die Ver-
fügung über die Versetzung in den Ruhe-
stand der Beamtin oder dem Beamten zuge-
stellt worden ist. Auf Antrag oder mit aus-
drücklicher Zustimmung der Beamtin oder 
des Beamten kann ein früherer Zeitpunkt 
festgesetzt werden. 
 

§ 37 
Einstweiliger Ruhestand 

 
(1) Die Landesregierung kann jederzeit in 
den einstweiligen Ruhestand versetzen 
 
1. die Chefin oder den Chef der Staats-

kanzlei und Staatssekretärin oder 
Staatssekretär sowie Staatsekretärin-
nen und Staatssekretäre, 

2. Regierungspräsidentinnen oder Regie-
rungspräsidenten, 

3. die Leiterin oder den Leiter der für den 
Verfassungsschutz zuständigen Abtei-
lung, 

4. die Regierungssprecherin oder den Re-
gierungssprecher, 

5. Polizeipräsidentinnen oder Polizeipräsi-
denten, 

 § 37 
Einstweiliger Ruhestand 

 
(1) Die Landesregierung kann jederzeit in 
den einstweiligen Ruhestand versetzen 
 
1. die Chefin der Staatskanzlei und Staats-

sekretärin oder den Chef der Staats-
kanzlei und Staatssekretär sowie Staat-
sekretärinnen und Staatssekretäre, 

2. Regierungspräsidentinnen oder Regie-
rungspräsidenten, 

3. die Leiterin oder den Leiter der für den 
Verfassungsschutz zuständigen Abtei-
lung, 

4. die Regierungssprecherin oder den Re-
gierungssprecher, 

5. Polizeipräsidentinnen oder Polizeipräsi-
denten, 
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soweit sie Beamtinnen oder Beamte auf Le-
benszeit sind. 
 
(2) Für die in Absatz 1 bezeichneten Beam-
tinnen und Beamten entscheidet in den Fäl-
len des § 12 Absatz 3, § 13 Absatz 2, § 14 
Absatz 2, § 19 Absatz 5 an Stelle des Lan-
despersonalausschusses die Landesregie-
rung. 
 

soweit sie Beamtinnen oder Beamte auf Le-
benszeit sind. 
 
(2) Für die in Absatz 1 bezeichneten Beam-
tinnen und Beamten entscheidet in den Fäl-
len des § 12 Absatz 3, § 13 Absatz 2, § 14 
Absatz 1, Satz 1, § 19 Absatz 5 an Stelle des 
Landespersonalausschusses die Landesre-
gierung. 
 

§ 38 
Beginn des einstweiligen Ruhestands 

 
Der einstweilige Ruhestand beginnt, wenn 
nicht im Einzelfall ausdrücklich ein späterer 
Zeitpunkt festgelegt wird, mit dem Zeitpunkt, 
in dem die Versetzung in den einstweiligen 
Ruhestand der Beamtin oder dem Beamten 
bekannt gegeben wird, spätestens jedoch 
mit dem Ende der drei Monate, die auf den 
Monat der Bekanntgabe folgen. Die Verfü-
gung kann bis zum Beginn des Ruhestands 
zurückgenommen werden. 
 

 § 38 
Beginn des einstweiligen Ruhestands 

 
unverändert 

§ 39 
Wiederverwendung aus dem einstweili-

gen Ruhestand 
 
Nach Ablauf von fünf Jahren seit Beginn des 
einstweiligen Ruhestands ist eine erneute 
Berufung in das Beamtenverhältnis nur mit 
Zustimmung der Beamtin oder des Beamten 
zulässig, wenn sie oder er das 55. Lebens-
jahr vollendet hat. 
 

 § 39 
Wiederverwendung aus dem einstweili-

gen Ruhestand 
 
unverändert 

§ 40 
Einstweiliger Ruhestand bei organisato-

rischen Veränderungen 
 
Die Versetzung in den einstweiligen Ruhe-
stand darf in den Fällen des § 31 des Beam-
tenstatusgesetzes nur innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes    
oder der Verordnung ausgesprochen wer-
den. In dem Gesetz oder in der Verordnung 
kann ein anderer Zeitpunkt für den Beginn 
der Frist bestimmt werden. 
 
 
 
 
 
 

 § 40 
Einstweiliger Ruhestand bei organisato-

rischen Veränderungen 
 
unverändert 
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§ 41 
Voraussetzung für Eintritt in den Ruhe-

stand 
 

Für den Eintritt in den Ruhestand gelten die 
Vorschriften der §§ 27 bis 40. Sind die Vo-
raussetzungen des § 4 Absatz 1 des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes vom [einfü-
gen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] in 
der jeweils geltenden Fassung nicht erfüllt, 
so endet das Beamtenverhältnis statt durch 
Eintritt in den Ruhestand durch Entlassung. 
 

 § 41 
Voraussetzung für Eintritt in den Ruhe-

stand 
 
unverändert 

Abschnitt 5 
Rechtliche Stellung im  

Beamtenverhältnis 
 

§ 42 
Fortbildung und Personalentwicklung 

 
(1) Der Dienstherr fördert und entwickelt die 
Eignung, Leistung und Befähigung der Be-
amtinnen und Beamten auf der Grundlage 
von Personalentwicklungskonzepten.  
 

 Abschnitt 5 
Rechtliche Stellung im  

Beamtenverhältnis 
 

§ 42 
Fortbildung und Personalentwicklung 

 
(1) Der Dienstherr fördert und entwickelt die 
Eignung, Leistung und Befähigung der Be-
amtinnen und Beamten auf der Grundlage 
von Personalentwicklungskonzepten. Dabei 
sind die Grundsätze der interkulturellen Öff-
nung der Verwaltung und die Notwendigkeit, 
interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln, 
in angemessenem Umfang miteinzubezie-
hen. 
 

(2) Beamtinnen und Beamte sind verpflich-
tet, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu er-
halten und fortzuentwickeln und insbeson-
dere an Fortbildungen in dienstlichem Inte-
resse teilzunehmen. 
 
(3) Die Beamtinnen und Beamten haben ei-
nen Anspruch auf Teilnahme an für ihre be-
rufliche Tätigkeit förderlichen Fortbildungs-
maßnahmen, soweit dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. Satz 1 gilt entspre-
chend für Beamtinnen und Beamte, die sich 
in Elternzeit befinden oder zur Betreuung 
von Kindern oder Pflege einer oder eines 
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürfti-
gen Angehörigen beurlaubt sind. 
 

 (2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 

(4) Die dienstvorgesetzte Stelle ist verpflich-
tet, ein Personalentwicklungskonzept zu er-
stellen und dies regelmäßig fortzuentwi-
ckeln. Dies kann auch in Form einer 
Dienstvereinbarung geschehen. 
 

 (4) unverändert 
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(5) Die näheren Anforderungen an Personal-
entwicklungskonzepte und an Fortbildungs-
maßnahmen können die Laufbahnverord-
nungen regeln. 
 

(5) unverändert 

§ 43 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
Die Leitung der Behörde entscheidet, wer 
Auskünfte an die Öffentlichkeit erteilt. 
 

 § 43 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 
unverändert 

§ 44 
Aufenthalt in der Nähe des Dienstortes 

 
Wenn besondere dienstliche Verhältnisse es 
dringend erfordern, kann die Beamtin oder 
der Beamte angewiesen werden, sich wäh-
rend der dienstfreien Zeit erreichbar in der 
Nähe seines Dienstortes aufzuhalten. 
 

§ 45 
Dienstkleidung 

 
Die Landesregierung erlässt die Bestimmun-
gen über Dienstkleidung, die bei Ausübung 
des Amtes üblich oder erforderlich ist. Sie 
kann die Ausübung dieser Befugnis auf an-
dere Stellen übertragen. 
 

 § 44 
Aufenthalt in der Nähe des Dienstortes 

 
unverändert 
 
 
 
 
 

§ 45 
Dienstkleidung 

 
unverändert 
 

§ 46 
Diensteid 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte hat folgen-
den Diensteid zu leisten: „Ich schwöre, dass 
ich das mir übertragene Amt nach bestem 
Wissen und Können verwalten, Verfassung 
und Gesetze befolgen und verteidigen, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. 
So wahr mir Gott helfe.“ 
 
(2) Der Eid kann auch ohne die Worte „So 
wahr mir Gott helfe“ geleistet werden. 
 
(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus 
Glaubens- oder Gewissensgründen die Ab-
legung eines Eides ab, so kann er an Stelle 
der Worte „Ich schwöre“ die Worte „Ich ge-
lobe“ oder eine andere Beteuerungsformel 
sprechen. 
 

 § 46 
Diensteid 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
(3) Lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus 
Glaubens- oder Gewissensgründen die Ab-
legung eines Eides ab, so kann sie oder er 
an Stelle der Worte „Ich schwöre“ die Worte 
„Ich gelobe“ oder eine andere Beteuerungs-
formel sprechen. 
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(4) In den Fällen, in denen nach § 7 Absatz 
3 des Beamtenstatusgesetzes eine Aus-
nahme von § 7 Absatz 1 Nummer 1 des Be-
amtenstatusgesetzes zugelassen worden 
ist, kann an Stelle des Eides ein Gelöbnis 
vorgeschrieben werden. 
 

(4) unverändert 

§ 47 
Befreiung von Amtshandlungen 

 
(1) Beamtinnen und Beamte sind von Amts-
handlungen zu befreien, die sich gegen sie 
selbst oder Angehörige richten würden, zu 
deren Gunsten ihnen wegen familienrechtli-
cher Beziehungen im Strafverfahren das 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 
 
(2) Gesetzliche Vorschriften, nach denen Be-
amtinnen und Beamte von einzelnen Amts-
handlungen ausgeschlossen sind, bleiben 
unberührt. 
 

 § 47 
Befreiung von Amtshandlungen 

 
unverändert 

§ 48 
Pflicht zur Nebentätigkeit 

 
Beamtinnen und Beamte sind verpflichtet, 
auf Verlangen der dienstvorgesetzten Stelle 
eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbe-
schäftigung) im öffentlichen Dienst zu über-
nehmen und fortzuführen, sofern diese Tä-
tigkeit ihrer Vorbildung oder Berufsausbil-
dung entspricht und sie nicht über Gebühr in 
Anspruch nimmt. Durch die Nebentätigkeit 
dürfen dienstliche Interessen nicht beein-
trächtigt werden. Ergibt sich eine solche Be-
einträchtigung während der Ausübung der 
Nebentätigkeit, so ist das Verlangen zu wi-
derrufen. 
 

 § 48 
Pflicht zur Nebentätigkeit 

 
unverändert 

§ 49 
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeit 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte bedarf, so-
weit sie oder er nicht nach § 48 zur Über-
nahme verpflichtet ist, der vorherigen Ge-
nehmigung 
 
1. zur Übernahme eines Nebenamtes, 
2. zur Übernahme einer Nebenbeschäfti-

gung gegen Vergütung, zu einer ge-
werblichen Tätigkeit, zur Mitarbeit in ei-
nem Gewerbebetrieb oder zur Aus-
übung eines freien Berufes und 

 § 49 
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeit 

 
unverändert 
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3. zum Eintritt in den Vorstand, Aufsichts-
rat, Verwaltungsrat oder in ein sonstiges 
Organ einer Gesellschaft oder eines in 
einer anderen Rechtsform betriebenen 
Unternehmens, soweit diese einen wirt-
schaftlichen Zweck verfolgen, sowie zur 
Übernahme einer Treuhänderschaft. 

 
Die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehren-
amtes sowie einer unentgeltlichen Vormund-
schaft, Betreuung, Pflegschaft oder Testa-
mentsvollstreckung gilt nicht als Nebentätig-
keit. Ihre Übernahme ist der dienstvorgesetz-
ten Stelle vor Aufnahme schriftlich anzuzei-
gen. 
 
(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
die Nebentätigkeit dienstliche Interessen be-
einträchtigen kann. Ein solcher Versagungs-
grund liegt insbesondere vor, wenn die Ne-
bentätigkeit 
 
1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft 

der Beamtin oder des Beamten so stark 
in Anspruch nimmt, dass die ordnungs-
gemäße Erfüllung ihrer oder seiner 
dienstlichen Pflichten behindert werden 
kann, 

2. die Beamtin oder den Beamten in einen 
Widerstreit mit den dienstlichen Pflich-
ten bringen kann, 

3. in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in 
der die Behörde oder Einrichtung, der 
die Beamtin oder der Beamte angehört, 
tätig wird oder werden kann, 

4. die Unparteilichkeit oder die Unbefan-
genheit der Beamtin oder des Beamten 
beeinflussen kann, 

5. zu einer wesentlichen Einschränkung 
der künftigen dienstlichen Verwendbar-
keit der Beamtin oder des Beamten füh-
ren kann oder 

6. dem Ansehen der öffentlichen Verwal-
tung abträglich sein kann. 

 

  

Die Voraussetzung des Satzes 2 Nummer 1 
gilt in der Regel als erfüllt, wenn die zeitliche 
Beanspruchung durch eine oder mehrere 
Nebentätigkeiten in der Woche ein Fünftel 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
überschreitet. Im Falle einer begrenzten 
Dienstfähigkeit (§ 27 des Beamtenstatusge-
setzes) gilt Satz 3 mit der Maßgabe, dass die 
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herabgesetzte wöchentliche Arbeitszeit zu-
grunde zu legen ist. 
 
(3) Die Genehmigung ist für jede einzelne 
Nebentätigkeit zu erteilen und auf längstens 
fünf Jahre zu befristen. Sie kann mit Aufla-
gen und Bedingungen versehen werden. Die 
Genehmigung erlischt bei Versetzung zu ei-
ner anderen Dienststelle. 
 
(4) Ergibt sich nach der Erteilung der Geneh-
migung eine Beeinträchtigung dienstlicher 
Interessen, so ist die Genehmigung zu wi-
derrufen. 
 

§ 50 
Nebentätigkeit bei Freistellung vom 

Dienst 
 

Während einer Freistellung vom Dienst nach 
§§ 64, 73 Absatz 3 oder der Verordnung 
nach § 74 Absatz 2 dürfen nur solche Neben-
tätigkeiten genehmigt werden, die dem 
Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 
 
 
 
 

 § 50 
Nebentätigkeit bei Freistellung vom 

Dienst 
 
unverändert 

§ 51 
Nicht genehmigungspflichtige Nebentä-

tigkeit 
 
(1) Nicht genehmigungspflichtig ist 
 
1. die Verwaltung eigenen oder der Nutz-

nießung der Beamtin oder des Beamten 
unterliegenden Vermögens, 

2. eine schriftstellerische, wissenschaftli-
che, künstlerische oder Vortragstätig-
keit, 

3. die mit Lehr- oder Forschungsaufgaben 
zusammenhängende selbständige Gut-
achtertätigkeit von Lehrerinnen und Leh-
rern an öffentlichen Hochschulen, die 
als solche zu Beamtinnen oder Beamten 
ernannt sind, und Beamtinnen und Be-
amten an wissenschaftlichen Instituten 
und Anstalten außerhalb der öffentli-
chen Hochschulen, 

4. die Tätigkeit zur Wahrung von Berufsin-
teressen der Beamtinnen und Beamten 
in 

 § 51 
Nicht genehmigungspflichtige Nebentä-

tigkeit 
 
unverändert 
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a) Gewerkschaften und Berufsverbän-
den oder 

b) Organen von Selbsthilfeeinrichtun-
gen und 

5. die unentgeltliche Tätigkeit in Organen 
von Genossenschaften. 

 
(2) Durch die Nebentätigkeit dürfen dienstli-
che Interessen nicht beeinträchtigt werden. 
Ergibt sich eine solche Beeinträchtigung, so 
ist die Nebentätigkeit ganz oder teilweise zu 
untersagen. 
 

§ 52 
Ausübung der Nebentätigkeit, Verfahren, 

Tätigkeit von Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamten und früheren 
Beamtinnen und früheren Beamten mit 

Versorgungsbezügen 
 
(1) Nebentätigkeiten, welche die Beamtin     
oder der Beamte nicht auf Verlangen (§ 48), 
Vorschlag oder Veranlassung ihrer oder sei-
ner dienstvorgesetzten Stelle übernommen 
hat, darf sie oder er nur außerhalb der Ar-
beitszeit ausüben. Ausnahmen dürfen nur in 
besonders begründeten Fällen zugelassen 
werden, wenn dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen und die versäumte Arbeitszeit 
nachgeleistet wird. 
 

 § 52 
Ausübung der Nebentätigkeit, Verfahren, 

Tätigkeit von Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamten und früheren 
Beamtinnen und früheren Beamten mit 

Versorgungsbezügen 
 
unverändert 

(2) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung 
(§§ 49, 54) oder auf Zulassung einer Aus-
nahme (Absatz 1 Satz 2) und Entscheidun-
gen über diese Anträge sowie das Verlangen 
nach § 48 und nach Absatz 4 bedürfen der 
Schriftform. Die Beamtin oder der Beamte 
hat die für die Entscheidungen erforderlichen 
Nachweise, insbesondere über Art und Um-
fang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte 
und geldwerten Vorteile hieraus, zu erbrin-
gen; sie oder er hat jede Änderung unver-
züglich schriftlich anzuzeigen. 
 

  

(3) Der Vorschlag und die Veranlassung der 
dienstvorgesetzten Stelle (Absatz 1 Satz 1) 
sind aktenkundig zu machen. 
 
(4) Die Beamtin oder der Beamte ist auf Ver-
langen der dienstvorgesetzten Stelle ver-
pflichtet, über Art und Umfang der von ihr o-
der ihm ausgeübten Nebentätigkeit und die 
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Höhe der dafür empfangenen Vergütung 
Auskunft zu geben. 
 
(5) Der Zeitraum gemäß § 41 Satz 1 des Be-
amtenstatusgesetzes beträgt für Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte 
oder frühere Beamtinnen und Beamte mit 
Versorgungsbezügen fünf Jahre, bei Eintritt 
in den Ruhestand nach § 31 Absatz 1 drei 
Jahre. Ein Verbot nach § 41 Satz 2 des Be-
amtenstatusgesetzes wird durch die letzte 
dienstvorgesetzte Stelle ausgesprochen; es 
endet spätestens mit Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen. 
 

  

§ 53 
Meldung von Nebeneinnahmen 

 
Die Beamtin oder der Beamte legt am Ende 
eines jeden Jahres ihrer oder seiner dienst-
vorgesetzten Stelle eine jeden Einzelfall er-
fassende Aufstellung über Art und Umfang 
der Nebentätigkeit sowie über die Vergütun-
gen vor, die sie oder er für eine genehmi-
gungspflichtige oder eine nach § 51 Absatz 
1 Nummer 2, 3 und 4 Buchstabe b nicht ge-
nehmigungspflichtige Nebentätigkeit inner-
halb oder außerhalb des öffentlichen Diens-
tes erhalten hat, wenn diese insgesamt die in 
der Rechtsverordnung nach § 57 zu bestim-
mende Höchstgrenze übersteigen. 
 

 § 53 
Meldung von Nebeneinnahmen 

 
unverändert 

§ 54 
Inanspruchnahme von Einrichtungen, 

Personal oder Material des Dienstherrn 
 

(1) Die Beamtin oder der Beamte darf bei der 
Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtun-
gen, Personal oder Material des Dienstherrn 
nur mit Genehmigung in Anspruch nehmen. 
Sie oder er hat hierfür ein angemessenes 
Entgelt zu entrichten; das Entgelt kann auch 
nach einem Hundertsatz der für die Neben-
tätigkeit bezogenen Vergütung bemessen 
werden. 
 
(2) Die Genehmigung, Einrichtungen des 
Dienstherrn in Anspruch zu nehmen, um in 
ihnen außerhalb der allgemeinen Dienst-
stunden mit Personal des Dienstherrn Ne-
bentätigkeiten auszuüben, kann davon ab-
hängig gemacht werden, dass dem Personal 
ein angemessener Anteil an der Vergütung 

 § 54 
Inanspruchnahme von Einrichtungen, 

Personal oder Material des Dienstherrn 
 
unverändert 
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für die Nebentätigkeit gewährt wird. Der An-
teil ist nach dem Teil der Vergütung zu be-
messen, der nach Abzug des durch die Be-
amtin oder den Beamten entrichteten Ent-
gelts (Absatz 1 Satz 2) verbleibt. 
 

§ 55 
Ersatzpflicht des Dienstherrn 

 
Die Beamtin oder der Beamte, die oder der 
aus einer Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Or-
gan einer Gesellschaft, Genossenschaft o-
der eines in einer anderen Rechtsform be-
triebenen Unternehmens, die sie oder er auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ih-
rer oder seiner dienstvorgesetzten Stelle im 
dienstlichen Interesse übernommen hat, 
haftbar gemacht wird, hat gegen den Dienst-
herrn Anspruch auf Ersatz des ihr oder ihm 
entstandenen Schadens. Ist der Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt worden, so ist der Dienstherr nur dann 
ersatzpflichtig, wenn die Beamtin oder der 
Beamte auf Verlangen eines Vorgesetzten 
gehandelt hat. 
 

 § 55 
Ersatzpflicht des Dienstherrn 

 
Die Beamtin oder der Beamte, die oder der 
aus einer Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder in einem sonstigen Or-
gan einer Gesellschaft, Genossenschaft o-
der eines in einer anderen Rechtsform be-
triebenen Unternehmens, die sie oder er auf 
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ih-
rer oder seiner dienstvorgesetzten Stelle im 
dienstlichen Interesse übernommen hat, 
haftbar gemacht wird, hat gegen den Dienst-
herrn Anspruch auf Ersatz des ihr oder ihm 
entstandenen Schadens. Ist der Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-
führt worden, so ist der Dienstherr nur dann 
ersatzpflichtig, wenn die Beamtin oder der 
Beamte auf Verlangen einer oder eines Vor-
gesetzten gehandelt hat. 
 

§ 56 
Beendigung von mit dem Amt verbunde-

ner Nebentätigkeit 
 

Endet das Beamtenverhältnis, so enden, 
wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt 
ist, auch die Nebenämter und Nebenbe-
schäftigungen, die der Beamtin oder dem 
Beamten im Zusammenhang mit ihrem oder 
seinem Hauptamt übertragen sind oder die 
sie oder er auf Verlangen, Vorschlag oder 
Veranlassung ihrer oder seiner dienstvorge-
setzten Stelle übernommen hat. 
 

 § 56 
Beendigung von mit dem Amt verbunde-

ner Nebentätigkeit 
 
unverändert 

§ 57 
Regelung der Nebentätigkeit 

 
Die zur Ausführung der §§ 48 bis 56 notwen-
digen Vorschriften über die Nebentätigkeit 
der Beamtinnen und Beamten erlässt die 
Landesregierung durch Rechtsverordnung. 
In ihr ist insbesondere zu bestimmen, 
 
1. welche Tätigkeiten als öffentlicher 

Dienst im Sinne dieser Vorschriften an-

 § 57 
Regelung der Nebentätigkeit 

 
unverändert 
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zusehen sind oder ihm gleichstehen; da-
bei sollen Tätigkeiten bei Einrichtungen 
und Unternehmen, die zu mehr als 50 
Prozent in öffentlicher Hand sind     oder 
fortlaufend unterhalten werden     oder 
von der öffentlichen Hand zumindest 
wirtschaftlich beherrscht werden und 
Vergütungen jedenfalls mittelbar aus 
Beiträgen der öffentlichen Hand fließen, 
der Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
gleichgestellt werden, 

2. in welchen Fällen von geringer Bedeu-
tung oder bei welcher wiederkehrenden 
Tätigkeit dieser Art die Genehmigung 
zur Ausübung der Nebentätigkeit als all-
gemein erteilt gilt, 

3. welche nicht genehmigungspflichtigen 
oder allgemein genehmigten Nebentä-
tigkeiten der dienstvorgesetzten Stelle 
unter Angabe von Art und Umfang sowie 
der voraussichtlich zu erwartenden Ent-
gelte oder geldwerten Vorteile anzuzei-
gen sind, 

4. in welchen Fällen für die Wahrnehmung 
von Aufgaben, die im Hauptamt erledigt 
werden können oder für welche die Be-
amtin oder der Beamte im Hauptamt 
entlastet wird, eine Vergütung aus-
nahmsweise zugelassen wird, 

5. ob und inwieweit die Beamtin oder der 
Beamte für eine im öffentlichen Dienst 
ausgeübte oder auf Verlangen, Vor-
schlag oder Veranlassung ihres oder 
seines Dienstherrn übernommene Ne-
bentätigkeit eine Vergütung erhält oder 
eine erhaltene Vergütung abzuführen 
hat, 

  

6. unter welchen Voraussetzungen die Be-
amtin oder der Beamte zur Ausübung 
von Nebentätigkeiten Einrichtungen, 
Personal und Material des Dienstherrn 
in Anspruch nehmen darf und in welcher 
Höhe hierfür ein Entgelt an den Dienst-
herrn zu entrichten ist; das Entgelt ist 
mindestens kostendeckend zu bemes-
sen und soll den besonderen Vorteil be-
rücksichtigen, der der Beamtin oder dem 
Beamten durch die Inanspruchnahme 
entsteht; es darf nur entfallen 
a) bei der Wahrnehmung eines Ne-

benamtes, 
b) wenn die Nebentätigkeit unentgelt-

lich durchzuführen ist oder 
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c) wenn die Kosten von einem Dritten 
in vollem Umfang getragen werden, 

7. das Nähere zu § 54 Absatz 2. 
 

§ 58 
Dienstaufgabe als Nebentätigkeit 

 
Übt eine Beamtin oder ein Beamter eine Tä-
tigkeit, die zu ihren oder seinen dienstlichen 
Aufgaben (Hauptamt, Nebenamt) gehört, wie 
eine Nebenbeschäftigung gegen Vergütung 
aus, so hat sie oder er die Vergütung an den 
Dienstherrn abzuführen. 
 

§ 59 
Verbot der Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen 
 

Einzelheiten zum Verbot der Annahme von 
Belohnungen, Geschenken und sonstigen 
Vorteilen regelt das für Inneres zuständige 
Ministerium durch Verwaltungsvorschrift. 
 
 
 
 
 

 § 58 
Dienstaufgabe als Nebentätigkeit 

 
Unverändert 
 
 
 
 
 
 

§ 59 
Verbot der Annahme von Belohnungen, 

Geschenken und sonstigen Vorteilen 
 
unverändert 

§ 60 
Arbeitszeit 

 
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit darf im Jah-
resdurchschnitt einundvierzig Stunden in der 
Woche nicht überschreiten. Die durchschnitt-
liche Wochenarbeitszeit vermindert sich für 
jeden gesetzlichen Feiertag, der auf einen 
Werktag fällt, um die Stunden, die an diesem 
Tag zu leisten wären. 
 
(2) Soweit der Dienst in Bereitschaft besteht, 
kann die Arbeitszeit entsprechend den 
dienstlichen Bedürfnissen verlängert wer-
den. Im wöchentlichen Zeitraum dürfen im 
Jahresdurchschnitt achtundvierzig Stunden 
einschließlich Mehrarbeitsstunden nicht 
überschritten werden. 
 

 § 60 
Arbeitszeit 

 
unverändert 

(3) Das Nähere zu den Absätzen 1 und 2 so-
wie zu § 61 Absatz 1 regelt die Landesregie-
rung durch Rechtsverordnung. Das gilt ins-
besondere für Regelungen über 
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1. die Dauer, die Verlängerung und die 
Verkürzung der regelmäßigen Arbeits-
zeit, 

2. dienstfreie Zeiten, 
3. den Ort und die Zeit der Dienstleistung, 
4. den Bereitschaftsdienst, 
5. die Mehrarbeit in Einzelfällen, 
6. den Arbeitsversuch, 
7. Langzeitarbeitskonten, 
ferner für Regelungen der Pausen und der 
Dienststunden in der Landesverwaltung. 
 

§ 61 
Mehrarbeit 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte ist ver-
pflichtet, ohne Entschädigung über die regel-
mäßige Arbeitszeit hinaus Dienst zu tun, 
wenn zwingende dienstliche Verhältnisse es 
erfordern. Wird sie oder er durch eine dienst-
lich angeordnete oder genehmigte Mehrar-
beit mehr als fünf Stunden im Monat über die 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, 
so ist ihr oder ihm innerhalb eines Jahres für 
die über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus 
geleistete Mehrarbeit entsprechende Dienst-
befreiung zu gewähren. 
 
(2) Ist die Dienstbefreiung aus zwingenden 
dienstlichen Gründen nicht möglich, so kön-
nen an ihrer Stelle Beamtinnen und Beamte 
in Besoldungsgruppen mit aufsteigenden 
Gehältern für einen Zeitraum von längstens 
480 Stunden im Jahr eine Mehrarbeitsvergü-
tung erhalten. 
 

 § 61 
Mehrarbeit 

 
unverändert 

§ 62 
Fernbleiben vom Dienst 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte darf dem 
Dienst nicht ohne Genehmigung fernbleiben. 
Dienstunfähigkeit infolge Krankheit ist auf 
Verlangen nachzuweisen. 
 
(2) Verliert die Beamtin oder der Beamte we-
gen schuldhaften Fernbleibens vom Dienst 
seinen Anspruch auf Dienstbezüge, so wird 
dadurch eine disziplinarrechtliche Verfol-
gung nicht ausgeschlossen. 
 
 
 
 

 § 62 
Fernbleiben vom Dienst 

 
unverändert 
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§ 63 
Voraussetzungslose Teilzeitbeschäfti-

gung 
 
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbe-
zügen kann auf Antrag Teilzeitbeschäftigung 
bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeits-
zeit und bis zur jeweils beantragten Dauer 
bewilligt werden, wenn dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 
 
(2) Bei der Genehmigung von Nebentätigkei-
ten gilt § 49 Absatz 2 Satz 3 mit der Maß-
gabe, dass von der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit ohne Rücksicht auf die Be-
willigung von Teilzeitbeschäftigung auszuge-
hen ist. 
 
(3) Die dienstvorgesetzte Stelle kann auch 
nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäfti-
gung beschränken oder den Umfang der zu 
leistenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwin-
gende dienstliche Belange dies erfordern. 
Sie soll eine Änderung des Umfangs der Teil-
zeitbeschäftigung oder den Übergang zur 
Vollzeitbeschäftigung zulassen, wenn der 
Beamtin oder dem Beamten die Teilzeitbe-
schäftigung im bisherigen Umfang nicht 
mehr zugemutet werden kann und dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen. Der An-
trag auf Verlängerung der Teilzeitbeschäfti-
gung ist spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der genehmigten Freistellung zu stellen. 
 

 § 63 
Voraussetzungslose Teilzeitbeschäfti-

gung 
 
unverändert 

§ 64 
Teilzeitbeschäftigung und Urlaub aus fa-

miliären Gründen 
 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit 
Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwin-
gende dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen, Teilzeitbeschäftigung bis auf die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit oder Ur-
laub ohne Besoldung zu bewilligen zur tat-
sächlichen Betreuung oder Pflege von 
 
1. mindestens einem Kind unter 18 Jahren 

oder 
2. einer oder einem nach § 7 Absatz 3 des 

Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gel-
tenden Fassung pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen.  

 § 64 
Teilzeitbeschäftigung und Urlaub aus fa-

miliären Gründen 
 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten mit 
Dienstbezügen ist auf Antrag, wenn zwin-
gende dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen, Teilzeitbeschäftigung bis auf die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit oder Ur-
laub ohne Besoldung zu bewilligen zur tat-
sächlichen Betreuung oder Pflege von 
 
1. mindestens einem Kind unter 18 Jahren 

oder 
2. einer oder einem nach § 7 Absatz 3 des 

Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gel-
tenden Fassung pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen.  
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Während der Zeit des Urlaubs nach Satz 1 
oder § 74 Absatz 2 kann Teilzeitbeschäfti-
gung auch mit weniger als der Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, 
wenn zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen.  
 

 
Während der Zeit des Urlaubs nach Satz 1, 
§ 67 oder § 74 Absatz 2 kann Teilzeitbe-
schäftigung auch mit weniger als der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt wer-
den, wenn zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen.  
 

(2) Beamtinnen oder Beamten auf Widerruf, 
die ihren Vorbereitungsdienst nach dem 31. 
Dezember 2017 begonnen haben, kann aus 
den in Absatz 1 genannten Gründen Teilzeit-
beschäftigung mit mindestens der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt werden, 
soweit die Struktur der Ausbildung nicht ent-
gegensteht und den unverzichtbaren Erfor-
dernissen der Ausbildung Rechnung getra-
gen wird. Nähere Regelungen trifft die Ver-
ordnung nach § 7 Absatz 2.  
 

 (2) unverändert 

(3) Urlaub nach Absatz 1 darf auch in Verbin-
dung mit Urlaub nach § 70 Absatz 1 insge-
samt die Dauer von 15 Jahren nicht über-
schreiten. Dabei bleiben Zeiten einer unter-
hälftigen Teilzeitbeschäftigung während ei-
ner Elternzeit nach § 74 Absatz 2 und einer 
Freistellung zur Pflege und Betreuung von 
Angehörigen nach § 67 unberücksichtigt. 
Der Bewilligungszeitraum kann bei Beamtin-
nen und Beamten im Schul- und Hochschul-
dienst bis zum Ende des laufenden Schul-
jahrs, Semesters oder Trimesters ausge-
dehnt werden. Dies gilt auch bei Wegfall der 
tatbestandlichen Voraussetzungen des Ab-
satzes 1.  
 

 (3) unverändert 

(4) Der Antrag auf Verlängerung einer Teil-
zeitbeschäftigung ist spätestens sechs Mo-
nate vor Ablauf der genehmigten Freistellung 
zu stellen. Ein Übergang zur Vollzeitbeschäf-
tigung oder eine Änderung des Umfangs der 
Teilzeitbeschäftigung ist auf Antrag zuzulas-
sen, wenn der Beamtin oder dem Beamten 
die Fortsetzung der bewilligten Teilzeitbe-
schäftigung nicht mehr zugemutet werden 
kann und dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. Dies gilt entsprechend für eine 
Verlängerung eines Urlaubs oder eine Rück-
kehr aus dem Urlaub mit dem Ziel, eine Voll-
zeit- oder Teilzeitbeschäftigung aufzuneh-
men. 
 

 (4) unverändert 
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(5) Während der Zeit des Urlaubs nach Ab-
satz 1 besteht ein Anspruch auf Leistungen 
der Krankenfürsorge in entsprechender An-
wendung der Beihilferegelungen für Beam-
tinnen und Beamte mit Besoldung. Dies gilt 
nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte be-
rücksichtigungsfähige Angehörige oder be-
rücksichtigungsfähiger Angehöriger einer o-
der eines Beihilfeberechtigten wird oder An-
spruch auf Familienversicherung nach § 10 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch -Ge-
setzliche Krankenversicherung- (Artikel I des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I 
S. 2477, 2482) vom 20. Dezember 1988  in 
der jeweils geltenden Fassung hat. 
 

 (5) unverändert 

§ 65 
Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell 

 
(1) Wenn dienstliche Belange nicht entge-
genstehen, kann Teilzeitbeschäftigung auf 
Antrag auch in der Weise bewilligt werden, 
dass während eines Teils des Bewilligungs-
zeitraums die Arbeitszeit bis zur regelmäßi-
gen Arbeitszeit erhöht und diese Arbeitszei-
terhöhung während des unmittelbar daran 
anschließenden Teils des Bewilligungszeit-
raums durch eine entsprechende Ermäßi-
gung der Arbeitszeit oder durch eine unun-
terbrochene Freistellung vom Dienst ausge-
glichen wird. Der gesamte Bewilligungszeit-
raum darf höchstens sieben Jahre betragen. 
 

 § 65 
Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell 

 
(1) unverändert 

(2) In Fällen von Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 64 kann die Ermäßigung der Arbeitszeit   o-
der die ununterbrochene Freistellung auch 
zu Beginn oder während des Bewilligungs-
zeitraums in Anspruch genommen werden. 
Der Bewilligungszeitraum wird unterbrochen 
für die Dauer einer Elternzeit oder einer Fa-
milienpflege- oder Pflegezeit. In Fällen von 
Teilzeitbeschäftigung nach § 67 erfolgt die 
Ermäßigung der Arbeitszeit während der 
Pflegephase zu Beginn des Bewilligungszeit-
raums.  
 

 (2) unverändert 

(3) Treten während des Bewilligungszeit-
raums nach Absatz 1 Umstände ein, welche 
die vorgesehene Abwicklung unmöglich ma-
chen, so ist die Teilzeitbeschäftigung mit 
Wirkung für die Vergangenheit zu widerrufen  
 

 (3) Treten während des Bewilligungszeit-
raums nach Absatz 1 Umstände ein, welche 
die vorgesehene Abwicklung unmöglich ma-
chen, so ist die Teilzeitbeschäftigung mit 
Wirkung für die Vergangenheit zu widerrufen  
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1. bei Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses im Sinne des § 21 des Beamtensta-
tusgesetzes, 

2. bei Dienstherrnwechsel oder 
3. in besonderen Härtefällen, wenn der Be-

amtin oder dem Beamten die Fortset-
zung der Teilzeitbeschäftigung nicht 
mehr zuzumuten ist.  

 
Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Ar-
beitszeitstatus entsprechend der nach dem 
Modell zu erbringenden Dienstleistung fest-
gesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge sind von 
den Beamtinnen und Beamten zurück zu 
zahlen, zu wenig gezahlte Bezüge sind vom 
Dienstherrn nachzuzahlen. Dies gilt nicht, 
soweit der Ausgleich über Arbeitszeit oder 
Freistellung bereits erfolgt ist oder die Beam-
tin oder der Beamte verstirbt. § 12 des Lan-
desbesoldungsgesetzes [Fundstelle und 
Ausfertigungsdatum einfügen] bleibt unbe-
rührt.  
In Fällen des § 64 besteht ein Rückkehran-
spruch unter den Voraussetzungen des § 64 
Absatz 4.  
 

1. bei Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses im Sinne des § 21 des Beamtensta-
tusgesetzes, 

2. bei Dienstherrnwechsel oder 
3. in besonderen Härtefällen, wenn der Be-

amtin oder dem Beamten die Fortset-
zung der Teilzeitbeschäftigung nicht 
mehr zuzumuten ist.  

 
Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Ar-
beitszeitstatus entsprechend der nach dem 
Modell zu erbringenden Dienstleistung fest-
gesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge sind von 
den Beamtinnen und Beamten zurück zu 
zahlen, zu wenig gezahlte Bezüge sind vom 
Dienstherrn nachzuzahlen. Dies gilt nicht, 
soweit der Ausgleich über Arbeitszeit oder 
Freistellung bereits erfolgt ist oder die Beam-
tin oder der Beamte verstirbt. § 15 des Lan-
desbesoldungsgesetzes [Fundstelle und 
Ausfertigungsdatum einfügen] bleibt unbe-
rührt.  
In Fällen des § 64 besteht ein Rückkehran-
spruch unter den Voraussetzungen des § 64 
Absatz 4.  
 

§ 66 
Altersteilzeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbe-
zügen kann auf Antrag, der sich auf die Zeit 
bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken 
muss, Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit 
mit der Hälfte der in den letzten fünf Jahren 
vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich 
zu leistenden Arbeitszeit bewilligt werden, 
wenn 
 
1. die Beamtin oder der Beamte das 

55. Lebensjahr vollendet hat; die Dauer 
der Altersteilzeitbeschäftigung darf da-
bei zehn Jahre nicht übersteigen, 

2. die Altersteilzeitbeschäftigung vor dem 
31. Dezember 2015 beginnt und 

3. dringende dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen. 

 
Ergeben sich bei der Ermittlung des zeitli-
chen Umfangs der Altersteilzeitbeschäfti-
gung Stundenbruchteile, können diese auf 
volle Stunden aufgerundet werden, sofern 
personalwirtschaftliche Belange dies erfor-
dern. § 63 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 § 66 
Altersteilzeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbe-
zügen kann auf Antrag, der sich auf die Zeit 
bis zum Beginn des Ruhestandes erstrecken 
muss, Teilzeitbeschäftigung als Altersteilzeit 
mit der Hälfte der in den letzten fünf Jahren 
vor Beginn der Altersteilzeit durchschnittlich 
zu leistenden Arbeitszeit bewilligt werden, 
wenn 
 
1. die Beamtin oder der Beamte das 

55. Lebensjahr vollendet hat; die Dauer 
der Altersteilzeitbeschäftigung darf da-
bei zehn Jahre nicht übersteigen und 

 
 
2. dringende dienstliche Belange nicht ent-

gegenstehen. 
 
Ergeben sich bei der Ermittlung des zeitli-
chen Umfangs der Altersteilzeitbeschäfti-
gung Stundenbruchteile, können diese auf 
volle Stunden aufgerundet werden, sofern 
personalwirtschaftliche Belange dies erfor-
dern. § 63 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 
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(2) Altersteilzeit kann auch in der Weise be-
willigt werden, dass die Beamtin oder der Be-
amte die bis zum Beginn des Ruhestandes 
zu erbringende Dienstleistung vollständig 
vorab leistet und anschließend voll vom 
Dienst freigestellt wird (Blockmodell). Alters-
teilzeitbeschäftigung mit weniger als der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit soll nur 
im Blockmodell bewilligt werden; dabei muss 
die Beamtin oder der Beamte in der Phase 
der vorab zu erbringenden Dienstleistung mit 
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit, im Fall des § 64 Absatz 1 Satz 2 im 
Umfang der bisherigen Teilzeitbeschäfti-
gung, Dienst leisten. 
 

 (2) unverändert 

(3) Die oberste Dienstbehörde kann von der 
Anwendung der Vorschrift ganz absehen     
oder sie auf bestimmte Verwaltungsbereiche 
oder Beamtengruppen beschränken. Die 
oberste Dienstbehörde kann auch allgemein 
oder für bestimmte Verwaltungsbereiche o-
der Beamtengruppen vorschreiben, dass 
 
1. Altersteilzeit nur im Blockmodell bewilligt 

werden darf oder 
2. die Altersteilzeitbeschäftigung mit bis zu 

65 Prozent der nach Absatz 1 maßgeb-
lichen bisherigen Arbeitszeit zu leisten 
ist, sofern personalwirtschaftliche Be-
lange dies erfordern. 

 
(4) Während der Zeit einer unterhälftigen Al-
tersteilzeitbeschäftigung besteht Anspruch 
auf Leistungen der Krankenfürsorge in ent-
sprechender Anwendung der Beihilferege-
lungen für Beamtinnen und Beamte mit 
Dienstbezügen. 
 

 (3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 

§ 67 
Familienpflegezeit, Pflegezeit 

 
Freistellungen im Rahmen der Pflegezeit 
und Familienpflegezeit sind zu gewähren. 
Die Landesregierung regelt durch Rechts-
verordnung die der Eigenart des öffentlichen 
Dienstes entsprechende Anwendung der 
Vorschriften des Pflegezeitgesetzes vom 28. 
Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) und des Fa-
milienpflegezeitgesetzes vom 6. Dezember 
2011 (BGBl. I S. 2564) in ihrer jeweils gelten-
den Fassung auf Beamtinnen und Beamte 

 § 67 
Familienpflegezeit, Pflegezeit 

 
unverändert 
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mit Besoldung. Sie trifft insbesondere Rege-
lungen über 
 
1. die Voraussetzungen der Inanspruch-

nahme, 
2. die Dauer, 
3. den Entlassungsschutz, 
4. die Kostenübernahme für ärztliche Be-

scheinigungen durch den Dienstherrn, 
5. die Teilzeitbeschäftigung, 
6. die Fortzahlung von Leistungen des 

Dienstherrn. 
 
Für die Dauer einer vollständigen Freistel-
lung nach dem Pflegezeitgesetz gilt § 64 Ab-
satz 5 entsprechend.  
 

§ 68 
Informationspflicht 

 
Wird Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub ohne 
Besoldung  beantragt, sind die Beamtinnen 
und Beamten auf die Folgen ermäßigter Ar-
beitszeit oder langfristiger Urlaube hinzuwei-
sen, insbesondere auf die Folgen für Ansprü-
che auf Grund beamtenrechtlicher Regelun-
gen. 
 

 § 68 
Informationspflicht 

 
unverändert 

§ 69 
Benachteiligungsverbot 

 
Die Ermäßigung der Arbeitszeit darf das be-
rufliche Fortkommen nicht beeinträchtigen; 
eine unterschiedliche Behandlung von Be-
amtinnen und Beamten mit ermäßigter Ar-
beitszeit gegenüber Beamtinnen und Beam-
ten mit regelmäßiger Arbeitszeit ist nur zu-
lässig, wenn zwingende sachliche Gründe 
sie rechtfertigen. 
 

 § 69 
Benachteiligungsverbot 

 
unverändert 

§ 70 
Urlaub aus arbeitsmarktpolitischen 

Gründen 
 
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbe-
zügen kann in Bereichen, in denen wegen 
der Arbeitsmarktsituation ein außergewöhn-
licher Bewerberüberhang besteht und des-
halb ein dringendes öffentliches Interesse 
daran gegeben ist, verstärkt Bewerberinnen 
und Bewerber im öffentlichen Dienst zu be-
schäftigen, 
 

 § 70 
Urlaub aus arbeitsmarktpolitischen 

Gründen 
 
(1) unverändert 
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1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge 
bis zur Dauer von insgesamt höchstens 
sechs Jahren oder 

2. nach Vollendung des 55. Lebensjahres 
auf Antrag, der sich bis auf die Zeit bis 
zum Beginn des Ruhestandes erstre-
cken muss, Urlaub ohne Dienstbezüge 

 
bewilligt werden, wenn dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 
 
 
(2) Dem Antrag nach Absatz 1 darf nur ent-
sprochen werden, wenn die Beamtin oder 
der Beamte erklärt, während der Dauer des 
Bewilligungszeitraumes auf die Ausübung 
genehmigungspflichtiger Nebentätigkeiten 
gegen Vergütung zu verzichten und Tätigkei-
ten nach § 51 gegen Vergütung nur in dem 
Umfang auszuüben, wie sie oder er sie bei 
Vollzeitbeschäftigung ohne Verletzung 
dienstlicher Pflichten ausüben könnte. Aus-
nahmen von Satz 1 sind nur zulässig, soweit 
sie dem Zweck der Bewilligung des Urlaubs 
nicht zuwiderlaufen. Eine Rückkehr aus dem 
Urlaub kann zugelassen werden, wenn der 
Beamtin oder dem Beamten die Fortsetzung 
des Urlaubs nicht zugemutet werden kann 
und dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen. 
 

 (2) unverändert 

(3) Urlaub nach Absatz 1 darf auch im Zu-
sammenhang mit Urlaub nach § 64 Absatz 1 
die Dauer von 15 Jahren nicht überschreiten. 
Bei Beamtinnen und Beamten im Schul- und 
Hochschuldienst kann der Bewilligungszeit-
raum bis zum Ende des laufenden Schul-
halbjahres oder Semesters ausgedehnt wer-
den. Der Antrag auf Verlängerung eines Ur-
laubs nach Absatz 1 Nummer 1 ist spätes-
tens sechs Monate vor Ablauf der genehmig-
ten Freistellung zu stellen. In den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 2 findet Satz 1 keine 
Anwendung, wenn es der Beamtin oder dem 
Beamten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- 
oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 
 
 
(4) Urlaub nach Absatz 1 Nummer 2 kann be-
reits nach Vollendung des 50. Lebensjahres 
bewilligt werden. Absatz 3 Satz 1 findet An-
wendung. 
 

 (3) Urlaub nach Absatz 1 darf auch im Zu-
sammenhang mit Urlaub nach § 64 Absatz 1 
die Dauer von 15 Jahren nicht überschreiten. 
Bei Beamtinnen und Beamten im Schul- und 
Hochschuldienst kann der Bewilligungszeit-
raum bis zum Ende des laufenden Schul-
halbjahres, Semesters oder Trimesters aus-
gedehnt werden. Der Antrag auf Verlänge-
rung eines Urlaubs nach Absatz 1 Nummer 
1 ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der 
genehmigten Freistellung zu stellen. In den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 findet Satz 
1 keine Anwendung, wenn es der Beamtin o-
der dem Beamten nicht mehr zuzumuten ist, 
zur Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurück-
zukehren. 
 
(4) unverändert 
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§ 71 
Erholungsurlaub 

 
Der Beamtin oder dem Beamten steht jähr-
lich ein Erholungsurlaub unter Fortgewäh-
rung der Leistungen des Dienstherrn zu. Die 
Landesregierung regelt durch Rechtsverord-
nung Einzelheiten der Urlaubsgewährung, 
insbesondere Dauer und Voraussetzungen 
der Inanspruchnahme, sowie Voraussetzun-
gen und Umfang einer Abgeltung. 
 

§ 72 
Urlaub aus anderen Anlässen, Mandats-

trägerinnen und Mandatsträger 
 

(1) Die Landesregierung regelt durch 
Rechtsverordnung die Bewilligung von Ur-
laub aus anderen Anlässen (Sonderurlaub) 
und bestimmt insbesondere 
 
1. die Anlässe für die Urlaubsgewährung, 
2. die Dauer des Sonderurlaubs, 
3. die Erteilung des Urlaubs (Gewährleis-

tung des Dienstbetriebes, Widerruf, An-
rechnung auf den Erholungsurlaub), 

4. die Fortzahlung von Leistungen des 
Dienstherrn. 

 
Sofern eine oder mehrere Beurlaubungen 
ohne Dienstbezüge nach Satz 1 30 Tage ins-
gesamt im Kalenderjahr nicht überschreiten, 
werden für die Dauer dieser Beurlaubungen 
Beihilfen gewährt. 
 

 § 71 
Erholungsurlaub 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 72 
Urlaub aus anderen Anlässen, Mandats-

trägerinnen und Mandatsträger 
 
unverändert 

(2) Stimmen Beamtinnen und Beamte ihrer 
Aufstellung als Bewerberin oder Bewerber 
für die Wahl zum Europäischen Parlament, 
zum Bundestag, zum Landtag, zu der ge-
setzgebenden Körperschaft eines anderen 
Landes oder zu einer kommunalen Vertre-
tungskörperschaft zu, so ist ihr oder ihm auf 
ihren oder seinen Antrag innerhalb der letz-
ten zwei Monate vor dem Wahltag der zur 
Vorbereitung seiner Wahl erforderliche Ur-
laub ohne Besoldung zu gewähren. Für die 
Dauer der Beurlaubung werden Beihilfen ge-
währt. 
 

  

(3) Zur Ausübung eines Mandats in der Ver-
tretung einer Gemeinde oder eines Gemein-
deverbandes oder einer Bezirksvertretung 
sowie für die Tätigkeit als Mitglied eines nach 
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Kommunalverfassungsrecht gebildeten Aus-
schusses ist der Beamtin oder dem Beamten 
der erforderliche Urlaub unter Belassung der 
Leistungen des Dienstherrn zu gewähren. 
Das gilt auch für die von einer kommunalen 
Vertretung gewählten ehrenamtlichen Mit-
glieder von Ausschüssen, die auf Grund ei-
nes Gesetzes gebildet worden sind, sowie 
für Beamtinnen und Beamte, die als Mitglied 
der Vertretung einer Gemeinde Mitglied ei-
nes Regionalrates sind. 
 

§ 73 
Folgen aus der Übernahme oder Aus-

übung eines Mandats 
 
(1) Die beamtenrechtlichen Folgen, die sich 
aus der Übernahme oder Ausübung eines 
Mandats im Europäischen Parlament, im 
Bundestag, im Landtag oder in der Vertre-
tungskörperschaft einer Gemeinde, eines 
Gemeindeverbandes oder einer sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öf-
fentlichen Rechts ergeben, werden unbe-
schadet der Vorschriften der §§ 18, 27 Ab-
satz 1, § 72 Absatz 2 und 3 in besonderen 
Gesetzen und Verordnungen geregelt. 
 

 § 73 
Folgen aus der Übernahme oder Aus-

übung eines Mandats 
 
(1) unverändert 

(2) Für eine Beamtin oder einen Beamten, 
die oder der in die gesetzgebende Körper-
schaft eines anderen Landes gewählt wor-
den und deren oder dessen Amt kraft Geset-
zes mit dem Mandat unvereinbar ist, gelten 
§ 16 Absatz 3 und die §§ 32 bis 34 des Ab-
geordnetengesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 
252) in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend. 
 

 (2) unverändert 

(3) Einer oder einem in die gesetzgebende 
Körperschaft eines anderen Landes gewähl-
ten Beamtin oder Beamten, deren oder des-
sen Amt mit dem Mandat vereinbar ist, ist zur 
Ausübung des Mandats auf Antrag 
 
1. Teilzeitbeschäftigung in der Weise zu 

bewilligen, dass die Arbeitszeit bis auf 
30 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit 
ermäßigt wird, oder 

2. ein Urlaub ohne Leistungen des Dienst-
herrn zu gewähren; 

 

 (3) Einer oder einem in die gesetzgebende 
Körperschaft eines anderen Landes gewähl-
ten Beamtin oder Beamten, deren oder des-
sen Amt mit dem Mandat vereinbar ist, ist zur 
Ausübung des Mandats auf Antrag 
 
1. Teilzeitbeschäftigung in der Weise zu 

bewilligen, dass die Arbeitszeit bis auf 
30 Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit 
ermäßigt wird, oder 

2. ein Urlaub ohne Leistungen des Dienst-
herrn zu gewähren; 
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der Antrag soll jeweils für einen Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten gestellt werden. 
In den Fällen des Satzes 2 ist § 10 Absatz 6 
Nummer 4, im Falle der Nummer 2 ferner 
§ 25 des Abgeordnetengesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen sinngemäß anzuwen-
den. 
 

der Antrag soll jeweils für einen Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten gestellt werden. 
In den Fällen des Satzes 1 ist § 10 Absatz 6 
Nummer 4, im Falle der Nummer 2 ferner 
§ 25 des Abgeordnetengesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen sinngemäß anzuwen-
den. 
 

§ 74 
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz 

 
(1) Die Landesregierung regelt durch 
Rechtsverordnung die der Eigenart des öf-
fentlichen Dienstes entsprechende Anwen-
dung der Vorschriften des Mutterschutzge-
setzes auf Beamtinnen. Sie trifft insbeson-
dere Regelungen über 
 
1. Beschäftigungsverbote und Stillzeiten, 
2. die Zahlung von Besoldung und Mutter-

schaftsgeld, 
3. Arbeitserleichterungen, 
4. Entlassungsverbote, 
5. die Unterrichtungspflicht der Beamtin 

gegenüber dem Dienstherrn, 
6. die Kostenübernahme für ärztliche 

Zeugnisse durch den Dienstherrn. 
 

 § 74 
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz 

 
 
(1) unverändert 

(2) Die Landesregierung regelt durch 
Rechtsverordnung die der Eigenart des öf-
fentlichen Dienstes entsprechende Anwen-
dung der Vorschriften des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes über die Elternzeit. 
Sie trifft insbesondere Regelungen über 
 
1. die Voraussetzungen der Inanspruch-

nahme, 
2. die Dauer, 
3. den Entlassungsschutz, 
4. die Teilzeitbeschäftigung 
 
Für die Dauer der Elternzeit gilt § 64 Absatz 
5 entsprechend. 
 

 (2) Die Landesregierung regelt durch 
Rechtsverordnung die der Eigenart des öf-
fentlichen Dienstes entsprechende Anwen-
dung der Vorschriften des Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetzes über die Elternzeit. 
Sie trifft insbesondere Regelungen über 
 
1. die Voraussetzungen der Inanspruch-

nahme, 
2. die Dauer, 
3. den Entlassungsschutz, 
4. die Teilzeitbeschäftigung. 
 
Für die Dauer der Elternzeit gilt § 64 Absatz 
5 entsprechend. 
 

(3) Die auf Grund der §§ 18 und 19 des Ar-
beitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1246) in der jeweils geltenden 
Fassung erlassenen Verordnungen der Bun-
desregierung gelten entsprechend. Durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung 
kann ferner bestimmt werden, dass Vor-
schriften des Arbeitsschutzgesetzes für be-
stimmte Tätigkeiten ganz oder zum Teil nicht 

 (3) unverändert 
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anzuwenden sind, soweit öffentliche Be-
lange, insbesondere die Aufrechterhaltung 
oder die Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit, dies zwingend erfordern, und wie 
in diesen Fällen die Sicherheit und der Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit unter Berück-
sichtigung der Ziele des Arbeitsschutzes auf 
andere Weise gewährleistet werden. Das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 
(BGBl. I S. 965) in der jeweils geltenden Fas-
sung gilt für jugendliche Beamtinnen und Be-
amte entsprechend. Soweit die Eigenart des 
Polizeivollzugsdienstes und die Belange der 
inneren Sicherheit es erfordern, kann das für 
Inneres zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung Ausnahmen von den Vor-
schriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
für jugendliche Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamte zulassen. 
 

§ 75 
Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, 

Pflege- und Todesfällen 
 
(1) Beihilfeberechtigt sind 
 
1. Beamtinnen und Beamte mit Anspruch 

auf Besoldung, 
2. Versorgungsempfängerinnen und Ver-

sorgungsempfänger, versorgungsbe-
rechtigte Witwen oder Witwer und ihre 
versorgungsberechtigten Kinder sowie 
hinterbliebene eingetragene Lebens-
partnerinnen oder Lebenspartner, 

3. frühere Beamtinnen und Beamte mit An-
spruch auf einen Unterhaltsbeitrag oder 
Übergangsgeld nach dem Landesbeam-
tenversorgungsgesetz und 

4. frühere Beamtinnen und Beamte auf 
Zeit während des Anspruchs von Über-
gangsgeld nach dem Landesbeamten-
versorgungsgesetz. 

 

 § 75 
Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, 

Pflege- und Todesfällen 
 
unverändert 

(2) Beihilfeberechtigte nach Absatz 1 erhal-
ten für sich, ihrer oder ihren nicht selbst bei-
hilfeberechtigten Ehegattin oder Ehegatten 
oder eingetragene Lebenspartnerin oder ein-
getragenen Lebenspartner, wenn sie     oder 
er nicht über ein zur wirtschaftlichen Selbst-
ständigkeit führendes Einkommen verfügt, 
sowie ihre oder seine nicht selbst beihilfebe-
rechtigten berücksichtigungsfähigen Kinder 
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Beihilfen als Ergänzung zu der aus den lau-
fenden Bezügen zu bestreitenden Eigenvor-
sorge. Soweit die selbst beihilfeberechtigte 
Ehegattin, der selbst beihilfeberechtigte Ehe-
gatte, die eingetragene Lebenspartnerin o-
der der eingetragene Lebenspartner der Be-
amtin oder des Beamten als Tarifbeschäf-
tigte oder Tarifbeschäftigter mit weniger als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
beschäftigt ist, erhält die Beihilfeberechtigte 
oder der Beihilfeberechtigte keinen Aus-
gleich für die auf Grund der Teilzeitbeschäf-
tigung reduzierte Beihilfe der Ehegattin, des 
Ehegatten, der eingetragenen Lebenspart-
nerin oder des eingetragenen Lebenspart-
ners. 
 
(3) Beihilfeberechtigte erhalten Beihilfen zu 
der Höhe nach angemessenen Aufwendun-
gen für medizinisch notwendige Maßnah-
men, deren Wirksamkeit und therapeutischer 
Nutzen nachgewiesen sind 
 
1. zur Vorbeugung und Linderung von Er-

krankungen oder Behinderungen, zur 
Erhaltung und Wiederherstellung der 
Gesundheit und Besserung des Ge-
sundheitszustandes (einschließlich Re-
habilitation), 

2. zur Früherkennung von Krankheiten, 
3. in Geburtsfällen, 
4. bei nicht rechtswidrigem Schwanger-

schaftsabbruch, bei nicht rechtswidriger 
Sterilisation sowie in Ausnahmefällen 
zur Empfängnisverhütung und bei künst-
licher Befruchtung sowie 

5. in Pflegefällen. 
 

  

(4) Beihilfen dürfen nur insoweit geleistet 
werden, als sie zusammen mit von dritter 
Seite zustehenden Erstattungen die dem 
Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen 
nicht überschreiten. Dabei sind insbeson-
dere Ansprüche auf Heilfürsorge, auf Kran-
kenpflege und auf sonstige Sachleistungen 
sowie Ansprüche auf Kostenerstattung auf 
Grund von Rechtsvorschriften und auf Grund 
arbeitsvertraglicher Vereinbarungen in der 
Höhe zu berücksichtigen, in der sie ohne 
Verzicht auf Leistungen oder Nichtinan-
spruchnahme von Leistungen zustehen; 
Leistungen von Versicherungen können be-
rücksichtigt werden. 
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(5) Aufwendungen für die Inanspruchnahme 
von gesondert berechneter Unterkunft und 
Verpflegung sowie gesondert berechneten 
ärztlichen oder zahnärztlichen Leistungen im 
Rahmen von stationären, teilstationären o-
der vor- und nachstationären Behandlungen 
sind jeweils nach Abzug folgender Eigenbe-
teiligungen beihilfefähig: 
bei Inanspruchnahme 
1. von gesondert berechneten ärztlichen o-

der zahnärztlichen Leistungen zehn 
Euro täglich für höchstens 30 Tage im 
Kalenderjahr, 

2. von gesondert berechneter Unterkunft 
und Verpflegung 15 Euro täglich für 
höchstens 30 Tage im Kalenderjahr. 

 

  

Aufwendungen, die durch die Inanspruch-
nahme von Krankenanstalten ohne Versor-
gungsvertrag nach dem Fünften Buch Sozi-
algesetzbuch entstehen, sind nur in der 
Höhe beihilfefähig, wie sie in der dem Be-
handlungsort nächstgelegenen Klinik der 
Maximalversorgung entstehen würden. Hier-
von sind als Eigenbeteiligung für die Beihilfe-
berechtigte oder den Beihilfeberechtigten 
und ihre oder seine berücksichtigungsfähi-
gen Angehörigen jeweils 25 Euro täglich für 
höchstens 30 Tage im Kalenderjahr in Abzug 
zu bringen. 
 
(6) Beihilfeberechtigte können je Kalender-
jahr, in dem Aufwendungen entstehen, zu ei-
ner vertretbaren – den Familienstand, die 
Anzahl der Kinder und die Besoldungs-
gruppe berücksichtigenden – pauschalen 
Selbstbeteiligung an den Aufwendungen 
(Kostendämpfungspauschale) herangezo-
gen werden. 
 

  

(7) Beihilfen werden als Prozentsatz der bei-
hilfefähigen Aufwendungen (Bemessungs-
satz) oder als Pauschalen (Zuschuss) ge-
zahlt. Der Bemessungssatz beträgt für Bei-
hilfeberechtigte mindestens 50 Prozent, für 
Ehegattinnen und Ehegatten, eingetragene 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner so-
wie Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger höchstens 70 Prozent, 
für berücksichtigungsfähige Kinder und ei-
genständig beihilfeberechtigte Waisen 
höchstens 80 Prozent. Sind zwei oder mehr 
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Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der 
Bemessungssatz für die oder den Beihilfebe-
rechtigten 70 Prozent, bei mehreren Beihilfe-
berechtigten jedoch nur bei einer oder einem 
von ihnen. In besonderen Härtefällen kann 
eine Erhöhung des Bemessungssatzes vor-
gesehen werden; dies gilt nicht, wenn die o-
der der Beihilfeberechtigte für sich und ihre 
oder seine berücksichtigungsfähigen Ange-
hörigen für ambulante und stationäre Krank-
heits- und Pflegefälle keinen ausreichenden 
Versicherungsschutz nachweisen kann. 
 
(8) Das Finanzministerium regelt das Nähere 
durch Rechtsverordnung. Darin können un-
abhängig von der Notwendigkeit und Ange-
messenheit der Aufwendungen unter Beach-
tung der Grundsätze beamtenrechtlicher 
Fürsorge Bestimmungen getroffen werden 
 
1. hinsichtlich der Berücksichtigungsfähig-

keit von Angehörigen der oder des Bei-
hilfeberechtigten im Sinne des Absatzes 
2, 

2. hinsichtlich des Inhalts und des Um-
fangs der Beihilfeleistungen 
a) durch die Einführung von Höchst-

grenzen, 
b) durch die Beschränkung auf be-

stimmte Indikationen, 
c) durch die Beschränkung oder den 

Ausschluss von Aufwendungen für 
Untersuchungen und Behandlun-
gen nach wissenschaftlich nicht all-
gemein anerkannten oder unwirt-
schaftlichen Methoden, 

d) durch die Beschränkung oder den 
Ausschluss von Aufwendungen für 
Behandlungen außerhalb des Woh-
nortes, Beförderungen, ärztliche 
und zahnärztliche (einschließlich 
implantologische) und kieferortho-
pädische sowie funktionsanalyti-
sche und funktionstherapeutische 
Leistungen, psychotherapeutische 
Leistungen, Heilpraktikerleistun-
gen, die Beschäftigung von Pflege- 
und Hauspflegekräften, für statio-
näre Pflege, stationäre Rehabilitati-
onsmaßnahmen, stationäre Mütter-
genesungskuren oder Mutter-/Va-
ter-Kind–Kuren, ambulante Kur- 
und Rehabilitationsmaßnahmen, 
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nicht verschreibungspflichtige oder 
verschreibungspflichtige Arzneimit-
tel, unwirtschaftliche oder unwirk-
same Arzneimittel, Medizinprodukte 
sowie Heil- und Hilfsmittel, 

e) durch Regelungen zur Feststellung 
der wirtschaftlichen Selbstständig-
keit der Ehegattin oder des Ehegat-
ten oder eingetragenen Lebenspart-
nerin oder Lebenspartners, 

f) durch die Beschränkung oder den 
Ausschluss von Beihilfen zu Auf-
wendungen, die in Ländern außer-
halb der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union entstanden sind, 

g) in Todesfällen, 
3. über die Höhe der Kostendämpfungs-

pauschale und 
4. hinsichtlich des Verfahrens über die Ver-

wendung einer elektronischen Gesund-
heitskarte, wobei der Zugriff der Beihilfe-
stellen auf Daten über die in Anspruch 
genommenen Leistungen und deren 
Kosten zu beschränken ist. 

 
(9) Kostendämpfungspauschale und Eigen-
behalte nach Absatz 5 Satz 1 und 3 sowie 
Eigenbehalte, die durch die Begrenzung von 
zahntechnischen Leistungen entstehen, dür-
fen die Belastungsgrenze von 2 Prozent der 
Jahresdienstbezüge oder Jahresversor-
gungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen nicht überstei-
gen. Bei der Ermittlung der Jahresbezüge ist 
der Bruttobetrag maßgebend. Variable Be-
zügebestandteile, kinderbezogene Anteile 
im Familienzuschlag sowie Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung und einer 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung der oder des Beihilfeberechtigten 
bleiben außer Ansatz. 
 

  

§ 76 
Behördliches Gesundheitsmanagement 

 
(1) Gesundheitsmanagement ist die strategi-
sche Steuerung und Integration der gesund-
heitsrelevanten Maßnahmen und Prozesse 
in der Behörde. 
 
(2) Die oberste Dienstbehörde erstellt ein 
Rahmenkonzept für das Gesundheitsma-
nagement und entwickelt dieses regelmäßig 

 § 76 
Behördliches Gesundheitsmanagement 

 
unverändert 
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fort. Für die in § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
2 und 3 genannten Beamtinnen und Beam-
ten erstellt die dienstvorgesetzte Stelle das 
Rahmenkonzept. 
 
(3) Jede Behörde entwickelt in diesem Rah-
men ihr eigenes Konzept oder einen Katalog 
zum Behördlichen Gesundheitsmanage-
ment. Für Schulen handelt die zuständige 
obere Schulaufsichtsbehörde. Dabei sollen 
insbesondere gesundheitsbelastende Fakto-
ren identifiziert werden sowie Möglichkeiten 
diesen zu begegnen. Gesundheitsrelevante 
Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes, der Personal- und Organisations-
entwicklung, der Gesundheitsförderung so-
wie der Mitarbeiterführung sollen aufeinan-
der abgestimmt werden. 
 

§ 77 
Führung der Amtsbezeichnung 

 
(1) Die Landesregierung setzt die Amtsbe-
zeichnung der Beamtinnen oder der Beam-
ten fest, soweit sie diese Befugnis nicht 
durch andere Behörden ausüben lässt. Die 
Amtsbezeichnung der Beamtinnen und Be-
amten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der Sparkassen wird von den 
obersten Dienstbehörden festgesetzt. An-
dere gesetzliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 
 
(2) Die Beamtin oder der Beamte führt im 
Dienst die Amtsbezeichnung des ihr oder 
ihm übertragenen Amtes. Sie oder er darf sie 
auch außerhalb des Dienstes führen. Sie o-
der er hat jedoch keinen Anspruch auf An-
rede mit der Amtsbezeichnung. Nach dem 
Übertritt in ein anderes Amt darf die Beamtin 
oder der Beamte die bisherige Amtsbezeich-
nung nicht mehr führen; in den Fällen der 
Versetzung in ein Amt mit geringerem End-
grundgehalt (§ 26) gelten Absatz 3 Satz 2 
und 3 entsprechend. 
 

 § 77 
Führung der Amtsbezeichnung 

 
unverändert 

(3) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte dürfen die ihnen bei Eintritt in 
den Ruhestand zustehende Amtsbezeich-
nung mit dem Zusatz ,,außer Dienst (a. D.)“ 
und die ihnen im Zusammenhang mit dem 
Amt verliehenen Titel weiterführen. Wird 
ihnen ein neues Amt übertragen, so erhalten 
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sie die Amtsbezeichnung des neuen Amtes; 
gehört dieses Amt nicht einer Besoldungs-
gruppe mit mindestens demselben End-
grundgehalt (§ 15 Absatz 2 des Beamtensta-
tusgesetzes) an wie das bisherige Amt, so 
dürfen sie neben der neuen Amtsbezeich-
nung die des früheren Amtes mit dem Zusatz 
,,außer Dienst (a. D.)“ führen. Ändert sich die 
Bezeichnung des früheren Amtes, so darf die 
geänderte Amtsbezeichnung geführt wer-
den. 
 
(4) Einer entlassenen Beamtin oder einem 
entlassenen Beamten kann die Erlaubnis er-
teilt werden, die Amtsbezeichnung mit dem 
Zusatz ,,außer Dienst (a. D.)“ sowie die im 
Zusammenhang mit dem Amt verliehenen 
Titel zu führen. Die Erlaubnis kann zurückge-
nommen werden, wenn die frühere Beamtin 
oder der frühere Beamte sich ihrer als nicht 
würdig erweist. Entsprechendes gilt bei Ver-
lust der Beamtenrechte. 
 
(5) Die Amtsbezeichnungen werden in 
männlicher und weiblicher Form geführt. 
 

  

§ 78 
Zusatz zur Amtsbezeichnung 

 
Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für 
ein Amt verwendet wird, das eine bestimmte 
Befähigung voraussetzt und einen bestimm-
ten Aufgabenkreis umfasst, darf nur einer 
Beamtin oder einem Beamten verliehen wer-
den, die oder der ein solches Amt bekleidet. 
Die Amtsbezeichnung der Beamtinnen und 
Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts darf nicht zu einer Verwechselung 
mit einer Amtsbezeichnung für Beamtinnen 
und Beamte des Landes führen. Sie soll ei-
nen auf den Dienstherrn hinweisenden Zu-
satz enthalten. Einer Amtsbezeichnung für 
Beamtinnen und Beamte des Landes darf sie 
nur nachgebildet werden, wenn die Ämter 
nach ihrem Inhalt gleichwertig sind. 
 
 
 
 
 

 § 78 
Zusatz zur Amtsbezeichnung 

 
unverändert 
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§ 79 
Leistungen des Dienstherrn 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte erhält Leis-
tungen des Dienstherrn (Besoldung, Versor-
gung und sonstige Leistungen) im Rahmen 
der darüber erlassenen besonderen Bestim-
mungen. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sonstige Leistungen sind Kostenerstat-
tungen und Fürsorgeleistungen, soweit sie 
nicht zur Besoldung und nicht zur Versor-
gung gehören. 
 
(3) § 15 Absatz 2 des Landesbesoldungsge-
setzes vom [Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle einfügen] in der jeweils geltenden Fas-
sung gilt entsprechend für sonstige Leistun-
gen. 
 

 § 79 
Leistungen des Dienstherrn 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte erhält Leis-
tungen des Dienstherrn (Besoldung, Versor-
gung und sonstige Leistungen) im Rahmen 
der darüber erlassenen besonderen Bestim-
mungen. Aus Anlass der Vollendung einer 
fünfundzwanzigjährigen, einer vierzigjähri-
gen und einer fünfzigjährigen Dienstzeit im 
öffentlichen Dienst kann der Beamtin oder 
dem Beamten eine Jubiläumszuwendung 
gewährt werden. Das Nähere regelt die Lan-
desregierung durch Rechtsverordnung. 
 
(2) unverändert  
 
 
 
 
(3) unverändert 

§ 80 
Pflicht zum Schadensersatz 

 
(1) Ansprüche nach § 48 des Beamtensta-
tusgesetzes verjähren in drei Jahren von 
dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr von 
dem Schaden und der Person des Ersatz-
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rück-
sicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von 
der Begehung der Handlung an. Hat der 
Dienstherr einer oder einem Dritten Scha-
densersatz geleistet, so tritt an die Stelle des 
Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von dem 
Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in 
dem der Ersatzanspruch der oder des Dritten 
dieser oder diesem gegenüber vom Dienst-
herrn anerkannt oder dem Dienstherrn ge-
genüber rechtskräftig festgestellt wird. 
 
(2) Leistet die Beamtin oder der Beamte dem 
Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Er-
satzanspruch gegen eine Dritte oder einen 
Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf die 
oder den Beamten über. 
 
 
 

 § 80 
Pflicht zum Schadensersatz 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Leistet die Beamtin oder der Beamte dem 
Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Er-
satzanspruch gegen eine Dritte oder einen 
Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf die 
Beamtin oder den Beamten über. 
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§ 81 
Übergang eines Schadensersatzan-

spruchs auf den Dienstherrn 
 

Werden Beamtinnen und Beamte, Versor-
gungsberechtigte oder deren Angehörige 
körperlich verletzt oder getötet, geht ein ge-
setzlicher Schadensersatzanspruch, der die-
sen Personen infolge der Körperverletzung 
oder der Tötung gegen Dritte zusteht, inso-
weit auf den Dienstherrn über, als dieser 
 
1. während einer auf der Körperverletzung 

beruhenden Aufhebung der Dienstfähig-
keit oder 

2. infolge der Körperverletzung oder der 
Tötung 

 
zur Gewährung von Leistungen verpflichtet 
ist. Ist eine Versorgungskasse zur Gewäh-
rung der Leistung verpflichtet, geht der An-
spruch auf sie über. Der Übergang des An-
spruchs kann nicht zum Nachteil der Verletz-
ten oder der Hinterbliebenen geltend ge-
macht werden. 
 

 § 81 
Übergang eines Schadensersatzan-

spruchs auf den Dienstherrn 
 
unverändert 

§ 82 
Ersatz von Sachschäden 

 
(1) Sind in Ausübung des Dienstes Klei-
dungsstücke oder sonstige Gegenstände, 
die üblicherweise im Dienst mitgeführt wer-
den, beschädigt oder zerstört worden oder 
abhandengekommen, so kann dafür Ersatz 
geleistet werden. Das Zurücklegen des We-
ges nach und von der Dienststelle gehört 
nicht zum Dienst im Sinne des Satzes 1. An-
träge auf Gewährung von Sachschadener-
satz sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 
drei Monaten zu stellen. 
 
(2) Ersatz kann auch geleistet werden, wenn 
bei der ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
von Rechten oder bei der Erfüllung von 
Pflichten nach dem Landespersonalvertre-
tungsgesetz vom 3. Dezember 1974 (GV. 
NRW. S. 1514) in der jeweils geltenden Fas-
sung oder dem Neunten Buch Sozialgesetz-
buch ein Schaden im Sinne des Absatzes 1 
eingetreten ist. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
 

 § 82 
Ersatz von Sachschäden 

 
unverändert 
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§ 83 
Personalakten - allgemein 

 
(1) Für jede Beamtin und jeden Beamten ist 
eine Personalakte zu führen. Sie kann in Tei-
len oder vollständig automatisiert geführt 
werden. Die Personalakte kann nach sachli-
chen Gesichtspunkten in Grundakte und 
Teilakten gegliedert werden. Teilakten kön-
nen bei der für den betreffenden Aufgaben-
bereich zuständigen Behörde geführt wer-
den. Nebenakten (Unterlagen, die sich auch 
in der Grundakte oder in Teilakten befinden) 
dürfen nur geführt werden, wenn die perso-
nalverwaltende Behörde nicht zugleich Be-
schäftigungsbehörde ist oder wenn mehrere 
personalverwaltende Behörden für die Be-
amtin oder den Beamten zuständig sind; sie 
dürfen nur solche Unterlagen enthalten, de-
ren Kenntnis zur rechtmäßigen Aufgabener-
ledigung der betreffenden Behörde erforder-
lich ist. In die Grundakte ist ein vollständiges 
Verzeichnis aller Teil- und Nebenakten auf-
zunehmen. Wird die Personalakte nicht in 
Schriftform oder vollständig automatisiert ge-
führt, legt die personalverwaltende Stelle je-
weils schriftlich fest, welche Teile in welcher 
Form geführt werden und nimmt dies in das 
Verzeichnis nach Satz 6 auf. 
 

 § 83 
Personalakten - allgemein 

 
unverändert 

(2) Zugang zur Personalakte dürfen nur Be-
schäftigte haben, die im Rahmen der Perso-
nalverwaltung mit der Bearbeitung von Per-
sonalangelegenheiten beauftragt sind, und 
nur soweit dies zu Zwecken der Personalver-
waltung oder der Personalwirtschaft erfor-
derlich ist; dies gilt auch für den Zugang im 
automatisierten Abrufverfahren. Satz 1 gilt 
entsprechend für Beauftragte des Dienst-
herrn, soweit sie zur Wahrnehmung beson-
derer Belange an Personalentscheidungen 
zu beteiligen sind. Zugang zur Personalakte 
haben ferner die mit Angelegenheiten der In-
nenrevision beauftragten Beschäftigten, so-
weit sie die zur Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Erkenntnisse andernfalls nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand oder un-
ter Gefährdung des Prüfzwecks gewinnen 
könnten. 
 

  

(3) Nicht Bestandteil der Personalakte sind 
Unterlagen, die besonderen, von der Person 
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und dem Dienstverhältnis sachlich zu tren-
nenden Zwecken dienen, insbesondere Prü-
fungs-, Sicherheits- und Kindergeldakten. 
Kindergeldakten können mit Besoldungs- 
und Versorgungsakten verbunden geführt 
werden, wenn diese von der übrigen Perso-
nalakte getrennt sind und von einer von der 
Personalverwaltung getrennten Organisati-
onseinheit bearbeitet werden. § 35 des Ers-
ten Buches Sozialgesetzbuch -Allgemeiner 
Teil- (Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 1975, BGBl. I S. 3015) in der jeweils gel-
tenden Fassung und die §§ 67 bis 78 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch -Sozial-
verwaltungsverfahren und Sozialdaten-
schutz- in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Januar 2001 (BGBl. I S. 130) in der 
jeweils geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt. 
 
(4) Der Dienstherr darf personenbezogene 
Daten über Bewerberinnen und Bewerber, 
Beamtinnen und Beamte und ehemalige Be-
amtinnen und Beamte nur erheben, soweit 
dies zur Begründung, Durchführung, Beendi-
gung oder Abwicklung des Dienstverhältnis-
ses oder zur Durchführung organisatori-
scher, personeller und sozialer Maßnahmen, 
insbesondere auch zu Zwecken der Perso-
nalplanung und des Personaleinsatzes, er-
forderlich ist oder eine Rechtsvorschrift dies 
erlaubt. Fragebogen, mit denen solche per-
sonenbezogenen Daten erhoben werden, 
bedürfen der Genehmigung durch die zu-
ständige oberste Dienstbehörde. 
 

  

§ 84 
Beihilfeakten 

 
Unterlagen über Beihilfen sind stets als Teil-
akte zu führen. Diese ist von der übrigen Per-
sonalakte getrennt aufzubewahren. Sie soll 
in einer von der übrigen Personalverwaltung 
getrennten Organisationseinheit bearbeitet 
werden; Zugang sollen nur Beschäftigte die-
ser Organisationseinheit haben. Die Beihilfe-
akte darf für andere als für Beihilfezwecke 
nur verwendet oder weitergegeben werden, 
wenn die oder der Beihilfeberechtigte und 
die oder der bei der Beihilfegewährung be-
rücksichtigte Angehörige im Einzelfall einwil-
ligen, die Einleitung oder Durchführung eines 
im Zusammenhang mit einem Beihilfeantrag 

 § 84 
Beihilfeakten 

 
unverändert 
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stehenden behördlichen oder gerichtlichen 
Verfahrens dies erfordert oder soweit es zur 
Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl, einer sonst unmittelbar drohen-
den Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
einer schwerwiegenden Beeinträchtigung 
der Rechte einer anderen Person erforder-
lich ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten entspre-
chend für Unterlagen über Heilfürsorge und 
Heilverfahren. 
 

§ 85 
Anhörung 

 
Die Beamtin oder der Beamte ist zu Be-
schwerden, Behauptungen und Bewertun-
gen, die für sie oder ihn ungünstig sind oder 
ihr oder ihm nachteilig werden können, vor 
deren Aufnahme in die Personalakte zu hö-
ren, soweit die Anhörung nicht nach anderen 
Rechtsvorschriften erfolgt. Die Äußerung der 
Beamtin oder des Beamten ist zur Personal-
akte zu nehmen. 
 

 § 85 
Anhörung 

 
unverändert 

§ 86 
Akteneinsicht 

 
(1) Die Beamtin oder der Beamte hat, auch 
nach Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses, ein Recht auf Einsicht in seine vollstän-
dige Personalakte. 
 
(2) Einer oder einem Bevollmächtigten der 
Beamtin oder des Beamten ist Einsicht zu 
gewähren, soweit dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinter-
bliebene, wenn ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft gemacht wird, und deren Bevoll-
mächtigte. Für Auskünfte aus der Personal-
akte gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(3) Die personalaktenführende Behörde be-
stimmt, wo die Einsicht gewährt wird. Soweit 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, 
können Auszüge, Abschriften, Ablichtungen 
oder Ausdrucke gefertigt werden; der Beam-
tin oder dem Beamten ist auf Verlangen ein 
Ausdruck der zu ihrer oder seiner Person au-
tomatisiert gespeicherten Personalaktenda-
ten zu überlassen. 
 

 § 86 
Akteneinsicht 

 
unverändert 

(4) Die Beamtin oder der Beamte hat ein 
Recht auf Einsicht auch in andere Akten, die 
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personenbezogene Daten über sie oder ihn 
enthalten und für ihr oder sein Dienstverhält-
nis verarbeitet oder genutzt werden, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; dies 
gilt nicht für Sicherheitsakten. Die Einsicht-
nahme ist unzulässig, wenn die Daten der o-
der des Betroffenen mit Daten Dritter oder 
geheimhaltungsbedürftigen nichtpersonen-
bezogenen Daten derart verbunden sind, 
dass ihre Trennung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßig großem Aufwand möglich ist. In 
diesem Fall ist der Beamtin oder dem Beam-
ten Auskunft zu erteilen. 
 

§ 87 
Vorlage und Auskunft 

 
(1) Ohne Einwilligung der Beamtin oder des 
Beamten ist es zulässig, die Personalakte für 
Zwecke der Personalverwaltung oder Perso-
nalwirtschaft der obersten Dienstbehörde o-
der einer im Rahmen der Dienstaufsicht wei-
sungsbefugten Behörde vorzulegen. Das 
Gleiche gilt für Behörden im Bereich dessel-
ben Dienstherrn, soweit die Vorlage zur Vor-
bereitung oder Durchführung einer Personal-
entscheidung notwendig ist. Ärztinnen und 
Ärzten, die im Auftrag der personalverwal-
tenden Behörde ein medizinisches Gutach-
ten erstellen, darf die Personalakte ebenfalls 
ohne Einwilligung vorgelegt werden. Für 
Auskünfte aus der Personalakte gelten die 
Sätze 1 bis 3 entsprechend. Soweit eine 
Auskunft ausreicht, ist von einer Vorlage ab-
zusehen. 
 
(2) Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwil-
ligung der Beamtin oder des Beamten erteilt 
werden, es sei denn, dass die Abwehr einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Gemein-
wohls oder der Schutz berechtigter, höher-
rangiger Interessen der oder des Dritten die 
Auskunftserteilung zwingend erfordert. Inhalt 
und Empfänger der Auskunft sind der Beam-
tin oder dem Beamten schriftlich mitzuteilen. 
 
(3) Vorlage und Auskunft sind auf den jeweils 
erforderlichen Umfang zu beschränken. 
 
 
 
 
 

 § 87 
Vorlage und Auskunft 

 
unverändert 
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§ 88 
Entfernung von Personalaktendaten 

 
(1) Unterlagen über Beschwerden, Behaup-
tungen und Bewertungen, auf die die Til-
gungsvorschriften des Disziplinarrechts 
keine Anwendung finden, sind, 
 
1. falls diese sich als unbegründet oder 

falsch erwiesen haben, mit Zustimmung 
der Beamtin oder des Beamten unver-
züglich aus der Personalakte zu entfer-
nen und zu vernichten oder 

2. falls sie für die Beamtin oder den Beam-
ten ungünstig sind oder ihr oder ihm 
nachteilig werden können, auf Antrag 
der Beamtin oder des Beamten nach 
zwei Jahren zu entfernen und zu ver-
nichten. Dies gilt nicht für dienstliche Be-
urteilungen. 

 
Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch 
erneute Sachverhalte im Sinne dieser Vor-
schrift oder durch die Einleitung eines Straf- 
oder Disziplinarverfahrens unterbrochen. 
Stellt sich der erneute Vorwurf als unbegrün-
det oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht 
unterbrochen. 
 

 § 88 
Entfernung von Personalaktendaten 

 
(1) unverändert 

(2) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie 
nicht Bestandteil einer Disziplinarakte sind, 
sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralre-
gister sind mit Zustimmung der Beamtin oder 
des Beamten nach zwei Jahren zu entfernen 
und zu vernichten. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
 

 (2) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie 
nicht Bestandteil einer Disziplinarakte sind, 
sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralre-
gister sind mit Zustimmung der Beamtin oder 
des Beamten nach zwei Jahren zu entfernen 
und zu vernichten. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. 
 

§ 89 
Verarbeitung und Übermittlung von Per-

sonalaktendaten 
 
(1) Personalaktendaten dürfen in Dateien 
nur für Zwecke der Personalverwaltung         
oder der Personalwirtschaft verarbeitet wer-
den. Ihre Übermittlung ist nur nach Maßgabe 
des § 87 zulässig. Ein automatisierter Daten-
abruf durch andere Behörden ist unzulässig, 
soweit durch besondere Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Personalaktendaten im Sinne des § 84 
dürfen automatisiert nur im Rahmen ihrer 
Zweckbestimmung und nur von den übrigen 

 § 89 
Verarbeitung und Übermittlung von Per-

sonalaktendaten 
 
unverändert 
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Personaldateien technisch und organisato-
risch getrennt verarbeitet werden. 
 
(3) Von den Unterlagen über medizinische   
oder psychologische Untersuchungen und 
Tests dürfen im Rahmen der Personalver-
waltung nur die Ergebnisse automatisiert 
verarbeitet werden, soweit sie die Eignung 
betreffen und ihre Verarbeitung dem Schutz 
der Beamtin oder des Beamten dient. 
 
(4) Beamtenrechtliche Entscheidungen dür-
fen nicht ausschließlich auf Informationen 
und Erkenntnisse gestützt werden, die un-
mittelbar durch automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten gewonnen wer-
den. 
 
(5) Bei erstmaliger Speicherung ist der oder 
dem Betroffenen die Art der über sie oder ihn 
gemäß Absatz 1 gespeicherten Daten mitzu-
teilen, bei wesentlichen Änderungen ist sie 
oder er zu benachrichtigen. Ferner sind die 
Verarbeitungsformen automatisierter Perso-
nalverwaltungsverfahren zu dokumentieren 
und einschließlich des jeweiligen Verwen-
dungszweckes sowie der regelmäßigen 
Empfängerinnen oder Empfänger und des 
Inhalts automatisierter Datenübermittlung 
allgemein bekanntzugeben. 
 

  

§ 90 
Aufbewahrung 

 
(1) Personalakten sind nach ihrem Ab-
schluss von der personalaktenführenden Be-
hörde fünf Jahre aufzubewahren. Personal-
akten sind abgeschlossen, 
 
1. wenn die Beamtin oder der Beamte 

ohne Versorgungsansprüche aus dem 
öffentlichen Dienst ausgeschieden ist, 
mit Ablauf des Jahres der Vollendung 
der gesetzlichen Altersgrenze, im Falle 
der Weiterbeschäftigung über die ge-
setzliche Altersgrenze hinaus mit Ablauf 
des Jahres, in dem das Beschäftigungs-
verhältnis geendet hat; in den Fällen des 
§ 24 des Beamtenstatusgesetzes und 
des § 10 des Landesdisziplinargesetzes 
jedoch erst, wenn mögliche Versor-

 § 90 
Aufbewahrung 

 
unverändert 
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gungsempfängerinnen oder Versor-
gungsempfänger nicht mehr vorhanden 
sind, 

2. wenn die Beamtin oder der Beamte 
ohne versorgungsberechtigte Hinterblie-
bene verstorben ist, mit Ablauf des To-
desjahres oder 

3. wenn nach der verstorbenen Beamtin o-
der dem verstorbenen Beamten versor-
gungsberechtigte Hinterbliebene vor-
handen sind, mit Ablauf des Jahres, in 
dem der letzte Anspruch auf Versor-
gungsbezüge erloschen ist. 

 
(2) Unterlagen über Beihilfen, Heilfürsorge, 
Heilverfahren, Unterstützungen, Erholungs-
urlaub, Erkrankungen, Umzugs- und Reise-
kosten sind fünf Jahre nach Ablauf des Jah-
res, in dem die Bearbeitung des einzelnen 
Vorgangs abgeschlossen wurde, aufzube-
wahren. Unterlagen, aus denen die Art einer 
Erkrankung ersichtlich ist, sind unverzüglich 
zurückzugeben, wenn sie für den Zweck, zu 
dem sie vorgelegt worden sind, nicht mehr 
benötigt werden; dies gilt nicht für Unterla-
gen über Beihilfen, soweit sie in einem elekt-
ronischen Verfahren gespeichert werden. 
 
(3) Versorgungsakten sind zehn Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die letzte Versor-
gungszahlung geleistet worden ist, aufzube-
wahren; besteht die Möglichkeit eines Wie-
derauflebens des Anspruchs, sind die Akten 
mindestens dreißig Jahre aufzubewahren. 
 

  

(4) Die Personalakten sind nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen den zuständigen Ar-
chiven anzubieten. Die nicht übernommenen 
Personalakten sind zu vernichten. 
 
(5) Auf Mikrofilm übernommene Personalak-
ten dürfen vorzeitig vernichtet werden, je-
doch frühestens drei Jahre nach Ablauf des 
Jahres, in dem das Beschäftigungsverhältnis 
geendet hat. Für die Aufbewahrung und für 
die Vernichtung von Mikrofilmen gelten die 
Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
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§ 91 
Übertragung von Aufgaben der  

Personalverwaltung 
 
(1) Der Dienstherr kann Aufgaben der Perso-
nalverwaltung zur Durchführung auf eine 
personalverwaltende Stelle eines anderen 
Dienstherrn übertragen. Die Aufgabenüber-
tragung kann sich auf die Durchführung von 
Widerspruchsverfahren und die Vertretung 
des Dienstherrn in gerichtlichen Verfahren 
erstrecken. Der Dienstherr darf die zur Auf-
gabenerfüllung erforderlichen Personal-
aktendaten an die personalverwaltende 
Stelle übermitteln. 
 
(2) Die mit der Durchführung beauftragte 
personalverwaltende Stelle handelt in Ver-
tretung des die Aufgabe übertragenden 
Dienstherrn. 
 

 § 91 
Übertragung von Aufgaben der  

Personalverwaltung 
 
unverändert 

(3) Für die mit der Durchführung beauftragte 
personalverwaltende Stelle gelten die Rege-
lungen der §§ 83 bis 90 sowie § 50 des Be-
amtenstatusgesetzes entsprechend. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für die Tätigkeit der kommunalen Versor-
gungskassen gemäß Gesetz über die kom-
munalen Versorgungskassen und Zusatz-
versorgungskassen im Land Nordrhein- 
Westfalen. 
 

  

(5) Der Dienstherr kann sich zur Erfüllung 
seiner Verpflichtungen im Rahmen der Bei-
hilfebearbeitung nach § 75 auch geeigneter 
Stellen außerhalb des öffentlichen Dienstes 
bedienen und diesen die zur Beihilfebearbei-
tung erforderlichen Daten übermitteln. Die 
beauftragte Stelle darf die Daten, die ihr im 
Rahmen der Beihilfebearbeitung bekannt 
werden, nur für diesen Zweck verarbeiten. 
§§ 84 und 89 Absatz 2 sowie § 11 des Da-
tenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542) in der je-
weils geltenden Fassung gelten entspre-
chend. 
 
 
 
 
 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2519&vd_back=N452&sg=0&menu=1
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§ 92 
Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis 

 
(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leis-
tung der Beamtin oder des Beamten sind 
mindestens vor Ablauf der Probezeit dienst-
lich zu beurteilen. Sie sollen ferner in regel-
mäßigen Zeitabständen und anlässlich einer 
Versetzung beurteilt werden; die obersten 
Dienstbehörden bestimmen die Zeitab-
stände und können Ausnahmen für Gruppen 
von Beamtinnen und Beamten zulassen. Die 
Beurteilungen sind mit einem Gesamturteil 
abzuschließen und sollen einen Vorschlag 
für die weitere dienstliche Verwendung ent-
halten. Sie sind zu den Personalakten der 
Beamtin oder des Beamten zu nehmen. Der 
Beamtin oder dem Beamten ist Gelegenheit 
zu geben, von ihrer oder seiner Beurteilung 
vor Aufnahme in die Personalakten Kenntnis 
zu nehmen und sie mit der oder dem Vorge-
setzten zu besprechen. Eine Gegenäuße-
rung der Beamtin oder des Beamten ist 
ebenfalls zu den Personalakten zu nehmen. 
Das Nähere regeln die Laufbahnverordnun-
gen. 
 

 § 92 
Dienstliche Beurteilung, Dienstzeugnis 

 
unverändert 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
Vorschriften über eine fiktive Fortschreibung 
dienstlicher Beurteilungen zu treffen. Sofern 
in den Fällen des Satzes 1 die Verleihung ei-
nes höherwertigen Amtes von einer Erpro-
bung oder einer Probezeit abhängig ist, kann 
in der Rechtsverordnung vorgesehen und 
können nähere Regelungen dazu getroffen 
werden, dass eine Erprobung oder Probezeit 
für dieses Amt als erfolgreich abgeleistet an-
gesehen werden kann, wenn sich die Beam-
tin oder der Beamte in der tatsächlich wahr-
genommenen Funktion, die von ihren Anfor-
derungen dem Beförderungsamt vergleich-
bar ist, bewährt hat und dies festgestellt 
wurde. 
 
(3) Der Beamtin oder dem Beamten wird 
beim Nachweis eines berechtigten Interes-
ses und nach Beendigung des Beamtenver-
hältnisses auf ihren oder seinen Antrag ein 
Dienstzeugnis über Art und Dauer der von ihr 
oder ihm bekleideten Ämter erteilt. Das 
Dienstzeugnis muss auf Verlangen der Be-
amtin oder des Beamten auch über die von 
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ihr oder ihm ausgeübte Tätigkeit und ihre o-
der seine Leistungen Auskunft geben. 
 

§ 93 
Beteiligung der Spitzenorganisationen 

 
(1) Die Entwürfe allgemeiner beamtenrecht-
licher Regelungen werden den Spitzenorga-
nisationen der zuständigen Gewerkschaften 
und Berufsverbände mit einer angemesse-
nen Frist im Rahmen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit zur Stellungnahme zuge-
leitet. Die Stellungnahmen sind auf Verlan-
gen zu erörtern. Die Spitzenorganisationen 
können weiterhin verlangen, dass ihre Vor-
schläge, die in Gesetzentwürfen keine Be-
rücksichtigung finden, mit Begründung und 
einer Stellungnahme der Landesregierung 
dem Landtag mitgeteilt werden. 
 
(2) Jede Spitzenorganisation und das für In-
neres zuständige Ministerium sowie das Fi-
nanzministerium kommen regelmäßig zu ge-
meinsamen Gesprächen über allgemeine 
Regelungen beamtenrechtlicher Verhält-
nisse zusammen; ist ein anderes Ministerium 
für eine solche Regelung zuständig, ist die-
ses hinzuzuziehen. Beide Seiten können aus 
besonderem Anlass ein solches Gespräch 
verlangen, das innerhalb eines Monats statt-
zufinden hat. 
 
(3) Spitzenorganisationen im Sinne der Ab-
sätze 1 und 2 und des § 53 des Beamtensta-
tusgesetzes sind die für den Bereich des 
Landes gebildeten Zusammenschlüsse von 
Gewerkschaften und Berufsverbänden, die 
für die Vertretung der Belange von Beamten 
im Sinne des § 3 des Beamtenstatusgeset-
zes erhebliche Bedeutung haben. Ihnen ste-
hen die Gewerkschaften und Berufsver-
bände gleich, die keinem solchen Zusam-
menschluss angehören, aber die sonstigen 
Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen. 
 

 § 93 
Beteiligung der Spitzenorganisationen 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Spitzenorganisationen im Sinne der Ab-
sätze 1 und 2 und des § 53 des Beamtensta-
tusgesetzes sind die für den Bereich des 
Landes gebildeten Zusammenschlüsse von 
Gewerkschaften und Berufsverbänden, die 
für die Vertretung der Belange von Beamtin-
nen und Beamten im Sinne des § 3 des Be-
amtenstatusgesetzes erhebliche Bedeutung 
haben. Ihnen stehen die Gewerkschaften 
und Berufsverbände gleich, die keinem sol-
chen Zusammenschluss angehören, aber 
die sonstigen Voraussetzungen des Satzes 
1 erfüllen. 
 

§ 94 
Errichtung Landespersonalausschuss 

 
Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 97 
wird ein Landespersonalausschuss errichtet. 

 § 94 
Errichtung Landespersonalausschuss 

 
unverändert 
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Er übt seine Tätigkeit innerhalb der gesetzli-
chen Schranken unabhängig und in eigener 
Verantwortung aus. 
 

§ 95 
Zusammensetzung 

 
(1) Der Landespersonalausschuss besteht 
aus 14 ordentlichen und 14 stellvertretenden 
Mitgliedern. 
 
(2) Je ein Mitglied und die Stellvertreterin     
oder der Stellvertreter werden durch das für 
Inneres zuständige Ministerium, das Finanz-
ministerium, das Justizministerium, das für 
Schulwesen und das für  Soziales zustän-
dige Ministerium sowie durch die Präsidentin 
des Landesrechnungshofs bestimmt. 
 
 
(3) Die übrigen acht ordentlichen Mitglieder 
und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter werden von der Landesregierung auf Vor-
schlag des für Inneres zuständigen Ministe-
riums auf die Dauer von vier Jahren berufen, 
davon zwei ordentliche und zwei stellvertre-
tende Mitglieder auf Grund einer Benennung 
durch die Landesorganisationen der kommu-
nalen Spitzenverbände und sechs ordentli-
che und sechs stellvertretende Mitglieder auf 
Grund einer Benennung durch die Spitzenor-
ganisationen der zuständigen Gewerkschaf-
ten im Lande. Für jedes zu berufende Mit-
glied und deren Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter müssen je drei Beamtinnen o-
der Beamte benannt werden. 
 

 § 95 
Zusammensetzung 

 
(1) unverändert 
 
 
 
(2) Je ein Mitglied und die Stellvertreterin     
oder der Stellvertreter werden durch das für 
Inneres zuständige Ministerium, das Finanz-
ministerium, das Justizministerium, das für 
Schulwesen und das für  Soziales zustän-
dige Ministerium sowie durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Landesrech-
nungshofs bestimmt. 
 
(3) unverändert 
 

(4) Die ordentlichen Mitglieder und ihre Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter müssen 
Beamtinnen oder Beamte der in § 1 bezeich-
neten Dienstherren sein. 
 
(5) Die den Spitzenorganisationen der zu-
ständigen Gewerkschaften im Lande zu-
stehenden Sitze werden nach dem 
d'Hondt'schen Höchstzahlenverfahren ver-
teilt. Dabei sind die Zahlen der Mitglieder, die 
Beamtinnen oder Beamte der in § 1 bezeich-
neten Dienstherren sind, zugrunde zu legen. 
 
(6) Vorsitzende oder Vorsitzender des Lan-
despersonalausschusses ist das von dem für 

 (4) unverändert 
 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
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Inneres zuständige Ministerium bestimmte 
Mitglied. 
 

§ 96 
Unabhängigkeit, Ausscheiden der Mit-

glieder 
 

(1) Die Mitglieder des Landespersonalaus-
schusses sind unabhängig und nur dem Ge-
setz unterworfen. Sie üben ihre Tätigkeit in-
nerhalb dieser Schranken in eigener Verant-
wortung aus. Die berufenen ordentlichen Mit-
glieder und ihre Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter scheiden aus dem Landesper-
sonalausschuss außer durch Zeitablauf 
(§ 95 Absatz 3) oder durch Beendigung des 
Beamtenverhältnisses zu einem der in § 1 
bezeichneten Dienstherren nur unter den 
gleichen Voraussetzungen aus, unter denen 
Mitglieder einer Kammer oder eines Senats 
für Disziplinarsachen wegen rechtskräftiger 
Verurteilung im Strafverfahren oder im Dis-
ziplinarverfahren ihr Amt verlieren; § 39 des 
Beamtenstatusgesetzes findet keine Anwen-
dung. 
 
(2) Die Mitglieder des Landespersonalaus-
schusses dürfen wegen ihrer Tätigkeit weder 
dienstlich gemaßregelt noch benachteiligt 
werden. 
 

 § 96 
Unabhängigkeit, Ausscheiden der Mit-

glieder 
 
unverändert 

(3) § 82 Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein 
Mitglied des Landespersonalausschusses in 
Ausübung ihrer oder seiner Tätigkeit im Lan-
despersonalausschuss einen Schaden erlei-
det. Erleidet ein Mitglied des Landesperso-
nalausschusses in Ausübung oder infolge ih-
rer oder seiner Tätigkeit im Landespersonal-
ausschuss einen Unfall, so gelten die Vor-
schriften des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes über die Unfallfürsorge entspre-
chend. 
 

  

§ 97 
Aufgaben 

 
(1) Der Landespersonalausschuss entschei-
det darüber, ob 
 
1. in Einzelfällen oder allgemein Ausnah-

men zugelassen werden 
 

 § 97 
Aufgaben 

 
(1) Der Landespersonalausschuss entschei-
det darüber, ob 
 
1. in Einzelfällen oder allgemein Ausnah-

men zugelassen werden 
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a) nach § 13 Absatz 2 Satz 2, § 14 Ab-
satz 2, § 19 Absatz 5, 21 Absatz 4, 

 
b) im Landesdisziplinargesetz nach 

§ 8 Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 
Satz 3, § 9 Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 4 Satz 3 sowie § 10 Absatz 6 
Satz 1 Halbsatz 2, 

c) von Vorschriften der Verordnungen 
nach § 9 Absatz 1 und § 110 Absatz 
1, soweit diese die Entscheidung 
dem Landespersonalausschuss 
vorbehalten, 

und 
2. andere Bewerberinnen oder Bewerber 

die erforderliche Befähigung besitzen 
(§ 12 Absatz 3). 

 

a) nach § 13 Absatz 2 Satz 2, § 14 Ab-
satz 1 Satz 1, § 19 Absatz 5, § 21 
Absatz 4, 

b) im Landesdisziplinargesetz nach 
§ 8 Absatz 4 Satz 4 und Absatz 5 
Satz 3, § 9 Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 4 Satz 3 sowie § 10 Absatz 6 
Satz 1 Halbsatz 2, 

c) von Vorschriften der Verordnungen 
nach § 9 Absatz 1 und § 110 Absatz 
1, soweit diese die Entscheidung 
dem Landespersonalausschuss 
vorbehalten, 

und 
2. andere Bewerberinnen oder Bewerber 

die erforderliche Befähigung besitzen 
(§ 12 Absatz 3). 

 
(2) Der Landespersonalausschuss wirkt mit 
bei der allgemeinen Anerkennung von Prü-
fungen. Er kann Vorschläge zur Änderung 
beamtenrechtlicher Vorschriften und ihrer 
Handhabung machen. 
 
(3) Die Landesregierung kann dem Landes-
personalausschuss durch Rechtsverord-
nung weitere Aufgaben übertragen. Der Lan-
despersonalausschuss kann nach Maßgabe 
der Rechtsverordnung solche Aufgaben 
durch einen von ihm zu bestellenden Aus-
schuss wahrnehmen lassen, dessen Mitglie-
der nicht dem Landespersonalausschuss an-
gehören müssen. Für diesen Ausschuss gilt 
§ 94 Satz 2, für seine Mitglieder § 96 Absatz 
1 Satz 1 und 2, Absatz 2 und 3 entspre-
chend. 
 
(4) Über die Durchführung der Aufgaben hat 
der Landespersonalausschuss die Landes-
regierung jeweils zum Ablauf des in § 95 Ab-
satz 3 Satz 1 genannten Zeitraums zu unter-
richten. 
 

 (2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 

§ 98 
Geschäftsordnung 

 
Der Landespersonalausschuss gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 
 
 
 
 
 

 § 98 
Geschäftsordnung 

 
unverändert 
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§ 99 
Verfahren 

 
(1) Die Sitzungen des Landespersonalaus-
schusses sind nicht öffentlich. Er kann je-
doch Beauftragten beteiligter Verwaltungen 
und anderen Personen die Anwesenheit bei 
der Verhandlung gestatten. 
 
(2) Die Beauftragten der beteiligten Verwal-
tungen sind auf Verlangen zu hören. 
 
(3) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit 
gefasst. Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwe-
senheit von mindestens zehn Mitgliedern er-
forderlich. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme der oder des Vorsitzenden. 
 

§ 99 
Verfahren 

 
unverändert 

§ 100 
Verhandlungsleitung, Geschäftsstelle 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Landesper-
sonalausschusses leitet die Verhandlungen. 
 
(2) Zur Vorbereitung der Verhandlungen und 
Durchführung der Beschlüsse bedient sie o-
der er sich der für den Landespersonalaus-
schuss im für Inneres zuständigen Ministe-
rium einzurichtenden Geschäftsstelle. 
 

§ 101 
Beweiserhebung, Amtshilfe 

 
(1) Der Landespersonalausschuss kann zur 
Durchführung seiner Aufgaben in entspre-
chender Anwendung der Verwaltungsge-
richtsordnung Beweise erheben. Er darf Zeu-
ginnen oder Zeugen, Sachverständige und 
Beteiligte nicht beeidigen. 
 
(2) Alle Dienststellen haben dem Landesper-
sonalausschuss unentgeltlich Amtshilfe zu 
leisten und ihm auf Verlangen Auskünfte zu 
erteilen und Akten vorzulegen, soweit dies 
zur Durchführung seiner Aufgaben erforder-
lich ist. 
 

 § 100 
Verhandlungsleitung, Geschäftsstelle 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 101 
Beweiserhebung, Amtshilfe 

 
unverändert 

§ 102 
Beschlüsse 

 
(1) Beschlüsse des Landespersonalaus-
schusses, die allgemeine Bedeutung haben, 

 § 102 
Beschlüsse 

 
unverändert 
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sind bekanntzumachen. Das Nähere regelt 
die Geschäftsordnung. 
 
(2) Soweit dem Landespersonalausschuss 
eine Entscheidungsbefugnis zusteht, binden 
seine Beschlüsse die beteiligten Verwaltun-
gen. 
 

Abschnitt 6 
Rechtsweg 

 
§ 103 

Verwaltungsrechtsweg, Vorverfahren, 
Beschwerden 

 
(1) Für Klagen der Beamtinnen und Beam-
ten, Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten, früheren Beamtinnen und 
Beamten und der Hinterbliebenen aus dem 
Beamtenverhältnis findet ein Widerspruchs-
verfahren nicht statt. Dies gilt nicht für Maß-
nahmen, denen die Bewertung einer Leis-
tung im Rahmen einer berufsbezogenen 
Prüfung zugrunde liegt, sowie für Maßnah-
men in besoldungs-, versorgungs-, beihilfe-, 
heilfürsorge-, reisekosten-, trennungsent-
schädigungs- und umzugskostenrechtlichen 
Angelegenheiten.  
 
(2) Die Beamtin oder der Beamte kann An-
träge und Beschwerden vorbringen; hierbei 
hat sie oder er den Dienstweg einzuhalten. 
Der Beschwerdeweg bis zur obersten 
Dienstbehörde steht offen. Richtet sich die 
Beschwerde gegen die unmittelbare Vorge-
setzte oder den unmittelbaren Vorgesetzten 
(§ 2 Absatz 5), so kann sie bei der nächsthö-
heren Vorgesetzten oder dem nächsthöhe-
ren Vorgesetzten unmittelbar eingereicht 
werden. Die Beamtin oder der Beamte kann 
jederzeit Eingaben an den Landtag unmittel-
bar richten. 
 

 Abschnitt 6 
Rechtsweg 

 
§ 103 

Verwaltungsrechtsweg, Vorverfahren, 
Beschwerden 

 
unverändert 

§ 104 
Vertretung bei Klagen aus dem Beamten-

verhältnis 
 
Bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis wird 
der Dienstherr durch die dienstvorgesetzte 
Stelle vertreten. Für Klagen aus dem Beam-
tenverhältnis von Beamtinnen und Beamten 
des Landes kann die oberste Dienstbehörde 

 § 104 
Vertretung bei Klagen aus dem Beamten-

verhältnis 
 
unverändert 
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durch Rechtsverordnung eine andere Vertre-
tung bestimmen. 
 

§ 105 
Zustellung 

 
Verfügungen und Entscheidungen, die der 
Beamtin oder dem Beamten oder der oder 
dem Versorgungsberechtigten nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes mitzuteilen 
sind, sind zuzustellen, wenn durch sie eine 
Frist in Lauf gesetzt oder Rechte der Beam-
tin oder des Beamten oder der oder des Ver-
sorgungsberechtigten durch sie berührt wer-
den. 
 

 
 
 

§ 105 
Zustellung 

 
unverändert 

Abschnitt 7 
Besondere Beamtengruppen 

 
§ 106 

Beamtinnen und Beamte des Landtags 
 
(1) Die Beamtinnen und Beamten des Land-
tags sind Beamtinnen und Beamte des Lan-
des. Die Ernennung, Entlassung und Zurru-
hesetzung der Beamtinnen und Beamten 
des Landtags werden durch die Präsidentin 
oder den Präsidenten des Landtags im Be-
nehmen mit dem Landtagspräsidium vorge-
nommen. Oberste Dienstbehörde und 
dienstvorgesetzte Stelle der Beamtinnen und 
Beamten des Landtags ist die Präsidentin o-
der der Präsident des Landtags. 
 
(2) Die Direktorin oder der Direktor beim 
Landtag kann jederzeit in den einstweiligen 
Ruhestand versetzt werden, soweit sie oder 
er Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit ist. 
 
(3) § 37 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass 
an die Stelle der Landesregierung die Präsi-
dentin oder der Präsident des Landtages tritt. 
 

 Abschnitt 7 
Besondere Beamtengruppen 

 
§ 106 

Beamtinnen und Beamte des Landtags 
 
unverändert 

§ 107 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

 
(1) Für Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes mit 
folgenden Maßgaben: 
 
1. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

können jederzeit verabschiedet werden. 
Sie sind zu verabschieden, wenn die 

 § 107 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

 
unverändert 
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sonstigen Voraussetzungen für die Ver-
setzung einer Beamtin oder eines Be-
amten in den Ruhestand oder in den 
einstweiligen Ruhestand gegeben sind; 
es gilt jedoch keine Altersgrenze. 

2. § 16 Absatz 3, §§ 24, 25, 32 Absatz 2, 
§§ 49 bis 54, 57, 60, 61, 75 und 79 fin-
den keine Anwendung. Hauptberufliche 
Beamtinnen oder Beamte dürfen nach 
Erreichen der Altersgrenze nicht zur 
Weiterführung ihrer bisherigen Amtsauf-
gaben in ein Ehrenbeamtenverhältnis 
berufen werden. 

 
(2) Im Übrigen regeln sich die Rechtsverhält-
nisse der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amten nach den besonderen für die einzel-
nen Gruppen der Ehrenbeamtinnen und Eh-
renbeamten geltenden Vorschriften. Für die 
Mitglieder eines von der Vertretung einer Ge-
meinde oder eines Gemeindeverbandes ge-
wählten Ausschusses, die in dieser Eigen-
schaft zu Ehrenbeamtinnen oder Ehrenbe-
amten zu ernennen sind, nimmt die Auf-
sichtsbehörde der Gemeinde oder des Ge-
meindeverbandes die Befugnisse der dienst-
vorgesetzten Stelle wahr. 
 

  

§ 108 
Beamtinnen und Beamte des Landes-

rechnungshofs 
 
Für die Beamtinnen und Beamten im Ge-
schäftsbereich des Landesrechnungshofs 
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, so-
weit im Gesetz über den Landesrechnungs-
hof nichts anderes bestimmt ist; § 39 des Be-
amtenstatusgesetzes gilt jedoch nicht für die 
Präsidentin oder den Präsidenten und die 
anderen Mitglieder des Landesrechnungs-
hofs. Oberste Dienstbehörde und dienstvor-
gesetzte Stelle der Mitglieder und der ande-
ren Beamtinnen und Beamten im Geschäfts-
bereich des Landesrechnungshofs ist die 
Präsidentin oder der Präsident des Landes-
rechnungshofs. 
 
 
 
 
 
 
 

 § 108 
Beamtinnen und Beamte des Landes-

rechnungshofs 
 
unverändert 
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§ 109 
Polizeivollzugsdienst 

 
(1) Für die Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten gelten die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes, soweit nachstehend 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Welche Beamtengruppen zum Polizei-
vollzugsdienst gehören, bestimmt das für In-
neres zuständige Ministerium im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium durch 
Rechtsverordnung. 
 

§ 109 
Polizeivollzugsdienst 

 
(1) Für die Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamten gelten die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes, soweit nachstehend 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) In das Beamtenverhältnis auf Probe darf 
eingestellt werden, wer das 40. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. § 14 Absatz 4, 5, 7 
und 9 bis 11 gilt entsprechend. 
 
(3) In das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
darf eingestellt werden, wer das 37. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat. § 14 Absatz 5, 
7, 10 und 11 findet entsprechende Anwen-
dung. 
 
(4) Welche Beamtengruppen zum Polizei-
vollzugsdienst gehören, bestimmt das für In-
neres zuständige Ministerium im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium durch 
Rechtsverordnung. 
 

§ 110 
Laufbahn, Arbeitszeit 

 
(1) Die Laufbahn der Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamten ist eine Ein-
heitslaufbahn. Das für Inneres zuständige 
Ministerium erlässt im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium durch Rechtsverord-
nung besondere Vorschriften über die Lauf-
bahn der Polizeivollzugsbeamtinnen und Po-
lizeivollzugsbeamten; in der Verordnung sind 
insbesondere zu regeln 
 
1. die Voraussetzungen für die Einstellung 

in den Polizeivollzugsdienst, 
2. die Festlegung von Höchstaltersgrenzen 

für die Zulassung zur Ausbildung für den 
Laufbahnabschnitt III des Polizeivoll-
zugsdienstes unter Berücksichtigung 
der Dauer der Ausbildung und der be-
sonderen Anforderungen des höheren 
Polizeivollzugsdienstes an die Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung, 

3. der Erwerb der Befähigung für den Lauf-
bahnabschnitt II und III sowie 

4. die in § 9 Absatz 1 Nummer 2, 4 bis 6, 9 
und 10 genannten Regelungsinhalte. 

 

 § 110 
Laufbahn, Arbeitszeit 

 
unverändert 
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(2) Das für Inneres zuständige Ministerium 
erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium zur Ausführung der Bestimmungen 
der Laufbahnverordnung durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Ausbildung 
und Prüfung der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten. Dabei sind ins-
besondere zu regeln 
 
1. das Ziel, der Inhalt und die Ausgestal-

tung der Ausbildung für den Laufbahn-
abschnitt II und III, 

2. das Verfahren für die Auswahl der Be-
amtinnen und Beamten, die zur berufli-
chen Entwicklung in den nächsthöheren 
Laufbahnabschnitt zugelassen werden 
sollen sowie 

3. die in § 7 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 bis 
13 genannten Regelungsinhalte. 

 

  

(3) Das für Inneres zuständige Ministerium 
erlässt durch Rechtsverordnung besondere 
Bestimmungen über die Arbeitszeit der Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-
beamten, insbesondere über 
 
1. die Dauer, die Verlängerung und die 

Verkürzung der regelmäßigen Arbeits-
zeit und der Dienstschichten, 

2. unregelmäßige Arbeitszeiten, 
3. den Bereitschaftsdienst und die Rufbe-

reitschaft, 
4. dienstfreie Zeiten, 
5. die Pausen, die Arbeitszeiteinteilung 

und die Dienststundenregelung. 
 
(4) Der Wechsel des Laufbahnabschnitts 
stellt einen Ernennungstatbestand nach § 8 
Absatz 1 Nummer 4 des Beamtenstatusge-
setzes dar. 
 

  

§ 111 
Gemeinschaftsunterkunft, Verpflegung 

 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamte sind auf Anordnung verpflichtet, 
in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen 
und an einer Gemeinschaftsverpflegung teil-
zunehmen. Diese Verpflichtung kann Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amten, die Beamtinnen und Beamte auf Le-
benszeit oder verheiratet sind oder in einer 

 § 111 
Gemeinschaftsunterkunft, Verpflegung 

 
unverändert 
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Lebenspartnerschaft leben, nur für beson-
dere Einsätze oder Lehrgänge oder ihre oder 
seine Aus- und Weiterbildung in der Bereit-
schaftspolizei auferlegt werden. 
 

§ 112 
Dienstkleidung, Freie Heilfürsorge 

 
(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte haben Anspruch auf unent-
geltliche Ausstattung mit der Bekleidung und 
Ausrüstung, die die besondere Art des 
Dienstes erfordert. Das Nähere regelt das für 
Inneres zuständige Ministerium im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium. 
 
(2) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte haben Anspruch auf freie 
Heilfürsorge, solange ihnen Besoldung zu-
steht, Elternzeit oder Pflegezeit nach der auf 
Grund des § 74 Absatz 2 zu erlassenden 
Rechtsverordnung oder Urlaub nach § 72 
Absatz 1 Satz 2 oder § 72 Absatz. 2 gewährt 
wird. Dies gilt auch während einer Beurlau-
bung nach § 64 Absatz 1 in Verbindung mit 
Absatz 2, sofern die Beamtin oder der Be-
amte nicht Anspruch auf Familienversiche-
rung nach § 10 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch hat. Die Heilfürsorge umfasst 
alle zu Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Polizeidienstfähigkeit notwendigen und an-
gemessenen Aufwendungen des Landes. 
Das Nähere, insbesondere über den Umfang 
der freien Heilfürsorge und die Angemessen-
heit der Aufwendungen des Landes, regelt 
das für Inneres zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
durch Rechtsverordnung. 
 

 § 112 
Dienstkleidung, Freie Heilfürsorge 

 
unverändert 

§ 113 
Untersagen des Tragens der Dienstklei-

dung 
 
(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten, denen nach § 39 des Be-
amtenstatusgesetzes die Führung der 
Dienstgeschäfte verboten ist, kann auch das 
Tragen der Dienstkleidung und Ausrüstung, 
der Aufenthalt in den Polizeiunterkünften und 
die Führung dienstlicher Ausweise oder Ab-
zeichen untersagt werden. 
 

 § 113 
Untersagen des Tragens der Dienstklei-

dung 
 
unverändert 
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(2) Absatz 1 gilt auch für die vorläufige 
Dienstenthebung auf Grund des Landesdis-
ziplinargesetzes. 
 

§ 114 
Eintritt in den Ruhestand 

 
(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamte auf Lebenszeit treten mit 
Ende des Monats, in dem sie das 62. Le-
bensjahr vollenden, in den Ruhestand. 
 
(2) Die Altersgrenze nach Absatz 1 verringert 
sich um ein Jahr für 25 Dienstjahre, die im 
Wechselschichtdienst abgeleistet wurden. 
Wechselschichtdienst sind Zeiten, in denen 
die Beamtin oder der Beamte ständig nach 
einem Schichtplan (Dienstplan) eingesetzt 
ist, der einen regelmäßigen Wechsel der täg-
lichen Arbeitszeit in Wechselschichten 
(wechselnde Arbeitsschichten, in denen un-
unterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, 
sonntags und feiertags gearbeitet wird) vor-
sieht. Die Beamtin oder der Beamte hat die 
Zeiten nachzuweisen. 
 
(3) Ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit 
können Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamte auf Lebenszeit auf Antrag 
frühestens mit Vollendung des 60. Lebens-
jahres in den Ruhestand versetzt werden. 
 

 § 114 
Eintritt in den Ruhestand 

 
unverändert 

§ 115 
Dienstunfähigkeit 

 
(1) Die Polizeivollzugsbeamtin oder der Poli-
zeivollzugsbeamte ist dienstunfähig, wenn 
sie oder er den besonderen gesundheitli-
chen Anforderungen für den Polizeivollzugs-
dienst nicht mehr genügt und nicht zu erwar-
ten ist, dass sie oder er die volle Verwen-
dungsfähigkeit innerhalb von zwei Jahren 
wiedererlangt (Polizeidienstunfähigkeit), es 
sei denn, die auszuübende Funktion erfor-
dert bei Beamtinnen und Beamten auf Le-
benszeit diese besonderen gesundheitlichen 
Anforderungen auf Dauer nicht mehr unein-
geschränkt. 
 
(2) Vor der Zurruhesetzung einer Polizeivoll-
zugsbeamtin oder eines Polizeivollzugsbe-
amten wegen Dienstunfähigkeit ist ein amtli-

 § 115 
Dienstunfähigkeit 

 
unverändert 
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ches Gutachten der unteren Gesundheitsbe-
hörde oder ein Gutachten einer beamteten 
Polizeiärztin oder eines beamteten Polizei-
arztes einzuholen. 
 
(3) Wird die Polizeivollzugsbeamtin oder der 
Polizeivollzugsbeamte polizeidienstunfähig, 
so soll sie oder er, falls nicht zwingende 
dienstliche Gründe entgegenstehen, in ein 
Amt einer anderen Laufbahn bei einem der 
in § 1 bezeichneten Dienstherren versetzt 
werden, wenn die sonstigen Voraussetzun-
gen des § 25 erfüllt sind. Soweit die Polizei-
vollzugsbeamtin oder der Polizeivollzugsbe-
amte für die neue Laufbahn die Befähigung 
nicht besitzt, hat sie oder er die ihr oder ihm 
gebotene Gelegenheit wahrzunehmen, die 
ergänzenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
nach Maßgabe der Rechtsverordnungen zu 
den §§ 7 und 9 zu erwerben. § 26 Absatz 1 
Satz 3 und Absatz 2 des Beamtenstatusge-
setzes bleiben unberührt. 
 

§ 116 
Feuerwehrtechnischer Dienst 

 
(1) Auf die Beamtinnen und Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes des Landes 
und in den Feuerwehren der Gemeinden und 
Gemeindeverbände finden die für die Beam-
tinnen und Beamten allgemein geltenden 
Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung, 
soweit nachstehend nichts anderes be-
stimmt ist. Welche Beamtinnen und Beamte 
zur Feuerwehr gehören, bestimmt das für In-
neres zuständige Ministerium im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium durch 
Rechtsverordnung. 
 
(2) Es gelten § 112 Absatz 1 Satz 1, § 113, 
außerdem für die Beamtinnen und Beamten 
in den Feuerwehren der Gemeinden und Ge-
meindeverbände und die Beamtinnen und 
Beamten in den Feuerwehren des Landes § 
110 Absatz 3 sowie für die Beamtinnen und 
Beamten des feuerwehrtechnischen Diens-
tes des Landes § 112 Absatz 1 Satz 2 ent-
sprechend. 
 
(3) Die Beamtinnen und Beamten in den 
Feuerwehren treten mit dem Ende des Mo-
nats, in dem sie das 60. Lebensjahr vollen-
den, in den Ruhestand. 

 § 116 
Feuerwehrtechnischer Dienst 

 
unverändert 
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(4) Das für Inneres zuständige Ministerium 
erlässt im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium durch Rechtsverordnung spezielle 
Vorschriften über die Laufbahnen der Beam-
tinnen und Beamten des feuerwehrtechni-
schen Dienstes. Diese bestimmt neben den 
in § 9 genannten Regelungstatbeständen 
insbesondere  
 
1. die Voraussetzungen für die Einstellung 

in den feuerwehrtechnischen Dienst, 
2. der Erwerb der Befähigung  für die Lauf-

bahngruppen des feuerwehrtechni-
schen Dienstes, 

3. die Voraussetzungen für den Aufstieg in 
das erste Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2 (Laufbahnbefähigung im Wege 
des Aufstiegs), 

4. die Voraussetzungen für die Beförde-
rung und 

5. in welchem Umfang eine Tätigkeit in ei-
ner Feuerwehr außerhalb eines Beam-
tenverhältnisses auf die Probezeit ange-
rechnet werden darf. 

 

  

§ 117 
Allgemeiner Vollzugsdienst und Werk-
dienst bei den Justizvollzugsanstalten 

 
 
 
 
 
(1) Die Beamtinnen und Beamten des allge-
meinen Vollzugsdienstes und des Werk-
dienstes bei den Justizvollzugsanstalten tre-
ten mit Ende des Monats, in dem sie das 
62. Lebensjahr vollenden, in den Ruhestand. 
 
 
 
(2) Ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit 
können Beamtinnen und Beamte auf Le-
benszeit auf Antrag frühestens mit Vollen-
dung des 60. Lebensjahres in den Ruhe-
stand versetzt werden. 
 
(3) Vor der Zurruhesetzung von Beamtinnen 
und Beamten bei Justizvollzugsanstalten 
wegen Dienstunfähigkeit kann die ärztliche 
Untersuchung auch durch ein Gutachten ei-

 § 117 
Allgemeiner Vollzugsdienst und Werk-
dienst bei den Justizvollzugsanstalten, 

Vollzugsdienst in Abschiebungshaftvoll-
zugseinrichtungen und Technischer Auf-
sichtsdienst in untertägigen Bergwerks-

betrieben 
 
(1) Die Beamtinnen und Beamten des allge-
meinen Vollzugsdienstes und des Werk-
dienstes bei den Justizvollzugsanstalten und 
des Vollzugsdienstes in Abschiebungshaft-
vollzugseinrichtungen treten mit Ende des 
Monats, in dem sie das 62. Lebensjahr voll-
enden, in den Ruhestand. 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) Vor der Zurruhesetzung von Beamtinnen 
und Beamten bei Justizvollzugsanstalten 
wegen Dienstunfähigkeit kann die ärztliche 
Untersuchung auch durch ein Gutachten ei-
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ner oder eines vom Justizministerium be-
stellten beamteten Vollzugsärztin oder Voll-
zugsarztes erfolgen. Entsprechendes gilt bei 
Beamtinnen oder Beamten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes, wenn eine Befreiung von 
bestimmten Diensten beantragt wird. 
 

ner oder eines vom Justizministerium be-
stellten beamteten Vollzugsärztin oder Voll-
zugsarztes erfolgen. Entsprechendes gilt bei 
Beamtinnen oder Beamten des allgemeinen 
Vollzugsdienstes, wenn eine Befreiung von 
bestimmten Diensten beantragt wird. Die 
Sätze 1 und 2 finden auf Beamtinnen und 
Beamte in Abschiebungshaftvollzugseinrich-
tungen keine Anwendung. 
 
(4) Für die technischen Aufsichtsbeamtinnen 
und Aufsichtsbeamten auf Lebenszeit, die 
für die Sicherheit untertägiger Bergwerksbe-
triebe zuständig sind, gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. 
 

§ 118 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

Landrätinnen und Landräte 
 
(1) Auf die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister finden die für die Beamtinnen und 
Beamten allgemein geltenden Vorschriften 
Anwendung, soweit nachstehend nichts an-
deres bestimmt ist. 
 
(2) Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
sind Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte in ei-
nem Beamtenverhältnis auf Zeit. Sie sind 
nicht verpflichtet, sich einer Wiederwahl zu 
stellen. 
 
(3) Das Beamtenverhältnis wird mit dem 
Tage der Annahme der Wahl, frühestens mit 
dem Ausscheiden der Vorgängerin oder des 
Vorgängers aus dem Amt, begründet (Amts-
antritt) und bedarf keiner Ernennung. Es en-
det mit Ablauf der Amtszeit. Das Beamten-
verhältnis ist nichtig, wenn die zugrunde lie-
gende Wahl unwirksam ist. Die bis zur 
rechtskräftigen Feststellung der Unwirksam-
keit der Wahl vorgenommenen Amtshand-
lungen sind in gleicher Weise gültig, wie 
wenn sie eine Beamtin oder ein Beamter 
ausgeführt hätte. Die gewährten Leistungen 
können belassen werden. 
 

 § 118 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

Landrätinnen und Landräte 
 
unverändert 

(4) Für Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter gilt keine Altersgrenze. Auf den Eintritt in 
den Ruhestand finden §§ 31 und 33 Absatz 
3 keine Anwendung. Sie treten mit Ablauf ih-
rer Amtszeit in den Ruhestand, wenn sie 
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1. insgesamt eine mindestens achtjährige 
ruhegehaltfähige Dienstzeit erreicht und 
das 45. Lebensjahr vollendet haben, 

2. eine ruhegehaltfähige Dienstzeit im 
Sinne des § 6 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes von 18 Jahren er-
reicht haben oder 

3. als Beamtin oder Beamter auf Zeit eine 
Gesamtdienstzeit von acht Jahren er-
reicht haben. 

 
Anderenfalls sind sie entlassen. Die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit im Sinne des Satzes 
3 Nummer 1 schließt neben den kraft Geset-
zes zu berücksichtigenden Zeiten auch sol-
che Zeiten ein, die durch Ermessensent-
scheidung als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
anerkannt worden sind. 
 
(5) Ein einmal entstandener Anspruch auf 
Gewährung eines Ruhegehalts aus einem 
früheren Beamtenverhältnis auf Zeit bleibt 
bestehen, auch wenn sich daran ein Beam-
tenverhältnis auf Zeit nahtlos anschließt und 
dieses neue Beamtenverhältnis durch Ent-
lassung endet. 
 
(6) Auf abgewählte Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister findet § 30 Absatz 3 Satz 3 
des Beamtenstatusgesetzes entsprechende 
Anwendung. Mit Ablauf der Amtszeit gilt Ab-
satz 4 entsprechend. 
 
(7) Die Aufgaben der für die Ernennung zu-
ständigen Stelle nimmt im Falle der Entlas-
sung (§ 28) und der Versetzung in den Ru-
hestand (§ 36) sowie für Entscheidungen 
nach § 57 und § 72 die Aufsichtsbehörde 
wahr, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. In den Fällen des § 34 dieses Ge-
setzes, der §§ 27 und 37 des Beamtensta-
tusgesetzes sowie des § 54 Absatz 3 des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes nimmt 
die Aufsichtsbehörde die Aufgaben der 
dienstvorgesetzten Stelle wahr. 
 
(8) Bei Anwendung des § 88 des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes gilt ein am 
30. September 1999 bestehendes Beamten-
verhältnis auf Zeit als ein unmittelbar voran-
gehendes öffentlich-rechtliches Dienstver-
hältnis im Sinne dieser Vorschrift. 
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(9) § 24 des Abgeordnetengesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen gilt für Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister, die in den 
Bundestag gewählt worden sind, entspre-
chend. 
 
(10) Für Landrätinnen und Landräte gelten 
die Absätze 1 bis 9 entsprechend. 
 

§ 119 
Übrige kommunale Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamte 
 

(1) Auf die übrigen kommunalen Wahlbeam-
tinnen und Wahlbeamten finden die für die 
Beamtinnen und Beamten allgemein gelten-
den Vorschriften dieses Gesetzes Anwen-
dung, soweit nachstehend nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
(2) Die übrigen kommunalen Wahlbeamtin-
nen und Wahlbeamten werden für die Dauer 
von acht Jahren in das Beamtenverhältnis 
auf Zeit berufen. Über die Berufung darf frü-
hestens sechs Monate vor Freiwerden der 
Stelle entschieden werden. Bei ihrer erstma-
ligen Berufung in ein Beamtenverhältnis auf 
Zeit müssen sie unter Berücksichtigung der 
Regelaltersgrenze nach § 31 Absatz 2 die 
Voraussetzungen zur Ableistung einer 
Dienstzeit nach Satz 1 erfüllen können. Sie 
sind verpflichtet, das Amt nach einer ersten 
und zweiten Wiederwahl weiterzuführen. Die 
Berufung in das Beamtenverhältnis ist nich-
tig, wenn die ihr zugrunde liegende Wahl un-
wirksam ist. Die bis zur rechtskräftigen Fest-
stellung der Unwirksamkeit der Wahl vorge-
nommenen Amtshandlungen sind in gleicher 
Weise gültig, wie wenn sie eine Beamtin o-
der ein Beamter ausgeführt hätte. 
 
(3) Auf die übrigen kommunalen Wahlbeam-
tinnen und Wahlbeamten finden im Falle der 
Abberufung oder Abwahl § 38 dieses Geset-
zes und 30 Absatz 3 des Beamtenstatusge-
setzes entsprechende Anwendung. Mit Er-
reichen der Altersgrenze oder mit Ablauf der 
Amtszeit gilt § 31 Absatz 1 bis 3 entspre-
chend. § 24 des Abgeordnetengesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen gilt für die übri-
gen kommunalen Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten, die in den Bundestag gewählt 
worden sind, entsprechend. 

 § 119 
Übrige kommunale Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamte 
 
unverändert 
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§ 120 

Wissenschaftliches und künstlerisches 
Personal an den Hochschulen, Wahl der 
hauptberuflichen Mitglieder des Rekto-

rats 
 
(1) Auf die Professorinnen und Professoren, 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren, wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter , Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben, die als solche an 
einer Hochschule des Landes in das Beam-
tenverhältnis berufen sind, und die in § 134 
genannten Beamtinnen und Beamten finden 
die für die Beamtinnen und Beamten allge-
mein geltenden Vorschriften dieses Geset-
zes Anwendung, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist. 
 
(2) Für Ernennungen gilt § 14 Absatz 4 Satz 
3 mit der Maßgabe, dass die jeweiligen Äm-
ter mit gleichem Endgrundgehalt und glei-
cher Amtsbezeichnung demselben Fachbe-
reich zugeordnet sind und Professorinnen 
und Professoren und Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren im privatrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnis in die Berechnung 
nach § 14 Absatz 4 Satz 2 einbezogen wer-
den. 
 
(3) Bei der Wahl der hauptberuflichen Mit-
glieder des Rektorats findet § 4 Satz 4 keine 
Anwendung. 
 

 § 120 
Wissenschaftliches und künstlerisches 
Personal an den Hochschulen, Wahl der 
hauptberuflichen Mitglieder des Rekto-

rats 
 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Für Ernennungen gilt § 14 Absatz 2 Satz 
2 mit der Maßgabe, dass die jeweiligen Äm-
ter mit gleichem Endgrundgehalt und glei-
cher Amtsbezeichnung demselben Fachbe-
reich zugeordnet sind und Professorinnen 
und Professoren und Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren im privatrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnis in die Berechnung 
nach § 14 Absatz 2 Satz 1 einbezogen wer-
den. 
 
(3) unverändert 

§ 121 
Staatsangehörigkeit, Erholungsurlaub 

 
(1) Sollen Professorinnen und Professoren, 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
oder wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ein Be-
amtenverhältnis berufen werden, können 
Ausnahmen von § 7 Absatz 1 Nummer 1 und 
Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes nach 
§ 7 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes 
von der obersten Dienstbehörde zugelassen 
werden. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte, die im Rahmen 
ihrer Dienstaufgaben zur Lehrtätigkeit ver-
pflichtet sind, müssen ihren Erholungsurlaub 
in der vorlesungsfreien Zeit nehmen. 

 § 121 
Staatsangehörigkeit, Erholungsurlaub 

 
unverändert 
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§ 122 

Arten und Verlängerung des Beamten-
verhältnisses 

 
(1) Die Professorinnen und Professoren wer-
den in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen. 
 
(2) Professorinnen und Professoren können 
zur Deckung eines vorübergehenden Lehr-
bedarfs, zur Wahrnehmung der Funktion ei-
ner Oberärztin oder eines Oberarztes oder 
aus sonstigen Gründen, die eine Befristung 
nahe legen, in ein Beamtenverhältnis auf 
Zeit berufen werden. Die Dauer des Beam-
tenverhältnisses darf zur Wahrnehmung der 
Funktion einer Oberärztin oder eines Ober-
arztes sechs Jahre, in den übrigen Fällen 
nach Satz 1 fünf Jahre nicht übersteigen. So-
fern dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen, ist das Beamtenverhältnis auf Antrag 
aus den in Satz 4 genannten Gründen zu 
verlängern. Gründe für eine Verlängerung 
sind 
 
1. Urlaub nach § 64 oder § 70, 
2. Urlaub zur Ausübung eines Mandats, 
3. Urlaub für eine wissenschaftliche oder 

künstlerische Tätigkeit oder eine außer-
halb des Hochschulbereichs oder im 
Ausland durchgeführte wissenschaftli-
che, künstlerische oder berufliche  
Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

4. Grundwehr- und Zivildienst oder 
5. Inanspruchnahme von Elternzeit und 

Pflegezeit nach den Regelungen über 
die Elternzeit und Pflegezeit oder Be-
schäftigungsverbot nach den Regelun-
gen über den Mutterschutz in dem Um-
fang, in dem eine Erwerbstätigkeit nicht 
erfolgt ist. 

 

 § 122 
Arten und Verlängerung des Beamten-

verhältnisses 
 
(1) unverändert 
 
 
 
(2) Professorinnen und Professoren können 
zur Deckung eines vorübergehenden Lehr-
bedarfs, zur Wahrnehmung der Funktion ei-
ner Oberärztin oder eines Oberarztes oder 
aus sonstigen Gründen, die eine Befristung 
nahe legen, in ein Beamtenverhältnis auf 
Zeit berufen werden. Die Dauer des Beam-
tenverhältnisses darf zur Wahrnehmung der 
Funktion einer Oberärztin oder eines Ober-
arztes sechs Jahre, in den übrigen Fällen 
nach Satz 1 fünf Jahre nicht übersteigen. So-
fern dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen, ist das Beamtenverhältnis auf Antrag 
aus den in Satz 4 genannten Gründen zu 
verlängern. Gründe für eine Verlängerung 
sind 
 
1. Urlaub nach § 64 oder § 70, 
2. Urlaub zur Ausübung eines Mandats, 
3. Urlaub für eine wissenschaftliche oder 

künstlerische Tätigkeit oder eine außer-
halb des Hochschulbereichs oder im 
Ausland durchgeführte wissenschaftli-
che, künstlerische oder berufliche  
Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 

4. Grundwehr- und Zivildienst, 
5. Inanspruchnahme von Elternzeit und 

Pflegezeit nach den Regelungen über 
die Elternzeit und Pflegezeit oder Be-
schäftigungsverbot nach den Regelun-
gen über den Mutterschutz in dem Um-
fang, in dem eine Erwerbstätigkeit nicht 
erfolgt ist oder 

6.  Geburt oder die Adoption eines minder-
jährigen Kindes. 

 
(3) Absatz 2 gilt entsprechend im Fall einer 
 
1. Teilzeitbeschäftigung, 
2. Ermäßigung der Arbeitszeit zur Aus-

übung eines Mandats oder 
 
 

 (3) Absatz 2 gilt entsprechend im Fall einer 
 
1. Teilzeitbeschäftigung, 
2. Ermäßigung der Arbeitszeit zur Aus-

übung eines Mandats oder 
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3. Freistellung zur Wahrnehmung von Auf-
gaben in einer Personal- oder Schwer-
behindertenvertretung oder zur Wahr-
nehmung von Aufgaben nach §§ 3 Ab-
satz 4 Satz 1 und 24 des Hochschulge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
547) in der jeweils geltenden Fassung, § 
22 des Kunsthochschulgesetzes vom 
13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünf-
tel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine 
Verlängerung darf den Umfang des Urlaubs, 
der Freistellung oder der Ermäßigung der Ar-
beitszeit und in den Fällen des Absatzes 2 
Nummer 1 bis 3 und des Absatzes 3 die 
Dauer von jeweils zwei Jahren nicht über-
schreiten. Mehrere Verlängerungen nach 
Satz 4 Nummer 1 bis 4 und Absatz 3 dürfen 
insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht 
überschreiten. Verlängerungen nach Absatz 
2 Nummer 5 dürfen, auch wenn sie mit an-
deren Verlängerungen zusammentreffen, 
insgesamt vier Jahre nicht überschreiten. 
Eine erneute Berufung in ein Beamtenver-
hältnis auf Zeit ist nicht zulässig. § 31 Absatz 
3 findet keine Anwendung. Mit Ablauf der 
Amtszeit ist die Beamtin oder der Beamte 
entlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Zur Feststellung der pädagogischen Eig-
nung können Professorinnen und Professo-
ren auch in ein Beamtenverhältnis auf Probe 
berufen werden. 
 

3. Freistellung zur Wahrnehmung von Auf-
gaben in einer Personal- oder Schwer-
behindertenvertretung oder zur Wahr-
nehmung von Aufgaben nach § 3 Absatz 
4 Satz 1 und § 24 des Hochschulgeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 
547) in der jeweils geltenden Fassung, § 
22 des Kunsthochschulgesetzes vom 
13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünf-
tel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine 
Verlängerung darf den Umfang des Urlaubs, 
der Freistellung oder der Ermäßigung der Ar-
beitszeit und in den Fällen des Absatzes 2 
Satz 4 Nummer 1 bis 3 und des Absatzes 3 
die Dauer von jeweils zwei Jahren, in den 
Fällen des Absatzes 2 Satz 4 Nummer 6 die 
Dauer von jeweils einem Jahr, nicht über-
schreiten. Mehrere Verlängerungen nach 
Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 bis 4 und Absatz 
3 dürfen insgesamt die Dauer von drei Jah-
ren, in den Fällen des Absatzes 2 Satz 4 
Nummer 6 insgesamt die Dauer von zwei 
Jahren, nicht überschreiten. Verlängerungen 
nach Absatz 2 Nummer 5 dürfen, auch wenn 
sie mit anderen Verlängerungen zusammen-
treffen, insgesamt vier Jahre nicht über-
schreiten. Verlängerungen nach Absatz 2 
Satz 4 Nummer 6 dürfen nicht zu einer Er-
weiterung des Umfangs der Verlängerungs-
möglichkeiten nach den Sätzen 3 und 4 füh-
ren. Eine erneute Berufung in ein Beamten-
verhältnis auf Zeit ist nicht zulässig. § 31 Ab-
satz 3 findet keine Anwendung. Mit Ablauf 
der Amtszeit ist die Beamtin oder der Beamte 
entlassen.  
 
(4) unverändert 

§ 123 
Sonderregelungen 

 
(1) Die Vorschriften über die Laufbahnen, 
den einstweiligen Ruhestand und die Ar-
beitszeit sind auf die Professorinnen und 
Professoren nicht anzuwenden. §§ 63 bis 70 
gelten entsprechend. Erfordern die Aufga-

 § 123 
Sonderregelungen 

 
unverändert 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10073&val=10073&seite=195&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10073&val=10073&seite=195&sg=0&menu=1
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ben einer Hochschuleinrichtung ausnahms-
weise eine regelmäßige oder planmäßige 
Anwesenheit, so kann das für Wissenschaft 
und Forschung zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministerium und dem Finanzministerium 
durch Rechtsverordnung für bestimmte 
Gruppen von Beamtinnen und Beamten die 
Vorschriften über die Arbeitszeit für anwend-
bar erklären. § 11 des Besoldungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbin-
dung mit § 62 Absatz 2 dieses Gesetzes fin-
den Anwendung. 
 
(2) Die Professorinnen und Professoren kön-
nen nur mit ihrer Zustimmung abgeordnet o-
der versetzt werden. Abordnung und Verset-
zung in ein gleichwertiges Amt an einer an-
deren Hochschule sind auch ohne Zustim-
mung der Professorin oder des Professors 
zulässig, wenn die Hochschule oder die 
Hochschuleinrichtung, an der sie oder er tä-
tig ist, aufgelöst oder mit einer anderen 
Hochschule zusammengeschlossen wird    
oder wenn der Studiengang, in dem sie oder 
er überwiegend tätig ist, ganz oder teilweise 
aufgegeben oder an eine andere Hoch-
schule verlegt wird; in diesen Fällen be-
schränkt sich eine Mitwirkung der aufneh-
menden Hochschule oder Hochschuleinrich-
tung auf eine Anhörung. Bei der Auflösung, 
der Verschmelzung oder einer wesentlichen 
Änderung des Aufbaues oder der Aufgaben 
von Hochschulen des Landes, deren Ausbil-
dungsgänge ausschließlich auf den öffentli-
chen Dienst ausgerichtet sind, gelten für Pro-
fessorinnen und Professoren, deren Aufga-
bengebiet davon berührt wird, §§ 24 und 25 
entsprechend, wenn eine ihrem bisherigen 
Amt entsprechende Verwendung nicht mög-
lich ist. 
 

  

(3) Fällt der Monat, in dem eine Professorin 
oder ein Professor die Altersgrenze erreicht, 
in die Vorlesungszeit, so tritt sie oder er ab-
weichend von § 31 Absatz 1 Satz 1 mit Ab-
lauf des letzten Monats der Vorlesungszeit in 
den Ruhestand. Satz 1 gilt nicht für Profes-
sorinnen und Professoren, deren Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit wegen der Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit als 
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Rektorin oder Rektor, Kanzlerin oder Kanz-
ler, Präsidentin oder Präsident oder Vizeprä-
sidentin oder Vizepräsident ruht. 
 
(4) Professorinnen oder Professoren dürfen 
im Rahmen von § 77 Absatz 3 und 4 ihre 
Amtsbezeichnung ohne Zusatz weiterführen. 
§ 77 Absatz 2 Satz 3 findet nach der Ernen-
nung zur Präsidentin oder zum Präsidenten, 
zur Vizepräsidentin oder zum Vizepräsiden-
ten oder zur Rektorin oder zum Rektor, zur 
Prorektorin oder zum Prorektor keine An-
wendung.  
 

§ 124 
Juniorprofessorinnen und  

Juniorprofessoren 
 
(1) Die Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren werden in ein Beamtenverhältnis 
auf Zeit berufen. Die Dauer der Berufung 
richtet sich nach § 39 Absatz 5 des Hoch-
schulgesetzes, § 32 Absatz 4 des Kunst-
hochschulgesetzes. Für eine darüber hin-
ausgehende Verlängerung gilt § 122 Absatz 
2 Satz 3 und 4 und Absatz 3 entsprechend. 
Eine erneute Berufung als Juniorprofessorin 
oder Juniorprofessor ist ausgeschlossen. 
§ 31 Absatz 3 findet keine Anwendung; mit 
Ablauf der Amtszeit ist die Beamtin oder der 
Beamte entlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Vorschriften über die Laufbahnen, 
den einstweiligen Ruhestand, die Probezeit 
und die Arbeitszeit sind auf die Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren nicht anzu-
wenden. § 123 Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Ab-
satz 2 gelten entsprechend. 
 

 § 124 
Juniorprofessorinnen und  

Juniorprofessoren 
 
(1) Die Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren werden in ein Beamtenverhältnis 
auf Zeit berufen. Die Dauer der Berufung 
richtet sich nach § 39 Absatz 5 des Hoch-
schulgesetzes, § 32 Absatz 4 des Kunst-
hochschulgesetzes. Für eine darüber hin-
ausgehende Verlängerung gilt § 122 Absatz 
2 Satz 3 und 4 und Absatz 3 entsprechend. 
Eine erneute Berufung als Juniorprofessorin 
oder Juniorprofessor ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht für die erstmalige Berufung auf 
eine Juniorprofessur, bei der der Juniorpro-
fessorin oder dem Juniorprofessor zugesi-
chert wird, dass hinsichtlich ihrer oder seiner 
Bewerbung auf eine anschließende Profes-
sur in einem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit oder einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis auf die Ausschreibung der 
Professur verzichtet wird (Tenure Track). 
§ 31 Absatz 3 findet keine Anwendung; mit 
Ablauf der Amtszeit ist die Beamtin oder der 
Beamte entlassen.  
 
(2) unverändert 

§ 125 
Nebentätigkeit 

 
(1) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind 

 § 125 
Nebentätigkeit 

 
(1) unverändert 
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Professorinnen und Professoren sowie Juni-
orprofessorinnen und Juniorprofessoren nur 
insoweit verpflichtet, als die Nebentätigkeit in 
unmittelbarem Zusammenhang mit ihren 
Dienstaufgaben in Lehre, Forschung, Kunst 
und künstlerischen Entwicklungsvorhaben 
steht. 
 
(2) Das wissenschaftliche und künstlerische 
Personal (§ 120) hat nicht genehmigungs-
pflichtige Nebentätigkeiten im Sinne des 
§ 51 Absatz 1 Nummer 2 und 3, die gegen 
Vergütung ausgeübt werden sollen, der 
dienstvorgesetzten Stelle vor Aufnahme un-
ter Angabe von Art und Umfang der Neben-
tätigkeit sowie der voraussichtlich zu erwar-
tenden Entgelte und geldwerten Vorteile an-
zuzeigen. Die oberste Dienstbehörde kann 
bei geringfügigen Nebentätigkeiten auf die 
Anzeige allgemein verzichten. 
 
(3) Das für Wissenschaft und Forschung zu-
ständige Ministerium erlässt für das wissen-
schaftliche und künstlerische Personal 
(§ 121) nach Anhörung der Hochschulen im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministeriums und dem Finanzministe-
rium die Rechtsverordnung nach § 57 ein-
schließlich näherer Bestimmungen zu Ab-
satz 1 und 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Das für Wissenschaft und Forschung zu-
ständige Ministerium erlässt für das wissen-
schaftliche und künstlerische Personal 
(§ 120) nach Anhörung der Hochschulen im 
Einvernehmen mit dem für Inneres zuständi-
gen Ministeriums und dem Finanzministe-
rium die Rechtsverordnung nach § 57 ein-
schließlich näherer Bestimmungen zu Ab-
satz 1 und 2. 
 

Abschnitt 8 
Rechtstellung der Beamtinnen und Be-

amten und Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger bei der Umbildung von 

Körperschaften 
 

§ 126 
Eingliederung von Körperschaften 

 
(1) Die Beamtinnen oder Beamten einer ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts mit 
Dienstherrnfähigkeit (Körperschaft), die voll-
ständig in eine andere Körperschaft einge-
gliedert wird, treten mit der Umbildung kraft 
Gesetzes in den Dienst der aufnehmenden 
Körperschaft über.  
 
(2) Die Beamtinnen oder Beamten einer Kör-
perschaft, die vollständig in mehrere andere 
Körperschaften eingegliedert wird, sind an-
teilig in den Dienst der aufnehmenden Kör-
perschaften zu übernehmen. Die beteiligten 

 Abschnitt 8 
Rechtstellung der Beamtinnen und Be-

amten und Versorgungsempfängerinnen 
und -empfänger bei der Umbildung von 

Körperschaften 
 

§ 126 
Eingliederung von Körperschaften 

 
unverändert 
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Körperschaften haben innerhalb einer Frist 
von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, in 
dem die Umbildung vollzogen ist, im Einver-
nehmen miteinander zu bestimmen, von wel-
chen Körperschaften die einzelnen Beamtin-
nen oder Beamten zu übernehmen sind. So-
lange eine Beamtin oder ein Beamter nicht 
übernommen ist, haften alle aufnehmenden 
Körperschaften für die ihr oder ihm zu-
stehenden Bezüge als Gesamtschuldner.  
 
(3) Die Beamtinnen oder Beamten einer Kör-
perschaft, die teilweise in eine oder mehrere 
andere Körperschaften eingegliedert wird, 
sind zu einem verhältnismäßigen Teil, bei 
mehreren Körperschaften anteilig, in den 
Dienst der aufnehmenden Körperschaften zu 
übernehmen. Absatz 2 Satz 2 findet Anwen-
dung.  
 
(4) Absatz 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn 
eine Körperschaft mit einer oder mehreren 
anderen Körperschaften zu einer neuen Kör-
perschaft zusammengeschlossen wird, 
wenn aus einer Körperschaft oder aus Teilen 
einer Körperschaft eine oder mehrere neue 
Körperschaften gebildet werden, oder wenn 
Aufgaben einer Körperschaft vollständig o-
der teilweise auf eine oder mehrere andere 
Körperschaften übergehen.  
 

§ 127 
Rechtsfolgen der Umbildung 

 
(1) Tritt eine Beamtin oder ein Beamter auf 
Grund des § 126 kraft Gesetzes in den 
Dienst einer anderen Körperschaft oder wird 
sie oder er auf Grund des § 126 Absatz 2 o-
der 3 von einer anderen Körperschaft über-
nommen, wird das Beamtenverhältnis mit 
dem neuen Dienstherrn fortgesetzt.  
 
(2) Im Falle des § 126 Absatz 1 ist der Be-
amtin oder dem Beamten von der aufneh-
menden oder neuen Körperschaft die Fort-
setzung des Beamtenverhältnisses schrift-
lich zu bestätigen.  
 
(3) In den Fällen des § 126 Absatz 2 und 3 
wird die Übernahme von der Körperschaft 
verfügt, in deren Dienst die Beamtin oder der 
Beamte treten soll; die Verfügung wird mit 

 § 127 
Rechtsfolgen der Umbildung 

 
unverändert 
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der Zustellung an die Beamtin oder den Be-
amten wirksam. Die Beamtin oder der Be-
amte ist verpflichtet, der Übernahmeverfü-
gung Folge zu leisten; kommt sie oder er der 
Verpflichtung nicht nach, so ist sie oder er zu 
entlassen.  
 
(4) Absatz 1 bis 3 gelten entsprechend in den 
Fällen des § 126 Absatz 4. 
 

§ 128 
Rechtsstellung der Beamtinnen und  

Beamten 
 

(1) Beamtinnen und Beamten, die nach 
§ 126 in den Dienst einer anderen Körper-
schaft kraft Gesetzes übertreten oder über-
nommen werden, soll ein gleich zu bewer-
tendes Amt übertragen werden, das ihrem 
bisherigen Amt nach Bedeutung und Inhalt 
ohne Rücksicht auf Dienststellung und 
Dienstalter entspricht. Wenn eine dem bishe-
rigen Amt entsprechende Verwendung nicht 
möglich ist, kann ihnen auch ein anderes 
Amt mit geringerem Grundgehalt übertragen 
werden. Das Grundgehalt muss mindestens 
dem des Amtes entsprechen, dass die Be-
amtinnen und Beamten vor dem bisherigen 
Amt innehatten. In diesem Fall dürfen sie ne-
ben der neuen Amtsbezeichnung die des 
früheren Amtes mit dem Zusatz „außer 
Dienst" („a.D.") führen.  
(2) Die aufnehmende oder neue Körper-
schaft kann, wenn die Zahl der bei ihr nach 
der Umbildung vorhandenen Beamtinnen 
und Beamten den tatsächlichen Bedarf über-
steigt, innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
oder Zeit in den einstweiligen Ruhestand 
versetzen, wenn deren Aufgabengebiet von 
der Umbildung berührt wurde. Die Frist des 
Satzes 1 beginnt im Falle des § 126 Absatz 
1 mit dem Übertritt, in den Fällen des § 126 
Absatz 2 und 3 mit der Bestimmung derjeni-
gen Beamtinnen und Beamten, zu deren 
Übernahme die Körperschaft verpflichtet ist; 
entsprechendes gilt in den Fällen des § 126 
Absatz 4. Bei Beamtinnen und Beamten auf 
Zeit, die nach Satz 1 in den einstweiligen Ru-
hestand versetzt sind, endet der einstweilige 
Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit; sie gel-
ten in diesem Zeitpunkt als dauernd in den 
Ruhestand versetzt, wenn sie bei Verbleiben 

 § 128 
Rechtsstellung der Beamtinnen und  

Beamten 
 
unverändert 
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im Amt mit Ablauf der Amtszeit in den Ruhe-
stand getreten wären.  
 

§ 129 
Vorbereitung der Umbildung 

 
Ist innerhalb absehbarer Zeit mit einer Um-
bildung im Sinne des § 126 zu rechnen, so 
können die obersten Dienstbehörden der be-
teiligten Körperschaften anordnen, dass Be-
amtinnen oder Beamte, deren Aufgabenge-
biet von der Umbildung voraussichtlich be-
rührt wird, nur mit ihrer Genehmigung er-
nannt werden dürfen. Die Anordnung darf 
höchstens für die Dauer eines Jahres erge-
hen. Sie ist den beteiligten Körperschaften 
zuzustellen. Die Genehmigung soll nur ver-
sagt werden, wenn durch derartige Ernen-
nungen die Durchführung der nach den 
§§ 126 bis 128 erforderlichen Maßnahmen 
wesentlich erschwert würde.  
 

§ 130 
Rechtsstellung der  

Versorgungsempfängerinnen und  
Versorgungsempfänger 

 
(1) Die Vorschriften des § 126 Absatz 1 und 
2 und des § 127 gelten entsprechend für die 
im Zeitpunkt der Umbildung bei der abge-
benden Körperschaft vorhandenen Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger.  
 
(2) In den Fällen des § 126 Absatz 3 bleiben 
die Ansprüche der im Zeitpunkt der Umbil-
dung vorhandenen Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger gegen-
über der abgebenden Körperschaft beste-
hen.  
 
(3) Absatz 1 und 2 gelten entsprechend in 
den Fällen des § 126 Absatz 4.  
 

 § 129 
Vorbereitung der Umbildung 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 130 
Rechtsstellung der  

Versorgungsempfängerinnen und  
Versorgungsempfänger 

 
unverändert 
 

Abschnitt 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 131 

Laufbahnbefähigung 
 
Abweichend von § 6 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 und von § 7 Absatz 1 wird die Befähi-

 Abschnitt 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 131 

Laufbahnbefähigung 
 
unverändert 
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gung für die Laufbahn des allgemeinen Ver-
waltungsdienstes auch durch einen Ausbil-
dungsgang nach § 5b des Deutschen Rich-
tergesetzes in der bis zum 15. September 
1984 geltenden Fassung in Verbindung mit 
Artikel 3 des Dritten Gesetzes zur Änderung 
des Deutschen Richtergesetzes vom 25. Juli 
1984 (BGBl. I S. 995) erworben. 
 

§ 132 
Übergangsregelung für die Überführung 

von bestehenden Laufbahnen in die 
neue Laufbahngruppenstruktur 

 
Beamtinnen und Beamte sowie Bewerberin-
nen und Bewerber, die die Laufbahnbefähi-
gung im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
vor dem 1. Juli 2016 erworben haben, besit-
zen die Befähigung für eine Laufbahn nach § 
6. Dabei entspricht 
 
1. die Laufbahngruppe des einfachen 

Dienstes der Laufbahngruppe 1 mit dem 
ersten Einstiegsamt, 

2. die Laufbahngruppe des mittleren 
Dienstes der Laufbahngruppe 1 mit dem 
zweiten Einstiegsamt, 

3. die Laufbahngruppe des gehobenen 
Dienstes der Laufbahngruppe 2 mit dem 
ersten Einstiegsamt und 

4. die Laufbahngruppe des höheren Diens-
tes der Laufbahngruppe 2 mit dem zwei-
ten Einstiegsamt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 132 
Übergangsregelung für die Überführung 

von bestehenden Laufbahnen in die 
neue Laufbahngruppenstruktur 

 
unverändert 

§ 133 
Übergang Altersteilzeit, Altersurlaub 

 
(1) Für Beamtinnen und Beamte , die Alters-
teilzeit oder Altersurlaub bis zum Inkrafttre-
ten des Landesbeamtengesetzes vom 
21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), das zu-
letzt durch Artikel I des Gesetzes vom 9. De-
zember 2014 (GV. NRW. S. 874) geändert 
worden ist, angetreten haben, verbleibt es 
bei der damaligen Altersgrenze. 
 
(2) Für Beamtinnen und Beamte, die Alters-
teilzeit vor dem 31. Dezember 2012 angetre-
ten haben, verbleibt es bei dem damaligen 
Arbeitsmaß. 
 
 
 

 § 133 
Übergang Altersteilzeit, Altersurlaub 

 
unverändert 
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§ 134 
Rechtsstellung der von Änderungen 

nicht erfassten Beamtinnen und  
Beamten 

 
(1) Auf Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem Hochschulgesetz oder dem Fachhoch-
schulgesetz öffentlicher Dienst vom 
29. Mai 1984 (GV. NRW. 1984 S. 303) nicht 
als Professorinnen und Professoren, Hoch-
schulassistentinnen und Hochschulassisten-
ten, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oder Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben übernommen worden sind, finden 
§ 199 Absatz 1 sowie die §§ 202 bis 206 und 
die §§ 209 bis 216 des Beamtengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Februar 
1975 (GV. NRW. S. 204) mit folgenden Maß-
gaben weiterhin Anwendung: 
 
1. § 200 Absatz 2 und § 202 gelten für 

Hochschullehrinnen und Hochschulleh-
rer im Sinne des § 199 Absatz 1 der bis-
herigen Fassung und Fachhochschul-
lehrerinnen und Fachhochschullehrer, § 
202 Absatz 3 auch für Direktorinnen und 
Direktoren der Institute für Leibesübun-
gen und Akademische Räte entspre-
chend. 

2. Bei Beamtinnen und Beamten auf Wi-
derruf wird das Beamtenverhältnis nach 
den bisher geltenden Vorschriften been-
det. 

 
(2) Auf die Hochschulassistentinnen und 
Hochschulassistenten finden die sie betref-
fenden Vorschriften des Beamtengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
18. November 2008 (GV. NRW. S. 706 ) , in 
der vor dem 22. November 1987 geltenden 
Fassung weiterhin Anwendung. Entspre-
chendes gilt für § 203a in der vor dem 
22. November 1987 geltenden Fassung für 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die nach dieser Vorschrift in ein Be-
amtenverhältnis auf Zeit berufen worden 
sind. 
 

 § 134 
Rechtsstellung der von Änderungen 

nicht erfassten Beamtinnen und  
Beamten 

 
unverändert 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11130&vd_back=N706&sg=0&menu=1
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(3) Auf die Hochschuldozentinnen und Hoch-
schuldozenten, wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistentinnen und Assisten-
ten, Oberassistentinnen und Oberassisten-
ten sowie Oberingenieurinnen und Oberin-
genieure finden die sie betreffenden Vor-
schriften des Beamtengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. 
S. 234), in der vor dem Inkrafttreten des 
Hochschulreform-Weiterentwicklungsgeset-
zes vom 30. November 2004 (GV. NRW. S. 
752) weiterhin Anwendung. 
 

§ 135 
Besitzstandswahrung bei der  

Entpflichtung 
 
(1) Das Recht der nach § 119 des Gesetzes 
über die wissenschaftlichen Hochschulen 
übergeleiteten ordentlichen Professorinnen 
und Professoren, nach Erreichen der Alters-
grenze von ihren amtlichen Pflichten entbun-
den zu werden (Entpflichtung), bleibt unbe-
rührt; das gilt auch bei einem Wechsel des 
Dienstherrn. In diesen Fällen werden die 
Dienstbezüge nach der Entpflichtung und die 
Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf 
der Grundlage des am 31. Dezember 1979 
geltenden Versorgungs- und Besoldungs-
rechts gewährt. Dabei wird das Grundgehalt 
nach der Erfahrungsstufe zugrunde gelegt, 
die bis zum Zeitpunkt der Entpflichtung hätte 
erreicht werden können; allgemeine Ände-
rungen der Dienst- und Versorgungsbezüge 
im Sinne des § 84 Absatz 1 und 2 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes sind zu 
berücksichtigen. 
 

 § 135 
Besitzstandswahrung bei der  

Entpflichtung 
 
unverändert 

(2) Absatz 1 findet auf Antrag der Professorin 
oder des Professors keine Anwendung. Der 
Antrag kann nur gestellt werden, solange die 
Professorin oder der Professor noch nicht 
entpflichtet ist. Ist die Professorin oder der 
Professor vor der Entpflichtung verstorben, 
ohne einen Antrag nach den Sätzen 1 und 2 
gestellt zu haben, so werden die Hinterblie-
benenbezüge auf Grund der Besoldungs-
gruppe berechnet, in die die Professorin oder 
der Professor zuletzt eingestuft war. 
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(3) Für die Entpflichtung der nach § 119 des 
Gesetzes über die wissenschaftlichen Hoch-
schulen übergeleiteten ordentlichen Profes-
sorinnen und Professoren gilt § 32 entspre-
chend. 
 
(4) Die Rechtsverhältnisse der am 31. De-
zember 1979 entpflichteten oder im Ruhe-
stand befindlichen Beamtinnen und Beamten 
im Sinne des Abschnitts XIII in der vor dem 
1. Januar 1980 geltenden Fassung und der 
zu diesem Zeitpunkt versorgungsberechtig-
ten Hinterbliebenen dieser Beamtinnen und 
Beamten bleiben unberührt. 
 

§ 136 
Satzungen 

 
Satzungen von Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die 
das Recht begründen, Beamtinnen oder Be-
amte zu haben, bedürfen der Genehmigung. 
Die Genehmigung erteilt die oberste Auf-
sichtsbehörde im Einvernehmen mit dem für 
Inneres zuständigen Ministerium. 
 

§ 137 
Rechtsverordnungen 

 
Das für Inneres zuständige Ministerium kann 
im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium durch Rechtsverordnung 
 
1. nach Anhörung des Ausschusses für 

Kommunalpolitik des Landtags nähere 
Vorschriften über die Aufstellung und 
Ausführung der Stellenpläne der Ge-
meinden und der Gemeindeverbände 
erlassen, 

2. Ausnahmen von § 110 Absatz 1 zulas-
sen für Bewerberinnen und Bewerber, 
die unmittelbar in den Laufbahnab-
schnitt III der Polizeilaufbahn eingestellt 
werden; die Bewerberinnen oder Bewer-
ber müssen die Voraussetzungen des 
§ 7 Absatz 1erfüllen. 

 
 
 
 
 
 
 

 § 136 
Satzungen 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

§ 137 
Rechtsverordnungen 

 
unverändert 
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§ 138 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am            2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Landesbeamtengesetz 
vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), das 
zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 
9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 874) geän-
dert worden ist außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 138 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am            2016 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Landesbeamtengesetz 
vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224), das 
zuletzt durch Artikel I des Gesetzes vom 
9. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 874) geän-
dert worden ist, außer Kraft. 
 

Artikel 2 
Besoldungsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen  
(Landesbesoldungsgesetz - LBesG 

NRW) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Regelung durch Gesetz 
§ 3  Anspruch auf Besoldung 
§ 4  Weitergewährung der Besoldung bei 

Versetzung in den einstweiligen Ru-
hestand oder bei Abwahl von Wahl-
beamtinnen oder Wahlbeamten auf 
Zeit 

§ 5  Besoldung bei mehreren Hauptäm-
tern 

§ 6  Zahlungsweise 
§ 7  Verjährung von Ansprüchen 
§ 8  Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 
§ 9  Besoldung bei begrenzter Dienstfä-

higkeit 
§ 10  Kürzung der Besoldung bei Gewäh-

rung einer Versorgung durch eine 
zwischenstaatliche oder überstaatli-
che Einrichtung 

§ 11 Verlust der Besoldung bei schuldhaf-
tem Fernbleiben vom Dienst 

§ 12 Anrechnung anderer Einkünfte auf 
die Besoldung 

 Artikel 2 
Besoldungsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen  
(Landesbesoldungsgesetz - LBesG 

NRW) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
unverändert 
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§ 13 Anrechnung von Sachbezügen auf 
die Besoldung 

§ 14  Abtretung von Bezügen, Verpfän-
dung, Aufrechnungs- und Zurückbe-
haltungsrecht 

§ 15  Rückforderung von Bezügen 
§ 16  Anpassung der Besoldung 
§ 17  Versorgungsrücklage 
§ 18  Dienstlicher Wohnsitz 
 

Abschnitt 2 
Grundgehalt, Leistungsbezüge an Hoch-

schulen 
 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Grundsätze 

 
§ 19 Grundsatz der funktionsgerechten 

Besoldung 
§ 20  Bestimmung des Grundgehalts nach 

dem Amt 
§ 21  Besoldungsanspruch bei Verleihung 

eines anderen Amtes 
 

 Abschnitt 2 
Grundgehalt, Leistungsbezüge an Hoch-

schulen 
 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Grundsätze 

 
unverändert 

Unterabschnitt 2 
Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 

 
§ 22 Landesbesoldungsordnungen A und 

B 
§ 23 Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und 

Wahlbeamte auf Zeit im kommuna-
len Bereich 

§ 24  Einstiegsämter 
§ 25 Einstiegsämter in Sonderlaufbahnen 
§ 26  Beförderungsämter 
§ 27  Obergrenzen für Beförderungsämter 
§ 28  Leitungsämter an unteren Verwal-

tungsbehörden, allgemeinbildenden 
oder beruflichen Schulen und Hand-
werkskammern; Beförderungsämter 
an Schulen 

§ 29  Bemessung des Grundgehalts 
§ 30  Berücksichtigungsfähige Zeiten 
§ 31 Öffentlich-rechtliche Dienstherren 
 

 Unterabschnitt 2 
Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 
 
unverändert 

Unterabschnitt 3 
Vorschriften für Professorinnen und Pro-

fessoren, Juniorprofessorinnen und  
Juniorprofessoren sowie hauptamtliche 

Leitungen und Mitglieder von  
Leitungsgremien an Hochschulen 

 
§ 32 Landesbesoldungsordnung W 

 Unterabschnitt 3 
Vorschriften für Professorinnen und Pro-

fessoren, Juniorprofessorinnen und  
Juniorprofessoren sowie hauptamtliche 

Leitungen und Mitglieder von  
Leitungsgremien an Hochschulen 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

119 

§ 33 Leistungsbezüge 
§ 34 Berufungs- und Bleibe-Leistungsbe-

züge 
§ 35 Besondere Leistungsbezüge 
§ 36 Funktions-Leistungsbezüge 
§ 37 Ruhegehaltfähigkeit von Leistungs-

bezügen 
§ 38 Vergaberahmen 
§ 39 Verordnungsermächtigung 
 

Unterabschnitt 4 
Vorschriften für Richterinnen, Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

 
§ 40 Landesbesoldungsordnung R 
§ 41 Bemessung des Grundgehalts 
 

Abschnitt 3 
Familienzuschlag 

 
§ 42 Grundlage des Familienzuschlags 
§ 43 Stufen des Familienzuschlags 
§ 44 Änderung des Familienzuschlags 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterabschnitt 4 
Vorschriften für Richterinnen, Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

 
unverändert 
 
 

Abschnitt 3 
Familienzuschlag 

 
unverändert 

Abschnitt 4 
Zulagen, Vergütungen, Zuschläge 

 
Unterabschnitt 1 

Amtszulagen und Strukturzulage 
 

§ 45 Amtszulagen 
§ 46 Amtszulage für die Leitung von be-

sonders großen und besonders be-
deutenden unteren Verwaltungsbe-
hörden sowie von Mittel- und Ober-
behörden 

§ 47 Strukturzulage 
 

Unterabschnitt 2 
Stellenzulagen 

 
§ 48 Stellenzulagen 
§ 49 Zulage für Beamtinnen und Beamte 

mit vollzugspolizeilichen Aufgaben 
§ 50 Zulage für Beamtinnen und Beamte 

der Feuerwehr 
§ 51 Zulage für Beamtinnen und Beamte 

bei Justizvollzugseinrichtungen, Psy-
chiatrischen Krankenanstalten, in 
abgeschlossenen Vorführbereichen 
der Gerichte sowie in Abschiebungs-
hafteinrichtungen 

 Abschnitt 4 
Zulagen, Vergütungen, Zuschläge 

 
Unterabschnitt 1 

Amtszulagen und Strukturzulage 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

Unterabschnitt 2 
Stellenzulagen 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

120 

§ 52 Zulage für Beamtinnen und Beamte 
im Außendienst der Steuerverwal-
tung 

§ 53 Zulage für Beamtinnen und Beamte 
als fliegendes Personal 

§ 54 Zulage für die Verwendung bei 
obersten Behörden des Bundes oder 
eines anderen Landes 

§ 55 Stellenzulagen für Lehrkräfte 
§ 56 Weitere Stellenzulagen 
 

Unterabschnitt 3 
Andere Zulagen 

 
§ 57 Ausgleichszulage für den Wegfall 

von Stellenzulagen 
§ 58 Zulage für die Wahrnehmung befris-

teter Funktionen 
§ 59 Zulage für die Wahrnehmung eines 

höherwertigen Amtes 
§ 60 Prämien und Zulagen für besondere 

Leistungen 
§ 61 Ausgleichszulage bei Dienstherren-

wechsel 
§ 62 Forschungs- und Lehrzulage für Pro-

fessorinnen und Professoren 
§ 63 Zulage für Juniorprofessorinnen und 

Juniorprofessoren 
§ 64 Zulage für Professorinnen und Pro-

fessoren als Richterinnen oder Rich-
ter 

§ 65 Zulage für besondere Erschwernisse 
 

Unterabschnitt 4 
Vergütungen 

 
§ 66 Mehrarbeitsvergütung 
§ 67 Sitzungsvergütung 
§ 68 Vergütung im Vollstreckungsdienst 
 

 Unterabschnitt 3 
Andere Zulagen 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterabschnitt 4 
Vergütungen 

 
unverändert 

Unterabschnitt 5 
Zuschläge 

 
§ 69 Sonderzuschläge zur Sicherung der 

Funktions- und Wettbewerbsfähig-
keit 

§ 70 Zuschlag bei Altersteilzeit 
§ 71 Zuschlag bei begrenzter Dienstfähig-

keit 
 
 
 
 

 Unterabschnitt 5 
Zuschläge 

 
§ 69 Sonderzuschläge zur Sicherung der 

Funktions- und Wettbewerbsfähig-
keit 

§ 70 Zuschlag bei Altersteilzeit 
§ 71 Zuschlag bei begrenzter Dienstfähig-

keit 
§ 71a  Zuschlag bei Hinausschieben des 

Eintritts in den Ruhestand in beson-
deren Fällen 
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Unterabschnitt 6 
Sonstiges 

 
§ 72 Andere Zulagen, Vergütungen und 

Zuschläge 
 

Abschnitt 5 
Auslandsbesoldung 

 
§ 73 Auslandsbesoldung 
 
 

Abschnitt 6 
Anwärterbezüge 

 
§ 74 Anwärterbezüge 
§ 75 Anwärterbezüge nach Ablegung der 

Laufbahnprüfung 
§ 76 Anwärtersonderzuschläge 
§ 77 Unterrichtsvergütung für Lehramts-

anwärterinnen und Lehramtsanwär-
ter 

§ 78 Anrechnung anderer Einkünfte 
§ 79 Kürzung der Anwärterbezüge 
 

Unterabschnitt 6 
Sonstiges 

 
unverändert 
 
 

Abschnitt 5 
Auslandsbesoldung 

 
unverändert 
 
 

Abschnitt 6 
Anwärterbezüge 

 
unverändert 

Abschnitt 7 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
§ 80 Vermögenswirksame Leistungen 
§ 81 Anlage der vermögenswirksamen 

Leistungen 
 

Abschnitt 8 
Sonstige Leistungen und sonstige  

Vorschriften 
 

§ 82 Aufwandsentschädigungen 
§ 83 Dienstordnungsmäßige Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer 
§ 84 Zuordnung zu Ämtern nach Einwoh-

ner- oder Schülerzahlen 
 

 Abschnitt 7 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
unverändert 
 
 
 

Abschnitt 8 
Sonstige Leistungen und sonstige  

Vorschriften 
 
unverändert 

Abschnitt 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 85 Zuständigkeitsregelungen 
§ 86 Überleitung in die Landesbesol-

dungsordnungen A, B, R und W 
§ 87 Übergangsregelungen für Professo-

rinnen und Professoren, Rektorinnen 
und Rektoren, Kanzlerinnen und 
Kanzler  

 Abschnitt 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
unverändert 
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§ 88 Grundgehaltssätze der fortgeltenden 
Landesbesoldungsordnung H 

§ 89 Künftig wegfallende Ämter 
§ 90 Übergangsregelung durch die Neu-

regelung der Auslandsbesoldung 
§ 91 Sonstige Übergangsregelungen 
§ 92 Fortgeltung von Rechtsverordnun-

gen 
§ 93 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Anlage 1: Landesbesoldungsordnung A 
Anlage 2: Landesbesoldungsordnung B 
Anlage 3: Landesbesoldungsordnung R 
Anlage 4: Landesbesoldungsordnung W 
Anlage 5: Künftig wegfallende Ämter der 
Landesbesoldungsordnungen A, B, C und H 
Anlage 6: Grundgehaltsätze (Landesbesol-
dungsordnung A) 
Anlage 7: Grundgehaltssätze (Landesbesol-
dungsordnung B) 
Anlage 8: Grundgehaltssätze (Landesbesol-
dungsordnung R) 
Anlage 9: Grundgehaltssätze (Landesbesol-
dungsordnung W) 
Anlage 10: Grundgehaltssätze - auslaufend 
- (Landesbesoldungsordnung C) 
Anlage 11: Grundgehaltssätze - auslaufend 
- (fortgeltende Landesbesoldungsordnung 
H) 
Anlage 12: Anwärtergrundbeträge 
Anlage 13: Familienzuschlag 
Anlage 14: Amtszulagen und Strukturzulage  
Anlage 15: Stellenzulagen und andere Zula-
gen 
Anlage 16: Auslandsbesoldung 
Anlage 17: Überleitungsübersicht 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der 
Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und 
Richter des Landes und der Beamtinnen und 
Beamten der Gemeinden, der Gemeindever-
bände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts. 
 
(2) Von diesem Gesetz sind ausgenommen: 

 Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

unverändert 
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1. die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeam-

ten und  
2. die ehrenamtlichen Richterinnen und 

Richter. 
 
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre 
Verbände. 
 
(4) Zur Besoldung gehören folgende Dienst-
bezüge: 
 
1. Grundgehalt, 
2. Leistungsbezüge für Professorinnen 

und Professoren sowie hauptberufliche 
Leiterinnen, Leiter und Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen, 

3. Familienzuschlag, 
4. Zulagen mit Ausnahme der Leistungs-

prämien,  
5. Vergütungen, 
6. Auslandsbesoldung. 

 
(5) Zur Besoldung gehören ferner folgende 
sonstige Bezüge: 
 
1. Anwärterbezüge, 
2. vermögenswirksame Leistungen, 
3. Leistungsprämien, 
4. Zuschläge. 
 
(6) Dieses Gesetz trifft ferner Regelungen zu 
Aufwandsentschädigungen (§ 82) und zu 
dienstordnungsmäßigen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern (§ 83). 
 

  

§ 2  
Regelung durch Gesetz 

 
(1) Die Besoldung der Beamtinnen, Beam-
ten, Richterinnen und Richter wird durch Ge-
setz geregelt. 
 
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und Ver-
gleiche, die eine höhere als die gesetzlich 
zustehende Besoldung verschaffen sollen, 
sind unwirksam. Das Gleiche gilt für Versi-
cherungsverträge, die zu diesem Zweck ab-
geschlossen werden. 
 
(3) Auf die gesetzlich zustehende Besoldung 
mit Ausnahme der vermögenswirksamen 

 § 2  
Regelung durch Gesetz 

 
unverändert 
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Leistungen kann weder ganz noch teilweise 
verzichtet werden. 
 

§ 3  
Anspruch auf Besoldung 

 
(1) Die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen 
und Richter haben Anspruch auf Besoldung. 
Der Anspruch entsteht mit dem Tag, an dem 
ihre Ernennung, Versetzung, Übernahme   o-
der ihr Übertritt in den Dienst eines der in § 1 
Absatz 1 genannten Dienstherren wirksam 
wird. Bedarf es zur Verleihung eines Amtes 
mit anderem Endgrundgehalt (Grundgehalt) 
keiner Ernennung oder wird die Beamtin, der 
Beamte, die Richterin oder der Richter rück-
wirkend in eine Planstelle eingewiesen, so 
entsteht der Anspruch mit dem Tag, der in 
der Einweisungsverfügung bestimmt ist. 
Wird ein Amt auf Grund einer Regelung nach 
§ 23 Satz 1 eingestuft, so entsteht der An-
spruch mit der Maßnahme, die der Einwei-
sungsverfügung entspricht. 
 
(2) Der Anspruch auf Besoldung endet mit 
Ablauf des Tages des Ausscheidens aus 
dem Dienstverhältnis, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung 
nicht für einen vollen Kalendermonat, so wird 
nur der Teil der Bezüge gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt, soweit gesetz-
lich nichts aderes bestimmt ist. 
 
(4) Die Dienstbezüge nach § 1 Absatz 4 
Nummer 1 bis 3 werden monatlich im Voraus 
gezahlt. Die anderen Bezüge werden monat-
lich im Voraus gezahlt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist.  
 

 § 3  
Anspruch auf Besoldung 

 
unverändert 

(5) Werden Bezüge nach dem Tag der Fäl-
ligkeit gezahlt, so besteht kein Anspruch auf 
Verzugszinsen. 
 
(6) Bei der Berechnung von Bezügen nach § 
1 sind die sich ergebenden Bruchteile eines 
Cents unter 0,5 abzurunden und Bruchteile 
von 0,5 und mehr aufzurunden. Zwischen-
rechnungen werden jeweils auf zwei Dezi-
malstellen durchgeführt. Jeder Bezügebe-
standteil ist einzeln zu runden. 
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(7) Die Beamtin, der Beamte, die Richterin o-
der der Richter verliert einen Anspruch auf 
Besoldung, der über die gesetzlich zu-
stehende Besoldung hinaus geht, soweit sie 
oder er den Anspruch nicht in dem Haus-
haltsjahr, für das die zusätzliche Besoldung 
verlangt wird, schriftlich gegenüber der 
obersten Dienstbehörde oder der nach § 85 
Absatz 1 oder 2 bestimmten Stelle geltend 
macht. 
 
 
 

§ 4 
Weitergewährung der Besoldung bei Ver-
setzung in den einstweiligen Ruhestand 
oder bei Abwahl von Wahlbeamtinnen  

oder Wahlbeamten auf Zeit 
 
(1) In den einstweiligen Ruhestand versetzte 
Beamtinnen, Beamten, Richterinnen oder 
Richter erhalten für den Monat, in dem ihnen 
die Versetzung in den einstweiligen Ruhe-
stand mitgeteilt worden ist, und für die fol-
genden drei Monate die Bezüge weiter, die 
ihnen am Tag vor der Versetzung zustanden; 
Änderungen beim Familienzuschlag sind zu 
berücksichtigen. Aufwandsentschädigungen 
werden nur bis zum Beginn des einstweiligen 
Ruhestandes gezahlt. 
 
(2) Werden Wahlbeamtinnen oder Wahlbe-
amten auf Zeit abgewählt, so gilt Absatz 1 
entsprechend; an die Stelle der Mitteilung 
über die Versetzung in den einstweiligen Ru-
hestand tritt die Mitteilung über die Abwahl 
oder der sonst bestimmte Beendigungszeit-
punkt für das Beamtenverhältnis auf Zeit. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Fälle des Ein-
tritts in den einstweiligen Ruhestand kraft 
Gesetzes. 
 

 § 4 
Weitergewährung der Besoldung bei Ver-
setzung in den einstweiligen Ruhestand 
oder bei Abwahl von Wahlbeamtinnen  

oder Wahlbeamten auf Zeit 
 
unverändert 

§ 5  
Besoldung bei mehreren Hauptämtern 

 
Hat die Beamtin, der Beamte, die Richterin 
oder der Richter mit Genehmigung der 
obersten Dienstbehörde gleichzeitig meh-
rere besoldete Hauptämter inne, so wird die 
Besoldung aus dem Amt mit den höchsten 
Dienstbezügen gewährt, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Sind für die Äm-

 § 5  
Besoldung bei mehreren Hauptämtern 

 
unverändert 
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ter Dienstbezüge in gleicher Höhe vorgese-
hen, so werden die Dienstbezüge aus dem 
zuerst übertragenen Amt gezahlt, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 

§ 6  
Zahlungsweise 

 
Für Zahlungen nach diesem Gesetz hat die 
Empfängerin oder der Empfänger auf Ver-
langen der zuständigen Behörde ein Konto 
anzugeben oder einzurichten, auf das die 
Überweisung erfolgen kann. Die Übermitt-
lungskosten mit Ausnahme der Kosten für 
die Gutschrift auf dem Konto trägt der Dienst-
herr; bei einer Überweisung der Besoldung 
auf ein außerhalb der Europäischen Union 
geführtes Konto trägt die Empfängerin oder 
der Empfänger die Kosten und die Gebühr 
der Übermittlung sowie die Kosten einer Mel-
dung nach § 67 der Außenwirtschaftsverord-
nung vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 2865) 
in der jeweils geltenden Fassung. Die Kon-
toeinrichtungs-, Kontoführungs- oder Bu-
chungsgebühren trägt die Empfängerin oder 
der Empfänger. Eine Auszahlung auf andere 
Weise kann nur zugestanden werden, wenn 
die Einrichtung    oder Benutzung eines Kon-
tos aus wichtigem Grund nicht zugemutet 
werden kann. 
 

 
 
 
 
 

§ 6  
Zahlungsweise 

 
unverändert 

§ 7  
Verjährung von Ansprüchen 

 
Ansprüche und Rückforderungsansprüche 
nach diesem Gesetz oder auf der Grundlage 
dieses Gesetzes verjähren in drei Jahren. 
Ansprüche auf Rückforderung von Besol-
dung verjähren in zehn Jahren, wenn die Ge-
währung oder Belassung der Besoldung 
durch vorsätzlich oder grob fahrlässig unrich-
tige oder unvollständige Angaben oder das 
vorsätzliche oder grob fahrlässig pflichtwid-
rige Unterlassen von Angaben bewirkt 
wurde. Die Verjährung beginnt mit dem 
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 
entstanden ist. Im Übrigen finden die §§ 194 
bis 218 des Bürgerlichen Gesetzbuches so-
wie § 53 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen ent-
sprechende Anwendung. 
 
 

 § 7  
Verjährung von Ansprüchen 

 
Ansprüche und Rückforderungsansprüche 
nach diesem Gesetz oder auf der Grundlage 
dieses Gesetzes verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. 
Übrigen finden die §§ 194 bis 218 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches sowie § 53 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. November 1999 
(GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechende Anwendung. 
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§ 8  
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) Bei Teilzeitbeschäftigung wird die Besol-
dung im gleichen Verhältnis wie die Arbeits-
zeit gekürzt, soweit nichts anderes bestimmt 
ist.  
 
(2) Bei Teilzeitbeschäftigungen mit ungleich-
mäßig verteilter Arbeitszeit, die sich in Zeiten 
der Beschäftigung und Zeiten der Freistel-
lung aufteilen, werden Zulagen, deren Vo-
raussetzung die tatsächliche Verwendung in 
dem zulagenfähigen Bereich oder die Aus-
übung der zulagenfähigen Tätigkeit ist, ab-
weichend von Absatz 1 entsprechend dem 
Umfang der tatsächlich geleisteten Arbeits-
zeit gewährt. 
 
(3) Bei Altersteilzeit nach § 66 des Landes-

beamtengesetzes vom einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des Landesbe-

amtengesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung wird zusätzlich zu der Besoldung 
nach Absatz 1 und 2 ein Zuschlag nach Maß-
gabe des § 70 gewährt. 
 

§ 8  
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 

 
unverändert 

§ 9  
Besoldung bei begrenzter  

Dienstfähigkeit 
 

(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit nach  
§ 27 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der jeweils 
geltenden Fassung erhalten Beamtinnen, 
Beamte, Richterinnen und Richter Besol-
dung entsprechend § 8 Absatz 1. Sie wird 
mindestens in Höhe des Ruhegehalts ge-
währt, das bei Versetzung in den Ruhestand 
zustehen würde. 
 
(2) Bei begrenzter Dienstfähigkeit wird zu-
sätzlich zu der Besoldung nach Absatz 1 ein 
Zuschlag nach Maßgabe des § 71 gewährt. 
 

§ 10  
Kürzung der Besoldung bei Gewährung 
einer Versorgung durch eine zwischen-

staatliche oder überstaatliche  
Einrichtung 

 
(1) Erhalten Beamtinnen, Beamte, Richterin-

 § 9  
Besoldung bei begrenzter  

Dienstfähigkeit 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10  
Kürzung der Besoldung bei Gewährung 
einer Versorgung durch eine zwischen-

staatliche oder überstaatliche  
Einrichtung 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

128 

nen oder Richter aus der Verwendung im öf-
fentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung eine Ver-
sorgung, werden ihre Dienstbezüge gekürzt. 
Die Kürzung beträgt 1,79375 Prozent für je-
des im zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Dienst vollendete Jahr; ihnen verblei-
ben jedoch mindestens 40 Prozent ihrer 
Dienstbezüge. Erhalten sie als Invaliditäts-
pension die Höchstversorgung aus ihrem 
Amt bei der zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung, werden die Dienst-
bezüge um 60 Prozent gekürzt. Der Kür-
zungsbetrag darf die von der zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung ge-
währte Versorgung nicht übersteigen. 
 
(2) Als Zeit im zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Dienst wird auch die Zeit ge-
rechnet, in welcher die Beamtinnen, Beam-
ten, Richterinnen oder Richter ohne Aus-
übung eines Amtes bei einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung ei-
nen Anspruch auf Vergütung oder sonstige 
Entschädigung haben und Ruhegehaltsan-
sprüche erwerben. Entsprechendes gilt für 
Zeiten nach dem Ausscheiden aus dem 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung, die dort bei der Be-
rechnung des Ruhegehalts wie Dienstzeiten 
berücksichtigt werden. 
 
(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 1 
sind Grundgehalt, Familienzuschlag, Amts-
zulagen, Strukturzulage und  ruhegehaltfä-
hige Stellenzulagen, außerdem ruhegehalt-
fähige Leistungsbezüge für Professorinnen 
und Professoren sowie hauptberufliche Lei-
terinnen und Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen.  
 

§ 11  
Verlust der Besoldung bei schuldhaftem 

Fernbleiben vom Dienst 
 

(1) Bleiben Beamtinnen, Beamte, Richterin-
nen oder Richter ohne Genehmigung schuld-
haft dem Dienst fern, so verlieren sie für die 
Zeit des Fernbleibens ihre Bezüge. Dies gilt 
auch bei einem Fernbleiben vom Dienst für 
Teile eines Tages. Der Verlust der Bezüge 
ist durch die Dienstvorgesetzte oder den 
Dienstvorgesetzten festzustellen. 

 § 11  
Verlust der Besoldung bei schuldhaftem 

Fernbleiben vom Dienst 
 
(1) Bleiben Beamtinnen, Beamte, Richterin-
nen oder Richter ohne Genehmigung schuld-
haft dem Dienst fern, so verlieren sie für die 
Zeit des Fernbleibens ihre Bezüge. Dies gilt 
auch bei einem Fernbleiben vom Dienst für 
Teile eines Tages. Der Verlust der Bezüge 
ist durch die dienstvorgesetzte Stelle festzu-
stellen. 
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(2) Der Vollzug einer Freiheitsstrafe, die 
rechtskräftig von einem deutschen Gericht 
verhängt wurde, gilt als schuldhaftes Fern-
bleiben vom Dienst. Für die Zeit einer Unter-
suchungshaft wird die Besoldung unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung gezahlt. Die 
Besoldung ist zurückzuerstatten, wenn die o-
der der Betroffene wegen des dem Haftbe-
fehl zugrunde liegenden Sachverhalts 
rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verur-
teilt wird. 
 

 
(2) unverändert 

§ 12  
Anrechnung anderer Einkünfte auf die 

Besoldung 
 

(1) Haben Beamtinnen, Beamte, Richterin-
nen oder Richter Anspruch auf Besoldung für 
eine Zeit, in der sie nicht zur Dienstleistung 
verpflichtet waren, kann ein infolge der unter-
bliebenen Dienstleistung für diesen Zeitraum 
erzieltes anderes Einkommen auf die Besol-
dung angerechnet werden. Die Beamtinnen, 
Beamten, Richterinnen oder Richter sind zur 
Auskunft verpflichtet. In den Fällen einer vor-
läufigen Dienstenthebung auf Grund eines 
Disziplinarverfahrens gelten die besonderen 
Vorschriften des Disziplinarrechts. 
 
(2) Erhalten Beamtinnen, Beamte, Richterin-
nen oder Richter aus einer Verwendung 
nach § 20 des Beamtenstatusgesetzes an-
derweitig Bezüge, werden diese auf die Be-
soldung angerechnet. In besonderen Fällen 
kann die oberste Dienstbehörde im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium und 
dem für Inneres zuständigen Ministerium    o-
der – soweit von einer bestehenden Delega-
tionsmöglichkeit Gebrauch gemacht wurde – 
mit der von ihnen bestimmten Stelle von der 
Anrechnung ganz oder teilweise absehen.  
 

§ 13  
Anrechnung von Sachbezügen auf die 

Besoldung 
 

(1) Sachbezüge werden unter Berücksichti-
gung ihres wirtschaftlichen Wertes mit einem 
angemessenen Betrag auf die Besoldung 
angerechnet, soweit nichts anderes be-
stimmt ist. 
 

 § 12  
Anrechnung anderer Einkünfte auf die 

Besoldung 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13  
Anrechnung von Sachbezügen auf die 

Besoldung 
 
unverändert 
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(2) Das Nähere regelt das Finanzministerium 
im Einvernehmen mit dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium, für die Beamtinnen 
und Beamten der Gemeinden, der Gemein-
deverbände und der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts die zuständige oberste Dienstbe-
hörde im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium durch Rechtsverordnung.  
 

§ 14  
Abtretung von Bezügen, Verpfändung, 
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-

recht 
 

(1) Wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, können Ansprüche auf Bezüge nur abge-
treten oder verpfändet werden, soweit sie 
der Pfändung unterliegen. 
 
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Bezüge kann 
der Dienstherr ein Aufrechnungs- oder Zu-
rückbehaltungsrecht nur in Höhe des pfänd-
baren Teils der Bezüge geltend machen. 
Dies gilt nicht, soweit gegen die Beamtin, 
den Beamten, die Richterin oder den Richter 
ein Anspruch auf Schadenersatz wegen vor-
sätzlicher unerlaubter Handlung besteht.  
 

§ 15  
Rückforderung von Bezügen 

 
(1) Wird eine Beamtin, ein Beamter, eine 
Richterin oder ein Richter durch eine gesetz-
liche Änderung der Bezüge einschließlich 
der Einreihung des Amtes in die Besoldungs-
gruppen der Landesbesoldungsordnungen 
mit rückwirkender Kraft schlechter gestellt, 
so sind die Unterschiedsbeträge nicht zu er-
statten. 
 
(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforderung 
zuviel gezahlter Bezüge nach den Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Berei-
cherung, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Der Kenntnis des Mangels des 
rechtlichen Grundes der Zahlung steht es 
gleich, wenn der Mangel so offensichtlich 
war, dass die Empfängerin oder der Empfän-
ger ihn hätte erkennen müssen. Von der 
Rückforderung kann aus Billigkeitsgründen 

 § 14  
Abtretung von Bezügen, Verpfändung, 
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs-

recht 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 15  
Rückforderung von Bezügen 

 
unverändert 
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mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde 
oder der von ihr bestimmten Stelle ganz oder 
teilweise abgesehen werden. 
 
(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem 
Tod der Beamtin, des Beamten, der Richte-
rin oder des Richters auf ein Konto bei einem 
Geldinstitut überwiesen wurden, gelten als 
unter Vorbehalt erbracht. Das Geldinstitut 
hat sie der überweisenden Stelle zurück zu 
überweisen, wenn diese sie als zu Unrecht 
erbracht zurückfordert. Eine Verpflichtung 
zur Rücküberweisung besteht nicht, soweit 
über den entsprechenden Betrag bei Ein-
gang der Rückforderung bereits anderweitig 
verfügt wurde, es sei denn, dass die Rück-
überweisung aus einem Guthaben erfolgen 
kann. Das Geldinstitut darf den überwiese-
nen Betrag nicht zur Befriedigung eigener 
Forderungen verwenden. 
 
(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach 
dem Tod der Beamtin, des Beamten, der 
Richterin oder des Richters zu Unrecht er-
bracht worden sind, haben die Personen, 
welche die Geldleistungen in Empfang ge-
nommen oder über den entsprechenden Be-
trag verfügt haben, diesen Betrag der über-
weisenden Stelle zu erstatten, sofern er nicht 
nach Absatz 3 von dem Geldinstitut zurück 
überwiesen wird. Ein Geldinstitut, das eine 
Rücküberweisung mit dem Hinweis abge-
lehnt hat, dass über den entsprechenden Be-
trag bereits anderweitig verfügt wurde, hat 
der überweisenden Stelle auf Verlangen Na-
men und Anschrift der Personen, die über 
den Betrag verfügt haben, und etwaiger 
neuer Kontoinhaberinnen oder Kontoinhaber 
zu benennen. Ein Anspruch gegen die Erbin-
nen und Erben bleibt unberührt.  
 

  

§ 16  
Anpassung der Besoldung 

 
Die Besoldung wird entsprechend der Ent-
wicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse und unter Be-
rücksichtigung der mit den Dienstaufgaben 
verbundenen Verantwortung durch Gesetz 
regelmäßig angepasst.  
 
 
 

 § 16  
Anpassung der Besoldung 

 
unverändert 
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§ 17  
Versorgungsrücklage 

 
(1) Um die Versorgungsleistungen ange-
sichts der demografischen Veränderungen 
und des Anstiegs der Zahl der Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger sicherzustellen, wird als Sondervermö-
gen eine Versorgungsrücklage aus der Ver-
minderung der Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungen nach Absatz 2 gebildet. 
Damit soll zugleich das Besoldungs- und 
Versorgungsniveau in gleichmäßigen Schrit-
ten von durchschnittlich 0,2 Prozent abge-
senkt werden. 
 
(2) In der Zeit bis zum 31. Dezember 2017 
werden die Anpassungen der Besoldung ge-
mäß § 16 nach Absatz 1 Satz 2 vermindert. 
Der Unterschiedsbetrag gegenüber der nicht 
nach Satz 1 verminderten Anpassung wird 
dem Sondervermögen zugeführt. Die Mittel 
des Sondervermögens dürfen nur zur Finan-
zierung von künftigen Versorgungsausga-
ben verwendet werden. 
 
(3) Der Versorgungsrücklage wird im Zeit-
raum nach Absatz 2 Satz 1 zusätzlich 50 
Prozent der Verminderung der Versorgungs-
ausgaben durch das Versorgungsände-
rungsgesetz 2001 vom 20. Dezember 2001 
(BGBl. I S. 3926) zugeführt. 
 
(4) Das Nähere wird durch gesondertes Ge-
setz geregelt. 
 

§ 17  
Versorgungsrücklage 

 
unverändert 

(5) Die Pflicht, eine Versorgungsrücklage als 
Sondervermögen gemäß Absatz 1 Satz 1 zu 
bilden und den Unterschiedsbetrag nach Ab-
satz 2 Satz 2 dem Sondervermögen zuzu-
führen, gilt nicht für Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen, die aufgrund anderer 
rechtlicher Bestimmungen verpflichtet sind, 
in Höhe ihrer künftigen Pensionsverpflichtun-
gen Rückstellungen zu bilden, oder unab-
hängig von einer rechtlichen Verpflichtung im 
Rahmen des Jahresabschlusses Rückstel-
lungen in Höhe ihrer Pensionsverpflichtun-
gen bilden. 
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§ 18  
Dienstlicher Wohnsitz 

 
(1) Dienstlicher Wohnsitz der Beamtin, des 
Beamten, der Richterin oder des Richters ist 
der Ort, an dem die Behörde oder ständige 
Dienststelle ihren Sitz hat. 
 
(2) Die oberste Dienstbehörde kann als 
dienstlichen Wohnsitz anweisen: 
 
1. den Ort, der Mittelpunkt der dienstlichen 

Tätigkeit der Beamtin, des Beamten, der 
Richterin oder des Richters ist, 

2. den Ort, im dem die Beamtin, der Be-
amte, die Richterin oder der Richter mit 
Zustimmung der vorgesetzten Dienst-
stelle wohnt oder 

3. einen Ort im Inland, wenn die Beamtin 
oder der Beamte im Ausland an der 
deutschen Grenze beschäftigt ist. 

Sie kann diese Befugnis auf nachgeordnete 
Stellen übertragen. 

 
Abschnitt 2 

Grundgehalt, Leistungsbezüge an Hoch-
schulen 

 
Unterabschnitt 1 

Allgemeine Grundsätze 
 

§ 19  
Grundsatz der funktionsgerechten Be-

soldung 
 

(1) Die Funktionen der Beamtinnen, Beam-
ten, Richterinnen und Richter sind nach den 
mit ihnen verbundenen Anforderungen sach-
gerecht zu bewerten und Ämtern zuzuord-
nen. Eine Zuordnung von Funktionen zu 
mehreren Ämtern ist zulässig. Die Ämter 
sind nach ihrer Wertigkeit unter Berücksich-
tigung der gemeinsamen Belange der in § 1 
Absatz 1 genannten Dienstherren den Besol-
dungsgruppen zuzuordnen. 
 
(2) Bei der Einstufung von Ämtern der Lei-
tungsebene in der Landesbesoldungsord-
nung B ist zwischen den Behördenleitungen 
und ihren Stellvertretungen ein Mindestab-
stand von drei Besoldungsgruppen einzuhal-
ten. Ein geringerer Abstand ist nur dann zu-

 § 18  
Dienstlicher Wohnsitz 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt 2 
Grundgehalt, Leistungsbezüge an Hoch-

schulen 
 

Unterabschnitt 1 
Allgemeine Grundsätze 

 
§ 19  

Grundsatz der funktionsgerechten Be-
soldung 

 
unverändert 
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lässig, wenn die Wertigkeit des Leitungsam-
tes unterhalb der Besoldungsgruppe B 5 ein-
zustufen ist oder die besondere Leitungs-
struktur eine Abweichung vom Grundsatz 
des Satzes 1 rechtfertigt. 
 

§ 20  
Bestimmung des Grundgehalts nach 

dem Amt 
 

(1) Das Grundgehalt der Beamtin, des Be-
amten, der Richterin oder des Richters be-
stimmt sich nach der Besoldungsgruppe des 
verliehenen Amtes. Ist ein Amt noch nicht in 
einer Landesbesoldungsordnung enthalten 
oder ist es mehreren Besoldungsgruppen 
zugeordnet, bestimmt sich das Grundgehalt 
nach der Besoldungsgruppe, die in der Ein-
weisungsverfügung bestimmt ist. Die Einwei-
sung bedarf bei Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts in 
den Fällen, in denen das Amt in einer Lan-
desbesoldungsordnung noch nicht enthalten 
ist, der Zustimmung der obersten Rechtsauf-
sichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium. Ist der Richterin oder dem 
Richter noch kein Amt verliehen worden, so 
bestimmt sich das Grundgehalt nach der Be-
soldungsgruppe R 1; soweit die Einstellung 
in einem anderen als dem Eingangsamt er-
folgt ist, bestimmt sich das Grundgehalt nach 
der entsprechenden Besoldungsgruppe. 
 
(2) Ist einem Amt gesetzlich eine Funktion 
zugeordnet oder richtet sich die Zuordnung 
eines Amtes zu einer Besoldungsgruppe ein-
schließlich der Gewährung von Amtszulagen 
nach einem gesetzlich festgelegten Bewer-
tungsmaßstab, insbesondere nach der Zahl 
der Planstellen, nach der Einwohnerzahl ei-
ner Gemeinde oder eines Gemeindeverban-
des oder nach der Schülerzahl einer Schule, 
so gibt die Erfüllung dieser Voraussetzungen 
allein keinen Anspruch auf die Besoldung 
aus diesem Amt.  
 

 § 20  
Bestimmung des Grundgehalts nach 

dem Amt 
 
unverändert 

(3) Wird der Beamtin, dem Beamten, der 
Richterin oder dem Richter ein Amt mit hö-
herem Endgrundgehalt verliehen, so kann 
die Einweisung in die höhere Planstelle, so-
weit sie besetzbar war, mit Rückwirkung von 
dem ersten oder einem sonstigen Tage des 
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Kalendermonats, in dem die Verleihung wirk-
sam wird, erfolgen. In Haushaltsgesetzen o-
der Haushaltssatzungen kann zugelassen 
werden, dass Beamtinnen, Beamte, Richte-
rinnen und Richter mit Rückwirkung von 
höchstens drei Monaten in die höhere Plan-
stelle eingewiesen werden, soweit sie wäh-
rend dieser Zeit die Obliegenheiten des ver-
liehenen oder eines gleichwertigen Amtes 
tatsächlich wahrgenommen haben und die 
Planstellen, in die sie eingewiesen werden, 
besetzbar waren.  
 
(4) Richtet sich die Zuordnung von Ämtern zu 
den Besoldungsgruppen einschließlich der 
Gewährung von Amtszulagen nach der 
Schülerzahl einer Schule, so sind bei einer 
dadurch eintretenden Änderung der Zuord-
nung Ernennungen und Einweisungen in 
Planstellen nicht vorzunehmen und Amtszu-
lagen nicht zu gewähren, wenn abzusehen 
ist, dass die Änderung nicht länger als für die 
Dauer eines Schuljahres Bestand haben 
wird.  
 

§ 21  
Besoldung bei Verleihung eines anderen 

Amtes 
 

(1) Verringert sich während eines Dienstver-
hältnisses nach § 1 Absatz 1 das Grundgeh-
alt durch Verleihung eines anderen Amtes 
aus Gründen, die nicht von der Beamtin, dem 
Beamten, der Richterin oder dem Richter zu 
vertreten sind, ist abweichend von § 20 Ab-
satz 1 Satz 1 das Grundgehalt zu zahlen, das 
bei einem Verbleiben in dem bisherigen Amt 
zugestanden hätte. Satz 1 gilt entsprechend 
bei einem Wechsel aus einem Beamtenver-
hältnis in ein Richterverhältnis oder bei ei-
nem Wechsel aus einem Richterverhältnis in 
ein Beamtenverhältnis. Veränderungen in 
der besoldungsrechtlichen Bewertung des 
bisherigen Amtes bleiben unberücksichtigt. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
Amtszulagen und die Strukturzulage auch 
dann, wenn eine andere Funktion übertragen 
worden ist.  
 
(2) Absatz 1 gilt bei Beamtinnen und Beam-
ten auf Zeit nur für die restliche Amtszeit. Ab-
satz 1 gilt nicht, wenn ein Amt mit leitender 
Funktion im Beamtenverhältnis auf Probe 

 § 21  
Besoldung bei Verleihung eines anderen 

Amtes 
 
unverändert 
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nicht auf Dauer übertragen wurde     oder die 
Verringerung der in Absatz 1 genannten 
Dienstbezüge auf einer Disziplinarmaß-
nahme beruht. 
 
(3) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine 
Ruhegehaltempfängerin oder ein Ruhege-
haltempfänger erneut in ein Beamten- oder 
Richterverhältnis berufen wird und das neue 
Grundgehalt geringer ist als das, das bis zur 
Zurruhesetzung bezogen wurde. Entspre-
chendes gilt für Amtszulagen und die Struk-
turzulage. 
 

Unterabschnitt 2 
Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 

 
§ 22  

Landesbesoldungsordnungen A und B 
 

(1) Die Zuordnung der Ämter der Beamtin-
nen und Beamten zu den Besoldungsgrup-
pen der Besoldungsordnungen A und B, die 
Amtsbezeichnungen sowie die Gewährung 
besonderer Zulagen werden in den Landes-
besoldungsordnungen A und B geregelt. 
§ 23 sowie die §§ 32 und 40 bleiben unbe-
rührt. 
 
(2) Die Landesbesoldungsordnung A – auf-
steigende Gehälter – und die Landesbesol-
dungsordnung B – feste Gehälter – sind in 
den Anlagen 1 und 2 zu diesem Gesetz, die 
Grundgehaltssätze der Besoldungsgruppen 
in den Anlagen 6 und 7 zu diesem Gesetz 
ausgewiesen. 
 
(3) Die in der Landesbesoldungsordnung A 
gesperrt gedruckten Amtsbezeichnungen 
sind Grundamtsbezeichnungen. Den Grund-
amtsbezeichnungen können Zusätze beige-
fügt werden, die hinweisen auf 
 
1. den Dienstherrn oder den Verwaltungs-

bereich, 
2. die Laufbahn, 
3. die Fachrichtung, 
 

 Unterabschnitt 2 
Vorschriften für Beamtinnen und Beamte 

 
§ 22  

Landesbesoldungsordnungen A und B 
 
unverändert 

in Laufbahnen besonderer Fachrichtung 
ausschließlich auf den Dienstherrn. Die 
Grundamtsbezeichnungen „Rätin, Rat“, 
„Oberrätin, Oberrat“, „Direktorin, Direktor“ 
und „Leitende Direktorin, Leitender Direktor“ 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

137 

dürfen nur in Verbindung mit einem Zusatz 
nach Satz 2 verliehen werden. Auf die Amts-
bezeichnung „Leitende Direktorin, Leitender 
Direktor“ in den Besoldungsgruppen B 2 und 
B 3 sind Satz 2 und 3 entsprechend anzu-
wenden. 
 
(4) Über die Beifügung von Zusätzen zu den 
Grundamtsbezeichnungen entscheidet für 
die Beamtinnen und Beamten des Landes 
das Finanzministerium im Einvernehmen mit 
dem für Inneres zuständigen Ministerium, für 
die Beamtinnen und Beamten der Gemein-
den, Gemeindeverbände und der sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts die oberste Auf-
sichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium und dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium. 
 

§ 23  
Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte auf Zeit im kommunalen  

Bereich 
 

Das für Inneres zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium den 
Besoldungsgruppen der Landesbesoldungs-
ordnungen A und B die folgenden Ämter der 
hauptamtlichen Wahlbeamtinnen und Wahl-
beamten auf Zeit zuzuordnen: 
 
1. der Gemeinden und Kreise unter Be-

rücksichtigung der Zahl der Einwohner 
und  

2. der regionalen Kommunalverbände und 
anderer überörtlicher kommunaler Ein-
richtungen unter Berücksichtigung des 
begrenzten Aufgabeninhaltes im Ver-
gleich zur Einstufung der entsprechen-
den Ämter der beteiligten Körperschaf-
ten im Sinne der Nummer 1. 

 
Dabei können bei den in Nummer 1 genann-
ten Körperschaften einer Größenklasse 
höchstens zwei Besoldungsgruppen für ein 
Amt vorgesehen werden. Für diese Beamtin-
nen und Beamten können das Aufsteigen in 
den Stufen und die Festsetzung der Erfah-
rungsstufe abweichend von den §§ 29 und 
30 Absatz 1 bis 3 geregelt werden. 

 § 23  
Hauptamtliche Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte auf Zeit im kommunalen  

Bereich 
 
unverändert 
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§ 24  
Einstiegsämter 

 
Die Einstiegsämter für Beamtinnen und Be-
amte sind folgenden Besoldungsgruppen zu-
zuweisen: 
 
1. in der Laufbahngruppe 1 als erstes Ein-

stiegsamt der Besoldungsgruppe A 3 o-
der A 4, 

2. in der Laufbahngruppe 1 als zweites 
Einstiegsamt der Besoldungsgruppe 
A 6, in technischen Laufbahnen der Be-
soldungsgruppe A 6 oder A 7, 

3. in der Laufbahngruppe 2 als erstes Ein-
stiegsamt der Besoldungsgruppe A 9, in 
technischen Laufbahnen der Besol-
dungsgruppe A 10, 

4. in der Laufbahngruppe 2 als zweites 
Einstiegsamt der Besoldungsgruppe 
A 13. 

 
§ 25  

Einstiegsämter in Sonderlaufbahnen 
 

(1) Die Einstiegsämter für Beamtinnen und 
Beamte in Sonderlaufbahnen, bei denen im 
Einstiegsamt Anforderungen gestellt wer-
den, die bei sachgerechter Bewertung zwin-
gend die Zuweisung des Einstiegsamtes zu 
einer anderen Besoldungsgruppe als nach 
§ 24 erfordern, können der höheren Besol-
dungsgruppe zugewiesen werden, in die 
gleichwertige Ämter eingereiht sind. Die 
Festlegung als Einstiegsamt ist in den Lan-
desbesoldungsordnungen zu kennzeichnen. 
 
(2) Das erste Einstiegsamt in Laufbahnen 
der Laufbahngruppe 1 kann, wenn die Vo-
raussetzung des Absatzes 1 Satz 1 erfüllt ist, 
der höheren Besoldungsgruppe zugewiesen 
werden, in die gleichwertige Ämter eingereiht 
sind. 
 

 § 24  
Einstiegsämter 

 
Die Einstiegsämter für Beamtinnen und Be-
amte sind folgenden Besoldungsgruppen zu-
zuweisen: 
 
1. in der Laufbahngruppe 1 als erstes Ein-

stiegsamt der Besoldungsgruppe 5, 
 

2. in der Laufbahngruppe 1 als zweites 
Einstiegsamt der Besoldungsgruppe 
A 6, in technischen Laufbahnen der Be-
soldungsgruppe A 6 oder A 7, 

3. in der Laufbahngruppe 2 als erstes Ein-
stiegsamt der Besoldungsgruppe A 9, in 
technischen Laufbahnen der Besol-
dungsgruppe A 10, 

4. in der Laufbahngruppe 2 als zweites 
Einstiegsamt der Besoldungsgruppe 
A 13. 

 
§ 25  

Einstiegsämter in Sonderlaufbahnen 
 
unverändert 

§ 26 
Beförderungsämter 

 
Beförderungsämter dürfen mit Ausnahme 
der Fälle des § 19 Absatz 1 Satz 2 nur ein-
gerichtet werden, wenn sie sich von den Äm-
tern der niedrigeren Besoldungsgruppe nach 
der Wertigkeit der zugeordneten Funktion 
wesentlich abheben. 

 § 26 
Beförderungsämter 

 
unverändert 
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§ 27 
Obergrenzen für Beförderungsämter 

 
(1) Die Anteile der Beförderungsämter dür-
fen nach Maßgabe sachgerechter Bewer-
tung folgende Obergrenzen nicht überschrei-
ten: 
 

§ 27 
Obergrenzen für Beförderungsämter 

 
unverändert 

1. in der Besoldungsgruppe A 8           30 
Prozent, 

2. in der Besoldungsgruppe A 9             8 
Prozent, 

3. in der Besoldungsgruppe A 11          30 
Prozent, 

4. in der Besoldungsgruppe A 12          16 
Prozent, 

5. in der Besoldungsgruppe A 13            6 
Prozent, 

6. in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 
und B 2 nach Einzelbewertung zusam-
men                                         40 Pro-
zent, 

7. in den Besoldungsgruppen A 16 und 
B 2 zusammen                               10 
Prozent. 

 
Die Prozentsätze beziehen sich  
 
1. für die Besoldungsgruppe A 8 oder A 9 

auf die Gesamtzahl der Planstellen für 
Beamtinnen und Beamte der Besol-
dungsgruppen A 6 (zweites Einstieg-
samt) bis A 9 in der Laufbahngruppe 1 
bei einem Dienstherrn, 

2. für die Besoldungsgruppe A 11, A 12 o-
der A 13 auf die Gesamtzahl der Plan-
stellen für Beamtinnen und Beamte der 
Besoldungsgruppe A 9 bis A 13 (ohne 
zweites Einstiegsamt) in der Laufbahn-
gruppe 2 bei einem Dienstherrn und 

3. für die Besoldungsgruppe A 15, A 16 o-
der B 2 auf die Gesamtzahl der Planstel-
len für Beamtinnen und Beamte der Be-
soldungsgruppen A 13 (zweites Ein-
stiegsamt) bis A 16 und B 2 in der Lauf-
bahngruppe 2 bei einem Dienstherrn.  

 
Die für dauernd beschäftigte Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer eines Dienstherrn 
ausgebrachten gleichwertigen Stellen kön-
nen mit der Maßgabe in die Berechnungs-
grundlage einbezogen werden, dass eine 
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entsprechende Anrechnung auf die jeweili-
gen Stellen für Beförderungsämter erfolgt. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für  
 
1. die Gemeinden, Gemeindeverbände so-

wie für die Gemeindeprüfungsanstalt, 
den Landesverband Lippe und den Re-
gionalverband Ruhr, 

2. die obersten Landesbehörden, 
3. Lehrerinnen und Lehrer und pädagogi-

sches Hilfspersonal an öffentlichen 
Schulen und Hochschulen, 

4. Lehrkräfte an verwaltungsinternen 
Fachhochschulen, 

5. Laufbahnen, in denen auf Grund des 
§ 25 Absatz 1 das Einstiegsamt einer 
höheren Besoldungsgruppe zugewie-
sen worden ist, 

6. Bereiche eines Dienstherrn, in denen 
durch Haushaltsbestimmung die Besol-
dungsaufwendungen höchstens auf den 
Betrag festgelegt sind, der sich bei An-
wendung des Absatzes 1 und der 
Rechtsverordnungen zu Absatz 3 erge-
ben würde. 

 
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, für 
ihren Bereich unter Berücksichtigung der ge-
meinsamen Belange aller Dienstherren im 
Sinne des § 1 Absatz 1 durch Rechtsverord-
nung zur sachgerechten Bewertung der 
Funktionen für die Zahl der Beförderungsäm-
ter ganz oder teilweise von Absatz 1 abwei-
chende Obergrenzen festzulegen. 
 
(4) Werden in Verwaltungsbereichen bei ei-
ner Verminderung oder Verlagerung von 
Planstellen infolge von Rationalisierungs-
maßnahmen nach sachgerechter Bewertung 
der Beförderungsämter die Obergrenzen ge-
mäß den vorstehenden Absätzen und den 
dazu erlassenen Rechtsverordnungen über-
schritten, kann aus personalwirtschaftlichen 
Gründen die Umwandlung der die Obergren-
zen überschreitenden Planstellen für einen 
Zeitraum von längstens fünf Jahren ausge-
setzt und danach auf jede dritte freiwerdende 
Planstelle beschränkt werden. Dies gilt ent-
sprechend für die Umwandlung von Planstel-
len, wenn die Obergrenzen nach einer Fuß-
note zur Landesbesoldungsordnung A aus 
gleichen Gründen überschritten werden. 
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§ 28  
Leitungsämter an unteren Verwaltungs-
behörden, allgemeinbildenden oder be-
ruflichen Schulen und Handwerkskam-
mern, Beförderungsämter an Schulen 

 
(1) Die Leitungsämter an unteren Verwal-
tungsbehörden mit einem beim jeweiligen 
Dienstherrn örtlich begrenzten Zuständig-
keitsbereich mit Ausnahme der Ämter der 
Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsiden-
ten sowie die Leitungsämter an allgemeinbil-
denden oder beruflichen Schulen dürfen nur 
in Besoldungsgruppen der Landesbesol-
dungsordnung A eingestuft werden. 
 
(2) Bei Anwendung der Obergrenzen des 
§ 27 Absatz 1 auf die übrigen Leitungsämter 
unterer Verwaltungsbehörden, Mittelbehör-
den oder Oberbehörden bleiben die mit einer 
Amtszulage nach § 46 ausgestatteten Plan-
stellen der Besoldungsgruppe A 16 unbe-
rücksichtigt.  
 
(3) Die Ämter der Leitung und der ständigen 
Vertretung der Leitung eines Weiterbildungs-
kollegs mit mindestens zwei Bildungsgän-
gen, darunter dem Bildungsgang Abendreal-
schule, werden nach Maßgabe der Landes-
besoldungsordnung A unabhängig davon 
verliehen, für welche Lehrerlaufbahn an all-
gemeinbildenden Schulen die Lehramtsbe-
fähigung besteht. Dabei muss regelmäßig ei-
nes der beiden Ämter mit einer Beamtin oder 
einem Beamten einer Lehrerlaufbahn der 
Laufbahngruppe 2 mit zweitem Einstiegsamt 
mit Strukturzulage besetzt werden. 
 
(4) Für die Verleihung der Leitungsämter an 
den Staatlichen Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung ist der Nachweis einer 
Lehramtsbefähigung nach dem Lehreraus-
bildungsgesetz vom 12. Mai 2009 (GV. 
NRW. S. 308) in der jeweils geltenden Fas-
sung Voraussetzung. Die Leitungsämter an 
den Staatlichen Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung werden nach Maßgabe 
der Landesbesoldungsordnung A unabhän-
gig davon verliehen, für welche Laufbahn die 
Lehramtsbefähigung besteht. 
 

 § 28  
Leitungsämter an unteren Verwaltungs-
behörden, allgemeinbildenden oder be-
ruflichen Schulen und Handwerkskam-
mern, Beförderungsämter an Schulen 

 
unverändert 
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(5) Die besoldungsrechtliche Einstufung der 
Leitung einer Förderschule mit Förder-
schwerpunkt Lernen, die im Verbund mit ei-
ner Förderschule mit anderem Förder-
schwerpunkt geführt wird, richtet sich nach 
der Schülerzahl des Förderschwerpunktes, 
in dem überwiegend unterrichtet wird. 
 
(6) Die gesamtschulbezogenen Beförde-
rungsämter und die Beförderungsämter an 
Schulen im organisatorischen Zusammen-
schluss nach § 83 Absatz 1 des Schulgeset-
zes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102) in der jeweils geltenden Fassung 
werden nach Maßgabe der Landesbesol-
dungsordnung A unabhängig davon verlie-
hen, für welche Lehrerlaufbahn an allge-
meinbildenden oder Förderschulen die Lehr-
amtsbefähigung besteht. Dabei soll regelmä-
ßig die Hälfte der Stellen für gesamt-schul-
bezogene Beförderungsämter mit Beamtin-
nen und Beamten einer Lehrerlaufbahn der 
Laufbahngruppe 2 mit zweitem Einstiegsamt 
mit Strukturzulage besetzt werden; das gilt 
nicht für die Stellen der Leitungen der Sekun-
darstufe II. 
 
(7) Planstellen für Beamtinnen und Beamten 
der Besoldungsgruppe A 15 mit Amtszulage, 
A 15 und A 14 mit Amtszulage, denen die 
Funktion der ständigen Vertretung der Lei-
tung einer Gesamtschule oder der didakti-
schen Leitung einer Gesamtschule übertra-
gen ist, werden, soweit sie für Beamtinnen 
und Beamte im Sinne des Absatzes 6 Satz 2 
vorgesehen sind, auf den haushaltsmäßig 
festgelegten Stellenanteil nach Fußnote 7 
zur Besoldungsgruppe A 15 der Landesbe-
soldungsordnung A angerechnet. Planstel-
len für Gesamtschulrektorinnen und Ge-
samtschulrektoren der Besoldungsgruppen 
A 14 mit Amtszulage oder A 14 werden, so-
weit sie für Beamtinnen und Beamte im 
Sinne des Absatzes 6 Satz 2 vorgesehen 
und nicht nach Satz 1 anzurechnen sind, auf 
den haushaltsmäßig festgelegten Stellenan-
teil für Oberstudienrätinnen und Oberstudi-
enräte angerechnet. 
 

  

(8) Die in der Landesbesoldungsordnung A 
ausgebrachten Amtsbezeichnungen für 
Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen 
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im Eingangsamt sowie die Amtsbezeichnun-
gen „Oberstudienrätin,Oberstudienrat“ und 
„Studiendirektorin,Studiendirektor“ dürfen 
auch an Gesamtschulen verwendet werden. 
 
(9) An Gesamtschulen im Aufbau dürfen Äm-
ter für didaktische Leitungen erst eingerichtet 
werden, wenn mindestens vier Jahrgangs-
stufen vorhanden sind. 
 
(10) Absatz 6 Satz 1 sowie Absätze 8 und 9 
gelten für Sekundarschulen entsprechend. 
 
(11) An Gemeinschaftsschulen im Sinne von 
Artikel 2 des 6. Schulrechtsänderungsgeset-
zes vom 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 
540) können die an Sekundarschulen ausge-
brachten Ämter verliehen werden, wenn sie 
nur die Sekundarstufe I umfassen. Absatz 6 
Satz 1 sowie Absatz 8 und 9 gelten entspre-
chend. Umfassen Gemeinschaftsschulen die 
Sekundarstufen I und II, können die an Ge-
samtschulen ausgebrachten Ämter verliehen 
werden. Absätze 6 bis 9 gelten entspre-
chend. 
 
(12) Die zur Schulleitung gehörenden Ämter 
an Grundschulen, Hauptschulen und Real-
schulen können auch Lehrkräften mit der Be-
fähigung zum Lehramt für sonderpädagogi-
sche Förderung, zum Lehramt für Sonderpä-
dagogik oder zum Lehramt an Sonderschu-
len verliehen werden.  
 
(13) Die für den Schulbereich ausgebrachten 
Beförderungsämter in der Landesbesol-
dungsordnung A können mit Ausnahme der 
Ämter für Schulleiterinnen und Schulleiter 
auch außerhalb von Schulorganisationen 
verliehen werden. Die Verleihung ist be-
grenzt auf die Ämter der Laufbahn, für die die 
Bewerberinnen und Bewerber die Lehramts-
befähigung besitzen. 
 
(14) Der Hauptgeschäftsführerin oder dem 
Hauptgeschäftsführer einer Handwerkskam-
mer und der Geschäftsführerin oder dem Ge-
schäftsführer bei einer Handwerkskammer 
als der ständigen Vertreterin oder dem stän-
digen Vertreter der Hauptgeschäftsführerin 
oder des Hauptgeschäftsführers ist mit der 
Ernennung zunächst das niedrigere der in 
den Landesbesoldungsordnungen für diese 
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Funktion ausgewiesenen Ämter zu verlei-
hen; Ausnahmen bedürfen der Genehmi-
gung der Aufsichtsbehörde. Über den Zeit-
punkt der Verleihung des höheren Amtes 
entscheidet der Dienstherr im Einvernehmen 
mit der Aufsichtsbehörde. 
 

§ 29  
Bemessung des Grundgehalts 

 
(1) Das Grundgehalt wird, soweit die Lan-
desbesoldungsordnung nicht feste Gehälter 
vorsieht, nach Stufen (Erfahrungsstufen) be-
messen. Dabei erfolgt der Aufstieg in eine 
nächsthöhere Stufe nach bestimmten Zeiten 
mit dienstlicher Erfahrung und der Leistung. 
 
(2) Mit der ersten Ernennung in ein Beamten-
verhältnis mit Anspruch auf Dienstbezüge im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes wird ein 
Grundgehalt der ersten mit einem Grundge-
haltsbe-trag ausgewiesenen Stufe der maß-
geblichen Besoldungsgruppe (Anfangs-
grundgehalt) festgesetzt, soweit nicht be-
rücksichtigungsfähige Zeiten nach § 30 Ab-
satz 1 anerkannt werden. Die Stufe wird mit 
Wirkung vom Ersten des Monats festgesetzt, 
in dem das Beamtenverhältnis begründet 
wird. Ausgehend von diesem Zeitpunkt be-
ginnt der Stufenaufstieg. Frühere Dienstzei-
ten mit Anspruch auf Dienstbezüge in einem 
Beamten-, Richter- oder Soldatenverhältnis 
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 31 Absatz 1) im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes führen zu einer Vorverle-
gung des Beginns des Stufenaufstiegs auf 
den Zeitpunkt der ersten Ernennung mit An-
spruch auf Dienstbezüge, soweit in § 30 Ab-
satz 4 nichts anderes bestimmt ist; Satz 1 
zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 gel-
ten entsprechend. Die Stufenfestsetzung ist 
der Beamtin oder dem Beamten schriftlich 
mitzuteilen. 
 
(3) Das Grundgehalt steigt bis zur fünften 
Stufe im Abstand von zwei Jahren, bis zur 
neunten Stufe im Abstand von drei Jahren 
und darüber hinaus im Abstand von vier Jah-
ren. Zeiten oh-ne Anspruch auf Grundgehalt 
verzögern den Stufenaufstieg, soweit in § 30 
Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist. Die 
Zeiten nach Satz 2 werden auf volle Monate 

 § 29  
Bemessung des Grundgehalts 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(2) Mit der ersten Ernennung in ein Beamten-
verhältnis mit Anspruch auf Dienstbezüge im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes wird ein 
Grundgehalt der ersten mit einem Grundge-
haltsbetrag ausgewiesenen Stufe der maß-
geblichen Besoldungsgruppe (Anfangs-
grundgehalt) festgesetzt, soweit nicht be-
rücksichtigungsfähige Zeiten nach § 30 Ab-
satz 1 anerkannt werden. Die Stufe wird mit 
Wirkung vom Ersten des Monats festgesetzt, 
in dem das Beamtenverhältnis begründet 
wird. Ausgehend von diesem Zeitpunkt be-
ginnt der Stufenaufstieg. Frühere Dienstzei-
ten mit Anspruch auf Dienstbezüge in einem 
Beamten-, Richter- oder Soldatenverhältnis 
bei einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 31 Absatz 1) im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes führen zu einer Vorverle-
gung des Beginns des Stufenaufstiegs auf 
den Zeitpunkt der ersten Ernennung mit An-
spruch auf Dienstbezüge, soweit in § 30 Ab-
satz 4 nichts anderes bestimmt ist; Satz 1 
zweiter Halbsatz und die Sätze 2 und 3 gel-
ten entsprechend. Die Stufenfestsetzung ist 
der Beamtin oder dem Beamten schriftlich 
mitzuteilen. 
 
(3) unverändert 
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abgerundet. Die Sätze 1 bis 3 gelten in den 
Fällen des Absatzes 2 Satz 4 entsprechend. 
 
(4) Bei dauerhaft herausragenden Leistun-
gen kann für Beamtinnen und Beamte der 
Landesbesoldungsordnung A die nächsthö-
here Stufe als Grundgehalt vorweg festge-
setzt werden (Leistungsstufe). Die Zahl der 
in einem Kalenderjahr bei einem Dienstherrn 
vergebenen Leistungs-stufen darf 15 Pro-
zent der Zahl der bei dem Dienstherrn vor-
handenen Beamtinnen und Beamten der 
Landesbesoldungsordnung A, die das End-
grundgehalt noch nicht erreicht haben, nicht 
übersteigen. Wird festgestellt, dass die Leis-
tung nicht den mit dem Amt verbundenen 
durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht, verbleibt die Beamtin oder der Be-
amte in der bisherigen Stufe, bis die Leistung 
ein Aufsteigen in die nächsthöhere Stufe 
rechtfertigt. Eine darüber liegende Stufe, die 
ohne die Hemmung des Aufstiegs inzwi-
schen erreicht wäre, darf frühestens nach 
Ablauf eines Jahres als Grundgehalt festge-
setzt werden, wenn in diesem Zeitraum an-
forderungsgerechte Leistungen erbracht 
worden sind. Die Landesregierung wird er-
mächtigt, zur Gewährung von Leistungsstu-
fen und zur Hemmung des Aufstiegs in den 
Stufen nähere Regelungen durch Rechtsver-
ordnung zu treffen. In der Rechtsverordnung 
kann zugelassen werden, dass bei Dienst-
herren mit weniger als sieben Beamtinnen 
und Beamten im Sinne des Satzes 2 in je-
dem Kalenderjahr einer Beamtin oder einem 
Beamten die Leistungsstufe gewährt wird.  
 

 (4) Bei dauerhaft herausragenden Leistun-
gen kann für Beamtinnen und Beamte der 
Landesbesoldungsordnung A die nächsthö-
here Stufe als Grundgehalt vorweg festge-
setzt werden (Leistungsstufe). Die Zahl der 
in einem Kalenderjahr bei einem Dienstherrn 
vergebenen Leistungsstufen darf 15 Prozent 
der Zahl der bei dem Dienstherrn vorhande-
nen Beamtinnen und Beamten der Landes-
besoldungsordnung A, die das Endgrundge-
halt noch nicht erreicht haben, nicht überstei-
gen. Wird festgestellt, dass die Leistung 
nicht den mit dem Amt verbundenen durch-
schnittlichen Anforderungen entspricht, ver-
bleibt die Beamtin oder der Beamte in der 
bisherigen Stufe, bis die Leistung ein Aufstei-
gen in die nächsthöhere Stufe rechtfertigt. 
Eine darüber liegende Stufe, die ohne die 
Hemmung des Aufstiegs inzwischen erreicht 
wäre, darf frühestens nach Ablauf eines Jah-
res als Grundgehalt festgesetzt werden, 
wenn in diesem Zeitraum anforderungsge-
rechte Leistungen erbracht worden sind. Die 
Landesregierung wird ermächtigt, zur Ge-
währung von Leistungsstufen und zur Hem-
mung des Aufstiegs in den Stufen nähere 
Regelungen durch Rechtsverordnung zu 
treffen. In der Rechtsverordnung kann zuge-
lassen werden, dass bei Dienstherren mit 
weniger als sieben Beamtinnen und Beam-
ten im Sinne des Satzes 2 in jedem Kalen-
derjahr einer Beamtin oder einem Beamten 
die Leistungsstufe gewährt wird.  
 

(5) Absatz 4 gilt nicht für Beamtinnen und Be-
amte im Beamtenverhältnis auf Probe nach 
§ 4 Absatz 3 des Beamtenstatusgesetzes. 
Die Entscheidung über die Gewährung einer 
Leistungs-stufe oder über die Hemmung des 
Aufstiegs trifft die zuständige oberste Dienst-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 
Die Entscheidung ist der Beamtin oder dem 
Beamten schriftlich mitzuteilen. Widerspruch 
und Anfechtungsklage haben keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
(6) Für die Dauer einer vorläufigen Diens-
tenthebung verbleibt die Beamtin oder der 
Beamte in der bisherigen Stufe. Führt ein 
Disziplinarverfahren nicht zur Entfernung 

 (5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
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aus dem Beamtenverhältnis oder endet das 
Beamtenverhältnis nicht durch Entlassung 
auf Antrag oder infolge strafgerichtlicher Ver-
urteilung, so regelt sich das Aufsteigen im 
Zeitraum der vorläufigen Dienstenthebung 
nach Absatz 3. 
 

§ 30  
Berücksichtigungsfähige Zeiten 

 
(1) Bei der ersten Stufenfestsetzung nach 
§ 29 Absatz 2 werden als berücksichtigungs-
fähige Zeiten anerkannt, soweit in Absatz 4 
nichts anderes bestimmt ist: 
 
1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu 

drei Jahren für jedes Kind, 
2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von 

nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (Eltern, 
Schwiegereltern, Eltern von Lebenspart-
nerinnen und Lebenspartnern nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. 
Februar 2001 (BGBl. I S. 266) in der je-
weils geltenden Fassung, Ehegatten, 
Lebenspartnerinnen und Lebenspart-
nern nach dem Lebenspartnerschafts-
gesetz, Geschwistern oder Kindern) bis 
zu drei Jahren für jeden nahen Angehö-
rigen,  

3. Pflegezeiten nach dem Pflegezeitgesetz 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) 
in der jeweils geltenden Fassung, 

4. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, 
die nicht Voraussetzung für den Erwerb 
der Laufbahnbefähigung sind, im Dienst 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 31) oder im Dienst von öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften und 
ihren Verbänden sowie im Dienst eines 
sonstigen Arbeitgebers, der die im öf-
fentlichen Dienst geltenden Tarifver-
träge oder Tarifverträge wesentlich glei-
chen Inhalts anwendet und an dem die 
öffentliche Hand durch Zahlung von Bei-
trägen oder Zuschüssen oder in anderer 
Weise wesentlich beteiligt ist,  

5. Zeiten von mindestens vier Monaten bis 
zu insgesamt zwei Jahren, in denen 
Wehrdienst, Zivildienst, Bundesfreiwilli-
gendienst, Entwicklungsdienst oder ein 
freiwilliges soziales oder ökologisches 
Jahr geleistet wurde, 

 § 30  
Berücksichtigungsfähige Zeiten 

 
unverändert 
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6. Zeiten einer Eignungsübung nach dem 
Eignungsübungsgesetz in der im Bun-
desgesetzblatt III, Gliederungsnummer 
53-5, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung in der jeweils geltenden Fassung, 
und 

7. Verfolgungszeiten nach dem Berufli-
chen Rehabilitierungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
1. Juli 1977 (BGBl. I S. 1625) in der je-
weils geltenden Fassung, soweit eine 
Erwerbstätigkeit, die einem Dienst bei 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 31) entspricht, nicht ausgeübt werden 
konnte. 

 
Weitere hauptberufliche Zeiten, die nicht Vo-
raussetzung für den Erwerb der Laufbahnbe-
fähigung sind, können ganz oder teilweise 
anerkannt werden, soweit sie für die Verwen-
dung der Beamtin oder des Beamten förder-
lich sind. Mit Zustimmung des Finanzminis-
teriums kann von Satz 1 Nummer 4 und Satz 
2 abgewichen werden, wenn für die Zulas-
sung zu einer Laufbahn besondere Voraus-
setzungen gelten. Zeiten für zusätzliche 
Qualifikationen, die nicht im Rahmen einer 
hauptberuflichen Tätigkeit erworben wurden, 
können in besonderen Einzelfällen, insbe-
sondere zur Deckung des Personalbedarfs, 
mit insgesamt bis zu drei Jahren als berück-
sichtigungsfähige Zeiten anerkannt werden. 
Die Entscheidung nach den Sätzen 2 bis 4 
trifft die oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle. Zeiten nach den Sätzen 
1 und 2 werden durch Unterbrechungszeiten 
nach Absatz 2 nicht vermindert. Die Summe 
der Zeiten nach den Sätzen 1 bis 4 wird auf 
volle Monate aufgerundet. 
 
(2) Abweichend von § 29 Absatz 3 Satz 2 
wird der Aufstieg in den Stufen durch fol-
gende Zeiten nicht verzögert: 
 
1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei 

Jahren für jedes Kind, 
2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von 

nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (Eltern, 
Schwiegereltern, Eltern von Lebenspart-
nerinnen und Lebenspartnern nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz, Ehegat-
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ten, Lebenspartnerinnen und Lebens-
partnern nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz, Geschwistern oder Kin-
dern) bis zu drei Jahren für je-den nahen 
Angehörigen, 

3. Pflegezeiten in entsprechender Anwen-
dung des Pflegezeitgesetzes, 

4. Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge, wenn die oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
schriftlich anerkannt hat, dass der Ur-
laub dienstlichen Interessen oder öffent-
lichen Belangen dient, 

5. Zeiten, die nach dem Arbeitsplatz-
schutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2055) in der jeweils geltenden Fas-
sung nicht zu dienstlichen Nachteilen 
führen dürfen, 

6. Zeiten einer Eignungsübung nach dem 
Eignungsübungsgesetz,  

7. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit, 
die nicht Voraussetzung für den Erwerb 
der Laufbahnbefähigung sind, im Dienst 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn 
(§ 31) oder im Dienst von öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften und 
ihren Verbänden sowie im Dienst eines 
sonstigen Arbeitgebers, der die im öf-
fentlichen Dienst geltenden Tarifver-
träge oder Tarifverträge wesentlich glei-
chen Inhalts anwendet und an dem die 
öffentliche Hand durch Zahlung von Bei-
trägen oder Zuschüssen oder in anderer 
Weise wesentlich beteiligt ist, 

8. Zeiten nach Absatz 1 Satz 2 bis 4; Ab-
satz 1 Satz 5 bis 7 gilt entsprechend. 

 
(3) Eine Mehrfachberücksichtigung von Zei-
ten nach den Absätzen 1 und 2 und § 29 Ab-
satz 2 Satz 4 ist unzulässig. 
 
(4) Für die Vorverlegung des Beginns des 
Stufenaufstiegs nach § 29 Absatz 2 Satz 4 
und für die Anerkennung von Zeiten nach 
§ 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 
sind Zeiten einer Tätigkeit für das Ministe-
rium für Staatssicherheit oder das Amt für 
Nationale Sicherheit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik nicht zu be-
rücksichtigen. Dies gilt auch für Zeiten, die 
vor einer solchen Tätigkeit zurückgelegt wor-
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den sind. Satz 1 gilt auch für Zeiten einer Tä-
tigkeit als Angehöriger der Grenztruppen der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Zei-
ten einer Tätigkeit, die auf Grund einer be-
sonderen persönlichen Nähe zum System 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik übertragen war. Das Vorliegen die-
ser Voraussetzung wird insbesondere wider-
legbar vermutet, wenn die Beamtin oder der 
Beamte  
 
1. vor oder bei Übertragung der Tätigkeit 

eine hauptamtliche oder hervorgeho-
bene ehrenamtliche Funktion in der So-
zialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands, dem Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbund, der Freien Deutschen Ju-
gend oder einer vergleichbaren system-
unterstützenden Partei oder Organisa-
tion innehatte, 

2. als mittlere oder obere Führungskraft in 
zentralen Staatsorganen, als obere Füh-
rungskraft beim Rat eines Bezirkes, als 
Vorsitzender des Rates eines Kreises o-
der einer kreisfreien Stadt oder in einer 
vergleichbaren Funktion tätig war, 

3. hauptamtlich Lehrende oder Lehrender 
an den Bildungseinrichtungen der 
staatstragenden Parteien oder einer 
Massen- oder gesellschaftlichen Organi-
sation war oder 

4. Absolventin oder Absolvent der Akade-
mie für Staat und Recht oder einer ver-
gleichbaren Bildungseinrichtung war. 

 
§ 31  

Öffentlich-rechtliche Dienstherren 
 

(1) Öffentlich-rechtliche Dienstherren im 
Sinne dieses Gesetzes sind der Bund, die 
Länder, die Gemeinden, die Gemeindever-
bände und andere Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit 
Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaften und ihrer Verbände. 
 
(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn stehen gleich: 
 
1. für Staatsangehörige eines Mitgliedstaa-

tes der Europäischen Union die ausge-

 § 31  
Öffentlich-rechtliche Dienstherren 

 
unverändert 
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übte gleichartige Tätigkeit im öffentli-
chen Dienst einer Einrichtung der Euro-
päischen Union oder im öffentlichen 
Dienst eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union und 

2. die von volksdeutschen Vertriebenen, 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-
lern ausgeübte gleichartige Tätigkeit im 
Dienst eines öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn ihres Herkunftslandes. 

 
Unterabschnitt 3 

Vorschriften für Professorinnen und  
Professoren, Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren sowie hauptamtliche 

Leitungen und Mitglieder von  
Leitungsgremien an Hochschulen 

 
§ 32  

Landesbesoldungsordnung W 
 

(1) Die Ämter der Professorinnen, Professo-
ren, Hochschuldozentinnen, Hochschuldo-
zenten, Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren und ihre Besoldungsgruppen sind 
in der Landesbesoldungsordnung W (Anlage 
4 zu diesem Gesetz) geregelt. Die Grund-
gehaltssätze sind in der Anlage 9 zu diesem 
Gesetz ausgewiesen. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten auch für hauptamtliche Leiterinnen und 
Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien 
an Hochschulen, die nicht Professorinnen o-
der Professoren sind, soweit ihre Ämter nicht 
Besoldungsgruppen der Landesbesoldungs-
ordnungen A und B zugewiesen sind. 
 
(2) Die Ämter der Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren sind der Besoldungs-
gruppe W 1, die Ämter der Professorinnen 
und Professoren sowie der Hochschuldozen-
tinnen und Hochschuldozenten sind nach 
Maßgabe sachgerechter Bewertung (§ 19) 
den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 zuzu-
ordnen. An Fachhochschulen darf der Anteil 
der W 3-Stellen bis zu 10 Prozent betragen. 
Das Nähere bestimmt der Haushalt. 
 
(3) Die Ämter der hauptberuflichen Mitglieder 
von Hochschulleitungen und Fachbereichs-
leitungen werden der Besoldungsgruppe W 
3 zugeordnet. Den Amtsbezeichnungen ist 
ein Zusatz auf die jeweilige Hochschule bei-

 Unterabschnitt 3 
Vorschriften für Professorinnen und  

Professoren, Juniorprofessorinnen und 
Juniorprofessoren sowie hauptamtliche 

Leitungen und Mitglieder von  
Leitungsgremien an Hochschulen 

 
§ 32  

Landesbesoldungsordnung W 
 
unverändert 
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zufügen; bei den hauptberuflichen Mitglie-
dern der Fachbereichsleitungen auch des je-
weiligen Fachbereichs. 
 

§ 33  
Leistungsbezüge 

 
(1) In den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 
werden nach Maßgabe der nachfolgenden 
Vorschriften neben dem als Mindestbezug 
gewährten Grundgehalt variable Leistungs-
bezüge vergeben: 
 
1. aus Anlass von Berufungs- und Bleibe-

verhandlungen (Berufungs- oder Bleibe-
Leistungsbezüge), 

2. für besondere Leistungen in Forschung, 
Lehre, Kunst, Weiterbildung und Nach-
wuchsförderung (besondere Leistungs-
bezüge) sowie 

3. für die Wahrnehmung von Funktionen o-
der besonderen Aufgaben im Rahmen 
der Hochschulselbstverwaltung oder der 
Hochschulleitung (Funktions-Leistungs-
bezüge). 

 
(2) Leistungsbezüge dürfen den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Grundgehältern 
der Besoldungsgruppe W 3 und der Besol-
dungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies 
erforderlich ist, um die Professorin oder den 
Professor aus dem Bereich außerhalb der 
deutschen Hochschulen zu gewinnen oder 
um die Abwanderung der Professorin oder 
des Professors in den Bereich außerhalb der 
deutschen Hochschulen abzuwenden. Leis-
tungsbezüge dürfen diesen Unterschiedsbe-
trag ferner übersteigen, wenn die Professo-
rin oder der Professor bereits an der bisheri-
gen Hochschule Leistungsbezüge erhält, die 
diesen Unterschiedsbetrag erreichen oder 
übersteigen und dies erforderlich ist, um die 
Professorin oder den Professor für eine 
nordrhein-westfälische Hochschule zu ge-
winnen oder die Abwanderung an eine an-
dere deutsche Hochschule zu verhindern. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
hauptamtliche Leiterinnen und Leiter und 
Mitglieder von Leitungsgremien an Hoch-
schulen, die nicht Professorinnen oder Pro-
fessoren sind.  
 

 § 33  
Leistungsbezüge 

 
unverändert 
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(3) Die am 1. Januar 2017 zustehenden Leis-
tungsbezüge nach Absatz 1 erhöhen sich um 
2,5 Prozent, soweit diese nicht als Einmal-
zahlung gewährt werden.  
 

§ 34  
Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 

 
Bei der Entscheidung über Leistungsbezüge 
nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 sind insbe-
sondere die individuelle Qualifikation, vorlie-
gende Evaluationsergebnisse, die Bewer-
berlage und die Arbeitsmarktsituation in dem 
jeweiligen Fach zu berücksichtigen. Die Leis-
tungsbezüge werden in der Regel unbefristet 
und als laufender Bezug vergeben; sie kön-
nen auch als Einmalzahlung gewährt wer-
den. Es kann vereinbart wer-den, dass ge-
währte Berufungs- oder Bleibe-Leistungsbe-
züge an den regelmäßigen Besoldungsan-
passungen teilnehmen. Neue oder höhere 
Leistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 Num-
mer 1 sollen bei einem neuen Ruf frühestens 
nach Ablauf von drei Jahren seit der letzten 
Gewährung zugestanden werden. Die Ge-
währung von Bleibe-Leistungsbezügen setzt 
voraus, dass die Professorin oder der Pro-
fessor den Ruf einer anderen Hochschule o-
der das Einstellungsangebot einer anderen 
Arbeitgeberin oder eines anderen Arbeitge-
bers vorlegt. 
 

§ 35  
Besondere Leistungsbezüge 

 
Für besondere Leistungen, die in der Regel 
über mehrere Jahre in den Bereichen For-
schung, Lehre, Kunst, Weiterbildung oder 
Nachwuchsförderung erbracht werden, kön-
nen Leistungs-bezüge nach § 33 Absatz 1 
Nummer 2 gewährt werden. Diese Leis-
tungsbezüge können neben solchen nach 
§ 33 Absatz 1 Nummer 1 gewährt und als 
Einmalzahlung oder als monatliche Zahlun-
gen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren 
befristet vergeben werden. Im Falle einer 
wiederholten Vergabe können laufende be-
sondere Leistungsbezüge unbefristet verge-
ben werden. Unbefristete monatliche Be-
züge sind mit einem Widerrufsvorbehalt für 
den Fall des erheblichen Leistungsabfalls zu 
versehen. Es kann vereinbart werden, dass 
gewährte besondere Leistungsbezüge an 

 § 34  
Berufungs- und Bleibe-Leistungsbezüge 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 35  
Besondere Leistungsbezüge 

 
unverändert 
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den regelmäßigen Besoldungs-anpassun-
gen teilnehmen. 
 

§ 36  
Funktions-Leistungsbezüge 

 
Hauptamtlichen Mitgliedern von Hochschul-
leitungen sowie Mitgliedern von Leitungsgre-
mien an Hochschulen werden für die Dauer 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben Leis-
tungsbezüge nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 
gewährt. Für die Wahrnehmung besonderer 
Aufgaben im Rahmen der Hochschulselbst-
verwaltung oder -leitung können diese Leis-
tungsbezüge für die Dauer der Wahrneh-
mung ebenfalls gewährt werden. Die Bemes-
sung der Funktions-Leistungsbezüge richtet 
sich nach § 19, insbesondere sind die im Ein-
zelfall mit den Aufgaben verbundene Verant-
wortung und Belastung sowie die Größe und 
Bedeutung der Hochschule zu berücksichti-
gen. Funktions-Leistungsbezüge können 
teilweise erfolgsabhängig vereinbart werden, 
in diesem Fall können sie nach Eintritt des 
Erfolgs auch als Einmalzahlung gewährt 
werden. Funktions-Leistungsbezüge nach 
Satz 1 nehmen an allgemeinen Besoldungs-
anpassungen teil. 
 

 § 36  
Funktions-Leistungsbezüge 

 
unverändert 

§ 37  
Ruhegehaltfähigkeit von  

Leistungsbezügen 
 

(1) Soweit Leistungsbezüge nach § 33 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 unbefristet gewährt 
werden und jeweils mindestens zwei Jahre 
bezogen worden sind, sind sie vorbehaltlich 
des Absatzes 2 bis zur Höhe von zusammen 
21 Prozent in der Besoldungsgruppe W 2 
und 32,5 Prozent in der Besoldungsgruppe 
W 3 des jeweiligen Grundgehalts ruhegehalt-
fähig; dynamisierte Leistungsbezüge sind 
dabei vorrangig anzusetzen. In den Fällen 
des § 5 Absatz 6 Satz 2 des Landesbeam-

tenversorgungsgesetzes vom einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des Lan-

desbeamtenversorgungsgesetzes in der je-
weils geltenden Fassung gilt die Zweijahres-
frist nicht. Soweit die Leistungsbezüge be-
fristet gewährt werden, können sie vorbehalt-
lich des Absatzes 2 höchstens bis zur Höhe 
von 40 Prozent des jeweiligen Grundgehalts 

 § 37  
Ruhegehaltfähigkeit von  

Leistungsbezügen 
 
unverändert 
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in der Höhe für ruhegehaltfähig erklärt wer-
den, in der sie jeweils mindestens für die 
Dauer von zehn Jahren bezogen wurden. 
Bei mehreren befristeten Leistungsbezügen, 
die für ruhegehaltfähig erklärt worden sind, 
wird der höchste Betrag berücksichtigt. Wur-
den mehrere solcher befristeten Leistungs-
bezüge mindestens fünf Jahre nebeneinan-
der gewährt, sind sie in der Summe ruhegeh-
altfähig. Treffen unbefristete mit befristeten, 
für ruhegehaltfähig erklärten Leistungsbezü-
gen zusammen, findet Satz 5 entsprechende 
Anwendung. Im Übrigen können befristete 
Leistungsbezüge nur insoweit für ruhegeh-
altfähig erklärt werden, als sie die unbefriste-
ten ruhegehaltfähigen Leistungsbezüge 
übersteigen. 
 
(2) Leistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 können zusammen höchs-
tens für  
 
1. 2 Prozent der Inhaberinnen und Inhaber 
von W 2- oder W 3-Stellen bis zur Höhe von 
42 vom Hundert des Grundgehalts, 
2. 3 Prozent der Inhaberinnen und Inhaber 
von W 2- oder W 3-Stellen bis zur Höhe von 
52 vom Hundert des Grundgehalts, 
3. 2 Prozent der Inhaberinnen und Inhaber 
von W 2- oder W 3-Stellen bis zur Höhe von 
71 vom Hundert des Grundgehalts 
 
für ruhegehaltfähig erklärt werden. 
 
(3) Leistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 
Nummer 3 an hauptamtliche Mitglieder von 
Hochschulleitungen sowie Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen sind ruhe-
gehaltfähig, soweit das Amt mindestens fünf 
Jahre wahrgenommen wurde und sofern das 
Mitglied aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit 
in den Ruhestand tritt. In anderen Fällen er-
höhen Leistungsbezüge nach § 33 Absatz 1 
Nummer 3 die ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit. In den Fällen des Satzes 2 sind sie 
ruhegehaltfähig in Höhe eines Viertels, so-
weit das Amt fünf Jahre und in Höhe der 
Hälfte, soweit es fünf Jahre und zwei Amts-
zeiten wahrgenommen wurde. Sie sind in 
voller Höhe ruhegehaltfähig, soweit das Amt 
mindestens fünf Jahre wahrgenommen 
wurde und das Mitglied während seiner 
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Amtszeit wegen Dienstunfähigkeit oder auf 
Antrag wegen Schwerbehinderung nach 
Vollendung des 63. Lebensjahres in den Ru-
hestand versetzt wird oder die Leistungsbe-
züge nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 bis zum 
Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens 
der gesetzlichen Altersgrenze oder bei Ein-
tritt oder Versetzung in den Ruhestand nach 
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze be-
zogen hat. § 5 Absatz 3 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes gilt entsprechend. 
 
(4) Treffen ruhegehaltfähige Leistungsbe-
züge nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
mit solchen nach § 33 Absatz 1 Nummer 3 
zusammen, wird nur der bei der Berechnung 
des Ruhegehalts für die Beamtin oder den 
Beamten günstigere Betrag als ruhegehaltfä-
higer Dienstbezug berücksichtigt. 
 
(5) Einmalzahlungen sind nicht ruhegehaltfä-
hig. 
 
(6) Im Falle von gemeinsamen Berufungen 
mit einer außeruniversitären Forschungsein-
richtung werden von der Hochschule festge-
setzte Leistungsbezüge bei einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge nach Maßgabe der 
vorstehenden Absätze ruhegehaltfähig, so-
weit dafür ein entsprechender Versorgungs-
zuschlag entrichtet worden ist. 
 

  

§ 38  
Vergaberahmen 

 
Die Organe der Hochschulen tragen dafür 
Sorge, dass durch die Gewährung von Leis-
tungsbezügen die Funktionsfähigkeit der 
Hochschulen nicht berührt wird. 
 

§ 39  
Verordnungsermächtigung 

 
Das für Wissenschaft zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium durch Rechtsverord-
nung Grundsätze, Zuständigkeiten und Ver-
fahren für die Vergabe von Leistungsbezü-
gen sowie von Forschungs- und Lehrzulagen 
nach Maßgabe der §§ 33 bis 38 und § 62 zu 
regeln. Für die Deutsche Hochschule der Po-
lizei erlässt die Rechtsverordnung nach Satz 
1 das für Inneres zuständige Ministerium im 

 § 38  
Vergaberahmen 

 
unverändert 
 
 
 
 

§ 39  
Verordnungsermächtigung 

 
unverändert 
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Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 
In den Rechtsverordnungen kann bestimmt 
werden, dass Verfahrensregelungen zur 
Vergabe der Leistungsbezüge sowie der 
Forschungs- und Lehrzulagen durch Hoch-
schulordnung festgelegt werden dürfen. Für 
die Fachhochschulen des Landes, die aus-
schließlich Ausbildungsgänge für den öffent-
lichen Dienst anbieten, erlässt die Rechts-
verordnung nach Satz 1 das jeweils zustän-
dige Ministerium im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium. 
 

Unterabschnitt 4 
Vorschriften für Richterinnen, Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

 
§ 40  

Landesbesoldungsordnung R 
 

Die Ämter der Richterinnen, Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte und ihre Be-
soldungsgruppen sind in der Landesbesol-
dungsordnung R (Anlage 3 zu diesem Ge-
setz) geregelt. Die Grundgehaltssätze der 
Besoldungsgruppen sind in der Anlage 8 zu 
diesem Gesetz ausgewiesen. 
 

§ 41 
Bemessung des Grundgehalts 

 
Das Grundgehalt wird, soweit die Besol-
dungsordnung nicht feste Gehälter vorsieht, 
nach Stufen (Erfahrungsstufen) bemessen. 
Dabei erfolgt der Aufstieg in eine nächsthö-
here Stufe nach bestimmten Zeiten mit 
dienstlicher Erfahrung. Die §§ 29 bis 31 gel-
ten mit Ausnahme des § 29 Absatz 1, 4 und 
5 mit der Maßgabe entsprechend, dass das 
Grundgehalt im Abstand von zwei Jahren bis 
zum Erreichen des Endgrundgehalts steigt. 
 

 Unterabschnitt 4 
Vorschriften für Richterinnen, Richter, 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

 
§ 40  

Landesbesoldungsordnung R 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

§ 41 
Bemessung des Grundgehalts 

 
unverändert 

Abschnitt 3 
Familienzuschlag  

 
§ 42 

Grundlage des Familienzuschlags 
 

Der Familienzuschlag wird nach der Anlage 
13 zu diesem Gesetz gewährt. Seine Höhe 
richtet sich nach der Besoldungsgruppe und 
der Stufe, die den Familienverhältnissen der 
Beamtin, des Beamten, der Richterin oder 

 Abschnitt 3 
Familienzuschlag  

 
§ 42 

Grundlage des Familienzuschlags 
 
unverändert 
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des Richters entspricht. Für Anwärterinnen 
und Anwärter (§ 74 Absatz 1) ist die Besol-
dungsgruppe des Eingangsamtes maßge-
bend, in das sie nach Abschluss des Vorbe-
reitungsdienstes unmittelbar eintreten.  
 

§ 43 
Stufen des Familienzuschlags 

 
(1) Zur Stufe 1 gehören 
 
1. Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 

Richter in einer Ehe oder Lebenspart-
nerschaft, 

2. verwitwete Beamtinnen, Beamte, Rich-
terinnen und Richter sowie hinterblie-
bene Beamtinnen, Beamte, Richterin-
nen und Richter einer Lebenspartner-
schaft, 

3. geschiedene Beamtinnen, Beamte, 
Richterinnen und Richter sowie Beam-
tinnen, Beamte, Richterinnen und Rich-
ter, deren Ehe oder Lebenspartner-
schaft für aufgehoben oder nichtig er-
klärt ist, wenn sie gegenüber der frühe-
ren Ehegattin, dem früheren Ehegatten, 
der früheren Lebenspartnerin oder dem 
früheren Lebenspartner aus der letzten 
Ehe oder Lebenspartnerschaft zum Un-
terhalt verpflichtet sind und diese Unter-
haltsverpflichtung mindestens die Höhe 
des Betrags der Stufe 1 erreicht, 

4. andere Beamtinnen, Beamte, Richterin-
nen und Richter, die eine andere Person 
nicht nur vorübergehend in ihre Woh-
nung aufgenommen haben und ihr Un-
terhalt gewähren, weil sie gesetzlich o-
der sittlich dazu verpflichtet sind oder 
aus beruflichen oder gesundheitlichen 
Gründen ihrer Hilfe bedürfen. Dies gilt 
bei gesetzlicher oder sittlicher Verpflich-
tung zur Unterhaltsgewährung außer in 
den Fällen des Satzes 3 nicht, wenn für 
den Unterhalt der aufgenommenen Per-
son Mittel zur Verfügung stehen, die, bei 
einem Kind einschließlich des kinderbe-
zogenen Teils des Familienzuschlags, 
das Sechsfache des Betrages der Stufe 
1 übersteigen. 

 
Zur Stufe 1 gehören ferner andere Beamtin-
nen, Beamte, Richterinnen und Richter, die 
ein Kind nicht nur vorübergehend in ihre 

 § 43 
Stufen des Familienzuschlags 

 
unverändert 
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Wohnung aufgenommen haben, für das 
ihnen Kindergeld nach dem Einkommen-
steuergesetz oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz zusteht oder ohne Berücksichti-
gung der §§ 64 und 65 des Einkommensteu-
ergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundes-
kindergeldgesetzes zustehen würde. Als in 
die Wohnung aufgenommen gilt ein Kind 
auch dann, wenn die Beamtin, der Beamte, 
die Richterin oder der Richter es auf ihre o-
der seine Kosten anderweitig untergebracht 
hat, ohne dass dadurch die häusliche Ver-
bindung aufgehoben werden soll. Beanspru-
chen mehrere nach Satz 1 Nummer 4 oder 
Satz 3 Anspruchsberechtigte, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst oder auf Grund einer Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst Versorgungsberechtigte 
wegen der Aufnahme einer Person oder 
mehrerer Personen in die gemeinsam be-
wohnte Wohnung oder derselben Person in 
jeweils ihre Wohnungen einen Familienzu-
schlag der Stufe 1 oder eine entsprechende 
Leistung, wird der Betrag der Stufe 1 des für 
die Beamtin, den Beamten, die Richterin o-
der den Richter maßgebenden Familienzu-
schlags nach der Zahl der Berechtigten an-
teilig gewährt. 
 
(2) Zur Stufe 2 und den folgenden Stufen ge-
hören die Beamtinnen, Beamten, Richterin-
nen und Richter der Stufe 1, denen Kinder-
geld nach dem Einkommensteuergesetz o-
der nach dem Bundeskindergeldgesetz zu-
steht oder ohne Berücksichtigung des § 64 
oder § 65 des Einkommensteuergesetzes   
oder des § 3 oder § 4 des Bundeskindergeld-
gesetzes zustehen würde. Zur Stufe 2 und 
den folgenden Stufen gehören auch die Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen und Rich-
ter der Stufe 1, die Kinder ihrer Lebenspart-
nerin oder ihres Lebenspartners in ihren 
Haushalt aufgenommen haben, wenn an-
dere Beamtinnen, Beamte, Richterinnen o-
der Richter der Stufe 1 bei sonst gleichem 
Sachverhalt zur Stufe 2 oder einer der fol-
genden Stufen gehörten. Die Stufe richtet 
sich nach der Anzahl der berücksichtigungs-
fähigen Kinder. 
 

  

(3) Ledige und geschiedene Beamtinnen, 
Beamte, Richterinnen und Richter sowie Be-
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amtinnen, Beamte, Richterinnen und Rich-
ter, deren Ehe aufgehoben oder für nichtig 
erklärt ist, denen Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz oder dem Bundeskin-
dergeldgesetz zusteht oder ohne Berück-
sichtigung des § 64 oder § 65 des Einkom-
mensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 
des Bundeskindergeldgesetzes zustehen 
würde, erhalten zusätzlich zum Grundgehalt 
den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 
1 und der Stufe des Familienzuschlags, der 
der Anzahl der berücksichtigungsfähigen 
Kinder entspricht. Dies gilt auch für Beamtin-
nen, Beamte, Richterinnen und Richter, de-
ren Lebenspartnerschaft aufgehoben wor-
den ist und die Kinder ihrer früheren Leben-
spartnerin oder ihres früheren Lebenspart-
ners in ihren Haushalt aufgenommen haben, 
wenn Beamtinnen, Beamte, Richterinnen o-
der Richter, die geschieden sind oder deren 
Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt ist, 
bei sonst gleichem Sachverhalt den Unter-
schiedsbetrag erhielten. Absatz 5 gilt ent-
sprechend. 
 
(4) Steht die Ehegattin, der Ehegatte, die Le-
benspartnerin oder der Lebenspartner einer 
Beamtin, eines Beamten, einer Richterin o-
der eines Richters als Beamtin, Beamter, 
Richterin, Richter, Soldatin, Soldat, Arbeit-
nehmerin oder Arbeitnehmer im öffentlichen 
Dienst oder ist sie oder er auf Grund einer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen versorgungsbe-
rechtigt und stünde ihr oder ihm ebenfalls der 
Familienzuschlag der Stufe 1 oder einer der 
folgenden Stufen oder eine entsprechende 
Leistung in Höhe von mindestens der Hälfte 
des Betrags der Stufe 1 des Familienzu-
schlags zu, so erhält die Beamtin, der Be-
amte, die Richterin oder der Richter den Be-
trag der Stufe 1 des für sie oder ihn maßge-
benden Familienzuschlags zur Hälfte; dies 
gilt auch für die Zeit des Bezugs von Mutter-
schaftsgeld. Eine Kürzung nach Satz 1 auf 
die Hälfte des Betrags erfolgt nicht, wenn 
beide Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner in Teilzeit beschäftigt sind 
und zusammen nicht die regelmäßige Ar-
beitszeit einer Vollzeitbeschäftigung errei-
chen. Auf den halbierten Betrag nach Satz 1 
findet § 8 keine Anwendung, wenn eine oder 
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einer der Ehegatten, Lebenspartnerinnen o-
der Lebenspartner im Sinne des Satzes 1 
vollzeitbeschäftigt oder nach beamtenrecht-
lichen Grundsätzen versorgungsberechtigt 
ist oder beide in Teilzeit beschäftigt sind und 
dabei zusammen mindestens die regelmä-
ßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung er-
reichen. 
 
(5) Stünde neben der Beamtin, dem Beam-
ten, der Richterin oder dem Richter einer an-
deren Person, die im öffentlichen Dienst 
steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öf-
fentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnord-
nung versorgungsberechtigt ist, der Famili-
enzuschlag nach Stufe 2 oder einer der fol-
genden Stufen zu, so wird der auf das Kind 
entfallende Betrag des Familienzuschlags 
der Beamtin, dem Beamten, der Richterin   o-
der dem Richter gewährt, wenn und soweit 
ihr oder ihm das Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz oder nach dem Bun-
deskindergeldgesetz gewährt wird oder ohne 
Berücksichtigung des § 65 des Einkommen-
steuergesetzes oder des § 4 des Bundeskin-
dergeldgesetzes vorrangig zu gewähren 
wäre; dem Familienzuschlag nach Stufe 2 o-
der einer der folgenden Stufen stehen eine 
sonstige entsprechende Leistung oder das 
Mutterschaftsgeld gleich. Auf das Kind ent-
fällt derjenige Betrag, der sich aus der für die 
Anwendung des Einkommensteuergesetzes 
oder des Bundeskindergeldgesetzes maß-
gebenden Reihenfolge der Kinder ergibt. § 8 
findet auf den Betrag keine Anwendung, 
wenn eine oder einer der Anspruchsberech-
tigten im Sinne des Satzes 1 vollzeitbeschäf-
tigt oder nach beamtenrechtlichen Grundsät-
zen versorgungsberechtigt ist oder mehrere 
Anspruchsberechtigte in Teilzeit beschäftigt 
sind und dabei zusammen mindestens die 
regelmäßige Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäf-
tigung erreichen.  
 

  

(6) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 
1, 4 und 5 ist die Tätigkeit im Dienst des Bun-
des, eines Landes, einer Gemeinde oder an-
derer Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts oder der Ver-
bände von solchen; ausgenommen ist die 
Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften oder ihren Verbänden, sofern 
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nicht bei organisatorisch selbständigen Ein-
richtungen, insbesondere bei Schulen, 
Hochschulen, Krankenhäusern, Kindergär-
ten, Altersheimen die Voraussetzungen des 
Satzes 3 erfüllt sind. Dem öffentlichen Dienst 
steht die Tätigkeit im Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einrichtung 
gleich, an der der Bund oder eine der in Satz 
1 bezeichneten Körperschaften oder einer 
der dort bezeichneten Verbände durch Zah-
lung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in 
anderer Weise beteiligt ist. Dem öffentlichen 
Dienst steht ferner gleich die Tätigkeit im 
Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die 
für den öffentlichen Dienst geltenden Tarif-
verträge    oder Tarifverträge wesentlich glei-
chen Inhalts oder die darin oder in Besol-
dungsgesetzen über Familienzuschläge ge-
troffenen Regelungen oder vergleichbare 
Regelungen anwendet, wenn der Bund oder 
eine    oder einer der in Satz 1 bezeichneten 
Körperschaften oder Verbände durch Zah-
lung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in 
anderer Weise beteiligt ist. Die Entschei-
dung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, 
trifft das Finanzministerium oder die von ihm 
bestimmte Stelle. 
 
(7) Die Bezügestellen des öffentlichen 
Dienstes (Absatz 6) dürfen die zur Durchfüh-
rung dieser Vorschrift erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten erheben und unterei-
nander austauschen. 
 
(8) Lebenspartnerschaft, Lebenspartnerin o-
der Lebenspartner im Sinne der vorstehen-
den Absätze definieren sich nach § 1 Absatz 
1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes. 
 

  

§ 44 
Änderung des Familienzuschlags 

 
Der Familienzuschlag wird vom Ersten des 
Monats an gezahlt, in den das hierfür maß-
gebende Ereignis fällt. Er wird nicht mehr ge-
zahlt für den Monat, in dem die Anspruchs-
voraussetzungen an keinem Tag vorgelegen 
haben Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Zahlungen von Teilbeträgen 
der Stufen des Familienzuschlags. 
 
 
 

 § 44 
Änderung des Familienzuschlags 

 
unverändert 
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Abschnitt 4 
Zulagen, Vergütungen, Zuschläge 

 
Unterabschnitt 1 

Amtszulagen und Strukturzulage 
 

§ 45  
Amtszulagen 

 
(1) Für herausgehobene Funktionen, die 
dauerhaft wahrzunehmen sind, können 
Amtszulagen vorgesehen werden. Sie dür-
fen 75 Prozent des Unterschiedsbetrags zwi-
schen dem Endgrundgehalt der Besoldungs-
gruppe der Beamtin, des Beamten, der Rich-
terin oder des Richters und dem Endgrund-
gehalt der nächsthöheren Besoldungs-
gruppe nicht übersteigen, soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Amtszulagen sind unwiderruflich und ru-
hegehaltfähig. Sie gelten als Bestandteil des 
Grundgehalts. 
 
(3) Die einzelnen Amtszulagen ergeben sich 
aus § 46 sowie den Landesbesoldungsord-
nungen. 
Die Höhe der Amtszulagen ergibt sich aus 
der Anlage 14 zu diesem Gesetz. 
 

Abschnitt 4 
Zulagen, Vergütungen, Zuschläge 

 
Unterabschnitt 1 

Amtszulagen und Strukturzulage 
 

§ 45  
Amtszulagen 

 
unverändert 

§ 46  
Amtszulage für die Leitung von beson-
ders großen und besonders bedeuten-

den unteren Verwaltungsbehörden sowie 
von Mittel- und Oberbehörden 

 
Für die Leitung von besonders großen und 
besonders bedeutenden unteren Verwal-
tungsbehörden sowie die Leitung von Mittel- 
oder Oberbehörden können nach Maßgabe 
des Haushalts Planstellen der Besoldungs-
gruppe A 16 mit einer Amtszulage ausgestat-
tet werden. Die Zahl der mit einer Amtszu-
lage ausgestatteten Planstellen darf 30 Pro-
zent der Zahl der Planstellen der Besol-
dungsgruppe A 16 für die Leitung unterer 
Verwaltungsbehörden, Mittelbehörden oder 
Oberbehörden nicht überschreiten.  
 
 
 
 
 

 § 46  
Amtszulage für die Leitung von beson-
ders großen und besonders bedeuten-

den unteren Verwaltungsbehörden sowie 
von Mittel- und Oberbehörden 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

163 

§ 47  
Strukturzulage 

 
Eine das Grundgehalt ergänzende ruhege 
haltfähige Strukturzulage nach der Anlage 
14 erhalten 
a) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-

gruppe 1 mit dem Einstiegsamt der Be-
soldungsgruppe A 6 und mit dem Ein-
stiegsamt der Besoldungsgruppe A 7 
(technischer Dienst, allgemeiner Voll-
zugsdienst bei den Justizvollzugsanstal-
ten, Vollzugsdienst in Unterbringungs-
einrichtungen des Abschiebungshaft-
vollzugs, technischer Feuerwehrdienst) 
sowie Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher 
aa) in den Besoldungsgruppen A 6 bis 

A 8, 
bb) in den Besoldungsgruppen A 9 und 

A 10, 
b) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-

gruppe 2 mit dem Einstiegsamt der Be-
soldungsgruppen A 9 oder A 10 und 
ihnen gleichgestellte Beamtinnen und 
Beamte, 

c) Beamtinnen und Beamte des Verwal-
tungsdienstes der Laufbahngruppe 2 mit 
dem Einstiegsamt A 13 einschließlich 
der Beamtinnen und Beamten besonde-
rer Fachrichtungen, Studienrätinnen und 
Studienräte, Akademische Rätinnen auf 
Zeit und Akademische Räte auf Zeit so-
wie Polizeivollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamte in der Besoldungs-
gruppe A 13. 

 

§ 47  
Strukturzulage 

 
unverändert 

Unterabschnitt 2 
Stellenzulagen 

 
§ 48  

Stellenzulagen 
 

(1) Für herausgehobene Funktionen können 
Stellenzulagen vorgesehen werden. Sie dür-
fen 75 Prozent des Unterschiedsbetrags zwi-
schen dem Endgrundgehalt der Besoldungs-
gruppe der Beamtin, des Beamten, der Rich-
terin oder des Richters und dem Endgrund-
gehalt der nächsthöheren Besoldungs-
gruppe nicht übersteigen, soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.  
 

 Unterabschnitt 2 
Stellenzulagen 

 
§ 48  

Stellenzulagen 
 
(1) unverändert 
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(2) Stellenzulagen dürfen nur für die Dauer 
der Wahrnehmung der herausgehobenen 
Funktionen gewährt werden. Wird der Beam-
tin, dem Beamten, der Richterin oder dem 
Richter vorübergehend eine andere Funktion 
übertragen, die zur Herbeiführung eines im 
besonderen öffentlichen Interesse liegenden 
unaufschiebbaren und zeitgebundenen Er-
gebnisses im Inland wahrgenommen werden 
muss, wird für die Dauer ihrer Wahrnehmung 
eine Stellenzulage weiter gewährt; sie wird 
für höchstens drei Monate auch weiter ge-
währt, wenn die vorübergehende Übertra-
gung einer anderen Funktion zur Sicherung 
der Funktionsfähigkeit des Behördenbe-
reichs, in dem die Beamtin, der Beamte, die 
Richterin oder der Richter eingesetzt wird, 
dringend erforderlich ist. Daneben wird eine 
Stellenzulage für diese andere Funktion nur 
in der Höhe des Mehrbetrages gewährt. Die 
Entscheidung, ob die Voraussetzungen des 
Satzes 2 vorliegen, trifft die oberste Dienst-
behörde im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium. 
 
(3) Stellenzulagen nehmen an den regelmä-
ßigen Besoldungsanpassungen nach § 16 
nicht teil, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
(4) Stellenzulagen sind widerruflich und nur 
ruhegehaltfähig, wenn dies gesetzlich be-
stimmt ist.  
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
(4) unverändert 

(5) Die Stellenzulagen nach § 55 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 sind ruhegehaltfähig. Die 
Stellenzulagen nach den §§ 49 bis 52 und 
nach § 56 Nummer 1 gehören zu den ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezügen, wenn die Be-
amtin oder der Beamte 
 
1. mindestens zehn Jahre zulagenberech-

tigt verwendet worden ist oder 
2. während einer zulagenberechtigenden 

Verwendung wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzt worden oder 
verstorben ist und diese Verwendung 
mindestens zwei Jahre gedauert hat o-
der infolge Krankheit, Verwundung oder 
sonstiger Beschädigungen, die sie oder 
er sich ohne grobes Verschulden bei der 
Ausübung oder aus Veranlassung des 

 (5) Die Stellenzulagen nach § 55 Absatz 1 
Nummer 1, 2 und 4 sind ruhegehaltfähig. Die 
Stellenzulagen nach den §§ 49 bis 52 und 
nach § 56 Nummer 1 gehören zu den ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezügen, wenn die Be-
amtin oder der Beamte 
 
1. mindestens zehn Jahre zulagenberech-

tigt verwendet worden ist oder 
2. während einer zulagenberechtigenden 

Verwendung wegen Dienstunfähigkeit in 
den Ruhestand versetzt worden oder 
verstorben ist und diese Verwendung 
mindestens zwei Jahre gedauert hat o-
der infolge Krankheit, Verwundung oder 
sonstiger Beschädigungen, die sie oder 
er sich ohne grobes Verschulden bei der 
Ausübung oder aus Veranlassung des 
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Dienstes zugezogen hat, in den Ruhe-
stand versetzt worden oder verstorben 
ist. Absatz 6 bleibt unberührt. Der Betrag 
der ruhegehaltfähigen Zulage ergibt sich 
aus der im Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand geltenden Anlage 15 zu die-
sem Gesetz. Die Ausschlussregelungen 
bei den einzelnen Stellenzulagen gelten 
entsprechend auch bei den ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen. 

 
(6) Die Stellenzulage nach § 53 ist für Beam-
tinnen und Beamte nach § 53 Absatz 1 im 
Umfang von 50 Prozent ruhegehaltfähig, 
wenn sie mindestens fünf Jahre bezogen 
worden ist oder das Dienstverhältnis durch 
Tod oder Dienstunfähigkeit infolge eines 
durch die Verwendung erlittenen Dienstun-
falls oder einer durch die Besonderheiten 
dieser Verwendung bedingten gesundheitli-
chen Schädigung beendet worden ist. 
 
(7) Die einzelnen Stellenzulagen ergeben 
sich aus den §§ 49 bis 56 sowie den Landes-
besoldungsordnungen. Die Höhe der Stel-
lenzulagen ergibt sich aus der Anlage 15. 
 

Dienstes zugezogen hat, in den Ruhe-
stand versetzt worden oder verstorben 
ist. Absatz 6 bleibt unberührt. Der Betrag 
der ruhegehaltfähigen Zulage ergibt sich 
aus der im Zeitpunkt des Eintritts in den 
Ruhestand geltenden Anlage 15 zu die-
sem Gesetz. Die Ausschlussregelungen 
bei den einzelnen Stellenzulagen gelten 
entsprechend auch bei den ruhegehalt-
fähigen Dienstbezügen. 

 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 

§ 49  
Zulage für Beamtinnen und Beamte mit 

vollzugspolizeilichen Aufgaben 
 

(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamte 
und Beamtinnen und Beamte des Steuer-
fahndungsdienstes in Ämtern der Landesbe-
soldungsordnung A erhalten eine Stellenzu-
lage. Die Stellenzulage erhalten unter den 
gleichen Voraussetzungen auch Anwärterin-
nen und Anwärter (§ 74 Absatz 1). 
 
(2) Durch die Stellenzulage werden die Be-
sonderheiten des jeweiligen Dienstes, insbe-
sondere der mit dem Posten- und Streifen-
dienst sowie dem Nachtdienst verbundene 
Aufwand sowie der Aufwand für Verzehr mit 
abgegolten.  
 
(3) Die Stellenzulage wird nicht neben einer 
Stellenzulage nach § 56 Nummer 1 gewährt.  
 
 
 
 
 

 § 49  
Zulage für Beamtinnen und Beamte mit 

vollzugspolizeilichen Aufgaben 
 
unverändert 
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§ 50 
Zulage für Beamtinnen und Beamte der 

Feuerwehr 
 

(1) Beamtinnen und Beamte in Ämtern der 
Landesbesoldungsordnung A im Einsatz-
dienst der Feuerwehr sowie Beamtinnen und 
Beamte, die entsprechend verwendet wer-
den, erhalten eine Stellenzulage. Die Stel-
lenzulage erhalten unter den gleichen Vo-
raussetzungen auch Anwärterinnen und An-
wärter (§ 74 Absatz 1). 
 
(2) Durch die Stellenzulage werden die Be-
sonderheiten des Einsatzdienstes der Feuer-
wehr, insbesondere der mit dem Nachtdienst 
verbundene Aufwand sowie der Aufwand für 
Verzehr mit abgegolten. 
 

§ 51 
Zulage für Beamtinnen und Beamte bei 

Justizvollzugseinrichtungen,  
Psychiatrischen Krankenanstalten, in  

abgeschlossenen Vorführbereichen der 
Gerichte sowie in  

Abschiebungshafteinrichtungen 
 

(1) Beamtinnen und Beamte in Ämtern der 
Landesbesoldungsordnung A bei Justizvoll-
zugseinrichtungen, in geschlossenen Abtei-
lungen oder Stationen bei Psychiatrischen 
Krankenanstalten, die ausschließlich dem 
Vollzug von Maßregeln der Sicherung und 
Besserung dienen, in abgeschlossenen Vor-
führbereichen der Gerichte sowie in Abschie-
bungshafteinrichtungen erhalten eine Stel-
lenzulage. Die Stellenzulage erhalten unter 
den gleichen Voraussetzungen auch Anwär-
terinnen und Anwärter (§ 74 Absatz 1). 
 
(2) Für Beamtinnen und Beamte in Abschie-
bungshafteinrichtungen wird die Stellenzu-
lage nicht neben einer Stellenzulage nach 
§ 49 gewährt. 
 

 § 50 
Zulage für Beamtinnen und Beamte der 

Feuerwehr 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 51 
Zulage für Beamtinnen und Beamte bei 

Justizvollzugseinrichtungen,  
Psychiatrischen Krankenanstalten, in  

abgeschlossenen Vorführbereichen der 
Gerichte sowie in  

Abschiebungshafteinrichtungen 
 
unverändert 

§ 52 
Zulage für Beamtinnen und Beamte im 

Außendienst der Steuerverwaltung 
 

(1) Die folgenden Beamtinnen und Beamten 
in der Steuerverwaltung erhalten bis Besol-

 § 52 
Zulage für Beamtinnen und Beamte im 

Außendienst der Steuerverwaltung 
 
unverändert 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

167 

dungsgruppe A 13 für die Zeit ihrer überwie-
genden Verwendung im Außendienst der 
Steuerprüfung eine Stellenzulage 
 
a) der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten 

Einstiegsamt, 
b) der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 

Einstiegsamt. 
 
Satz 1 gilt auch für die Prüfungsbeamtinnen 
und Prüfungsbeamte der Finanzgerichte, die 
überwiegend im Außendienst tätig sind. 
 
(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer 
Stellenzulage nach § 49 gewährt. 
 

§ 53 
Zulage für Beamtinnen und Beamte als 

fliegendes Personal 
 

(1) Beamtinnen und Beamte in Ämtern der 
Landesbesoldungsordnung A erhalten  
 
1. als Luftfahrzeugführerin oder als Luft-

fahrzeugführer mit der Erlaubnis zum 
Führen von Luftfahrzeugen oder 

2. als sonstige ständige Luftfahrzeugbe-
satzungsangehörige 

 
eine Stellenzulage, wenn sie entsprechend 
verwendet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 53 
Zulage für Beamtinnen und Beamte als 

fliegendes Personal 
 
unverändert 

(2) Die zuletzt gewährte Stellenzulage wird 
nach Beendigung der Verwendung für fünf 
Jahre weitergewährt, wenn die Beamtin oder 
der Beamte  
 
1. mindestens fünf Jahre in einer Tätigkeit 

nach Absatz 1 verwendet worden ist o-
der 

2. bei der Verwendung nach Absatz 1 ei-
nen Dienstunfall im Flugdienst oder eine 
durch die Besonderheiten dieser Ver-
wendung bedingte gesundheitliche 
Schädigung erlitten hat, welche die wei-
tere Verwendung nach Absatz 1 aus-
schließen. 

 
Danach verringert sich die Stellenzulage auf 
50 Prozent. 
 
(3) Wer einen Anspruch auf eine Stellenzu-
lage nach Absatz 2 hat und in eine weitere 
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Verwendung überwechselt, mit der ein An-
spruch auf eine geringere Stellenzulage 
nach Absatz 1 verbunden ist, erhält zusätz-
lich zu der geringeren Stellenzulage den Un-
terschiedsbetrag zu der Stellenzulage nach 
Absatz 2. Nach Beendigung der weiteren 
Verwendung wird die Stellenzulage nach Ab-
satz 2 Satz 1 nur weiter gewährt, soweit sie 
noch nicht vor der weiteren Verwendung be-
zogen und auch nicht während der weiteren 
Verwendung durch den Unterschiedsbetrag 
zwischen der geringeren Stellenzulage und 
der Stellenzulage nach Absatz 2 abgegolten 
worden ist. Der Berechnung der Stellenzu-
lage nach Absatz 2 Satz 2 wird die höhere 
Stellenzulage zugrunde gelegt. 
 
(4) Die Stellenzulage wird neben einer Stel-
lenzulage nach § 56 Nummer 1 nur gewährt, 
soweit sie diese übersteigt. Abweichend von 
Satz 1 wird die Stellenzulage nach Absatz 1 
neben einer Stellenzulage nach § 56 Num-
mer 1 gewährt, soweit sie deren Hälfte über-
steigt.  
 

§ 54 
Zulage für die Verwendung bei obersten 

Behörden des Bundes oder eines  
anderen Landes 

 
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter erhalten während ihrer Verwendung 
bei 
 
1. obersten Behörden oder Gerichtshöfen 

des Bundes oder 
2. obersten Behörden eines anderen Lan-

des, das bei der Verwendung bei diesen 
Behörden eine Stellenzulage gewährt, 

 
die Stellenzulage in der nach dem Besol-
dungsrecht des Bundes oder dieses Landes 
bestimmten Höhe, wenn der Dienstherr, für 
den die Beamtin, der Beamte, die Richterin 
oder der Richter tätig ist, diese in vollem Um-
fang erstattet. Die Stellenzulage wird neben 
Stellenzulagen nach den §§ 49, 50, 53 und 
56 Nummer 1 nur gewährt, soweit sie diese 
übersteigt. § 57 findet bei Beendigung der 
Verwendung keine Anwendung. 
 
 
 

 § 54 
Zulage für die Verwendung bei obersten 

Behörden des Bundes oder eines  
anderen Landes 

 
unverändert 
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§ 55 
Stellenzulagen für Lehrkräfte 

 
(1) Eine Stellenzulage erhalten  
 
1. Lehrerinnen und Lehrer in der Laufbahn-

gruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt 
einschließlich Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen mit der Befähigung 
zu einem schulform- oder schulstufen-
bezogenem Lehramt, die neben der Un-
terrichtstätigkeit im Schuldienst Aufga-
ben als Fachleiterin oder Fachleiter an 
Zentren für schulpraktische Lehreraus-
bildung wahrnehmen. Studienrätinnen 
und Studienräte sowie Oberstudienrätin-
nen und Oberstudienräte erhalten bei 
entsprechender Verwendung ebenfalls 
diese Stellenzulage unter der weiteren 
Voraussetzung, dass sie als Fachleite-
rinnen und Fachleiter allgemein auf Stel-
len der Besoldungsgruppe A 15 geführt 
werden. Beträgt die Inanspruchnahme 
als Fachleiterin oder Fachleiter mehr als 
ein Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit, 
wird die Zulage in voller Höhe gewährt, 
ansonsten in Höhe von zwei Dritteln. Die 
Inanspruchnahme bemisst sich nach der 
Pflichtstundenermäßigung. Die Gewäh-
rung der Stellenzulage wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der Ein-
satz als Fachleiterin oder Fachleiter aus 
zwingenden organisatorischen Gründen 
eine Unterrichtstätigkeit im Schuldienst 
nicht oder nur in geringem Umfang zu-
lässt. 

 § 55 
Stellenzulagen für Lehrkräfte 

 
(1) Eine Stellenzulage erhalten  
 
1. Lehrerinnen und Lehrer in der Laufbahn-

gruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt 
einschließlich Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen mit der Befähigung 
zu einem schulform- oder schulstufen-
bezogenem Lehramt, die neben der Un-
terrichtstätigkeit im Schuldienst Aufga-
ben als Fachleiterin oder Fachleiter an 
Zentren für schulpraktische Lehreraus-
bildung wahrnehmen. Studienrätinnen 
und Studienräte sowie Oberstudienrätin-
nen und Oberstudienräte erhalten bei 
entsprechender Verwendung ebenfalls 
diese Stellenzulage unter der weiteren 
Voraussetzung, dass sie als Fachleite-
rinnen und Fachleiter allgemein auf Stel-
len der Besoldungsgruppe A 15 geführt 
werden. Beträgt die Inanspruchnahme 
als Fachleiterin oder Fachleiter mehr als 
ein Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit, 
wird die Zulage in voller Höhe gewährt, 
ansonsten in Höhe von zwei Dritteln. Die 
Inanspruchnahme bemisst sich nach der 
Pflichtstundenermäßigung. Die Gewäh-
rung der Stellenzulage wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, dass der Ein-
satz als Fachleiterin oder Fachleiter aus 
zwingenden organisatorischen Gründen 
eine Unterrichtstätigkeit im Schuldienst 
nicht oder nur in geringem Umfang zu-
lässt. 

2. Lehrerinnen und Lehrer in der Laufbahn-
gruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt 
einschließlich Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen mit der Befähigung 
zu einem schulform- oder schulstufen-
bezogenem Lehramt, die Aufgaben als 
Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene 
wahrnehmen. Studienrätinnen und Stu-
dienräte sowie Oberstudienrätinnen und 
Oberstudienräte erhalten bei entspre-
chender Verwendung ebenfalls diese 
Stellenzulage. 

3. Studienrätinnen, Studienräte, Oberstu-
dienrätinnen und Oberstudienräte mit 
zusätzlicher Prüfung für ein sonderpä-
dagogisches Lehramt. 

 2. Lehrerinnen und Lehrer in der Laufbahn-
gruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt 
einschließlich Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen mit der Befähigung 
zu einem schulform- oder schulstufen-
bezogenem Lehramt, die Aufgaben als 
Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene 
wahrnehmen. Studienrätinnen und Stu-
dienräte sowie Oberstudienrätinnen und 
Oberstudienräte erhalten bei entspre-
chender Verwendung ebenfalls diese 
Stellenzulage. 

3. Studienrätinnen, Studienräte, Oberstu-
dienrätinnen und Oberstudienräte mit 
zusätzlicher Prüfung für ein sonderpä-
dagogisches Lehramt. 
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(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Gewährung von 
Stellenzulagen zu regeln für 
 
1. Beamtinnen und Beamte des Verwal-

tungs- und Vollzugsdienstes sowie für 
Richterinnen und Richter, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte, die in ihrem 
Hauptamt mindestens zur Hälfte in der 
dienstlichen Aus- oder Fortbildung als 
Lehrkräfte tätig sind, 

2. Lehrkräfte, deren Tätigkeit sich aus den 
ihrer Ausbildung entsprechenden Aufga-
ben durch eine der folgenden ständigen 
Funktionen heraushebt: 
a) ausschließlicher Unterricht an För-

derschulen, soweit es sich um Lehr-
kräfte der Besoldungsgruppe A 12 
oder niedriger handelt, 

b) Leitung eines Schülerheimes, 
c) fachliche Koordinierung bei Schul- 

oder Modellversuchen oder neuen 
Schulformen, 

d) Unterricht im Strafvollzugsdienst, 
e) Verwendung als Fachberaterin oder 

Fachberater für Hör- und Sprachge-
schädigte bei Gesundheitsämtern, 

f) Verwendung an staatlichen Berufs-
förderungswerken. 

 

4. Lehrerinnen und Lehrer während der 
Dauer der Abordnung zu Kommunalen 
Integrationszentren 
a) als Fachkraft 
b) als Leiterin oder Leiter. 
 

(2) unverändert 

Eine Stellenzulage darf nur vorgesehen wer-
den, soweit die Wahrnehmung dieser Funk-
tion nicht durch die Einstufung berücksichtigt 
ist. Mit der Stellenzulage nach Nummer 1 
sind die mit der Tätigkeit verbundenen Er-
schwernisse und der Aufwand abgegolten. 
 

  

§ 56 
Weitere Stellenzulagen 

 
Eine Stellenzulage erhalten außerdem: 
 
1. Beamtinnen und Beamte, die im Verfas-

sungsschutz verwendet werden, 
2. Beamtinnen und Beamte in der Lauf-

bahngruppe 1 mit dem zweiten Einstieg-
samt ab der Besoldungsgruppe A 6, in 

 § 56 
Weitere Stellenzulagen 

 
unverändert 
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denen die Meisterprüfung oder die Ab-
schlussprüfung als staatlich geprüfte 
Technikerin oder als staatlich geprüfter 
Techniker vorgeschrieben ist, nach be-
standener Prüfung, 

3. Richterinnen und Richter, die kraft Am-
tes Vizepräsidentin oder Vizepräsident 
oder stellvertretendes Mitglied des Ver-
fassungsgerichtshofs sind, für die Mo-
nate, in denen sie wenigstens an einer 
Sitzung zur Beratung oder Verhandlung 
einer Sache teilnehmen. 

 
Unterabschnitt 3 
Andere Zulagen 

 
§ 57 

Ausgleichszulage für den Wegfall von 
Stellenzulagen 

 
(1) Der Wegfall einer Stellenzulage aus 
dienstlichen Gründen wird ausgeglichen, 
wenn die Stellenzulage zuvor in einem Zeit-
raum von sieben Jahren insgesamt mindes-
tens fünf Jahre zugestanden hat. Die Aus-
gleichszulage wird auf den Betrag festge-
setzt, der am Tag vor dem Wegfall zugestan-
den hat. Jeweils nach Ablauf eines Jahres 
vermindert sich die Ausgleichszulage ab Be-
ginn des Folgemonats um 20 Prozent des 
nach Satz 2 zustehenden Betrages. Erhöhen 
sich die Dienstbezüge wegen des Anspruchs 
auf eine Stellenzulage, wird diese auf die 
Ausgleichszulage angerechnet. Bezugszei-
ten von Stellenzulagen, die bereits zu einem 
Anspruch auf eine Ausgleichszulage geführt 
haben, bleiben für weitere Ausgleichsan-
sprüche unberücksichtigt. Die Ausgleichszu-
lage ist ruhegehaltfähig, soweit die Stellen-
zulage ruhegehaltfähig war. 
 
(2) Bestand innerhalb des Zeitraumes nach 
Absatz 1 Satz 1 ein Anspruch auf mehrere 
Stellenzulagen für einen Gesamtzeitraum 
von mindestens fünf Jahren, ohne dass eine 
der Stellenzulagen allein für fünf Jahre zuge-
standen hat, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, 
dass sich die Ausgleichszulage nach der 
Stellenzulage mit dem niedrigsten Betrag be-
misst. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht im Falle 
des § 53, bei Wegfall einer Stellenzulage 

 Unterabschnitt 3 
Andere Zulagen 

 
§ 57 

Ausgleichszulage für den Wegfall von 
Stellenzulagen 

 
unverändert 
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aufgrund einer Disziplinarmaßnahme oder 
bei Zahlung von Auslandsbesoldung in der 
neuen Verwendung. 
 
(4) Wird eine Ruhegehaltempfängerin oder 
ein Ruhegehaltempfänger nach § 29 des Be-
amtenstatusgesetzes erneut in das Beam-
ten- oder Richterverhältnis berufen, gelten 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Zeit im Ruhestand unbe-
rücksichtigt bleibt. 
 

§ 58 
Zulage für die Wahrnehmung befristeter 

Funktionen 
 

(1) Wird einer Beamtin oder einem Beamten 
außer in den Fällen des § 59 eine herausge-
hobene Funktion befristet übertragen, kann 
hierfür eine nicht ruhegehaltfähige Zulage zu 
den Dienstbezügen gewährt werden. Satz 1 
gilt entsprechend für die Übertragung einer 
herausgehobenen Funktion, die üblicher-
weise nur befristet wahrgenommen wird. Die 
Zulage kann ab dem siebten Monat der un-
unterbrochenen Wahrnehmung bis zu einer 
Dauer von höchstens fünf Jahren gewährt 
werden. 
 
(2) Die Zulage wird bis zur Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen dem Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des 
Beamten und dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe, die der Wertigkeit der wahrge-
nommenen Funktion entspricht, höchstens 
jedoch der dritten folgenden Besoldungs-
gruppe, gewährt. Die Zulage vermindert sich 
bei jeder Verleihung eines anderen Amtes 
mit höherem Endgrundgehalt um den jewei-
ligen Erhöhungsbetrag; § 57 findet keine An-
wendung. 
 
(3) Die Entscheidung über die Gewährung 
der Zulage trifft im Rahmen haushaltsrechtli-
cher Bestimmungen die oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 
 

 § 58 
Zulage für die Wahrnehmung befristeter 

Funktionen 
 
unverändert 

§ 59 
Zulage für die Wahrnehmung eines hö-

herwertigen Amtes 
 

(1) Werden einer Beamtin oder einem Beam-
ten die Aufgaben eines höherwertigen Amtes 

 § 59 
Zulage für die Wahrnehmung eines hö-

herwertigen Amtes 
 
unverändert 
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vorübergehend vertretungsweise übertra-
gen, wird ab dem 13. Monat der ununterbro-
chenen Wahrnehmung dieser Aufgaben eine 
nicht ruhegehaltfähige Zulage gewährt, 
wenn zu diesem Zeitpunkt die haushalts-
rechtlichen und laufbahnrechtlichen Voraus-
setzungen für die Übertragung dieses Amtes 
vorliegen.  
 
(2) Die Zulage wird in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt 
der Besoldungsgruppe der Beamtin oder des 
Beamten und dem Grundgehalt gewährt, der 
das höherwertige Amt zugeordnet ist. Auf die 
Zulage sind die Strukturzulage, Amtszulagen 
und Stellenzulagen nach diesem Gesetz an-
zurechnen, wenn sie in dem höherwertigen 
Amt nicht zustünden. 
 

§ 60 
Prämien und Zulagen für besondere 

Leistungen  
 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, zur 
Abgeltung von herausragenden besonderen 
Leistungen durch Rechtsverordnung die Ge-
währung von Leistungsprämien (Einmalzah-
lungen) und Leistungszulagen an Beamtin-
nen und Beamte in Besoldungsgruppen der 
Landesbesoldungsordnung A zu regeln.  
 
(2) Die Gesamtzahl der in einem Kalender-
jahr bei einem Dienstherrn vergebenen Leis-
tungsprämien und Leistungszulagen darf 15 
Prozent der Zahl der bei dem Dienstherrn 
vorhandenen Beamtinnen und Beamten der 
Landesbesoldungsordnung A nicht überstei-
gen. Die Überschreitung des Prozentsatzes 
nach Satz 1 ist in dem Umfang zulässig, in 
dem von der Möglichkeit der Vergabe von 
Leistungsstufen nach § 29 Absatz 4 Satz 2 
kein Gebrauch gemacht wird. In der Rechts-
verordnung kann zugelassen werden, dass 
bei Dienstherren mit weniger als sieben Be-
amtinnen und Beamten in jedem Kalender-
jahr einer Beamtin oder einem Beamten eine 
Leistungsprämie oder eine Leistungszulage 
gewährt werden kann. Erneute Bewilligun-
gen sind möglich. Die Zahlung von Leis-
tungszulagen ist zu befristen; bei Leistungs-
abfall sind sie zu widerrufen. Leistungsprä-
mien dürfen das Anfangsgrundgehalt der Be-

 § 60 
Prämien und Zulagen für besondere 

Leistungen  
 
unverändert 
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soldungsgruppe der Beamtin oder des Be-
amten, Leistungszulagen dürfen monatlich 7 
Prozent des Anfangsgrundgehaltes nicht 
übersteigen. Die Entscheidung über die Be-
willigung trifft die zuständige oberste Dienst-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 
 
(3) Leistungsprämien und Leistungszulagen 
können nur im Rahmen besonderer haus-
haltsrechtlicher Regelungen gewährt wer-
den. In der Rechtsverordnung sind Anrech-
nungs- oder Ausschlussvorschriften zu Zah-
lungen, die aus demselben Anlass geleistet 
werden, vorzusehen. In der Rechtsverord-
nung kann vorgesehen werden, dass Leis-
tungsprämien und Leistungszulagen, die an 
mehrere Beamtinnen oder Beamte wegen ih-
rer wesentlichen Beteiligung an einer durch 
enges arbeitsteiliges Zusammenwirken er-
brachten Leistung vergeben werden, zusam-
men nur als eine Leistungsprämie oder Leis-
tungszulage im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 
gelten. Leistungsprämien und Leistungszu-
lagen nach Satz 3 dürfen zusammen 150 
Prozent des in Absatz 2 Satz 6 geregelten 
Umfangs nicht übersteigen; maßgeblich ist 
die höchste Besoldungsgruppe der an der 
Leistung wesentlich Beteiligten. Bei Übertra-
gung eines anderen Amtes mit höherem 
Endgrundgehalt (Grundgehalt) oder bei Ge-
währung einer Amtszulage können in der 
Rechtsverordnung Anrechnungs- oder Aus-
schlussvorschriften zu Leistungszulagen 
vorgesehen werden. 
 

  

(4) Beamtinnen und Beamten der Gemein-
den und Gemeindeverbände dürfen Leis-
tungsbezüge nach Maßgabe eines in einer 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung festge-
legten betrieblichen Systems unter den Vo-
raussetzungen gewährt werden, dass das 
betriebliche System einheitlich für Beamtin-
nen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gilt und dass der Dienst-
herr keine Leistungsprämien und keine Leis-
tungszulagen auf der Grundlage der Absätze 
1 bis 3 gewährt. Das betriebliche System 
muss Art und Umfang der Leistungsbezüge 
sowie einen einheitlichen Maßstab für die 
Leistungsbewertung in Form von Zielverein-
barungen oder einer systematischen Leis-
tungsbewertung festlegen. Leistungsbezüge 
können nur im Rahmen bereitstehender 
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Haushaltsmittel gewährt werden. Der jährli-
che Gesamtbetrag darf einen in der Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung festzulegenden 
Prozentsatz der im Vorjahr an die Beamtin-
nen und Beamten ausgezahlten Grundgeh-
älter nicht übersteigen. Der Prozentsatz ist 
so festzulegen, dass für Beamtinnen und Be-
amte im gleichen Verhältnis Mittel für eine 
Leistungsvergütung zur Verfügung stehen 
wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. 
 
(5) Leistungsprämien, Leistungszulagen und 
Leistungsbezüge nach den Absätzen 1 bis 4 
sind nicht ruhegehaltfähig und sind auf Über-
leitungszulagen und Ausgleichszulagen 
nicht anzurechnen. Beamtinnen und Beamte 
dürfen innerhalb eines Kalenderjahres Leis-
tungsvergütungen insgesamt nur bis zur 
Höhe des Anfangsgrundgehalts der Besol-
dungsgruppe erhalten, der sie im Zeitpunkt 
der Entscheidung angehören.  
 

§ 61 
Ausgleichszulage bei  
Dienstherrenwechsel  

 
(1) Verringert sich aufgrund einer Verset-
zung, die auf Antrag erfolgt, in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes die Summe der 
Dienstbezüge, ist eine Ausgleichszulage zu 
gewähren. Dies gilt nicht für einen Wechsel 
in die Besoldungsgruppen W 2 oder W 3 der 
Landesbesoldungsordnung W. Die Aus-
gleichszulage bemisst sich in Höhe des Un-
terschiedsbetrages, der sich zwischen den 
Summen der Dienstbezüge in der bisherigen 
Verwendung und in der neuen Verwendung 
zum Zeitpunkt der Versetzung ergibt. Sie 
vermindert sich bei jeder Erhöhung der 
Dienstbezüge um die Hälfte des Erhöhungs-
betrages.  
 
(2) Dienstbezüge im Sinne dieser Bestim-
mung sind das Grundgehalt, Amts- und Stel-
lenzulagen, die Strukturzulage, der Familien-
zuschlag, Ausgleichs- und Überleitungszula-
gen sowie auf einen Monat umgerechnete 
Sonderzahlungen.  
 
(3) Bei einer Versetzung aus dienstlichen 
Gründen, einer Übernahme oder einem 

 § 61 
Ausgleichszulage bei  
Dienstherrenwechsel  

 
unverändert 
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Übertritt in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend. Die Ausgleichszulage nach Satz 1 ist 
ruhegehaltfähig, soweit sie ruhegehaltfähige 
Dienstbezüge ausgleicht. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
bei Wechseln aus einem Beamten- oder 
Richterverhältnis außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Gesetzes in den Geltungsbereich 
des Gesetzes, bei denen eine Ernennung er-
folgt. 
 

§ 62 
Forschungs- und Lehrzulage für  
Professorinnen und Professoren 

 
Professorinnen und Professoren in Ämtern 
der Landesbesoldungsordnung W, die Mittel 
privater Dritter für Forschungs- oder Lehrvor-
haben der Hochschule einwerben und diese 
Vorhaben durchführen, kann für die Dauer 
des Drittmittelflusses aus diesen Mitteln eine 
nicht ruhegehaltfähige Zulage gewährt wer-
den, soweit der Drittmittelgeber bestimmte 
Mittel ausdrücklich zu diesem Zweck vorge-
sehen hat. Eine Zulage darf nur gewährt wer-
den, soweit neben den übrigen Kosten des 
Forschungs- oder Lehrvorhabens auch die 
Zulagenbeträge durch die Drittmittel gedeckt 
sind. Die im Rahmen eines Lehrvorhabens 
anfallende Lehrtätigkeit ist auf die Lehrver-
pflichtung nicht anzurechnen. Forschungs- 
und Lehrzulagen dürfen in der Regel jährlich 
100 Prozent des Jahresgrundgehaltes der 
Professorin oder des Professors nicht über-
schreiten. 
 

§ 63  
Zulage für Juniorprofessorinnen und  

Juniorprofessoren 
 

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 
erhalten, wenn sie sich als Hochschullehre-
rinnen oder Hochschullehrer bewährt haben, 
ab dem Zeitpunkt der ersten Verlängerung 
des Beamtenverhältnisses eine nicht ruhe-
gehaltfähige Zulage nach Anlage 15.  
 
 
 
 
 

 § 62 
Forschungs- und Lehrzulage für  
Professorinnen und Professoren 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 63  
Zulage für Juniorprofessorinnen und  

Juniorprofessoren 
 
unverändert 
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§ 64 
Zulage für Professorinnen und Professo-

ren als Richterinnen oder Richter 
 

Professorinnen und Professoren an einer 
Hochschule, die zugleich ein Richteramt der 
Besoldungsgruppen R 1 oder R 2 ausüben, 
erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, 
die Dienstbezüge aus ihrem Professorenamt 
und eine nicht ruhegehaltfähige Zulage. Die 
Höhe der Zulage ergibt sich aus der An-
lage 15.  
 

§ 65 
Zulagen für besondere Erschwernisse 

 
Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Gewährung von Zula-
gen zur Abgeltung besonderer, bei der Be-
wertung des Amtes oder bei der Regelung 
der Anwärterbezüge nicht berücksichtigter 
Erschwernisse (Erschwerniszulagen) zu re-
geln. Die Zulagen sind widerruflich und nicht 
ruhegehaltfähig. Es kann bestimmt werden, 
inwieweit mit der Gewährung von Erschwer-
niszulagen ein besonderer Aufwand der Be-
amtin, des Beamten, der Richterin oder des 
Richters mit abgegolten ist. 
 

 § 64 
Zulage für Professorinnen und Professo-

ren als Richterinnen oder Richter 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 65 
Zulagen für besondere Erschwernisse 

 
unverändert 

Unterabschnitt 4 
Vergütungen 

 
§ 66 

Mehrarbeitsvergütung 
 

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Gewährung ei-
ner Mehrarbeitsvergütung (§ 61 des Landes-
beamtengesetzes) für Beamtinnen und Be-
amte zu regeln, soweit die Mehrarbeit nicht 
durch Dienstbefreiung ausgeglichen wird. 
Die Vergütung darf nur in Bereichen vorge-
sehen werden, in denen nach Art der 
Dienstverrichtung eine Mehrarbeit messbar 
ist. Die Höhe der Vergütung ist nach dem 
Umfang der tatsächlich geleisteten Mehrar-
beit festzusetzen und unter Zusammenfas-
sung von Besoldungsgruppen zu staffeln. 
 
(2) Teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Be-
amte erhalten eine Mehrarbeitsvergütung in 
Höhe der anteiligen Besoldung, soweit die 
individuelle Arbeitszeit und die geleistete 

 Unterabschnitt 4 
Vergütungen 

 
§ 66 

Mehrarbeitsvergütung 
 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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Mehrarbeit die regelmäßige Arbeitszeit der 
vollbeschäftigten Beamtinnen und Beamten 
nicht überschreiten. 
 
(3) Besoldung im Sinne des Absatzes 2 ist 
das Grundgehalt, der Familienzuschlag und 
die in festen Monatsbeträgen gezahlten Zu-
lagen. Bezüge, die nicht der anteiligen Kür-
zung unterliegen, bleiben unberücksichtigt. 
 

 
 
 
 
(3) Besoldung im Sinne des Absatzes 2 ist 
das Grundgehalt, der Familienzuschlag und 
die in festen Monatsbeträgen gezahlten Zu-
lagen. Bezüge, die nicht der anteiligen Kür-
zung nach § 8 Absatz 1 unterliegen, bleiben 
unberücksichtigt. 
 

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Gewährung ei-
ner Ausgleichszahlung in Höhe der zum Zeit-
punkt des Ausgleichsanspruchs geltenden 
Sätze der Mehrarbeitsvergütung für Beam-
tinnen und Beamte zu regeln, bei denen ein 
Arbeitszeitausgleich aus einer langfristigen 
ungleichmäßigen Verteilung der Arbeitszeit, 
während der eine von der für sie jeweils gel-
tenden regelmäßigen Arbeitszeit abwei-
chende Arbeitszeit festgelegt wurde, nicht o-
der nur teilweise möglich ist. 
 

 (4) unverändert 

§ 67 
Sitzungsvergütung  

 
Das für Inneres zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium die 
Gewährung einer Vergütung für Beamtinnen 
und Beamte der Landesbesoldungsordnung 
A bei den Gemeinden mit weniger als 40.000 
Einwohnern zu regeln, wenn diese als Proto-
kollführerinnen oder Protokollführer regelmä-
ßig an Sitzungen kommunaler Vertretungs-
körperschaften oder ihrer Ausschüsse au-
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit teil-
nehmen. Die Sitzungsvergütung darf den 
Betrag nach Anlage 15 nicht übersteigen. 
Sie darf nicht neben einer Aufwandsentschä-
digung gewährt werden; ein allgemein mit 
der Sitzungstätigkeit verbundener Aufwand 
wird mit abgegolten. Die Vergütung entfällt, 
wenn die Arbeitsleistung durch Dienstbefrei-
ung ausgeglichen werden kann. 
 

§ 68 
Vergütung im Vollstreckungsdienst 

 
(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Gewährung ei-
ner Vergütung für Gerichtsvollzieherinnen 

 § 67 
Sitzungsvergütung  

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 68 
Vergütung im Vollstreckungsdienst 

 
unverändert 
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und Gerichtsvollzieher sowie andere im Voll-
streckungsdienst tätige Beamtinnen und Be-
amte zu regeln. Maßstab für die Festsetzung 
der Vergütung sind die vereinnahmten Ge-
bühren oder Beträge. 
 
(2) Für die Vergütung können Höchstsätze 
für die einzelnen Vollstreckungsaufträge so-
wie für das Kalenderjahr festgesetzt werden. 
Ein Teil der Vergütung kann für ruhegehalt-
fähig erklärt werden. Es kann bestimmt wer-
den, inwieweit mit der Vergütung ein beson-
derer Aufwand der Beamtin oder des Beam-
ten mit abgegolten ist. 
 

Unterabschnitt 5 
Zuschläge 

 
§ 69 

Sonderzuschläge zur Sicherung der 
Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit 

 
(1) Zur Sicherung der Funktions- und Wett-
bewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
können Beamtinnen und Beamten der Lan-
desbesoldungsordnung A und der Besol-
dungsgruppe W 1 nicht ruhegehaltfähige 
Sonderzuschläge gewährt werden, wenn ein 
bestimmter Dienstposten andernfalls insbe-
sondere im Hinblick auf die fachliche Qualifi-
kation sowie die Bedarfs- und Bewerberlage 
nicht anforderungsgerecht besetzt werden 
kann und die Deckung des Personalbedarfs 
dies im konkreten Fall erfordert. 
 
(2) In der Landesbesoldungsordnung A darf 
der Sonderzuschlag monatlich 10 Prozent 
des Anfangsgrundgehalts der entsprechen-
den Besoldungsgruppe nicht übersteigen; 
Grundgehalt und Sonderzuschlag dürfen zu-
sammen nicht höher als das Endgrundgehalt 
sein. Bei Beamtinnen und Beamten der Be-
soldungsgruppe W 1 darf der Sonderzu-
schlag monatlich 10 Prozent des Grundge-
halts der Besoldungsgruppe nicht überstei-
gen. Der Sonderzuschlag wird in fünf Schrit-
ten um jeweils 20 Prozent seines Ausgangs-
betrages jährlich verringert, erstmals ein 
Jahr nach dem Entstehen des Anspruchs. 
Abweichend von Satz 2 kann der Sonderzu-
schlag auch befristet bis zu drei Jahren ge-
währt werden; ergänzend kann dann festge-

 Unterabschnitt 5 
Zuschläge 

 
§ 69 

Sonderzuschläge zur Sicherung der 
Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit 

 
unverändert 
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legt werden, dass er auf Grund einer Beför-
derung auch vor Ablauf der Befristung weg-
fällt. Der Sonderzuschlag kann rückwirkend 
höchstens für drei Monate gewährt werden. 
Er kann nach vollständigem Wegfall erneut 
gewährt werden, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 wieder oder noch vorliegen. 
§ 8 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Ausgaben für die Sonderzuschläge 
eines Dienstherrn dürfen 0,1 Prozent der im 
jeweiligen Haushaltsplan des Dienstherrn 
veranschlagten jährlichen Besoldungsaus-
gaben, zuzüglich der im Rahmen einer flexi-
bilisierten Haushaltsführung für diesen 
Zweck erwirtschafteten Mittel, nicht über-
schreiten.  
 
(4) Die Entscheidung über die Gewährung 
von Sonderzuschlägen trifft die oberste 
Dienstbehörde, im Landesbereich im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium oder der 
von ihm bestimmten Stelle. 
 

  

§ 70  
Zuschlag bei Altersteilzeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamte in Altersteilzeit 
nach § 66 des Landesbeamtengesetzes er-
halten zusätzlich zu der Besoldung nach § 8 
Absatz 1 und 2 einen nicht ruhegehaltfähi-
gen Altersteilzeitzuschlag. 
 
(2) Der Zuschlag wird in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen der Nettobesol-
dung, die sich aus dem Umfang der Teilzeit-
beschäftigung ergibt, und 80 Prozent der 
Nettobesoldung, die nach der bisherigen Ar-
beitszeit, die für die Bemessung der ermä-
ßigten Arbeitszeit während der Altersteilzeit 
zugrunde gelegt worden ist, bei Beamtinnen 
und Beamten mit begrenzter Dienstfähigkeit 
(§ 27 des Beamtenstatusgesetzes) unter Be-
rücksichtigung des § 9 zustehen würde, ge-
währt. Zur Ermittlung der letztgenannten 
Nettobesoldung ist die Bruttobesoldung um 
die Lohnsteuer entsprechend der individuel-
len Steuerklasse, den Solidaritätszuschlag 
und um einen Abzug in Höhe von 8 Prozent 
der Lohnsteuer zu vermindern; Freibeträge 
oder sonstige individuelle Merkmale bleiben 
unberücksichtigt. 
 

 § 70  
Zuschlag bei Altersteilzeit 

 
unverändert 
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(3) Brutto- und Nettobesoldung im Sinne des 
Absatzes 2 sind das Grundgehalt, der Fami-
lienzuschlag, die Strukturzulage, Amtszula-
gen, Stellenzulagen, Zuschüsse zum Grund-
gehalt für Professorinnen und Professoren 
der auslaufenden Landesbesoldungsord-
nung C, Überleitungszulagen und Aus-
gleichszulagen, die wegen des Wegfalls o-
der der Verminderung solcher Bezüge zu-
stehen. 
 
(4) Steuerfreie Bezüge, Erschwerniszulagen 
und Vergütungen werden entsprechend dem 
Umfang der tatsächlich geleisteten Tätigkeit 
gewährt. 
 
(5) Wenn eine Altersteilzeit mit ungleichmä-
ßiger Verteilung der Arbeitszeit (Blockmo-
dell) vorzeitig endet und die insgesamt ge-
zahlten Altersteilzeitbezüge geringer sind als 
die Besoldung, die nach der tatsächlichen 
Beschäftigung ohne Altersteilzeit zugestan-
den hätte, ist ein Ausgleich in Höhe des Un-
terschiedsbetrags zu gewähren. 
 

§ 71 
Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit 

 
(1) Begrenzt Dienstfähige erhalten zusätzlich 
zu der Besoldung nach § 9 Absatz 1 einen 
nicht ruhegehaltsfähigen Zuschlag, wenn als 
Folge der begrenzten Dienstfähigkeit die bis 
dahin maßgebliche Arbeitszeit um mindes-
tens 20 Prozent vermindert ist. 
 
(2) Der Zuschlag beträgt zehn Prozent der 
Dienstbezüge, die begrenzt Dienstfähige bei 
Vollzeitbeschäftigung erhalten würden, min-
destens jedoch 300 Euro monatlich. Der Zu-
schlag und die Besoldung nach § 9 Absatz 1 
dürfen die Besoldung bei Vollzeitbeschäfti-
gung nicht übersteigen. 
 
(3) Zu den Dienstbezügen im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1 gehören: 
 
1. das Grundgehalt, 
2. monatlich gewährte Zuschüsse zum 

Grundgehalt sowie Leistungsbezüge bei 
Professorinnen und Professoren und bei 
hauptamtlichen Mitgliedern von Leis-
tungsgremien an Hochschulen, 

3. der Familienzuschlag, 

 § 71 
Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit 

 
unverändert 
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4. die Strukturzulage, 
5. Amts- und Stellenzulagen und 
6. Ausgleichs- und Überleitungszulagen. 
 

  § 71a 
Zuschlag bei Hinausschieben des Ein-
tritts in den Ruhestand in besonderen 

Fällen 
 

(1) Bei einem Hinausschieben des Eintritts in 
den Ruhestand nach § 32 des Landesbeam-
tengesetzes wird ein Zuschlag längstens bis 
zum 31. Dezember 2019 gewährt, wenn  
 
1.  die Beamtin oder der Beamte im Zeitraum 

vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Novem-
ber 2019 die für sie oder ihn geltende ge-
setzliche Altersgrenze erreicht hat oder 
erreicht und 

2.  ihre oder seine ausgeübte oder zu über-
tragende Funktion zur Herbeiführung ei-
nes im besonderen öffentlichen Interesse 
liegenden unaufschiebbaren und zeitge-
bundenen Ergebnisses im Inland wahr-
genommen werden muss. 

 
Der Zuschlag wird nicht neben einem Zu-
schlag nach § 8 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 70 oder 91 Absatz 4 gewährt. Der Zuschlag 
beträgt 10 Prozent des Grundgehalts und ist 
nicht ruhegehaltfähig. Er wird erst gewährt 
ab Beginn des Kalendermonats, der auf den 
Zeitpunkt des Erreichens der gesetzlichen 
Altersgrenze folgt und wenn der Höchstsatz 
des Ruhegehalts nach § 16 Absatz 1 des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes er-
reicht ist. Wird der Höchstruhegehaltsatz im 
Zeitraum des Hinausschiebens erreicht, wird 
der Zuschlag ab dem Beginn des folgenden 
Kalendermonats gewährt.  
 
(2) Bei einer Teilzeitbeschäftigung im Zeit-
raum des Hinausschiebens des Eintritts in 
den Ruhestand nach § 32 des Landesbeam-
tengesetzes wird ein nicht ruhegehaltfähiger 
Zuschlag gewährt, dessen Bemessungs-
grundlage das Ruhegehalt ist, das bei Eintritt 
in den Ruhestand wegen Erreichens der ge-
setzlichen Altersgrenze zugestanden hätte. 
Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die 
Höhe des Zuschlags entspricht dem Teil des 
erdienten Ruhegehalts, der sich aus dem 
Verhältnis der Freistellung zur regelmäßigen 
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Arbeitszeit ergibt. Der Zuschlag nach Ab-
satz 1 bleibt hiervon unberührt. Die Sätze 1 
bis 4 gelten nicht bei einer Teilzeitbeschäfti-
gung mit ungleichmäßig verteilter Arbeitszeit 
in einer Freistellungsphase. 
 
(3) Die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 trifft bei Beamtinnen und Beam-
ten 
 
1.  des Landes die oberste Dienstbehörde 

als Aufsichtsbehörde im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium, 

2.  der Landschaftsverbände, des Landes-
verbandes Lippe und des Regionalver-
bandes Ruhr das für das Innere zustän-
dige Ministerium als Aufsichtsbehörde, 

3. der Gemeinden und der sonstigen Ge-
meindeverbände die Aufsichtsbehörde o-
der 

4.  der der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts mit Aus-
nahmen der Gemeinden und Gemeinde-
verbände die Aufsichtsbehörde. 

 
Unterabschnitt 6 

Sonstiges 
 

§ 72 
Andere Zulagen, Vergütungen und  

Zuschläge 
 

Andere als die in diesem Abschnitt geregelte 
Zulagen, Vergütungen und Zuschläge dürfen 
nur gewährt werden, soweit dies in diesem 
Gesetz bestimmt ist. Vergütungen für Ne-
bentätigkeiten im öffentlichen Dienst bleiben 
unberührt. 
 

Abschnitt 5 
Auslandsbesoldung 

 
§ 73 

Auslandsbesoldung 
 

Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter, die im Ausland verwendet werden, 
erhalten neben den Dienstbezügen, die 
ihnen bei einer Verwendung im Inland zu-
stehen, Auslandsbesoldung in entsprechen-
der Anwendung der für Bundesbesoldungs-

 Unterabschnitt 6 
Sonstiges 

 
§ 72 

Andere Zulagen, Vergütungen und  
Zuschläge 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt 5 
Auslandsbesoldung 

 
§ 73 

Auslandsbesoldung 
 
unverändert 
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empfängerinnen und -empfänger jeweils gel-
tenden Vorschriften des Abschnitts 5 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1434) in der jeweils geltenden 
Fassung und der aufgrund dieser erlassenen 
Rechtsverordnungen. Bei Anwendung des § 
54 Absatz 4 Satz 4 Halbsatz 2 des Bundes-
besoldungsgesetzes tritt § 8 an die Stelle 
des § 6 des Bundesbesoldungsgesetzes. Bei 
Anwendung der Anlage VI zum Bundesbe-
soldungsgesetz treten an die Stelle der dort 
dargestellten Beträge zur Grundgehalts-
spanne die in Anlage 16 zu diesem Gesetz 
ausgewiesenen Beträge. Bei Lebenspartner-
schaften nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz sind die für Ehegatten geltenden Best-
immungen entsprechend anzuwenden.  
 

Abschnitt 6  
Anwärterbezüge 

 
§ 74  

Anwärterbezüge 
 

(1) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst (Anwärterinnen und An-
wärter) erhalten Anwärterbezüge. 
 
(2) Zu den Anwärterbezügen gehören der 
Anwärtergrundbetrag nach Anlage 12 zu die-
sem Gesetz und die Anwärtersonderzu-
schläge. Daneben werden der Familienzu-
schlag sowie die vermögenswirksamen Leis-
tungen gewährt. Zulagen und Vergütungen 
werden nur gewährt, wenn dies in diesem 
Gesetz besonders bestimmt ist. 
 
(3) Anwärterinnen und Anwärter, die bei ei-
ner von ihnen selbst gewählten Stelle im 
Ausland ausgebildet werden, erhalten keine 
Auslandsbesoldung. Die für Bundesbeamtin-
nen und Bundesbeamte geltenden Bestim-
mungen über den Kaufkraftausgleich gelten 
mit der Maßgabe, dass mindestens Bezüge 
nach Absatz 2 verbleiben. 
 
(4) Für Anwärterinnen und Anwärter, die im 
Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes ein 
Studium ableisten, kann die Gewährung der 
Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auf-
lagen abhängig gemacht werden. Für die Er-

 Abschnitt 6  
Anwärterbezüge 

 
§ 74  

Anwärterbezüge 
 
(1) unverändert 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Für Anwärterinnen und Anwärter, die im 
Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes ein 
Studium ableisten, kann die Gewährung der 
Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auf-
lagen abhängig gemacht werden.  
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teilung von Auflagen und für die Rückforde-
rung von unter Auflagen gewährten Anwär-
terbezügen ist die oberste Dienstbehörde    
oder die von ihr bestimmte Stelle zuständig. 
 

§ 75 
Anwärterbezüge nach Ablegung der 

Laufbahnprüfung 
 

Endet das Beamtenverhältnis einer Anwärte-
rin oder eines Anwärters mit Ablauf des Ta-
ges der erfolgreichen Ablegung oder dem 
endgültigen Nichtbestehen der Laufbahnprü-
fung, werden die Anwärterbezüge und der 
Familienzuschlag für die Zeit nach Ablegung 
der Prüfung bis zum Ende des laufenden 
Monats weitergewährt. Wird bereits vor die-
sem Zeitpunkt ein Anspruch auf Bezüge aus 
einer hauptberuflichen Tätigkeit bei einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 31) oder 
bei einer Ersatzschule erworben, so werden 
die Anwärterbezüge und der Familienzu-
schlag nur bis zum Tag vor Beginn dieses 
Anspruchs belassen. 
 

 § 75 
Anwärterbezüge nach Ablegung der 

Laufbahnprüfung 
 
unverändert 

§ 76 
Anwärtersonderzuschläge 

 
(1) Besteht ein erheblicher Mangel an quali-
fizierten Bewerberinnen und Bewerbern, 
kann das Finanzministerium oder die von 
ihm bestimmte Stelle Anwärtersonderzu-
schläge gewähren. Sie dürfen 70 Prozent 
des Anwärtergrundbetrages nicht überstei-
gen. 
 
(2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge 
besteht nur, wenn die Anwärterin oder der 
Anwärter 
 
1. nicht vor dem Abschluss des Vorberei-

tungsdienstes oder wegen schuldhaften 
Nichtbestehens der Laufbahnprüfung 
ausscheidet und 

2. nach Bestehen der Laufbahnprüfung 
mindestens fünf Jahre als Beamtin oder 
Beamter im öffentlichen Dienst (§ 31) in 
der Laufbahn verbleibt, für welche die 
Befähigung erworben wurde, oder, 
wenn das Beamtenverhältnis nach Be-
stehen der Laufbahnprüfung endet, in 
derselben Laufbahn in ein neues Beam-
tenverhältnis im öffentlichen Dienst 

 § 76 
Anwärtersonderzuschläge 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

186 

(§ 31) für mindestens die gleiche Zeit 
eintritt. 

 
(3) Werden die in Absatz 2 genannten Vo-
raussetzungen aus Gründen, die die Beam-
tin, der Beamte, die frühere Beamtin oder der 
frühere Beamte zu vertreten hat, nicht erfüllt, 
ist der Anwärtersonderzuschlag in voller 
Höhe zurückzuzahlen. Der Rückzahlungsbe-
trag vermindert sich für jedes nach Bestehen 
der Laufbahnprüfung abgeleistete Dienstjahr 
um jeweils ein Fünftel. § 15 bleibt unberührt. 
 

§ 77 
Unterrichtsvergütung für Lehramtsan-

wärterinnen und Lehramtsanwärter 
 

Das für Schule zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium durch Rechtsverordnung 
die Gewährung einer Unterrichtsvergütung 
für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärter zu regeln. Die Unterrichtsvergütung 
darf nur vorgesehen werden, soweit die An-
wärterin oder der Anwärter über zehn Wo-
chenstunden Ausbildungsunterricht oder 
selbständigen Unterricht hinaus selbständig 
Unterricht erteilt. Die Unterrichtsvergütung 
darf zusammen mit dem Anwärtergrundbe-
trag das Grundgehalt der ersten Stufe mit 
Familienzuschlag des Amtes nicht überstei-
gen, das nach erfolgreichem Abschluss des 
Vorbereitungsdienstes und bestandener 
Prüfung auf Probe übertragen werden soll. 
 

§ 78 
Anrechnung anderer Einkünfte 

 
(1) Erhält eine Anwärterin oder ein Anwärter 
ein Entgelt oder eine Vergütung für eine Ne-
bentätigkeit innerhalb oder für eine genehmi-
gungspflichtige Nebentätigkeit außerhalb 
des öffentlichen Dienstes, so werden das 
Entgelt und die Vergütung auf die Anwärter-
bezüge angerechnet, soweit sie diese über-
steigen. Als Anwärtergrundbetrag werden je-
doch mindestens 30 Prozent des Anfangs-
grundgehaltes der Eingangsbesoldungs-
gruppe der Laufbahn gewährt. 
 
(2) Hat die Anwärterin oder der Anwärter ei-
nen arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein Ent-
gelt für eine in den Ausbildungsrichtlinien 

 § 77 
Unterrichtsvergütung für Lehramtsan-

wärterinnen und Lehramtsanwärter 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 78 
Anrechnung anderer Einkünfte 

 
unverändert 
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vorgeschriebene Tätigkeit außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes, so wird das Entgelt auf 
die Anwärterbezüge angerechnet, soweit die 
Summe von Entgelt, Anwärterbezügen und 
Familienzuschlag die Summe von Grund-
gehalt und Familienzuschlag übersteigt, die 
einer Beamtin oder einem Beamten mit glei-
chem Familienstand im Einstiegsamt der 
entsprechenden Laufbahn in der ersten 
Stufe zusteht. 
 
(3) Übt eine Anwärterin oder ein Anwärter 
gleichzeitig eine Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst mit mindestens der Hälfte der dafür 
geltenden regelmäßigen Arbeitszeit aus, gilt 
§ 5 entsprechend. 
 

§ 79 
Kürzung der Anwärterbezüge 

 
(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr bestimmte Stelle kann den Anwärter-
grundbetrag bis auf 30 Prozent des Grund-
gehalts herabsetzen, das einer Beamtin       
oder einem Beamten der entsprechenden 
Laufbahn in der ersten Erfahrungsstufe des 
Einstiegsamts zusteht, wenn die Anwärterin 
oder der Anwärter die vorgeschriebene Lauf-
bahnprüfung nicht bestanden hat oder sich 
die Ausbildung aus einem von ihr oder ihm 
zu vertretenden Grund verzögert. 
 
(2) Von der Kürzung ist abzusehen 
 
1. bei Verlängerung des Vorbereitungs-

dienstes infolge genehmigten Fernblei-
bens oder Rücktritts von der Prüfung     
oder 

2. in besonderen Härtefällen. 
 
(3) Wird eine Zwischenprüfung nicht bestan-
den oder ein sonstiger Leistungsnachweis 
nicht erbracht, so ist die Kürzung auf den 
sich daraus ergebenden Zeitraum der Ver-
längerung des Vorbereitungsdienstes zu be-
schränken. 
 
 
 
 
 
 
 

 § 79 
Kürzung der Anwärterbezüge 

 
unverändert 
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Abschnitt 7 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
§ 80 

Vermögenswirksame Leistungen 
 

(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und 
Richter erhalten vermögenswirksame Leis-
tungen nach dem Fünften Vermögensbil-
dungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406) in 
der jeweils geltenden Fassung. Dies gilt nicht 
für Beamtinnen und Beamte der fortgelten-
den Landesbesoldungsordnung H. 
 
(2) Vermögenswirksame Leistungen werden 
für die Kalendermonate gewährt, in denen 
den Berechtigten Dienstbezüge oder Anwär-
terbezüge zustehen und sie diese auch er-
halten. 
 
(3) Der Anspruch auf die vermögenswirksa-
men Leistungen entsteht frühestens für den 
Kalendermonat, in dem die oder der Berech-
tigte die nach § 81 Absatz 1 erforderlichen 
Angaben mitteilt, und für die beiden vorange-
gangenen Monate desselben Kalenderjah-
res. Die vermögenswirksame Leistung wird 
im Kalendermonat nur einmal gewährt. 
 
(4) Die vermögenswirksame Leistung beträgt 
6,65 Euro monatlich. Anwärterinnen und An-
wärter (§ 74 Absatz 1), deren Anwärterbe-
züge nebst Familienzuschlag der Stufe 1 
971,45 Euro monatlich nicht erreichen, erhal-
ten 13,29 Euro monatlich. § 8 Absatz 1 und 
§ 9 Absatz 1 gelten entsprechend. 
 
(5) Für die Höhe der vermögenswirksamen 
Leistungen sind die Verhältnisse am Ersten 
des Kalendermonats maßgebend. Wird das 
Dienstverhältnis nach dem Ersten des Ka-
lendermonats begründet, ist für diesen Mo-
nat der Tag des Beginns des Dienstverhält-
nisses maßgebend. 
 
(6) Die vermögenswirksame Leistung ist bis 
zum Ablauf der auf den Monat der Mitteilung 
nach § 81 Absatz 1 folgenden drei Kalender-
monate, danach monatlich im Voraus zu 
zahlen. 
 
 

 Abschnitt 7 
Vermögenswirksame Leistungen 

 
§ 80 

Vermögenswirksame Leistungen 
 
unverändert 
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§ 81 
Anlage der vermögenswirksamen  

Leistungen 
 

(1) Die oder der Berechtigte teilt der Dienst-
stelle oder der nach Landesrecht bestimm-
ten Stelle schriftlich die Art der gewählten 
Anlage mit und gibt hierbei, soweit dies nach 
der Art der Anlage erforderlich ist, das Unter-
nehmen oder Institut mit der Nummer des 
Kontos an, auf das die Leistung eingezahlt 
werden soll. 
 
(2) Der Wechsel der Anlage bedarf im Fall 
des § 11 Absatz 3 Satz 2 des Fünften Ver-
mögensbildungsgesetzes nicht der Zustim-
mung der zuständigen Stelle, wenn die be-
rechtigte Person diesen Wechsel aus Anlass 
der erstmaligen Gewährung der vermögens-
wirksamen Leistungen verlangt. 
 

 § 81 
Anlage der vermögenswirksamen  

Leistungen 
 
unverändert 

Abschnitt 8 
Sonstige Leistungen und sonstige Vor-

schriften 
 

§ 82 
Aufwandsentschädigungen 

 
(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur 
gewährt werden, wenn aus dienstlicher Ver-
anlassung Aufwendungen entstehen, deren 
Übernahme der Beamtin, dem Beamten, der 
Richterin oder dem Richter nicht zugemutet 
werden kann, und der Haushaltsplan Mittel 
dafür zur Verfügung stellt. Aufwandsent-
schädigungen in festen Beträgen sind nur 
zulässig, wenn aufgrund tatsächlicher An-
haltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen 
nachvollziehbar ist, dass und in welcher 
Höhe dienstbezogene finanzielle Aufwen-
dungen typischerweise entstehen. 
 
(2) Das zuständige Fachministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium durch Rechtsverordnung Richtli-
nien für die Gewährung von Dienstauf-
wandsentschädigungen an die Beamtinnen 
und Beamten der Gemeinden, der Gemein-
deverbände und der sonstigen der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts zu erlassen und dabei Höchstgren-
zen festzulegen. Die Richtlinien dürfen von 

 Abschnitt 8 
Sonstige Leistungen und sonstige Vor-

schriften 
 

§ 82 
Aufwandsentschädigungen 

 
unverändert 
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den für die Landesbeamtinnen und Landes-
beamten geltenden Bestimmungen nur ab-
weichen, wenn dies wegen der Verschieden-
heit der Verhältnisse sachlich notwendig ist. 
 

§ 83 
Dienstordnungsmäßige Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer 
 

(1) Die unter der Aufsicht des Landes ste-
henden Körperschaften des öffentlichen 
Rechts im Bereich der Sozialversicherung 
haben bei der Aufstellung ihrer Dienstord-
nungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nach den §§ 351 bis 357, § 413 Ab-
satz 2, § 414 b der Reichsversicherungsord-
nung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 820-1, veröffentlichen 
bereinigten Fassung in der jeweils geltenden 
Fassung, §§ 144 bis 147 des Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfall-
versicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in der je-
weils geltenden Fassung, § 52 des Gesetzes 
über die Alterssicherung der Landwirte vom 
29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891) in der 
jeweils geltenden Fassung und § 58 des 
Zweiten Gesetzes über die Krankenversi-
cherung der Landwirte vom 20. Dezember 
1988 (BGBl. I S. 2477, 2557) in der jeweils 
geltenden Fassung 
 
1. den Rahmen dieses Gesetzes, insbe-

sondere das für die Beamtinnen und Be-
amten des Landes geltende Besol-
dungs- und Stellengefüge, einzuhalten, 

2. alle weiteren Geldleistungen und geld-
werten Leistungen sowie die Versor-
gung im Rahmen und nach den Grunds-
ätzen der für die Beamtinnen und Beam-
ten des Landes geltenden Bestimmun-
gen zu regeln. 

 
(2) Die besoldungsrechtliche Einstufung der 
Dienstposten der Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer der Träger der Unfallversi-
cherung darf die Besoldungsgruppe B 6 nicht 
über-schreiten. Die stellvertretende Ge-
schäftsführerin oder der stellvertretende Ge-
schäftsführer ist jeweils mindestens eine Be-
soldungsgruppe niedriger einzustufen. 
 

 § 83 
Dienstordnungsmäßige Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer 
 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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(3) Das für Arbeit zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
nach sachgerechter Bewertung Höchstgren-
zen für die besoldungsrechtliche Einstufung 
der Dienstposten der in Absatz 2 genannten 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
festzulegen. 
 
(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
Obergrenzen für Beförderungsämter der 
dienstordnungsmäßigen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer durch Rechtsverordnung 
entsprechend § 27 festzusetzen. 
 
(5) Auf die am 1. Juli 1975 vorhandenen 
dienstordnungsmäßigen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer findet Artikel IX §§ 11 bis 
13 des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitli-
chung und Neuregelung des Besoldungs-
rechtes in Bund und Ländern vom 23. Mai 
1975 (BGBl. I S. 1173) entsprechende An-
wendung. 
 

(3) Das für Soziales zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
nach sachgerechter Bewertung Höchstgren-
zen für die besoldungsrechtliche Einstufung 
der Dienstposten der in Absatz 2 genannten 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
festzulegen. 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 

§ 84  
Zuordnung zu Ämtern nach Einwohner- 

oder Schülerzahlen 
 

(1) Soweit sich die Einreihung der Ämter in 
die Besoldungsgruppen nach der Zahl der 
Einwohnerinnen und Einwohner eines Be-
zirks bestimmt, ist die zum 30. Juni vom Lan-
desbetrieb Information und Technik ermit-
telte Wohnbevölkerung jeweils vom Beginn 
des folgenden Kalenderjahres an maßge-
bend. 
 
(2) Soweit sich an Schulen die Einreihung 
der Funktionsämter in die Besoldungsgrup-
pen nach der Schülerzahl bestimmt, sind für 
das jeweilige Schuljahr die Ergebnisse der 
amtlichen Schulstatistik maßgebend. 
 
(3) § 20 Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 84  
Zuordnung zu Ämtern nach Einwohner- 

oder Schülerzahlen 
 
unverändert 
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Abschnitt 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 85 

Zuständigkeitsregelungen 
 

(1) Die Landesregierung bestimmt durch 
Rechtsverordnung die Behörden, welche bei 
den Beamtinnen und Beamten des Landes 
das Bestehen oder Nichtbestehen eines An-
spruchs auf Besoldung feststellen und die 
Besoldung festsetzen. Für die Beamtinnen 
und Beamten der Gemeinden, Gemeinde-
verbände und der sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts mit Ausnahme der in Absatz 2 ge-
nannten Hochschulen setzt die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle die Besoldung fest. 
 
(2) Die Besoldung der Beamtinnen und Be-
amten der Hochschulen im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. Sep-
tember 2014 (GV. NRW. S. 547) in der je-
weils geltenden Fassung werden diensther-
renübergreifend von der Stelle festgesetzt, 
die die Besoldung der Beamtinnen und Be-
amten des Landes festsetzt. Sie nimmt für 
die Hochschulen auch die sonstigen Befug-
nisse auf dem Gebiet des Besoldungsrechts 
wahr, die ihr bis zum 1. Januar 2007 für die 
Besoldungsberechtigten durch die Besol-
dungszuständigkeitsverordnung NRW vom 
27. November 1979 (GV. NRW. S. 990) in 
der jeweils geltenden Fassung übertragen 
worden sind. Die Stelle nimmt hierbei die 
Funktion der dienstvorgesetzten Stelle wahr 
und ist Besoldungsfestsetzungsbehörde; sie 
erlässt auch den Widerspruchsbescheid. Für 
die Amtshandlung nach Satz 1 gelten für die 
handelnde Stelle die §§ 83 bis 90 des Lan-
desbeamtengesetzes, dabei ist es abwei-
chend von § 87 Absatz 1 des Landesbeam-
tengesetzes ohne Einwilligung der Beamtin 
oder des Beamten zulässig, dass die Hoch-
schule der handelnden Stelle zum Zwecke 
der Durchführung der Amtshandlung die Per-
sonalakte vorlegt.  Die Hochschule und die 
handelnde Stelle nach Satz 1 dürfen einan-
der personenbezogene Daten der Besol-
dungsberechtigten nach Satz 1 übermitteln 
und derartige Daten verarbeiten, wenn dies 

 Abschnitt 9 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 85 

Zuständigkeitsregelungen 
 
unverändert 
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zur rechtmäßigen Erfüllung der der übermit-
telnden Stelle oder dem Empfänger oblie-
genden Aufgaben erforderlich ist; § 89 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 des Landesbeamtenge-
setzes gelten insofern nicht. Das Nähere 
über Art, Umfang und Behandlung der zu 
übermittelnden und zu verarbeitenden per-
sonenbezogenen Daten regelt die Hoch-
schule in einer Ordnung. 
 
(3) Soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, erlässt die zur Durchführung die-
ses Gesetzes erforderlichen allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften das Finanzministe-
rium. 
 

§ 86  
Überleitung in die Landesbesoldungs-

ordnungen A, B, R und W 
 

(1) Bei Beamtinnen und Beamten sowie 
Richterinnen und Richtern, deren Ämter in 
den Bundesbesoldungsordnungen A, B, R o-
der W des Übergeleiteten Besoldungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) in der bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Fassung oder in den Landesbesoldungsord-
nungen A oder B des Landesbesoldungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Februar 2005 (GV. NRW. S. 154) in 
der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung ausgebracht waren, wer-
den die bisherigen Ämter in die entsprechen-
den Ämter und Besoldungsgruppen der An-
lagen 1 bis 5 übergeleitet, soweit sich durch 
dieses Gesetz keine Änderungen bei der 
Amtsbezeichnung und der Besoldungs-
gruppe ergeben. Dies gilt auch für die in der 
Bundesbesoldungsordnung A des Überge-
leiteten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen ausgebrachten Grund-
amtsbezeichnungen, gegebenenfalls mit 
den Zusätzen zu den Grundamtsbezeich-
nungen nach § 22 Absatz 3 und Absatz 4. 
Redaktionelle Änderungen im Sinne einer 
geschlechtsneutralen Sprache sind keine 
Änderungen im Sinne dieser Vorschrift. 
 
 
 
 
 

 § 86  
Überleitung in die Landesbesoldungs-

ordnungen A, B, R und W 
 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die am 30. Juni 2016 vorhandenen Be-
amtinnen und Beamten der bisherigen Be-
soldungsgruppen A 3 und A 4 der Bundes-
besoldungsordnung A des Übergeleiteten 
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(2) Soweit sich durch dieses Gesetz unmit-
telbar die Einstufung, Amtsbezeichnungen, 
Amtszulagen oder Funktionszusätze ändern, 
werden die Beamtinnen, Beamten, Richterin-
nen und Richter nach Maßgabe der Anlage 
17 zu diesem Gesetz in die entsprechenden 
Ämter und Besoldungsgruppen der Anlagen 
1 bis 5 übergeleitet. Als bisherige Besol-
dungsgruppe gilt die Besoldungsgruppe, der 
die Beamtinnen und Beamten sowie Richte-
rinnen und Richter am Tag vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes angehörten. Die Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen und Rich-
ter führen die neue Amtsbezeichnung. So-
weit den bisherigen Amtsbezeichnungen in 
den bisherigen Laufbahnen besonderer 
Fachrichtung andere Zusätze zu den Grund-
amtsbezeichnungen beigefügt waren als sol-
che, die auf den Dienstherrn hinweisen, wer-
den diese Zusätze weiterhin beigefügt, bis 
die zuständige Stelle einen neuen Zusatz zur 
Grundamtsbezeichnung bestimmt.  
 
(3) Beamtinnen und Richterinnen, die am 
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eine männliche Amtsbezeichnung führen, 
sind berechtigt, die Amtsbezeichnung auch 
künftig in der männlichen Form zu führen. 
 

Besoldungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Landesbesoldungs-
ordnung A des Landesbesoldungsgesetzes 
werden zum 1. Juli 2016 in die Besoldungs-
gruppe A 5 der Landesbesoldungsordnung A 
übergeleitet und in eine entsprechende Plan-
stelle der Besoldungsgruppe A 5 der Lan-
desbesoldungsordnung A eingewiesen. 
 
(3) Soweit sich durch dieses Gesetz unmit-
telbar die Einstufung, Amtsbezeichnungen, 
Amtszulagen oder Funktionszusätze ändern, 
werden die Beamtinnen, Beamten, Richterin-
nen und Richter nach Maßgabe der Anlage 
17 zu diesem Gesetz in die entsprechenden 
Ämter und Besoldungsgruppen der Anlagen 
1 bis 5 übergeleitet. Als bisherige Besol-
dungsgruppe gilt die Besoldungsgruppe, der 
die Beamtinnen und Beamten sowie Richte-
rinnen und Richter am Tag vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes angehörten. Die Be-
amtinnen, Beamten, Richterinnen und Rich-
ter führen die neue Amtsbezeichnung. So-
weit den bisherigen Amtsbezeichnungen in 
den bisherigen Laufbahnen besonderer 
Fachrichtung andere Zusätze zu den Grund-
amtsbezeichnungen beigefügt waren als sol-
che, die auf den Dienstherrn hinweisen, wer-
den diese Zusätze weiterhin beigefügt, bis 
die zuständige Stelle einen neuen Zusatz zur 
Grundamtsbezeichnung bestimmt.  
 
(4) Beamtinnen und Richterinnen, die am 
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eine männliche Amtsbezeichnung führen, 
sind berechtigt, die Amtsbezeichnung auch 
künftig in der männlichen Form zu führen. 
 

§ 87  
Übergangsregelungen für Professorin-
nen und Professoren, Rektorinnen und 

Rektoren, Kanzlerinnen und Kanzler  
 

(1) Für die am 1. Januar 2005 im Amt befind-
lichen Professorinnen und Professoren der 
mit Artikel 1 Nummer 1 des Dienstrechtsan-
passungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 16. Mai 2013 in Landesrecht 
übergeleiteten Bundesbesoldungsordnung 
C, die noch in dieser Landesbesoldungsord-
nung vorhanden sind, finden § 1 Absatz 2 
Nummer 2, § 8 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Satz 

 § 87  
Übergangsregelungen für Professorin-
nen und Professoren, Rektorinnen und 

Rektoren, Kanzlerinnen und Kanzler  
 
unverändert 
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5 und Absatz 4 Satz 1, der Abschnitt 2, Un-
terabschnitt 3, die §§ 43 und 50, die Anlagen 
I und II des Bundesbesoldungsgesetzes und 
die Hochschulleitungs-Stellenzulagenver-
ordnung vom 3. August 1977 (BGBl. I S. 
1527), jeweils in der bis zum 22. Februar 
2002 geltenden Fassung, sowie die Anlagen 
IV und IX des Bundesbesoldungsgesetzes 
nach Maßgabe des Bundesbesoldungs- und 
–versorgungsanpassungsgesetzes 2000 
vom 19. April 2001 (BGBl. I S. 618) sowie 
unter Berücksichtigung der weiteren Anpas-
sungen der Besoldung nach § 14 des Bun-
desbesoldungsgesetzes in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung, nach § 14 des 
Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen und nach § 16 
Anwendung; eine Erhöhung von Dienstbezü-
gen durch die Gewährung von Zuschüssen 
nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der bis zum 22. Februar 
2002 geltenden Fassung ist ausgeschlos-
sen. Abweichend von Satz 1 wird im Fall ei-
ner Berufung auf eine höherwertige Profes-
sur an der gleichen Hochschule oder einer 
Berufung an eine andere nordrhein-westfäli-
sche Hochschule, bei erstmaliger Annahme 
eines Rufes in Nordrhein-Westfalen oder auf 
Antrag Professorinnen und Professoren der 
Besoldungsgruppe C 4 ein Amt der Besol-
dungsgruppe W 3 übertragen. Professorin-
nen und Professoren der Besoldungsgrup-
pen C 2 und C 3 wird im Falle des Wechsels 
auf Antrag ein Amt der Besoldungsgruppe W 
2, in den übrigen Fällen des Satzes 2 ein Amt 
der Besoldungsgruppen W 2 oder W 3 über-
tragen. Anträge auf Wechsel sind unwider-
ruflich. In den Fällen der Sätze 2 und 3 finden 
§ 21 Absatz 1, § 57 und § 61 keine Anwen-
dung. Beamtinnen und Beamte, die die 
Übertragung eines Amtes der Landesbesol-
dungsordnung W beantragt haben, können 
abweichend von § 35 Satz 2 und Satz 3 be-
sondere Leistungsbezüge bereits bei erst-
maliger Vergabe unbefristet gewährt wer-
den.  
 
(2) Für die am 1. Januar 2005 im Amt befind-
lichen Hochschuldozentinnen, Hochschuldo-
zenten, Oberassistentinnen, Oberassisten-
ten, Oberingenieurinnen, Oberingenieure 
sowie wissenschaftlichen und künstlerischen 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

196 

Assistentinnen und Assistenten sind der Ab-
schnitt 2, Unterabschnitt 3 sowie die Anlage 
II des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis 
zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung 
sowie die Anlagen IV und IX des Bundesbe-
soldungsgesetzes nach Maßgabe des Bun-
desbesoldungs- und -versorgungsanpas-
sungsgesetzes 2000 vom 19. April 2001 
(BGBl. I S. 618) sowie unter Berücksichti-
gung der weiteren Anpassungen der Besol-
dung nach § 14 des Bundesbesoldungsge-
setzes in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung, nach § 14 des Übergeleiteten Be-
soldungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen und nach § 16 anzuwenden. 
 
(3) Rektorinnen und Rektoren einer Hoch-
schule, deren Besoldung sich nach einem 
der in Anlage 5 zu diesem Gesetz unter 
„Künftig wegfallende Ämter“ aufgeführten 
Amt bestimmt und die bis zu ihrer Ernennung 
als Professorin oder Professor der Besol-
dungsgruppe C 4 ein höheres Grundgehalt 
zuzüglich der Zuschüsse nach den Num-
mern 1 und 2 der Vorbemerkungen zu der 
Bundesbesoldungsordnung C bezogen ha-
ben, erhalten eine Ausgleichszulage. Diese 
wird in Höhe des jeweiligen Unterschiedsbe-
trags zwischen dem Grundgehalt als Rekto-
rin oder Rektor und dem Gesamtbetrag des 
Grundgehalts und der Zuschüsse gewährt, 
der in dem Amt als Professorin oder Profes-
sor jeweils zugestanden hätte. Die Aus-
gleichszulage ist ruhegehaltfähig, soweit sie 
zum Ausgleich eines ruhegehaltfähigen Zu-
schusses dient.  
 
(4) Die Ämter für die in Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 genannten Amtsinhaberinnen und 
Amtsinhaber werden als künftig wegfallende 
Ämter in der Anlage 5 fortgeführt. Die sich 
aus Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ergeben-
den Beträge sind in der Anlage 10 zu diesem 
Gesetz ausgewiesen. 
 
(5) Rektorinnen und Rektoren sowie Kanzle-
rinnen und Kanzler einer Hochschule in ei-
nem Amt der Landesbesoldungsordnungen 
A oder B wird auf Antrag ein Amt der Besol-
dungsgruppe W 3 übertragen. 
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§ 88 
Grundgehaltssätze der fortgeltenden 

Landesbesoldungsordnung H 
 

Die Grundgehaltssätze der fortgeltenden 
Landesbesoldungsordnung H sind in der An-
lage 11 zu diesem Gesetz ausgewiesen.  

 
§ 89  

Künftig wegfallende Ämter 
 

Die als künftig wegfallend bezeichneten Äm-
ter (Anlage 5) dürfen nicht mehr verliehen 
werden, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist. 
 

§ 90  
Übergangsregelung durch die Neurege-

lung der Auslandsbesoldung 
 

Auslandsdienstbezüge, die vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes nach dem Abschnitt 
5 des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen gewährt 
wurden, werden bei einer unveränderten 
Auslandsverwendung in der bisherigen Höhe 
weitergewährt, soweit sie die Auslandsbesol-
dung nach § 73 übersteigen. 
 

 § 88 
Grundgehaltssätze der fortgeltenden 

Landesbesoldungsordnung H 
 
unverändert 
 
 
 

§ 89  
Künftig wegfallende Ämter 

 
unverändert 
 
 
 
 

§ 90  
Übergangsregelung durch die Neurege-

lung der Auslandsbesoldung 
 
unverändert 

§ 91  
Sonstige Übergangsregelungen 

 
(1) Verringert sich die Besoldung durch die 
Anwendung der Vorschriften dieses Geset-
zes, wird eine Ausgleichszulage in Höhe des 
Unterschiedsbetrags zwischen der Besol-
dung, die am Tag vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zugestanden hat, und der Be-
soldung, die ab dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes zusteht, gewährt, soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Diese 
Ausgleichszulage vermindert sich bei jeder 
Erhöhung der Dienstbezüge um den Erhö-
hungsbetrag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 91  
Sonstige Übergangsregelungen 

 
(1) Verringert sich die Besoldung durch die 
Anwendung der Vorschriften dieses Geset-
zes, wird eine Ausgleichszulage in Höhe des 
Unterschiedsbetrags zwischen der Besol-
dung, die am Tag vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zugestanden hat, und der Be-
soldung, die ab dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes zusteht, gewährt, soweit in diesem 
Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Diese 
Ausgleichszulage vermindert sich bei jeder 
Erhöhung der Dienstbezüge um den Erhö-
hungsbetrag. Verringert sich die Stellenzu-
lage für eine Beamtin oder einen Beamten in 
einem Amt der Landesbesoldungsordnung A 
bei Justizvollzugseinrichtungen, in geschlos-
senen Abteilungen oder Stationen bei Psy-
chiatrischen Krankenanstalten, die aus-
schließlich dem Vollzug von Maßregeln der 
Sicherung und Besserung dienen, in abge-
schlossenen Vorführbereichen der Gerichte 
sowie in Abschiebungshafteinrichtungen 
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(2) Werden am Tag vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes Ausgleichs- oder Überlei-
tungszulagen nach früherem Recht gewährt, 
sind diese, solange die bisherigen An-
spruchsvoraussetzungen erfüllt sind, außer 
in den Fällen des Satzes 5 als Ausgleichs- 
oder Überleitungszulage in Höhe der am Tag 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu-
stehenden Höhe fortzuzahlen. Soweit sie für 
die Verringerung von Dienstbezügen ein-
schließlich von Stellenzulagen bei Diensther-
renwechseln in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zustehen, sind sie nach Maßgabe 
des § 61 Absatz 1 Satz 4 zu vermindern. So-
weit sie in anderen Fällen als bei Diensther-
renwechseln in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes für den Wegfall von Stellenzulagen 
zustehen, sind sie nach Maßgabe des § 57 
Absatz 1 Satz 3 zu vermindern. Soweit sie 
aufgrund von § 3 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Überleitung der vorhandenen Beamtinnen, 
Beamten, Richterinnen, Richter, Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabel-
len zustehen, sind sie nach Absatz 1 Satz 2 
zu vermindern. Soweit sie in anderen Fällen 
als bei Dienstherrenwechseln in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes für die Verrin-
gerung des Grundgehalts einschließlich von 
Amtszulagen sowie der Zulage nach Vorbe-
merkung Nummer 27 der Anlage I des Über-
geleiteten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen gewährt werden, gilt ab 
dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
§ 21 entsprechend.  

durch die Anwendung dieses Gesetzes, wird 
bei unveränderter Verwendung bis zu einer 
Dienstzeit von zwei Jahren eine Ausgleichs-
zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen der Zulage, die am Tag vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes nach Vorbemer-
kung Nummer 12 zu den Besoldungsordnun-
gen A und B in der Fassung des Übergelei-
teten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen zugestanden hat, und 
der Zulage nach § 51 gewährt. Die Aus-
gleichszulage wird Beamtinnen und Beam-
ten in Abschiebungshafteinrichtungen nicht 
neben einer Stellenzulage nach § 49 ge-
währt. Die Sätze 3 und 4 gelten unter den 
gleichen Voraussetzungen auch für Anwär-
terinnen und Anwärter nach § 74 Absatz 1. 
 
(2) unverändert 
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(3) Beamtinnen und Beamten, die am Tag 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf-
grund von § 3 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes 
zur Überleitung der vorhandenen Beamtin-
nen, Beamten, Richterinnen, Richter, Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabel-
len oder aufgrund von § 27 Absatz 4 Satz 1 
des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen die nächsthö-
here Stufe als Grundgehalt erhalten, wird 
diese weiterhin in der bisherigen Höhe ge-
währt, bis sie regulär die nächste Stufe des 
Grundgehalts erreichen. Leistungszulagen 
aufgrund von § 3 Absatz 2 Satz 2 des Geset-
zes zur Überleitung der vorhandenen Beam-
tinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger in die neuen Grundgehaltstabel-
len oder aufgrund von § 42a des Übergelei-
teten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen sind, solange die bis-
herigen Voraussetzungen vorliegen, bis zum 
Ablauf der Befristung fortzuzahlen. 
 
(4) Wurde Altersteilzeit vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes angetreten, erfolgt die Be-
rechnung des Zuschlags abweichend von 
§ 70 Absatz 2 nach § 6 Absatz 2 des Über-
geleiteten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der 
Altersteilzeitzuschlagsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Au-
gust 2001 (BGBl. I S. 2239), die zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 
(GV. NRW. S. 234) geändert worden ist. 
 
(5) Hat die regelmäßige Verjährungsfrist von 
Ansprüchen auf Besoldung und auf Rückfor-
derung von zu viel gezahlter Besoldung, die 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden 
sind, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes noch nicht begonnen, wird die Frist 
nach § 7 vom Tag des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes an berechnet. Die Verjährung tritt 
spätestens mit Ablauf der bisherigen Höchst-
frist ein, die ohne Rücksicht auf Kenntnis o-
der grob fahrlässige Unkenntnis begonnen 
hat. Hat die Verjährungsfrist vor dem Inkraft-
treten begonnen, ist für den Fristablauf das 
bis dahin geltende Recht maßgebend. 
 

 (3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 
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(6) Die Ruhegehaltfähigkeit der Zulagen 
nach den Nummern 8, 9, 10 und 12 der Vor-
bemerkungen zu den Bundesbesoldungs-
ordnungen A und B in der Fassung des Über-
geleiteten Besoldungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen, die durch das Versor-
gungsreformgesetz 1998 vom 29. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1666) weggefallen ist, wird für 
Empfängerinnen und Empfänger von Dienst-
bezügen, die bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in den Ruhestand getreten sind o-
der versetzt worden sind und die bei Eintritt 
oder Versetzung in den Ruhestand die Vo-
raussetzungen der Nummer 3a Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 der Vorbemerkungen zu 
den Bundesbesoldungsordnungen A und B 
zum Bundesbesoldungsgesetz in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fassung 
erfüllt haben, ab dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes wieder hergestellt. Für die Höhe 
der Ruhegehaltfähigkeit ist der Zeitpunkt des 
Eintritts oder der Versetzung in den Ruhe-
stand maßgebend. Eine Nachzahlung für 
Zeiträume vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes erfolgt nicht. 
 
(7) Bei Anwärterinnen und Anwärtern (§ 74 
Absatz 1), die sich am 31. Mai 2013 im Vor-
bereitungsdienst bei einem Dienstherrn nach 
§ 1 Absatz 1 befunden haben und die nach 
Abschluss des Vorbereitungsdienstes in ein 
Amt der Besoldungsgruppe bis höchstens A 
11 eintreten, richtet sich die Festsetzung der 
Stufe des Grundgehalts abweichend von § 
29 Absatz 2 entsprechend nach § 27 und § 
28 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung. 
 

 (6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 

(8) Bis zum 31. Dezember 2016 gehört die 
jährliche Sonderzahlung nach dem Sonder-
zahlungsgesetz-NRW vom 20. Novem-
ber 2003 (GV. NRW. S. 696) in der jeweils 
geltenden Fassung als sonstiger Bezug zur 
Besoldung nach § 1 Absatz 5 sowie zur 
Brutto- und Nettobesoldung im Sinne des 
§ 70 Absatz 2 nach § 70 Absatz 3. Zum 
1. Januar 2017 wird die jährliche Sonderzah-
lung in die monatlichen Bezüge integriert. 
 
(9) Am 1. Januar 2017 zustehende Aus-
gleichs- oder Überleitungszulagen erhöhen 
sich für die Beamtinnen und Beamten der 

 (8) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Am 1. Januar 2017 zustehende Aus-
gleichs- oder Überleitungszulagen erhöhen 
sich für die Beamtinnen und Beamten der 
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Besoldungsgruppen A 2 bis A 6 um 5 Pro-
zent, für die Beamtinnen und Beamten der 
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 sowie für 
die Anwärterinnen und Anwärter um 3,75 
Prozent und für die übrigen Beamtinnen und 
Beamten sowie die Richterinnen und Richter 
um 2,5 Prozent. Für die Bemessungsgrund-
lagen der Zulagen, Aufwandsentschädigun-
gen und anderer Bezüge nach Artikel 14 § 5 
des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 
(BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I  S. 
334) geändert worden ist, gilt Satz 1 entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
(10) Die Erhöhungen der Besoldung zum 
1. Januar 2017, die auf die Integration der 
jährlichen Sonderzahlung in die monatlich zu 
zahlenden Bezüge zurückzuführen sind, gel-
ten nicht als Erhöhung der Dienstbezüge im 
Hinblick auf Ausgleichs- und Überleitungszu-
lagen und auch nicht als Anpassung im 
Sinne des § 17 Absatz 2 Satz 1. 
 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 6 um 5 Pro-
zent, für die Beamtinnen und Beamten der 
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 sowie für 
die Anwärterinnen und Anwärter um 3,75 
Prozent und für die übrigen Beamtinnen und 
Beamten sowie die Richterinnen und Richter 
um 2,5 Prozent. Für die Bemessungsgrund-
lagen der Zulagen, Aufwandsentschädigun-
gen und anderer Bezüge nach Artikel 14 § 5 
des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 
(BGBl. I S. 322), das durch Artikel 17 des Ge-
setzes vom 19. Februar 2006 (BGBl. I  S. 
334) geändert worden ist, gilt Satz 1 entspre-
chend. Soweit am 1. Januar 2017 Aus-
gleichs- und Überleitungszulagen erhöht 
werden, die der Verminderung unterliegen, 
erhöhen die Erhöhungsbeträge nach Satz 1 
die Bemessungsgrundlagen für die Vermin-
derung. 
 
(10) unverändert 

(11) Beamtinnen und Beamte, die sich am 
Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
Erfahrungsstufe 7 der Besoldungsgruppen A 
3 oder A 4 befinden, werden der neu hinzu-
gefügten Erfahrungsstufe 8 zugeordnet, 
wenn die bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes in der Erfahrungsstufe 7 nach den §§ 27 
und 28 des Übergeleiteten Besoldungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen zu 
berücksichtigenden Erfahrungszeiten mehr 
als drei Jahre bis zu sechs Jahren, der neu 
hinzugefügten Erfahrungsstufe 9, wenn 
diese Zeiten mehr als sechs Jahre bis zu 
zehn Jahren und der neu hinzugefügten Er-
fahrungsstufe 10, wenn diese Zeiten mehr 
als zehn Jahre betragen. Für den weiteren 
Stufenaufstieg von der Erfahrungsstufe 8 in 
die Erfahrungsstufe 9 und von der Erfah-
rungsstufe 9 in die Erfahrungsstufe 10 gelten 
die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
Erfahrungsstufe 7 erbrachten Zeiten, soweit 
sie mehr als drei Jahre bis zu sechs Jahren 

 (11) unverändert 
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betragen, als in Erfahrungsstufe 8 und, so-
weit sie mehr als sechs bis zu zehn Jahren 
betragen, als in Erfahrungsstufe 9 erbracht. 
Beamtinnen und Beamte, die sich am Tag 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Er-
fahrungsstufe 8 der Besoldungsgruppe A 5 
befinden, werden der neu hinzugefügten Er-
fahrungsstufe 9 zugeordnet, wenn die bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes in der Er-
fahrungsstufe 8 nach den §§ 27 und 28 des 
Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen zu berücksichti-
genden Erfahrungszeiten mehr als drei 
Jahre bis zu sieben Jahren und der neu hin-
zugefügten Erfahrungsstufe 10, wenn diese 
Zeiten mehr als sieben Jahre betragen. Für 
den weiteren Stufenaufstieg von der Erfah-
rungsstufe 9 in die Erfahrungsstufe 10 gelten 
die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in 
Erfahrungsstufe 8 erbrachten Zeiten, soweit 
sie mehr als drei Jahre betragen, als in Er-
fahrungsstufe 9 erbracht. 
Beamtinnen und Beamte, die sich am Tag 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Er-
fahrungsstufe 9 der Besoldungsgruppe A 6 
befinden, werden der neu hinzugefügten Er-
fahrungsstufe 10 zugeordnet, wenn die bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes in der Er-
fahrungsstufe 9 nach den §§ 27 und 28 des 
Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen zu berücksichti-
genden Erfahrungszeiten mehr als vier Jahre 
betragen.  
 
(12) Ein Zuschlag nach § 71 ist auch in den 
Fällen zu zahlen, in denen vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes ein höherer Zuschlag 
bei begrenzter Dienstfähigkeit als der nach 
den Regeln der Verordnung über die Gewäh-
rung eines Zuschlags zu den Dienstbezügen 
bei begrenzter Dienstfähigkeit vom 9. Okto-
ber 2007 (GV. NRW. S. 407), die durch Ver-
ordnung vom 28. August 2012 (GV. NRW. 
S. 385) geändert worden ist, beantragt wor-
den ist. In diesen Fällen ist der Zuschlag 
nach § 71 ab dem Monat Januar des Jahres 
der Antragstellung, frühestens jedoch ab 
dem Monat, in dem alle Tatbestandsvoraus-
setzungen vorliegen, zu zahlen. Ein Antrag 
in diesem Sinne setzt nicht voraus, dass ein 
bezifferter Anspruch, etwa ein konkreter Zu-
schlagsbetrag, geltend gemacht wurde. Über 

 (12) unverändert 
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den Antrag darf noch nicht bestandskräftig 
entschieden sein. 
 
  (13) Anstelle der Stufenzuordnung durch 

§§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der 
vorhandenen Beamtinnen, Beamten, Richte-
rinnen, Richter, Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger in die 
neuen Grundgehaltstabellen vom 
16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) wird die Er-
fahrungsstufe auf Antrag nach den §§ 29 bis 
31 und 41 festgesetzt. Die Stufenfestsetzung 
erfolgt frühestens mit Wirkung vom ersten 
Tag des Kalenderjahres, in dem der Antrag 
gestellt wird. Das Antragsrecht nach Satz 1 
erlischt mit Ablauf des 30. Juni 2017. 
 

§ 92  
Fortgeltung von Rechtsverordnungen 

 
(1) Folgende durch § 1 Absatz 2 Nummer 2 
des Landesbesoldungsgesetzes in der Fas-
sung vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234)  
in Landesrecht übergeleitete, auf Grund des 
Bundesbesoldungsgesetzes erlassene 
Rechtsverordnungen des Bundes jeweils in 
der am 31. August 2006 geltenden Fassung 
gelten bis zum Inkrafttreten jeweiliger neuer 
Rechtsverordnungen fort, soweit sich aus 
diesem Gesetz oder auf Grund sonstiger lan-
desrechtlicher Bestimmungen nichts ande-
res ergibt; unberührt bleiben landesrechtli-
che Bestimmungen, die seit dem 1. Septem-
ber 2006 erlassen wurden: 
 
1. Zweite Besoldungs-Übergangsverord-

nung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. November 1997 (BGBl. I 
S. 2764), die durch Artikel 258 der Ver-
ordnung vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2304) geändert worden ist, 

2. Erschwerniszulagenverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Dezember 1998 (BGBl. I S. 3497), die 
durch Artikel 67 des Gesetzes vom 
21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818) geändert 
worden ist, 

3. Verordnung über die Gewährung von 
Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Dezember 1998 (BGBl. I S. 3494), die 

 § 92  
Fortgeltung von Rechtsverordnungen 

 
unverändert 
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durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. No-
vember 2004 (BGBl. I S. 2774) geändert 
worden ist, 

4. Vollstreckungsvergütungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8), 

5. Verordnung über die Gewährung einer 
Unterrichtsvergütung für Lehramtsan-
wärter vom 18. Juli 1976 (BGBl. I S. 
1828), die durch Artikel 6 der Verord-
nung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 
3177) geändert worden ist, 

6. Übergangszahlungsverordnung vom 23. 
Juli 1975 (BGBl. I S. 1982), die durch Ar-
tikel 14 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2003 (BGBl. I S. 2848) geändert 
worden ist, 

7. Kommunalbesoldungsverordnung des 
Bundes vom 7. April 1978 (BGBl. I S. 
468), die durch Verordnung vom 19. Ok-
tober 2001 (BGBl. I S. 2697) geändert 
worden ist, 

8. Sparkassenbesoldungsverordnung des 
Bundes vom 16. Juni 1976 (BGBl. I S. 
1588), die durch Verordnung vom 
22. Juni 1983 (BGBl. I S. 732) geändert 
worden ist, 

9. Werkleiterbesoldungsverordnung des 
Bundes vom 16. Juni 1976 (BGBl. I S. 
1585), die durch Verordnung vom 
22. Juni 1983 (BGBl. I S. 731) geändert 
worden ist, 

10. Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 4 des 
Bundesbesoldungsgesetzes vom 
8. Juni 1976 (BGBl. I S. 1468), 

11. Hochschulleitungs-Stellenzulagenver-
ordnung vom 3. August 1977 (BGBl. I S. 
1527) und die  

12. Verordnung zur Überleitung in die im 
Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung 
und Neuregelung des Besoldungsrechts 
in Bund und Ländern geregelten Ämter 
und über die künftig wegfallenden Ämter 
vom 1. Oktober 1975 (BGBl. I S. 2608), 
die durch Gesetz vom 25. September 
1990 (BGBl. I S. 2106) geändert worden 
ist. 

 
(2) Soweit nach diesem Gesetz die Landes-
regierung oder eine andere Stelle ermächtigt 
ist, durch Rechtsverordnung bestimmte Be-
reiche zu regeln, bleiben die bisherigen 
Rechtsverordnungen der Landesregierung 
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oder einer anderen Stelle des Landes bis 
zum Inkrafttreten der jeweiligen neuen 
Rechtsverordnung in Kraft.  
 

§ 93 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am [Einfügen Tag des In-
krafttretens des Gesetzes] in Kraft. Gleich-
zeitig tritt das Landesbesoldungsgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 154), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Oktober 
2014 (GV. NRW. S. 624) geändert worden 
ist, außer Kraft. 
 

 § 93 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
unverändert 
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Anlage 1 
Landesbesoldungsordnung A 

 
Besoldungsgruppe A 3 
 
Hauptamtsgehi lf in, Hauptamtsgehi lfe  
1)  
Landgestütwärterin, Landgestütwär-
ter 
Oberaufseherin, Oberaufseher 1) 2)  
 
1) Als Einstiegsamt, wenn nach Maßgabe der Laufbahnvor-

schriften die Laufbahnbefähigung in einer Laufbahnprü-
fung erworben wurde oder eine abgeschlossene förderli-
che Berufsausbildung oder eine mindestens dreijährige 
Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Dienstherren nachge-
wiesen wurde. 

2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14.   

 
Besoldungsgruppe A 4 
 
Amtsmeisterin, Amtsmeister 
Hauptaufseherin, Hauptaufseher 1 )  
Hauptwachtmeister in, Hauptwacht-
meister 1 )  2 )  3 )  
Landgestütoberwärterin, Landgestütober-
wärter 
Oberwart in, Oberwart 1 )  3 )  
 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
2) Erhält in der Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 

eine Amtszulage nach Anlage 14. Neben der Amtszu-
lage steht eine Amtszulage nach der Fußnote 1 nicht zu. 

3) Als Einstiegsamt. 

 
Besoldungsgruppe A 5 
 
 

 
Erste Hauptwachtmeister in, Erster 
Hauptwachtmeister 1 )  2 )  3 )  
Hauptwart in, Hauptwart 1 )  2 )  

 

 
Landgestüthauptwärterin, Landgestüthaupt-
wärter 
Oberamtsmeister in, Oberamtsmeis-
ter 2)  4 )  
Sattelmeisterin, Sattelmeister 
 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppen A 6. 
3) Erhält in der Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 

eine Amtszulage nach Anlage 14. Neben der Amtszulage 
steht eine Amtszulage nach der Fußnote 1 nicht zu. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14, wenn im Sit-
zungsdienst der Gerichte eingesetzt. 

 Anlage 1 
Landesbesoldungsordnung A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoldungsgruppe A 5 
 
Oberwachtmeister in,  Oberwacht-
meister 1 )  2 )  
Erste Hauptwachtmeister in, Erster 
Hauptwachtmeister 1 )  2 )  
Hauptwart in, Hauptwart 1 )  2 )  

Justizoberwachtmeisterin, Just iz-
oberwachtmeister 3 )  
Landgestüthauptwärterin, Landgestüthaupt-
wärter 
Oberamtsmeister in, Oberamtsmeis-
ter 2 )  4 )  
Sattelmeisterin, Sattelmeister 
 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppen A 6. 
3) Erhält in der Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 

eine Amtszulage nach Anlage 14. Neben der Amtszulage 
steht eine Amtszulage nach der Fußnote 1 nicht zu. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14, wenn im Sit-
zungsdienst der Gerichte eingesetzt. 
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Besoldungsgruppe A 6 
 
Erste Hauptwachtmeister in, Erster 
Hauptwachtmeister 1 )  2 )  
Hauptwart in, Hauptwart 1 )  

 
 
Landgestüthauptwärterin, Landgestüthaupt-
wärter 3) 
Obersattelmeister in, Obersattelmeis-
ter 4 )  
Sekretärin, Sekretär 5 )  6 )  

Werkmeisterin, Werkmeister  
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. Für bis zu 20 

Prozent der Gesamtzahl der Planstellen der Laufbahn-
gruppe 1, erstes Einstiegsamt. 

2) Erhält in der Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. Für bis zu 20 
Prozent der Gesamtzahl der Planstellen im Gestütwärter-
dienst. 

4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7. 
5) Als Einstiegsamt für Laufbahnen der Laufbahngruppe 1, 

zweites Einstiegsamt sowie als Beförderungsamt für 
Laufbahnen der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt. 

6) In der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt für bis zu 
20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen. 

 

Besoldungsgruppe A 6 
 
Erste Hauptwachtmeister in, Erster 
Hauptwachtmeister 1 )  
Hauptwart in, Hauptwart 1 )  

Justizhauptwachtmeisterin, Just iz-
hauptwachtmeister 2 )  
Landgestüthauptwärterin, Landgestüthaupt-
wärter 3) 
Obersattelmeister in, Obersattelmeis-
ter 4 )   
Sekretärin, Sekretär 5 )  6 )  

Werkmeisterin, Werkmeister  
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. Für bis zu 20 

Prozent der Gesamtzahl der Planstellen der Laufbahn-
gruppe 1, erstes Einstiegsamt. 

2) Erhält in der Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. Für bis zu 20 
Prozent der Gesamtzahl der Planstellen im Gestütwärter-
dienst. 

4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7. 
5) Als Einstiegsamt für Laufbahnen der Laufbahngruppe 1, 

zweites Einstiegsamt sowie als Beförderungsamt für 
Laufbahnen der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt. 

6) In der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt für bis zu 
20 Prozent der Gesamtzahl der Planstellen. 

 

Besoldungsgruppe A 7 
 
Brandmeisterin, Brandmeister 1) 
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster 
Justizhauptwachtmeister 2) 

- als Leiterin oder Leiter einer Justizwacht-
meisterei -  
Krankenschwester, Krankenpfleger 1) 
Obersattelmeisterin, Obersattelmeister 3)  
Obersekretärin, Obersekretär 4)  5 )  
Oberwerkmeister in, Oberwerkmeis-
ter 6)  7 )  
Stationsschwester, Stationspfleger 8) 
 
1) Als Einstiegsamt. 
2) Als Beförderungsamt der Laufbahngruppe 1, erstes Ein-

stiegsamt für die Laufbahn des Justizwachtmeisterdiens-
tes. Nur in Fällen von besonderer Bedeutung. Erhält 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 
4) Auch als Einstiegsamt für Laufbahnen der Laufbahn-

gruppe 1, zweites Einstiegsamt der technischen Dienste. 
5) Als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, zweites Ein-

stiegsamt für die Laufbahn des allgemeinen Vollzugs-
dienstes bei den Justizvollzugsanstalten. Auch als Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt 
für die Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes in 
besonderen Abschiebungshafteinrichtungen. 

6) Auch als Einstiegsamt. 
7) Als Einstiegsamt für die Laufbahn des Werkdienstes bei 

den Justizvollzugsanstalten. 
8) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

 

 Besoldungsgruppe A 7 
 
unverändert 
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Besoldungsgruppe A 8 
 
Abteilungsschwester, Abteilungspfleger 
Gerichtsvollzieherin, Gerichtsvollzieher 1) 
Hauptsattelmeisterin, Hauptsattelmeister 
Hauptsekretärin, Hauptsekretär  
Hauptwerkmeister in,  Hauptwerk-
meister 
Oberbrandmeisterin, Oberbrandmeister 
 
1) Als Einstiegsamt. 

 
Besoldungsgruppe A 9 
 
Amtsinspektorin, Amtsinspektor 1 )  

Betriebsinspektorin, Betr iebsinspek-
tor 1 )  

Erste Hauptsattelmeisterin, Erster Hauptsat-
telmeister 
Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung 
für die Laufbahn 2) 3) 
− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
Berufskollegs −  

− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
Förderschulen −  

− der Werkstattlehrerin oder des Werkstatt-
lehrers −  

Hauptbrandmeisterin, Hauptbrandmeister 1) 
Inspektorin, Inspektor  

Kriminalkommissarin, Kriminalkommissar 
Obergerichtsvollzieherin, Obergerichtsvoll-
zieher 1) 
Oberin, Pflegevorsteher 4) 5) 

Oberschwester, Oberpfleger 5) 

Polizeikommissarin, Polizeikommissar 
 
1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungs-

gruppe A 9 abheben, können nach Maßgabe sachgerech-
ter Bewertung jeweils bis zu 30 Prozent der Stellen mit 
einer Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet werden 

2)  Als Einstiegsamt. 
3) Ohne Strukturzulage nach § 47. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
5) Erhält bei Bestellung zum Mitglied einer Krankenhausbe-

triebsleitung für die Dauer dieser Tätigkeit eine Stellenzu-
lage nach Anlage  15. 

 

Besoldungsgruppe A 8 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoldungsgruppe A 9 
 
unverändert 

Besoldungsgruppe A 10 
 
Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung 
für die Laufbahn  
− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
allgemeinbildenden Schulen − 1) 

− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
Berufskollegs − 1) 2) 

 Besoldungsgruppe A 10 
 
unverändert 
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− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
Förderschulen − 1) 2) 

− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers an Berufskollegs – 1) 3) 4) 

− der Werkstattlehrerin oder des Werkstatt-
lehrers − 1) 2) 

Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkom-
missar 
Oberinspektorin, Oberinspektor 5 )  

Oberinspektorin, Oberinspektor 6 )  7 )  

8 )  9 )  

Polizeioberkommissarin, Polizeioberkom-
missar 
 
1) Ohne Strukturzulage nach § 47. 
2) Als Beförderungsamt für Beamtinnen und Beamte, die 

eine achtjährige Lehrtätigkeit ausgeübt oder eine drei-
jährige Dienstzeit seit der Anstellung als Fachlehrerin o-
der Fachlehrer in der Besoldungsgruppe A 9 verbracht 
haben. 

3) Als Einstiegsamt. 
4) Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- 

oder Ingenieurschulabschluss. 
5) Als erstes Einstiegsamt in der Laufbahngruppe 2 in tech-

nischen Laufbahnen. 
6) Als Beförderungsamt der Laufbahngruppe 1, zweites 

Einstiegsamt für die Laufbahn des allgemeinen Vollzugs-
dienstes bei den Justizvollzugsanstalten oder der Lauf-
bahn des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten. 
Das Amt kann nur Beamtinnen und Beamten verliehen 
werden, die eine mindestens vierjährige Dienstzeit in der 
Besoldungsgruppe A 9 verbracht haben. 

7) Das Amt kann nur Beamtinnen und Beamten, denen die 
Leitung des allgemeinen Justizvollzugsdienstes oder des 
Werkdienstes in einer Justizvollzugsanstalt übertragen 
worden ist, verliehen werden. Nur in Stellen von beson-
derer Bedeutung. 

8) Das Amt kann auch Beamtinnen und Beamten als stän-
dige Vertreterin oder ständiger Vertreter einer in die Be-
soldungsgruppe A 11 eingestuften Leitung des allgemei-
nen Vollzugsdienstes oder des Werkdienstes in einer 
Justizvollzugsanstalt verliehen werden. Nur in Stellen 
von besonderer Bedeutung. 

9) Das Amt kann auch Beamtinnen und Beamten, denen 
die Leitung des Krankenpflegedienstes in dem Justizvoll-
zugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen übertragen wor-
den ist, oder als ständige Vertreterin oder ständiger Ver-
treter einer in Besoldungsgruppe A 11 eingestuften Lei-
tung des Krankenpflegedienstes in dem Justizvollzugs-
krankenhaus Nordrhein-Westfalen verliehen werden. 

 
Besoldungsgruppe A 11 
 
Amtfrau, Amtmann 
Amtfrau, Amtmann 1)  2 )  3 )  

Fachlehrerin, Fachlehrer − an einer Fach-
hochschule oder in einem Fachhochschul-
studiengang an einer Universität mit der Be-
fähigung für die Laufbahn 
− der Lehrerin oder des Lehrers für Sozial-
arbeit − 4) 

− der Lehrerin oder des Lehrers für Sozial-
pädagogik − 4) 

 Besoldungsgruppe A 11 
 
Amtfrau, Amtmann 
Amtfrau, Amtmann 1)  2 )  3 )  

Fachlehrerin, Fachlehrer − an einer Fach-
hochschule oder in einem Fachhochschul-
studiengang an einer Universität mit der Be-
fähigung für die Laufbahn 
− der Lehrerin oder des Lehrers für Sozial-
arbeit − 4) 

− der Lehrerin oder des Lehrers für Sozial-
pädagogik − 4) 
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− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers − 4) 

Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung 
für die Laufbahn 
− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
Berufskollegs als Fachberaterin/Fachbera-
ter – 5) 6) 

− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers an Berufskollegs – 5) 7) 8) 

Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhaupt-
kommissar 6) 
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkom-
missar 6) 
 
1) Als Beförderungsamt der Laufbahngruppe 1, zweites Ein-

stiegsamt für die Laufbahn des allgemeinen Vollzugs-
dienstes bei den Justizvollzugsanstalten, der Laufbahn 
des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten oder 
der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes in beson-
deren Abschiebungshafteinrichtungen. Das Amt kann nur 
Beamtinnen und Beamten verliehen werden, die eine 
mindestens zweijährige Dienstzeit in der Besoldungs-
gruppe A 10 verbracht haben. 

2) Das Amt kann nur Beamtinnen und Beamten, denen die 
Leitung des allgemeinen Vollzugsdienstes in einer Justiz-
vollzugsanstalt oder in einer besonderen Abschiebungs-
hafteinrichtung oder des Werkdienstes in einer Justizvoll-
zugsanstalt übertragen worden ist, verliehen werden. Nur 
in Stellen von besonderer Bedeutung. 

3) Das Amt kann auch Beamtinnen und Beamten, denen die 
Leitung des Krankenpflegedienstes in dem Justizvoll-
zugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen übertragen wor-
den ist, verliehen werden. 

4) Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- o-
der Ingenieurschulabschluss. 

5) Ohne Strukturzulage nach § 47. 
6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 
7) Als Einstiegsamt nur für Beamtinnen und Beamte mit 

Fachhochschul- oder Ingenieurschulabschluss. 
8) Als Beförderungsamt für Beamtinnen und Beamte, die 

nach Abschluss der Ausbildung eine achtjährige Lehrtä-
tigkeit ausgeübt oder seit der Anstellung eine vierjährige 
Dienstzeit in einem Amt ihrer Laufbahn oder einer gleich-
wertigen Laufbahn in der Besoldungsgruppe A 10 ver-
bracht haben. 

 

− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers − 4) 

Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung 
für die Laufbahn 
− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
Berufskollegs als Fachberaterin oder Fach-
berater – 5) 6) 

− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers an Berufskollegs – 5) 7) 8) 

Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhaupt-
kommissar 6) 
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkom-
missar 6) 
 
1) Als Beförderungsamt der Laufbahngruppe 1, zweites Ein-

stiegsamt für die Laufbahn des allgemeinen Vollzugs-
dienstes bei den Justizvollzugsanstalten, der Laufbahn 
des Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstalten oder 
der Laufbahn des allgemeinen Vollzugsdienstes in beson-
deren Abschiebungshafteinrichtungen. Das Amt kann nur 
Beamtinnen und Beamten verliehen werden, die eine 
mindestens zweijährige Dienstzeit in der Besoldungs-
gruppe A 10 verbracht haben. 

2) Das Amt kann nur Beamtinnen und Beamten, denen die 
Leitung des allgemeinen Vollzugsdienstes in einer Justiz-
vollzugsanstalt oder in einer besonderen Abschiebungs-
hafteinrichtung oder des Werkdienstes in einer Justizvoll-
zugsanstalt übertragen worden ist, verliehen werden. Nur 
in Stellen von besonderer Bedeutung. 

3) Das Amt kann auch Beamtinnen und Beamten, denen die 
Leitung des Krankenpflegedienstes in dem Justizvoll-
zugskrankenhaus Nordrhein-Westfalen übertragen wor-
den ist, verliehen werden. 

4) Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- o-
der Ingenieurschulabschluss. 

5) Ohne Strukturzulage nach § 47. 
6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12. 
7) Als Einstiegsamt nur für Beamtinnen und Beamte mit 

Fachhochschul- oder Ingenieurschulabschluss. 
8) Als Beförderungsamt für Beamtinnen und Beamte, die 

nach Abschluss der Ausbildung eine achtjährige Lehrtä-
tigkeit ausgeübt oder seit der Anstellung eine vierjährige 
Dienstzeit in einem Amt ihrer Laufbahn oder einer gleich-
wertigen Laufbahn in der Besoldungsgruppe A 10 ver-
bracht haben. 

 
Besoldungsgruppe A 12 
 
Amtsanwältin, Amtsanwalt 1) 

Amtsrät in, Amtsrat  
Fachlehrerin, Fachlehrer − an einer Fach-
hochschule oder in einem Fachhochschul-
studiengang an einer Universität mit der Be-
fähigung für die Laufbahn 
− der Lehrerin oder des Lehrers für Sozial-
arbeit − 2) 

− der Lehrerin oder des Lehrers für Sozial-
pädagogik − 2) 

− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers − 2) 

 Besoldungsgruppe A 12 
 
Amtsanwältin, Amtsanwalt 1) 

Amtsrät in, Amtsrat  
Fachlehrerin, Fachlehrer − an einer Fach-
hochschule oder in einem Fachhochschul-
studiengang an einer Universität mit der Be-
fähigung für die Laufbahn 
− der Lehrerin oder des Lehrers für Sozial-
arbeit − 2) 

− der Lehrerin oder des Lehrers für Sozial-
pädagogik − 2) 

− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers − 2) 
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Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung 
für die Laufbahn 
− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
Berufskollegs als Fachberaterin/Fachbera-
ter – 3) 

− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers an Berufskollegs – 4) 

Konrektorin, Konrektor 

− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern − 5) 

Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhaupt-
kommissar 3) 
Lehrerin, Lehrer 
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge-
samtschulen − 1) 6) 
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkom-
missar 3) 

Rechnungsrätin, Rechnungsrat 
− als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeam-
ter beim Landesrechnungshof −  
Rektorin, Rektor  
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
bis zu 80 Schülerinnen und Schülern − 5) 

Sportlehrerin, Sportlehrer  
− an einer allgemeinbildenden Schule, an 
einem Berufskolleg oder an einer Förder-
schule −  
Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor 
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 540 Schülerinnen und Schülern − 
5) 

 
1) Als Einstiegsamt. 
2) Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- o-

der Ingenieurschulabschluss. Das Amt kann nur Beamtin-
nen und Beamten verliehen werden, die nach Abschluss 
der Ausbildung eine achtjährige Lehrtätigkeit ausgeübt o-
der seit der Anstellung eine vierjährige Dienstzeit in einem 
Amt ihrer Laufbahn oder einer gleichwertigen Laufbahn in 
der Besoldungsgruppe A 11 verbracht haben. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 
4) Als Beförderungsamt für Beamtinnen und Beamte mit 

Fachhochschul- oder Ingenieurschulabschluss, die eine 
achtjährige Lehrtätigkeit ausgeübt oder eine dreijährige 
Dienstzeit seit der Anstellung als Fachlehrerin oder Fach-
lehrer in der Besoldungsgruppe A 11 verbracht haben. 

5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 

 
 
 
 
 
 

Fachlehrerin, Fachlehrer mit der Befähigung 
für die Laufbahn 
− der Fachlehrerin oder des Fachlehrers an 
Berufskollegs als Fachberaterin oder Fach-
berater – 3) 

− der Technischen Lehrerin oder des Tech-
nischen Lehrers an Berufskollegs – 4) 

Konrektorin, Konrektor 

− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern − 5) 

Kriminalhauptkommissarin, Kriminalhaupt-
kommissar 3) 
Lehrerin, Lehrer 
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge-
samtschulen − 1) 6) 
Polizeihauptkommissarin, Polizeihauptkom-
missar 3) 

Rechnungsrätin, Rechnungsrat 
− als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeam-
ter beim Landesrechnungshof −  
Rektorin, Rektor  
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
bis zu 80 Schülerinnen und Schülern − 5) 

Sportlehrerin, Sportlehrer  
− an einer allgemeinbildenden Schule, an 
einem Berufskolleg oder an einer Förder-
schule −  
Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor 
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 540 Schülerinnen und Schülern − 
5) 

 
1) Als Einstiegsamt. 
2) Nur für Beamtinnen und Beamte ohne Fachhochschul- o-

der Ingenieurschulabschluss. Das Amt kann nur Beamtin-
nen und Beamten verliehen werden, die nach Abschluss 
der Ausbildung eine achtjährige Lehrtätigkeit ausgeübt o-
der seit der Anstellung eine vierjährige Dienstzeit in einem 
Amt ihrer Laufbahn oder einer gleichwertigen Laufbahn in 
der Besoldungsgruppe A 11 verbracht haben. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11. 
4) Als Beförderungsamt für Beamtinnen und Beamte mit 

Fachhochschul- oder Ingenieurschulabschluss, die eine 
achtjährige Lehrtätigkeit ausgeübt oder eine dreijährige 
Dienstzeit seit der Anstellung als Fachlehrerin oder Fach-
lehrer in der Besoldungsgruppe A 11 verbracht haben. 

5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
6) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
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Besoldungsgruppe A 13 
 
Ärzt in, Arzt 1 )  
Akademische Rätin, Akademischer Rat 
– als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule –  
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kri-
minalhauptkommissar 
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-
zeihauptkommissar 
Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor 
– als Koordinatorin oder Koordinator – 2) 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei ei-
ner Handwerkskammer 3) 
Konrektorin, Konrektor 
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern −  
− als Fachleiterin/Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene − 1) 

− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 180 und bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern − 4) 
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern − 5) 

Lehrerin, Lehrer 
− mit der Befähigung für ein sonderpädago-
gisches Lehramt – 6) 

− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge-
samtschulen – 7) 

Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt 8) 
Oberlehrerin, Oberlehrer – an einer Justiz-
vollzugsanstalt –  
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat 
− als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeam-
ter beim Landesrechnungshof −  
Pfarrerin, Pfarrer 1) 
Rätin, Rat 9)  10 )  1 1 )  

Rektorin, Rektor 
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und 
Schülern −  
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern − 4) 

− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit bis zu 180 Schülerinnen 
und Schülern − 5) 

 Besoldungsgruppe A 13 
 
Ärzt in, Arzt 1 )  
Akademische Rätin, Akademischer Rat 
– als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule –  
Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kri-
minalhauptkommissar 
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Poli-
zeihauptkommissar 
Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor 
– als Koordinatorin oder Koordinator – 2) 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei ei-
ner Handwerkskammer 3) 
Konrektorin, Konrektor 
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern −  
− als Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene − 1) 

− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 180 und bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern − 4) 
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern − 5) 

Lehrerin, Lehrer 
− mit der Befähigung für ein sonderpädago-
gisches Lehramt – 6) 

− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge-
samtschulen – 7) 

Oberamtsanwältin, Oberamtsanwalt 8) 
Oberlehrerin, Oberlehrer – an einer Justiz-
vollzugsanstalt –  
Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat 
− als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeam-
ter beim Landesrechnungshof −  
Pfarrerin, Pfarrer 1) 
Rätin, Rat 9)  10 )  1 1 )  

Rektorin, Rektor 
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 80 bis zu 180 Schülerinnen und 
Schülern −  
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern − 4) 

− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit bis zu 180 Schülerinnen 
und Schülern − 5) 
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Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrek-
tor 
− als didaktische Leiterin oder didaktische 
Leiter an einer noch nicht voll ausgebauten 
Sekundarschule mit weniger als vier Zügen 
in vier Jahrgangsstufen − 12) 

− als Koordinatorin oder Koordinator lernbe-
reichs- und abteilungsübergreifender Aufga-
ben − 12) 13) 

− als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern einer Sekundarschule − 12) 
Studienrätin, Studienrat 
− im Hochschuldienst − 
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Berufskollegs –  

− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen – 14) 
Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor 
einer Hochschule 1)  

 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
2) Nur an einer Gesamtschule mit mindestens vier Zügen in 

drei Jahrgangsstufen. An einer Gesamtschule mit min-
destens sechs Zügen in drei Jahrgangsstufen dürfen zwei 
Stellen für das Amt vorgesehen werden. 

3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15, A 16 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
6) Als Einstiegsamt. 
7) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 Prozent der Stellen 

für planmäßige „Lehrerinnen und Lehrer“ in der Sekun-
darstufe I (Klassen 5 bis 10), davon an Hauptschulen 
höchstens 10 Prozent der für diese Beamtinnen und Be-
amten an Hauptschulen vorhandenen Stellen, ausgewie-
sen werden. Der Amtsinhaberin oder dem Amtsinhaber 
kann bei Übertragung der Funktion der Schulleitung, der 
ständigen Vertretung der Schulleitung oder der Zweiten 
Konrektorin, des Zweiten Konrektors die entsprechende 
Amtsbezeichnung verliehen werden. 

8) Für Funktionen einer Amtsanwältin oder eines Amtsan-
walts bei einer Staatsanwaltschaft, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, können nach Maßgabe 
sachgerechter Bewertung bis zu 20 Prozent der Stellen 
für Oberamtsanwältinnen und Oberamtsanwälte mit einer 
Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet werden. 

9) Als zweites Einstiegsamt für Laufbahnen der Laufbahn-
gruppe 2 sowie als Beförderungsamt für Laufbahnen der 
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt. 

10) Für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, ers-
tes Einstiegsamt der technischen Dienste können für 
Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 
13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung 
bis zu 20 Prozent der für technische Beamtinnen und Be-
amte ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 
mit einer Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet wer-
den. 

11) Für Beamtinnen und Beamte der Rechtspflegerlaufbahn 
können für Funktionen der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger bei Gerichten, Notariaten und Staatsan-
waltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe 
A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung 
bis zu 20 Prozent der für Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 
13 mit einer Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet 
werden. 

Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrek-
tor 
− als didaktische Leiterin oder didaktische 
Leiter an einer noch nicht voll ausgebauten 
Sekundarschule mit weniger als vier Zügen 
in vier Jahrgangsstufen − 12) 

− als Koordinatorin oder Koordinator lernbe-
reichs- und abteilungsübergreifender Aufga-
ben − 12) 13) 

− als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern einer Sekundarschule − 12) 
Studienrätin, Studienrat 
− im Hochschuldienst − 
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Berufskollegs –  

− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen – 14) 
Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor 
einer Hochschule 1)  

 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
2) Nur an einer Gesamtschule mit mindestens vier Zügen in 

drei Jahrgangsstufen. An einer Gesamtschule mit min-
destens sechs Zügen in drei Jahrgangsstufen dürfen zwei 
Stellen für das Amt vorgesehen werden. 

3) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15, A 16. 
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
6) Als Einstiegsamt. 
7) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 Prozent der Stellen 

für planmäßige „Lehrerinnen und Lehrer“ in der Sekun-
darstufe I (Klassen 5 bis 10), davon an Hauptschulen 
höchstens 10 Prozent der für diese Beamtinnen und Be-
amten an Hauptschulen vorhandenen Stellen, ausgewie-
sen werden. Der Amtsinhaberin oder dem Amtsinhaber 
kann bei Übertragung der Funktion der Schulleitung, der 
ständigen Vertretung der Schulleitung oder der Zweiten 
Konrektorin, des Zweiten Konrektors die entsprechende 
Amtsbezeichnung verliehen werden. 

8) Für Funktionen einer Amtsanwältin oder eines Amtsan-
walts bei einer Staatsanwaltschaft, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 13 abheben, können nach Maßgabe 
sachgerechter Bewertung bis zu 20 Prozent der Stellen 
für Oberamtsanwältinnen und Oberamtsanwälte mit einer 
Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet werden. 

9) Als zweites Einstiegsamt für Laufbahnen der Laufbahn-
gruppe 2 sowie als Beförderungsamt für Laufbahnen der 
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt. 

10) Für Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2, ers-
tes Einstiegsamt der technischen Dienste können für 
Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 
13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung 
bis zu 20 Prozent der für technische Beamtinnen und Be-
amte ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 13 
mit einer Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet wer-
den. 

11) Für Beamtinnen und Beamte der Rechtspflegerlaufbahn 
können für Funktionen der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger bei Gerichten, Notariaten und Staatsan-
waltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe 
A 13 abheben, nach Maßgabe sachgerechter Bewertung 
bis zu 20 Prozent der für Rechtspflegerinnen und Rechts-
pfleger ausgebrachten Stellen der Besoldungsgruppe A 
13 mit einer Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet 
werden. 
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12) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
13) Nur an einer Sekundarschule mit mindestens fünf Zügen. 

An einer Sekundarschule mit acht und mehr Zügen dürfen 
zwei Stellen für das Amt vorgesehen werden. 

14) Für dieses Amt dürfen an Gesamtschulen höchstens 33 
Prozent der Planstellen für die Sekundarstufe I und an 
Sekundarschulen höchstens 16,5 Prozent der Planstellen 
ausgewiesen werden. 

 

12) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
13) Nur an einer Sekundarschule mit mindestens fünf Zügen. 

An einer Sekundarschule mit acht und mehr Zügen dürfen 
zwei Stellen für das Amt vorgesehen werden. 

14) Für dieses Amt dürfen an Gesamtschulen höchstens 33 
Prozent der Planstellen für die Sekundarstufe I und an 
Sekundarschulen höchstens 16,5 Prozent der Planstellen 
ausgewiesen werden. 

 
Besoldungsgruppe A 14 
 
Ärzt in, Arzt 1 )  
Akademische Oberrätin, Akademischer 
Oberrat 
− als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule −  
Chefärztin, Chefarzt 2) 

Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrek-
tor 
− einer Förderschule, deren Leitung in Be-
soldungsgruppe A 14 mit Amtszulage einge-
stuft ist −  
− einer Förderschule, deren Leitung min-
destens in Besoldungsgruppe A 15 einge-
stuft ist − 3) 

Förderschulrektorin, Förderschulrektor  
− einer Förderschule mit Förderschwer-
punkt Lernen mit bis zu 100 Schülerinnen 
und Schülern oder einer sonstigen Förder-
schule mit bis zu 60 Schülerinnen und 
Schülern −  
− einer Förderschule mit Förderschwer-
punkt Lernen mit 101 bis 200 Schülerinnen 
und Schülern oder einer sonstigen Förder-
schule mit 61 bis 120 Schülerinnen und 
Schülern − 3) 

Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor 
− als didaktische Leiterin oder didaktischer 
Leiter an einer Gesamtschule mit noch nicht 
voll ausgebauter Sekundarstufe I – 4) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Gesamtschule, 
bei der die Voraussetzungen der Fußnote 6 
zur Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind 
− 3) 

− als Koordinatorin oder Koordinator lernbe-
reichs- und abteilungsübergreifender Aufga-
ben − 5) 

− als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufe I an einer Ge-
samtschule −  

 Besoldungsgruppe A 14 
 
Ärzt in, Arzt 1 )  
Akademische Oberrätin, Akademischer 
Oberrat 
− als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule −  
Chefärztin, Chefarzt 2) 

Förderschulkonrektorin, Förderschulkonrek-
tor 
− einer Förderschule, deren Leitung in Be-
soldungsgruppe A 14 mit Amtszulage einge-
stuft ist −  
− einer Förderschule, deren Leitung min-
destens in Besoldungsgruppe A 15 einge-
stuft ist − 3) 

Förderschulrektorin, Förderschulrektor  
− einer Förderschule mit Förderschwer-
punkt Lernen mit bis zu 100 Schülerinnen 
und Schülern oder einer sonstigen Förder-
schule mit bis zu 60 Schülerinnen und 
Schülern −  
− einer Förderschule mit Förderschwer-
punkt Lernen mit 101 bis 200 Schülerinnen 
und Schülern oder einer sonstigen Förder-
schule mit 61 bis 120 Schülerinnen und 
Schülern − 3) 

Gesamtschulrektorin, Gesamtschulrektor 
− als didaktische Leiterin oder didaktischer 
Leiter an einer Gesamtschule mit noch nicht 
voll ausgebauter Sekundarstufe I – 4) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Gesamtschule, 
bei der die Voraussetzungen der Fußnote 6 
zur Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind 
− 3) 

− als Koordinatorin oder Koordinator lernbe-
reichs- und abteilungsübergreifender Aufga-
ben − 5) 

− als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufe I an einer Ge-
samtschule −  
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− als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern 
der Sekundarstufe I an einer Gesamtschule 
− 3) 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei ei-
ner Handwerkskammer 1) 2) 
Konrektorin, Konrektor 
− als Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene − 6) 

− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 360 Realschülerin-
nen und Realschülern −  
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 180 und höchs-
tens 360 Realschülerinnen und Realschü-
lern und gleichzeitig insgesamt mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern −  
Konrektorin, Konrektor an einem Weiterbil-
dungskolleg 
− als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter 
für den Bildungsgang Abendrealschule mit 
bis zu 240 Studierenden –  
− als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter 
für den Bildungsgang Abendrealschule mit 
mehr als 240 Studierenden − 3) 
Oberärztin, Oberarzt 7) 
Oberrät in, Oberrat  
Oberstudienrätin, Oberstudienrat 
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen –  
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Berufskollegs −  
− im Hochschuldienst −  
Pfarrerin, Pfarrer 1)   
Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor 
− einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern −  
− einer Realschule mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern − 3) 
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit 121 bis 240 
Schülerinnen und Schülern −  
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit mehr als 240 
Schülerinnen und Schülern – 3) 

− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit 61 bis 120 Schülerinnen 
und Schülern – 8) 
− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit mehr als 120 Schülerin-
nen und Schülern – 3) 8) 

Realschulrektorin, Realschulrektor 

− als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern 
der Sekundarstufe I an einer Gesamtschule 
− 3) 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei ei-
ner Handwerkskammer 1) 2) 
Konrektorin, Konrektor 
− als Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene − 6) 

− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 360 Realschülerin-
nen und Realschülern −  
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 180 und höchs-
tens 360 Realschülerinnen und Realschü-
lern und gleichzeitig insgesamt mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern −  
Konrektorin, Konrektor an einem Weiterbil-
dungskolleg 
− als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter 
für den Bildungsgang Abendrealschule mit 
bis zu 240 Studierenden –  
− als Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter 
für den Bildungsgang Abendrealschule mit 
mehr als 240 Studierenden − 3) 
Oberärztin, Oberarzt 7) 
Oberrät in, Oberrat  
Oberstudienrätin, Oberstudienrat 
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen –  
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Berufskollegs −  
− im Hochschuldienst −  
Pfarrerin, Pfarrer 1)   
Realschulkonrektorin, Realschulkonrektor 
− einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern −  
− einer Realschule mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern − 3) 
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit 121 bis 240 
Schülerinnen und Schülern −  
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit mehr als 240 
Schülerinnen und Schülern – 3) 

− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit 61 bis 120 Schülerinnen 
und Schülern – 8) 
− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit mehr als 120 Schülerin-
nen und Schülern – 3) 8) 

Realschulrektorin, Realschulrektor 
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− einer Realschule mit bis zu 180 Schülerin-
nen und Schülern −  
− einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern − 3) 
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit bis zu 120 
Schülerinnen und Schülern −  
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit 121 bis 240 
Schülerinnen und Schülern − 3)  

− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit bis zu 60 Schülerinnen 
und Schülern − 8) 
− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit 61 bis 120 Schülerinnen 
und Schülern − 3) 8) 

Regierungsschulrätin, Regierungsschulrat 
− als Dezernentin oder Dezernent in der 
Schulaufsicht auf Bezirksebene −  
− im Schulaufsichtsdienst −  
Rektorin/Rektor 
− als didaktische Leiterin oder didaktischer 
Leiter an einer noch nicht voll ausgebauten 
Sekundarschule mit mindestens vier Zügen 
in vier Jahrgangsstufen −  
− als didaktische Leiterin oder didaktischer 
Leiter einer voll ausgebauten Sekundar-
schule − 9) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter 
der Leitung einer voll ausgebauten Sekundar-
schule oder einer Sekundarschule mit mindestens 
vier Zügen in drei Jahrgangsstufen − 9) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger Ver-
treter einer Sekundarschulleitung, bei der die 
Voraussetzungen für die Einstufung der Lei-
tung in Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt 
sind −  
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern −  
− als Leitung der Abteilung Pädagogisches 
Zentrum bei der Justizvollzugsbehörde 
Münster −  
− als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an 
einer Sekundarschule −  
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 180 bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern − 3) 
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern − 7) 10) 
Rektorin, Rektor an einem Weiterbildungs-
kolleg 

− einer Realschule mit bis zu 180 Schülerin-
nen und Schülern −  
− einer Realschule mit mehr als 180 bis zu 
360 Schülerinnen und Schülern − 3) 
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit bis zu 120 
Schülerinnen und Schülern −  
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit 121 bis 240 
Schülerinnen und Schülern − 3)  

− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit bis zu 60 Schülerinnen 
und Schülern − 8) 
− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit 61 bis 120 Schülerinnen 
und Schülern − 3) 8) 

Regierungsschulrätin, Regierungsschulrat 
− als Dezernentin oder Dezernent in der 
Schulaufsicht auf Bezirksebene −  
− im Schulaufsichtsdienst −  
Rektorin, Rektor 
− als didaktische Leiterin oder didaktischer 
Leiter an einer noch nicht voll ausgebauten 
Sekundarschule mit mindestens vier Zügen 
in vier Jahrgangsstufen −  
− als didaktische Leiterin oder didaktischer 
Leiter einer voll ausgebauten Sekundar-
schule − 9) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter 
der Leitung einer voll ausgebauten Sekundar-
schule oder einer Sekundarschule mit mindestens 
vier Zügen in drei Jahrgangsstufen − 9) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger Ver-
treter einer Sekundarschulleitung, bei der die 
Voraussetzungen für die Einstufung der Lei-
tung in Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt 
sind −  
− einer Grundschule oder Hauptschule mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern −  
− als Leitung der Abteilung Pädagogisches 
Zentrum bei der Justizvollzugsbehörde 
Münster −  
− als Leiterin oder Leiter einer Abteilung mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern an 
einer Sekundarschule −  
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 180 bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern − 3) 
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 360 Schülerinnen 
und Schülern − 7) 10) 
Rektorin, Rektor an einem Weiterbildungs-
kolleg 
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− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines nicht voll ausge-
bauten Weiterbildungskollegs mit mindes-
tens zwei Bildungsgängen, darunter dem 
Bildungsgang Abendrealschule –  
Schulrätin, Schulrat 
− als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulauf-
sichtsbeamter auf Kreisebene − 3) 
− an der Qualitäts- und Unterstützungs-
Agentur – Landesinstitut für Schule − 3) 
− als Leitung des Fachbereichs Pädagogik 
im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen – 7) 10) 

Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrek-
tor 
− einer Sekundarschule, bei der die Voraus-
setzungen für die Einstufung der Leitung in 
Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind − 9) 

Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor 
einer Hochschule 1)  
Zweite Realschulkonrektorin, Zweiter Real-
schulkonrektor 
− einer Realschule mit mehr als 540 Schü-
lerinnen und Schülern −  
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, A 16. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
4) Erhält an einer Gesamtschule mit mindestens vier Zügen 

in vier Jahrgangsstufen eine Amtszulage nach Anlage 
14. 

5) Nur an einer Gesamtschule mit mindestens fünf Zügen. 
An einer Gesamtschule mit acht und mehr Zügen dürfen 
zwei Stellen für das Amt vorgesehen werden. 

6) Dieses Amt kann nur Fachleiterinnen oder Fachleitern 
mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I, 
für das Lehramt an der Realschule, für das Lehramt an 
Sonderschulen oder für das Lehramt für Sonderpädago-
gik verliehen werden. 

7) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 15. 
8) Dieses Amt kann nur Beamtinnen oder Beamten mit der 

Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt und 
für das Lehramt an der Realschule verliehen werden. 

9) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
10) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines nicht voll ausge-
bauten Weiterbildungskollegs mit mindes-
tens zwei Bildungsgängen, darunter dem 
Bildungsgang Abendrealschule –  
Schulrätin, Schulrat 
− als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulauf-
sichtsbeamter auf Kreisebene − 3) 
− an der Qualitäts- und Unterstützungs-
Agentur – Landesinstitut für Schule − 3) 
− als Leitung des Fachbereichs Pädagogik 
im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen – 7) 3) 

Sekundarschulrektorin, Sekundarschulrek-
tor 
− einer Sekundarschule, bei der die Voraus-
setzungen für die Einstufung der Leitung in 
Besoldungsgruppe A 15 nicht erfüllt sind − 9) 

Verwaltungsdirektorin, Verwaltungsdirektor 
einer Hochschule 1)  
Zweite Realschulkonrektorin, Zweiter Real-
schulkonrektor 
− einer Realschule mit mehr als 540 Schü-
lerinnen und Schülern −  
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
2) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, A 16. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
4) Erhält an einer Gesamtschule mit mindestens vier Zügen 

in vier Jahrgangsstufen eine Amtszulage nach Anlage 
14. 

5) Nur an einer Gesamtschule mit mindestens fünf Zügen. 
An einer Gesamtschule mit acht und mehr Zügen dürfen 
zwei Stellen für das Amt vorgesehen werden. 

6) Dieses Amt kann nur Fachleiterinnen oder Fachleitern 
mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I, 
für das Lehramt an der Realschule, für das Lehramt an 
Sonderschulen oder für das Lehramt für Sonderpädago-
gik verliehen werden. 

7) Soweit nicht in Besoldungsgruppe A 15. 
8) Dieses Amt kann nur Beamtinnen oder Beamten mit der 

Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt und 
für das Lehramt an der Realschule verliehen werden. 

9) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
10) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

 
Besoldungsgruppe A 15 
 
Akademische Direktorin, Akademischer Di-
rektor 
− als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule −  
Chefärztin, Chefarzt 1) 

Dekanin, Dekan 2 )  
Direktorin, Direktor  
Direktorin, Direktor 

 Besoldungsgruppe A 15 
 
Akademische Direktorin, Akademischer Di-
rektor 
− als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule −  
Chefärztin, Chefarzt 1) 

Dekanin, Dekan 2 )  
Direktorin, Direktor  
Direktorin, Direktor 
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− eines Zentrums für schulpraktische Leh-
rerausbildung für Lehrämter der Laufbahn-
gruppe 2, erstes Einstiegsamt − 3)  
− eines Zentrums für schulpraktische Leh-
rerausbildung mit mindestens einem Semi-
nar für Lehrämter  der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt und bis zu 220 Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 
− 4)  

 
Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule  
− als didaktische Leiterin oder didaktischer 
Leiter einer Gesamtschule, bei der die Vo-
raussetzungen für die Einstufung der Lei-
tung in Besoldungsgruppe A 16 erfüllt sind 
oder die Sekundarstufe I voll ausgebaut ist, 
aber nicht mehr als 1000 Schülerinnen und 
Schüler vorhanden sind −  
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Gesamtschule 
mit voll ausgebauter Sekundarstufe I oder 
an einer Gesamtschule mit mindestens vier 
Zügen in drei Jahrgangsstufen -−  
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter an einer Gesamtschule, deren Lei-
tung in die Besoldungsgruppe A 16 einge-
stuft ist − 4)  

− als Leiterin oder Leiter der Sekundarstufe 
II an einer Gesamtschule − 5)  

Direktorin, Direktor an einer Sekundar-
schule 
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer voll ausgebauten 
Sekundarschule oder einer voll ausgebau-
ten Sekundarschule mit mindestens vier Zü-
gen in drei Jahrgangsstufen und einer 
Schülerzahl von mehr als 750 −  
Direktorin, Direktor an einem Weiterbil-
dungskolleg 
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines voll ausgebau-
ten Weiterbildungskollegs mit mindestens 
zwei Bildungsgängen, darunter dem Bil-
dungsgang Abendrealschule − 4)  
Direktorin, Direktor an einem Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung  
− als Leiterin oder Leiter eines Seminars für 
ein Lehramt –  
Förderschulrektorin, Förderschulrektor  
− einer Förderschule mit Schwerpunkt Ler-
nen mit mehr als 200 Schülerinnen und 
Schülern oder einer sonstigen Förderschule 

− eines Zentrums für schulpraktische Leh-
rerausbildung für Lehrämter der Laufbahn-
gruppe 2, erstes Einstiegsamt − 3)  
− eines Zentrums für schulpraktische Leh-
rerausbildung mit mindestens einem Semi-
nar für Lehrämter der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt und bis zu 220 Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 
− 4)  

 
Direktorin, Direktor an einer Gesamtschule  
− als didaktische Leiterin oder didaktischer 
Leiter einer Gesamtschule, bei der die Vo-
raussetzungen für die Einstufung der Lei-
tung in Besoldungsgruppe A 16 erfüllt sind 
oder die Sekundarstufe I voll ausgebaut ist, 
aber nicht mehr als 1000 Schülerinnen und 
Schüler vorhanden sind −  
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Gesamtschule 
mit voll ausgebauter Sekundarstufe I oder 
an einer Gesamtschule mit mindestens vier 
Zügen in drei Jahrgangsstufen −  
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter an einer Gesamtschule, deren Lei-
tung in die Besoldungsgruppe A 16 einge-
stuft ist − 4)  

− als Leiterin oder Leiter der Sekundarstufe 
II an einer Gesamtschule − 5)  

Direktorin, Direktor an einer Sekundar-
schule 
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer voll ausgebauten 
Sekundarschule oder einer voll ausgebau-
ten Sekundarschule mit mindestens vier Zü-
gen in drei Jahrgangsstufen und einer 
Schülerzahl von mehr als 750 −  
Direktorin, Direktor an einem Weiterbil-
dungskolleg 
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines voll ausgebau-
ten Weiterbildungskollegs mit mindestens 
zwei Bildungsgängen, darunter dem Bil-
dungsgang Abendrealschule − 4)  
Direktorin, Direktor an einem Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung  
− als Leiterin oder Leiter eines Seminars für 
ein Lehramt –  
Förderschulrektorin, Förderschulrektor  
− einer Förderschule mit Schwerpunkt Ler-
nen mit mehr als 200 Schülerinnen und 
Schülern oder einer sonstigen Förderschule 
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mit mehr als 120 Schülerinnen und Schü-
lern −  
− einer Förderschule im Bildungsbereich 
des Gymnasiums oder eines Berufskollegs 
oder einer sonstigen Förderschule mit ange-
gliederten Gymnasial- oder Berufskollegs-
klassen −  
Gesamtschuldirektorin, Gesamtschuldirek-
tor 
− einer Gesamtschule, deren Leitung die 
Einstufung in die Besoldungsgruppe A 16 
nicht erfüllt − 6)  

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei ei-
ner Handwerkskammer 7)  
Kollegdirektorin, Kollegdirektor 
− eines nicht voll ausgebauten Weiterbil-
dungskollegs mit mindestens zwei Bildungs-
gängen, darunter dem Bildungsgang 
Abendrealschule − 8)  
Kurdirektorin, Kurdirektor 
− als Leitung der Kurverwaltung Bad Mein-
berg −  
 

mit mehr als 120 Schülerinnen und Schü-
lern −  
− einer Förderschule im Bildungsbereich 
des Gymnasiums oder eines Berufskollegs 
oder einer sonstigen Förderschule mit ange-
gliederten Gymnasial- oder Berufskollegs-
klassen −  
Gesamtschuldirektorin, Gesamtschuldirek-
tor 
− einer Gesamtschule, deren Leitung die 
Einstufung in die Besoldungsgruppe A 16 
nicht erfüllt − 6)  

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei ei-
ner Handwerkskammer 7)  
Kollegdirektorin, Kollegdirektor 
− eines nicht voll ausgebauten Weiterbil-
dungskollegs mit mindestens zwei Bildungs-
gängen, darunter dem Bildungsgang 
Abendrealschule − 8)  
Kurdirektorin, Kurdirektor 
− als Leitung der Kurverwaltung Bad Mein-
berg −  
 

Museumsdirektorin und Professorin, Muse-
umsdirektor und Professor 
Oberärztin, Oberarzt 9) 
Oberverwaltungsdirektorin, Oberverwal-
tungsdirektor einer Hochschule  
Realschulrektorin, Realschulrektor 
− einer Realschule mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern −  
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit mehr als 240 
Schülerinnen und Schülern −  
− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit mehr als 120 Schülerin-
nen und Schülern − 10)  

Regierungsschuldirektorin, Regierungs-
schuldirektor 
− als Dezernentin oder Dezernent in der 
Schulaufsicht auf Bezirksebene −  
− als Referentin oder Referent am Landes-
prüfungsamt für Lehrämter an Schulen − 4) 

− an der Qualitäts- und Unterstützungs-
Agentur – Landesinstitut für Schule 
− an der Zentralstelle für Fernunterricht −  
− in der Schulaufsicht −  
Rektorin, Rektor 
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 360 Realschülerin-
nen und Realschülern −  

 Museumsdirektorin und Professorin, Muse-
umsdirektor und Professor 
Oberärztin, Oberarzt 9) 
Oberverwaltungsdirektorin, Oberverwal-
tungsdirektor einer Hochschule  
Realschulrektorin, Realschulrektor 
− einer Realschule mit mehr als 360 Schü-
lerinnen und Schülern −  
− eines Weiterbildungskollegs des Bildungs-
gangs Abendrealschule mit mehr als 240 
Schülerinnen und Schülern −  
− einer Förderschule im Bildungsbereich 
der Realschule mit mehr als 120 Schülerin-
nen und Schülern − 10)  

Regierungsschuldirektorin, Regierungs-
schuldirektor 
− als Dezernentin oder Dezernent in der 
Schulaufsicht auf Bezirksebene −  
− als Referentin oder Referent am Landes-
prüfungsamt für Lehrämter an Schulen − 4) 

− an der Qualitäts- und Unterstützungs-
Agentur – Landesinstitut für Schule −  
− an der Zentralstelle für Fernunterricht −  
− in der Schulaufsicht −  
Rektorin, Rektor 
− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 360 Realschülerin-
nen und Realschülern −  
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− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 180 und höchs-
tens 360 Realschülerinnen und Realschü-
lern und gleichzeitig insgesamt mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern –  
Schulamtsdirektorin, Schulamtsdirektor 
− als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulauf-
sichtsbeamter auf Kreisebene −  
Schulrätin, Schulrat 
− als Leitung des Fachbereichs Pädagogik 
im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen – 9) 

 

Sekundarschuldirektorin, Sekundarschuldi-
rektor 
− einer voll ausgebauten Sekundarschule o-
der einer Sekundarschule mit mindestens 
vier Zügen in drei Jahrgangsstufen − 11) 

Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellver-
tretender Geschäftsführer eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung in 
Nordrhein-Westfalen 2) 

Studiendirektorin, Studiendirektor 
− als Fachberaterin oder Fachberater in der 
Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachlei-
ter an Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung oder zur Koordinierung schul-
fachlicher Aufgaben − 12) 

− als Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene − 13)  

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines Berufskollegs 
mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern − 14) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines Berufskollegs 
mit mehr als 360 Schülerinnen und Schü-
lern – 4)14) 
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines Gymnasiums im 
Aufbau mit 

− − mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die oberste Jahr-
gangsstufe fehlt – 4) 
−− mehr als 670 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die zwei oberen 
Jahrgangsstufen fehlen − 4) 
−− mehr als 800 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die drei oberen Jahr-
gangsstufen fehlen − − 4) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines nicht voll ausge-
bauten Gymnasiums −  

− einer Schule im organisatorischen Zusam-
menschluss mit mehr als 180 und höchs-
tens 360 Realschülerinnen und Realschü-
lern und gleichzeitig insgesamt mehr als 
360 Schülerinnen und Schülern –  
Schulamtsdirektorin, Schulamtsdirektor 
− als Schulaufsichtsbeamtin oder Schulauf-
sichtsbeamter auf Kreisebene −  
Schulrätin, Schulrat 
− als Leitung des Fachbereichs Pädagogik 
im Justizvollzug Nordrhein-Westfalen – 9) 

 

Sekundarschuldirektorin, Sekundarschuldi-
rektor 
− einer voll ausgebauten Sekundarschule o-
der einer Sekundarschule mit mindestens 
vier Zügen in drei Jahrgangsstufen − 11) 

Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellver-
tretender Geschäftsführer eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung in 
Nordrhein-Westfalen 2) 

Studiendirektorin, Studiendirektor 
− als Fachberaterin oder Fachberater in der 
Schulaufsicht, als Fachleiterin oder Fachlei-
ter an Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung oder zur Koordinierung schul-
fachlicher Aufgaben − 12) 

− als Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene − 13)  

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines Berufskollegs 
mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern − 14) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines Berufskollegs 
mit mehr als 360 Schülerinnen und Schü-
lern – 4)14) 
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines Gymnasiums im 
Aufbau mit 

− − mehr als 540 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die oberste Jahr-
gangsstufe fehlt – 4) 
−− mehr als 670 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die zwei oberen 
Jahrgangsstufen fehlen − 4) 
−− mehr als 800 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die drei oberen Jahr-
gangsstufen fehlen − − 4) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines nicht voll ausge-
bauten Gymnasiums −  
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− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines voll ausgebau-
ten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern −  
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines voll ausgebau-
ten Gymnasiums mit mehr als 360 Schüle-
rinnen und Schülern − 4) 
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines voll ausgebau-
ten Oberstufengymnasiums −  
− als Leiterin oder Leiter eines Berufskol-
legs mit bis zu 80 Schülerinnen und Schü-
lern − 14) 
− als Leiterin oder Leiter eines Berufskol-
legs mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern – 4) 14) 
− als Leiterin oder Leiter eines nicht voll 
ausgebauten Gymnasiums oder eines voll 
ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern oder eines voll 
ausgebauten Oberstufengymnasiums - 4) 

− einer Förderschule im Bildungsbereich 
des Gymnasiums oder eines Berufskollegs 
oder einer sonstigen Förderschule mit ange-
gliederten Gymnasial- oder Berufskolleg-
klassen - (soweit nicht anderweitig einge-
stuft) –  
− im Hochschuldienst 15)  

 Studiendirektorin, Studiendirektor16) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Förderschule im 
Bildungsbereich des Gymnasiums oder ei-
nes Berufskollegs mit 61 bis 180 Schülerin-
nen und Schülern − 14)  

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Förderschule im 
Bildungsbereich des Gymnasiums oder ei-
nes Berufskollegs mit mehr als 180 Schüle-
rinnen und Schülern − 4) 14)  

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Förderschule mit 
mehr als 90 Schülerinnen und Schülern mit 
angegliederten Gymnasial- oder Berufskol-
legklassen, wenn zu den angegliederten Bil-
dungsbereichen mehr als 30 Schülerinnen 
und Schüler zählen − 14)  

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Förderschule mit 
mehr als 180 Schülerinnen und Schülern 
mit angegliederten Gymnasial- oder Berufs-
kollegklassen, wenn zu den angegliederten 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines voll ausgebau-
ten Gymnasiums mit bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern −  
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines voll ausgebau-
ten Gymnasiums mit mehr als 360 Schüle-
rinnen und Schülern − 4) 
− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung eines voll ausgebau-
ten Oberstufengymnasiums −  
− als Leiterin oder Leiter eines Berufskol-
legs mit bis zu 80 Schülerinnen und Schü-
lern − 14) 
− als Leiterin oder Leiter eines Berufskol-
legs mit mehr als 80 bis zu 360 Schülerin-
nen und Schülern – 4) 14) 
− als Leiterin oder Leiter eines nicht voll 
ausgebauten Gymnasiums oder eines voll 
ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 
Schülerinnen und Schülern oder eines voll 
ausgebauten Oberstufengymnasiums - 4) 

− einer Förderschule im Bildungsbereich 
des Gymnasiums oder eines Berufskollegs 
oder einer sonstigen Förderschule mit ange-
gliederten Gymnasial- oder Berufskolleg-
klassen - (soweit nicht anderweitig einge-
stuft) –  
− im Hochschuldienst − 15)  

 Studiendirektorin, Studiendirektor 16) 

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Förderschule im 
Bildungsbereich des Gymnasiums oder ei-
nes Berufskollegs mit 61 bis 180 Schülerin-
nen und Schülern − 14)  

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Förderschule im 
Bildungsbereich des Gymnasiums oder ei-
nes Berufskollegs mit mehr als 180 Schüle-
rinnen und Schülern − 4) 14)  

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Förderschule mit 
mehr als 90 Schülerinnen und Schülern mit 
angegliederten Gymnasial- oder Berufskol-
legklassen, wenn zu den angegliederten Bil-
dungsbereichen mehr als 30 Schülerinnen 
und Schüler zählen − 14)  

− als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung einer Förderschule mit 
mehr als 180 Schülerinnen und Schülern 
mit angegliederten Gymnasial- oder Berufs-
kollegklassen, wenn zu den angegliederten 
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Bildungsbereichen mehr als 60 Schülerin-
nen und Schüler zählen -− 4) 14)  

− einer Förderschule im Bildungsbereich 
des Gymnasiums oder eines Berufskollegs 
mit 61 bis 180 Schülerinnen und Schülern – 
4) 14) 

− einer Förderschule mit mehr als 90 Schü-
lerinnen und Schülern mit angegliedertem 
Gymnasial- oder Berufskollegsklassen, 
wenn zu den angegliederten Bildungsberei-
chen mehr als 30 Schülerinnen und Schüler 
zählen – 4) 14) 

 

Bildungsbereichen mehr als 60 Schülerin-
nen und Schüler zählen − 4) 14)  

− einer Förderschule im Bildungsbereich 
des Gymnasiums oder eines Berufskollegs 
mit 61 bis 180 Schülerinnen und Schülern – 
4) 14) 

− einer Förderschule mit mehr als 90 Schü-
lerinnen und Schülern mit angegliedertem 
Gymnasial- oder Berufskollegsklassen, 
wenn zu den angegliederten Bildungsberei-
chen mehr als 30 Schülerinnen und Schüler 
zählen – 4) 14) 

 
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 16. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. 
3) Erhält an einem Zentrum für schulpraktische Lehreraus-

bildung mit mehr als 220 Lehramtsanwärterinnen oder 
Lehramtsanwärtern eine Amtszulage nach Anlage 14. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
5) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und  Beamten, die die 

Befähigung für das Lehramt am Gymnasium oder für die 
Sekundarstufe II mit der Berechtigung zum Unterrichten 
eines Faches in der gymnasialen Oberstufe besitzen, und 
im Rahmen der Obergrenze nach Fußnote 7) zur Besol-
dungsgruppe A 15 verliehen werden. 

6) Erhält als Leitung einer Gesamtschule mit voll ausgebau-
ter Sekundarstufe I oder mit mindestens vier Zügen in drei 
Jahrgangsstufen eine Amtszulage nach Anlage 14. 

7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14 und A 
16. 

8) Erhält als Leitung eines Weiterbildungskollegs mit voll 
ausgebautem Bildungsgang Abendrealschule eine Amts-
zulage nach Anlage 14. 

9) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
10) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der 

Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt und für 
das Lehramt an der Realschule verliehen werden. 

11) Erhält bei einer Schülerzahl von mehr als 750 eine Amts-
zulage nach Anlage 14. 

12) Höchstens 30 Prozent der Gesamtzahl der planmäßigen 
Beamtinnen und Beamten in der Laufbahn der Studienrä-
tinnen und Studienräte. 

13) Stellen für dieses Amt dürfen nur unter Anrechnung auf 
den haushaltsmäßig festgelegten Stellenanteil nach Fuß-
note 6) zur Besoldungsgruppe A 15 ausgebracht werden. 

14) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichts-
teilnehmerinnen oder Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeit-
unterricht als eine/einer. 

15) Nur in Stellen von besonderer Bedeutung. 
16) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der 

Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt und 
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen oder 
Berufskollegs verliehen werden. 

 

 1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 16. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. 
3) Erhält an einem Zentrum für schulpraktische Lehreraus-

bildung mit mehr als 220 Lehramtsanwärterinnen oder 
Lehramtsanwärtern eine Amtszulage nach Anlage 14. 

4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
5) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und  Beamten, die die 

Befähigung für das Lehramt am Gymnasium oder für die 
Sekundarstufe II mit der Berechtigung zum Unterrichten 
eines Faches in der gymnasialen Oberstufe besitzen, und 
im Rahmen der Obergrenze nach Fußnote 7) zur Besol-
dungsgruppe A 15 verliehen werden. 

6) Erhält als Leitung einer Gesamtschule mit voll ausgebau-
ter Sekundarstufe I oder mit mindestens vier Zügen in drei 
Jahrgangsstufen eine Amtszulage nach Anlage 14. 

7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14 und A 
16. 

8) Erhält als Leitung eines Weiterbildungskollegs mit voll 
ausgebautem Bildungsgang Abendrealschule eine Amts-
zulage nach Anlage 14. 

9) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14. 
10) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der 

Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt und für 
das Lehramt an der Realschule verliehen werden. 

11) Erhält bei einer Schülerzahl von mehr als 750 eine Amts-
zulage nach Anlage 14. 

12) Höchstens 30 Prozent der Gesamtzahl der planmäßigen 
Beamtinnen und Beamten in der Laufbahn der Studienrä-
tinnen und Studienräte. 

13) Stellen für dieses Amt dürfen nur unter Anrechnung auf 
den haushaltsmäßig festgelegten Stellenanteil nach Fuß-
note 6) zur Besoldungsgruppe A 15 ausgebracht werden. 

14) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichts-
teilnehmerinnen oder Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeit-
unterricht als eine/einer. 

15) Nur in Stellen von besonderer Bedeutung. 
16) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der 

Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt und 
für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen oder 
Berufskollegs verliehen werden. 

 
Besoldungsgruppe A 16 
 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor 
Abteilungspräsident, Abteilungspräsident 
Chefärztin, Chefarzt 1) 
 Direktorin, Direktor der Zentralstelle der 
Länder für Gesundheitsschutz bei Medizin-
produkten  
Direktorin, Direktor des Landesamtes für Fi-
nanzen 2) 

 Besoldungsgruppe A 16 
 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor 
Abteilungspräsident, Abteilungspräsident 
Chefärztin, Chefarzt 1) 
Direktorin, Direktor der Zentralstelle der 
Länder für Gesundheitsschutz bei Medizin-
produkten  
Direktorin, Direktor des Landesamtes für Fi-
nanzen 2) 
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Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Bielefeld, Dortmund, 
Köln, Münster 
– als die ständige Vertretung der Hauptge-
schäftsführerin/des Hauptgeschäftsführers – 
4) 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf 5) 
Kanzlerin, Kanzler der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung 
Kurdirektorin, Kurdirektor 
 – als Leitung der Kurverwaltung Bad Salzu-
flen –  
Landeskonservatorin, Landeskonservator 
Landstallmeisterin und Direktorin, Landstall-
meister und Direktor der Deutschen Reit-
schule 
Leitende Akademische Direktorin, Leitender 
Akademischer Direktor 
– als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher  oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule – 6) 

Leitende Direktorin, Leitender Direk-
tor  

Leitende Direktorin, Leitender Direktor  
– eines Zentrums für schulpraktische Leh-
rerausbildung mit mindestens einem Semi-
nar für Lehrämter der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt und mehr als 220 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärtern –  
Leitende Gesamtschuldirektorin, Leitender 
Gesamtschuldirektor 
– einer Gesamtschule mit voll ausgebauter 
gymnasialer Oberstufe oder einer Gesamt-
schule mit voll ausgebauter Sekundarstufe I 
und mehr als 1000 Schülerinnen und Schü-
lern –  
Leitende Kollegdirektorin, Leitender Kolleg-
direktor 
– eines voll ausgebauten Weiterbildungskol-
legs mit mindestens zwei Bildungsgängen, 
darunter dem Bildungsgang Abendreal-
schule –  
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender 
Regierungsdirektor  
– als Leiterin oder Leiter eines Arbeitsbe-
reichs am Landesprüfungsamt für Lehräm-
ter an Schulen –  
– als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung des Landesprüfungs-
amtes für Lehrämter an Schulen –  

Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Bielefeld, Dortmund, 
Köln, Münster 
– als die ständige Vertretung der Hauptge-
schäftsführerin/des Hauptgeschäftsführers – 
4) 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf 5) 
Kanzlerin, Kanzler der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung 
Kurdirektorin, Kurdirektor 
– als Leitung der Kurverwaltung Bad Salzuf-
len –  
Landeskonservatorin, Landeskonservator 
Landstallmeisterin und Direktorin, Landstall-
meister und Direktor der Deutschen Reit-
schule 
Leitende Akademische Direktorin, Leitender 
Akademischer Direktor 
– als wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher  oder 
künstlerischer Mitarbeiter an einer Hoch-
schule – 6) 

Leitende Direktorin, Leitender Direk-
tor  

Leitende Direktorin, Leitender Direktor  
– eines Zentrums für schulpraktische Leh-
rerausbildung mit mindestens einem Semi-
nar für Lehrämter der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt und mehr als 220 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärtern –  
Leitende Gesamtschuldirektorin, Leitender 
Gesamtschuldirektor 
– einer Gesamtschule mit voll ausgebauter 
gymnasialer Oberstufe oder einer Gesamt-
schule mit voll ausgebauter Sekundarstufe I 
und mehr als 1000 Schülerinnen und Schü-
lern –  
Leitende Kollegdirektorin, Leitender Kolleg-
direktor 
– eines voll ausgebauten Weiterbildungskol-
legs mit mindestens zwei Bildungsgängen, 
darunter dem Bildungsgang Abendreal-
schule –  
Leitende Regierungsdirektorin, Leitender 
Regierungsdirektor  
– als Leiterin oder Leiter eines Arbeitsbe-
reichs am Landesprüfungsamt für Lehräm-
ter an Schulen –  
– als ständige Vertreterin oder ständiger 
Vertreter der Leitung des Landesprüfungs-
amtes für Lehrämter an Schulen –  
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Leitende Regierungsschuldirektorin, Leiten-
der Regierungsschuldirektor 
– als Leiterin oder Leiter eines Arbeitsbe-
reichs am Landesprüfungsamt für Lehräm-
ter an Schulen –  
– als Dezernentin oder Dezernent in der 
Schulaufsicht auf Bezirksebene –  
– an der Qualitäts- und Unterstützungs-
Agentur – Landesinstitut für Schule – –  
Leitende Schulamtsdirektorin, Leitender 
Schulamtsdirektor 
– als leitende Schulaufsichtsbeamtin oder 
leitender Schulaufsichtsbeamter auf Kreis-
ebene, der oder dem mindestens sechs 
weitere Schulaufsichtsbeamtinnen und 
Schulaufsichtsbeamte unterstellt sind –  
Ministerialrätin, Ministerialrat 
– bei einer obersten Landesbehörde – 7) 
– als Leitung eines Referats beim Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit – 4)  
Museumsdirektorin und Professorin, Muse-
umsdirektor und Professor 
Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor 
– eines Berufskollegs mit mehr als 360 
Schülerinnen und Schülern – 8) 

– eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr 
als 540 Schülerinnen und Schülern, wenn 
die oberste Jahrgangsstufe fehlt, oder mit 
mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, 
wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen feh-
len, oder mit mehr als 800 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangs-
stufen fehlen –  
– eines voll ausgebauten Gymnasiums mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern –  
– eines zweizügig voll ausgebauten Ober-
stufengymnasiums –  
 

Leitende Regierungsschuldirektorin, Leiten-
der Regierungsschuldirektor 
– als Leiterin oder Leiter eines Arbeitsbe-
reichs am Landesprüfungsamt für Lehräm-
ter an Schulen –  
– als Dezernentin oder Dezernent in der 
Schulaufsicht auf Bezirksebene –  
– an der Qualitäts- und Unterstützungs-
Agentur – Landesinstitut für Schule – –  
Leitende Schulamtsdirektorin, Leitender 
Schulamtsdirektor 
– als leitende Schulaufsichtsbeamtin oder 
leitender Schulaufsichtsbeamter auf Kreis-
ebene, der oder dem mindestens sechs 
weitere Schulaufsichtsbeamtinnen und 
Schulaufsichtsbeamte unterstellt sind –  
Ministerialrätin, Ministerialrat 
– bei einer obersten Landesbehörde – 7) 
– als Leitung eines Referats beim Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit – 4)  
Museumsdirektorin und Professorin, Muse-
umsdirektor und Professor 
Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor 
– eines Berufskollegs mit mehr als 360 
Schülerinnen und Schülern – 8) 

– eines Gymnasiums im Aufbau mit mehr 
als 540 Schülerinnen und Schülern, wenn 
die oberste Jahrgangsstufe fehlt, oder mit 
mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, 
wenn die zwei oberen Jahrgangsstufen feh-
len, oder mit mehr als 800 Schülerinnen und 
Schülern, wenn die drei oberen Jahrgangs-
stufen fehlen –  
– eines voll ausgebauten Gymnasiums mit 
mehr als 360 Schülerinnen und Schülern –  
– eines zweizügig voll ausgebauten Ober-
stufengymnasiums –  
 

Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor 
9) 
– einer Förderschule im Bildungsbereich 
des Gymnasiums oder eines Berufskollegs 
mit mehr als 180 Schülerinnen und Schü-
lern – 8)  

– einer Förderschule mit mehr als 180 
Schülerinnen und Schülern mit angeglieder-
ten Gymnasial- oder Berufsschulklassen, 
wenn zu den angegliederten Bildungsberei-
chen mehr als 60 Schülerinnen und Schüler 
zählen – 8)  

Polizeipräsidentin, Polizeipräsident 10)  

 Oberstudiendirektorin, Oberstudiendirektor 
9) 
– einer Förderschule im Bildungsbereich 
des Gymnasiums oder eines Berufskollegs 
mit mehr als 180 Schülerinnen und Schü-
lern – 8)  

– einer Förderschule mit mehr als 180 
Schülerinnen und Schülern mit angeglieder-
ten Gymnasial- oder Berufsschulklassen, 
wenn zu den angegliederten Bildungsberei-
chen mehr als 60 Schülerinnen und Schüler 
zählen – 8)  

Polizeipräsidentin, Polizeipräsident 10)  
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Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellver-
tretender Geschäftsführer eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung in 
Nordrhein-Westfalen 3)  
 
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 

15. 
6) Nur in Stellen von besonderer Bedeutung. 
7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2, B3.  
8) Bei Schulen mit Teilzeitklassen rechnen 2,5 Unterrichts-

teilnehmerinnen oder Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeit-
unterricht als eine/einer. 

9) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der 
Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt, für 
das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen oder 
Berufskollegs verliehen werden. 

10) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2, B 4 oder B 5. 
 

Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellver-
tretender Geschäftsführer eines Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung in 
Nordrhein-Westfalen 3)  
 
1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15. 
2) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 
5) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14, A 

15. 
6) Nur in Stellen von besonderer Bedeutung. 
7) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2, B3.  
8) Bei Schulen mit Teilzeitklassen rechnen 2,5 Unterrichts-

teilnehmerinnen oder Unterrichtsteilnehmer mit Teilzeit-
unterricht als eine/einer. 

9) Dieses Amt kann nur Beamtinnen und Beamten mit der 
Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt, für 
das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen oder 
Berufskollegs verliehen werden. 

10) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2, B 4 o-
der B 5. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

226 

Anlage 2 
Landesbesoldungsordnung B 

 
Besoldungsgruppe B 2 
 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  
− als die ständige Vertretung der Direktorin 
oder des Direktors des Landesbetriebs Ge-
ologischer Dienst −  
− als die ständige Vertretung der Direktorin 
oder des Direktors der Qualitäts- und Unter-
stützungsAgentur − Landesinstitut für 
Schule – – 
– als Leitung eines Geschäftsbereichs beim 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb –  
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor oder 
Abteilungspräsidentin, Abteilungspräsident  
− als Leitung einer großen und bedeuten-
den Abteilung  

bei einer Mittel- oder Oberbehörde 
des Landes −  

bei einer sonstigen Dienststelle oder 
Einrichtung, wenn deren Leitung 
mindestens in Besoldungsgruppe B 
5 eingestuft ist −  

− als Leitung einer großen und bedeutsa-
men Gruppe bei der Oberfinanzdirektion, 
sofern sie für ihre und mindestens eine wei-
tere Gruppe die Vertretung der Finanzpräsi-
dentin oder des Finanzpräsidenten ist –  
Direktorin, Direktor der Akademie für öffent-
liches Gesundheitswesen 
Direktorin, Direktor der Berufsfeuerwehr  
– bei einer Stadt mit mehr als 600 000 Ein-
wohnern – 1) 
Direktorin, Direktor des Hochschulbiblio-
thekszentrums 
Direktorin, Direktor des Instituts der Feuer-
wehr 
Direktorin, Direktor des Landesmuseums für 
Kunst und Kulturgeschichte in Münster 1)  

Direktorin, Direktor des Landesprüfungsam-
tes für Lehrämter an Schulen 
Direktorin, Direktor des Rheinischen Indust-
riemuseums 
Direktorin, Direktor des Rheinischen Lan-
desmuseums in Bonn 1) 
Direktorin, Direktor des Römisch-Germani-
schen Museums in Köln (soweit nicht 
gleichzeitig Generaldirektorin, Generaldirek-
tor der Museen der Stadt Köln) 1)  

 Anlage 2 
Landesbesoldungsordnung B 

 
Besoldungsgruppe B 2 
 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  
− als die ständige Vertretung der Direktorin 
oder des Direktors des Landesbetriebs Ge-
ologischer Dienst −  
− als die ständige Vertretung der Direktorin 
oder des Direktors der Qualitäts- und Unter-
stützungsAgentur − Landesinstitut für 
Schule – – 
– als Leitung eines Geschäftsbereichs beim 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb –  
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor oder 
Abteilungspräsidentin, Abteilungspräsident  
− als Leitung einer großen und bedeuten-
den Abteilung  

bei einer Mittel- oder Oberbehörde 
des Landes −  

bei einer sonstigen Dienststelle oder 
Einrichtung, wenn deren Leitung 
mindestens in Besoldungsgruppe B 
5 eingestuft ist −  

− als Leitung einer großen und bedeutsa-
men Gruppe bei der Oberfinanzdirektion, 
sofern sie für ihre und mindestens eine wei-
tere Gruppe die Vertretung der Finanzpräsi-
dentin oder des Finanzpräsidenten ist –  
Direktorin, Direktor der Akademie für öffent-
liches Gesundheitswesen 
Direktorin, Direktor der Berufsfeuerwehr  
– bei einer Stadt mit mehr als 600 000 Ein-
wohnern – 1) 
Direktorin, Direktor des Hochschulbiblio-
thekszentrums 
Direktorin, Direktor des Instituts der Feuer-
wehr 
Direktorin, Direktor des Landesmuseums für 
Kunst und Kulturgeschichte in Münster 1)  

Direktorin, Direktor des Landesprüfungsam-
tes für Lehrämter an Schulen 
Direktorin, Direktor des Rheinischen Indust-
riemuseums 
Direktorin, Direktor des Rheinischen Lan-
desmuseums in Bonn 1) 
Direktorin, Direktor des Römisch-Germani-
schen Museums in Köln (soweit nicht 
gleichzeitig Generaldirektorin, Generaldirek-
tor der Museen der Stadt Köln) 1)  
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Direktorin, Direktor des Wallraf-Richartz-
Museums in Köln (soweit nicht gleichzeitig 
Generaldirektorin, Generaldirektor der Mu-
seen der Stadt Köln) 1) 
Direktorin, Direktor des Westfälischen In-
dustriemuseums 
Direktorin und Professorin, Direktor und 
Professor  
– als Leitung einer wissenschaftlichen For-
schungseinrichtung– 2) 
– bei einer wissenschaftlichen Forschungs-
einrichtung oder in einem wissenschaftli-
chen Forschungsbereich als Leitung einer 
Abteilung, eines Fachbereichs, eines Insti-
tuts sowie einer großen oder bedeutenden 
Gruppe (Unterabteilung) oder eines großen 
oder bedeutenden Laboratoriums, soweit 
seine Leitung nicht einer Unterabteilungslei-
terin oder Gruppenleiterin/einem Unterabtei-
lungsleiter oder Gruppenleiter unmittelbar 
unterstellt ist –  
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Bielefeld, Dortmund, 
Köln, Münster 
– als die ständige Vertretung der Hauptge-
schäftsführerin oder des Hauptgeschäfts-
führers –3) 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung in Nordrhein-Westfalen 4)  
Leitende Direktorin, Leitender Direktor 1) 

– als Leitung einer besonders großen und 
besonders bedeutenden Organisationsein-
heit in der Zentralverwaltung eines Land-
schaftsverbandes –  
–als Leitung einer großen und bedeutenden 
Organisationseinheit einer Kreisverwaltung 
–  
–als Leitung eines großen und bedeutenden 
Amtes der Verwaltung einer Stadt mit mehr 
als 100 000 Einwohnern –  
 
 
 
 
 
Leitende Direktorin, Leitender Direktor  

– als Leitung eines Landeskrankenhauses 
(Fachklinik für Psychiatrie) mit mehr 800 
Betten –  
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Krimi-
naldirektor 5)  

Direktorin, Direktor des Wallraf-Richartz-
Museums in Köln (soweit nicht gleichzeitig 
Generaldirektorin, Generaldirektor der Mu-
seen der Stadt Köln) 1) 
Direktorin, Direktor des Westfälischen In-
dustriemuseums 
Direktorin und Professorin, Direktor und 
Professor  
– als Leitung einer wissenschaftlichen For-
schungseinrichtung– 2) 
– bei einer wissenschaftlichen Forschungs-
einrichtung oder in einem wissenschaftli-
chen Forschungsbereich als Leitung einer 
Abteilung, eines Fachbereichs, eines Insti-
tuts sowie einer großen oder bedeutenden 
Gruppe (Unterabteilung) oder eines großen 
oder bedeutenden Laboratoriums, soweit 
seine Leitung nicht einer Unterabteilungslei-
terin oder Gruppenleiterin/einem Unterabtei-
lungsleiter oder Gruppenleiter unmittelbar 
unterstellt ist –  
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Bielefeld, Dortmund, 
Köln, Münster 
– als die ständige Vertretung der Hauptge-
schäftsführerin oder des Hauptgeschäfts-
führers –3) 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung in Nordrhein-Westfalen 4)  
Leitende Direktorin, Leitender Direktor 1) 

– als Leitung einer besonders großen und 
besonders bedeutenden Organisationsein-
heit in der Zentralverwaltung eines Land-
schaftsverbandes –  
–als Leitung einer großen und bedeutenden 
Organisationseinheit einer Kreisverwaltung 
–  
–als Leitung eines großen und bedeutenden 
Amtes der Verwaltung einer Stadt mit mehr 
als 100 000 Einwohnern –  
– als Geschäftsleitung eines großen und be-
deutenden Zweckverbandes mit einer Ge-
samtzahl von mehr als 100 000 Einwohnern 
der dem Zweckverband zugehörigen Ge-
meinden und Gemeindeverbände –  
Leitende Direktorin, Leitender Direktor  

– als Leitung eines Landeskrankenhauses 
(Fachklinik für Psychiatrie) mit mehr 800 
Betten –  
Leitende Kriminaldirektorin, Leitender Krimi-
naldirektor 5)  
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Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizei-
direktor 5) 

Ministerialrätin, Ministerialrat 6) 7) 
– bei einer obersten Landesbehörde –  
– als Leitung eines Referates beim Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit – 4) 

Polizeipräsidentin, Polizeipräsident 
– in einem Polizeibereich mit mehr als 175 
000 bis zu 300 000 Einwohnern –  
Vizepräsidentin, Vizepräsident 8) 

– als die ständige Vertretung einer in Besol-
dungsgruppe B 5 eingestuften Leitung einer 
Dienststelle oder sonstigen Einrichtung – 
 

Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizei-
direktor 5) 

Ministerialrätin, Ministerialrat 6) 7) 
– bei einer obersten Landesbehörde –  
– als Leitung eines Referates beim Landes-
beauftragten für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit – 4) 

Polizeipräsidentin, Polizeipräsident 
– in einem Polizeibereich mit mehr als 175 
000 bis zu 300 000 Einwohnern –  
Vizepräsidentin, Vizepräsident 8) 

– als die ständige Vertretung einer in Besol-
dungsgruppe B 5 eingestuften Leitung einer 
Dienststelle oder sonstigen Einrichtung – 
 

Vizepräsidentin als ständige Vertreterin, Vi-
zepräsident als ständiger Vertreter der Prä-
sidentin oder des Präsidenten der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung  
 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landes-
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz 
 
1) Nach Maßgabe des Stellenplans. Für die Wahrnehmung 

der diesem Amt zugewiesenen Funktionen kann auch 
das Amt „Leitende Direktorin, Leitender Direktor“ in der 
Besoldungsgruppe A 16 verliehen werden. 

2) Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere oder 
niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften Amt zugeord-
net ist. Ist in einer kollegial organisierten Forschungsein-
richtung zusätzlich zu den sonstigen Funktionen die Lei-
tung der Forschungseinrichtung mit zeitlicher Begren-
zung übertragen, so wird für die Dauer der Wahrneh-
mung dieser Funktionen eine Stellenzulage nach Anlage 
15 gewährt. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 
5) Nur beim Ministerium für Inneres und Kommunales, so-

weit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. Die Inhaberin-
nen oder Inhaber dieses Amtes sind im Rahmen der 
Fußnote 4) wie Ministerialrätinnen und Ministerialräte zu 
berücksichtigen. 

6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 3.  
7) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialrätinnen 

oder Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 
3 und für Ministerialrätinnen oder Ministerialräte in den 
Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Pro-
zent der Gesamtzahl der für Leitende Ministerialrätinnen 
und Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 
3 und für Ministerialrätinnen und Ministerialräte ausge-
brachten Planstellen nicht überschreiten.  

8) Der Amtsbezeichnung kann ein Zusatz beigefügt wer-
den, der auf die Dienststelle oder sonstige Einrichtung 
hinweist, der die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber 
angehört. Der Zusatz „und Professorin“ oder „und Pro-
fessor“ darf beigefügt werden, wenn die Leitung der 
Dienststelle oder sonstigen Einrichtung diesen Zusatz in 
der Amtsbezeichnung führt 

 

 Vizepräsidentin als ständige Vertreterin, Vi-
zepräsident als ständiger Vertreter der Prä-
sidentin oder des Präsidenten der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung  
 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landes-
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz 
 
1) Nach Maßgabe des Stellenplans. Für die Wahrnehmung 

der diesem Amt zugewiesenen Funktionen kann auch 
das Amt „Leitende Direktorin, Leitender Direktor“ in der 
Besoldungsgruppe A 16 verliehen werden. 

2) Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere oder 
niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften Amt zugeord-
net ist. Ist in einer kollegial organisierten Forschungsein-
richtung zusätzlich zu den sonstigen Funktionen die Lei-
tung der Forschungseinrichtung mit zeitlicher Begren-
zung übertragen, so wird für die Dauer der Wahrneh-
mung dieser Funktionen eine Stellenzulage nach Anlage 
15 gewährt. 

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3. 
5) Nur beim Ministerium für Inneres und Kommunales, so-

weit nicht in der Besoldungsgruppe A 16. Die Inhaberin-
nen oder Inhaber dieses Amtes sind im Rahmen der 
Fußnote 4) wie Ministerialrätinnen und Ministerialräte zu 
berücksichtigen. 

6) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 3.  
7) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialrätinnen 

oder Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 
3 und für Ministerialrätinnen oder Ministerialräte in den 
Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Pro-
zent der Gesamtzahl der für Leitende Ministerialrätinnen 
und Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 
3 und für Ministerialrätinnen und Ministerialräte ausge-
brachten Planstellen nicht überschreiten.  

8) Der Amtsbezeichnung kann ein Zusatz beigefügt wer-
den, der auf die Dienststelle oder sonstige Einrichtung 
hinweist, der die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber 
angehört. Der Zusatz „und Professorin“ oder „und Pro-
fessor“ darf beigefügt werden, wenn die Leitung der 
Dienststelle oder sonstigen Einrichtung diesen Zusatz in 
der Amtsbezeichnung führt. 
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Besoldungsgruppe B 3 
 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  
– als Leitung einer besonders großen oder 
besonders bedeutenden Abteilung bei einer 
Bezirksregierung –  
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfa-
len 
– als die ständige Vertretung der Direkto-
rin/des Direktors der Landwirtschaftskam-
mer –  
 
 
 
 
Direktorin, Direktor der Fachhochschule für 
Finanzen 
Direktorin, Direktor der Fachhochschule für 
Rechtspflege 
Direktorin, Direktor der Qualitäts- und Unter-
stützungsAgentur – Landesinstitut für 
Schule – –  
Direktorin, Direktor der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen 
Direktorin, Direktor des Instituts für Landes- 
und Stadtentwicklungsforschung und Bau-
wesen 
Direktorin, Direktor des Landesamtes für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalange-
legenheiten der Polizei 
Direktorin, Direktor des Landesamtes für 
Zentrale Polizeiliche Dienste 
Direktorin, Direktor des Landeskriminalamts 
Direktorin und Professorin, Direktor und 
Professor  
– als Leitung einer wissenschaftlichen For-
schungseinrichtung 1)  
– bei einer wissenschaftlichen Forschungs-
einrichtung oder in einem wissenschaftli-
chen Forschungsbereich als Leitung einer 
großen Abteilung, eines großen Fachbe-
reichs oder eines großen Instituts –  
Finanzpräsidentin, Finanzpräsident 2) 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf  
– als ständige Vertretung der Hauptge-
schäftsführerin oder des Hauptgeschäfts-
führers – 3) 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung in Nordrhein-Westfalen 4)  

 Besoldungsgruppe B 3 
 
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor  
– als Leitung einer besonders großen oder 
besonders bedeutenden Abteilung bei einer 
Bezirksregierung –  
Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfa-
len 
– als die ständige Vertretung der Direktorin 
oder des Direktors der Landwirtschaftskam-
mer –  
Abteilungsdirektorin und Vertreterin, Abtei-
lungsdirektor und Vertreter der Direktorin o-
der des Direktors des Landesbetriebes Stra-
ßenbau NRW 
Direktorin, Direktor der Fachhochschule für 
Finanzen 
Direktorin, Direktor der Fachhochschule für 
Rechtspflege 
Direktorin, Direktor der Qualitäts- und Unter-
stützungsAgentur – Landesinstitut für 
Schule – –  
Direktorin, Direktor der Zentralstelle für die 
Vergabe von Studienplätzen 
Direktorin, Direktor des Instituts für Landes- 
und Stadtentwicklungsforschung und Bau-
wesen 
Direktorin, Direktor des Landesamtes für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalange-
legenheiten der Polizei 
Direktorin, Direktor des Landesamtes für 
Zentrale Polizeiliche Dienste 
Direktorin, Direktor des Landeskriminalamts 
Direktorin und Professorin, Direktor und 
Professor  
– als Leitung einer wissenschaftlichen For-
schungseinrichtung 1)  
– bei einer wissenschaftlichen Forschungs-
einrichtung oder in einem wissenschaftli-
chen Forschungsbereich als Leitung einer 
großen Abteilung, eines großen Fachbe-
reichs oder eines großen Instituts –  
Finanzpräsidentin, Finanzpräsident 2) 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf  
– als die ständige Vertretung der Hauptge-
schäftsführerin oder des Hauptgeschäfts-
führers – 3) 

Geschäftsführerin, Geschäftsführer eines 
Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung in Nordrhein-Westfalen 4)  
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Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammern Aachen, Arns-
berg 3) 
Landesbeauftragte, Landesbeauftragter für 
den Maßregelvollzug 
Leitende Direktorin, Leitender Direktor 
– als Leitung eines besonders großen und 
besonders bedeutenden Amtes der Verwal-
tung einer Stadt mit mehr als 600 000 Ein-
wohnern sowie der Landeshauptstadt Düs-
seldorf – 5)  
 
 
 
 
 
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministeri-
alrat 6)  
– bei einer obersten Landesbehörde 

als Leitung einer Abteilung – 7)  
als Leitung einer Unterabteilung oder 
als Leitung einer auf Dauer einge-
richteten Gruppe von Referaten – 7) 
als ständige Vertretung einer Abtei-
lungsleitung, soweit keine Unterab-
teilungsleitung oder Gruppenleitung 
vorhanden ist – 7) 8)  

Leiterin, Leiter des Rechenzentrums der Fi-
nanzverwaltung 
Ministerialrätin, Ministerialrat  
– bei einer obersten Landesbehörde , so-
weit nicht einer in Besoldungsgruppe B 3 o-
der B 4 eingestuften Gruppenleitung unter-
stellt – 6) 9) 
Präsidentin, Präsident des Landesinstituts 
für Arbeitsgestaltung  
Präsidentin, Präsident des Landesarchivs 
Ständige Vertreterin, Ständiger Vertreter der 
Direktorin oder des Direktors des Landesbe-
triebs Straßenbau 
 
1) Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Besol-

dungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist. Ist in ei-
ner kollegial organisierten Forschungseinrichtung zu-
sätzlich zu den sonstigen Funktionen die Leitung der 
Forschungseinrichtung mit zeitlicher Begrenzung über-
tragen,  so wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser 
Funktionen eine Stellenzulage nach Anlage 15 gewährt. 

2) Als Vertreterin oder Vertreter der Oberfinanzpräsiden-
tin/des Oberfinanzpräsidenten in Besoldungsgruppe B 7.  

 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 
5) Nach näherer Bestimmung durch den Stellenplan in 

höchstens drei Stellen. 
6) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialrätinnen 

oder Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe  

Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammern Aachen, Arns-
berg 3) 
Landesbeauftragte, Landesbeauftragter für 
den Maßregelvollzug 
Leitende Direktorin, Leitender Direktor 
– als Leitung eines besonders großen und 
besonders bedeutenden Amtes der Verwal-
tung einer Stadt mit mehr als 600 000 Ein-
wohnern sowie der Landeshauptstadt Düs-
seldorf – 5)  
– als Geschäftsleitung eines großen und be-
deutenden Zweckverbandes mit einer Ge-
samtzahl von mehr als 600 000 Einwohnern 
der dem Zweckverband zugehörigen Ge-
meinden und Gemeindeverbände –  
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministeri-
alrat 6)  
– bei einer obersten Landesbehörde 

als Leitung einer Abteilung – 7)  
als Leitung einer Unterabteilung oder 
als Leitung einer auf Dauer einge-
richteten Gruppe von Referaten – 7) 
als ständige Vertretung einer Abtei-
lungsleitung, soweit keine Unterab-
teilungsleitung oder Gruppenleitung 
vorhanden ist – 7) 8)  

Leiterin, Leiter des Rechenzentrums der Fi-
nanzverwaltung 
Ministerialrätin, Ministerialrat  
– bei einer obersten Landesbehörde , so-
weit nicht einer in Besoldungsgruppe B 3 o-
der B 4 eingestuften Gruppenleitung unter-
stellt – 6) 9) 
Präsidentin, Präsident des Landesinstituts 
für Arbeitsgestaltung  
Präsidentin, Präsident des Landesarchivs 
Ständige Vertreterin, Ständiger Vertreter der 
Direktorin oder des Direktors des Landesbe-
triebs Straßenbau 
 
1) Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Besol-

dungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist. Ist in ei-
ner kollegial organisierten Forschungseinrichtung zu-
sätzlich zu den sonstigen Funktionen die Leitung der 
Forschungseinrichtung mit zeitlicher Begrenzung über-
tragen,  so wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser 
Funktionen eine Stellenzulage nach Anlage 15 gewährt. 

2) Als Vertreterin oder Vertreter der Oberfinanzpräsidentin 
oder des Oberfinanzpräsidenten in Besoldungsgruppe 
B 7.  

3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 2. 
5) Nach näherer Bestimmung durch den Stellenplan in 

höchstens drei Stellen. 
6) Die Zahl der Planstellen für Leitende Ministerialrätinnen 

oder Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe  
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 B 3 und für Ministerialrätinnen oder Ministerialräte in den 
Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Pro-
zent der Gesamtzahl der für Leitende Ministerialrätinnen 
und Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 
3 und für Ministerialrätinnen und Ministerialräte ausge-
brachten Planstellen nicht überschreiten 

7) Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere oder 
niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften Amt zugeord-
net ist.  

8) Dieses Amt kann auch mehr als einer Beamtin oder ei-
nem Beamten übertragen werden, soweit es in großen 
und bedeutenden Abteilungen erforderlich ist, die Stell-
vertreterfunktion aufzuteilen. 

9) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 2.  

 

 B 3 und für Ministerialrätinnen oder Ministerialräte in den 
Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 Pro-
zent der Gesamtzahl der für Leitende Ministerialrätinnen 
und Leitende Ministerialräte in der Besoldungsgruppe B 
3 und für Ministerialrätinnen und Ministerialräte ausge-
brachten Planstellen nicht überschreiten 

7) Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere oder 
niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften Amt zugeord-
net ist.  

8) Dieses Amt kann auch mehr als einer Beamtin oder ei-
nem Beamten übertragen werden, soweit es in großen 
und bedeutenden Abteilungen erforderlich ist, die Stell-
vertreterfunktion aufzuteilen. 

9) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 2.  

 
Besoldungsgruppe B 4 
 
Direktorin, Direktor des Landesamtes für 
Besoldung und Versorgung 
Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Ge-
ologischer Dienst 
Direktorin, Direktor des Landeszentrums 
Gesundheit 
Direktorin, Direktor des Materialprüfungs-
amts 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf 
– als die ständige Vertretung der Hauptge-
schäftsführerin oder des Hauptgeschäfts-
führers –1) 

Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Aachen, Arns-
berg 1)  
Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Bielefeld, Dort-
mund, Köln, Münster 2) 

Inspekteurin, Inspekteur der Polizei 
Landeskriminaldirektorin, Landeskriminaldi-
rektor 
– beim Ministerium für Inneres und Kommu-
nales –  
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministeri-
alrat  
– als geschäftsführende Vertretung der Prä-
sidentin oder des Präsidenten des Landes-
justizprüfungsamts –  
– als Landesschlichterin oder Landes-
schlichter –  
– als Leitung des Arbeitsstabs EPOS.NRW 
–  
– als Leitung der Stabsstelle und Vertretung 
des Beauftragten der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik 
(CIO) –  
– als Mitglied des Landesrechnungshofs –  

 Besoldungsgruppe B 4 
 
Direktorin, Direktor des Landesamtes für 
Besoldung und Versorgung 
Direktorin, Direktor des Landesbetriebs Ge-
ologischer Dienst 
Direktorin, Direktor des Landeszentrums 
Gesundheit 
Direktorin, Direktor des Materialprüfungs-
amts 
Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf 
– als die ständige Vertretung der Hauptge-
schäftsführerin oder des Hauptgeschäfts-
führers –1) 

Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Aachen, Arns-
berg 1)  
Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Bielefeld, Dort-
mund, Köln, Münster 2) 

Inspekteurin, Inspekteur der Polizei 
Landeskriminaldirektorin, Landeskriminaldi-
rektor 
– beim Ministerium für Inneres und Kommu-
nales –  
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministeri-
alrat  
– als geschäftsführende Vertretung der Prä-
sidentin oder des Präsidenten des Landes-
justizprüfungsamts –  
– als Landesschlichterin oder Landes-
schlichter –  
– als Leitung des Arbeitsstabs EPOS.NRW 
–  
– als Leitung der Stabsstelle und Vertretung 
des Beauftragten der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik 
(CIO) –  
– als Mitglied des Landesrechnungshofs –  
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– als ständige Vertretung der oder des Lan-
desbeauftragten für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit –  
– als Vertreterin oder Vertreter des Finanz-
ministeriums in der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder –  
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministeri-
alrat  
– bei einer obersten Landesbehörde 

als Leitung einer Abteilung – 
3)

 
als Leitung einer Unterabteilung oder 
als Leitung einer auf Dauer einge-
richteten Gruppe von Referaten un-
ter einer oder einem in Besoldungs-
gruppe B 7 eingestuften Beamtin o-
der Beamten – 4) 

als die ständige Vertretung einer o-
der eines in Besoldungsgruppe B 7 
eingestuften Beamtin oder Beamten, 
soweit keine Unterabteilungsleitung 
oder Gruppenleitung vorhanden ist – 
4) 

 
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident – in ei-
nem Polizeibereich mit mehr als 300 000 
Einwohnern – oder mit 1 000 bis 3 500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern  
 
Präsidentin, Präsident der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung 
Präsidentin, Präsident der Deutschen Hoch-
schule der Polizei 5) 
Regierungsvizepräsidentin, Regierungsvize-
präsident 
– als die ständige Vertretung einer oder ei-
nes in Besoldungsgruppe B 8 eingestuften 
Regierungspräsidentin oder Regierungsprä-
sidenten –  
Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellver-
tretender Geschäftsführer der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen 
Stellvertreterin, Stellvertreter der Präsiden-
tin oder des Präsidenten der Gemeindeprü-
fungsanstalt 
Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher 
des Landesverbandes Lippe 2) 

 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3.

 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 5. 
3) Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere oder 

niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften Amt zugeord-

net ist. 

– als die ständige Vertretung der oder des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit –  
– als Vertreterin oder Vertreter des Finanz-
ministeriums in der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder –  
Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministeri-
alrat  
– bei einer obersten Landesbehörde 

als Leitung einer Abteilung – 
3)

 
als Leitung einer Unterabteilung oder 
als Leitung einer auf Dauer einge-
richteten Gruppe von Referaten un-
ter einer oder einem in Besoldungs-
gruppe B 7 eingestuften Beamtin o-
der Beamten – 4) 

als die ständige Vertretung einer o-
der eines in Besoldungsgruppe B 7 
eingestuften Beamtin oder Beamten, 
soweit keine Unterabteilungsleitung 
oder Gruppenleitung vorhanden ist – 
4) 

 
Polizeipräsidentin, Polizeipräsident – in ei-
nem Polizeibereich mit mehr als 300 000 
Einwohnern – oder mit 1 000 bis 3 500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern  
 
Präsidentin, Präsident der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung 
Präsidentin, Präsident der Deutschen Hoch-
schule der Polizei 5) 
Regierungsvizepräsidentin, Regierungsvize-
präsident 
– als die ständige Vertretung einer oder ei-
nes in Besoldungsgruppe B 8 eingestuften 
Regierungspräsidentin oder Regierungsprä-
sidenten –  
Stellvertretende Geschäftsführerin, Stellver-
tretender Geschäftsführer der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen 
Stellvertreterin, Stellvertreter der Präsiden-
tin oder des Präsidenten der Gemeindeprü-
fungsanstalt 
Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher 
des Landesverbandes Lippe 2) 

 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3.

 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 5. 
3) Soweit die Funktion nicht einem in eine höhere oder 

niedrigere Besoldungsgruppe eingestuften Amt zugeord-

net ist. 
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4) Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Besol-

dungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist. 

5) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3. 

 

4) Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Besol-

dungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist. 

5) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3. 

 
Besoldungsgruppe B 5 
 
Direktorin, Direktor bei einem Regionalträ-
ger der gesetzlichen Rentenversicherung – 
als stellvertretende Geschäftsführerin oder 
stellvertretender Geschäftsführer oder Mit-
glied der Geschäftsführung, wenn die Erste 
Direktorin oder der Erste Direktor in Besol-
dungsgruppe B 6 eingestuft ist – 
Direktorin, Direktor beim Landesrechnungs-
hof 
Direktorin, Direktor der Landwirtschaftskam-
mer 
Direktorin, Direktor der Unfallkasse Nord-
rhein-Westfalen 
Generaldirektorin, Generaldirektor der Mu-
seen der Stadt Köln – gleichzeitig als Direk-
torin, Direktor des Wallraf-Richartz-Muse-
ums oder als Direktorin, Direktor des Rö-
misch-Germanischen Museums –  
Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Bielefeld, Dort-
mund, Köln, Münster 1) 

Leiterin, Leiter des Landesbetriebs Wald 
und Holz  
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent 
– bei einer obersten Landesbehörde als Lei-
tung einer Abteilung – 2) 

Polizeipräsidentin, Polizeipräsident – in ei-
nem Polizeibereich mit mehr als 300 000 
Einwohnern und mit mehr als 3 500 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern –  
Präsidentin, Präsident des Landesbetriebs 
Information und Technik 
Präsidentin, Präsident des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher 
des Landesverbandes Lippe 3)  

 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4. 
2) Soweit die Funktion nicht einem in eine niedrigere Besol-

dungsgruppe eingestuften Amt zugeordnet ist. 
3) Im Falle der unmittelbaren Wiederwahl nach einer acht-

jährigen Amtszeit. 

 
 
 
 
 
 

 Besoldungsgruppe B 5 
 
unverändert 
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Besoldungsgruppe B 6  
 
Direktorin, Direktor des Landesbetriebs 
Straßenbau 
 
Erste Direktorin, Erster Direktor eines Regi-
onalträgers der gesetzlichen Rentenversi-
cherung 
– als Geschäftsführerin, Geschäftsführer o-
der Vorsitzende, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung bei mehr als 3,7 Millionen 
Versicherten und laufenden Rentenfällen –  
Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Düsseldorf 1)  

Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent  
– bei einer obersten Landesbehörde 

als Leitung einer großen oder be-
deutenden Abteilung – 2) 

als Leitung einer Hauptabteilung – 3) 

 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 7. 
2) Soweit nicht einer Hauptabteilungsleitung unterstellt, 

auch in Besoldungsgruppe B 7. 
3) Soweit die Funktion nicht einem in Besoldungsgruppe B 

7 eingestuften Amt zugeordnet ist.  

 

 Besoldungsgruppe B 6  
 
unverändert 

Besoldungsgruppe B 7  
 
Hauptgeschäftsführerin, Hauptgeschäftsfüh-
rer der Handwerkskammer Düsseldorf 1) 

Landesbeauftragte, Landesbeauftragter für 
den Datenschutz und Informationsfreiheit 
Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent  
–  bei einer obersten Landesbehörde  

als Leitung einer großen oder be-
deutenden Abteilung, soweit nicht ei-
ner Hauptabteilungsleitung unter-
stellt – 2) 
als Leitung einer Hauptabteilung – 2) 

Oberfinanzpräsidentin, Oberfinanzpräsident 
Präsidentin, Präsident der Gemeindeprü-
fungsanstalt 
Präsidentin, Präsident des Landesjustizprü-
fungsamts 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landes-
rechnungshofs  
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 6. 

2) Soweit die Funktion nicht einem in Besoldungsgruppe B 
6 eingestuften Amt zugeordnet ist.  

 
 
 
 
 

 Besoldungsgruppe B 7  
 
unverändert 
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Besoldungsgruppe B 8  
 
Regierungspräsidentin, Regierungspräsi-
dent 
Beauftragte, Beauftragter der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen für Informations-
technik (CIO) 
 
 
Besoldungsgruppe B 10  
 
Chefin der Staatskanzlei und Staatssekretä-
rin, Chef der Staatskanzlei und Staatssekre-
tär 
Präsidentin, Präsident des Landesrech-
nungshofs 
Staatssekretärin, Staatssekretär 

 Besoldungsgruppe B 8  
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
Besoldungsgruppe B 10  
 
unverändert 
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Anlage 3 
Landesbesoldungsordnung R 

 
 

Besoldungsgruppe R 1 
 
Richterin, Richter am Amtsgericht 
Richterin, Richter am Arbeitsgericht 
Richterin, Richter am Landgericht 
Richterin, Richter am Sozialgericht 
Richterin, Richter am Verwaltungsgericht 
Direktorin, Direktor des Amtsgerichts 1) 
Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts 1) 
Direktorin, Direktor des Sozialgerichts 1) 
Staatsanwältin, Staatsanwalt 2) 
 
1) An einem Gericht mit bis zu 3 Richterplanstellen, erhält 

eine Amtszulage nach Anlage 14. 
2) Erhält als Gruppenleitung bei der Staatsanwaltschaft bei 

einem Landgericht mit 4 Planstellen und mehr für Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte eine Amtszulage nach 
Anlage14; anstatt einer Planstelle für eine Oberstaatsan-
wältin oder einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleitung 
können bei einer Staatsanwaltschaft mit 4 und 5 Planstel-
len für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eine Plan-
stelle für eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt als 
Gruppenleitung und bei einer Staatsanwaltschaft mit 6 
und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte hierfür 2 Planstellen für Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte als Gruppenleitung ausgebracht werden. 

 

 Anlage 3 
Landesbesoldungsordnung R 

 
 

Besoldungsgruppe R 1 
 
unverändert 

Besoldungsgruppe R 2 
 
Richterin, Richter am Amtsgericht 
− als weitere aufsichtsführende Richterin o-
der weiterer aufsichtführender Richter − 1) 
− als die ständige Vertretung einer Direkto-
rin oder eines Direktors − 2) 
Richterin, Richter am Arbeitsgericht 
− als weitere aufsichtsführende Richterin  o-
der weiterer aufsichtführender Richter − 1) 
− als die ständige Vertretung einer Direkto-
rin oder eines Direktors − 2) 
Richterin, Richter am Finanzgericht 
Richterin, Richter am Landessozialgericht 
Richterin, Richter am Oberlandesgericht 
Richterin, Richter am Oberverwaltungsge-
richt 
Richterin, Richter am Sozialgericht 
− als weitere aufsichtsführende Richterin o-
der weiterer aufsichtführender Richter − 1) 
− als die ständige Vertretung einer Direkto-
rin oder eines Direktors − 2) 

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Landgericht 

 Besoldungsgruppe R 2 
 
Richterin, Richter am Amtsgericht 
− als weitere aufsichtsführende Richterin o-
der weiterer aufsichtführender Richter − 1) 
− als die ständige Vertretung einer Direkto-
rin oder eines Direktors − 2) 
Richterin, Richter am Arbeitsgericht 
− als weitere aufsichtsführende Richterin  o-
der weiterer aufsichtführender Richter − 1) 
− als die ständige Vertretung einer Direkto-
rin oder eines Direktors − 2) 
Richterin, Richter am Finanzgericht 
Richterin, Richter am Landessozialgericht 
Richterin, Richter am Oberlandesgericht 
Richterin, Richter am Oberverwaltungsge-
richt 
Richterin, Richter am Sozialgericht 
− als weitere aufsichtsführende Richterin o-
der weiterer aufsichtführender Richter − 1) 
− als die ständige Vertretung einer Direkto-
rin oder eines Direktors − 2) 

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Landgericht 
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Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 
Direktorin, Direktor des Amtsgerichts 3) 
Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts 3) 
Direktorin, Direktor des Sozialgerichts 3) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsge-
richts 4) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Arbeits-
gerichts 4) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landge-
richts 5) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozial-
gerichts 4) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwal-
tungsgerichts 5) 
Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt 
− als Abteilungsleitung bei einer Staatsan-
waltschaft bei einem Landgericht − 6) 
− als Hauptabteilungsleitung bei einer 

Staatsanwaltschaft bei einem Landge-
richt − 7) 

− als Dezernentin oder Dezernent bei einer 
Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandes-
gericht −  
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender 
Oberstaatsanwalt 
− als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei 
einem Landgericht − 8) 
 
1) An einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen. 

Bei 22 Richterplanstellen und auf je 7 weitere Richter-
planstellen kann für weitere aufsichtführende Richterin-
nen oder Richter je eine Richterplanstelle der Besol-
dungsgruppe R 2 ausgebracht werden. 

2) An einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen. 
3) An einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen; er-

hält an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

4) Als die ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines 
Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4; erhält 
an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

5) Erhält als die ständige Vertretung einer Präsidentin oder 
eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

6) Auf je 4 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte kann eine Planstelle für eine Oberstaatsanwältin o-
der einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleitung ausge-
bracht werden; erhält als die ständige Vertretung einer 
Leitenden Oberstaatsanwältin oder eines Leitenden 
Oberstaatsanwalts der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

7) Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

8) Mit bis zu 10 Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte; erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

 

Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Verwaltungsgericht 
Direktorin, Direktor des Amtsgerichts 3) 9) 
Direktorin, Direktor des Arbeitsgerichts 3) 
Direktorin, Direktor des Sozialgerichts 3) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsge-
richts 4) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Arbeits-
gerichts 4) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landge-
richts 5) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Sozial-
gerichts 4) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwal-
tungsgerichts 5) 
Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt 
− als Abteilungsleitung bei einer Staatsan-
waltschaft bei einem Landgericht − 6) 
− als Hauptabteilungsleitung bei einer 

Staatsanwaltschaft bei einem Landge-
richt − 7) 

− als Dezernentin oder Dezernent bei einer 
Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandes-
gericht −  
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender 
Oberstaatsanwalt 
− als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei 
einem Landgericht − 8) 
 
1) An einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen. 

Bei 22 Richterplanstellen und auf je 7 weitere Richter-
planstellen kann für weitere aufsichtführende Richterin-
nen oder Richter je eine Richterplanstelle der Besol-
dungsgruppe R 2 ausgebracht werden. 

2) An einem Gericht mit 8 und mehr Richterplanstellen. 
3) An einem Gericht mit 4 und mehr Richterplanstellen; er-

hält an einem Gericht mit 8 bis 23 Richterplanstellen 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

4) Als die ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines 
Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4; erhält 
an einem Gericht mit 16 und mehr Richterplanstellen 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

5) Erhält als die ständige Vertretung einer Präsidentin oder 
eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

6) Auf je 4 Planstellen für Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte kann eine Planstelle für eine Oberstaatsanwältin o-
der einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleitung ausge-
bracht werden; erhält als die ständige Vertretung einer 
Leitenden Oberstaatsanwältin oder eines Leitenden 
Oberstaatsanwalts der Besoldungsgruppe R 3 oder R 4 
eine Amtszulage nach Anlage 14. 

7) Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

8) Mit bis zu 10 Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte; erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

9)  Erhält an einem Gericht mit 24 und mehr Richterplan-
stellen eine Amtszulage nach Anlage 14. 
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Besoldungsgruppe R 3 
 
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Finanzgericht 
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Landesarbeitsgericht 
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Landessozialgericht 
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Oberlandesgericht 
Vorsitzende Richterin, Vorsitzender Richter 
am Oberverwaltungsgericht 
Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Arbeitsgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Landgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Verwaltungsge-
richts 1) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Amtsge-
richts 2) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Finanz-
gerichts 3) 

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landes-
arbeitsgerichts 3) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landes-
sozialgerichts 3) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landge-
richts 2) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlan-
desgerichts 3) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberver-
waltungsgerichts 3) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Verwal-
tungsgerichts 2) 
Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender 
Oberstaatsanwalt 
− als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei 
einem Landgericht − 4) 
− als Abteilungsleitung bei einer Staatsan-
waltschaft bei einem Oberlandesgericht −  
 
1) An einem Gericht mit bis zu 40 Richterplanstellen ein-

schließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die 
die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht 
führt. 

2) Als die ständige Vertretung der Präsidentin oder des 
Präsidenten eines Gerichts mit 81 und mehr Richterplan-
stellen, einschließlich der Richterplanstellen der Ge-
richte, über die die Präsidentin oder der Präsident die 
Dienstaufsicht führt. 

3) Erhält als die ständige Vertretung einer Präsidentin oder 
eines Präsidenten der Besoldungsgruppe R 6 eine 
Amtszulage nach Anlage 14. 

4) Mit 11 bis 40 Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte. 

 
 

 Besoldungsgruppe R 3 
 
unverändert 
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Besoldungsgruppe R 4 
 
Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Arbeitsgerichts 2) 
Präsidentin, Präsident des Landgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Sozialgerichts 2) 

Präsidentin, Präsident des Verwaltungsge-
richts 1) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landes-
arbeitsgerichts 3) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landes-
sozialgerichts 3) 

Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberlan-
desgerichts 3) 
Vizepräsidentin, Vizepräsident des Oberver-
waltungsgerichts 3) 

Leitende Oberstaatsanwältin, Leitender 
Oberstaatsanwalt 
− als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei 
einem Landgericht − 4) 
 
1) An einem Gericht mit 41 bis 80 Richterplanstellen ein-

schließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die 
die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht 
führt. 

2) An einem Gericht mit 41 und mehr Richterplanstellen 
einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über 
die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht 
führt. 

3) Als die ständige Vertretung einer Präsidentin oder eines 
Präsidenten der Besoldungsgruppe R 8. 

4) Mit 41 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte. 

 
Besoldungsgruppe R 5 
 
Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Finanzgerichts 2) 
Präsidentin, Präsident des Landesarbeits-
gerichts 2) 
Präsidentin, Präsident des Landessozialge-
richts 2) 
Präsidentin, Präsident des Landgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Oberlandesge-
richts 2) 
Präsidentin, Präsident des Verwaltungsge-
richts 1) 

Generalstaatsanwältin, Generalstaatsanwalt 
− als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei 
einem Oberlandesgericht − 3) 
 
1) An einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen ein-

schließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über die 
die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht 
führt. 

2) An einem Gericht mit bis zu 25 Richterplanstellen im Be-
zirk. 

 Besoldungsgruppe R 4 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besoldungsgruppe R 5 
 
unverändert 
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3) Mit bis zu 100 Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte im Bezirk. 

 
Besoldungsgruppe R 6 
 
Präsidentin, Präsident des Amtsgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Finanzgerichts 2) 

Präsidentin, Präsident des Landesarbeits-
gerichts 3) 
Präsidentin, Präsident des Landessozialge-
richts 3) 

Präsidentin, Präsident des Landgerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Oberlandesge-
richts 3) 

Generalstaatsanwältin Generalstaatsanwalt 

− als Leitung einer Staatsanwaltschaft bei 
einem Oberlandesgericht − 4) 

 
1) An einem Gericht mit 151 und mehr Richterplanstellen 

einschließlich der Richterplanstellen der Gerichte, über 
die die Präsidentin oder der Präsident die Dienstaufsicht 
führt. 

2) An einem Gericht mit 26 und mehr Richterplanstellen im 
Bezirk. 

3) An einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen im 
Bezirk. 

4) Mit 101 und mehr Planstellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte im Bezirk. 

 

 Besoldungsgruppe R 6 
 
unverändert 

Besoldungsgruppe R 8 
 
Präsidentin, Präsident des Landesarbeits-
gerichts 1) 
Präsidentin, Präsident des Landessozialge-
richts 1) 
Präsidentin, Präsident des Oberlandesge-
richts 1) 
 
1) An einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstellen 

im Bezirk. 

 
 
Besoldungsgruppe R 9 
 
 
 
Besoldungsgruppe R 10 
 
Präsidentin, Präsident des Verfassungsge-
richtshofs und des Oberverwaltungsgerichts 
 

 Besoldungsgruppe R 8 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoldungsgruppe R 9 
 
unverändert 
 
Besoldungsgruppe R 10 
 
unverändert 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

241 

Anlage 4 
Landesbesoldungsordnung W 

 
 
Besoldungsgruppe W 1 
 
Professorin als Juniorprofessorin/Professor 
als Juniorprofessor  
 
Besoldungsgruppe W 2 
 
Dekanin, Dekan 1) 

Hochschuldozentin, Hochschuldozent 1) 
- an einer Universität -  
 
Professorin, Professor 1) 

− an einer Fachhochschule −  
Professorin, Professor an einer Kunsthoch-
schule 1) 
Prorektorin, Prorektor der . . . 1) 2) 

Universitätsprofessorin, Universitätsprofes-
sor 1) 
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3. 
2) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf 

die Hochschule hinweist, der die Amtsinhaberin oder der 
Amtsinhaber angehört. 

 
Besoldungsgruppe W 3 
 
Dekanin, Dekan 1) 2) 
Hochschuldozentin, Hochschuldozent 1) 
- an einer Universität –  
 
Kanzlerin, Kanzler der . . . 3) 

Konrektorin, Konrektor der . . . 3) 

Präsidentin, Präsident der . . . 3) 

Professorin, Professor 1)  

− an einer Fachhochschule − 

Professorin, Professor an einer Kunsthoch-
schule 1) 
Prorektorin, Prorektor der . . . 3) 

Rektorin, Rektor der . . . 3) 

Universitätsprofessorin, Universitätsprofes-
sor 1) 

Vizepräsidentin, Vizepräsident der . . . 3) 
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2. 
3) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf 

den Fachbereich verweist. 
2) Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufügen, der auf 

die Hochschule hinweist, der die Amtsinhaberin oder der 
Amtsinhaber angehört. 

 
 

 Anlage 4 
Landesbesoldungsordnung W 

 
 
Besoldungsgruppe W 1 
 
Professorin als Juniorprofessorin, Professor 
als Juniorprofessor  
 
Besoldungsgruppe W 2 
 
Unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besoldungsgruppe W 3 
 
unverändert 
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Anlage 5 
 

Künftig wegfallende (kw) Ämter 
 
A 7 
Polizeimeisterin/Polizeimeister 1) 

Kriminalmeisterin/Kriminalmeister 1) 
 
1) Als Eingangsamt. 

 
A 8 
Polizeiobermeisterin/Polizeiobermeister 
Kriminalobermeisterin/Kriminalobermeister 
 
A 9 
Polizeihauptmeisterin/Polizeihauptmeister 1) 
Kriminalhauptmeisterin/Kriminalhauptmeis-
ter 1) 
 
1) Für Funktionen, die sich von denen der Besoldungs-

gruppe A 9 abheben, können nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung bis zu 30 Prozent der Stellen mit ei-
ner Amtszulage nach Anlage 14 ausgestattet werden. 

 
A 12 
Lehrer 
− an allgemeinbildenden Schulen, soweit 
nicht anderweitig eingereiht − 1) 
Lehrer 
− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Primarstufe bei entsprechender Verwen-
dung – 1) 

Lehrer  
− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Sekundarstufe I bei entsprechender Ver-
wendung – 1) 
Lehrer  
− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Primarstufe und die Sekundarstufe I bei ent-
sprechender Verwendung – 1) 2) 
Lehrer  
− mit der Befähigung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II 
bei entsprechender Verwendung –1) 2) 3) 

Lehrer 
− als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf 
Bezirksebene – 4) 

 
1) Als Eingangsamt. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
3) Soweit nicht im Amt des Studienrats. 
4) Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage 

14. 

 
 

 Anlage 5 
 

Künftig wegfallende (kw) Ämter 
 
A 7 
unverändert 
 
 
 

 
A 8 
unverändert 
 
 
A 9 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
A 12 
Lehrer 
− an allgemeinbildenden Schulen, soweit 
nicht anderweitig eingereiht − 1) 
Lehrer 
− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Primarstufe bei entsprechender Verwen-
dung – 1) 

Lehrer  
− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Sekundarstufe I bei entsprechender Ver-
wendung – 1) 
Lehrer  
− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Primarstufe und die Sekundarstufe I bei ent-
sprechender Verwendung – 1) 2) 
Lehrer  
− mit der Befähigung für das Lehramt für die 
Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II 
bei entsprechender Verwendung –1) 2) 3) 

Lehrer 
− als Fachleiter in der Lehrerfortbildung auf 
Bezirksebene – 4) 

 
1) Als Eingangsamt. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
3) Soweit nicht im Amt des Studienrats. 
4) Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage 

15. 
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A 13 
Konrektorin/Konrektor 
− als der ständige Vertreter des Leiters ei-
nes Studienseminars für das Lehramt für 
die Primarstufe oder eines Studienseminars 
für das Lehramt für die Sekundarstufe I –  

Konservator 
Kustos 
Lehrer  
− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Sekundarstufe I bei entsprechender Ver-
wendung –1)  

− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Sekundarstufe I als Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene – 2) 

A 13 
unverändert 

− mit der Befähigung für das Lehramt für 
Sonderpädagogik als Fachlehrer in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene – 2) 

− mit der Lehramtsbefähigung für die Pri-
marstufe und die Sekundarstufe I bei über-
wiegender Verwendung in der Sekundar-
stufe I – 3) 

− mit der Lehramtsbefähigung für die Se-
kundarstufe I und die Sekundarstufe II bei 
entsprechender Verwendung – 3) 4) 
Realschullehrerin/Realschullehrer 
− als Fachleiterin/Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene – 2) 

− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Realschulen bei einer dieser Befähigung 
entsprechenden Verwendung – 5) 

− mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt 
an Sonderschulen bei entsprechender Ver-
wendung – 6) 

Sonderschullehrerin/Sonderschullehrer 7) 

Studienrätin/Studienrat 
− als Lehrer für Fremdsprachen an einer 
Fachhochschule oder in einem Fachhoch-
schulstudiengang an einer Universität −  
− als Lehrer für Medienpädagogik an einer 
Fachhochschule oder in einem Fachhoch-
schulstudiengang an einer Universität –  
− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Sekundarstufe II bei entsprechender Ver-
wendung –  
− mit der Lehramtsbefähigung für die Se-
kundarstufe I und die Sekundarstufe II bei 
Verwendung an beruflichen Schulen oder 
an Schulen mit dem Bildungsgang zum Er-
werb der allgemeinen Hochschulreife – 8) 

− mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt 
an Sonderschulen oder das Lehramt für 
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Sonderpädagogik bei entsprechender Ver-
wendung – 9) 

 
1) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v.H. der Planstellen 

für stufenbezogen ausgebildete planmäßige "Lehrer" in 
der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10), davon an Haupt-
schulen höchsten 10 v.H. der für diese Beamten an 
Hauptschulen vorgesehenen Stellen, ausgewiesen wer-
den. Dem Amtsinhaber kann bei Übertragung der Funk-
tion des Schulleiters, des ständigen Vertreters des Schul-
leiters oder des Zweiten Konrektors die entsprechende 
Amtsbezeichnung verliehen werden. 

2) Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage 
15. 

3) Für dieses Amt dürfen höchstens 40 v.H. der Planstellen 
für die genannten Lehrer, davon im Hauptschulbereich o-
der in entsprechenden schulischen Bildungsgängen 
höchsten 10 v.H. der dort für diese Lehrer vorgesehenen 
Planstellen ausgewiesen werden. 

4) Soweit nicht im Amt des Studienrats. 
5) Als Eingangsamt. 
6) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 15. Die Stellenzu-

lage wird nicht neben anderen Zulagen gewährt. 
7) Erhält als Fachleiterin oder Fachleiter in der Lehrerfortbil-

dung auf Bezirksebene eine ruhegehaltfähige Stellenzu-
lage nach Anlage 15. 

8) Für dieses Amt dürfen höchstens 33 v.H. der Planstellen 
für die Sekundarstufe I an Gesamtschulen ausgewiesen 
werden. 

9) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 15. 

 
A 14 
Fachoberschullehrer 
− als der ständige Vertreter des Direktors 
einer Fachschule –  
Oberkonservator 
Oberkustos 
Oberstudienrätin/Oberstudienrat 
− als Fachleiterin/Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung auf Bezirksebene – 1) 

− als Lehrerin/Lehrer für Medienpädagogik 
an einer Fachhochschule oder in einem 
Fachhochschulstudiengang an einer Univer-
sität –  
− mit der Befähigung für das Lehramt an 
Gymnasien, mit der Befähigung für das Lehr-
amt an Gymnasien und Gesamtschulen und 
mit den Lehramtsbefähigungen für die Se-
kundarstufe I und die Sekundarstufe II (Dop-
pelbefähigung) – bei Verwendung an einer 
Sekundarschule – 2)  

− mit der Befähigung für das Lehramt der 
Sekundarstufe II bei entsprechender Ver-
wendung −  
− mit der Lehramtsbefähigung für die Se-
kundarstufe I und die Sekundarstufe II bei 
Verwendung an beruflichen Schulen oder 
an Schulen mit dem Bildungsgang zum Er-
werb der allgemeinen Hochschulreife – 3)  

 A 14 
unverändert 
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− mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt 
an Sonderschulen oder das Lehramt für 
Sonderpädagogik bei entsprechender Ver-
wendung – 4) 

Realschulkonrektor 

− als der ständige Vertreter des Leiters ei-
nes Studienseminars für das Lehramt für 
die Sekundarstufe I – 5) 

Rektor 
− als Leiter eines Studienseminars für das 
Lehramt für die Primarstufe oder eines Stu-
dienseminars für das Lehramt für die Se-
kundarstufe I – 
Sonderschulkonrektor 
− als der ständige Vertreter des Leiters ei-
nes Studienseminars für das Lehramt für 
Sonderpädagogik – 2) 

 
1) Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach Anlage 

15. 
2) Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes darf die Zahl 

der Planstellen Fußnote 13) zur Besoldungsgruppe A 13 
nicht überschritten werden. 

3) Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes darf die Zahl 
der Planstellen gemäß Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe 
A 13 kw nicht überschritten werden. 

4) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 15. 
5) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

 
A 15 
Hauptkonservator 
Hauptkustos 
Kanzler 
− einer Fachhochschule –  (soweit nicht in 
den Besoldungsgruppen A 16, B 2) 
− einer Kunsthochschule – 
Realschulrektor 
− als Leiter eines Studienseminars für das 
Lehramt für die Sekundarstufe I –  
Regierungsschuldirektor  
− als hauptamtlicher Geschäftsführer an ei-
nem Prüfungsamt für Erste oder Zweite 
Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen 
– 1) 

− im Polizeischuldienst −  
Sonderschulrektor 
− als Leiter eines Studienseminars für das 
Lehramt für Sonderpädagogik –  
Studiendirektor 
− als der ständige Vertreter des Leiters ei-
nes Studienseminars für das Lehramt für 
die Sekundarstufe II− 1) 

− als hauptamtlicher Geschäftsführer eines 
Prüfungsamtes für die Ersten Staatsprüfun-
gen für das Lehramt am Gymnasium oder 
an beruflichen Schulen− 1) 

 A 15 
unverändert 
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1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

 
A 16 
Kanzler 
− der Deutschen Sporthochschule Köln – 
− einer Fachhochschule – (soweit nicht in 
der Besoldungsgruppen A 15, B 2) 
Landeskonservator 
Leitender Regierungsschuldirektor 
− als Leiter eines Prüfungsamtes für Erste 
oder Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter 
an Schulen –  
Leitender Schulamtsdirektor 
− als leitender Schulaufsichtsbeamter, dem 
ausschließlich die Aufsicht über Gymnasien, 
Gesamtschulen mit Oberstufe oder berufli-
chen Schulen obliegt −  
Oberstudiendirektor 
− als Leiter eines Studienseminars für das 
Lehramt für die Sekundarstufe II – 
 
B 2 
Abteilungsdirektorin als ständige Vertrete-
rin/Abteilungsdirektor als ständiger Vertreter 
der Leiterin/des Leiters der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung 
Direktorin/Direktor des Landesinstituts für 
den öffentlichen Gesundheitsdienst 
Kanzlerin/Kanzler  
− der Fachhochschule Köln – 
 
B 3 
Kanzlerin/Kanzler 
− der Fernuniversität – in Hagen –  
− der Universität Bielefeld, Dortmund, Pa-
derborn, Siegen, Wuppertal –  
Leitende Verwaltungsdirektorin/ Leitender 
Verwaltungsdirektor 
− als Leitung der Personal- und Wirtschafts-
verwaltung der Medizinischen Einrichtungen 
der Technischen Hochschule Aachen, der 
Universität Bonn, der Universität Düssel-
dorf, der Universität Köln, der Universität 
Münster, der Universität-Gesamthochschule 
Essen−  
Präsidentin/Präsident des Landesinstituts 
für Gesundheit und Arbeit 
Rektorin/Rektor der Fachhochschule 
Aachen, Bielefeld, Bochum, Dortmund, Düs-
seldorf, Gelsenkirchen, Südwestfalen in 

 A 16 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 2 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 3 
unverändert 
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Iserlohn, Lippe und Höxter in Lemgo, Müns-
ter, Niederrhein in Krefeld und Mönchengla-
dbach, Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin 
Rektorin/Rektor 
− einer Kunsthochschule – 
 
B 4 
Kanzlerin/Kanzler 
− der Technischen Hochschule Aachen −  
− der Universität Bochum, Bonn, Düssel-
dorf, Duisburg-Essen, Köln, Münster –  
Rektorin/Rektor der Deutschen Sporthoch-
schule Köln 
Rektorin/Rektor der Fachhochschule Köln 
 
B 5 
Direktorin/Direktor des Landesbetriebs Geo-
logischer Dienst 
Rektorin/Rektor der Universität Bielefeld, 
Dortmund, Paderborn, Siegen, Wuppertal 
 

 
 
 
 
 
 
B 4 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
B 5 
unverändert 

B 6 
Rektorin/Rektor 
− der Fernuniversität – in Hagen –  
− der Technischen Hochschule Aachen – 
− der Universität Bochum, Bonn, Düssel-
dorf, Duisburg-Essen, Köln, Münster – 
 
B 9 
Direktor beim Landtag– 
 
C 1 
Künstlerische Assistentin/Künstlerischer As-
sistent 
Wissenschaftliche Assistentin/Wissen-
schaftlicher Assistent 
 
C 2 
Hochschuldozentin/Hochschuldozent 1) 

Oberassistentin/Oberassistent 1) 
Oberingenieurin/ Oberingenieur 
Professorin/Professor 2) 
− an einer Fachhochschule −  
− an einer wissenschaftlichen Hochschule 
mit Fachhochschulstudiengängen, soweit 
überwiegend in diesen tätig – 
 
Professorin/Professor an einer Kunsthoch-
schule 3) 
Professorin/Professor an einer wissen-
schaftlichen Hochschule 3) 
– an einer künstlerisch-wissenschaftlichen 
Hochschule – 

 B 6 
unverändert 
 
 
 
 
 
B 9 
unverändert 
 
C 1 
unverändert 
 
 
 
 
C 2 
unverändert 
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– soweit überwiegend in Studiengängen tä-
tig, in denen Aufgaben der wissenschaftli-
chen Hochschulen und der Fachhochschu-
len miteinander verbunden werden – 4) 
Universitätsprofessorin/Universitätsprofes-
sor 3) 
– an einer künstlerisch-wissenschaftlichen 
Hochschule – 5) 

 
1) Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 15, soweit als 

/Oberärztin/Oberarzt einer Hochschulklinik tätig. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 3. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 3 oder C 4. 
4) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach 

Landesrecht weder Universität ist, noch einer Universität 
gleichgestellt ist. 

5) Soweit die Hochschule das Recht zur Promotion und 
Habilitation besitzt. 

 
C 3 
Professorin/Professor 1) 
− an einer Fachhochschule −  
− an einer wissenschaftlichen Hochschule 
mit Fachhochschulstudiengängen, soweit 
überwiegend in diesen tätig – 2) 

Professorin/Professor an einer wissen-
schaftlichen Hochschule 2) 3) 

Universitätsprofessorin/Universitätsprofes-
sor  2) 4) 

 

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe C 2 oder C 4. 
3) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach 

Landesrecht weder Universität ist, noch einer Universität 
gleichgestellt ist. 

4) Auch an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hoch-
schule, soweit die Hochschule das Recht zur Promotion 
und Habilitation besitzt. 

 

 C 3 
unverändert 

C 4 
Professorin/Professor an einer Kunsthoch-
schule 1) 
Professorin/Professor an einer wissen-
schaftlichen Hochschule 1) 2) 
Universitätsprofessorin/Universitätsprofes-
sor  1) 3) 

 

1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen C 2, C 3. 
2) Nur an einer wissenschaftlichen Hochschule, die nach 

Landesrecht weder Universität ist, noch einer Universität 
gleichgestellt ist. 

3) Auch an einer künstlerisch-wissenschaftlichen Hoch-
schule, soweit die Hochschule das Recht zur Promotion 
und Habilitation besitzt. 

 
H 1 
Akademische Rätin/Akademischer Rat 1) 

Dozentin/Dozent 2) 

Lektorin/Lektor 3) 

 C 4 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 1 
unverändert 
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Wissenschaftliche Assistentin/Wissen-
schaftlicher Assistent 4) 

 

1) An einer wissenschaftlichen Hochschule. Akademische 
Rätinnen/Akademische Räte mit Lehraufgaben erhalten 
eine Lehrvergütung von höchstens jährlich; die näheren 
Bestimmungen erlässt das Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem 
Finanzministerium. 

2) An einer Pädagogischen Hochschule oder der Deutschen 
Sporthochschule Köln, soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe H 2. Erhält für die Lehrtätigkeit eine Kolleggeld-
pauschale von 766,94 EUR jährlich. 

3) An einer wissenschaftlichen Hochschule. Erhält für die 
Lehrtätigkeit eine Kolleggeldpauschale von 613,55 EUR 
jährlich. 

4) An einer wissenschaftlichen Hochschule. Wissenschaftli-
che Assistentinnen/Wissenschaftlich Assistenten, denen 
Lehraufgaben übertragen sind, erhalten eine Lehrvergü-
tung von höchstens 766,94 EUR jährlich; die näheren 
Bestimmungen erlässt Ministerium für Innovation, Wis-
senschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium. 

 
H 2 
Akademische Rätin/Akademischer Rat 1) 

Dozentin/Dozent 2) 

Fachhochschullehrerin/Fachhochschullehrer 
Oberärztin/Oberarzt 2) 

Oberassistentin/Oberassistent 2) 

Oberingenieurin/Oberingenieur 2) 

 

1) An einer wissenschaftlichen Hochschule. Akademische 
Oberrätinnen/Akademische Oberräte mit Lehraufgaben 
erhalten eine Lehrvergütung von höchstens 1.533,88 
EUR jährlich; die näheren Bestimmungen erlässt das Mi-
nisterium für Innovation, Wissenschaft und Forschung im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium. 

2) An einer wissenschaftlichen Hochschule, soweit nicht in 
der Besoldungsgruppe H 1. Erhält für die Lehrtätigkeit 
eine Kolleggeldpauschale von 766,94 EUR jährlich. Die 
Kolleggeldpauschale erhöht sich auf 1.533,88 EUR jähr-
lich für Beamtinnen und Beamte, die die Stellung einer/ei-
nes außerplanmäßigen Professorin/Professors haben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H 2 
unverändert 
 

H 3 
Akademische Direktorin/Akademischer Di-
rektor 
Außerordentliche Professorin/Außerordentli-
cher Professor 1) 

Direktorin/Direktor des Instituts für Leibes-
übungen an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule 2) 

Fachhochschullehrerin/Fachhochschullehrer 
4) 5) 6) 

Professorin/Professor 3) 

Wissenschaftliche Rätin und Professo-
rin/Wissenschaftlicher Rat und Professor 2) 

Studienprofessorin/Studienprofessor 
 
1) An einer wissenschaftlichen Hochschule. Erhält für seine 

Lehrtätigkeit eine Kolleggeldpauschale von mindestens 

 H 3 
unverändert 
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1.533,88 EUR, höchstens 9.203,25 EUR jährlich; eine 
Kolleggeldpauschale von mehr als 1.533,88 EUR jähr-
lich bedarf der Zustimmung des Finanzministeriums. 

2) An einer wissenschaftlichen Hochschule. Erhält für die 
Lehrtätigkeit eine Kolleggeldpauschale von 1.533,88 
EUR jährlich. 

3) An einer Kunsthochschule oder der Sozialakademie 
Dortmund, soweit nicht in der Besoldungsgruppe H 4. 
Erhält als Leitung der Sozialakademie Dortmund für die 
Dauer dieser Amtstätigkeit eine widerrufliche, nicht ruhe-
gehaltfähige Zulage, deren Höhe das Ministerium für In-
novation, Wissenschaft und Forschung im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium bestimmt. 

4) Beamtinnen und Beamte, die am 31. Juli 1971 als Ober-
baudirektorinnen/Oberbaudirektoren - als Leitung einer 
Ingenieurschule mit mindestens 18 Semesterklassen - o-
der als Oberbaudirektorinnen/Oberstudiendirektoren - 
als Leitung einer berufsbildenden Schule, Höheren 
Fachschule oder Höheren Wirtschaftsfachschule mit 
mindestens 18 Klassen oder 18 Semesterklassen - in 
die Besoldungsgruppe A 16 eingereiht waren, erhalten 
für ihre Person Bezüge nach Besoldungsgruppe A 16. 

5) Beamtinnen und Beamte, die am 31. Juli 1971 als Ober-
baudirektorinnen/Oberbaudirektoren - als Leitung einer 
Ingenieurschule mit weniger als 18 Semesterklassen - o-
der als Oberstudiendirektorinnen/Oberstudiendirektoren 
- als Leitung einer berufsbildenden Schule, Höheren 
Fachschule oder Höheren Wirtschaftsfachschule mit we-
niger als 18 Klassen oder 18 Semesterklassen - in die 
Besoldungsgruppe A 15 eingereiht waren und eine 
Amtszulage nach Fußnote 5 erhielten, behalten diese 
Zulage. 

6) Beamtinnen und Beamte, die am 31. Juli 1971 als Bau-
direktorinnen/Baudirektoren - im Ingenieurschuldienst 
(als ständige Vertretung einer Oberbaudirektorin/eines 
Oberbaudirektors der Besoldungsgruppe A 16) - oder als 
ständige Vertretung einer Oberstudiendirektorin/eines 
Oberstudiendirektors der Besoldungsgruppe A 16 - in 
die Besoldungsgruppe A 15 eingereiht waren und eine 
Amtszulage nach Fußnote 13 erhielten, behalten diese 
Amtszulage. 

 
H 4 
Ordentliche Professorin/Ordentlicher Pro-
fessor 1) 

Professorin/Professor 2) 

 

1) An einer wissenschaftlichen Hochschule. Erhält für seine 
Lehrtätigkeit eine Kolleggeldpauschale von mindestens 
1.533,88 EUR, höchstens 9.203,25 EUR jährlich; eine 
Kolleggeldpauschale von mehr als 1.533,88 EUR jährlich 
bedarf der Zustimmung des Finanzministeriums. 

2) An einer Kunsthochschule oder der Sozialakademie Dort-
mund, soweit nicht in der Besoldungsgruppe H 3. Erhält 
als Leitung der Sozialakademie Dortmund für die Dauer 
dieser Amtstätigkeit eine widerrufliche, nicht ruhegehalt-
fähige Zulage, deren Höhe das Ministerium für Innova-
tion, Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium bestimmt. 

 

 H 4 
unverändert 

H 5 
Professorin als Direktorin einer Kunsthoch-
schule/Professor als Direktor einer Kunst-
hochschule 

 H 5 
unverändert 
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

Anlage 6
(inklusive Sonderzahlung)

2 - Jahres - Rhythmus |     3 - Jahres - Rhythmus | 4 - Jahres - Rhythmus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 2 1857,95 1901,79 1945,65 1989,47 2033,30 2077,18 2121,01 2164,84 2208,66 2252,49

A 3 1933,68 1980,32 2026,96 2073,60 2120,27 2166,93 2213,57 2260,21 2306,85 2353,49

A 4 1976,63 2031,56 2086,44 2141,39 2196,31 2251,22 2306,10 2360,99 2415,87 2470,76

A 5 1992,25 2062,57 2117,21 2171,83 2226,47 2281,10 2335,75 2390,40 2445,05 2499,70

A 6 2038,42 2098,40 2158,39 2218,39 2278,37 2338,38 2398,37 2458,37 2518,34 2578,32

A 7 2100,80 2154,08 2228,66 2303,25 2377,85 2452,42 2527,04 2580,27 2633,57 2686,87

A 8 2229,76 2293,49 2389,06 2484,67 2580,23 2675,87 2739,58 2803,28 2867,04 2930,75

A 9 2344,28 2406,22 2507,01 2607,80 2708,58 2809,38 2878,64 2947,97 3017,25 3086,54

A 10 2522,72 2608,81 2737,92 2867,08 2996,22 3125,36 3211,45 3297,54 3383,62 3469,70

A 11 2889,93 3018,41 3146,90 3275,41 3403,90 3489,55 3575,22 3660,90 3746,56 3832,23

A 12 3252,67 3405,87 3559,07 3712,26 3814,38 3916,52 4018,66 4120,79 4222,90

A 13 3805,22 3970,62 4136,04 4246,32 4356,59 4466,88 4577,17 4687,45

A 14 4040,45 4254,96 4469,44 4612,46 4755,47 4898,48 5041,48 5184,50

A 15 4667,84 4903,68 5092,35 5281,03 5469,72 5658,39 5847,07

A 16 5143,71 5416,44 5634,68 5852,90 6071,09 6289,32 6507,52

Besold. 

Gruppe

Erfahrungsstufe

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung A (gültig seit 01.09.2014, inklusive Sonderzahlung)

Anlage 6
Gültig ab 01.07.2016

2 - Jahres - Rhythmus |     3 - Jahres - Rhythmus | 4 - Jahres - Rhythmus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 5 1933,43 2001,67 2054,70 2107,71 2160,74 2213,76 2266,79 2319,82 2372,86 2425,90

A 6 1978,24 2036,45 2094,67 2152,89 2211,11 2269,34 2327,56 2385,78 2443,99 2502,20

A 7 2063,34 2115,67 2188,92 2262,18 2335,45 2408,69 2481,98 2534,26 2586,61 2638,96

A 8 2190,00 2252,59 2346,46 2440,36 2534,22 2628,15 2690,73 2753,30 2815,91 2878,49

A 9 2330,55 2392,13 2492,33 2592,53 2692,73 2792,94 2861,79 2930,72 2999,59 3068,47

A 10 2507,95 2593,54 2721,89 2850,30 2978,68 3107,06 3192,65 3278,24 3363,81 3449,39

A 11 2873,01 3000,74 3128,48 3256,23 3383,98 3469,12 3554,29 3639,47 3724,63 3809,80

A 12 3233,63 3385,93 3538,23 3690,53 3792,06 3893,59 3995,13 4096,67 4198,18

A 13 3782,95 3947,38 4111,83 4221,46 4331,09 4440,73 4550,38 4660,01

A 14 4016,80 4230,05 4443,28 4585,46 4727,63 4869,80 5011,97 5154,15

A 15 4640,52 4874,98 5062,54 5250,11 5437,70 5625,27 5812,84

A 16 5113,60 5384,73 5601,70 5818,64 6035,55 6252,50 6469,43

Besold. 

Gruppe

Erfahrungsstufe

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung A



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

252 

Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

Anlage 7

Landesbesoldungsordnung B (gültig seit 01.09.2014, inklusive Sonderzahlung)

BesGr. 

B 1 5847,07

B 2 6783,59

B 3 7180,07

B 4 7595,33

B 5 8071,75

B 6 8521,66

B 7 8959,29

B 8 9415,41

B 9 9981,77

B 10 11740,50

B 11 12193,78

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 7
Gültig ab 01.07.2016

Landesbesoldungsordnung B

BesGr. 

B 1 5812,84

B 2 6743,88

B 3 7138,04

B 4 7550,87

B 5 8024,50

B 6 8471,77

B 7 8906,84

B 8 9360,30

B 9 9923,34

B 10 11671,78

B 11 12122,40

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

Anlage 8

Landesbesoldungsordnung R (gültig seit 01.09.2014, inklusive Sonderzahlung)

Erfahrungsstufe

BesGr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1 3888,32 3975,40 4200,03 4424,69 4649,31 4873,95 5098,61 5323,24 5547,88 5772,50 5997,18

R 2 4513,14 4737,77 4962,40 5187,07 5411,71 5636,33 5860,99 6085,61 6310,27 6534,87

R 3 7180,07

R 4 7595,33

R 5 8071,75

R 6 8521,66

R 7 8959,29

R 8 9415,41

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus

Anlage 8
Gültig ab 01.07.2016

Landesbesoldungsordnung R

Erfahrungsstufe

BesGr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1 3865,56 3952,13 4175,44 4398,79 4622,09 4845,42 5068,76 5292,07 5515,41 5738,71 5962,08

R 2 4486,72 4710,03 4933,36 5156,71 5380,03 5603,34 5826,68 6049,99 6273,33 6496,61

R 3 7138,04

R 4 7550,87

R 5 8024,50

R 6 8471,77

R 7 8906,84

R 8 9360,30

R 10 11671,78

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

Anlage 9

Landesbesoldungsordnung W (gültig seit 01.09.2014, inklusive Sonderzahlung)

BesGr.

W 1 4086,23

W 2 5377,56

W 3 5940,01

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 9
Gültig ab 01.07.2016

Landesbesoldungsordnung W

BesGr.

W 1 4062,31

W 2 5346,08

W 3 5905,24

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

Anlage 10

Landesbesoldungsordnung C (gültig seit 01.09.2014, inklusive Sonderzahlung) 

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 3253,79 3364,11 3474,37 3584,64 3694,95 3805,22 3915,49 4025,76 4136,04 4246,32 4356,59 4466,88 4577,17 4687,45

C 2 3260,69 3436,44 3612,18 3787,96 3963,70 4139,44 4315,20 4490,94 4666,68 4842,45 5018,19 5193,93 5369,68 5545,45 5721,19

C 3 3579,16 3778,15 3977,16 4176,17 4375,16 4574,18 4773,17 4972,15 5171,16 5370,15 5569,14 5768,17 5967,14 6166,15 6365,14

C 4 4516,02 4716,07 4916,11 5116,14 5316,19 5516,23 5716,31 5916,31 6116,35 6316,41 6516,46 6716,49 6916,53 7116,58 7316,61

 Grundgehaltssätze - auslaufend -
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus

Anlage 10
Gültig ab 01.07.2016

Landesbesoldungsordnung C

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 3234,74 3344,42 3454,03 3563,66 3673,32 3782,95 3892,57 4002,19 4111,83 4221,46 4331,09 4440,73 4550,38 4660,01

C 2 3241,60 3416,32 3591,04 3765,79 3940,49 4115,21 4289,94 4464,65 4639,36 4814,10 4988,81 5163,53 5338,25 5512,98 5687,70

C 3 3558,21 3756,03 3953,88 4151,72 4349,55 4547,40 4745,23 4943,05 5140,89 5338,71 5536,54 5734,40 5932,21 6130,06 6327,88

C 4 4489,58 4688,46 4887,33 5086,20 5285,07 5483,94 5682,85 5881,68 6080,55 6279,43 6478,31 6677,17 6876,04 7074,92 7273,79

 Grundgehaltssätze - auslaufend -
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

Anlage 11

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H 1 3253,79 3364,11 3474,36 3584,64 3694,95 3805,21 3915,50 4025,76 4136,04 4246,32 4356,59 4466,89 4577,17 4687,45

H 2 3325,38 3468,39 3611,38 3754,41 3897,42 4040,44 4183,41 4326,44 4469,44 4612,46 4755,47 4898,48 5041,48 5184,50

H 3 3645,84 3803,06 3960,31 4117,55 4274,76 4432,01 4589,22 4746,43 4903,68 5060,92 5218,16 5375,36 5532,59 5689,83 5847,07

H 4 3961,74 4143,57 4325,42 4507,27 4689,11 4870,93 5052,81 5234,61 5416,48 5598,34 5780,17 5961,98 6143,84 6325,71 6507,52

H 5 4927,99 5126,11 5324,24 5522,35 5720,45 5918,57 6116,71 6314,80 6512,92 6711,02 6909,14 7107,26 7305,39 7503,47 7701,59

Landesbesoldungsordnung H (gültig seit 01.09.2014)

 Grundgehaltssätze - auslaufend -
(Monatsbeträge in Euro)

 Grundgehaltssätze - auslaufend - Anlage 11
Gültig ab 01.07.2016

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H 1 3234,74 3344,42 3454,02 3563,66 3673,32 3782,94 3892,58 4002,19 4111,83 4221,46 4331,09 4440,74 4550,38 4660,01

H 2 3305,91 3448,08 3590,24 3732,43 3874,60 4016,79 4158,93 4301,12 4443,28 4585,46 4727,63 4869,80 5011,97 5154,15

H 3 3624,50 3780,80 3937,13 4093,45 4249,74 4406,06 4562,36 4718,64 4874,98 5031,29 5187,62 5343,89 5500,21 5656,52 5812,84

H 4 3938,55 4119,32 4300,10 4480,89 4661,66 4842,42 5023,23 5203,97 5384,77 5565,56 5746,33 5927,08 6107,88 6288,68 6469,43

H 5 4899,14 5096,10 5293,07 5490,03 5686,97 5883,92 6080,90 6277,83 6474,80 6671,74 6868,69 7065,65 7262,63 7459,55 7656,51

Landesbesoldungsordnung H

(Monatsbeträge in Euro)
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
 
  

Anlage 12

Gültig seit 01.01.2014 (inklusive Sonderzahlung)

Grund-

betrag

942,54

1067,53

1123,43

1268,12

1301,03

1337,18

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss

A 13

A 13 mit Zulage nach § 47 c) LBesG NRW

A 9 bis A 11

A 12

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 3 bis A 4

A 5 bis A 8

Anlage 12
Gültig ab 01.07.2016

Grund-

betrag

1058,94

1112,82

1252,28

1284,00

1318,85

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss

A 13

A 13 mit Zulage nach § 47 c) LBesG NRW

A 9 bis A 11

A 12

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 5 bis A 8
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 

Anlage 13

Gültig seit 01.01.2014 (inklusive Sonderzahlung)

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

123,46 236,43

121,99 233,64

126,55 236,88

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 6 um 112,97 Euro,

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 111,65 Euro,

in den übrigen Besoldungsgruppen um 110,33 Euro.

Für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 6 um 347,52 Euro,

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 343,41 Euro,

in den übrigen Besoldungsgruppen umum 339,29 Euro.

Gültig seit 01.01.2014 (inklusive Sonderzahlung)

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

121,99 233,64

128,09 239,74

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 6,23 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 31,09 Euro,

in der Besoldungsgruppe A 4 um 24,87 Euro,

in der Besoldungsgruppe A 5 um 18,67 Euro.

Kind um 111,65 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 343,41 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5:

Besoldungsgruppen A 2 bis A 8

übrige Besoldungsgruppen 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende

Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppen A 2 bis A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den 

Besoldungsgruppen A 2 bis A 5 um 6,30 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

Besoldungsgruppen A 2 bis A 6

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind

Besoldungsgruppen A 7 und A 8

(Monatsbeträge in Euro)

übrige Besoldungsgruppen 

in den Besoldungsgruppen A 2 und A 3 um 31,47 Euro,

Familienzuschlag für Anwärterinnen und Anwärter
(Monatsbeträge in Euro)

in der Besoldungsgruppe A 4 um 25,17 Euro,

in der Besoldungsgruppe A 5 um 18,89 Euro.

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe
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Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
 
 
 
  

Anlage 13
Gültig ab 01.07.2016

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

119,82 227,39

125,82 233,39

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende

Kind um 107,57 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 335,19 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der

Besoldungsgruppe A 5 um 6,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

in der Besoldungsgruppe A 5 um 18,33 Euro.

übrige Besoldungsgruppen 

Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte

Besoldungsgruppen A 5 bis A 8

(Monatsbeträge in Euro)
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 

 

Anlage 14

Amtszulagen und Strukturzulage Stand: 1.1.2014

Monatsbeträge in Euro (inklusive Sonderzahlung)

37,65

69,47

37,65

37,65

69,47

69,47

69,47

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 v. H. des jeweiligen 

Unterschiedsbetrages 

zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 273,70

273,70

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 5 8 v.H. des 

Endgrundgehaltes der 

Besoldungsgruppe A 9

158,97

190,69

267,67

nach Fußnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 278,13

nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 222,06

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 190,69

190,69

190,69

294,64

454,89

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 190,69

190,69

190,69

190,69

190,69

187,13

207,78

210,83

210,83

210,83

213,28

nach § 47 LBesGNRW

    Buchstabe a

in der Besoldungsgruppe A 6 20,17

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 19,93

77,01

85,59

85,59

85,59

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1

nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

Strukturzulage

       Doppelbuchstabe aa

       Doppelbuchstabe bb

    Buchstabe b

    Buchstabe c

nach § 46 LBesGNRW

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 16

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 3

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 4

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 4

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 3 und 4 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 6
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Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

Amtszulagen und Strukturzulage Anlage 14
Monatsbeträge in Euro Gültig ab 01.07.2016

Amtszulagen

36,54

67,42

67,42

67,42

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 v. H. des jeweiligen 

Unterschiedsbetrages 

zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 272,09

272,09

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 9 8 v.H. des 

Endgrundgehaltes der 

Besoldungsgruppe A 9

158,04

189,57

266,10

nach Fußnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 276,51

nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 220,76

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 189,57

189,57

189,57

292,91

452,22

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 189,57

189,57

189,57

189,57

189,57

186,04

206,56

209,60

209,60

314,40

209,60

212,03

nach § 47 LBesGNRW

    Buchstabe a

19,57

76,56

85,09

85,09

85,09

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 3 und 4 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 6

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 16

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1

nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach § 46 LBesGNRW

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

Strukturzulage

       Doppelbuchstabe aa

       Doppelbuchstabe bb

    Buchstabe b

    Buchstabe c
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
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Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

Stellenzulagen und andere Zulagen Anlage 15
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 01.07.2016

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 12 kw 76,69

nach Fußnote 2 und 7 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 76,69

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 47,27

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 17,90

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 47,27

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe C 2 kw 104,32

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14 (ruhegehaltfähige Stellenzulage) 76,69

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe B 2 115,04

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe B 3 115,04

63,69

127,38

17,05

38,35

368,13

294,50

nach § 55 Abs. 1 Nummer 1 LBesG NRW

  in voller Höhe 150,00

  in Höhe von 2/3 100,00

nach § 55 Abs. 1 Nummer 2 LBesG NRW 89,03

nach § 55 Abs. 1 Nummer 3 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

A 13 20,78

A 14 54,87

nach § 55 Abs. 1 Nummer 4 LBesG NRW

 a) als Fachkraft 150,00

 b) als Leiterin oder Leiter 250,00

A 6 bis A 9 153,39

ab A 10 191,73

nach § 49 LBesGNRW oder § 50 LBesG NRW oder § 51 LBesG NRW

nach § 53 Abs. 1 LBesG NRW

  Nr. 1

  Nr. 2

 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

  von einem Jahr

  von zwei Jahren

nach § 52 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt

  in der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt

  in der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt

nach § 56 Nr. 1 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen
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noch Anlage 15
Gültig ab 01.07.2016

38,35

nach § 56 Nr. 3 LBesG NRW 511,29

nach § 63 LBesG NRW 260,00

nach § 64 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt bei gleichzeitiger Ausübung eines Amts in

  R 1 205,54

  R 2 230,08

nach § 67 LBesG 102,26

nach § 56 Nr. 2 LBesG NRW
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlüsse des Ausschusses: 
 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.991,01 2.229,29 2.527,27 2.854,96 3.228,52 3.652,97 4.135,22 4.683,14 5.305,75 6.013,13 6.816,89 7.730,12 8.767,77

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab

1.991,01 2.229,29 2.527,27 2.854,96 3.228,52 3.652,97 4.135,22 4.683,14 5.305,75 6.013,13 6.816,89 7.730,12 8.767,77 9.946,76 9.946,76

Zonenstufe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage IV, Tabelle IV.1 zum Bundesbesoldungsgesetz

Anlage 16

Auslandszuschlag (gültig seit 01.09.2014, inklusive Sonderzahlung)

Grundgehaltsspanne

IV.1 (Monatsbeträge in Euro)

Auslandsbesoldung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.955,51 2.216,24 2.512,48 2.838,25 3.209,63 3.631,58 4.111,01 4.655,73 5.274,69 5.977,93 6.776,98 7.684,87 8.716,44 9.888,54

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab

1.955,51 2.216,24 2.512,48 2.838,25 3.209,63 3.631,58 4.111,01 4.655,73 5.274,69 5.977,93 6.776,98 7.684,87 8.716,44 9.888,54

Zonenstufe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz

Anlage 16
Gültig ab 01.07.2016

Auslandszuschlag

Grundgehaltsspanne

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Auslandsbesoldung
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Gesetzentwurf der Landesregierung: 

 

Anlage 17 

Überleitungsübersicht 
Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszu-

satz in der Bundesbesol-

dungsordnung A i.d.F. 

des ÜBesG NRW 

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung A  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzah-

lung) 

1.  Erster Hauptwachtmeister  
5) 6) 

A 6 

+ 35,86 EUR 

Erster Hauptwachtmeister 
1) 2)  

A 6 

+ 69,47 EUR 

2.  Oberamtsmeister A 6 Sekretärin/Sekretär A 6 5) 6) 

3.  Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen in Nordrhein-

Westfalen bei entsprechen-

der Verwendung - 1) 3) 

A 12 Lehrerin/ Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen - 1) 6) 

A 12 

4.  Lehrer – als Leiter einer 

Grundschule, Hauptschule 

oder Grund- und Haupt-

schule mit bis zu 80 Schü-

lern – 8) 

A 12 

+ 155,09 EUR 

Rektorin/Rektor – an ei-

ner Grundschule oder 

Hauptschule mit bis zu 80 

Schülerinnen und Schü-

lern – 5) 

A 12 

+ 158,97 EUR 

5.  Rechnungsrat 

- als Prüfungsbeamter bei 

einem Rechnungshof - 

A 12 Rechnungsrätin/Rech-

nungsrat 

- als Prüfungsbeamtin/ 

Prüfungsbeamter beim 

Landesrechnungshof - 

A 12 

6.  Zweiter Konrektor 

 

- einer Grundschule, 

Hauptschule oder Grund- 

und Hauptschule mit mehr 

als 540 Schülern - 7) 

A 12 

+ 155,09 EUR 

Zweite Konrekto-

rin/Zweiter Konrektor 

- einer Grundschule oder 

Hauptschule mit mehr als 

540 Schülerinnen und 

Schülern - 5) 

A 12 

+ 158,97 EUR 

7.  Konrektor 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters einer Grund-

schule, Hauptschule oder 

Grund- und Hauptschule 

mit mehr als 360 Schülern 

–  

A 13 Konrektorin/ Konrektor 

- einer Grundschule oder 

Hauptschule mit mehr als 

360 Schülerinnen und 

Schülern - 

A 13 

8.  Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen in Nordrhein-

Westfalen bei überwiegen-

der Verwendung im Be-

reich der Sekundarstufe I- 
20)  

A 13 Lehrerin/ Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen - 7) 

A 13 

9.  Oberamtsrat 13) A 13 Rätin/Rat 9) 10) 11) A 13 
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10.  Oberrechnungsrat 

- als Prüfungsbeamter bei 

einem Rechnungshof - 

A 13 Oberrechnungsrä-

tin/Oberrechnungsrat 

- als Prüfungsbeam-

tin/Prüfungsbeamter beim 

Landesrechnungshof - 

A 13 

11.  Rektor – einer Grund-

schule, Hauptschule oder 

Grund- und Hauptschule 

mit mehr als 180 bis zu 

360 Schülern -  

A 13 

+ 186,04 EUR 

Rektorin/Rektor – einer 

Grundschule oder Haupt-

schule mit mehr als 180 

bis zu 360 Schülerinnen 

und Schülern – 4) 

A 13 

+ 190,69 EUR 

12.  Studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymnasien 

oder beruflichen Schulen 

bei einer der jeweiligen 

Befähigung entsprechen-

den Verwendung - 

A 13 Studienrätin/ Studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Berufs-

kollegs - 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen - 
14) 

A 13 

13.  Oberstudienrat 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymnasien 

oder beruflichen Schulen 

bei einer der jeweiligen 

Befähigung entsprechen-

den Verwendung - 

A 14 Oberstudienrätin/ Ober-

studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen -  

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Berufs-

kollegs - 

A 14 

14.  Regierungsschulrat 

 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

A 14 Regierungsschulrätin/Re-

gierungsschulrat 

- als Dezernentin /Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 14 

15.  Regierungsschuldirektor 

 

 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

A 15 Regierungsschuldirekto-

rin/Regierungsschuldirek-

tor 

- als Dezernentin/Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 15 

16.  Studiendirektor 

 

 

- als Fachberater in der 

Schulaufsicht, als Fachlei-

ter oder Seminarlehrer an 

Studienseminaren oder Se-

minarschulen oder zur Ko-

ordinierung schulfachli-

cher Aufgaben - 9) 

 

 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters  

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 80 bis zu 360 

Schülern,8) 

 

 

A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiendirektorin/Studi-

endirektor  

 

- als Fachberaterin/Fach-

berater in der Schulauf-

sicht, als Fachleite-

rin/Fachleiter an Zentren 

für schulpraktische Leh-

rerausbildung oder zur 

Koordinierung schulfach-

licher Aufgaben - 12) 

- als ständige Vertrete-

rin/ständiger Vertreter der 

Leitung eines Berufskol-

legs mit mehr als 80 bis 

zu 360 Schülerinnen und 

Schülern – 14) 

 

 

 

 

A 15 
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einer beruflichen Schule 

mit mehr als 360 Schülern, 
7)8) 

 

 

 

 

- als Leiter 

einer beruflichen Schule 

mit bis zu 80 Schülern,8) 

 

 

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 80 bis zu 360 

Schülern,7)8) 

 

+ 186,04 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 186,04 EUR 

- als ständige Vertreterin/ 

ständiger Vertreter der 

Leitung eines Berufskol-

legs mit mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern – 4) 14) 

 

- als Leiterin/Leiter eines 

Berufskollegs mit bis zu 

80 Schülerinnen und 

Schülern -14) 

 

- als Leiterin/ Leiter eines 

Berufskollegs mit mehr 

als 80 bis zu 360 Schüle-

rinnen und Schülern – 4) 

14) 

+ 190,69 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 190,69 EUR 

17.  Leitender Regierungs-

schuldirektor 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

 

A 16 Leitende Regierungs-

schuldirektorin/Leitender 

Regierungsschuldirektor 

- als Dezernentin/Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 16 

18.  Oberstudiendirektor 

-als Leiter 

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 360 Schülern 

- 12) 

- eines zweizügig voll aus-

gebauten Oberstufengym-

nasiums oder eines Ober-

stufengymnasiums mit 

mindestens zwei Schulty-

pen - 

A 16 Oberstudiendirekto-

rin/Oberstudiendirektor 

- eines Berufskollegs mit 

mehr als 360 Schülerin-

nen und Schülern - 8) 

- eines zweizügig voll 

ausgebauten Oberstufen-

gymnasiums - 

A 16 

 
Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszu-

satz in der Bundesbesol-

dungsordnung  

B i.d.F. des ÜBesG NRW 

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung A  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzahlung) 

19.  Regierungspräsident 

- in einem Regierungsbe-

zirk mit mehr als zwei Mil-

lionen Einwohnern -  

B 8 Regierungspräsidentin/ 

Regierungspräsident 

B 8 

20.  Präsident des Verfassungs-

gerichtshofs und des Ober-

verwaltungsgerichts 

B 10 Präsidentin/Präsident des 

Verfassungsgerichtshofs 

und des Oberverwal-

tungsgerichts 

R 10 
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Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszu-

satz in der Landesbesol-

dungsordnung A  

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung A  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzahlung) 

21.  Erster Justizhauptwacht-

meister 1) 

A 7 

+ 19,21 EUR 

Erste Justizhauptwacht-

meisterin/Erster Justiz-

hauptwachtmeister – als 

Leiterin/Leiter einer Jus-

tizwachtmeisterei 2) 

A 7 

+ 69,47 EUR 

22.  Fachlehrer  

- mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

des Fachlehrers an berufli-

chen Schulen - 1) 

 

des Fachlehrers an Sonder-

schulen - 1) 

 

des Werkstattlehrers 

A 9 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 2) 3) 

 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs -  

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Förder-

schulen –  

- der Werkstattlehre-

rin/des Werkstattlehrers 

A 9 

23.  Fachlehrer  

- mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

des Fachlehrers an berufli-

chen Schulen - 1) 

 

des Fachlehrers an Sonder-

schulen - 1) 

 

des Technischen Lehrers 

an beruflichen Schulen – 2) 

A 10 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs – 1) 2) 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Förder-

schulen - 1) 2) 

- der Technischen Lehre-

rin/des Technischen Leh-

rers an Berufskollegs - 3) 

4) 

A 10 

24.  Fachlehrer - mit der Befä-

higung für die Laufbahn 

 

des Fachlehrers an berufli-

chen Schulen - 3) 

 

 

des Technischen Lehrers 

an beruflichen Schulen - 1) 

2) 

A 11 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs als Fachberate-

rin/Fachberater – 5) 6) 

- der Technischen Lehre-

rin/des Technischen Leh-

rers an Berufskollegs - 7) 

8) 

A 11 

25.  Lehrer 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt für Sonderpä-

dagogik bei entsprechen-

der Verwendung - 

A 13 

 

 

Lehrerin/ Lehrer 

 

- mit der Befähigung für 

ein sonderpädagogisches 

Lehramt - 6) 

A 13 

 

 

26.  Studienrat 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien, mit der Befähigung 

A 13 

 

 

 

 

Studienrätin/ Studienrat 

 

A 13 
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für das Lehramt an Gym-

nasien und Gesamtschulen 

und mit den Lehramtsbefä-

higungen für die Sekundar-

stufe I und die Sekundar-

stufe II (Doppelbefähi-

gung) - bei Verwendung 

an einer Sekundarschule - 
10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen 

- 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Konrektor 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters einer Schule im 

organisatorischen Zusam-

menschluss mit mehr als 

180 und höchstens 360 Re-

alschülern und gleichzeitig 

mehr als 360 Gesamt-

/Hauptschülern – 

A 14 Konrektorin/ Konrektor 

- einer Schule im organi-

satorischen Zusammen-

schluss mit mehr als 180 

und höchstens 360 Real-

schülerinnen und Real-

schülern und gleichzeitig 

insgesamt mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern - 

A 14 

28.  Sonderschulkonrektor  

 

- als der ständige Vertreter 

eines in der Besoldungs-

gruppe A 14 mit Amtszu-

lage eingestuften Leiters 

einer Förderschule -  

 

- als der ständige Vertreter 

eines mindestens in der 

Besoldungsgruppe A 15 

eingestuften Leiters einer 

Förderschule - 2) 

A 14+ 186,04 

EUR 

Förderschulkonrekto-

rin/Förderschulkonrektor 

- einer Förderschule, de-

ren Leitung in Besol-

dungsgruppe A 14 mit 

Amtszulage eingestuft ist 

-  

 

- einer Förderschule, de-

ren Leitung mindestens 

in Besoldungsgruppe A 

15 eingestuft ist - 3) 

A 14 

 

 

 

 

 

 

 

+ 190,69 EUR 

29.  Sonderschulrektor  

 

- als Leiter einer Förder-

schule mit Förderschwer-

punkt Lernen mit bis zu 

100 Schülern oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

bis zu 60 Schülern -  

 

 

 

- als Leiter einer Förder-

schule mit Förderschwer-

punkt Lernen mit 101 bis 

200 Schülern oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

61 bis 120 Schülern - 2) 

A 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 186,04 EUR 

Förderschulrektorin/För-

derschulrektor  

- einer Förderschule mit 

Förderschwerpunkt Ler-

nen mit bis zu 100 Schü-

lerinnen und Schülern o-

der einer sonstigen För-

derschule mit bis zu 60 

Schülerinnen und Schü-

lern -  

 

- einer Förderschule mit 

Förderschwerpunkt Ler-

nen mit 101 bis 200 

Schülerinnen und Schü-

lern oder einer sonstigen 

Förderschule mit 61 bis 

120 Schülerinnen und 

Schülern - 3) 

A 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 190,69 EUR 

30.  Direktor 

- als Leiter eines Studien-

seminars für Lehrämter 

des gehobenen Dienstes 

- 10) 

 

A 15 

+ 186,04 EUR 

Direktorin/Direktor 

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung für 

A 15 

+190,69 EUR 
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- als Leiter eines Studien-

seminars mit mindestens 

einem Seminar für Lehr-

ämter des höheren 

Dienstes und bis zu 220 

Lehramtsanwärtern - 3)  

 

 

Lehrämter der Lauf-

bahngruppe 2, erstes 

Einstiegsamt - 3)  

 

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung mit min-

destens einem Seminar 

für Lehrämter der 

Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt 

und bis zu 220 Lehr-

amtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärtern - 4) 

31.  Direktor an einer Gesamt-

schule 

- als der ständige Vertreter 

eines Leitenden Gesamt-

schuldirektors - 3) 

A 15 

+ 186,04 EUR 

Direktorin/ Direktor an 

einer Gesamtschule 

- als ständige Vertreterin/ 

ständiger Vertreter an ei-

ner Gesamtschule, deren 

Leitung in die Besol-

dungsgruppe A 16 einge-

stuft ist - 4) 

A 15 

+190,69 EUR 

32.  Direktor an einem Studien-

seminar 

- als Leiter eines Seminars 

für ein Lehramt - 

A 15 Direktorin/Direktor an 

einem Zentrum für schul-

praktische Lehrerausbil-

dung  

- als Leiterin/ Leiter ei-

nes Seminars für ein 

Lehramt - 

A 15 

33.  Rektor 

- als Leiter einer Schule im 

organisatorischen Zusam-

menschluss mit mehr als 

180 und höchstens 360 Re-

alschülern und gleichzeitig 

mehr als 360 Gesamt-

/Hauptschülern – 

A 15 Rektorin/ Rektor 

- einer Schule im organi-

satorischen Zusammen-

schluss mit mehr als 180 

und höchstens 360 Real-

schülerinnen und Real-

schülern und gleichzeitig 

insgesamt mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern - 

A 15 

34.  Sonderschulrektor – als 

Leiter einer Förderschule 

mit Schwerpunkt Lernen 

mit mehr als 200 Schülern 

oder einer sonstigen För-

derschule mit mehr als 120  

Schülern -  

A 15 Förderschulrektorin/För-

derschulrektor – einer 

Förderschule mit 

Schwerpunkt Lernen mit 

mehr als 120 Schülerin-

nen und Schülern oder 

einer sonstigen Förder-

schule mit mehr als 120 

Schülerinnen und Schü-

lern -  

A 15 

35.  Sonderschulrektor – als 

Leiter einer Förderschule 

im Bildungsbereich des 

Gymnasiums oder eines 

Berufskollegs oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

angegliederten Gymnasial- 

oder Berufsschulklassen -   

A 15 Förderschulrektorin/För-

derschulrektor – einer 

Förderschule im Bil-

dungsbereich des Gym-

nasiums oder eines Be-

rufskollegs oder einer 

sonstigen Förderschule 

A 15 
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mit angegliederten Gym-

nasial- oder Berufskol-

legsklassen -  

36.  Leitender Direktor 

- als Leiter eines Studien-

seminars mit mindestens 

einem Seminar für Lehr-

ämter des höheren Diens-

tes und mehr als 220 Lehr-

amtsanwärtern - 

A 16 Leitende Direktorin/Lei-

tender Direktor  

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung mit min-

destens einem Seminar 

für Lehrämter der 

Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt 

und mehr als 220 Lehr-

amtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärtern -  

A 16 
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Beschlüsse des Ausschusses: 

 

Anlage 17 

Überleitungsübersicht 

 
Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszu-

satz in der Bundesbesol-

dungsordnung A i.d.F. 

des ÜBesG NRW 

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung A  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

 

1.  Hauptamtsgehilfe 1) 4) A 3 

 

Oberamtsmeisterin/ Ober-

amtsmeister 2) 4) 

A 5 

+ 67,42 EUR 

2.  Oberaufseher 2) 4)  A 3 

+ 36,54 EUR 

Oberwachtmeiste-

rin/Oberwachtmeister 1) 2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

3.  Amtsmeister 1) A 4 

+ 67,42 EUR 

Oberamtsmeisterin/ Ober-

amtsmeister 2) 4) 

A 5 

+ 67,42 EUR 

4.  Hauptaufseher 2 A 4 

+ 36,54 EUR 

Oberwachtmeiste-

rin/Oberwachtmeister 1) 2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

5.  Hauptwachtmeister 2) 4) A 4 

+ 36,54 EUR 

Erste Hauptwachtmeiste-

rin/Erster Hauptwacht-

meister 1) 2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

 

6.  Justizhauptwachtmeister 2) 

4) 

A 4 

+ 36,54 EUR 

Justizoberwachtmeisterin/ 

Justizoberwachtmeister 3) 

A 5 

+ 67,42 EUR 

7.  Oberwart 2) 3) A 4 

+ 36,54 EUR 

Hauptwartin/Hauptwart 1) 

2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

8.  Betriebsassistent 3) 5) A 5 

+ 36,54 EUR 

Oberwachtmeiste-

rin/Oberwachtmeister 1) 2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

9.  Erster Justizhauptwacht-

meister  5) 6) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

Justizoberwachtmeisterin/ 

Justizoberwachtmeister 3) 

A 5 

+ 67,42 EUR  

10.  Betriebsassistent 5) A 6 Sekretärin/Sekretär A 6 5) 6) 

11.  Erster Hauptwachtmeister  
5) 6) 

A 6 

+ 36,54 EUR 

Erste Hauptwachtmeiste-

rin/Erster Hauptwacht-

meister 1) 

A 6 

+ 36,54 EUR 

 

12.  Erster Justizhauptwacht-

meister 5) 6) 

A 6 

+ 36,54 EUR 

Justizhauptwachtmeiste-

rin/Justizhauptwacht-

meister 2) 

A 6 

+ 67,42 EUR 

13.  Oberamtsmeister A 6 Sekretärin/Sekretär A 6 5) 6) 

14.  Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen in Nordrhein-

Westfalen bei entsprechen-

der Verwendung - 1) 3) 

A 12 Lehrerin/ Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen - 1) 6) 

A 12 

15.  Lehrer – als Leiter einer 

Grundschule, Hauptschule 

oder Grund- und Haupt-

schule mit bis zu 80 Schü-

lern – 8) 

A 12 

+ 158,04 EUR 

Rektorin/Rektor – an ei-

ner Grundschule oder 

Hauptschule mit bis zu 80 

Schülerinnen und Schü-

lern – 5) 

A 12 

+ 158,04 EUR 

16.  Rechnungsrat 

- als Prüfungsbeamter bei 

einem Rechnungshof - 

A 12 Rechnungsrätin/Rech-

nungsrat 

- als Prüfungsbeamtin/ 

Prüfungsbeamter beim 

Landesrechnungshof - 

A 12 
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17.  Zweiter Konrektor 

 

- einer Grundschule, 

Hauptschule oder Grund- 

und Hauptschule mit mehr 

als 540 Schülern - 7) 

A 12 

+ 158,04 EUR 

Zweite Konrekto-

rin/Zweiter Konrektor 

- einer Grundschule oder 

Hauptschule mit mehr als 

540 Schülerinnen und 

Schülern - 5) 

A 12 

+ 158,04 EUR 

18.  Konrektor 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters einer Grund-

schule, Hauptschule oder 

Grund- und Hauptschule 

mit mehr als 360 Schülern 

–  

A 13 Konrektorin/ Konrektor 

- einer Grundschule oder 

Hauptschule mit mehr als 

360 Schülerinnen und 

Schülern - 

A 13 

19.  Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen in Nordrhein-

Westfalen bei überwiegen-

der Verwendung im Be-

reich der Sekundarstufe I- 
20)  

A 13 Lehrerin/ Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen - 7) 

A 13 

20.  Oberamtsrat 13) A 13 Rätin/Rat 9) 10) 11) A 13 

21.  Oberrechnungsrat 

- als Prüfungsbeamter bei 

einem Rechnungshof - 

A 13 Oberrechnungsrä-

tin/Oberrechnungsrat 

- als Prüfungsbeam-

tin/Prüfungsbeamter beim 

Landesrechnungshof - 

A 13 

22.  Rektor – einer Grund-

schule, Hauptschule oder 

Grund- und Hauptschule 

mit mehr als 180 bis zu 

360 Schülern - 7) 

A 13 

+ 189,57 EUR 

Rektorin/Rektor – einer 

Grundschule oder Haupt-

schule mit mehr als 180 

bis zu 360 Schülerinnen 

und Schülern – 4) 

A 13 

+ 189,57 EUR 

23.  Studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymnasien 

oder beruflichen Schulen 

bei einer der jeweiligen 

Befähigung entsprechen-

den Verwendung - 

A 13 Studienrätin/ Studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Berufs-

kollegs - 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen - 
14) 

A 13 

24.  Oberstudienrat 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymnasien 

oder beruflichen Schulen 

bei einer der jeweiligen 

Befähigung entsprechen-

den Verwendung - 

A 14 Oberstudienrätin/ Ober-

studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen -  

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Berufs-

kollegs - 

A 14 

25.  Regierungsschulrat 

 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

A 14 Regierungsschulrätin/Re-

gierungsschulrat 

- als Dezernentin /Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 14 
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26.  Regierungsschuldirektor 

 

 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

A 15 Regierungsschuldirekto-

rin/Regierungsschuldirek-

tor 

- als Dezernentin/Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 15 

27.  Studiendirektor 

 

 

- als Fachberater in der 

Schulaufsicht, als Fachlei-

ter oder Seminarlehrer an 

Studienseminaren oder Se-

minarschulen oder zur Ko-

ordinierung schulfachli-

cher Aufgaben - 9) 

 

 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters  

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 80 bis zu 360 

Schülern,8) 

 

 

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 360 Schülern, 
7)8) 

 

 

 

 

- als Leiter 

einer beruflichen Schule 

mit bis zu 80 Schülern,8) 

 

 

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 80 bis zu 360 

Schülern,7)8) 

 

A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

Studiendirektorin/Studi-

endirektor  

 

- als Fachberaterin/Fach-

berater in der Schulauf-

sicht, als Fachleite-

rin/Fachleiter an Zentren 

für schulpraktische Leh-

rerausbildung oder zur 

Koordinierung schulfach-

licher Aufgaben - 12) 

- als ständige Vertrete-

rin/ständiger Vertreter der 

Leitung eines Berufskol-

legs mit mehr als 80 bis 

zu 360 Schülerinnen und 

Schülern – 14) 

 

 

- als ständige Vertreterin/ 

ständiger Vertreter der 

Leitung eines Berufskol-

legs mit mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern – 4) 14) 

 

- als Leiterin/Leiter eines 

Berufskollegs mit bis zu 

80 Schülerinnen und 

Schülern -14) 

 

- als Leiterin/ Leiter eines 

Berufskollegs mit mehr 

als 80 bis zu 360 Schüle-

rinnen und Schülern – 4) 

14) 

A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

28.  Leitender Regierungs-

schuldirektor 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

 

A 16 Leitende Regierungs-

schuldirektorin/Leitender 

Regierungsschuldirektor 

- als Dezernentin/Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 16 

29.  Oberstudiendirektor 

-als Leiter 

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 360 Schülern 

- 12) 

- eines zweizügig voll aus-

gebauten Oberstufengym-

nasiums oder eines Ober-

stufengymnasiums mit 

A 16 Oberstudiendirekto-

rin/Oberstudiendirektor 

- eines Berufskollegs mit 

mehr als 360 Schülerin-

nen und Schülern - 8) 

- eines zweizügig voll 

ausgebauten Oberstufen-

gymnasiums - 

A 16 
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mindestens zwei Schulty-

pen - 

 
Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszu-

satz in der Bundesbesol-

dungsordnung  

B i.d.F. des ÜBesG NRW 

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung B  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzahlung) 

30.  Regierungspräsident 

- in einem Regierungsbe-

zirk mit mehr als zwei Mil-

lionen Einwohnern -  

B 8 Regierungspräsidentin/ 

Regierungspräsident 

B 8 

31.  Präsident des Verfassungs-

gerichtshofs und des Ober-

verwaltungsgerichts 

B 10 Präsidentin/Präsident des 

Verfassungsgerichtshofs 

und des Oberverwal-

tungsgerichts 

R 10 

 

Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszu-

satz in der Bundesbesol-

dungsordnung  

R i.d.F. des ÜBesG NRW 

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung R  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzahlung) 

32.  Direktor des Amtsgerichts 

3) 

R 2 

 

Direktor des Amtsge-

richts 3) 9) 

R 2 

+ 314,40 EUR 

 
Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszu-

satz in der Landesbesol-

dungsordnung A  

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung A  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzahlung) 

33.  Landegestütwärter A 3 Landgestüthauptwärterin, 

Landgestüthauptwärter 

A 5 

34.  Landegestütoberwärter A 4 Landgestüthauptwärterin, 

Landgestüthauptwärter 

A 5 

35.  Erster Justizhauptwacht-

meister 1) 

A 7 

+ 19,57 EUR 

Erste Justizhauptwacht-

meisterin/Erster Justiz-

hauptwachtmeister – als 

Leiterin/Leiter einer Jus-

tizwachtmeisterei 2) 

A 7 

+ 67,42 EUR 

36.  Fachlehrer  

- mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

des Fachlehrers an berufli-

chen Schulen - 1) 

 

des Fachlehrers an Sonder-

schulen - 1) 

 

des Werkstattlehrers 

A 9 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 2) 3) 

 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs -  

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Förder-

schulen –  

- der Werkstattlehre-

rin/des Werkstattlehrers 

A 9 

37.  Fachlehrer  

- mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

A 10 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

A 10 
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des Fachlehrers an berufli-

chen Schulen - 1) 

 

des Fachlehrers an Sonder-

schulen - 1) 

 

des Technischen Lehrers 

an beruflichen Schulen – 2) 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs – 1) 2) 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Förder-

schulen - 1) 2) 

- der Technischen Lehre-

rin/des Technischen Leh-

rers an Berufskollegs - 3) 

4) 

38.  Fachlehrer - mit der Befä-

higung für die Laufbahn 

 

des Fachlehrers an berufli-

chen Schulen - 3) 

 

 

des Technischen Lehrers 

an beruflichen Schulen - 1) 

2) 

A 11 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs als Fachberate-

rin/Fachberater – 5) 6) 

- der Technischen Lehre-

rin/des Technischen Leh-

rers an Berufskollegs - 7) 

8) 

A 11 

39.  Lehrer 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt für Sonderpä-

dagogik bei entsprechen-

der Verwendung - 

A 13 

 

 

Lehrerin/ Lehrer 

 

- mit der Befähigung für 

ein sonderpädagogisches 

Lehramt - 6) 

A 13 

 

 

40.  Studienrat 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien, mit der Befähigung 

für das Lehramt an Gym-

nasien und Gesamtschulen 

und mit den Lehramtsbefä-

higungen für die Sekundar-

stufe I und die Sekundar-

stufe II (Doppelbefähi-

gung) - bei Verwendung 

an einer Sekundarschule - 
10) 

 

A 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienrätin/ Studienrat 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen 

- 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  Konrektor 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters einer Schule im 

organisatorischen Zusam-

menschluss mit mehr als 

180 und höchstens 360 Re-

alschülern und gleichzeitig 

mehr als 360 Gesamt-

/Hauptschülern – 

A 14 Konrektorin/ Konrektor 

- einer Schule im organi-

satorischen Zusammen-

schluss mit mehr als 180 

und höchstens 360 Real-

schülerinnen und Real-

schülern und gleichzeitig 

insgesamt mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern - 

A 14 

42.  Sonderschulkonrektor  

 

A 14 

 

 

 

Förderschulkonrekto-

rin/Förderschulkonrektor 

A 14 
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- als der ständige Vertreter 

eines in der Besoldungs-

gruppe A 14 mit Amtszu-

lage eingestuften Leiters 

einer Förderschule -  

 

- als der ständige Vertreter 

eines mindestens in der 

Besoldungsgruppe A 15 

eingestuften Leiters einer 

Förderschule - 2) 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

- einer Förderschule, de-

ren Leitung in Besol-

dungsgruppe A 14 mit 

Amtszulage eingestuft ist 

-  

 

- einer Förderschule, de-

ren Leitung mindestens 

in Besoldungsgruppe A 

15 eingestuft ist - 3) 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

43.  Sonderschulrektor  

 

- als Leiter einer Förder-

schule mit Förderschwer-

punkt Lernen mit bis zu 

100 Schülern oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

bis zu 60 Schülern -  

 

 

 

- als Leiter einer Förder-

schule mit Förderschwer-

punkt Lernen mit 101 bis 

200 Schülern oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

61 bis 120 Schülern - 2) 

A 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

Förderschulrektorin/För-

derschulrektor  

- einer Förderschule mit 

Förderschwerpunkt Ler-

nen mit bis zu 100 Schü-

lerinnen und Schülern o-

der einer sonstigen För-

derschule mit bis zu 60 

Schülerinnen und Schü-

lern -  

 

- einer Förderschule mit 

Förderschwerpunkt Ler-

nen mit 101 bis 200 

Schülerinnen und Schü-

lern oder einer sonstigen 

Förderschule mit 61 bis 

120 Schülerinnen und 

Schülern - 3) 

A 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

44.  Direktor 

- als Leiter eines Studien-

seminars für Lehrämter 

des gehobenen Dienstes 

- 10) 

 

 

 

- als Leiter eines Studien-

seminars mit mindestens 

einem Seminar für Lehr-

ämter des höheren 

Dienstes und bis zu 220 

Lehramtsanwärtern - 3)  

 

 

A 15 

+ 189,57 EUR 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

Direktorin/Direktor 

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung für 

Lehrämter der Lauf-

bahngruppe 2, erstes 

Einstiegsamt - 3)  

 

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung mit min-

destens einem Seminar 

für Lehrämter der 

Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt 

und bis zu 220 Lehr-

amtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärtern - 4) 

A 15 

+ 189,57 EUR 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

45.  Direktor an einer Gesamt-

schule 

- als der ständige Vertreter 

eines Leitenden Gesamt-

schuldirektors - 3) 

A 15 

+ 189,57 EUR 

Direktorin/ Direktor an 

einer Gesamtschule 

- als ständige Vertreterin/ 

ständiger Vertreter an ei-

ner Gesamtschule, deren 

Leitung in die Besol-

dungsgruppe A 16 einge-

stuft ist - 4) 

A 15 

+ 189,57 EUR 
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46.  Direktor an einem Studien-

seminar 

- als Leiter eines Seminars 

für ein Lehramt - 

A 15 Direktorin/Direktor an 

einem Zentrum für schul-

praktische Lehrerausbil-

dung  

- als Leiterin/ Leiter ei-

nes Seminars für ein 

Lehramt - 

A 15 

47.  Rektor 

- als Leiter einer Schule im 

organisatorischen Zusam-

menschluss mit mehr als 

180 und höchstens 360 Re-

alschülern und gleichzeitig 

mehr als 360 Gesamt-

/Hauptschülern – 

A 15 Rektorin/ Rektor 

- einer Schule im organi-

satorischen Zusammen-

schluss mit mehr als 180 

und höchstens 360 Real-

schülerinnen und Real-

schülern und gleichzeitig 

insgesamt mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern - 

A 15 

48.  Sonderschulrektor – als 

Leiter einer Förderschule 

mit Schwerpunkt Lernen 

mit mehr als 200 Schülern 

oder einer sonstigen För-

derschule mit mehr als 120  

Schülern -  

A 15 Förderschulrektorin/För-

derschulrektor – einer 

Förderschule mit 

Schwerpunkt Lernen mit 

mehr als 120 Schülerin-

nen und Schülern oder 

einer sonstigen Förder-

schule mit mehr als 120 

Schülerinnen und Schü-

lern -  

A 15 

49.  Sonderschulrektor – als 

Leiter einer Förderschule 

im Bildungsbereich des 

Gymnasiums oder eines 

Berufskollegs oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

angegliederten Gymnasial- 

oder Berufsschulklassen -   

A 15 Förderschulrektorin/För-

derschulrektor – einer 

Förderschule im Bil-

dungsbereich des Gym-

nasiums oder eines Be-

rufskollegs oder einer 

sonstigen Förderschule 

mit angegliederten Gym-

nasial- oder Berufskol-

legsklassen -  

A 15 

50.  Leitender Direktor 

- als Leiter eines Studien-

seminars mit mindestens 

einem Seminar für Lehr-

ämter des höheren Diens-

tes und mehr als 220 Lehr-

amtsanwärtern - 

A 16 Leitende Direktorin/Lei-

tender Direktor  

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung mit min-

destens einem Seminar 

für Lehrämter der 

Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt 

und mehr als 220 Lehr-

amtsanwärterinnen und 

Lehramtsanwärtern -  

A 16 
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Artikel 3 
Beamtenversorgungsgesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen  
(Landesbeamtenversorgungsgesetz – 

LBeamtVG NRW) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Geltungsbereich  
§ 2    Arten der Versorgung 
§ 3     Regelung durch Gesetz 
 

 Artikel 3 
Beamtenversorgungsgesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen  
(Landesbeamtenversorgungsgesetz – 

LBeamtVG NRW) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
unverändert 

Abschnitt 2 
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

 
§ 4   Entstehung und Berechnung des 

Ruhegehalts 
§ 5     Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 
§ 6     Regelmäßige ruhegehaltfähige 

Dienstzeit 
§ 7    Erhöhung der ruhegehaltfähigen 

Dienstzeit 
§ 8 Wehrdienst und vergleichbare Zei-

ten 
§ 9 Zeiten im privatrechtlichen Arbeits-

verhältnis im öffentlichen Dienst 
§ 10  Sonstige Zeiten 
§ 11  Ausbildungszeiten 
§ 12   Zeiten in dem in Artikel 3 des Eini-

gungsvertrages genannten Gebiet 
§ 13   Allgemeine Bestimmungen zur Be-

rücksichtigung ruhegehaltfähiger 
Dienstzeiten 

§ 14   Ausschlusszeiten 
§ 15   Zurechnungszeit und Zeit gesund-

heitsschädigender Verwendung 
§ 16  Höhe des Ruhegehalts 
§ 17  Vorübergehende Erhöhung des 

Ruhegehaltssatzes 
§ 18 Unterhaltsbeitrag für entlassene 

Beamtinnen und Beamte auf Le-
benszeit und auf Probe 

§ 19   Beamtinnen und Beamte auf Probe 
in leitender Funktion  

 
 
 
 
 
 

 Abschnitt 2 
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

281 

Abschnitt 3 
Hinterbliebenenversorgung und Be-

züge bei Verschollenheit 
 
§ 20  Allgemeines 
§ 21  Bezüge für den Sterbemonat 
§ 22  Sterbegeld 
§ 23  Witwengeld und Witwergeld 
§ 24  Höhe des Witwengeldes und des 

Witwergeldes 
§ 25  Witwenabfindung, Witwerabfindung 
§ 26  Unterhaltsbeitrag für nicht witwen-

geldberechtigte Witwen und nicht 
witwergeldberechtigte Witwer 

§ 27   Unterhaltsbeitrag für frühere Ehe-
frauen und frühere Ehemänner 

§ 28   Waisengeld 
§ 29  Höhe des Waisengeldes 
§ 30  Zusammentreffen von Witwen- o-

der Witwergeld, Waisengeld und 
Unterhaltsbeiträgen 

§ 31  Unterhaltsbeitrag für Hinterblie-
bene von Beamtinnen und Beam-
ten auf Lebenszeit und auf Probe 

§ 32   Beginn der Zahlungen 
§ 33 Erlöschen der Hinterbliebenenver-

sorgung 
§ 34 Bezüge bei Verschollenheit 
 

 Abschnitt 3 
Hinterbliebenenversorgung und Be-

züge bei Verschollenheit 
 
unverändert 

Abschnitt 4 
Unfallfürsorge 

 
§ 35  Allgemeines 
§ 36 Dienstunfall 
§ 37 Einsatzunfall 
§ 38 Ersatz von Sachschäden und be-

sonderen Aufwendungen 
§ 39 Heilverfahren 
§ 40 Pflegekosten 
§ 41 Unfallausgleich 
§ 42 Unfallruhegehalt 
§ 43 Erhöhtes Unfallruhegehalt 
§ 44 Unterhaltsbeitrag für frühere Beam-

tinnen und Beamte, frühere Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte 

§ 45 Unterhaltsbeitrag bei Schädigung 
eines ungeborenen Kindes 

§ 46  Unfallsterbegeld 
§ 47  Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
§ 48 Unterhaltsbeitrag für Verwandte 

der aufsteigenden Linie 

 Abschnitt 4 
Unfallfürsorge 

 
unverändert 
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§ 49 Unterhaltsbeitrag für Hinterblie-
bene 

§ 50 Höchstgrenzen der Hinterbliebe-
nenversorgung 

§ 51 Einmalige Unfallentschädigung und 
einmalige Entschädigung 

§ 52 Schadensausgleich in besonderen 
Fällen 

§ 53 Nichtgewährung von Unfallfürsorge 
§ 54 Meldung und Untersuchungsver-

fahren 
§ 55 Begrenzung der Unfallfürsorgean-

sprüche 
 

Abschnitt 5 
Übergangsgeld, Ausgleich bei beson-

deren Altersgrenzen 
 
§ 56 Übergangsgeld  
§ 56a Ausgleich bei besonderen Alters-

grenzen 
 

Abschnitt 6 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 57 Festsetzung und Zahlung der Ver-

sorgungsbezüge, Versorgungsaus-
kunft 

§ 58 Familienzuschlag, Ausgleichsbe-
trag 

§ 59 Kindererziehungs- und Kindererzie-
hungsergänzungszuschlag 

§ 60 Kinderzuschlag zum Witwen- und 
Witwergeld 

§ 61 Pflege- und Kinderpflegeergän-
zungszuschlag 

§ 62 Vorübergehende Gewährung von 
Zuschlägen 

§ 63  Abtretung, Verpfändung, Aufrech-
nungs- und Zurückbehaltungsrecht 

§ 64  Rückforderung von Versorgungs-
bezügen 

§ 65  Verjährung 
§ 66 Zusammentreffen von Versor-

gungsbezügen mit Erwerbs- und Er-
werbsersatzeinkommen 

§ 67 Zusammentreffen mehrerer Versor-
gungsbezüge und von Versor-
gungsbezügen mit Alters- und Hin-
terbliebenengeld 

§ 68 Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Renten 

 Abschnitt 5 
Übergangsgeld, Ausgleich bei beson-

deren Altersgrenzen 
 
unverändert 
 
 
 

Abschnitt 6 
Gemeinsame Vorschriften 

 
unverändert 
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§ 69 Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Versorgung aus 
zwischenstaatlicher und überstaatli-
cher Verwendung 

§ 70 Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Entschädigung 
oder Versorgungsbezügen nach 
dem Abgeordnetenstatut des Euro-
päischen Parlaments 

§ 71 Allgemeine Bestimmungen zur An-
wendung der Anrechnungs-, Kür-
zungs- und Ruhensvorschriften 

§ 72  Kürzung der Versorgungsbezüge 
nach der Ehescheidung 

§ 73 Abwendung der Kürzung der Ver-
sorgungsbezüge 

§ 74 Verlust und Erlöschen der Versor-
gung infolge Verurteilung 

§ 75 Verlust der Versorgungsbezüge bei 
Ablehnung einer erneuten Beru-
fung 

§ 76 Anzeigepflicht 
§ 77  Anwendungsbereich 
 

Abschnitt 7 
Sondervorschriften 

 
§ 78 Entzug der Hinterbliebenenversor-

gung 
§ 79 Hinterbliebenenversorgung im Fall 

der Tötung 
§ 80 Nichtberücksichtigung der Versor-

gungsbezüge 
 

Abschnitt 8 
Versorgung besonderer Beamtengrup-

pen 
 
§ 81 Beamtinnen und Beamte auf Zeit 
§ 82 Wissenschaftliches und künstleri-

sches Personal sowie hauptberufli-
ches Leitungspersonal an Hoch-
schulen im Beamtenverhältnis 

§ 83 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbe-
amte 

 
Abschnitt 9 

Anpassung der Versorgungsbezüge 
 
§ 84    Allgemeine Anpassung  
 
 
 

 Abschnitt 7 
Sondervorschriften 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt 8 
Versorgung besonderer Beamtengrup-

pen 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt 9 
Anpassung der Versorgungsbezüge 

 
unverändert 
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Abschnitt 10 
Anzuwendendes Recht, Übergangs- 
und Besitzstandsregelungen für am  

(Tag des Inkrafttretens des Gesetzes) 
vorhandene Versorgungsempfängerin-
nen, Versorgungsempfänger, Beamtin-

nen und Beamte 
 
§ 85 Besondere Bestandskraft für vor-

handene Versorgungsberechtigte 
§ 86 Versorgung zukünftiger Hinterblie-

bener vorhandener Versorgungs-
berechtigter 

§ 87 Übergangsregelung für vorhan-
dene Beamtinnen und Beamte 

§ 88 Ruhegehaltssatz für am 31. De-
zember 1991 vorhandene Beamtin-
nen und Beamte 

§ 89 Erneute Berufung in das Beamten-
verhältnis 

§ 90 Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, wissenschaftliche As-
sistentinnen und Assistenten, Lek-
torinnen und Lektoren 

§ 91 Übergangsregelungen zur Anhe-
bung des Ruhestandseintrittsalters 

§ 92 Übergangsregelung für die Vermin-
derung der Berücksichtigung von 
Hochschulausbildungszeiten 

§ 93 Übergangsvorschriften zur Verjäh-
rung 

 

 Abschnitt 10 
Anzuwendendes Recht, Übergangs- 
und Besitzstandsregelungen für am  

[Einsetzen: Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes] vorhandene Versorgungs-

empfängerinnen, Versorgungsempfän-
ger, Beamtinnen und Beamte 

 
§ 85 Besondere Bestandskraft für vor-

handene Versorgungsberechtigte 
§ 86 Versorgung zukünftiger Hinterblie-

bener vorhandener Versorgungs-
berechtigter 

§ 87 Übergangsregelung für vorhan-
dene Beamtinnen und Beamte 

§ 88 Ruhegehaltssatz für am 31. De-
zember 1991 vorhandene Beamtin-
nen und Beamte 

§ 89 Erneute Berufung in das Beamten-
verhältnis 

§ 90 Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, wissenschaftliche As-
sistentinnen und Assistenten, Lek-
torinnen und Lektoren 

§ 91 Übergangsregelungen zur Anhe-
bung des Ruhestandseintrittsalters 

§ 92 Übergangsregelung für die Vermin-
derung der Berücksichtigung von 
Hochschulausbildungszeiten 

§ 93 Übergangsvorschriften zur Verjäh-
rung 

 
Abschnitt 11 

Versorgungslastenteilung bei landesin-
ternen Dienstherrenwechseln 

 
§ 94 Dienstherrenwechsel 
§ 95 Voraussetzungen 
§ 96 Abfindung 
§ 97 Berechnungsgrundlagen 
§ 98 Weitere Zahlungsansprüche 
§ 99 Dokumentationspflichten und Zah-

lungsmodalitäten 
§ 100 Laufende Erstattungen 
§ 101 Versorgungslastenteilung bei ver-

gangenen Dienstherrenwechseln 
ohne laufende Erstattung 

§ 102 Versorgungslastenteilung im Fall 
eines zusätzlichen Dienstherren-
wechsels nach § 95 

 
 
 

 Abschnitt 11 
Versorgungslastenteilung bei landesin-

ternen Dienstherrenwechseln 
 
unverändert 
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Abschnitt 12 
Schlussvorschriften 

 
§ 103 Allgemeine Verwaltungsvorschrif-

ten 
§ 104 Fortgeltung von Rechtsverordnun-

gen 
§ 105 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
-Anlage- 
 

Abschnitt 12 
Schlussvorschriften 

 
unverändert 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz regelt die Versorgung 
der Beamtinnen und Beamten des Landes, 
der Gemeinden, der Gemeindeverbände 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts so-
wie ihrer Hinterbliebenen.  
 
(2) Dieses Gesetz gilt entsprechend für die 
Versorgung der Richterinnen und Richter 
des Landes sowie ihrer Hinterbliebenen. 
 
(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
und ihre Verbände. 
 
(4) Bestimmungen dieses Gesetzes, die 
sich auf das Bestehen oder frühere Beste-
hen einer Ehe beziehen, sind auf das Be-
stehen oder frühere Bestehen einer einge-
tragenen Lebenspartnerschaft sinngemäß 
anzuwenden. Bestimmungen, die sich auf 
Ehegattinnen oder Ehegatten und deren 
Angehörige beziehen, sind auf eingetra-
gene Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partner und deren Angehörige sinngemäß 
anzuwenden. Bestimmungen, die sich auf 
Witwen oder Witwer und deren Angehörige 
beziehen, sind auf hinterbliebene Lebens-
partnerinnen oder Lebenspartner und de-
ren Angehörige sinngemäß anzuwenden. 
 
(5) Dieses Gesetz gilt nicht für Ehrenbeam-
tinnen und Ehrenbeamte, soweit dies nicht 
ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist.  
 

 Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 
unverändert 
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§ 2 
Arten der Versorgung 

 
Versorgungsbezüge sind 
 
1. Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag 

(§§ 4 bis 19), 
2. Hinterbliebenenversorgung (§§ 20 bis 

33), 
3. Bezüge bei Verschollenheit (§ 34), 
4. Unfallfürsorge (§§ 35 bis 55), 
5. Übergangsgeld (§ 56),  
5a. Ausgleich bei besonderen Altersgren-

zen (§ 56a) und 
6. familienbezogene Leistungen (§§ 58 

bis 62). 
 

§ 3 
Regelung durch Gesetz 

 
(1) Die Versorgung wird durch Gesetz ge-
regelt. 
 
(2) Zusicherungen, Vereinbarungen und 
Vergleiche, die eine höhere als die gesetz-
lich zustehende Versorgung zur Folge ha-
ben sollen, sind unwirksam. Das Gleiche 
gilt für Versicherungsverträge, die zu die-
sem Zweck abgeschlossen werden. 
 
(3) Auf die gesetzlich zustehende Versor-
gung kann weder ganz noch teilweise ver-
zichtet werden.  
 
(4) Die oder der Versorgungsberechtigte 
verliert einen Anspruch auf Versorgung, 
der über die gesetzlich zustehende Versor-
gung hinaus geht, soweit sie oder er den 
Anspruch nicht in dem Haushaltsjahr, für 
das die zusätzliche Versorgung verlangt 
wird, schriftlich gegenüber der obersten 
Dienstbehörde oder der nach § 57 Absatz 
2 bis 4 bestimmten Stelle geltend macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 2 
Arten der Versorgung 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Regelung durch Gesetz 

 
unverändert 
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Abschnitt 2 
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

 
§ 4 

Entstehung und Berechnung des Ruhe-
gehalts 

 
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn 
die Beamtin oder der Beamte 
 
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf 

Jahren abgeleistet hat oder 
 
2. infolge Krankheit, Verwundung oder 

sonstiger Beschädigung, die sie oder 
er sich ohne grobes Verschulden bei 
Ausübung oder aus Veranlassung des 
Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig 
geworden ist. 

 
Die Dienstzeit berechnet sich ab dem Zeit-
punkt der ersten Berufung in das Beamten-
verhältnis und wird nur berücksichtigt, so-
weit sie ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft 
gesetzlicher Vorschrift als ruhegehaltfähig 
gelten oder nach § 9 als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, sind ein-
zurechnen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die 
die Beamtin oder der Beamte vor dem 
3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Ei-
nigungsvertrages vom 31. August 1990 
(BGBl. 1990 II S. 889) genannten Gebiet 
zurückgelegt hat. 
 
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht 
mit dem Beginn des Ruhestandes. Im Fall 
des § 4 des Landesbesoldungsgesetzes 
vom [einfügen Datum und Fundstelle] in der 
jeweils geltenden Fassung entsteht der An-
spruch auf Ruhegehalt abweichend von 
Satz 1 nach Ablauf der Zeit, für die Dienst-
bezüge gewährt werden. 
 
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit berech-
net. 
 
 
 
 
 
 

 Abschnitt 2 
Ruhegehalt, Unterhaltsbeitrag 

 
§ 4 

Entstehung und Berechnung des Ruhe-
gehalts 

 
unverändert 
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§ 5 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

 
(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 
 
1. das Grundgehalt, 
2. der Familienzuschlag (§ 58 Absatz 1) 

der Stufe 1, 
3. sonstige Dienstbezüge, die im Besol-

dungsrecht als ruhegehaltfähig be-
zeichnet sind und 

4. Leistungsbezüge, die nach § 37 des 
Landesbesoldungsgesetzes ruhegeh-
altfähig sind, 

 
die der Beamtin oder dem Beamten in den 
Fällen der Nummern 1 und 3 zuletzt zuge-
standen haben oder in den Fällen der Num-
mer 2 nach dem Besoldungsrecht zustehen 
würden. Bei Teilzeitbeschäftigung und Be-
urlaubung ohne Dienstbezüge (Freistel-
lung) sowie bei eingeschränkter Verwen-
dung einer Beamtin oder eines Beamten 
wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach 
§ 27 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der je-
weils geltenden Fassung gelten als ruhe-
gehaltfähige Dienstbezüge die dem letzten 
Amt entsprechenden vollen ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge. Die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge in den Besoldungsgruppen A 
7 und A 8 sind mit dem Faktor 0,99518 und 
in den übrigen Besoldungsgruppen, mit 
Ausnahme der Besoldungsgruppen A 2 bis 
A 6, mit dem Faktor 0,99349 zu vervielfälti-
gen. Bei Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern, die einen Unter-
haltsbeitrag nach § 27, durch Gnadener-
weis oder in Folge Disziplinarentscheidung 
oder eine Versorgung auf Grund einer Ent-
scheidung im Dienstordnungsverfahren 
nach früherem Recht erhalten, sind die ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge in den Be-
soldungsgruppen A 2 bis A 6 mit dem Fak-
tor 0,95238, in den Besoldungsgruppen A 7 
und A 8 mit dem Faktor 0,96385 und in den 
übrigen Besoldungsgruppen mit dem Fak-
tor 0,9756 zu vervielfältigen. 
 
 
 
 

 § 5 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 

 
(1) Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind 
 
1. das Grundgehalt, 
2. der Familienzuschlag (§ 58 Absatz 1) 

der Stufe 1, 
3. sonstige Dienstbezüge, die im Besol-

dungsrecht als ruhegehaltfähig be-
zeichnet sind und 

4. Leistungsbezüge, die nach § 37 des 
Landesbesoldungsgesetzes ruhegeh-
altfähig sind, 

 
die der Beamtin oder dem Beamten in den 
Fällen der Nummern 1 und 3 zuletzt zuge-
standen haben oder in den Fällen der Num-
mer 2 nach dem Besoldungsrecht zustehen 
würden. Bei Teilzeitbeschäftigung und Be-
urlaubung ohne Dienstbezüge (Freistel-
lung) sowie bei eingeschränkter Verwen-
dung einer Beamtin oder eines Beamten 
wegen begrenzter Dienstfähigkeit nach 
§ 27 des Beamtenstatusgesetzes vom 
17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) in der je-
weils geltenden Fassung gelten als ruhe-
gehaltfähige Dienstbezüge die dem letzten 
Amt entsprechenden vollen ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge. Die ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge in den Besoldungsgruppen A 
7 und A 8 sind mit dem Faktor 0,99518 und 
in den übrigen Besoldungsgruppen, mit 
Ausnahme der Besoldungsgruppen A 5 
und A 6 sowie in den weggefallenen Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 4, mit dem Faktor 
0,99349 zu vervielfältigen. Bei Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfängern, die einen Unterhaltsbeitrag 
nach § 27, durch Gnadenerweis oder in 
Folge Disziplinarentscheidung oder eine 
Versorgung auf Grund einer Entscheidung 
im Dienstordnungsverfahren nach frühe-
rem Recht erhalten, sind die ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge in den Besoldungs-
gruppen A 5 und A 6 sowie in den wegge-
fallenen Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 mit 
dem Faktor 0,95238, in den Besoldungs-
gruppen A 7 und A 8 mit dem Faktor 
0,96385 und in den übrigen Besoldungs-
gruppen mit dem Faktor 0,9756 zu verviel-
fältigen. 
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(2) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen 
Dienstunfähigkeit auf Grund eines Dienst-
unfalls nach § 36 in den Ruhestand versetzt 
worden, so ist das Grundgehalt der nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, Absatz 3 bis 5 
maßgebenden Besoldungsgruppe nach 
der Erfahrungsstufe zugrunde zu legen, die 
sie oder er bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand wegen Erreichens der Altersgrenze 
hätte erreichen können. 
 
(3) Ist die Beamtin oder der Beamte aus ei-
nem Amt in den Ruhestand getreten oder 
versetzt worden, das nicht der Besoldungs-
gruppe ihres oder seines Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe oder das keiner Lauf-
bahn angehört, und hat sie oder er die 
Dienstbezüge dieses oder eines mindes-
tens gleichwertigen Amtes vor dem Eintritt 
oder der Versetzung in den Ruhestand 
nicht mindestens zwei Jahre erhalten, sind 
ruhegehaltfähig nur die Bezüge des vorher 
bekleideten Amtes. Hat die Beamtin oder 
der Beamte vorher ein Amt nicht bekleidet, 
setzt die oberste Dienstbehörde im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium die ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge bis zur 
Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
der nächst niedrigeren Besoldungsgruppe 
der Laufbahn fest, mindestens jedoch bis 
zur Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Besoldungsgruppe des Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe.  
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 

(4) Das Ruhegehalt von Beamtinnen und 
Beamten, die früher ein höher besoldetes 
Amt bekleidet und diese Bezüge mindes-
tens zwei Jahre erhalten haben, wird nach 
den höheren ruhegehaltfähigen Dienstbe-
zügen des früheren Amtes und der gesam-
ten ruhegehaltfähigen Dienstzeit berech-
net, wenn der Übertritt in das niedriger be-
soldete Amt nicht lediglich aus eigenem In-
teresse der Beamtin oder des Beamten auf  
ihren oder seinen Antrag hin erfolgte. 
 
(5) Verringern sich bei einem Wechsel in 
ein Amt der Besoldungsordnung W die ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge, berechnet 
sich das Ruhegehalt aus den ruhegehaltfä-
higen Dienstbezügen des früheren Amtes 
und der gesamten ruhegehaltfähigen 

 (4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 
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Dienstzeit, sofern die Beamtin oder der Be-
amte die Dienstbezüge des früheren Amtes 
mindestens zwei Jahre erhalten hat. Ruhe-
gehaltfähig ist die zum Zeitpunkt des Wech-
sels erreichte Erfahrungsstufe des Grund-
gehalts. Auf die Zweijahresfrist wird der 
Zeitraum angerechnet, in dem die Beamtin 
oder der Beamte Dienstbezüge aus einem 
Amt der Besoldungsordnung W erhalten 
hat. 
 
(6) In die Zweijahresfrist nach den Absät-
zen 3 bis 5 ist die innerhalb dieser Frist lie-
gende, als ruhegehaltfähige Dienstzeit be-
rücksichtigte Zeit einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge einzurechnen. Die Zweijah-
resfrist kommt nicht zur Anwendung, wenn 
die Beamtin oder der Beamte vor Ablauf 
der Frist infolge von Krankheit, Verwun-
dung oder sonstiger Beschädigung, die sie 
oder er sich ohne grobes Verschulden bei 
Ausübung oder aus Veranlassung des 
Dienstes zugezogen hat, in den Ruhestand 
versetzt wurde oder verstarb. 
 
(7) Das Ruhegehalt nach einem früheren 
Amt darf die ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge des letzten Amtes nicht übersteigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert 

§ 6 
Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienst-

zeit 
 
(1) Ruhegehaltfähig ist die Dienstzeit, wel-
che die Beamtin oder der Beamte ab dem 
Tag ihrer oder seiner ersten Berufung in 
das Beamtenverhältnis im Dienst eines in-
ländischen öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn im Beamtenverhältnis zurückgelegt 
hat. Dies gilt nicht für die Zeit 
 
1. im Beamtenverhältnis auf Widerruf im 

Sinne des § 4 Absatz 4 Buchstabe b 
des Beamtenstatusgesetzes, 

2. in einem Amt, das die Arbeitskraft der 
Beamtin oder des Beamten nur neben-
bei beansprucht, 

3. einer Tätigkeit, aus der ohne Ruhege-
haltsberechtigung nur Gebühren bezo-
gen werden, 

4. einer Beurlaubung ohne Dienstbe-
züge; die Zeit einer Beurlaubung ohne 

 § 6 
Regelmäßige ruhegehaltfähige Dienst-

zeit 
 
unverändert 
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Dienstbezüge kann berücksichtigt wer-
den, wenn spätestens bei Beendigung 
des Urlaubs schriftlich zugestanden 
worden ist, dass er öffentlichen Belan-
gen oder dienstlichen Interessen dient, 

5. eines schuldhaften Fernbleibens vom 
Dienst unter Verlust der Dienstbezüge, 

6. für die eine Abfindung aus öffentlichen 
Mitteln gewährt wurde oder 

7. einer ehrenamtlichen Tätigkeit. 
 
(2) Die Berücksichtigung der Zeit einer Be-
urlaubung (Absatz 1 Satz 2 Nummer 4) als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit setzt die Zah-
lung eines Versorgungszuschlags für die 
Dauer der Beurlaubung voraus. Der Ver-
sorgungszuschlag beträgt 30 Prozent der 
ohne Beurlaubung zustehenden ruhegeh-
altfähigen Bezüge. Die ruhegehaltfähigen 
Bezüge bemessen sich bei Teilbeurlau-
bung nach dem Umfang der Beurlaubung. 
Unbefristete und befristete Hochschulleis-
tungsbezüge, die dem Grunde nach ruhe-
gehaltfähig sind, sind von Anfang an in vol-
ler Höhe zu berücksichtigen. Das Finanzmi-
nisterium kann Ausnahmen zulassen. 
 
(3) Nicht ruhegehaltfähig sind Dienstzeiten 
 
1. in einem Beamtenverhältnis, das durch 

eine Entscheidung der in § 24 Absatz 
1 des Beamtenstatusgesetzes be-
zeichneten Art oder durch Disziplinar-
urteil beendet wurde, 

2. in einem Beamtenverhältnis auf Probe 
oder auf Widerruf, wenn die Beamtin   
oder der Beamte entlassen wurde, weil 
er eine Handlung begangen hat, die 
bei einer Beamtin oder einem Beamten 
auf Lebenszeit mindestens eine Kür-
zung der Dienstbezüge zur Folge 
hätte, 

3. in einem Beamtenverhältnis, das durch 
Entlassung auf Antrag der Beamtin     
oder des Beamten beendet wurde, 
a) wenn ihr oder ihm ein Verfahren 

mit der Folge des Verlustes der 
Beamtenrechte oder der Entfer-
nung aus dem Dienst drohte oder 

b) wenn die Beamtin oder der Be-
amte den Antrag gestellt hat, um 
einer drohenden Entlassung nach 
Nummer 2 zuvorzukommen. 
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Die oberste Dienstbehörde kann im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium Aus-
nahmen zulassen. 
 
(4) Der im Beamtenverhältnis zurückgeleg-
ten Dienstzeit stehen gleich 
 
1. die im Richterverhältnis zurückgelegte 

Dienstzeit, 
2. die Zeit als Mitglied der Bundesregie-

rung oder einer Landesregierung, 
3. die Zeit der Bekleidung des Amtes ei-

ner Parlamentarischen Staatssekretä-
rin oder eines Parlamentarischen 
Staatssekretärs bei einem Mitglied der 
Bundesregierung oder bei einem Mit-
glied einer Landesregierung, soweit 
entsprechende Voraussetzungen vor-
liegen, 

4. die Zeit des vorgeschriebenen Vorbe-
reitungsdienstes im öffentlich-rechtli-
chen Ausbildungsverhältnis, 

5. die im öffentlichen Dienst einer zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung zurückgelegte Dienstzeit; 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 findet keine 
Anwendung und 

6. die in einem Dienstordnungsverhältnis 
bei einem Sozialversicherungsträger 
zurückgelegte Dienstzeit. 

 

  

§ 7 
Erhöhung der ruhegehaltfähigen 

Dienstzeit 
 
Die ruhegehaltfähige Dienstzeit nach § 6 
erhöht sich um die Zeit, welche die Ruhe-
standsbeamtin oder der Ruhestandsbe-
amte 
 
1. in einer die Arbeitskraft voll beanspru-

chenden entgeltlichen Beschäftigung 
als Beamtin oder Beamter, Richterin  
oder Richter, Berufssoldatin oder Be-
rufssoldat oder in einem Amtsverhält-
nis im Sinne des § 6 Absatz 4 Nummer 
2 und 3 zurückgelegt hat, ohne daraus 
einen Versorgungsanspruch zu erlan-
gen oder 

2. in einer Tätigkeit im Sinne des § 6 Ab-
satz 4 Nummer 5 zurückgelegt hat.  

 

 § 7 
Erhöhung der ruhegehaltfähigen 

Dienstzeit 
 
unverändert 
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§ 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 und 5, Ab-
satz 2 und Absatz 3 gilt entsprechend, für 
die Anwendung des Satzes 1 Nummer 1 gilt 
außerdem § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 
entsprechend. 
 

§ 8 
Wehrdienst und vergleichbare Zeiten 

 
(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in 
der die Beamtin oder der Beamte berufs-
mäßig im Dienst der Bundeswehr, der Na-
tionalen Volksarmee der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik oder im 
Vollzugsdienst der Polizei gestanden hat. 
 
(2) Als ruhegehaltfähig gilt auch die Zeit, 
während der die Beamtin oder der Beamte  
 
1. nichtberufsmäßigen Wehrdienst in der 

Bundeswehr oder der Nationalen 
Volksarmee der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik oder 
einen vergleichbaren zivilen Ersatz-
dienst oder Polizeivollzugsdienst ge-
leistet hat oder 

2. sich auf Grund einer Krankheit oder 
Verwundung als Folge eines Dienstes 
nach Nummer 1 oder Absatz 1 im An-
schluss an die Entlassung arbeitsunfä-
hig in einer Heilbehandlung befunden 
hat. 

 
(3) Für die Anwendung des Absatzes 1 gilt 
§ 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6 und 
Absatz 3 und für die Anwendung des Ab-
satzes 2 § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, 4 
bis 6 und Absatz 3 entsprechend. 
 

§ 9 
Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsver-

hältnis im öffentlichen Dienst 
 
Als ruhegehaltfähig sollen auch folgende 
Zeiten berücksichtigt werden, in denen die 
Beamtin oder der Beamte im privatrechtli-
chen Arbeitsverhältnis im Dienst eines öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn ohne von 
der Beamtin oder dem Beamten zu vertre-
tende Unterbrechung tätig gewesen ist, so-
fern diese Tätigkeit zu der Ernennung ge-
führt hat: 
 

 § 8 
Wehrdienst und vergleichbare Zeiten 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
Zeiten im privatrechtlichen Arbeitsver-

hältnis im öffentlichen Dienst 
 
unverändert 
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1. Zeiten einer hauptberuflichen, in der 
Regel einer Beamtin oder einem Be-
amten obliegenden oder später einer 
Beamtin oder einem Beamten übertra-
genen entgeltlichen Beschäftigung, so-
fern bei Beginn der Tätigkeit die Lauf-
bahnbefähigung vorgelegen hat, oder  

2. Zeiten einer für die Laufbahn der Be-
amtin oder des Beamten förderlichen 
Tätigkeit. 

 
Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn steht die Tätigkeit 
im Dienst von Einrichtungen gleich, die von 
mehreren der in Satz 1 bezeichneten 
Dienstherren durch Staatsvertrag oder Ver-
waltungsabkommen zur Erfüllung oder Ko-
ordinierung ihnen obliegender hoheits-
rechtlicher Aufgaben geschaffen worden 
sind.  
 

§ 10 
Sonstige Zeiten 

 
Die Zeit, während der eine Beamtin oder 
ein Beamter 
 
1. a) hauptberuflich im Dienst öffent-

lich-rechtlicher Religionsgesell-
schaften oder ihrer Verbände (Ar-
tikel 140 des Grundgesetzes) oder 
im öffentlichen oder nichtöffentli-
chen Schuldienst nach Erwerb der 
Lehrbefähigung, 

b) hauptberuflich im Dienst der Frak-
tionen des Bundestages oder der 
Landtage oder kommunaler Ver-
tretungskörperschaften oder 

c) hauptberuflich im Dienst von kom-
munalen Spitzenverbänden oder 
ihren Landesverbänden sowie von 
Spitzenverbänden der Sozialversi-
cherung oder ihren Landesver-
bänden  

tätig gewesen ist,  
 
2. hauptberuflich im ausländischen öf-

fentlichen Dienst gestanden hat oder 
 
 
 
 
 

 § 10 
Sonstige Zeiten 

 
unverändert 
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3. a) auf wissenschaftlichem, künstleri-
schem, technischem oder wirt-
schaftlichem Gebiet besondere 
Fachkenntnisse erworben hat, die 
die notwendige Voraussetzung für 
die Wahrnehmung ihres oder sei-
nes Amtes bilden, oder 

b) als Entwicklungshelferin oder Ent-
wicklungshelfer im Sinne des Ent-
wicklungshelfer-Gesetzes vom 
18. Juni 1969 (BGBl. I S. 549) in 
der jeweils geltenden Fassung tä-
tig gewesen ist, kann als ruhegeh-
altfähige Dienstzeit berücksichtigt 
werden. 

 
In den Fällen der Nummer 1 gilt dies nur, 
wenn ein innerer Zusammenhang zwi-
schen dieser Tätigkeit und dem ersten im 
Beamtenverhältnis übertragenen Amt be-
standen hat. Die Zeit nach Satz 1 Nummer 
3 kann jedoch höchstens bis zur Hälfte und 
nicht über zehn Jahre hinaus berücksichtigt 
werden.  
 

§ 11 
Ausbildungszeiten 

 
(1) Die Mindestzeit 
 
1. der außer der allgemeinen Schulbil-

dung vorgeschriebenen Ausbildung 
(Fachschul-, Hochschul- und prakti-
sche Ausbildung, Vorbereitungsdienst, 
übliche Prüfungszeit) oder 

2. einer praktischen hauptberuflichen Tä-
tigkeit, die für die Übernahme in das 
Beamtenverhältnis vorgeschrieben 
war, 

 
kann als ruhegehaltfähige Dienstzeit be-
rücksichtigt werden. Die Zeit einer Fach-
schulausbildung einschließlich der Prü-
fungszeit kann dabei bis zu 1095 Tagen 
und die Zeit einer Hochschulausbildung 
einschließlich der Prüfungszeit bis zu 855 
Tagen, insgesamt höchstens bis zu 1095 
Tagen, anerkannt werden. Wurde die allge-
meine Schulbildung durch eine andere Art 
der Ausbildung ersetzt, so steht diese der 
Schulbildung gleich. 
 

 § 11 
Ausbildungszeiten 

 
unverändert 
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(2) Für die Beamtinnen und Beamten des 
Vollzugsdienstes und des Einsatzdienstes 
der Feuerwehr können Zeiten einer prakti-
schen Ausbildung und einer praktischen 
hauptberuflichen Tätigkeit anstelle einer 
Berücksichtigung nach Absatz 1 bis zu ei-
ner Gesamtzeit von fünf Jahren als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer-
den, wenn sie für die Wahrnehmung des 
Amtes förderlich gewesen sind. Absatz 1 
Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Bei anderen als Laufbahnbewerberin-
nen und -bewerbern können Zeiten nach 
Absatz 1 als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden, wenn und soweit sie für Laufbahn-
bewerberinnen und -bewerber vorgeschrie-
ben sind. Ist eine Laufbahn der Fachrich-
tung der Beamtin oder des Beamten bei ei-
nem Dienstherrn noch nicht gestaltet, so 
gilt das gleiche für solche Zeiten, die bei 
Gestaltung der Laufbahn mindestens vor-
geschrieben werden müssen. 
 

§ 12 
Zeiten in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet 

 
(1) Wehrdienstzeiten und vergleichbare 
Zeiten nach § 8, Beschäftigungszeiten 
nach § 9 und sonstige Zeiten nach den 
§§ 10, 81 Absatz 8 und § 82 Absatz 2, die 
die Beamtin oder der Beamte vor dem 
3. Oktober 1990 in dem in Artikel 3 des Ei-
nigungsvertrages genannten Gebiet zu-
rückgelegt hat, werden nicht als ruhegeh-
altfähige Dienstzeit berücksichtigt, sofern 
die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche 
Rentenversicherung erfüllt ist und diese 
Zeiten als rentenrechtliche Zeiten berück-
sichtigungsfähig sind. Ausbildungszeiten 
nach den §§ 11 und 81 Absatz 8 sind nicht 
ruhegehaltfähig, soweit die allgemeine 
Wartezeit für die gesetzliche Rentenversi-
cherung erfüllt ist.  
(2) Sofern die allgemeine Wartezeit für die 
gesetzliche Rentenversicherung nicht er-
füllt ist, können die in Absatz 1 genannten 
Zeiten im Rahmen der dort genannten Vor-
schriften insgesamt höchstens bis zu fünf 
Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden. 
 

 § 12 
Zeiten in dem in Artikel 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

297 

§ 13 
Allgemeine Bestimmungen zur Berück-
sichtigung ruhegehaltfähiger Dienstzei-

ten 
 
(1) Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung und 
einer eingeschränkten Verwendung wegen 
begrenzter Dienstfähigkeit sind nur zu dem 
Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis 
der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeits-
zeit entspricht. Zeiten der eingeschränkten 
Verwendung einer Beamtin oder eines Be-
amten wegen begrenzter Dienstfähigkeit 
nach § 27 des Beamtenstatusgesetzes 
sind mindestens im Umfang der Zurech-
nungszeit nach § 15 Absatz 1 Satz 1 ruhe-
gehaltfähig. Zeiten einer Altersteilzeit nach 
§ 66 des Landesbeamtengesetzes vom 
[einfügen Datum und Fundstelle] in der je-
weils geltenden Fassung sind zu acht 
Zehnteln der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, 
die der Bemessung  der ermäßigten Ar-
beitszeit  während der Altersteilzeit zu-
grunde gelegt worden ist. 
 
(2) Zeiten im Sinne der §§ 8 bis 12 werden 
nur berücksichtigt, wenn sie vor der Beru-
fung in das Beamtenverhältnis zurückge-
legt wurden. 
 
(3) Hauptberuflich ist eine Tätigkeit, wenn 
sie gegen Entgelt erbracht wird, den 
Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit dar-
stellt, dem durch Ausbildung und Berufs-
wahl geprägten Berufsbild entspricht und 
deren Beschäftigungsumfang im gleichen 
Zeitraum im Beamtenverhältnis zulässig 
gewesen wäre. 
 
(4) Zeiten nach den §§ 10, 11, § 81 Absatz 
8 und § 82 Absatz 2 dürfen nur insoweit be-
rücksichtigt werden, als die Versorgungs-
bezüge nach diesem Gesetz zusammen 
mit aus den in diesen Vorschriften genann-
ten Tätigkeiten erworbenen Versorgungs-
ansprüchen oder Rentenansprüchen, so-
weit es sich nicht um Renten im Sinne des 
§ 68 handelt, die Höchstgrenze nach § 68 
Absatz 2 nicht übersteigen. 
 
 
 
 

§ 13 
Allgemeine Bestimmungen zur Berück-
sichtigung ruhegehaltfähiger Dienstzei-

ten 
 
unverändert 
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§ 14 
Ausschlusszeiten 

 
Zeiten, die nach § 30 Absatz 4 des Landes-
besoldungsgesetzes nicht berücksichtigt 
werden, sind nicht ruhegehaltfähig. 
 

§ 15 
Zurechnungszeit und Zeit gesundheits-

schädigender Verwendung 
 
(1) Ist die Beamtin oder der Beamte vor 
Vollendung des 60. Lebensjahres wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver-
setzt worden, wird die Zeit von der Verset-
zung in den Ruhestand bis zum Ablauf des 
Monats der Vollendung des 60. Lebensjah-
res für die Berechnung des Ruhegehalts 
der ruhegehaltfähigen Dienstzeit zu zwei 
Dritteln hinzugerechnet, soweit sie nicht 
nach anderen Vorschriften als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt wird (Zurechnungs-
zeit). Ist die Beamtin oder der Beamte nach 
§ 29 des Beamtenstatusgesetzes erneut in 
das Beamtenverhältnis berufen worden, so 
wird eine der Berechnung des früheren Ru-
hegehalts zugrunde gelegene Zurech-
nungszeit insoweit berücksichtigt, als die 
Zahl der dem neuen Ruhegehalt zugrunde 
liegenden Dienstjahre hinter der Zahl der 
dem früheren Ruhegehalt zugrunde gele-
genen Dienstjahre zurückbleibt. 
 

 § 14 
Ausschlusszeiten 

 
unverändert 
 
 
 

§ 15 
Zurechnungszeit und Zeit gesundheits-

schädigender Verwendung 
 
unverändert 

(2) Die Zeit der Verwendung einer Beamtin 
oder eines Beamten in Ländern, in denen 
sie oder er gesundheitsschädigenden kli-
matischen Einflüssen ausgesetzt war, kann 
bis zum Doppelten als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie 
ununterbrochen mindestens ein Jahr ge-
dauert hat. Entsprechendes gilt für Beur-
laubungen, wenn die Tätigkeit in den in 
Satz 1 genannten Gebieten öffentlichen 
Belangen oder dienstlichen Interessen 
diente und dies spätestens bei Beendigung 
des Urlaubs anerkannt worden ist. Zeiten 
einer besonderen Verwendung im Ausland 
nach § 37 Absatz 1 können bis zum Dop-
pelten als ruhegehaltfähige Dienstzeit be-
rücksichtigt werden, wenn sie einzeln un-
unterbrochen mindestens 30 Tage und ins-
gesamt mindestens 180 Tage gedauert ha-
ben. 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

299 

(3) Sind sowohl die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 als auch die des Absatzes 2 er-
füllt, findet nur die günstigere Vorschrift An-
wendung. 
 

§ 16 
Höhe des Ruhegehalts 

 
(1) Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr 
ruhegehaltfähiger Dienstzeit 1,79375 Pro-
zent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
(§ 5), insgesamt jedoch höchstens 71,75 
Prozent. Der Ruhegehaltssatz ist auf zwei 
Dezimalstellen auszurechnen. Dabei ist die 
zweite Dezimalstelle um eins zu erhöhen, 
wenn in der dritten Stelle eine der Ziffern 
fünf bis neun verbleiben würde. Zur Ermitt-
lung der gesamten ruhegehaltfähigen 
Dienstjahre sind etwa anfallende Tage un-
ter Benutzung des Nenners 365 umzurech-
nen; die Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend. 
 
(2) Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 
Prozent für jedes Jahr, um das die Beamtin 
oder der Beamte 
 
1. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder 

er das 63. Lebensjahr vollendet, nach 
§ 33 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Landesbeamtengesetzes in den Ruhe-
stand versetzt wird, 

2. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder 
er die für sie oder ihn geltende gesetz-
liche Altersgrenze erreicht, nach § 33 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, § 114 Ab-
satz 3 oder § 117 Absatz 2 des Lan-
desbeamtengesetzes in den Ruhe-
stand versetzt wird, 

3. vor Ablauf des Monats, in dem sie oder 
er das 65. Lebensjahr vollendet, we-
gen Dienstunfähigkeit, die nicht auf ei-
nem Dienstunfall beruht, in den Ruhe-
stand versetzt wird. 

 

 § 16 
Höhe des Ruhegehalts 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 

Die Minderung des Ruhegehalts darf 10,8 
Prozent in den Fällen der Nummern 1 und 
3 und 14,4 Prozent in den Fällen der Num-
mer 2 nicht übersteigen. Absatz 1 Satz 2 
bis 4 gilt entsprechend. Gilt für die Beamtin 
oder den Beamten eine vor der Vollendung 
des 63. Lebensjahres liegende Alters-
grenze, tritt sie in den Fällen des Satzes 1 
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Nummer 1 an die Stelle des 63. Lebensjah-
res. Gilt für die Beamtin oder den Beamten 
eine vor Vollendung des 65. Lebensjahres 
liegende Altersgrenze, tritt sie in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 3 an die Stelle des 
65. Lebensjahres. Gilt für die Beamtin oder 
den Beamten eine nach Vollendung des 
67. Lebensjahres liegende Altersgrenze, 
wird in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 
nur die Zeit bis zum Ablauf des Monats be-
rücksichtigt, in dem die Beamtin oder der 
Beamte das 67. Lebensjahr vollendet. In 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist das 
Ruhegehalt nicht zu vermindern, wenn die 
Beamtin oder der Beamte zum Zeitpunkt 
der Versetzung in den Ruhestand das 
65. Lebensjahr vollendet und mindestens 
45 Jahre mit ruhegehaltfähigen Dienstzei-
ten nach §§ 6, 8 und 9 und nach § 17 Ab-
satz 2 Satz 1 berücksichtigungsfähigen 
Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht im 
Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit ste-
hen, und Zeiten nach §§ 59 und 61 zurück-
gelegt hat. In den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 3 ist das Ruhegehalt nicht zu vermin-
dern, wenn die Beamtin oder der Beamte 
zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhe-
stand das 63. Lebensjahr vollendet und 
mindestens 40 Jahre mit in Satz 7 genann-
ten Zeiten zurückgelegt hat. In den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 3 ist das Ruhegehalt 
nicht zu vermindern, wenn die Beamtin      
oder der Beamte zum Zeitpunkt der Verset-
zung in den Ruhestand schwerbehindert im 
Sinne von § 2 Absatz 2 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen - vom 
19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046, 1047) in der 
jeweils geltenden Fassung ist und das 
63. Lebensjahr vollendet hat. § 13 Absatz 1 
findet keine Anwendung.  Soweit sich bei 
der Berechnung nach den Sätzen 7 und 8 
Zeiten überschneiden, sind diese nur ein-
mal zu berücksichtigen. 
 
(3) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge (§ 5). An die Stelle des Ruhegehalts 
nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist, 
66,5 Prozent der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Stufe 7 der Besol-
dungsgruppe A 4.  

 (3) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge (§ 5). An die Stelle des Ruhegehalts 
nach Satz 1 treten, wenn dies günstiger ist, 
61,6 Prozent der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-
dungsgruppe A 5. 
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(4) Übersteigt beim Zusammentreffen von 
Mindestversorgung nach Absatz 3 mit einer 
Rente die nach Anwendung des § 68 ver-
bleibende Versorgung das nach den Absät-
zen 1 und 2 erdiente Ruhegehalt, so ruht 
die Versorgung bis zur Höhe des Unter-
schieds zwischen dem erdienten Ruhegeh-
alt und der Mindestversorgung. In den von 
§ 88 erfassten Fällen gilt das nach dieser 
Vorschrift maßgebliche Ruhegehalt als er-
dient. Der Unterschiedsbetrag nach § 58 
Absatz 1 bleibt bei der Berechnung außer 
Betracht. Die Summe aus Versorgung und 
Rente darf nicht hinter dem Betrag der Min-
destversorgung zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 58 Absatz 1 zurück 
bleiben. Zahlbar bleibt mindestens das er-
diente Ruhegehalt zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 58 Absatz 1. Die 
Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Wit-
wen, Witwer und Waisen. 
 
(5) Bei einer oder einem in den einstweili-
gen Ruhestand versetzten Beamtin oder 
Beamten beträgt das Ruhegehalt für die 
Dauer der Zeit, welche die Beamtin oder 
der Beamte das Amt, aus dem sie oder er 
in den einstweiligen Ruhestand versetzt 
worden ist, innehatte, mindestens für die 
Dauer von sechs Monaten, längstens für 
die Dauer von drei Jahren, 71,75 Prozent 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der 
sich die Beamtin oder der Beamte zur Zeit 
ihrer oder seiner Versetzung in den einst-
weiligen Ruhestand befunden hat. Das er-
höhte Ruhegehalt darf die Dienstbezüge, 
die der Beamtin oder dem Beamten in die-
sem Zeitpunkt zustanden, nicht überstei-
gen. Das nach sonstigen Vorschriften er-
mittelte Ruhegehalt darf nicht unterschrit-
ten werden. 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 

§ 17 
Vorübergehende Erhöhung des Ruhe-

gehaltssatzes 
 
(1) Der nach § 16 Absatz 1, § 42 Absatz 3 
Satz 1, § 81 Absatz 2 und § 88 Absatz 3 
berechnete Ruhegehaltssatz erhöht sich 
vorübergehend, wenn die Beamtin oder der 
Beamte vor Erreichen der Regelalters-

 § 17 
Vorübergehende Erhöhung des Ruhe-

gehaltssatzes 
 
unverändert 
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grenze nach § 31 Absatz 1 und 2 des Lan-
desbeamtengesetzes in den Ruhestand 
getreten oder versetzt worden ist und sie   
oder er 
 
1.  bis zum Beginn des Ruhestandes die 

Wartezeit von 60 Kalendermonaten für 
eine Rente der gesetzlichen Renten-
versicherung erfüllt hat, 

2. a) wegen Dienstunfähigkeit im Sinne 
des § 26 Absatz 1 des Beamten-
statusgesetzes in den Ruhestand 
versetzt worden ist oder 

b) wegen Erreichens einer besonde-
ren Altersgrenze in den Ruhe-
stand getreten ist, 

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 Pro-
zent noch nicht erreicht hat und 

4. keine Einkünfte im Sinne des § 66 Ab-
satz 5 bezieht. 

 
Die Einkünfte bleiben außer Betracht, so-
weit sie durchschnittlich im Monat den Be-
trag von 525 Euro nicht überschreiten. 
 
(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
beträgt 0,95667 Prozent der ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge für je zwölf Kalender-
monate der für die Erfüllung der Wartezeit 
(Absatz 1 Nummer 1) anrechnungsfähigen 
Pflichtbeitragszeiten, soweit sie nicht von 
§ 62 Absatz 1 erfasst werden und nicht als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt sind; § 13 
Absatz 2 gilt entsprechend. Der hiernach 
berechnete Ruhegehaltssatz darf 66,97 
Prozent nicht überschreiten. In den Fällen 
des § 16 Absatz 2 ist das Ruhegehalt, das 
sich nach Anwendung der Sätze 1 und 2 
ergibt, entsprechend zu vermindern. Für 
die Berechnung nach Satz 1 sind verblei-
bende Kalendermonate unter Benutzung 
des Nenners zwölf umzurechnen. § 16 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf 
des Monats weg, in dem die Ruhestands-
beamtin oder der Ruhestandsbeamte die 
Regelaltersgrenze nach § 31 Absatz 1 und 
2 des Landesbeamtengesetzes erreicht. 
Die Erhöhung endet vorher, wenn die Ru-
hestandsbeamtin oder der Ruhestandsbe-
amte 
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1. aus den anrechnungsfähigen Pflicht-
beitragszeiten eine Versichertenrente 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem 
Beginn der Rente,  

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 
2 Buchstabe a nicht mehr dienstunfä-
hig ist, mit Ablauf des Monats, in dem 
ihr oder ihm der Wegfall der Erhöhung 
mitgeteilt wird, oder 

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit 
Ablauf des Tages vor dem Beginn der 
Erwerbstätigkeit. 

 
§ 54 Absatz 5 gilt sinngemäß. 
 
(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
wird auf Antrag vorgenommen. Anträge, 
die innerhalb von drei Monaten nach Eintritt 
oder Versetzung der Beamtin oder des Be-
amten in den Ruhestand gestellt werden, 
gelten als zum Zeitpunkt des Ruhestands-
beginns gestellt. Wird der Antrag zu einem 
späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die Erhö-
hung vom Beginn des Antragsmonats an 
ein. 
 

§ 18 
Unterhaltsbeitrag für entlassene Beam-
tinnen und Beamte auf Lebenszeit und 

auf Probe 
 
Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit 
oder auf Probe, die wegen Erreichens der 
Altersgrenze oder wegen Dienstunfähigkeit 
entlassen wurden (§ 22 Absatz 1 Nummer 
2, § 23 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des Be-
amtenstatusgesetzes), kann ein Unter-
haltsbeitrag bis zur Höhe des Ruhegehal-
tes bewilligt werden. 
 

§ 19 
Beamtinnen und Beamte auf Probe in 

leitender Funktion 
 
§ 18 findet auf Beamtenverhältnisse auf 
Probe nach § 4 Absatz 3 Buchstabe b des 
Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit 
§ 21 des Landesbeamtengesetzes keine 
Anwendung. Aus diesem Beamtenverhält-
nis ergibt sich kein selbständiger Anspruch 
auf Versorgung. Die Unfallfürsorge bleibt 
davon unberührt. 

 § 18 
Unterhaltsbeitrag für entlassene Beam-
tinnen und Beamte auf Lebenszeit und 

auf Probe 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 19 
Beamtinnen und Beamte auf Probe in 

leitender Funktion 
 
unverändert 
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Abschnitt 3 
Hinterbliebenenversorgung und Be-

züge bei Verschollenheit 
 

§ 20 
Allgemeines 

 
Die Hinterbliebenenversorgung umfasst 
 
1. Bezüge für den Sterbemonat (§ 21), 
2. Sterbegeld (§ 22), 
3. Witwen- und Witwergeld (§§ 23, 24), 
4. Witwen- und Witwerabfindung (§ 25), 
5. Waisengeld (§§ 28, 29) und 
6. Unterhaltsbeiträge (§§ 26, 27, 31). 
 

§ 21 
Bezüge für den Sterbemonat 

 
(1) Die Bezüge einschließlich Aufwands-
entschädigungen für den Sterbemonat wer-
den nicht zurückgefordert. 
 
(2) Noch nicht gezahlte Teile der Bezüge 
für den Sterbemonat können statt an die Er-
ben an die Ehegattin oder den Ehegatten 
und an die Abkömmlinge gezahlt werden. 
 

 Abschnitt 3 
Hinterbliebenenversorgung und Be-

züge bei Verschollenheit 
 

§ 20 
Allgemeines 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 21 
Bezüge für den Sterbemonat 

 
unverändert 

§ 22 
Sterbegeld 

 
(1) Verstirbt eine Beamtin oder ein Beam-
ter, eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ru-
hestandsbeamter wird Sterbegeld gezahlt. 
Dies gilt auch beim Tod einer entlassenen 
Beamtin oder eines entlassenen Beamten, 
wenn im Sterbemonat ein Anspruch auf Un-
terhaltsbeitrag bestanden hat. Anspruch 
auf Sterbegeld haben in folgender Rang-
folge 
 
1. die Ehegattin oder der Ehegatte, 
2. die Abkömmlinge des oder der Ver-

storbenen und 
3. auf Antrag 

a) die Verwandten der aufsteigen-
den Linie, 

b) Geschwister, 
c) Geschwisterkinder oder 
d) Stiefkinder. 

 
 

 § 22 
Sterbegeld 

 
unverändert 
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Die in Nummer 3 genannten Personen 
müssen zur Zeit des Todes mit der oder 
dem Verstorbenen in häuslicher Gemein-
schaft gelebt haben oder die oder der Ver-
storbene muss ganz oder überwiegend für 
deren Lebensunterhalt aufgekommen sein 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
kann von dieser Rangfolge abgewichen o-
der das Sterbegeld aufgeteilt werden. 
 
(2) Das Sterbegeld beträgt das Zweifache 
der Dienst-, Anwärter- oder Versorgungs-
bezüge für den Sterbemonat ausschließlich 
der Zuschläge für Personen nach § 73 des 
Landesbesoldungsgesetzes und der Ver-
gütungen. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Sterbegeld aus anderen Beschäfti-
gungsverhältnissen kann angerechnet wer-
den. 
 
(3) Sind Anspruchsberechtigte nach Absatz 
1 Satz 2 nicht vorhanden, ist sonstigen Per-
sonen, welche die Kosten der Bestattung 
getragen haben, auf Antrag Kostensterbe-
geld zu gewähren. Es wird bis zur Höhe ih-
rer Aufwendungen, höchstens jedoch in 
Höhe des Sterbegeldes nach Absatz 2 ge-
währt. 
 
(4) Stirbt eine Empfängerin von Witwengeld 
oder ein Empfänger von Witwergeld, so er-
halten die Kinder der in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Personen Sterbegeld, wenn sie 
berechtigt sind, Waisengeld oder einen Un-
terhaltsbeitrag zu beziehen und zur Zeit 
des Todes zur häuslichen Gemeinschaft 
des oder der Verstorbenen gehört haben. 
Das Sterbegeld beträgt das Zweifache des 
Witwengeldes oder des Witwergeldes. Dies 
gilt entsprechend, wenn an Stelle des Wit-
wengeldes oder des Witwergeldes ein Un-
terhaltsbeitrag bezogen wurde. Absatz 2 
Satz 3 gilt entsprechend. 
 

  

§ 23 
Witwengeld und Witwergeld 

 
(1) Witwengeld erhält die Witwe eines Be-
amten auf Lebenszeit oder eines Ruhe-
standsbeamten. Witwergeld erhält der Wit-
wer einer Beamtin auf Lebenszeit oder ei-
ner Ruhestandsbeamtin. Dies gilt nicht, 
wenn 

 § 23 
Witwengeld und Witwergeld 

 
unverändert 
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1. die Beamtin oder der Beamte die Vo-
raussetzungen des § 4 Absatz 1 nicht 
erfüllt hat, 

2. die Ehe mit der oder dem Verstorbe-
nen nicht mindestens ein Jahr bestan-
den hat, es sei denn, dass nach den 
besonderen Umständen des Falls die 
Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass 
es der alleinige oder überwiegende 
Zweck der Heirat war, der Witwe oder 
dem Witwer eine Versorgung zu ver-
schaffen, oder 

3. sich die Beamtin oder der Beamte zum 
Zeitpunkt der Eheschließung bereits 
im Ruhestand befand und die Regelal-
tersgrenze nach § 31 Absatz 1 oder 2 
des Landesbeamtengesetzes bereits 
erreicht hatte. 

 
(2) Absatz 1 gilt auch für die Witwe eines 
Beamten oder den Witwer einer Beamtin 
auf Probe, der oder die an den Folgen einer 
Dienstbeschädigung (§ 28 Absatz 1 des 
Beamtenstatusgesetzes) verstorben ist     
oder dem die Entscheidung nach § 28 Ab-
satz 2 des Beamtenstatusgesetzes zuge-
stellt war. 
 

§ 24 
Höhe des Witwengeldes und des Wit-

wergeldes 
 
(1) Das Witwengeld oder Witwergeld be-
trägt 55 Prozent des Versorgungsbezugs 
(Ruhegehalt zuzüglich der Zuschläge nach 
§§ 59 und 61), den die oder der Verstor-
bene erhalten hat oder hätte erhalten kön-
nen, wenn er am Todestag wegen Dienst-
unfähigkeit in den Ruhestand versetzt wor-
den wäre. Es beträgt nach Anwendung des 
§ 60 mindestens 60,65 Prozent des Ruhe-
gehaltes nach § 16 Absatz 3 Satz 2. § 16 
Absatz 5 sowie die §§ 17 und 62 sind nicht 
anzuwenden. Änderungen des Mindestru-
hegehaltes (§ 16 Absatz 3) sind zu berück-
sichtigen. An die Stelle von 55 Prozent 
nach Satz 1 treten 60 Prozent, wenn die 
Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen 
wurde und mindestens eine Ehegattin oder 
ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 gebo-
ren ist; in diesen Fällen ist § 60 nicht anzu-
wenden. 
 

 § 24 
Höhe des Witwengeldes und des Wit-

wergeldes 
 
unverändert 
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(2) War die Witwe oder der Witwer mehr als 
20 Jahre jünger als die oder der Verstor-
bene und ist aus der Ehe kein Kind hervor-
gegangen, so wird das Witwengeld oder 
Witwergeld (Absatz 1) für jedes angefan-
gene Jahr des Altersunterschiedes über 20 
Jahre um 5 Prozent gekürzt, jedoch höchs-
tens um 50 Prozent. Nach fünfjähriger 
Dauer der Ehe werden für jedes angefan-
gene Jahr ihrer weiteren Dauer dem ge-
kürzten Betrag 5 Prozent des Witwengel-
des oder Witwergeldes hinzugesetzt, bis 
der volle Betrag wieder erreicht ist. Das 
nach Satz 1 errechnete Witwengeld oder 
Witwergeld darf nicht hinter dem Mindest-
witwengeld oder Mindestwitwergeld (Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 16 Absatz 3) zu-
rück bleiben. 
 
(3) Von dem nach Absatz 2 gekürzten Wit-
wengeld oder Witwergeld ist auch bei der 
Anwendung des § 30 auszugehen. 
 

§ 25 
Witwenabfindung, Witwerabfindung 

 
(1) Witwen oder Witwer mit Anspruch auf 
Witwen- oder Witwergeld oder Unterhalts-
beitrag erhalten im Fall einer Wiederverhei-
ratung eine Abfindung. 
 
(2) Die Abfindung beträgt das 24fache des 
für den Monat, in dem die Wiederverheira-
tung erfolgt ist, nach Anwendung der An-
rechnungs-, Kürzungs- und Ruhensvor-
schriften zu zahlenden Betrages des Ver-
sorgungsbezuges. Eine Kürzung nach § 30 
und die Anwendung der §§ 66 und 67 Ab-
satz 1 Nummer 3 bleiben außer Betracht. 
Die Abfindung ist in einer Summe zu zah-
len. 
 
(3) Lebt der Anspruch auf Witwengeld, Wit-
wergeld oder Unterhaltsbeitrag nach § 33 
Absatz 5 wieder auf, so ist die Abfindung in 
angemessenen monatlichen Teilbeträgen 
von dem zu zahlenden Betrag des Versor-
gungsbezuges einzubehalten, soweit sie 
für einen nach dem Wiederaufleben liegen-
den Zeitraum berechnet ist. 
 
 
 

 § 25 
Witwenabfindung, Witwerabfindung 

 
unverändert 
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§ 26 
Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeld-

berechtigte Witwen und nicht 
witwergeldberechtigte Witwer 

 
(1) In den Fällen des § 23 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3 ist ein Unterhaltsbeitrag in Höhe 
des Witwengeldes oder Witwergeldes zu 
gewähren, sofern die besonderen Um-
stände des Falls keine volle oder teilweise 
Versagung nach Maßgabe des Absatzes 2 
rechtfertigen. Erwerbseinkommen und Er-
werbsersatzeinkommen sind in angemes-
senem Umfang anzurechnen. Wird ein Er-
werbsersatzeinkommen nicht beantragt    
oder wird auf ein Erwerbs- oder Erwerbser-
satzeinkommen verzichtet oder wird an de-
ren Stelle eine Kapitalleistung, Abfindung 
oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Be-
trag zu berücksichtigen, der ansonsten zu 
zahlen wäre. 
 
(2) Ein Unterhaltsbeitrag ist vollständig zu 
versagen, wenn 
 
1. die Ehe zwar ein Jahr oder länger be-

standen hat, nach den gegebenen Um-
ständen aber anzunehmen ist, dass 
die Eheschließung in erster Linie dem 
Zweck diente, der Witwe oder dem Wit-
wer eine Versorgung zu verschaffen, 
sofern nicht besondere Billigkeits-
gründe vorliegen, oder 

2. der Witwe oder dem Witwer im Hinblick 
auf ihr oder sein Lebensalter zugemu-
tet werden kann, den Lebensunterhalt 
selbst zu bestreiten. 

 
Eine teilweise Versagung kommt insbeson-
dere in Betracht, wenn 
 
1. die Ruhestandsbeamtin oder der Ru-

hestandsbeamte im Zeitpunkt der Ehe-
schließung bereits das 80. Lebensjahr 
vollendet hatte oder 

2. die Ehe weniger als fünf Jahre bestan-
den hat. 

 
 
 
 
 
 

 § 26 
Unterhaltsbeitrag für nicht witwengeld-

berechtigte Witwen und nicht 
witwergeldberechtigte Witwer 

 
unverändert 
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§ 27 
Unterhaltsbeitrag für frühere Ehefrauen 

und frühere Ehemänner 
 
(1) Der geschiedenen Ehefrau eines ver-
storbenen Beamten oder Ruhestandsbe-
amten oder dem geschiedenen Ehemann 
einer verstorbenen Beamtin oder Ruhe-
standsbeamtin, die oder der im Fall des 
Fortbestehens der Ehe Witwengeld oder 
Witwergeld erhalten hätte, ist auf Antrag ein 
Unterhaltsbeitrag insoweit zu gewähren, 
als sie oder er im Zeitpunkt des Todes des 
Beamten, der Beamtin, des Ruhestandsbe-
amten oder der Ruhestandsbeamtin gegen 
diesen oder diese einen Anspruch auf 
schuldrechtlichen Versorgungsausgleich 
nach § 1587f Nummer 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches in der bis zum 31. August 
2009 geltenden Fassung wegen einer An-
wartschaft oder eines Anspruchs nach 
§ 1587a Absatz 2 Nummer 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches in der bis zum 31. Au-
gust 2009 geltenden Fassung hatte. Der 
Unterhaltsbeitrag wird jedoch nur gewährt, 
 
1. solange die geschiedene Ehefrau oder 

der geschiedene Ehemann erwerbsge-
mindert im Sinne des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Rentenversicherung – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 
2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384) in 
der jeweils geltenden Fassung ist oder 
mindestens ein waisengeldberechtig-
tes Kind erzieht oder die Sorge für ein 
waisengeldberechtigtes Kind mit kör-
perlichen oder geistigen Gebrechen 
hat oder  

2. wenn sie oder er das 60. Lebensjahr 
vollendet hat. 

 
Der nach Satz 1 festgestellte Betrag ist in 
einem Prozentsatz des Witwengeldes oder 
Witwergeldes festzusetzen; der Unterhalts-
beitrag darf fünf Sechstel des entspre-
chend § 72 gekürzten Witwengeldes oder 
Witwergeldes nicht übersteigen. § 25 gilt 
entsprechend. 
 
 
 

 § 27 
Unterhaltsbeitrag für frühere Ehefrauen 

und frühere Ehemänner 
 
(1) unverändert 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die 
frühere Ehefrau eines verstorbenen Beam-
ten oder Ruhestandsbeamten und für den 
früheren Ehemann einer verstorbenen Be-
amtin oder Ruhestandsbeamtin, deren       
oder dessen Ehe mit dem Verstorbenen    
oder der Verstorbenen aufgehoben oder für 
nichtig erklärt war.  
 

(2) unverändert 

(3) Wenn das Scheidungsverfahren bis 
zum 31. Juli 1989 rechtshängig geworden 
ist oder die Parteien bis zu diesem Zeit-
punkt eine Vereinbarung nach § 1587o des 
Bürgerlichen Gesetzbuches in der bis zum 
31. Juli 1989 jeweils geltenden Fassung 
getroffen haben, ist ein Unterhaltsbeitrag 
nach Absatz 1 auch insoweit zu gewähren, 
als ein Anspruch auf schuldrechtlichen Ver-
sorgungsausgleich besteht, weil 
 
1. die Begründung von Rentenanwart-

schaften in einer gesetzlichen Renten-
versicherung mit Rücksicht auf die Vor-
schrift des § 1587b Absatz 3 Satz 1 
Halbsatz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches in der bis zum 31. Juli 1989 je-
weils geltenden Fassung nicht möglich 
war, 

2. die ausgleichspflichtige Ehefrau oder 
der ausgleichspflichtige Ehemann die 
ihr oder ihm nach § 1587b Absatz 3 
Satz 1 Halbsatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches in der bis zum 31. Juli 
1989 jeweils geltenden Fassung aufer-
legten Zahlungen zur Begründung von 
Rentenanwartschaften in einer gesetz-
lichen Rentenversicherung nicht er-
bracht hat, 

3. in den Ausgleich Leistungen der be-
trieblichen Altersversorgung aufgrund 
solcher Anwartschaften oder Aussich-
ten einzubeziehen sind, die im Zeit-
punkt des Erlasses der Entscheidung 
noch nicht unverfallbar waren, oder 

4. das Familiengericht nach § 1587b Ab-
satz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
in der bis zum 31. Juli 1989 jeweils gel-
tenden Fassung eine Regelung in der 
Form des schuldrechtlichen Versor-
gungsausgleichs getroffen hat oder die 
Eheleute nach § 1587o des Bürgerli-
chen Gesetzbuches in der bis zum 31. 
Juli 1989 jeweils geltenden Fassung 

 (3) unverändert 
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den schuldrechtlichen Versorgungs-
ausgleich vereinbart haben. 

 
(4) Ist die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschie-
den, aufgehoben oder für nichtig erklärt 
worden, ist dem schuldlos oder aus über-
wiegendem Verschulden des anderen Ehe-
partners, geschiedenen Ehepartner einer 
verstorbenen Beamtin oder Beamten oder 
einer verstorbenen Ruhestandsbeamtin o-
der Ruhestandsbeamten, die oder der im 
Fall des Fortbestehens der Ehe Witwen-
geld oder Witwergeld erhalten hätte, ein 
Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen-
geldes oder Witwergeldes insoweit zu ge-
währen, als der oder die Verstorbene zu 
Lebzeiten noch Unterhalt zu leisten hatte. 
Auf den Unterhaltsbeitrag werden Renten 
aus den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen und nach dem Bundesversorgungsge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21) in der 
jeweils geltenden Fassung, die sich von der 
oder dem Verstorbenen herleiten, ange-
rechnet; das gleiche gilt für sonstige Hinter-
bliebenenversicherungen, zu denen der Ar-
beitgeber Zuschüsse in Höhe von mindes-
tens der Hälfte der Beiträge geleistet hat. 
Spätere Änderungen der Verhältnisse kön-
nen berücksichtigt werden. 
 

 (4) Ist die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschie-
den, aufgehoben oder für nichtig erklärt 
worden, ist dem schuldlos oder aus über-
wiegendem Verschulden des anderen Ehe-
partners geschiedenen Ehepartner einer 
verstorbenen Beamtin oder Ruhestandsbe-
amtin oder eines verstorbenen Beamten o-
der Ruhestandsbeamten, die oder der im 
Fall des Fortbestehens der Ehe Witwe- o-
der Witwergeld erhalten hätte, ein Unter-
haltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen- oder 
Witwergeldes insoweit zu gewähren, als 
der oder die Verstorbene zu Lebzeiten 
noch Unterhalt zu leisten hatte. Auf den Un-
terhaltsbeitrag werden Renten aus den ge-
setzlichen Rentenversicherungen und nach 
dem Bundesversorgungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Januar 
1982 (BGBl. I S. 21) in der jeweils gelten-
den Fassung, die sich von der oder dem 
Verstorbenen herleiten, angerechnet; das 
gleiche gilt für sonstige Hinterbliebenenver-
sicherungen, zu denen der Arbeitgeber Zu-
schüsse in Höhe von mindestens der Hälfte 
der Beiträge geleistet hat. Spätere Ände-
rungen der Verhältnisse können berück-
sichtigt werden. 
 

§ 28 
Waisengeld 

 
(1) Waisengeld erhalten die Kinder 
 
1. einer verstorbenen Beamtin oder eines 

verstorbenen Beamten auf Lebenszeit, 
2. einer verstorbenen Ruhestandsbeam-

tin oder eines verstorbenen Ruhe-
standsbeamten oder 

3. einer verstorbenen Beamtin oder eines 
verstorbenen Beamten auf Probe, die 
oder der an den Folgen einer Dienst-
beschädigung (§ 28 Absatz 1 des Be-
amtenstatusgesetzes) verstorben ist   
oder wenn ihr oder ihm die Entschei-
dung über die Versetzung in den Ru-
hestand wegen Dienstunfähigkeit (§ 28 
Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes) 
zugestellt war, 

 

 § 28 
Waisengeld 

 
unverändert 
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wenn die Beamtin oder der Beamte die Vo-
raussetzungen des § 4 Absatz 1 erfüllt hat. 
 
(2) Kein Waisengeld erhalten die Kinder ei-
ner verstorbenen Ruhestandsbeamtin oder 
eines verstorbenen Ruhestandsbeamten, 
wenn das Kindschaftsverhältnis durch An-
nahme als Kind begründet wurde und die 
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestands-
beamte in diesem Zeitpunkt bereits im Ru-
hestand war und die Regelaltersgrenze 
nach § 31 Absatz 1 oder 2 des Landesbe-
amtengesetzes bereits erreicht hatte. Es 
kann ihnen jedoch ein Unterhaltsbeitrag bis 
zur Höhe des Waisengeldes bewilligt wer-
den. 
 

§ 29 
Höhe des Waisengeldes 

 
(1) Das Waisengeld beträgt für die Halb-
waise 12 Prozent und für die Vollwaise 20 
Prozent des Versorgungsbezugs (Ruhe-
gehalt zuzüglich der Zuschläge nach §§ 59 
und 61), den die oder der Verstorbene er-
halten hat oder hätte erhalten können, 
wenn sie oder er am Todestag wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver-
setzt worden wäre. § 16 Absatz 5 sowie die 
§§ 17 und 62 sind nicht anzuwenden. Än-
derungen des Mindestruhegehalts (§ 16 
Absatz 3) sind zu berücksichtigen. 
 
(2) Wenn die Mutter des Kindes des Ver-
storbenen nicht zum Bezug von Witwen-
geld oder der Vater des Kindes der Verstor-
benen nicht zum Bezug von Witwergeld be-
rechtigt ist und auch keinen Unterhaltsbei-
trag in Höhe des Witwen- oder Witwergel-
des erhält, wird das Waisengeld nach dem 
Satz für Vollwaisen gezahlt. Es darf zuzüg-
lich des Unterhaltsbeitrages den Betrag 
des Witwen- oder Witwergeldes und des 
Waisengeldes nach dem Satz für Halbwai-
sen nicht übersteigen. 
 
(3) Ergeben sich für eine Waise Waisen-
geldansprüche aus Beamtenverhältnissen 
mehrerer Personen, wird nur das höchste 
Waisengeld gezahlt. 
 
 
 

 § 29 
Höhe des Waisengeldes 

 
unverändert 
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§ 30 
Zusammentreffen von Witwen- oder 

Witwergeld, 
Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen 

 
(1) Witwen- oder Witwer- und Waisengeld 
dürfen weder einzeln noch zusammen den 
Betrag des ihrer Berechnung zugrunde zu 
legenden Ruhegehaltes übersteigen. 
Ergibt sich an Witwen- oder Witwer- und 
Waisengeld zusammen ein höherer Betrag, 
so werden die einzelnen Bezüge im glei-
chen Verhältnis gekürzt. 
 
(2) Nach dem Ausscheiden einer witwen-, 
witwer- oder waisengeldberechtigten Per-
son erhöht sich das Witwen-, Witwer- oder 
Waisengeld der verbleibenden Berechtig-
ten vom Beginn des folgenden Monats an 
insoweit, als sie nach Absatz 1 noch nicht 
den vollen Betrag nach § 24 oder § 29 er-
halten. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn neben Witwen-, Witwer- oder 
Waisengeld ein Unterhaltsbeitrag nach        
§ 27 gewährt wird. 
 
(4) Unterhaltsbeiträge nach § 26 Absatz 1 
gelten für die Anwendung der Absätze 1 bis 
3 als Witwen- oder Witwergeld. Unterhalts-
beiträge nach § 28 Absatz 2 Satz 2 dürfen 
nur insoweit bewilligt werden, als sie allein 
oder zusammen mit gesetzlichen Hinter-
bliebenenbezügen die in Absatz 1 Satz 1 
bezeichnete Höchstgrenze nicht überstei-
gen. 
 

 § 30 
Zusammentreffen von Witwen- oder 

Witwergeld, 
Waisengeld und Unterhaltsbeiträgen 

 
unverändert 

§ 31 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 
von Beamtinnen und Beamten auf  

Lebenszeit und auf Probe 
 
(1) Der Witwe oder dem Witwer, der ge-
schiedenen Ehefrau oder dem geschiede-
nen Ehemann (§ 27 Absatz 1 und 2) und 
den Kindern einer Beamtin oder eines Be-
amten, der oder dem nach § 18 ein Unter-
haltsbeitrag bewilligt worden ist oder hätte 
bewilligt werden können, kann die in den 
§§ 23, 24 und 26 bis 30 vorgesehene Ver-
sorgung bis zu der dort bezeichneten Höhe 
als Unterhaltsbeitrag bewilligt werden. 

 § 31 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 
von Beamtinnen und Beamten auf  

Lebenszeit und auf Probe 
 

unverändert 
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(2) § 25 gilt entsprechend. 
 

§ 32 
Beginn der Zahlungen 

 
(1) Die Zahlung des Witwen-, Witwer- und 
Waisengeldes sowie eines Unterhaltsbei-
trages nach § 26 Absatz 1 oder § 28 Absatz 
2 Satz 2 beginnt mit dem Ablauf des Ster-
bemonats. Kinder, die nach diesem Zeit-
punkt geboren werden, erhalten Waisen-
geld vom ersten Tag des Geburtsmonats 
an. 
 
(2) Die Zahlung eines Unterhaltsbeitrages 
nach § 27 Absatz 1 bis 3 beginnt mit dem 
ersten Tag des Monats, in dem eine der in 
§ 27 Absatz 1 Satz 2 genannten Vorausset-
zungen eintritt, frühestens jedoch mit Ab-
lauf des Sterbemonats. Die Zahlung eines 
Unterhaltsbeitrages nach § 27 Abs. 4 be-
ginnt mit Ablauf des Sterbemonats. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Zahlung eines Unterhaltsbei-
trages nach § 31. 
 

 § 32 
Beginn der Zahlungen 

 
unverändert 

§ 33 
Erlöschen der Hinterbliebenenversor-

gung 
 
(1) Der Anspruch auf Hinterbliebenenver-
sorgung erlischt 
 
1. für jede Berechtigte und jeden Berech-

tigten mit dem Ende des Monats, in 
dem sie oder er stirbt, 

2. für jede Witwe und jeden Witwer au-
ßerdem mit dem Ende des Monats, in 
dem sie oder er sich verheiratet, 

3. für jede Waise außerdem mit dem 
Ende des Monats, in dem sie das       
18. Lebensjahr vollendet. 

 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres auf Antrag längstens 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 
gewährt, solange die Waise 
 
1. sich in der Schul- oder Berufsausbil-

dung oder in einer Übergangszeit von 
höchstens vier Monaten befindet, 

 § 33 
Erlöschen der Hinterbliebenenversor-

gung 
 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

315 

2. ein freiwilliges soziales Jahr oder ein 
freiwilliges ökologisches Jahr oder ei-
nen ähnlichen Dienst leistet oder 

3. wegen körperlicher, geistiger oder see-
lischer Behinderung außerstande ist, 
sich selbst zu unterhalten. 

 
Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 wird das Waisen-
geld ungeachtet der Höhe eines eigenen 
Einkommens dem Grunde nach gewährt. 
Soweit ein eigenes Einkommen der Waise 
das Zweifache des Mindestvollwaisengel-
des (§ 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 29 Absatz 1) übersteigt, wird es zur Hälfte 
auf das Waisengeld zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages (§ 58 Absatz 1) angerech-
net. 
 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
Nummer 1 wird eine Waise, die 
 
1. den gesetzlichen Grundwehrdienst     

oder Zivildienst geleistet hat oder 
2. sich anstelle des gesetzlichen Grund-

wehrdienstes freiwillig für die Dauer 
von nicht mehr als drei Jahren zum 
Wehrdienst verpflichtet hat oder 

3. eine vom gesetzlichen Grundwehr-
dienst oder Zivildienst befreiende Tä-
tigkeit als Entwicklungshelferin oder 
Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 
Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Ge-
setzes ausgeübt hat, 

 
für einen der Dauer dieser Dienste oder der 
Tätigkeit entsprechenden Zeitraum, höchs-
tens für die reguläre Dauer des inländi-
schen gesetzlichen Grundwehrdienstes    
oder bei anerkannten Kriegsdienstverwei-
gerern für die Dauer des inländischen ge-
setzlichen Zivildienstes, über das 27. Le-
bensjahr hinaus berücksichtigt. Wird der 
gesetzliche Grundwehrdienst oder Zivil-
dienst in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Staat, auf den das 
Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Anwendung findet, geleistet, 
so ist die Dauer dieses Dienstes maßge-
bend. 
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(4) Das Waisengeld nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 3 wird über das 27. Lebensjahr 
hinaus nur gewährt, wenn 
 
1. die Behinderung bei Vollendung des 

27. Lebensjahres bestanden hat oder 
bis zu dem sich nach Absatz 3 erge-
benden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn 
sich die Waise in verzögerter Schul- o-
der Berufsausbildung befunden hat, 
und 

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder 
ihre Ehegattin, ihr Ehegatte, ihre 
frühere Ehegattin oder ihr früherer 
Ehegatte ihr keinen ausreichenden 
Unterhalt leisten kann oder dem 
Grunde nach nicht unterhaltspflichtig 
ist und sie nicht unterhält. 

 
(5) Hat eine Witwe oder ein Witwer sich 
wieder verheiratet und wird die Ehe aufge-
löst, lebt der Anspruch auf Witwengeld oder 
Witwergeld wieder auf. Ein von der Witwe 
oder dem Witwer infolge Auflösung der Ehe 
erworbener neuer Versorgungs-, Unter-
halts- oder Rentenanspruch ist auf den wie-
der aufgelebten Versorgungsanspruch und 
den Unterschiedsbetrag nach § 58 Absatz 
1 anzurechnen. Wird eine solche Leistung 
nicht beantragt oder wird auf sie verzichtet 
oder wird an ihrer Stelle eine Abfindung, 
Kapitalleistung oder Beitragserstattung ge-
zahlt, ist der Betrag anzurechnen, der an-
sonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung der 
Ehe steht die Nichtigerklärung gleich.  
 

  

§ 34 
Bezüge bei Verschollenheit 

 
(1) Verschollene erhalten die ihnen zu-
stehenden Bezüge bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem die oberste Dienstbehörde o-
der die von ihr bestimmte Stelle feststellt, 
dass ihr Ableben mit Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen ist. 
 
(2) Mit Beginn des Folgemonats erhalten 
die Personen, die im Fall des Todes der     
oder des Verschollenen Witwen-, Witwer- 
oder Waisengeld erhalten würden oder ei-
nen Unterhaltsbeitrag erhalten könnten, 
diese Bezüge. Die §§ 21 und 22 gelten 
nicht. 

 § 34 
Bezüge bei Verschollenheit 

 
unverändert 
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(3) Kehren Verschollene zurück, so lebt der 
Anspruch auf Bezüge wieder auf, soweit 
nicht besondere gesetzliche Gründe entge-
genstehen. Nachzahlungen sind längstens 
für die Dauer eines Jahres zu leisten. Die 
nach Absatz 2 für den gleichen Zeitraum 
gewährten Bezüge sind anzurechnen. 
 
(4) Ergibt sich, dass bei einer Beamtin oder 
einem Beamten die Voraussetzungen des 
§ 11 des Landesbesoldungsgesetzes vor-
liegen, so können die nach Absatz 2 ge-
zahlten Bezüge von ihr oder ihm zurückge-
fordert werden. 
 
(5) Werden Verschollene für tot erklärt oder 
die Todeszeit gerichtlich festgestellt oder 
eine Sterbeurkunde über den Tod der oder 
des Verschollenen ausgestellt, so ist die 
Hinterbliebenenversorgung ab dem Ersten 
des auf die Rechtskraft der gerichtlichen 
Entscheidung oder die Ausstellung der 
Sterbeurkunde folgenden Monats unter Be-
rücksichtigung des festgestellten Todes-
zeitpunktes neu festzusetzen. 
 

Abschnitt 4 
Unfallfürsorge 

 
§ 35 

Allgemeines 
 
(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter 
durch einen Dienstunfall verletzt, so wird 
Unfallfürsorge gewährt. Unfallfürsorge wird 
auch dem Kind einer Beamtin gewährt, das 
durch deren Dienstunfall während der 
Schwangerschaft unmittelbar geschädigt 
wurde. Satz 2 gilt auch, wenn die Schädi-
gung durch besondere Einwirkungen verur-
sacht worden ist, die generell geeignet 
sind, bei der Mutter einen Dienstunfall im 
Sinne des § 36 Absatz 3 zu verursachen. 
 
(2) Die Unfallfürsorge umfasst: 
 
1. Erstattung von Sachschäden und be-

sonderen Aufwendungen (§ 38), 
2. Heilverfahren (§§ 39, 40), 
3. Unfallausgleich (§ 41), 
4. Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbei-

trag (§§ 42 bis 45), 

 Abschnitt 4 
Unfallfürsorge 

 
§ 35 

Allgemeines 
 
unverändert 
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5. Unfallhinterbliebenenversorgung 
(§§ 46 bis 50), 

6. einmalige Unfallentschädigung (§ 51) 
und 

7. Schadensausgleich in besonderen 
Fällen (§ 52). 

 
Im Fall von Absatz 1 Satz 2 und 3 erhält das 
Kind der Beamtin Leistungen nach Num-
mer 2 und 3 sowie nach § 45. 
 
(3) Im Übrigen gelten die allgemeinen Vor-
schriften. 
 

§ 36 
Dienstunfall 

 
(1) Ein Dienstunfall ist ein auf äußerer Ein-
wirkung beruhendes, plötzliches, örtlich 
und zeitlich bestimmbares, einen Körper-
schaden verursachendes Ereignis, das in 
Ausübung oder infolge des Dienstes einge-
treten ist. Zum Dienst gehören auch 
 
1. Dienstreisen, Dienstgänge und die 

dienstliche Tätigkeit am Bestimmungs-
ort, 

2. die Teilnahme an dienstlichen Veran-
staltungen und 

3. Nebentätigkeiten im öffentlichen 
Dienst oder in dem ihm gleichstehen-
den Dienst, zu deren Übernahme die 
Beamtin oder der Beamte gemäß § 48 
des Landesbeamtengesetzes ver-
pflichtet ist, oder Nebentätigkeiten, de-
ren Wahrnehmung von ihr oder ihm im 
Zusammenhang mit den Dienstge-
schäften erwartet wird, sofern die Be-
amtin oder der Beamte hierbei nicht in 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
versichert ist (§ 2 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfall-
versicherung - vom 7. August 1996 
(BGBl. I S. 1254) in der jeweils gelten-
den Fassung). 

 
(2) Als Dienst gilt auch das Zurücklegen 
des mit dem Dienst zusammenhängenden 
Weges zur und von der Dienststelle; hat die 
Beamtin oder der Beamte wegen der Ent-
fernung der ständigen Familienwohnung 
vom Dienstort an diesem oder in dessen 
Nähe eine Unterkunft, so gilt der Halbsatz 1 

 § 36 
Dienstunfall 

 
unverändert 
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auch für den Weg von und zu der Familien-
wohnung. Der Zusammenhang mit dem 
Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn die 
Beamtin oder der Beamte von dem unmit-
telbaren Wege zwischen der Wohnung und 
der Dienststelle in vertretbarem Umfang 
abweicht, weil 
 
1. ihr oder sein dem Grunde nach Kinder-

geld berechtigendes Kind, das mit ihr 
oder ihm in einem Haushalt lebt, we-
gen ihrer oder seiner beruflichen Tätig-
keit oder der beruflichen Tätigkeit bei-
der Eheleute fremder Obhut anvertraut 
wird oder 

2. weil sie oder er mit anderen berufstäti-
gen oder in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung versicherten Personen ge-
meinsam ein Fahrzeug für den Weg 
zur und von der Dienststelle benutzt. 

 
Ein Unfall, den die oder der Verletzte bei 
Durchführung des Heilverfahrens (§ 39) o-
der auf einem hierzu notwendigen Wege 
erleidet, gilt als Folge eines Dienstunfalls. 
 
(3) Erkrankt eine Beamtin oder ein Beam-
ter, die oder der nach der Art ihrer oder sei-
ner dienstlichen Verrichtung der Gefahr der 
Erkrankung an bestimmten Krankheiten 
besonders ausgesetzt ist, an einer solchen 
Krankheit, so gilt dies als Dienstunfall, es 
sei denn, dass die Beamtin oder der Be-
amte sich die Krankheit außerhalb des 
Dienstes zugezogen hat. Die Erkrankung 
an einer solchen Krankheit gilt jedoch stets 
als Dienstunfall, wenn sie durch gesund-
heitsschädigende Verhältnisse verursacht 
worden ist, denen die Beamtin oder der Be-
amte am Ort des dienstlich angeordneten 
Aufenthaltes im Ausland besonders ausge-
setzt war. Die in Betracht kommenden 
Krankheiten ergeben sich aus der Berufs-
krankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 
1997 (BGBl. I S. 2623) in der jeweils gelten-
den Fassung. 
 
(4) Dem durch Dienstunfall verursachten 
Körperschaden ist ein Körperschaden 
gleichzusetzen, den eine Beamtin oder ein 
Beamter außerhalb des Dienstes erleidet, 
wenn sie oder er im Hinblick auf pflichtge-
mäßes dienstliches Verhalten oder wegen 
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ihrer oder seiner Eigenschaft als Beamtin 
oder Beamter angegriffen wird. Gleichzu-
setzen ist ferner ein Körperschaden, den 
eine Beamtin oder ein Beamter im Ausland 
erleidet, wenn sie oder er bei Kriegshand-
lungen, Aufruhr oder Unruhen, denen sie   
oder er am Ort ihres oder seines dienstlich 
angeordneten Aufenthaltes im Ausland be-
sonders ausgesetzt war, angegriffen wird. 
 
(5) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstun-
fall kann auch gewährt werden, wenn eine 
Beamtin oder ein Beamter, die oder der zur 
Wahrnehmung einer Tätigkeit, die öffentli-
chen Belangen oder dienstlichen Interes-
sen dient, beurlaubt worden ist und in Aus-
übung oder infolge dieser Tätigkeit einen 
Körperschaden erleidet. 
 

§ 37 
Einsatzunfall 

 
(1) Unfallfürsorge wie bei einem Dienstun-
fall wird auch bei einem Einsatzunfall ge-
währt. Ein Einsatzunfall liegt vor, wenn eine 
Beamtin oder ein Beamter während einer 
besonderen Auslandsverwendung auf 
Grund der mit dieser Verwendung verbun-
denen gesteigerten Gefährdungslage in 
Ausübung oder infolge des Dienstes bei ei-
nem Unfall oder einer Erkrankung im Sinne 
von § 36 eine gesundheitliche Schädigung 
erleidet. Eine besondere Auslandsverwen-
dung ist eine Verwendung, die auf Grund 
eines Übereinkommens oder einer Verein-
barung mit einer über- oder zwischenstaat-
lichen Einrichtung oder mit einem auswärti-
gen Staat auf Beschluss der Bundesregie-
rung im Ausland oder außerhalb des deut-
schen Hoheitsgebiets auf Schiffen oder in 
Luftfahrzeugen stattfindet, oder eine Ver-
wendung im Ausland oder außerhalb des 
deutschen Hoheitsgebiets auf Schiffen      
oder in Luftfahrzeugen mit vergleichbar ge-
steigerter Gefährdungslage. Die besondere 
Verwendung im Ausland beginnt mit dem 
Eintreffen im Einsatzgebiet und endet mit 
dem Verlassen des Einsatzgebiets. 
 
(2) Gleiches gilt, wenn eine Erkrankung, 
ihre Folgen oder ein Unfall bei einer beson-
deren Auslandsverwendung im Sinne von 
Absatz 1 

 § 37 
Einsatzunfall 

 
unverändert 
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1. auf gesundheitsschädigende oder 
sonst vom Inland wesentlich abwei-
chende Verhältnisse zurückzuführen 
ist oder 

2. bei dienstlicher Verwendung im Aus-
land im Zusammenhang mit einer Ver-
schleppung oder einer Gefangenschaft 
steht oder 

3. darauf beruht, dass die Beamtin oder 
der Beamte aus sonstigen mit dem 
Dienst zusammenhängenden Gründen 
dem Einflussbereich des Dienstherrn 
entzogen ist. 

 
(3) § 36 Absatz 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Unfallfürsorge ist ausgeschlossen, 
wenn sich die Beamtin oder der Beamte 
vorsätzlich oder grob fahrlässig der Gefähr-
dung ausgesetzt oder die Gründe für eine 
Verschleppung, Gefangenschaft oder 
sonstige Einflussbereichsentziehung her-
beigeführt hat. Unfallfürsorge kann ganz o-
der teilweise gewährt werden, wenn der 
Ausschluss für die Betreffenden eine unbil-
lige Härte wäre. 
 

  

§ 38 
Ersatz von Sachschäden und besonde-

ren Aufwendungen 
 
Der Ersatz von Sachschäden, die durch ei-
nen Dienstunfall verursacht werden, richtet 
sich nach § 82 Absatz 1 Satz 1 und 3 Lan-
desbeamtengesetz. Sind durch die erste 
Hilfeleistung nach dem Unfall besondere 
Kosten entstanden, ist der Beamtin oder 
dem Beamten der nachweisbar notwendige 
Aufwand zu ersetzen. 
 

§ 39 
Heilverfahren 

 
(1) Das Heilverfahren umfasst die notwen-
dige 
 
1. ärztliche und zahnärztliche Behand-

lung, 
2. Versorgung mit Arznei-, Verband-, 

Heil- und Hilfsmitteln sowie ergänzend 
Leistungen, 

3. Pflege (§ 40) und 

 § 38 
Ersatz von Sachschäden und besonde-

ren Aufwendungen 
 
Der Ersatz von Sachschäden, die durch ei-
nen Dienstunfall verursacht werden, richtet 
sich nach § 82 Absatz 1 Satz 1 und 3 des 
Landesbeamtengesetzes. Sind durch die 
erste Hilfeleistung nach dem Unfall beson-
dere Kosten entstanden, ist der Beamtin o-
der dem Beamten der nachweisbar not-
wendige Aufwand zu ersetzen. 
 

§ 39 
Heilverfahren 

 
unverändert 
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4. Behandlung in Krankenhäusern und 
Rehabilitationseinrichtungen. 

 
(2) Die Verletzten sind verpflichtet, sich 
Maßnahmen des Heilverfahrens zu unter-
ziehen, wenn sie nach einer von der Dienst-
behörde eingeholten ärztlichen Stellung-
nahme zur Sicherung des Heilerfolgs not-
wendig sind. Dies gilt nicht, wenn die Maß-
nahmen mit einer erheblichen Gefahr für 
Leben oder Gesundheit verbunden sind o-
der einen erheblichen Eingriff in die körper-
liche Unversehrtheit bedeuten. 
 
(3) Verursachen die Folgen des Dienstun-
falls außergewöhnliche Kosten für Kleider- 
und Wäscheverschleiß, so sind diese in an-
gemessenem Umfang zu ersetzen. 
 
(4) Das Nähere zu Umfang und Durchfüh-
rung des Heilverfahrens regelt das Finanz-
ministerium durch Rechtsverordnung.  
 

§ 40 
Pflegekosten 

 
(1) Für ärztlich verordnete häusliche Kran-
kenpflege (Grund- und Behandlungspflege) 
werden die notwendigen Kosten erstattet, 
wenn dadurch eine Krankenhausbehand-
lung vermieden oder verkürzt werden kann. 
 
(2) Ist die oder der Verletzte infolge des 
Dienstunfalls so hilflos, dass sie oder er 
nicht ohne fremde Hilfe und Pflege aus-
kommen kann, sind die notwendigen Pfle-
gekosten in angemessenem Umfang zu er-
statten. 
 

 § 40 
Pflegekosten 

 
unverändert 

§ 41 
Unfallausgleich 

 
(1) Liegt ein wesentlicher Grad der Schädi-
gungsfolgen, der durch einen Dienstunfall 
verursacht worden ist, länger als sechs Mo-
nate vor, so erhält die oder der Verletzte, 
solange dieser Zustand andauert, neben 
den Dienstbezügen, den Anwärterbezügen 
oder dem Ruhegehalt einen Unfallaus-
gleich. Dieser wird in Höhe der Grundrente 
nach § 31 Absatz 1 bis 3 des Bundesver-
sorgungsgesetzes gewährt. Ein Anspruch 

 § 41 
Unfallausgleich 

 
unverändert 
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auf Unfallausgleich besteht auch während 
einer Beurlaubung ohne Besoldung. 
 
(2) Der Grad der Schädigungsfolgen ist 
nach den allgemeinen Auswirkungen der 
Funktionsbeeinträchtigungen, die durch die 
als Schädigungsfolge anerkannten körper-
lichen, geistigen oder seelischen Gesund-
heitsstörungen bedingt sind, in allen Le-
bensbereichen zu beurteilen. Hat bei Ein-
tritt des Dienstunfalls ein abschätzbarer 
Grad der Schädigungsfolgen bereits be-
standen, so ist für die Berechnung des Un-
fallausgleichs von dem individuellen Grad 
der Schädigungsfolgen der oder des Ver-
letzten, der unmittelbar vor dem Eintritt des 
Dienstunfalls bestand, auszugehen und zu 
ermitteln, welcher Teil dieses individuellen 
Grades der Schädigungsfolgen durch den 
Dienstunfall eingetreten ist. Beruht der 
frühere Grad der Schädigungsfolgen auf ei-
nem Dienstunfall, so kann ein einheitlicher 
Unfallausgleich festgesetzt werden. Für äu-
ßere Körperschäden können Mindestgrade 
festgelegt werden. Vorübergehende Ge-
sundheitsstörungen sind nicht zu berück-
sichtigen; als vorübergehend gilt ein Zeit-
raum von bis zu sechs Monaten. 
 
(3) Der Unfallausgleich wird neu festge-
stellt, wenn in den Verhältnissen, die für die 
Feststellung maßgebend gewesen sind, 
eine wesentliche Änderung eingetreten ist. 
 

§ 42 
Unfallruhegehalt 

 
(1) Ist die Beamtin oder der Beamte infolge 
des Dienstunfalls dienstunfähig geworden 
und in den Ruhestand versetzt worden, so 
erhält sie oder er Unfallruhegehalt. 
 
(2) Wird eine Beamtin oder ein Beamter auf 
Grund eines Dienstunfalls nach Absatz 1 
vor Vollendung des 60. Lebensjahres in 
den Ruhestand versetzt, wird zur Berech-
nung des Unfallruhegehalts der ruhegehalt-
fähigen Dienstzeit nur die Hälfte der Zu-
rechnungszeit nach § 15 Absatz 1 hinzuge-
rechnet. § 15 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
 

 § 42 
Unfallruhegehalt 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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(3) Der Ruhegehaltssatz berechnet sich 
nach § 16 Absatz 1 mit der Maßgabe, dass 
er für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienst-
zeit anstatt um 1,79375 Prozent um 1,875 
Prozent ansteigt, und erhöht sich zusätzlich 
um 20 Prozentpunkte. Das Unfallruhegeh-
alt beträgt mindestens 66 2/3 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und darf 
75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge nicht übersteigen. Es darf nicht hin-
ter 76,5 Prozent der jeweils ruhegehaltfähi-
gen Dienstbezüge aus der Stufe 7 der Be-
soldungsgruppe A 4 zurückbleiben. 
 

(3) Der Ruhegehaltssatz berechnet sich 
nach § 16 Absatz 1 mit der Maßgabe, dass 
er für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienst-
zeit anstatt um 1,79375 Prozent um 1,875 
Prozent ansteigt, und erhöht sich zusätzlich 
um 20 Prozentpunkte. Das Unfallruhegeh-
alt beträgt mindestens 66 2/3 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und darf 
75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge nicht übersteigen. Es darf nicht hin-
ter 70,86 Prozent der jeweils ruhegehaltfä-
higen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe A 5 zurückbleiben. 
 

§ 43 
Erhöhtes Unfallruhegehalt 

 
(1) Setzt sich eine Beamtin oder ein Beam-
ter bei Ausübung einer Diensthandlung ei-
ner damit verbundenen besonderen Le-
bensgefahr aus und erleidet infolge dieser 
Gefährdung einen Dienstunfall, so sind bei 
der Bemessung des Unfallruhegehaltes 80 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der übernächsten 
Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
wenn sie oder er infolge dieses Dienstun-
falls dienstunfähig geworden und in den 
Ruhestand versetzt worden ist und der 
Grad der Schädigungsfolgen im Zeitpunkt 
der Versetzung in den Ruhestand infolge 
des Dienstunfalls mindestens 50 beträgt. 
Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für Beam-
tinnen und Beamte 
 
1. der Laufbahngruppe 1 mit dem ersten 

Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 6, 

2. der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten 
Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 9, 

3. der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 
Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 12 und 

4. der Laufbahngruppe 2 mit dem zweiten 
Einstiegsamt  mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 16 

 
bemessen. 
 

 § 43 
Erhöhtes Unfallruhegehalt 

 
(1) Setzt sich eine Beamtin oder ein Beam-
ter bei Ausübung einer Diensthandlung ei-
ner damit verbundenen besonderen Le-
bensgefahr aus und erleidet infolge dieser 
Gefährdung einen Dienstunfall, so sind bei 
der Bemessung des Unfallruhegehaltes 80 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge aus der Endstufe der übernächsten 
Besoldungsgruppe zugrunde zu legen, 
wenn sie oder er infolge dieses Dienstun-
falls dienstunfähig geworden und in den 
Ruhestand versetzt worden ist und der 
Grad der Schädigungsfolgen im Zeitpunkt 
der Versetzung in den Ruhestand infolge 
des Dienstunfalls mindestens 50 beträgt. 
Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass sich die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge für Beam-
tinnen und Beamte 
 
1. der Laufbahngruppe 1 mit dem ersten 

Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 8, 

2. der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten 
Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 9, 

3. der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 
Einstiegsamt mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 12 und 

4. der Laufbahngruppe 2 mit dem zweiten 
Einstiegsamt  mindestens nach der Be-
soldungsgruppe A 16 

 
bemessen. 
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(2) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird 
auch gewährt, wenn die Beamtin oder der 
Beamte 
 
1. in Ausübung des Dienstes durch einen 

rechtswidrigen Angriff oder 
2. außerhalb des Dienstes durch einen 

Angriff im Sinne des § 36 Absatz 4  
 
einen Dienstunfall mit den in Absatz 1 ge-
nannten Folgen erleidet. 
 
(3) Unfallruhegehalt nach Absatz 1 wird 
auch gewährt, wenn eine Beamtin oder ein 
Beamter einen Einsatzunfall oder ein die-
sem gleichstehendes Ereignis im Sinne 
des § 37 erleidet und infolge des Einsatzun-
falls oder des diesem gleichstehenden Er-
eignisses dienstunfähig geworden und in 
den Ruhestand versetzt worden ist und im 
Zeitpunkt des diesem gleichstehenden Er-
eignisses einen Grad der Schädigungsfol-
gen von mindestens 50 erlangt hat. 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 

§ 44 
Unterhaltsbeitrag für frühere Beamtin-

nen und Beamte, 
frühere Ruhestandsbeamtinnen und 

Ruhestandsbeamte 
 
(1) Eine frühere Beamtin oder ein früherer 
Beamter, die oder der durch einen Dienst-
unfall verletzt wurde und deren oder des-
sen Beamtenverhältnis nicht durch Eintritt 
oder Versetzung in den Ruhestand geen-
det hat, erhält neben dem Heilverfahren (§§ 
39 und 40) für die Dauer eines durch den 
Dienstunfall verursachten Grades der 
Schädigungsfolgen einen Unterhaltsbei-
trag. 
 
(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt 
 
1. 66 2/3 Prozent der ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge nach Absatz 4 bei einem 
Grad der Schädigungsfolgen von 100 

2. bei einem Grad der Schädigungsfol-
gen von mindestens 20 den diesem 
Grad entsprechenden Teil des Unter-
haltsbeitrages nach Nummer 1. 

 
(3) Im Fall des Absatzes 2 Nummer 2 kann 
der Unterhaltsbeitrag bis auf den Betrag 

 § 44 
Unterhaltsbeitrag für frühere Beamtin-

nen und Beamte, 
frühere Ruhestandsbeamtinnen und 

Ruhestandsbeamte 
 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Unterhaltsbeitrag beträgt 
 
1. 66 2/3 Prozent der ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge nach Absatz 4 bei einem 
Grad der Schädigungsfolgen von 100, 

2. bei einem Grad der Schädigungsfol-
gen von mindestens 20 den diesem 
Grad entsprechenden Teil des Unter-
haltsbeitrages nach Nummer 1. 

 
(3) unverändert 
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nach Absatz 2 Nummer 1 erhöht werden, 
solange die oder der Verletzte aus Anlass 
des Unfalls unverschuldet arbeitslos ist. 
 
(4) Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
bestimmen sich nach § 5 Absatz 1. Bei ei-
ner früheren Beamtin oder einem früheren 
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst sind die Dienstbezüge zugrunde zu 
legen, die sie oder er bei der Ernennung zur 
Beamtin oder zum Beamten auf Probe zu-
erst erhalten hätte. Ist die Beamtin oder der 
Beamte wegen Dienstunfähigkeit infolge 
des Dienstunfalls entlassen worden, gilt § 5 
Absatz 2 entsprechend. Der Unterhaltsbei-
trag für eine frühere Beamtin oder einen 
früheren Beamten auf Widerruf in einem 
Amt, das die Arbeitskraft nur nebenbei be-
anspruchte, ist nach billigem Ermessen 
festzusetzen. 
 
(5) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen 
Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls 
entlassen worden, darf der Unterhaltsbei-
trag nach Abs. 2 Nummer 1 nicht hinter 
dem Mindestunfallruhegehalt (§ 42 Absatz 
3 Satz 3) zurückbleiben. Ist die Beamtin o-
der der Beamte wegen Dienstunfähigkeit 
infolge eines Dienstunfalls der in § 43 be-
zeichneten Art entlassen worden und be-
trägt der Grad der Schädigungsfolgen der 
Beamtin oder des Beamten infolge des 
Dienstunfalls im Zeitpunkt der Entlassung 
mindestens 50, treten an die Stelle des 
Mindestunfallruhegehaltes 80 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, die sich 
bei sinngemäßer Anwendung des § 43 
ergibt. Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(6) § 41 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend 
für eine frühere Ruhestandsbeamtin oder 
einen früheren Ruhestandsbeamten, die o-
der der durch einen Dienstunfall verletzt 
wurde und ihre oder seine Rechte als Ru-
hestandsbeamtin oder Ruhestandsbeam-
ter verloren hat oder der oder dem das Ru-
hegehalt aberkannt worden ist. 
 
 
 

 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Ist die Beamtin oder der Beamte wegen 
Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls 
entlassen worden, darf der Unterhaltsbei-
trag nach Absatz 2 Nummer 1 nicht hinter 
dem Mindestunfallruhegehalt (§ 42 Absatz 
3 Satz 3) zurückbleiben. Ist die Beamtin     
oder der Beamte wegen Dienstunfähigkeit 
infolge eines Dienstunfalls der in § 43 be-
zeichneten Art entlassen worden und be-
trägt der Grad der Schädigungsfolgen der 
Beamtin oder des Beamten infolge des 
Dienstunfalls im Zeitpunkt der Entlassung 
mindestens 50, treten an die Stelle des 
Mindestunfallruhegehaltes 80 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, die sich 
bei sinngemäßer Anwendung des § 43 
ergibt. Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(6) unverändert 
 
(7) unverändert 
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§ 45 
Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines 

ungeborenen Kindes 
 
(1) Der Unterhaltsbeitrag wird im Fall des 
§ 35 Absatz 1 Satz 2 und 3 für die Dauer 
des Bestehens der durch einen Dienstun-
fall der Mutter verursachten Schädigungs-
folgen gewährt 
 
1. bei einem Grad der Schädigungsfol-

gen von 100 in Höhe des Mindestun-
fallwaisengeldes nach § 47 Satz 2 in 
Verbindung mit § 42 Absatz 3 Satz 3, 

2. bei einem Grad der Schädigungsfol-
gen von mindestens 20 in Höhe eines 
diesem Grad entsprechenden Teils 
des Unterhaltsbeitrages nach Nummer 
1. 

 
(2) § 41 Absatz 2 gilt entsprechend. Bei 
Minderjährigen wird der Grad der Schädi-
gungsfolgen nach den Auswirkungen be-
messen, die sich bei Erwachsenen mit glei-
chem Gesundheitsschaden ergeben wür-
den. Die Sorgeberechtigten sind verpflich-
tet, Untersuchungen zu ermöglichen. 
 
(3) Der Unterhaltsbeitrag beträgt vor Voll-
endung des 14. Lebensjahres 30 Prozent, 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres 50 
Prozent der Sätze nach Absatz 1. 
 
(4) Auf den Unterhaltsbeitrag werden er-
stattete Pflegekosten nach § 40 Absatz 2 
angerechnet. 
 
(5) Hat eine unterhaltsbeitragsberechtigte 
Person Anspruch auf Waisengeld nach die-
sem Gesetz, wird nur der höhere Versor-
gungsbezug gezahlt. 
 
 

 § 45 
Unterhaltsbeitrag bei Schädigung eines 

ungeborenen Kindes 
 
unverändert 

§ 46 
Unfallsterbegeld 

 
(1) Ist die oder der Verletzte an den Folgen 
des Dienstunfalls verstorben, wird Un-
fallsterbegeld gewährt. Das Unfallsterbe-
geld beträgt das Dreifache der Dienst-, An-
wärter- oder Versorgungsbezüge für den 
Sterbemonat ausschließlich der Zuschläge 

 § 46 
Unfallsterbegeld 

 
unverändert 
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für Personen nach § 73 des Landesbesol-
dungsgesetzes und der Vergütungen, min-
destens aber 8000 Euro. Im Übrigen gilt 
§ 22 entsprechend. 
 
(2) Auf das Unfallsterbegeld ist Sterbegeld 
nach § 22 Absatz 1 in Verbindung mit Ab-
satz 2 zu 50 Prozent und Sterbegeld nach 
§ 22 Absatz 3 in voller Höhe anzurechnen. 

 
§ 47 

Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
 
Ist eine Beamtin, ein Beamter, eine Ruhe-
standsbeamtin oder ein Ruhestandsbeam-
ter mit Anspruch auf Unfallruhegehalt ver-
storben, richtet sich die Hinterbliebenen-
versorgung nach den allgemeinen Vor-
schriften unter Berücksichtigung des Un-
fallruhegehalts, soweit nichts Abweichen-
des bestimmt ist. Ist der Tod infolge des 
Dienstunfalls eingetreten, beträgt das Wit-
wen- oder Witwergeld 60 Prozent des Un-
fallruhegehalts, mindestens 60,65 Prozent 
des Unfallruhegehalts nach § 42 Absatz 3 
Satz 3, sowie das Waisengeld für jedes 
waisengeldberechtigte Kind (§ 28) 30 Pro-
zent des Unfallruhegehalts. Waisengeld 
wird auch elternlosen Enkeln gewährt, de-
ren Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalls 
ganz oder überwiegend durch die Verstor-
bene oder den Verstorbenen bestritten 
wurde. In den Fällen des § 26 wird keine 
Unfall-Hinterbliebenenversorgung gewährt. 
 

 § 47 
Unfall-Hinterbliebenenversorgung 

 
unverändert 

§ 48 
Unterhaltsbeitrag für Verwandte der 

aufsteigenden Linie 
 
Verwandten der aufsteigenden Linie, deren 
Unterhalt zur Zeit des Dienstunfalls ganz o-
der überwiegend durch die Verstorbene o-
der den Verstorbenen (§ 47) bestritten 
wurde, ist für die Dauer der Bedürftigkeit 
ein Unterhaltsbeitrag von zusammen 30 
Prozent des Unfallruhegehalts zu gewäh-
ren, mindestens jedoch 40 Prozent des in 
§ 42 Absatz 3 Satz 3 genannten Betrages. 
Sind mehrere Personen dieser Art vorhan-
den, so wird der Unterhaltsbeitrag den El-
tern vor den Großeltern gewährt. An die 
Stelle eines verstorbenen Elternteils treten 
dessen Eltern. 

 § 48 
Unterhaltsbeitrag für Verwandte der 

aufsteigenden Linie 
 

unverändert 
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§ 49 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

 
(1) Ist in den Fällen des § 44 die oder der 
Anspruchsberechtigte an den Folgen des 
Dienstunfalls verstorben, so erhalten die 
Hinterbliebenen einen Unterhaltsbeitrag in 
Höhe des Witwen-,Witwer- oder Waisen-
geldes, das sich nach den allgemeinen Vor-
schriften unter Zugrundelegung des Unter-
haltsbeitrags nach § 44 Absatz 2 Nummer 
1 ergibt.  
 
(2) Ist in den Fällen des § 44 die oder der 
Anspruchsberechtigte nicht an den Folgen 
des Dienstunfalls verstorben, so kann den 
Hinterbliebenen ein Unterhaltsbeitrag bis 
zur Höhe des Witwen-, Witwer- oder Wai-
sengeldes bewilligt werden, das sich nach 
den allgemeinen Vorschriften unter Zu-
grundelegung des Unterhaltsbeitrages 
ergibt, den die oder der Verstorbene im 
Zeitpunkt des Todes bezogen hat. 
 
(3) Für die Hinterbliebenen einer oder eines 
an den Unfallfolgen verstorbenen Beamtin 
oder Beamten gilt Absatz 1 entsprechend, 
wenn nicht Unfall-Hinterbliebenenversor-
gung nach § 47 zusteht. 
 
(4) § 25 gilt entsprechend. 
 

 § 49 
Unterhaltsbeitrag für Hinterbliebene 

 
unverändert 

§ 50 
Höchstgrenzen der Hinterbliebenenver-

sorgung 
 
Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen 
(§§ 47 bis 49) darf insgesamt die Bezüge 
(Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag) 
nicht übersteigen, welche die oder der Ver-
storbene erhalten hat oder hätte erhalten 
können. Abweichend von Satz 1 sind in den 
Fällen des § 43 als Höchstgrenze mindes-
tens die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der übernächsten an-
stelle der von der oder dem Verstorbenen 
tatsächlich erreichten Besoldungsgruppe 
zugrunde zu legen. § 30 ist entsprechend 
anzuwenden. Der Unfallausgleich (§ 41) 
sowie der Zuschlag bei Arbeitslosigkeit 
(§ 44 Absatz 3 Satz 1) bleiben sowohl bei 
der Berechnung des Unterhaltsbeitrages 

 § 50 
Höchstgrenzen der Hinterbliebenenver-

sorgung 
 

Die Unfallversorgung der Hinterbliebenen 
(§§ 47 bis 49) darf insgesamt die Bezüge 
(Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag) 
nicht übersteigen, welche die oder der Ver-
storbene erhalten hat oder hätte erhalten 
können. Abweichend von Satz 1 sind in den 
Fällen des § 43 als Höchstgrenze mindes-
tens die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der übernächsten an-
stelle der von der oder dem Verstorbenen 
tatsächlich erreichten Besoldungsgruppe 
zugrunde zu legen. § 30 ist entsprechend 
anzuwenden. Der Unfallausgleich (§ 41) 
sowie der Zuschlag bei Arbeitslosigkeit 
(§ 44 Absatz 3) bleiben sowohl bei der Be-
rechnung des Unterhaltsbeitrages nach 
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nach § 49 als auch bei der vergleichenden 
Berechnung nach § 30 außer Betracht. 
 

§ 51 
Einmalige Unfallentschädigung und 

einmalige Entschädigung 
 
(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die o-
der der einen Dienstunfall der in § 43 be-
zeichneten Art erleidet, erhält neben einer 
beamtenrechtlichen Versorgung bei Been-
digung des Dienstverhältnisses eine ein-
malige Unfallentschädigung von 150000 
Euro, wenn von der obersten Dienstbe-
hörde oder der von ihr bestimmten Stelle zu 
diesem Zeitpunkt ein dauerhafter Grad der 
Schädigungsfolgen von mindestens 50 in-
folge des Unfalls festgestellt wird.  
 
(2) Ist eine Beamtin oder ein Beamter an 
den Folgen eines Dienstunfalls der in § 43 
bezeichneten Art verstorben und hat sie o-
der er eine einmalige Unfallentschädigung 
nach Absatz 1 nicht erhalten, wird ihren o-
der seinen Hinterbliebenen eine einmalige 
Unfallentschädigung wie folgt gewährt: 
 
1. Die Witwe oder der Witwer sowie die 

versorgungsberechtigten Kinder erhal-
ten eine Entschädigung in Höhe von 
insgesamt 100000 Euro, 

2. sind Anspruchsberechtigte im Sinne 
der Nummer 1 nicht vorhanden, so er-
halten die Eltern und die nicht versor-
gungsberechtigten Kinder eine Ent-
schädigung in Höhe von insgesamt 
40000 Euro, 

3. sind Anspruchsberechtigte im Sinne 
der Nummern 1 und 2 nicht vorhanden, 
so erhalten die Großeltern und Enkel 
eine Entschädigung in Höhe von insge-
samt 20000 Euro. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn eine Beamtin oder ein Beam-
ter, die oder der 
 
1. als Angehörige oder Angehöriger des 

besonders gefährdeten fliegenden 
Personals während des Flugdienstes, 

2. als Helm- oder Schwimmtaucherin, 
Helm- oder Schwimmtaucher während 

§ 49 als auch bei der vergleichenden Be-
rechnung nach § 30 außer Betracht. 
 

§ 51 
Einmalige Unfallentschädigung und 

einmalige Entschädigung 
 
unverändert 
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des besonders gefährlichen Tauch-
dienstes, 

3. als Angehörige oder Angehöriger des 
besonders gefährdeten Munitionsun-
tersuchungs-personals während des 
dienstlichen Umgangs mit Munition, 

4.  als Angehörige oder Angehöriger ei-
nes Polizeiverbandes bei einer beson-
ders gefährlichen Diensthandlung im 
Einsatz oder in der Ausbildung dazu, 

5. im Einsatz beim Ein- oder Aushängen 
von Außenlasten bei einem Hub-
schrauber oder 

6. im Einsatz unter umluftunabhängigen 
Atemschutzgeräten 

 
einen Unfall erleidet, der nur auf die beson-
deren Verhältnisse des Dienstes nach den 
Nummern 1 bis 6 zurückzuführen ist. Den 
Personenkreis des Satzes 1 und die zum 
Dienst im Sinne des Satzes 1 gehörenden 
dienstlichen Verrichtungen bestimmt die 
Landesregierung durch Rechtsverordnung. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
andere Angehörige des öffentlichen Diens-
tes, zu deren Dienstobliegenheiten Tätig-
keiten der in Satz 1 Nummer 1 bis 6 be-
zeichneten Art gehören. 
 
(4) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine 
Beamtin oder ein Beamter, eine andere An-
gehörige oder ein anderer Angehöriger des 
öffentlichen Dienstes einen Einsatzunfall o-
der ein diesem gleichstehendes Ereignis im 
Sinne des § 37 erleidet. 
 
(5) Die Hinterbliebenen erhalten eine ein-
malige Entschädigung nach Maßgabe des 
Absatzes 2, wenn eine Beamtin oder ein 
Beamter, eine andere Angehörige oder ein 
anderer Angehöriger des öffentlichen 
Dienstes an den Folgen eines Einsatzun-
falls oder eines diesem gleichstehenden 
Ereignisses im Sinne des § 37 verstorben 
ist. 
 
(6) Für eine einmalige Entschädigung nach 
den Absätzen 4 und 5 gelten § 36 Absatz 5 
und § 37 Absatz 4 entsprechend. Besteht 
auf Grund derselben Ursache Anspruch so-
wohl auf eine einmalige Unfallentschädi-
gung nach den Absätzen 1 bis 3 als auch 
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auf eine einmalige Entschädigung nach Ab-
satz 4 oder 5, wird nur die einmalige Ent-
schädigung gewährt. 
 
(7) Eine Entschädigung aus einer Unfall-
versicherung, für die der Dienstherr die Bei-
träge gezahlt hat, ist auf die Unfallentschä-
digung nach Absatz 3 anzurechnen. 
 

§ 52 
Schadensausgleich in besonderen Fäl-

len 
 
(1) Schäden, die Beamtinnen und Beamten 
oder anderen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes während einer Verwendung im 
Sinne des § 37 Absatz 1 infolge von beson-
deren, vom Inland wesentlich abweichen-
den Verhältnissen, insbesondere infolge 
von Kriegshandlungen, kriegerischen Er-
eignissen, Aufruhr, Unruhen oder Naturka-
tastrophen oder als Folge der Ereignisse 
nach § 37 Absatz 2 entstehen, werden 
ihnen in angemessenem Umfang ersetzt. 
Gleiches gilt für Schäden der Beamtinnen 
und Beamten oder anderen Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes durch einen Ge-
waltakt gegen staatliche Amtsträger, Ein-
richtungen oder Maßnahmen, wenn die Be-
amtinnen und Beamten oder andere Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes von dem 
Gewaltakt in Ausübung des Dienstes oder 
wegen ihrer Eigenschaft als Beamtinnen 
und Beamte oder andere Angehörige des 
öffentlichen Dienstes betroffen sind. 
 
(2) Im Fall einer Verwendung im Sinne des 
§ 37 Absatz 1 wird Beamtinnen und Beam-
ten oder anderen Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes ein angemessener Aus-
gleich auch für Schäden infolge von Maß-
nahmen einer ausländischen Regierung, 
die sich gegen die Bundesrepublik 
Deutschland richten, gewährt. 
 

 § 52 
Schadensausgleich in besonderen Fäl-

len 
 
unverändert 

(3) Sind Beamtinnen oder Beamte oder an-
dere Angehörige des öffentlichen Dienstes 
an den Folgen des schädigenden Ereignis-
ses der in Absatz 1 oder 2 bezeichneten Art 
verstorben, wird  
 
1. der Witwe oder dem Witwer sowie den 

versorgungsberechtigten Kindern oder 
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2. den Eltern sowie den nicht versor-
gungsberechtigten Kindern, wenn Hin-
terbliebene nach Nummer 1 nicht vor-
handen sind, 

ein angemessener Ausgleich gewährt. 
 
Der Ausgleich für ausgefallene Versiche-
rungen wird der natürlichen Person ge-
währt, welche die Beamtin, der Beamte      
oder die oder der andere Angehörige des 
öffentlichen Dienstes im Versicherungsver-
trag begünstigt hat. Sind Versicherungsan-
sprüche zur Finanzierung des Erwerbs von 
Wohneigentum an eine juristische Person 
abgetreten worden, wird der Ausgleich für 
die ausgefallene Versicherung an diese ju-
ristische Person gezahlt, wenn die Abtre-
tung durch die Beamtin oder den Beamten 
dazu gedient hat, eine natürliche Person 
von Zahlungspflichten auf Grund der Finan-
zierung des Wohneigentums freizustellen. 
 
(4) Der Schadensausgleich nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 wird nur einmal gewährt. 
Wird er auf Grund derselben Ursache nach 
§ 63b des Soldatenversorgungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
September 2009 (BGBl. I S. 3054) in der je-
weils geltenden Fassung vorgenommen, 
sind die Absätze 1 bis 3 nicht anzuwenden. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch auf Schä-
den bei dienstlicher Verwendung im Aus-
land anzuwenden, die im Zusammenhang 
mit einer Verschleppung oder einer Gefan-
genschaft entstanden sind oder darauf be-
ruhen, dass die oder der Geschädigte aus 
sonstigen mit dem Dienst zusammenhän-
genden Gründen dem Einflussbereich des 
Dienstherrn entzogen ist. 
 
(6) Für den Schadensausgleich gelten § 36 
Absatz 5 und § 37 Absatz 4 entsprechend. 
 

§ 53 
Nichtgewährung von Unfallfürsorge 

 
(1) Unfallfürsorge wird nicht gewährt, wenn 
die oder der Verletzte den Dienstunfall vor-
sätzlich herbeigeführt hat. 
 
 
 

 § 53 
Nichtgewährung von Unfallfürsorge 

 
unverändert 
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(2) Hat die oder der Verletzte eine die Heil-
behandlung betreffende Anordnung ohne 
gesetzlichen oder sonstigen wichtigen 
Grund nicht befolgt und wird dadurch ihre 
oder seine Dienstfähigkeit oder der Grad 
der Schädigungsfolgen ungünstig beein-
flusst, so kann ihr oder ihm die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle die Unfallfürsorge insoweit versagen. 
Die oder der Verletzte ist auf diese Folgen 
schriftlich hinzuweisen. 
 

§ 54 
Meldung und Untersuchungsverfahren 

 
(1) Unfälle, aus denen Unfallfürsorgean-
sprüche nach diesem Gesetz entstehen 
können, sind innerhalb einer Ausschluss-
frist von zwei Jahren nach dem Eintritt des 
Unfalls bei der oder dem Dienstvorgesetz-
ten der oder des Verletzten schriftlich zu 
melden. § 38 in Verbindung mit § 82 des 
Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt. 
Die Frist nach Satz 1 gilt auch dann als ge-
wahrt, wenn der Unfall bei der für den Woh-
nort der oder des Berechtigten zuständigen 
unteren Verwaltungsbehörde gemeldet 
worden ist. 
 
(2) Nach Ablauf der Ausschlussfrist wird 
Unfallfürsorge nur gewährt, wenn seit dem 
Unfall noch nicht zehn Jahre vergangen 
sind und gleichzeitig glaubhaft gemacht 
wird, dass mit der Möglichkeit einer den An-
spruch auf Unfallfürsorge begründenden 
Folge des Unfalls nicht habe gerechnet 
werden können oder dass die oder der Be-
rechtigte durch außerhalb ihres oder seines 
Willens liegende Umstände gehindert wor-
den ist, den Unfall zu melden. Die Meldung 
muss, nachdem mit der Möglichkeit einer 
den Anspruch auf Unfallfürsorge begrün-
denden Folge des Unfalls gerechnet wer-
den konnte oder das Hindernis für die Mel-
dung weggefallen ist, innerhalb von drei 
Monaten erfolgen. Die Unfallfürsorge wird 
in diesen Fällen ab dem Tag der Meldung 
gewährt; zur Vermeidung von Härten kann 
sie auch ab einem früheren Zeitpunkt ge-
währt werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 54 
Meldung und Untersuchungsverfahren 

 
unverändert 
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(3) Die oder der Dienstvorgesetzte hat je-
den Unfall sofort zu untersuchen, der ihr     
oder ihm von Amts wegen oder durch Mel-
dung der Beteiligten bekannt wird. Die 
oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle entscheidet, ob ein Dienst-
unfall vorliegt und ob die oder der Verletzte 
den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 
Die Entscheidung ist der oder dem Verletz-
ten oder ihren oder seinen Hinterbliebenen 
bekannt zu geben. 
 
(4) Unfallfürsorge nach § 35 Absatz 1 Satz 
2 wird nur gewährt, wenn der Unfall der Be-
amtin innerhalb der Fristen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 gemeldet und als Dienstun-
fall anerkannt worden ist. Der Anspruch auf 
Unfallfürsorge nach § 35 Absatz 2 Satz 2 ist 
innerhalb von zwei Jahren vom Tag der Ge-
burt an von den Sorgeberechtigten geltend 
zu machen. Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass die Zehnjahresfrist am Tag der Geburt 
zu laufen beginnt. Der Antrag muss, nach-
dem mit der Möglichkeit einer Schädigung 
durch einen Dienstunfall der Mutter wäh-
rend der Schwangerschaft gerechnet wer-
den konnte oder das Hindernis für den An-
trag weggefallen ist, innerhalb von drei Mo-
naten gestellt werden. 
 
(5) Die betroffenen Personen haben sich 
auf Verlangen der obersten Dienstbehörde 
von einer von ihr bestimmten Person ärzt-
lich oder psychologisch untersuchen oder 
beobachten zu lassen und die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur 
Entscheidung über die Gewährung von Un-
fallfürsorge erforderlich ist. Zum Zwecke 
der Nachprüfung des Grades der Schädi-
gungsfolgen gilt dies entsprechend. Die 
oberste Dienstbehörde ist zur Weitergabe 
von Erkenntnissen und Beweismitteln an 
die mit der Begutachtung beauftragte Per-
son berechtigt. Die oberste Dienstbehörde 
kann die Befugnis nach den Sätzen 1 bis 3 
auf andere Stellen übertragen. 
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§ 55 
Begrenzung der  

Unfallfürsorgeansprüche 
 
(1) Eine verletzte Beamtin oder ein verletz-
ter Beamter und ihre oder seine Hinterblie-
benen haben aus Anlass eines Dienstun-
falls gegen den Dienstherrn nur die in den 
§§ 35 bis 52 geregelten Ansprüche. Ist die 
Beamtin oder der Beamte nach dem 
Dienstunfall in den Dienstbereich eines an-
deren öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes versetzt 
worden, so richten sich die Ansprüche ge-
gen diesen. Das Gleiche gilt in den Fällen 
des gesetzlichen Übertritts oder der Über-
nahme bei der Umbildung von Körper-
schaften. Satz 2 gilt auch in den Fällen, in 
denen die Beamtin oder der Beamte aus 
dem Dienstbereich eines öffentlich-rechtli-
chen Dienstherrn außerhalb des Geltungs-
bereiches dieses Gesetzes zu einem 
Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes versetzt werden mit der Maßgabe, 
dass die Vorschriften dieses Gesetzes An-
wendung finden. 
 
(2) Weitergehende Ansprüche auf Grund 
allgemeiner gesetzlicher Vorschriften kön-
nen gegen einen öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen 
die in seinem Dienst stehenden Personen 
nur dann geltend gemacht werden, wenn 
der Dienstunfall 
 
1. durch eine vorsätzliche unerlaubte 

Handlung einer solchen Person verur-
sacht worden ist oder 

2. bei der Teilnahme am allgemeinen 
Verkehr eingetreten ist. 

 
Im Fall von Satz 1 Nummer 2 sind Leistun-
gen, die der Beamtin oder dem Beamten 
und ihren oder seinen Hinterbliebenen 
nach diesem Gesetz gewährt werden, auf 
diese weitergehenden Ansprüche anzu-
rechnen. Der Dienstherr, der Leistungen 
nach diesem Gesetz gewährt, hat keinen 
Anspruch auf Ersatz dieser Leistungen ge-
gen einen anderen öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn im Bundesgebiet. 
 

 § 55 
Begrenzung der  

Unfallfürsorgeansprüche 
 
unverändert 
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(3) Ersatzansprüche gegen andere Perso-
nen bleiben unberührt. 
 
(4) Auf laufende und einmalige Geldleistun-
gen, die nach diesem Gesetz wegen eines 
Körper-, Sach- oder Vermögensschadens 
gewährt werden, sind Leistungen anzu-
rechnen, die wegen desselben Schadens 
von anderer Seite erbracht werden. Hierzu 
gehören insbesondere Geldleistungen, die 
von Drittstaaten oder von zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Einrichtungen 
gewährt oder veranlasst werden. Nicht an-
zurechnen sind Leistungen privater Scha-
densversicherungen, die auf Beiträgen der 
Beamtinnen und Beamten oder anderen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes be-
ruhen. Satz 3 gilt nicht in den Fällen des 
§ 38. 
 

Abschnitt 5 
Übergangsgeld, Ausgleich bei  

besonderen Altersgrenzen 
 

§ 56 
Übergangsgeld 

 
(1) Eine Beamtin oder ein Beamter mit 
Dienstbezügen, die oder der nicht auf eige-
nen Antrag entlassen wird, erhält als Über-
gangsgeld nach vollendeter einjähriger Be-
schäftigungszeit das Einfache und bei län-
gerer Beschäftigungszeit für jedes weitere 
volle Jahr ihrer Dauer die Hälfte, insgesamt 
höchstens das Sechsfache der Besoldung 
des letzten Monats nach § 1 Absatz 4 Num-
mer 1 bis 4 des Landesbesoldungsgeset-
zes. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Das Übergangsgeld wird auch dann ge-
währt, wenn die Beamtin oder der Beamte 
im Zeitpunkt der Entlassung ohne Dienst-
bezüge beurlaubt war; in diesem Fall ist 
maßgebend die Besoldung, welche die Be-
amtin oder der Beamte im Zeitpunkt der 
Entlassung erhalten hätte. 
 
(2) Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit un-
unterbrochener hauptberuflicher entgeltli-
cher Tätigkeit (§ 13 Absatz 3) im Dienste 
desselben Dienstherrn oder der Verwal-
tung, deren Aufgaben der Dienstherr über-
nommen hat, sowie im Fall der Versetzung 
die entsprechende Zeit im Dienste des 

 Abschnitt 5 
Übergangsgeld, Ausgleich bei  

besonderen Altersgrenzen 
 

§ 56 
Übergangsgeld 

 
unverändert 
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früheren Dienstherrn; die vor einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge liegende Be-
schäftigungszeit wird mit berücksichtigt. 
Zeiten mit einer Ermäßigung der regelmä-
ßigen Arbeitszeit sind nur zu dem Teil an-
zurechnen, der dem Verhältnis der ermä-
ßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit ent-
spricht. 
 
(3) Das Übergangsgeld wird nicht gewährt, 
wenn 
 
1. die Beamtin oder der Beamte wegen 

eines Verhaltens im Sinne des § 22 
Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 oder 
des § 23 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 
2 und Absatz 3 Nummer 1 des Beam-
tenstatusgesetzes entlassen wird,  

2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 18 bewil-
ligt wird,  

3. die Beschäftigungszeit als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit angerechnet wird     
oder 

4. die Beamtin oder der Beamte mit der 
Berufung in ein Richterverhältnis oder 
mit der Ernennung zur Beamtin oder 
zum Beamten auf Zeit entlassen wird. 

 
(4) Das Übergangsgeld wird in Monatsbe-
trägen für die der Entlassung folgende Zeit 
wie die Besoldung gezahlt. Es ist längstens 
bis zum Ende des Monats zu zahlen, in 
dem die entlassene Beamtin oder der ent-
lassene Beamte die für ihr oder sein Beam-
tenverhältnis bestimmte gesetzliche Alters-
grenze erreicht hat. Beim Tode der oder 
des Berechtigten ist der noch nicht ausge-
zahlte Betrag den Hinterbliebenen in einer 
Summe zu zahlen. 
 
(5) Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkom-
men (§ 66 Absatz 5) ist in voller Höhe auf 
das Übergangsgeld anzurechnen. 
 
(6) Eine Beamtin oder ein Beamter, die o-
der der aus einem Amt im Sinne des § 37 
des Landesbeamtengesetzes nicht auf ei-
genen Antrag entlassen wird, erhält ein 
Übergangsgeld in Höhe von 71,75 Prozent 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der 
sie oder er sich zur Zeit der Entlassung be-
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funden hat. § 4 des Landesbesoldungsge-
setzes und § 4 Absatz 2 Satz 2 gelten ent-
sprechend. Für die Dauer der Gewährung 
des Übergangsgeldes gilt § 16 Absatz 5 
Satz 1 entsprechend. Die Absätze 3 und 4 
gelten entsprechend. Im Fall des Bezugs 
von Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkom-
men (§ 66 Absatz 5) verringern sich die in 
entsprechender Anwendung des § 4 des 
Landesbesoldungsgesetzes fortgezahlten 
Bezüge und das Übergangsgeld um den 
Betrag dieser Einkünfte. § 77 Nummer 11 
findet keine Anwendung. 
 

§ 56a 
Ausgleich bei besonderen  

Altersgrenzen 
 
(1) Beamtinnen und Beamte des Vollzugs-
dienstes und Beamtinnen und Beamte des 
Einsatzdienstes der Feuerwehr, die vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres wegen 
Erreichens der für sie geltenden besonde-
ren Altersgrenze nach §§ 114 Absatz 1 und 
2, 116 Absatz 3 oder § 117 Absatz 1 des 
Landesbeamtengesetzes in den Ruhe-
stand treten, erhalten neben dem Ruhe-
gehalt einen einmaligen Ausgleich in Höhe 
von 4091 Euro. Der Ausgleich verringert 
sich jeweils um ein Fünftel für jedes Jahr, 
das über das vollendete 60. Lebensjahr 
hinaus Dienst geleistet wird. Der Ausgleich 
ist bei Eintritt in den Ruhestand in einer 
Summe zu zahlen. 
 
(2) Der Ausgleich wird nicht neben einer 
einmaligen Unfallentschädigung oder ein-
maligen Entschädigung nach § 51 sowie im 
Fall der Bewilligung von Urlaub nach § 70 
Absatz 1 Nummer 2 des Landesbeamten-
gesetzes gewährt.  
 
(3) Schwebt zum Zeitpunkt des Eintritts in 
den Ruhestand gegen die Beamtin oder 
den Beamten ein Verfahren auf Rück-
nahme der Ernennung oder nach § 24 Ab-
satz 1 des Beamtenstatusgesetzes, das 
zum Verlust der Beamtenrechte führen 
könnte, oder ist gegen die Beamtin oder 
den Beamten Disziplinarklage erhoben 
worden, darf der Ausgleich erst nach dem 
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens 
gewährt werden, wenn kein Verlust der 

 § 56a 
Ausgleich bei besonderen  

Altersgrenzen 
 
unverändert 
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Versorgungsbezüge eingetreten ist. Die 
disziplinarrechtlichen Vorschriften bleiben 
unberührt. 
 

Abschnitt 6 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 57 

Festsetzung und Zahlung der Versor-
gungsbezüge, Versorgungsauskunft 

 
(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die 
Versorgungsbezüge fest, bestimmt die Per-
son der Zahlungsempfängerin oder des 
Zahlungsempfängers und entscheidet über 
die Berücksichtigung von Zeiten als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeiten sowie über die 
Bewilligung von Versorgungsbezügen auf 
Grund von Kann-Vorschriften.  
 
(2) Die in diesem Gesetz genannten Befug-
nisse der obersten Dienstbehörden können 
für die Versorgungsberechtigten des Lan-
des durch Rechtsverordnung der Landes-
regierung auf andere Stellen übertragen 
werden. 
 
(3) Für die Versorgungsberechtigten der 
Gemeinden, der Gemeindeverbände und 
der sonstigen der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
können die in diesem Gesetz genannten 
Befugnisse der obersten Dienstbehörden 
durch diese übertragen werden, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist. Im Fall 
des § 78 Absatz 1 tritt an die Stelle der 
obersten Dienstbehörde die oberste Auf-
sichtsbehörde.  
 
(4) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 wer-
den die Versorgungsbezüge der Versor-
gungsberechtigten der Hochschulen im 
Sinne des § 1 Absatz 2 des Hochschulge-
setzes  vom 16. September 2014 (GV. 
NRW. S. 547) in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie der Emeriti von der Stelle fest-
gesetzt, die die Versorgungsbezüge der 
Versorgungsberechtigten des Landes fest-
setzt. Sie nimmt für die Hochschulen auch 
die sonstigen Befugnisse auf dem Gebiet 
des Versorgungsrechts wahr, die ihr durch 
die Verordnung nach Absatz 2 übertragen 

 Abschnitt 6 
Gemeinsame Vorschriften 

 
§ 57 

Festsetzung und Zahlung der Versor-
gungsbezüge, Versorgungsauskunft 

 
unverändert 
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werden. Die Stelle nimmt hierbei die Funk-
tion der dienstvorgesetzten Stelle wahr und 
ist Pensionsfestsetzungsbehörde; sie er-
lässt auch den Widerspruchsbescheid. Für 
die Amtshandlung nach Satz 1 gelten für 
die handelnde Stelle die §§ 83 bis 90 des 
Landesbeamtengesetzes; dabei ist es ab-
weichend von § 87 Absatz 1 des Landes-
beamtengesetzes ohne Einwilligung des 
Beamten zulässig, dass die Hochschule 
der handelnden Stelle zum Zwecke der 
Durchführung der Amtshandlung die Per-
sonalakte vorlegt. Die Hochschule und die 
Stelle nach Satz 1 dürfen einander perso-
nenbezogene Daten der Versorgungsbe-
rechtigten sowie der Emeriti nach Satz 1 
übermitteln und derartige Daten verarbei-
ten, wenn dies zur rechtmäßigen Erfüllung 
der der übermittelnden Stelle oder dem 
Empfänger obliegenden Aufgaben erfor-
derlich ist; § 89 Absatz 1 Satz 2 und 3 des 
Landesbeamtengesetzes gilt insofern 
nicht. Das Nähere über Art, Umfang und 
Behandlung der zu übermittelnden und zu 
verarbeitenden personenbezogenen Daten 
regelt die Hochschule in einer Ordnung. 
 
(5) Entscheidungen über die Bewilligung 
von Versorgungsbezügen auf Grund von 
Kann-Vorschriften dürfen erst beim Eintritt 
des Versorgungsfalls getroffen werden; 
vorherige Zusicherungen sind unwirksam. 
Ob Zeiten auf Grund der §§ 9 bis 11 und 
§ 82 Absatz 2 als ruhegehaltfähige Dienst-
zeiten zu berücksichtigen sind, soll in der 
Regel bei der Berufung in das Beamtenver-
hältnis entschieden werden; diese Ent-
scheidungen stehen unter dem Vorbehalt 
des Gleichbleibens der ihnen zugrunde lie-
genden Rechtslage. 
 
(6) Entscheidungen in versorgungsrechtli-
chen Angelegenheiten, die eine grundsätz-
liche, über den Einzelfall hinausgehende 
Bedeutung haben, sind vom Finanzministe-
rium zu treffen. 
 
(7) Hat eine Versorgungsempfängerin oder 
ein Versorgungsempfänger ihren oder sei-
nen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land, kann die oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle die Zahlung 
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der Versorgungsbezüge von der Bestellung 
einer oder eines Empfangsbevollmächtig-
ten in der Bundesrepublik Deutschland ab-
hängig machen. 
 
(8) Für die Zahlung der Versorgungsbe-
züge hat die Empfängerin oder der Emp-
fänger auf Verlangen der zuständigen 
Stelle ein Konto anzugeben oder einzurich-
ten, auf das die Überweisung erfolgen 
kann. Die Übermittlungskosten mit Aus-
nahme der Kosten für die Konto-Gutschrift 
trägt die auszahlende Stelle; bei einer 
Überweisung der Versorgungsbezüge auf 
ein im Ausland geführtes Konto trägt die 
Versorgungsempfängerin oder der Versor-
gungsempfänger die Kosten und die Ge-
fahr der Übermittlung der Versorgungsbe-
züge sowie die Kosten einer Meldung nach 
§ 11 Absatz 2 des Außenwirtschaftsgeset-
zes vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482) in 
der jeweils geltenden Fassung in Verbin-
dung mit einer auf Grund dieser Vorschrift 
erlassenen Rechtsverordnung. Kontoein-
richtungs-, Kontoführungs- oder Buchungs-
gebühren trägt die Empfängerin oder der 
Empfänger. Eine Auszahlung auf andere 
Weise kann nur zugestanden werden, 
wenn der Empfängerin oder dem Empfän-
ger die Einrichtung oder Benutzung eines 
Kontos aus wichtigem Grund nicht zugemu-
tet werden kann. 
 
(9) Die Versorgungsbezüge sind, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, für die glei-
chen Zeiträume und im gleichen Zeitpunkt 
zu zahlen wie die Besoldung der Beamtin-
nen und Beamten. Werden sie nach dem 
Tag der Fälligkeit gezahlt, besteht kein An-
spruch auf Verzugszinsen. Bei der Berech-
nung von Versorgungsbezügen sind die 
sich ergebenden Bruchteile eines Cents 
unter 0,5 abzurunden und ab 0,5 aufzurun-
den. Zwischenrechnungen werden jeweils 
auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. Je-
der Versorgungsbestandteil ist einzeln zu 
runden. Beträge von weniger als fünf Euro 
sind nur auf Verlangen der oder des Emp-
fangsberechtigten auszuzahlen. 
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(10) Die für die Festsetzung der Versor-
gungsbezüge zuständige Behörde hat ab 
dem 1. Januar 2021 Beamtinnen und Be-
amten, die das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, auf Antrag eine Auskunft zum An-
spruch auf Versorgungsbezüge nach der 
Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung zu erteilen. Ein wiederhol-
ter Antrag ist frühestens nach drei Jahren 
möglich. In besonders begründeten Fällen 
ist eine solche Auskunft auch vor Vollen-
dung des 55. Lebensjahres und in kürze-
rem Zeitabstand zu erteilen. Die Auskunft 
steht unter dem Vorbehalt künftiger Sach- 
und Rechtsänderungen sowie der Richtig-
keit und Vollständigkeit der zugrunde lie-
genden Daten. Die Beamtin oder der Be-
amte ist verpflichtet, bei Erstellung der Ver-
sorgungsauskunft mitzuwirken. Die perso-
nalverwaltenden Dienststellen der Beam-
tinnen und Beamten des Landes sowie der 
Hochschulen im Sinne des § 1 Absatz 2 
des Hochschulgesetzes stellen die geprüf-
ten, erforderlichen Daten elektronisch zur 
Verfügung. Über die Erfahrungen mit der 
Vorschrift ist der Landesregierung bis zum 
31. Dezember 2023 zu berichten, soweit 
die Beamtinnen und Beamte des Landes 
sowie der Hochschulen im Sinne des § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes davon 
betroffen sind. 
 

§ 58 
Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag 

 
(1) Auf den Familienzuschlag finden die 
geltenden Vorschriften des Besoldungs-
rechts Anwendung. Der Unterschiedsbe-
trag zwischen der Stufe 1 und der nach 
dem Besoldungsrecht in Betracht kommen-
den Stufe des Familienzuschlags wird ne-
ben dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter 
Berücksichtigung der nach den Verhältnis-
sen der Beamtin, des Beamten, der Ruhe-
standsbeamtin oder des Ruhestandsbeam-
ten für die Stufen des Familienzuschlags in 
Betracht kommenden Kinder neben dem 
Witwen- oder Witwergeld gezahlt, soweit 
die Witwe oder der Witwer Anspruch auf 
Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne 
Berücksichtigung der §§ 64 und 65 des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 

 § 58 
Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag 

 
(1) Auf den Familienzuschlag finden die 
geltenden Vorschriften des Besoldungs-
rechts Anwendung. Der Unterschiedsbe-
trag zwischen der Stufe 1 und der nach 
dem Besoldungsrecht in Betracht kommen-
den Stufe des Familienzuschlags wird ne-
ben dem Ruhegehalt gezahlt. Er wird unter 
Berücksichtigung der nach den Verhältnis-
sen der Beamtin, des Beamten, der Ruhe-
standsbeamtin oder des Ruhestandsbeam-
ten für die Stufen des Familienzuschlags in 
Betracht kommenden Kinder neben dem 
Witwen- oder Witwergeld gezahlt, soweit 
die Witwe oder der Witwer Anspruch auf 
Kindergeld für diese Kinder hat oder ohne 
Berücksichtigung der §§ 64 und 65 des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
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(BGBl. I S. 3366, 3862) in der jeweils gel-
tenden Fassung oder der §§ 3 und 4 des 
Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177) in der jeweils gelten-
den Fassung haben würde. Soweit hier-
nach kein Anspruch auf den Unterschieds-
betrag besteht, wird er neben dem Waisen-
geld gezahlt, wenn die Waise bei den Stu-
fen des Familienzuschlags zu berücksichti-
gen ist oder zu berücksichtigen wäre, wenn 
die Beamtin, der Beamte, die Ruhestands-
beamtin oder der Ruhestandsbeamte noch 
lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte 
vorhanden, wird der Unterschiedsbetrag 
auf die Anspruchsberechtigten nach der 
Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu glei-
chen Teilen aufgeteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Neben dem Waisengeld wird ein Aus-
gleichsbetrag gezahlt, der dem Betrag für 
das erste Kind nach § 66 Absatz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes entspricht, wenn 
 
1. in der Person der Waise die Vorausset-

zungen des § 32 Absatz 1 bis 5 des 
Einkommensteuergesetzes erfüllt sind, 

2. Ausschlussgründe nach § 65 des Ein-
kommensteuergesetzes nicht vorlie-
gen, 

3. keine Person vorhanden ist, die nach 
§ 62 des Einkommensteuergesetzes 
oder nach § 1 des Bundeskindergeld-
gesetzes anspruchsberechtigt ist und 

4. die Waise keinen Anspruch auf Kinder-
geld nach § 1 Absatz 2 des Bundeskin-
dergeldgesetzes hat. 

 

(BGBl. I S. 3366, 3862) in der jeweils gel-
tenden Fassung oder der §§ 3 und 4 des 
Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177) in der jeweils gelten-
den Fassung haben würde. Soweit hier-
nach kein Anspruch auf den Unterschieds-
betrag besteht, wird er neben dem Waisen-
geld gezahlt, wenn die Waise bei den Stu-
fen des Familienzuschlags zu berücksichti-
gen ist oder zu berücksichtigen wäre, wenn 
die Beamtin, der Beamte, die Ruhestands-
beamtin oder der Ruhestandsbeamte noch 
lebte. Sind mehrere Anspruchsberechtigte 
vorhanden, wird der Unterschiedsbetrag 
auf die Anspruchsberechtigten nach der 
Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu glei-
chen Teilen aufgeteilt. Bei Ruhestandsbe-
amtinnen und Ruhestandsbeamten, die ein 
Mindestruhegehalt nach § 16 Absatz 3 Satz 
2 oder ein Mindestunfallruhegehalt nach 
§ 42 Absatz 3 Satz 3 beziehen, erhöht sich 
der Unterschiedsbetrag für das zweite und 
jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
zusätzlich um einen Betrag von 6,10 Euro. 
Satz 6 gilt entsprechend für Empfängerin-
nen und Empfänger von Versorgungsbezü-
gen, deren Berechnung ein Mindestruhe-
gehalt nach § 16 Absatz 3 Satz 2 oder ein 
Mindestunfallruhegehalt nach § 42 Absatz 
3 Satz 3 zugrunde liegt. 
 
(2) unverändert 
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Der Ausgleichsbetrag gilt für die Anwen-
dung der §§ 66 und 67 nicht als Versor-
gungsbezug. Im Fall des § 67 wird er nur zu 
den neuen Versorgungsbezügen gezahlt. 
 

§ 59 
Kindererziehungs- und Kindererzie-

hungsergänzungszuschlag 
 
(1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein 
nach dem 31. Dezember 1991 geborenes 
Kind erzogen, wird neben dem Ruhegehalt 
für jeden Monat einer ihr oder ihm zuzuord-
nenden Kindererziehungszeit ein Kinderer-
ziehungszuschlag gezahlt. Dies gilt nicht, 
wenn die Beamtin oder der Beamte wegen 
der Erziehung des Kindes in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig (§ 3 Satz 1 Nummer 1 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch) war und die 
allgemeine Wartezeit für eine Rente der ge-
setzlichen Rentenversicherung erfüllt ist. 
 
(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach 
Ablauf des Monats der Geburt und endet 
mit dem Ablauf des Monats, in dem die Er-
ziehung endet, spätestens nach 36 Kalen-
dermonaten. Wird während dieses Zeit-
raums vom erziehenden Elternteil ein wei-
teres Kind erzogen, für das ihm eine Kin-
dererziehungszeit zuzuordnen ist, wird die 
Kindererziehungszeit für dieses und jedes 
weitere Kind um die Anzahl der Kalender-
monate der gleichzeitigen Erziehung ver-
längert. 
 
(3) Für die Zuordnung der Kindererzie-
hungszeit zu einem Elternteil (§ 56 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Nummer 
2 und 3 des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch - Allgemeiner Teil - vom 11. Dezem-
ber 1975 (BGBl. I S. 3015) in der jeweils 
geltenden Fassung) gilt § 56 Absatz 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechend. 
 
(4) Die Höhe des Kindererziehungszu-
schlags ergibt sich aus der Anlage. Bei ei-
ner linearen Erhöhung der Versorgungsbe-
züge erhöht sich der Zuschlag entspre-
chend. 
 

 § 59 
Kindererziehungs- und Kindererzie-

hungsergänzungszuschlag 
 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

346 

(5) Für Zeiten, für die kein Kindererzie-
hungszuschlag zusteht, wird ein Kinderer-
ziehungsergänzungszuschlag gezahlt, 
wenn 
 
1. nach dem 31. Dezember 1991 lie-

gende Zeiten der Erziehung eines Kin-
des bis zur Vollendung des zehnten 
Lebensjahres oder Zeiten der nichter-
werbsmäßigen Pflege eines pflegebe-
dürftigen Kindes (§ 3 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch) bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres  
a) mit entsprechenden Zeiten für ein 

anderes Kind zusammentreffen    
oder  

b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, 
die als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt werden, oder Zeiten nach 
§ 61 Absatz 1 Satz 1 zusammen-
treffen, 

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach 
§ 70 Absatz 3a Satz 2 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch besteht und 

3. der Beamtin oder dem Beamten die 
Zeiten nach Absatz 3 zuzuordnen sind. 

 
(6) Die Höhe des Kindererziehungsergän-
zungszuschlags ergibt sich aus der Anlage. 
Bei einer linearen Erhöhung der Versor-
gungsbezüge erhöht sich der Zuschlag ent-
sprechend. 
 
(7) Ruhegehalt, Kindererziehungs- und 
Kindererziehungsergänzungszuschlag dür-
fen zusammen nicht höher sein als das Ru-
hegehalt, das sich unter Berücksichtigung 
des Höchstruhegehaltssatzes und der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe ergeben 
würde, aus der sich das Ruhegehalt be-
rechnet.  
 
(8) Bei der Anwendung des § 16 Absatz 2 
sowie der Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften bleiben der Kindererzie-
hungs- und Kindererziehungsergänzungs-
zuschlag außer Betracht. 
 
(9) Hat eine Beamtin oder ein Beamter vor 
der Berufung in ein Beamtenverhältnis ein 
vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind er-
zogen, gelten die Absätze 1 bis 4, 7 und 8 
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entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Kindererziehungszeit zwölf Kalendermo-
nate nach Ablauf des Monats der Geburt 
endet. Die §§ 249 Absatz 2 bis 6 und 249a 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
gelten entsprechend. 
 

§ 60 
Kinderzuschlag zum Witwen- und  

Witwergeld 
 
(1) Neben dem Witwen- oder Witwergeld 
nach § 24 Absatz 1 wird für jeden Monat ei-
ner nach § 59 Absatz 3 zuzuordnenden 
Kindererziehungszeit bis zum Ablauf des 
Monats, in dem das Kind das dritte Lebens-
jahr vollendet hat, ein Kinderzuschlag ge-
zahlt. Die Höhe des Zuschlags ergibt sich 
aus der Anlage. Bei einer linearen Erhö-
hung der Versorgungsbezüge erhöht sich 
der Zuschlag entsprechend. Satz 1 gilt 
nicht bei Bezügen nach § 24 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 16 Absatz 3 Satz 2.  
 
(2) War die Kindererziehungszeit der oder 
dem vor Vollendung des dritten Lebensjah-
res des Kindes Verstorbenen zugeordnet, 
erhalten Witwen und Witwer den Kinderzu-
schlag anteilig mindestens für die Zeit, die 
bis zum Ablauf des Monats fehlt, in dem 
das Kind das dritte Lebensjahr vollendet 
hat. Stirbt ein Beamter vor der Geburt des 
Kindes, sind der Berechnung des Kinderzu-
schlags 36 Kalendermonate zugrunde zu 
legen, wenn das Kind innerhalb von 300 
Tagen nach dem Tod geboren wird. Ist das 
Kind später geboren, wird der Zuschlag erst 
nach Ablauf des in § 59 Absatz 2 Satz 1 ge-
nannten Zeitraums gewährt. Stirbt das Kind 
vor der Vollendung des dritten Lebensjah-
res, ist der Kinderzuschlag anteilig zu ge-
währen. 
 
(3) § 59 Absatz 8 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 60 
Kinderzuschlag zum Witwen- und  

Witwergeld 
 
unverändert 
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§ 61 
Pflege- und Kinderpflegeergänzungszu-

schlag 
 
(1) War eine Beamtin oder ein Beamter 
nach § 3 Satz 1 Nummer 1a des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
pflichtig, weil sie oder er eine pflegebedürf-
tige Person nicht erwerbsmäßig gepflegt 
hat, wird für die Zeit der Pflege ein Pflege-
zuschlag neben dem Ruhegehalt gewährt. 
Dies gilt nicht, wenn die allgemeine Warte-
zeit in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erfüllt ist. 
 
(2) Die Höhe des Pflegezuschlags ergibt 
sich aus der Anlage. Bei einer linearen Er-
höhung der Versorgungsbezüge erhöht 
sich der Zuschlag entsprechend. 
 
(3) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein 
nach § 59 Absatz 3 zuzuordnendes pflege-
bedürftiges Kind nicht erwerbsmäßig ge-
pflegt (§ 3 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch), wird neben dem Pflegezuschlag 
ein Kinderpflegeergänzungszuschlag ge-
währt. Dieser wird längstens für die Zeit bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des 
pflegebedürftigen Kindes und nicht neben 
Leistungen nach § 59 oder nach § 70 Ab-
satz 3a des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch gewährt. Die Höhe des Kinder-
pflegeergänzungszuschlags ergibt sich aus 
der Anlage. Bei einer linearen Erhöhung 
der Versorgungsbezüge erhöht sich der 
Zuschlag entsprechend. 
 
(4) § 59 Absatz 7 und 8 gilt entsprechend. 
 

 § 61 
Pflege- und Kinderpflegeergänzungszu-

schlag 
 
unverändert 

§ 62 
Vorübergehende Gewährung von Zu-

schlägen 
 
(1) Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger, die vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze gemäß § 31 Absatz 1    
oder 2 des Landesbeamtengesetzes in den 
Ruhestand versetzt worden oder getreten 
sind, erhalten vorübergehend Leistungen 
entsprechend den §§ 59 und 61, wenn 
 
 

 § 62 
Vorübergehende Gewährung von Zu-

schlägen 
 
unverändert 
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1. bis zum Beginn des Ruhestandes die 
allgemeine Wartezeit für eine Rente 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
erfüllt ist, 

2. a) sie wegen Dienstunfähigkeit im 
Sinne des § 26 Absatz 1 des Be-
amtenstatusgesetzes in den Ru-
hestand versetzt worden sind oder 

b) sie wegen Erreichens einer beson-
deren Altersgrenze in den Ruhe-
stand getreten sind, 

3. ihnen entsprechende Leistungen nach 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
dem Grunde nach zustehen, jedoch 
vor dem Erreichen der maßgebenden 
Altersgrenze noch nicht gewährt wer-
den, 

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 
Prozent noch nicht erreicht haben und 

5. keine Einkünfte im Sinne des § 66 Ab-
satz 5 bezogen werden; die Einkünfte 
bleiben außer Betracht, soweit sie 
durchschnittlich im Monat 525 Euro 
nicht überschreiten.  

 
Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Be-
trag nicht überschritten werden, der sich bei 
Berechnung des Ruhegehalts mit einem 
Ruhegehaltssatz von 66,97 Prozent ergibt. 
 
(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Versorgungs-
empfängerin oder der Versorgungsempfän-
ger die Regelaltersgrenze gemäß § 31 Abs. 
1 oder 2 des Landesbeamtengesetzes er-
reicht. Sie endet vorher, wenn die Versor-
gungsempfängerin oder der Versorgungs-
empfänger 
 
1. eine Versichertenrente der gesetzli-

chen Rentenversicherung bezieht, mit 
Ablauf des Tages vor dem Beginn der 
Rente, oder 

2. ein Erwerbseinkommen über durch-
schnittlich im Monat 525 Euro hinaus 
bezieht, mit Ablauf des Tages vor Be-
ginn der Erwerbstätigkeit. 

 
(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. 
Anträge, die innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt oder Versetzung der Beamtin 
oder des Beamten in den Ruhestand ge-
stellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des 
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Ruhestandsbeginns gestellt. Wird der An-
trag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, 
so wird die Leistung vom Beginn des An-
tragsmonats an gewährt. 
 

§ 63 
Abtretung, Verpfändung, Aufrech-

nungs- und Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Ansprüche auf Versorgungsbezüge 
können nur abgetreten oder verpfändet 
werden, soweit sie der Pfändung unterlie-
gen. 
 
(2) Gegenüber Ansprüchen auf Versor-
gungsbezüge kann der Dienstherr ein Auf-
rechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht 
nur in Höhe des pfändbaren Teils der Ver-
sorgungsbezüge geltend machen. Dies gilt 
nicht, soweit gegen die Versorgungsemp-
fängerin oder den Versorgungsempfänger 
ein Anspruch auf Schadensersatz wegen 
vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht 
oder mit Ansprüchen auf Rückzahlung zu 
viel gezahlter Besoldung oder Versor-
gungsbezüge für denselben Zeitraum auf-
gerechnet wird. 
 
(3) Ansprüche auf Sterbegeld (§ 22), auf 
Erstattung der Kosten des Heilverfahrens 
(§ 39) und der Pflege (§ 40), auf Unfallaus-
gleich (§ 41), auf Unfallsterbegeld (§ 46), 
auf einmalige Unfallentschädigung (§ 51) 
und auf Schadensausgleich in besonderen 
Fällen (§ 52) können weder gepfändet noch 
abgetreten noch verpfändet werden. For-
derungen des Dienstherrn gegen die Ver-
storbene oder den Verstorbenen aus Vor-
schuss- oder Darlehensgewährungen so-
wie aus Überzahlungen von Besoldung     
oder Versorgungsbezügen können auf das 
Sterbegeld angerechnet werden. 
 

 § 63 
Abtretung, Verpfändung, Aufrech-

nungs- und Zurückbehaltungsrecht 
 
unverändert 

§ 64 
Rückforderung von  

Versorgungsbezügen 
 
(1) Wird eine Versorgungsberechtigte oder 
ein Versorgungsberechtigter durch eine ge-
setzliche Änderung ihrer oder seiner Ver-
sorgungsbezüge mit rückwirkender Kraft 
schlechter gestellt, so sind die Unter-
schiedsbeträge nicht zu erstatten. 

 § 64 
Rückforderung von  

Versorgungsbezügen 
 
unverändert 
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(2) Im Übrigen regelt sich die Rückforde-
rung zu viel gezahlter Versorgungsbezüge 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches über die Herausgabe einer 
ungerechtfertigten Bereicherung, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der 
Kenntnis des Mangels des rechtlichen 
Grundes der Zahlung steht es gleich, wenn 
der Mangel so offensichtlich war, dass die 
Empfängerin oder der Empfänger ihn hätte 
erkennen müssen. Von der Rückforderung 
kann aus Billigkeitsgründen mit Zustim-
mung der obersten Dienstbehörde oder der 
von ihr bestimmten Stelle ganz oder teil-
weise abgesehen werden. Die Zahlung von 
Versorgungsbezügen kann von der Ab-
gabe einer Abtretungserklärung über Sozi-
alleistungen gemäß § 53 Absatz 2 Nummer 
1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch ab-
hängig gemacht werden, wenn zu erwarten 
ist, dass es wegen auf die Versorgungsbe-
züge anzurechnender oder sie mindernder 
Sozialleistungen zu einer Rückforderung 
von Versorgungsbezügen kommen kann. 
 
(3) Die Rückforderung von Beträgen von 
weniger als fünf Euro unterbleibt. Treffen 
mehrere Einzelbeträge zusammen, gilt die 
Grenze für die Gesamtrückforderung. 
 
(4) § 118 Absatz 3 und 4 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 
 

§ 65 
Verjährung 

 
Ansprüche auf Versorgungsbezüge und 
auf die Rückzahlung von Versorgungsbe-
zügen verjähren in drei Jahren. Ansprüche 
auf Rückzahlung von Versorgungsbezügen 
verjähren in zehn Jahren, wenn die Gewäh-
rung oder Belassung der Versorgungsbe-
züge durch vorsätzlich oder grob fahrlässig 
unrichtige oder unvollständige Angaben o-
der durch das vorsätzliche oder grob fahr-
lässig pflichtwidrige Unterlassen von Anga-
ben bewirkt wurde. Die Verjährung beginnt 
mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist. Im Übrigen finden 
die §§ 194 bis 218 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches sowie § 53 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nord-

 § 65 
Verjährung 

 
Ansprüche auf Versorgungsbezüge und 
auf die Rückzahlung von Versorgungsbe-
zügen verjähren in drei Jahren. Die Verjäh-
rung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entstanden ist. Im Üb-
rigen finden die §§ 194 bis 218 des Bürger-
lichen Gesetzbuches sowie § 53 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 1999 
(GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechende Anwendung. 
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rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. November 1999 
(GV. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechende Anwendung. 

 
§ 66 

Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen mit Erwerbs- und 

Erwerbsersatzeinkommen 
 
(1) Bezieht eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger Erwerbs- 
oder Erwerbsersatzeinkommen (Absatz 5), 
erhält sie oder er daneben ihre oder seine 
Versorgungsbezüge nur bis zum Erreichen 
der in Absatz 2 bezeichneten Höchst-
grenze. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
 
1. für Ruhestandsbeamtinnen, Ruhe-

standsbeamte, Witwen und Witwer die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegehalt berech-
net, mindestens ein Betrag in Höhe 
des Eineinhalbfachen der jeweils ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Stufe 7 der Besoldungsgruppe A 4, 

2. für Waisen 40 Prozent des Betrages, 
der sich nach Nummer 1 ergibt, 

3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, die wegen Dienstunfä-
higkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, oder nach § 33 Absatz 3 Num-
mer 2 des Landesbeamtengesetzes in 
den Ruhestand versetzt worden sind, 
bis zum Ablauf des Monats, in dem sie 
die Regelaltersgrenze nach § 31 Ab-
satz 1 oder 2 des Landesbeamtenge-
setzes erreichen, 71,75 Prozent der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus 
der sich das Ruhegehalt berechnet, 
mindestens ein Betrag in Höhe von 
71,75 Prozent des Eineinhalbfachen 
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Stufe 7 der Besol-
dungsgruppe A 4, zuzüglich 525 Euro. 

 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 und 4 findet keine Anwen-
dung. Die Höchstgrenze erhöht sich um 

 § 66 
Zusammentreffen von Versorgungsbe-

zügen mit Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen 

 
(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
 
1. für Ruhestandsbeamtinnen, Ruhe-

standsbeamte, Witwen und Witwer die 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegehalt berech-
net, mindestens ein Betrag in Höhe 
des 1,39-fachen der jeweils ruhegeh-
altfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe A 5, 

2. für Waisen 40 Prozent des Betrages, 
der sich nach Nummer 1 ergibt, 

3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, die wegen Dienstunfä-
higkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, oder nach § 33 Absatz 3 Num-
mer 2 des Landesbeamtengesetzes in 
den Ruhestand versetzt worden sind, 
bis zum Ablauf des Monats, in dem sie 
die Regelaltersgrenze nach § 31 Ab-
satz 1 oder 2 des Landesbeamtenge-
setzes erreichen, 71,75 Prozent der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus 
der sich das Ruhegehalt berechnet, 
mindestens ein Betrag in Höhe von 
71,75 Prozent des 1,39-fachen der je-
weils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 5, zuzüglich 525 Euro. 

 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 und 4 findet keine Anwen-
dung. Die Höchstgrenze erhöht sich um 
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den jeweils zustehenden Unterschiedsbe-
trag nach § 58 Abs. 1. 
 
(3) Der Versorgungsempfängerin oder dem 
Versorgungsempfänger ist mindestens ein 
Betrag in Höhe von 20 Prozent des Versor-
gungsbezuges zu belassen. Dies gilt nicht 
bei Bezug von Verwendungseinkommen 
aus einer den ruhegehaltfähigen Bezügen 
mindestens vergleichbaren Besoldungs- o-
der Entgeltgruppe oder sonstigem, in der 
Höhe vergleichbarem Verwendungsein-
kommen. 
 
(4) Bei der Ruhensberechnung für eine 
frühere Beamtin, einen früheren Beamten, 
eine frühere Ruhestandsbeamtin oder ei-
nen früheren Ruhestandsbeamten mit An-
spruch auf Versorgung nach § 44, ist min-
destens ein Betrag als Versorgung zu be-
lassen, der unter Berücksichtigung des 
Grades der Schädigungsfolgen infolge des 
Dienstunfalls dem Unfallausgleich ent-
spricht. Dies gilt nicht, wenn wegen dessel-
ben Unfalls Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz zusteht. 
 

den jeweils zustehenden Unterschiedsbe-
trag nach § 58 Abs. 1. 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 

(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einschließlich Ab-
findungen, aus selbständiger Arbeit, aus 
gewerblicher sowie aus land- und forstwirt-
schaftlicher Betätigung, abzüglich der Wer-
bungskosten und Betriebsausgaben. Als 
Erwerbseinkommen gelten auch Gewinne 
aus Kapitalgesellschaften, in denen die 
Versorgungsempfängerin oder der Versor-
gungsempfänger ohne angemessene Ver-
gütung tätig ist, soweit die Gewinne auf 
diese Tätigkeit entfallen. Im Übrigen blei-
ben Einkünfte aus Kapitalvermögen unbe-
rücksichtigt. Ein Verlustausgleich zwischen 
einzelnen Einkunftsarten ist nicht vorzu-
nehmen. Nicht als Erwerbseinkommen gel-
ten  
 
1. Aufwandsentschädigungen, soweit sie 

keine Vergütungseigenschaft haben, 
2. Jubiläumszuwendungen,  
3. ein Unfallausgleich (§ 41),  
4. steuerfreie Einnahmen für Leistungen 

zur Grundpflege oder hauswirtschaftli-
chen Versorgung sowie 

 (5) unverändert 
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5. Einkünfte aus Nebentätigkeiten im 
Sinne von § 51 Absatz 1 Nummer 2 
des Landesbeamtengesetzes.  

 
Erwerbsersatzeinkommen sind Leistungen, 
die auf Grund oder in entsprechender An-
wendung öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
kurzfristig erbracht werden, um Erwerbs-
einkommen zu ersetzen. Die Berücksichti-
gung des Erwerbs- und Erwerbsersatzein-
kommens erfolgt monatsbezogen. Wird 
Einkommen nicht in Monatsbeträgen er-
zielt, ist es je Kalendermonat mit einem 
Zwölftel des Jahreseinkommens anzuset-
zen. Wurde die Erwerbstätigkeit keine zwölf 
Monate ausgeübt, ist das Gesamteinkom-
men zu gleichen Teilen auf die Monate der 
Erwerbstätigkeit umzulegen. 
 
(6) Nach Ablauf des Monats, in dem die 
Versorgungsempfängerin oder der Versor-
gungsempfänger die Regelaltersgrenze 
nach § 31 Absatz 1 oder 2 des Landesbe-
amtengesetzes erreicht, gelten die Absätze 
1 bis 5 nur für Erwerbseinkommen aus ei-
ner Verwendung im öffentlichen Dienst 
(Verwendungseinkommen). Dies ist jede 
Beschäftigung im Dienst von Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des deut-
schen öffentlichen Rechts oder ihrer Ver-
bände; ausgenommen ist die Beschäfti-
gung bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaften oder ihren Verbänden. Der 
Verwendung im öffentlichen Dienst stehen 
gleich  
 
1. die Verwendung im öffentlichen Dienst 

einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung, an der eine 
Körperschaft oder ein Verband im 
Sinne des Satzes 2 durch Zahlung von 
Beiträgen oder Zuschüssen oder in an-
derer Weise beteiligt ist, sowie  

2. die Beschäftigung im inländischen 
nichtöffentlichen Schuldienst. 

 
Ob die Voraussetzungen des Satzes 3 
Nummer 1 zutreffen, entscheidet auf An-
trag der zuständigen Stelle oder der Ver-
sorgungsberechtigten das Finanzministe-
rium.  
 

 (6) unverändert 
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(7) Erhält die Beamtin oder der Beamte Be-
züge nach § 4 des Landesbesoldungsge-
setzes und bezieht sie oder er zugleich Ver-
wendungseinkommen (Absatz 6), werden 
die Bezüge um das Verwendungseinkom-
men verringert. 
 
(8) Bezieht eine Beamtin oder ein Beamter 
im einstweiligen Ruhestand Erwerbs- oder 
Erwerbsersatzeinkommen nach Absatz 5, 
das nicht Verwendungseinkommen im 
Sinne des Absatzes 6 ist, so ruhen die Ver-
sorgungsbezüge um 50 Prozent des Betra-
ges, um den sie und das Einkommen die 
Höchstgrenze übersteigen. Satz 1 gilt für 
Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit 
im Ruhestand entsprechend. 
 
(9) Bezieht eine Wahlbeamtin oder ein 
Wahlbeamter auf Zeit im Ruhestand neben 
ihren oder seinen Versorgungsbezügen 
Verwendungseinkommen nach Absatz 6, 
findet anstelle der Absätze 1 bis 6 § 53 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden Fas-
sung Anwendung. Satz 1 gilt entsprechend 
für Hinterbliebene. 
 

 (7) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(8) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Beziehen Wahlbeamtinnen und Wahl-
beamte auf Zeit im Ruhestand neben ihren 
Versorgungsbezügen Verwendungsein-
kommen nach Absatz 6, ist Absatz 3 nicht 
anzuwenden. Für Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand, die 
wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf ei-
nem Dienstunfall beruht, oder nach § 33 
Absatz 3 Nummer 2 des Landesbeamten-
gesetzes in den Ruhestand versetzt wor-
den sind und Verwendungseinkommen be-
ziehen, bestimmt sich die Höchstgrenze 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1. 
 
(10) Werden Versorgungsberechtigte im 
Rahmen der Mithilfe bei der Betreuung von 
Flüchtlingen im öffentlichen Dienst verwen-
det (Absatz 6 Satz 2 und 3), so gelten die 
hieraus bis zum Ablauf des Jahres 2018 er-
zielten Einkünfte nicht als Erwerbseinkom-
men. 
 
(11) Der Zuschlag nach § 71a des Landes-
besoldungsgesetzes gilt nicht als Erwerbs-
einkommen im Sinne des Absatzes 5. 
 
(12) Werden Versorgungsberechtigte bei 
Behörden im Sinne des § 2 des Polizeior-
ganisationsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 308; ber. S. 629) in der jeweils 
geltenden Fassung im öffentlichen Dienst 
verwendet (Absatz 6 Satz 2 und 3), so gel-
ten die hieraus erzielten Einkünfte bis zum 
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Ablauf des Jahres 2019 nicht als Erwerbs-
einkommen. 
 

§ 67 
Zusammentreffen mehrerer  

Versorgungsbezüge und von  
Versorgungsbezügen mit Alters- und 

Hinterbliebenengeld 
 
(1) Erhält aus einer Verwendung im öffent-
lichen Dienst (§ 66 Absatz 6) 
 
1. eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ru-

hestandsbeamter Ruhegehalt oder 
eine ähnliche Versorgung, 

2. eine Witwe, ein Witwer oder eine 
Waise Witwengeld, Witwergeld, Wai-
sengeld oder eine ähnliche Versor-
gung, 

3. eine Witwe oder ein Witwer Ruhegeh-
alt oder eine ähnliche Versorgung, 

 
als weiteren Versorgungsbezug (neuer 
Versorgungsbezug), sind neben diesem 
frühere Versorgungsbezüge nur bis zum 
Erreichen der in Absatz 2 bezeichneten 
Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf die 
Gesamtversorgung nicht hinter der frühe-
ren Versorgung zurückbleiben. Beim neuen 
Versorgungsbezug sind Kürzungen auf 
Grund eines Versorgungsausgleichs nach 
§ 72 oder vergleichbaren Vorschriften nicht 
zu berücksichtigen. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten  
 
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 

1 das Ruhegehalt, das sich unter Zu-
grundelegung der gesamten ruhegeh-
altfähigen Dienstzeit und der ruhegeh-
altfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe, aus der 
sich das frühere Ruhegehalt berech-
net, ergibt, 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 
2 das Witwen-, Witwer- oder Waisen-
geld, das sich aus dem Ruhegehalt 
nach Nummer 1 ergibt,  

3. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 
3 71,75 Prozent, in den Fällen des § 42 
75 Prozent und in den Fällen des § 43 
80 Prozent der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der 

 § 67 
Zusammentreffen mehrerer  

Versorgungsbezüge und von  
Versorgungsbezügen mit Alters- und 

Hinterbliebenengeld 
 
unverändert 
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Besoldungsgruppe, aus der sich das 
dem Witwen- oder Witwergeld zu-
grunde liegende Ruhegehalt bemisst. 

 
Die Höchstgrenze erhöht sich um den je-
weils zustehenden Unterschiedsbetrag 
nach § 58 Absatz 1. Ist bei einem an der 
Ruhensregelung nach Satz 1 Nummer 1    
oder 2 beteiligten Versorgungsbezug das 
Ruhegehalt um einen Versorgungsab-
schlag gemindert oder um einen Versor-
gungsaufschlag erhöht, ist das für die 
Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt 
entsprechend festzusetzen. In den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 3 ist Satz 3 entspre-
chend anzuwenden, wenn das dem Wit-
wen- oder Witwergeld zugrunde liegende 
Ruhegehalt um einen Versorgungsab-
schlag gemindert oder um einen Versor-
gungsaufschlag erhöht ist. 
 
(3) Im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 ist 
neben dem Ruhegehalt oder der ähnlichen 
Versorgung mindestens ein Betrag in Höhe 
von 20 Prozent des Witwen- oder Witwer-
geldes zu belassen. 
 
(4) Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin oder 
ein Ruhestandsbeamter einen Anspruch 
auf Witwengeld, Witwergeld oder eine ähn-
liche Versorgung, so wird daneben das Ru-
hegehalt zuzüglich des Unterschiedsbetra-
ges nach § 58 Absatz 1 nur bis zum Errei-
chen der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 
Satz 4 bezeichneten Höchstgrenze ge-
zahlt. Sofern das Witwen- oder Witwergeld 
oder eine ähnliche Versorgung auf Grund 
Bundes- oder anderen Landesrechts ge-
zahlt wird, sind bei der Ermittlung der 
Höchstgrenze die entsprechenden Rege-
lungen des Bundes- oder anderen Landes-
rechts anzuwenden. Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. Die Gesamtbezüge dürfen 
nicht hinter dem Ruhegehalt zuzüglich des 
Unterschiedsbetrages nach § 58 Absatz 1 
sowie eines Betrages in Höhe von 20 Pro-
zent des Witwen- oder Witwergeldes zu-
rückbleiben.  
 
(5) Bezieht eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger Altersgeld 
oder eine dem Altersgeld entsprechende 
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Alterssicherung, ruhen die Versorgungsbe-
züge in Höhe des Altersgeldes oder in 
Höhe einer dem Altersgeld entsprechen-
den Alterssicherung. Entsprechendes gilt 
beim Zusammentreffen von Hinterbliebe-
nenversorgung und Hinterbliebenengeld. 
Absatz 1 Satz 3 und § 68 Absatz 4 gelten 
entsprechend. 
 
(6) § 66 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 

§ 68 
Zusammentreffen von  

Versorgungsbezügen mit Renten 
 
(1) Versorgungsbezüge werden neben 
Renten nur bis zum Erreichen der in Absatz 
2 bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. Als 
Renten gelten 
 
1. Renten aus den gesetzlichen Renten-

versicherungen, 
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- 

oder Hinterbliebenenversorgung für 
Angehörige des öffentlichen Dienstes, 

3. Renten nach dem Gesetz über die Al-
terssicherung der Landwirte vom 
29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891) in 
der jeweils geltenden Fassung, 

4. Renten aus der gesetzlichen Unfallver-
sicherung, wobei für Empfängerinnen 
und Empfänger von Ruhegehalt ein 
dem Unfallausgleich (§ 41) entspre-
chender Betrag unberücksichtigt 
bleibt; ab einem Grad der Schädi-
gungsfolgen von 20 bleiben zwei Drittel 
der Mindestgrundrente und ab einem 
Grad der Schädigungsfolgen von 10 
ein Drittel der Mindestgrundrente nach 
§ 31 des Bundesversorgungsgesetzes 
unberücksichtigt, 

5. Leistungen aus einer berufsständi-
schen Versorgungseinrichtung oder 
aus einer befreienden Lebensversi-
cherung, zu denen der Arbeitgeber auf 
Grund eines Beschäftigungsverhältnis-
ses im öffentlichen Dienst mindestens 
die Hälfte der Beiträge oder Zuschüsse 
in dieser Höhe geleistet hat. 

 
Zu den Renten und Leistungen nach Satz 2 
rechnen nicht der Kinderzuschuss und der 

 § 68 
Zusammentreffen von  

Versorgungsbezügen mit Renten 
 
unverändert 
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Zuschlag zur Waisenrente. Renten, Ren-
tenerhöhungen und Rentenminderungen, 
die auf § 1587b des Bürgerlichen Gesetz-
buches in der jeweils bis zum 31. August 
2009 geltenden Fassung, § 1 des Versor-
gungsausgleichs-Härteregelungsgesetzes 
vom 21. Februar 1983 (BGBl. I S. 105) in 
der jeweils bis zum 31. August 2009 gelten-
den Fassung oder § 1 des Versorgungs-
ausgleichsgesetzes vom 3. April 2009 
(BGBl. I S. 700) in der jeweils geltenden 
Fassung beruhen, sowie Zuschläge oder 
Abschläge beim Rentensplitting nach § 76c 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
bleiben unberücksichtigt. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
 
1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-

standsbeamte der Betrag, der sich als 
Ruhegehalt ergeben würde, wenn der 
Berechnung zugrunde gelegt werden 
a) bei den ruhegehaltfähigen Dienst-

bezügen die Endstufe der Besol-
dungsgruppe, aus der sich das 
Ruhegehalt berechnet, 

b) als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
die Zeit vom vollendeten 17. Le-
bensjahr bis zum Eintritt des Ver-
sorgungsfalls abzüglich von Zei-
ten nach § 14, zuzüglich ruhegeh-
altfähiger Dienstzeiten vor Vollen-
dung des 17. Lebensjahres sowie 
der Zeiten, um die sich die ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit erhöht, 
und der bei der Rente berücksich-
tigten Zeiten einer rentenversi-
cherungspflichtigen Beschäfti-
gung oder Tätigkeit nach Eintritt 
des Versorgungsfalls und 

2. für Witwen, Witwer und Waisen der 
Betrag, der sich als Witwen-, Witwer- 
oder Waisengeld aus dem Ruhegehalt 
nach Nummer 1 ergeben würde. 

 
Die Höchstgrenze erhöht sich um den je-
weils zustehenden Unterschiedsbetrag 
nach § 58 Absatz 1. Ist bei einem an der 
Ruhensregelung beteiligten Versorgungs-
bezug das Ruhegehalt um einen Versor-
gungsabschlag gemindert, ist das für die 
Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt 
entsprechend festzusetzen. 
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(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 
gelten nicht 
 
1. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-

standsbeamten Hinterbliebenenrenten 
aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit 
der Ehegattin oder des Ehegatten, 

2. bei Witwen, Witwern und Waisen Ren-
ten auf Grund einer eigenen Beschäfti-
gung oder Tätigkeit. 

 
(4) Wird eine Rente im Sinne des Absatzes 
1 Satz 2 nicht beantragt oder auf sie ver-
zichtet oder wird an deren Stelle eine Kapi-
talleistung, Beitragserstattung oder Abfin-
dung gezahlt, so tritt an die Stelle der Rente 
der Betrag, der vom Leistungsträger an-
sonsten zu zahlen wäre. Bei Zahlung einer 
Abfindung, Beitragserstattung oder eines 
sonstigen Kapitalbetrages ist der sich bei 
einer Verrentung ergebende Betrag zu-
grunde zu legen. Dies gilt nicht, wenn die 
Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestands-
beamte innerhalb von drei Monaten nach 
Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der 
hierauf gewährten Zinsen an den Dienst-
herrn abführt. Die Kapitalbeträge nach Satz 
2 sind um die Prozentsätze der allgemei-
nen Anpassungen nach § 84 zu erhöhen o-
der zu vermindern, die sich nach dem Zeit-
punkt der Entstehung des Anspruchs auf 
die Kapitalbeträge bis zur Gewährung von 
Versorgungsbezügen ergeben. Der Ver-
rentungsbetrag nach Satz 2 errechnet sich 
bezogen auf den Monat aus dem Verhältnis 
zwischen dem nach Satz 4 dynamisierten 
Kapitalbetrag und dem Verrentungsfaktor, 
der sich aus dem zwölffachen Betrag des 
Kapitalwertes nach der vom Bundesminis-
terium der Finanzen zu § 14 Absatz 1 des 
Bewertungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230) in der jeweils geltenden 
Fassung im Bundessteuerblatt Teil I veröf-
fentlichten Tabelle ergibt. 
 
(5) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 
bleibt der Teil der Rente außer Ansatz, der 
 
1. dem Verhältnis der Versicherungs-

jahre auf Grund freiwilliger Weiterversi-
cherung oder Selbstversicherung zu 
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den gesamten Versicherungsjahren   
oder, wenn sich die Rente nach Wert-
einheiten berechnet, dem Verhältnis 
der Werteinheiten für freiwillige Bei-
träge zu der Summe der Werteinheiten 
für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, 
Ersatzzeiten und Ausfallzeiten oder, 
wenn sich die Rente nach Entgeltpunk-
ten berechnet, dem Verhältnis der Ent-
geltpunkte für freiwillige Beiträge zu 
der Summe der Entgeltpunkte für frei-
willige Beiträge, Pflichtbeiträge, Er-
satzzeiten, Zurechnungszeiten und 
Anrechnungszeiten entspricht oder 

2. auf einer Höherversicherung beruht. 
 
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber min-
destens die Hälfte der Beiträge oder Zu-
schüsse in dieser Höhe geleistet hat. 
 
(6) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten 
stehen entsprechende wiederkehrende 
Geldleistungen gleich, die auf Grund der 
Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystemen der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik geleistet 
werden oder die von einem ausländischen 
Versicherungsträger nach einem für die 
Bundesrepublik Deutschland wirksamen 
zwischen- oder überstaatlichen Abkommen 
gewährt werden. 
 
(7) § 66 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 

  

§ 69 
Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen mit Versorgung aus zwischen-

staatlicher und überstaatlicher  
Verwendung 

 
(1) Erhalten Ruhestandsbeamtinnen und 
Ruhestandsbeamte aus der Verwendung 
im öffentlichen Dienst einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung 
eine Versorgung, ruht das Ruhegehalt 
nach diesem Gesetz nach Anwendung von 
§ 16 Absatz 2 in Höhe des Betrages, um 
den die Summe aus der genannten Versor-
gung und dem Ruhegehalt nach diesem 
Gesetz die in Absatz 2 genannte Höchst-
grenze übersteigt, mindestens jedoch in 
Höhe des Betrages, der einer Minderung 
des Prozentsatzes von 1,79375 für jedes 

 § 69 
Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen mit Versorgung aus zwischen-

staatlicher und überstaatlicher  
Verwendung 

 
unverändert 
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Jahr im zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Dienst entspricht. Der Unter-
schiedsbetrag nach § 58 Absatz 1 ruht in 
Höhe von 2,39167 Prozent für jedes Jahr 
im zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Dienst. § 16 Absatz 1 Satz 2 bis 4 sind 
entsprechend anzuwenden. Die Versor-
gungsbezüge ruhen in voller Höhe, wenn 
Ruhestandsbeamtinnen und -beamte als 
Invaliditätspension die Höchstversorgung 
aus ihrem Amt bei der zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung erhalten. 
Bei der Anwendung des Satzes 1 wird die 
Zeit, in welcher Beamtinnen und Beamte, 
ohne ein Amt bei einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung auszu-
üben, dort einen Anspruch auf Vergütung 
oder sonstige Entschädigung haben und 
Ruhegehaltsansprüche erwerben, als Zeit 
im zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen Dienst gerechnet. Entsprechendes 
gilt für Zeiten nach dem Ausscheiden aus 
dem Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung, die dort bei der 
Berechnung des Ruhegehaltes wie Dienst-
zeiten berücksichtigt werden. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten die in § 67 Ab-
satz 2 bezeichneten Höchstgrenzen sinn-
gemäß. Dabei ist als Ruhegehalt das Ru-
hegehalt zugrunde zu legen, das sich unter 
Einbeziehung der Zeiten einer Verwendung 
im öffentlichen Dienst einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit und auf der 
Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienst-
bezüge aus der Endstufe der nächsthöhe-
ren Besoldungsgruppe ergibt. 
 
(3) Verzichten Beamtinnen, Beamte, Ruhe-
standsbeamtinnen oder Ruhestandsbe-
amte bei ihrem Ausscheiden aus dem öf-
fentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Einrichtung auf eine 
Versorgung oder wird an deren Stelle eine 
Abfindung, Beitragserstattung oder ein 
sonstiger Kapitalbetrag gezahlt, so findet 
Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, 
dass an die Stelle der Versorgung der Be-
trag tritt, der vom Leistungsträger ansons-
ten zu zahlen wäre; erfolgt die Zahlung ei-
nes Kapitalbetrages, weil kein Anspruch 
auf laufende Versorgung besteht, so ist der 
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sich bei einer Verrentung des Kapitalbetra-
ges ergebende Betrag zugrunde zu legen. 
Satz 1 gilt nicht, wenn Beamtinnen, Be-
amte, Ruhestandsbeamtinnen oder Ruhe-
standsbeamte innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung der Verwendung oder der Be-
rufung in das Beamtenverhältnis den Kapi-
talbetrag zuzüglich der hierauf gewährten 
Zinsen an ihren Dienstherrn abführen. § 68 
Absatz 4 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Haben Beamtinnen, Beamte, Ruhe-
standsbeamtinnen oder Ruhestandsbe-
amte schon vor ihrem Ausscheiden aus 
dem zwischenstaatlichen oder überstaatli-
chen öffentlichen Dienst unmittelbar oder 
mittelbar Zahlungen aus dem Kapitalbetrag 
erhalten oder hat die zwischenstaatliche o-
der überstaatliche Einrichtung diesen durch 
Aufrechnung oder in anderer Form verrin-
gert, ist die Zahlung nach Absatz 3 in Höhe 
des ungekürzten Kapitalbetrages zu leis-
ten. 
 
(5) Erhalten Witwen, Witwer oder die Wai-
sen von Beamtinnen, Beamten, Ruhe-
standsbeamtinnen oder Ruhestandsbeam-
ten Hinterbliebenenbezüge von der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung, ruhen Witwen-, Witwer- oder Wai-
sengeld nach diesem Gesetz in Höhe des 
Betrages, der sich unter Anwendung der 
Absätze 1 und 2 nach dem entsprechenden 
Anteilsatz ergibt. Absatz 1 Satz 2, Absätze 
3, 4 und 6 finden entsprechende Anwen-
dung. 
 
(6) Der Ruhensbetrag darf die von der zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen Ein-
richtung gewährte Versorgung nicht über-
steigen. Den Ruhestandsbeamtinnen und -
beamten ist mindestens ein Betrag in Höhe 
von 20 Prozent ihres Ruhegehalts nach 
diesem Gesetz zu belassen. Satz 2 gilt 
nicht, wenn die Unterschreitung der Min-
destbelassung darauf beruht, dass 
 
1. das Ruhegehalt nach diesem Gesetz 

in Höhe des Betrages ruht, der einer 
Minderung des Prozentsatzes um 
1,79375 für jedes Jahr im zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Dienst 
entspricht, oder 
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2. Absatz 1 Satz 4 anzuwenden ist. 
 
(7) § 66 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 

§ 70 
Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen mit Entschädigung oder Versor-
gungsbezügen nach dem Abgeordne-

tenstatut des Europäischen Parlaments 
 
(1) Bezieht eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger eine Ent-
schädigung nach Artikel 10 des Beschlus-
ses 2005/684/EG des Europäischen Parla-
ments vom 28. September 2005 zur An-
nahme des Abgeordnetenstatuts des Euro-
päischen Parlaments (ABl. L 262 vom 
7. Oktober 2005 S. 1), ruhen ihre oder 
seine Versorgungsbezüge in Höhe von 
80 Prozent, höchstens aber in Höhe der 
Entschädigung. 
 
(2) Bezieht eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger Versor-
gungsbezüge nach Artikel 14, 15 und 17 
des Beschlusses 2005/684/EG, findet Ab-
satz 1 entsprechend Anwendung. Das 
Übergangsgeld nach Artikel 13 des Be-
schlusses 2005/684/EG zählt zu den Ver-
sorgungsbezügen.  
 

 § 70 
Zusammentreffen von Versorgungsbe-
zügen mit Entschädigung oder Versor-
gungsbezügen nach dem Abgeordne-

tenstatut des Europäischen Parlaments 
 
(1) Bezieht eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger eine Ent-
schädigung nach Artikel 10 des Beschlus-
ses 2005/684/EG des Europäischen Parla-
ments vom 28. September 2005 zur An-
nahme des Abgeordnetenstatuts des Euro-
päischen Parlaments (ABl. L 262 vom 
7. 10.2005 S. 1), ruhen ihre oder seine Ver-
sorgungsbezüge in Höhe von 80 Prozent, 
höchstens aber in Höhe der Entschädi-
gung. 
 
(2) unverändert 

§ 71 
Allgemeine Bestimmungen zur Anwen-
dung der Anrechnungs-, Kürzungs- und 

Ruhensvorschriften 
 
(1) Der Anwendung der Ruhensvorschrif-
ten nach den §§ 66 bis 70 gehen sonstige 
Anrechnungs- und Kürzungsvorschriften 
vor, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Beim Zusammentreffen von zwei Ver-
sorgungsbezügen mit Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen ist zunächst der 
neuere und dann der frühere Versorgungs-
bezug nach § 66 zu regeln. Bei der Rege-
lung des früheren Versorgungsbezugs ist 
dem Einkommen der nicht ruhende Teil des 
neueren Versorgungsbezugs hinzuzurech-
nen. Die Berechnungsreihenfolge ist umzu-
kehren, soweit dies für die Versorgungsbe-
rechtigten günstiger ist. Die Versorgungs-
berechtigten dürfen nicht besser gestellt 

 § 71 
Allgemeine Bestimmungen zur Anwen-
dung der Anrechnungs-, Kürzungs- und 

Ruhensvorschriften 
 
unverändert 
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werden, als wenn kein Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen bezogen würde. 
 
(3) Beim Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen und Renten ist § 66 mit 
der nach § 68 verbleibenden Gesamtver-
sorgung anzuwenden. 
 
(4) Beim Zusammentreffen von zwei Ver-
sorgungsbezügen mit einer Rente ist zu-
nächst der neuere Versorgungsbezug nach 
§ 68 Absatz 1 bis 5 und danach der frühere 
Versorgungsbezug unter Berücksichtigung 
des gekürzten neueren Versorgungsbe-
zugs nach § 67 zu regeln. Der hiernach ge-
kürzte frühere Versorgungsbezug ist unter 
Berücksichtigung des gekürzten neueren 
Versorgungsbezugs nach § 68 Absatz 1 bis 
5 zu regeln; für die Berechnung der Höchst-
grenze nach § 68 Absatz 2 ist hierbei die 
Zeit bis zum Eintritt des neueren Versor-
gungsfalls zu berücksichtigen. 
 
(5) Der nach § 69 berechnete Ruhensbe-
trag ist von den nach Anwendung der §§ 66 
bis 68 und § 70 verbleibenden Versor-
gungsbezügen abzuziehen. 
 
(6) Einmal-, Sonderzahlungen oder ähnli-
che Leistungen, die zusätzlich zu den in 
den §§ 66 bis 70 genannten Leistungen ge-
währt werden, sind bei Anwendung der Ru-
hens- und Anrechnungsvorschriften im je-
weiligen Auszahlungsmonat zu berücksich-
tigen. 
 
(7) Bis zum 31. Dezember 2016 erhöhen 
sich die bei der Anwendung von Ruhens-
vorschriften maßgeblichen Höchstgrenzen 
im Monat der Zahlung der Sonderzahlung 
nach dem Sonderzahlungsgesetz NRW 
vom 20. November 2003 (GV. NRW. S. 
696) in der jeweils geltenden Fassung um 
den Bemessungssatz des Grundbetrages 
dieser Sonderzahlung und um den Sonder-
betrag für Kinder. 
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§ 72 
Kürzung der Versorgungsbezüge nach 

der Ehescheidung 
 
(1) Sind bei der Durchführung eines Versor-
gungsausgleichs durch Entscheidung des 
Familiengerichts 
 
1. Anwartschaften in einer gesetzlichen 

Rentenversicherung nach § 1587b Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
in der bis zum 31. August 2009 gelten-
den Fassung oder 

2. Anrechte nach dem Versorgungsaus-
gleichsgesetz 

 
rechtskräftig begründet oder übertragen 
worden, werden die Versorgungsbezüge 
der oder des Ausgleichspflichtigen und ih-
rer oder seiner Hinterbliebenen nach An-
wendung von Ruhens-, Kürzungs- und An-
rechnungsvorschriften um den nach Absatz 
2 oder 3 berechneten Betrag gekürzt. Hat 
der Dienstherr Erstattungen nach § 5 des 
Bundesversorgungsteilungsgesetzes vom 
3. April 2009 (BGBl. I S. 700, 716) in der 
jeweils geltenden Fassung oder einer ver-
gleichbaren landesrechtlichen Regelung zu 
leisten, werden die Versorgungsbezüge 
der ausgleichspflichtigen Person und ihrer 
Hinterbliebenen entsprechend der Rege-
lung in Satz 1 gekürzt. Das Ruhegehalt, 
das die oder der Ausgleichspflichtige im 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Entschei-
dung des Familiengerichts über den Ver-
sorgungsausgleich erhält, wird erst ge-
kürzt, wenn der oder dem Ausgleichsbe-
rechtigten eine Leistung aus Anwartschaf-
ten oder Anrechten nach Satz 1 gewährt 
wird. Dies gilt jedoch nur, wenn der An-
spruch auf Ruhegehalt vor dem 
1. Juni 2013 entstanden ist und die Ent-
scheidung des Familiengerichts zu diesem 
Zeitpunkt bereits wirksam war. Das einer 
Vollwaise zu gewährende Waisengeld wird 
nicht gekürzt, wenn nach dem Recht der 
gesetzlichen Rentenversicherungen die 
Voraussetzungen für die Gewährung einer 
Waisenrente aus der Versicherung der o-
der des Ausgleichsberechtigten nicht erfüllt 
sind. 
 

 § 72 
Kürzung der Versorgungsbezüge nach 

der Ehescheidung 
 
unverändert 
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(2) Der Kürzungsbetrag für das Ruhegehalt 
berechnet sich aus dem Monatsbetrag der 
durch die Entscheidung des Familienge-
richts begründeten Anwartschaften oder 
übertragenen Anrechte. Dieser Monatsbe-
trag erhöht oder vermindert sich entspre-
chend den allgemeinen Anpassungen ge-
mäß § 84. Vom Zeitpunkt des Eintritts oder 
der Versetzung in den Ruhestand an, bei 
einer Ruhestandsbeamtin oder einem Ru-
hestandsbeamten vom Tag nach dem 
Ende der Ehezeit an, erhöht oder vermin-
dert sich der Kürzungsbetrag in dem Ver-
hältnis, in dem sich das Ruhegehalt vor An-
wendung von Ruhens-, Kürzungs- und An-
rechnungsvorschriften durch Anpassung 
der Versorgungsbezüge erhöht oder ver-
mindert. 
 
(3) Der Kürzungsbetrag für das Witwen-, 
Witwer- und Waisengeld berechnet sich 
aus dem Kürzungsbetrag nach Absatz 2 für 
das Ruhegehalt, das die Beamtin oder der 
Beamte erhalten hat oder hätte erhalten 
können, wenn sie oder er am Todestag we-
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzt worden wäre, nach den Anteilssät-
zen des Witwen-, Witwer- oder Waisengel-
des. 
 
(4) Ein Unterhaltsbeitrag nach § 27 wird 
nicht gekürzt. 
 
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 und 
des § 5 des Versorgungsausgleichs-Här-
teregelungsgesetzes in der bis zum 31. Au-
gust 2009 geltenden Fassung und der 
§§ 33 und 34 des Versorgungsausgleichs-
gesetzes steht die Zahlung des Ruhege-
halts der oder des Ausgleichspflichtigen für 
den Fall rückwirkender oder erst nachträg-
lich bekannt werdender Rentengewährung 
an die Ausgleichsberechtigte oder den 
Ausgleichsberechtigten unter dem Vorbe-
halt der Rückforderung. 
 

  

§ 73 
Abwendung der Kürzung der  

Versorgungsbezüge 
 

(1) Die Kürzung der Versorgungsbezüge 
nach § 72 kann von der Beamtin, dem Be-
amten, der Ruhestandsbeamtin oder dem 

 § 73 
Abwendung der Kürzung der  

Versorgungsbezüge 
 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

368 

Ruhestandsbeamten durch Zahlung eines 
Kapitalbetrages an den Dienstherrn abge-
wendet werden. 
 
(2) Als voller Kapitalbetrag wird der Betrag 
angesetzt, der auf Grund der Entscheidung 
des Familiengerichts zur Begründung der 
Anwartschaft auf die bestimmte Rente zu 
leisten gewesen wäre, erhöht oder vermin-
dert entsprechend den allgemeinen Anpas-
sungen gemäß § 84, die nach dem Tag, an 
dem die Entscheidung des Familienge-
richts ergangen ist, bis zum Tag der Zah-
lung des Kapitalbetrages eingetretenen 
sind. Vom Zeitpunkt des Eintritts oder der 
Versetzung in den Ruhestand an, bei einer 
Ruhestandsbeamtin oder einem Ruhe-
standsbeamten von dem Tag, an dem die 
Entscheidung des Familiengerichts ergan-
gen ist, erhöht oder vermindert sich der Ka-
pitalbetrag in dem Verhältnis, in dem sich 
das Ruhegehalt vor Anwendung von Ru-
hens-, Kürzungs- und Anrechnungsvor-
schriften durch Anpassung der Versor-
gungsbezüge erhöht oder vermindert. 
 
(3) Bei Zahlung eines Teilbetrages vermin-
dert sich die Kürzung der Versorgungsbe-
züge in dem entsprechenden Verhältnis. 
Der Betrag der teilweisen Zahlung soll den 
Monatsbetrag der Dienstbezüge der Beam-
tin oder des Beamten oder des Ruhegehal-
tes der Ruhestandsbeamtin oder des Ru-
hestandsbeamten nicht unterschreiten. 
 
(4) Ergeht nach der Scheidung eine Ent-
scheidung des Familiengerichts zur Abän-
derung des Wertausgleichs und sind Zah-
lungen nach Absatz 1 erfolgt, sind im Um-
fang der Abänderung zu viel gezahlte Be-
träge unter Anrechnung der nach § 72 an-
teilig errechneten Kürzungsbeträge zurück-
zuzahlen. 
 

§ 74 
Verlust und Erlöschen der Versorgung 

infolge Verurteilung 
 
(1) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, 
 

 § 74 
Verlust und Erlöschen der Versorgung 

infolge Verurteilung 
 
unverändert 
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1. gegen die wegen einer vor Beendigung 
des Beamtenverhältnisses begange-
nen Tat eine Entscheidung ergangen 
ist, die nach § 24 des Beamtenstatus-
gesetzes zum Verlust der Beamten-
rechte geführt hätte, oder 

2. die wegen einer nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses begangenen 
Tat durch ein deutsches Gericht im or-
dentlichen Strafverfahren  
a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu 

einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens zwei Jahren oder 

b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die 
nach den Vorschriften über Frie-
densverrat, Hochverrat, Gefähr-
dung des demokratischen Rechts-
staates oder Landesverrat und 
Gefährdung der äußeren Sicher-
heit strafbar ist, zu einer Freiheits-
strafe von mindestens sechs Mo-
naten verurteilt worden sind,  

 
verlieren mit der Rechtskraft der Entschei-
dung ihre Rechte als Ruhestandsbeamtin-
nen und Ruhestandsbeamte. Entsprechen-
des gilt, wenn Ruhestandsbeamtinnen und 
Ruhestandsbeamte auf Grund einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts 
gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein 
Grundrecht verwirkt haben. 
 
(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 
gelten entsprechend für Hinterbliebene, 
wobei an die Stelle des Verlustes der Ver-
sorgung das Erlöschen tritt. § 49 gilt sinn-
gemäß. 
 
(3) Der Verurteilung durch ein deutsches 
Gericht im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a steht die Verurtei-
lung durch ein ausländisches Gericht 
gleich, wenn wegen des der Verurteilung 
zugrunde liegenden Sachverhaltes auch im 
Geltungsbereich des deutschen Strafrechts 
ungeachtet etwaiger Verfahrenshinder-
nisse eine Freiheitsstrafe von mindestens 
zwei Jahren hätte verhängt werden kön-
nen.  
 
(4) §§ 29 und 30 des Landesbeamtenge-
setzes finden entsprechende Anwendung. 
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§ 75 
Verlust der Versorgungsbezüge bei  
Ablehnung einer erneuten Berufung 

 
Kommt eine Ruhestandsbeamtin oder ein 
Ruhestandsbeamter entgegen den Vor-
schriften der § 29 Absatz 2 und 3, § 30 Ab-
satz 3 oder § 31 Absatz 2 des Beamtensta-
tusgesetzes einer erneuten Berufung in 
das Beamtenverhältnis schuldhaft nicht 
nach, obwohl sie oder er auf die Folgen ei-
nes solchen Verhaltens schriftlich hinge-
wiesen worden ist, so verliert sie oder er für 
diese Zeit die Versorgungsbezüge. Die 
oberste Dienstbehörde stellt den Verlust 
der Versorgungsbezüge fest. Eine diszipli-
narrechtliche Verfolgung wird dadurch nicht 
ausgeschlossen. 
 

 § 75 
Verlust der Versorgungsbezüge bei  
Ablehnung einer erneuten Berufung 

 
unverändert 

§ 76 
Anzeigepflicht 

 
(1) Die Beschäftigungsstelle hat der die 
Versorgungsbezüge festsetzenden Stelle 
oder der die Versorgungsbezüge zahlen-
den Kasse jede Verwendung einer Versor-
gungsempfängerin oder eines Versor-
gungsempfängers unter Angabe der ge-
währten Bezüge oder Entgelte, ebenso 
jede spätere Änderung der Bezüge oder 
Entgelte sowie ihre Zahlungseinstellung 
sowie die Gewährung einer Versorgung un-
verzüglich anzuzeigen. 
 
(2) Die Versorgungsempfängerin oder der 
Versorgungsempfänger hat der in Absatz 1 
genannten Stelle oder Kasse 
 
1. die Verlegung des Wohnsitzes, 
2. den Bezug und jede Änderung der in 

§ 13 Absatz 4, § 16 Absatz 4, § 17, 
§ 26 Absatz 1 Satz 2, § 33 Absatz 2, 
§ 56 sowie der in §§ 66 bis 70 genann-
ten Einkünfte oder das Bestehen von 
Ansprüchen oder Anwartschaften auf 
die in diesen Vorschriften genannten 
Einkünfte, 

3. Änderungen des Familienstandes und  
4. die Erfüllung der allgemeinen Warte-

zeit nach dem Sechsten Buch Sozial-
gesetzbuch im Fall des § 12 sowie im 
Rahmen der §§ 59 bis 62 

 

 § 76 
Anzeigepflicht 

 
unverändert 
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umgehend anzuzeigen. Witwen und Witwer 
haben außerdem im Fall der Auflösung ei-
ner neuen Ehe den Erwerb und jede Ände-
rung eines neuen Versorgungs-, Unter-
halts- oder Rentenanspruchs (§ 33 Absatz 
5 Satz 2) mitzuteilen. Die Versorgungsemp-
fängerin oder der Versorgungsempfänger 
ist zudem verpflichtet, auf Verlangen der in 
Absatz 1 genannten Stelle oder Kasse 
Nachweise vorzulegen, Auskünfte zu ertei-
len oder der Erteilung erforderlicher Nach-
weise oder Auskünfte durch Dritte zuzu-
stimmen, die für die Festsetzung und Re-
gelung der Versorgungsbezüge erheblich 
sind. 
 
(3) Kommt die Versorgungsempfängerin o-
der der Versorgungsempfänger der ihr oder 
ihm nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 
Satz 2 und 3 auferlegten Verpflichtungen 
schuldhaft nicht nach, so kann ihr oder ihm 
die Versorgung ganz oder teilweise auf Zeit 
oder auf Dauer entzogen werden. Beim 
Vorliegen besonderer Verhältnisse kann 
die Versorgung durch die oberste Dienst-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle 
ganz oder teilweise wieder zuerkannt wer-
den. 
 

§ 77 
Anwendungsbereich 

 
Für die Anwendung des Abschnittes 6 gilt 
oder gelten 
 
1. ein Unterhaltsbeitrag nach § 18 als Ru-

hegehalt, 
2. ein Unterhaltsbeitrag nach § 44 als Ru-

hegehalt, außer für die Anwendung 
des § 74 Absatz 1, 

3. ein Unterhaltsbeitrag nach § 31 als 
Witwen-, Witwer- oder Waisengeld, 

4. ein Unterhaltsbeitrag nach § 49 und 
§ 74 Absatz 2 Satz 2 als Witwen-, Wit-
wer- oder Waisengeld, außer für die 
Anwendung des § 74 Absatz 2 Satz 1,  

5. ein Unterhaltsbeitrag nach § 26 und 
§ 48 als Witwen- oder Witwergeld, 

6. ein Unterhaltsbeitrag nach § 27 Absatz 
1 oder 2 als Witwen- oder Witwergeld, 
außer für die Anwendung des § 72, 

7. ein Unterhaltsbeitrag nach § 28 Absatz 
2 als Waisengeld, 

 § 77 
Anwendungsbereich 

 
unverändert 
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8. ein Unterhaltsbeitrag nach § 45 als 
Waisengeld, 

9. ein Unterhaltsbeitrag nach § 30 des 
Landesbeamtengesetzes sowie den 
§§ 74 Absatz 4 und 83 als Ruhegehalt, 
Witwen-, Witwer- oder Waisengeld, 

10. die Bezüge der nach § 32 des Deut-
schen Richtergesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Ap-
ril 1972 (BGBl. I S. 713) in der jeweils 
geltenden Fassung oder einer entspre-
chenden gesetzlichen Vorschrift nicht 
im Amt befindlichen Richterinnen oder 
Richter und Mitglieder einer obersten 
Rechnungsprüfungsbehörde als Ruhe-
gehalt und 

11. die Bezüge, die nach § 4 des Landes-
besoldungsgesetzes  gewährt werden, 
als Ruhegehalt;  

 
die Empfängerin und Empfänger dieser 
Versorgungsbezüge gelten als Ruhe-
standsbeamtinnen, Ruhestandsbeamte, 
Witwen, Witwer oder Waisen. 
 

Abschnitt 7 
Sondervorschriften 

 
§ 78 

Entzug der Hinterbliebenenversorgung 
 
(1) Die oberste Dienstbehörde kann Emp-
fängerinnen und Empfängern von Hinter-
bliebenenversorgung die Versorgungsbe-
züge auf Zeit oder auf Dauer ganz oder teil-
weise entziehen, wenn sie sich gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung 
im Sinne des Grundgesetzes betätigt ha-
ben. § 49 gilt sinngemäß. Die diese Maß-
nahme rechtfertigenden Tatsachen sind in 
einem Untersuchungsverfahren festzustel-
len, in dem die eidliche Vernehmung von 
Zeuginnen und Zeugen sowie Sachver-
ständigen zulässig und die Versorgungs-
empfängerin oder der Versorgungsempfän-
ger zu hören ist. 
 
(2) § 74 Absatz 2 Satz 1 bleibt unberührt. 
 
 
 
 
 

 Abschnitt 7 
Sondervorschriften 

 
§ 78 

Entzug der Hinterbliebenenversorgung 
 
unverändert 
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§ 79 
Hinterbliebenenversorgung im Fall der 

Tötung 
 
Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung 
besteht nicht für Personen, die den Tod der 
Beamtin, des Beamten, der Ruhestandsbe-
amtin oder des Ruhestandsbeamten vor-
sätzlich herbeigeführt haben. 
 

§ 80 
Nichtberücksichtigung der 

 Versorgungsbezüge 
 

Wird eine Versorgungsempfängerin oder 
ein Versorgungsempfänger im öffentlichen 
Dienst (§ 66 Absatz 6) verwendet, so sind 
ihre oder seine Bezüge oder Entgelte aus 
dieser Verwendung ohne Rücksicht auf die 
Versorgungsbezüge zu bemessen. Das 
Gleiche gilt für eine auf Grund der Verwen-
dung zu gewährende Versorgung. 
 

§ 79 
Hinterbliebenenversorgung im Fall der 

Tötung 
 
unverändert 
 
 
 
 
 

§ 80 
Nichtberücksichtigung der 

 Versorgungsbezüge 
 
unverändert 

Abschnitt 8 
Versorgung besonderer  

Beamtengruppen 
 

§ 81 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

 
(1) Für die Versorgung der Beamtinnen und 
Beamten auf Zeit und ihrer Hinterbliebenen 
gelten die Vorschriften für die Versorgung 
der Beamtinnen und Beamten auf Lebens-
zeit und ihrer Hinterbliebenen entspre-
chend, soweit in diesem Gesetz nichts an-
deres bestimmt ist. 
 
(2) Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, 
die eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von 
zehn Jahren zurückgelegt haben, beträgt 
das Ruhegehalt, wenn es für sie günstiger 
ist, nach einer Amtszeit von acht Jahren als 
Beamtin oder Beamter auf Zeit 33,48345 
Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge und steigt mit jedem weiteren vollen 
Amtsjahr als Beamtin oder Beamter auf Zeit 
um 1,91333 Prozent der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge bis zum Höchstruhegehalts-
satz von 71,75 Prozent. Als Amtszeit rech-
net hierbei auch die Zeit bis zur Dauer von 
fünf Jahren, die eine Beamtin oder ein Be-
amter auf Zeit im einstweiligen Ruhestand 

 Abschnitt 8 
Versorgung besonderer  

Beamtengruppen 
 

§ 81 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit 

 
unverändert 
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zurückgelegt hat. § 16 Absatz 2 findet An-
wendung. 
 
(3) Ein Übergangsgeld nach § 56 Absatz 1 
bis 5 wird nicht gewährt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte auf Zeit einer gesetzlichen 
Verpflichtung, ihr oder sein Amt nach Ab-
lauf der Amtszeit unter erneuter Berufung 
in das Beamtenverhältnis weiterzuführen, 
nicht nachkommt. 
 
(4) Führt die Beamtin oder der Beamte auf 
Zeit nach Ablauf ihrer oder seiner Amtszeit 
ihr oder sein bisheriges Amt unter erneuter 
Berufung als Beamtin oder als Beamter auf 
Zeit oder durch Wiederwahl für die folgende 
Amtszeit weiter, gilt für die Anwendung die-
ses Gesetzes das Beamtenverhältnis als 
nicht unterbrochen. Satz 1 gilt entspre-
chend für Beamtinnen und Beamte auf Zeit, 
die aus ihrem bisherigen Amt ohne Unter-
brechung in ein vergleichbares oder höher-
wertiges Amt unter erneuter Berufung als 
Beamtin oder Beamter auf Zeit gewählt 
werden. 
 
(5) Wird eine Beamtin oder ein Beamter auf 
Zeit wegen Dienstunfähigkeit entlassen, 
gelten die §§ 18 und 31 entsprechend. 
 
(6) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahl-
beamter auf Zeit wegen Dienstunfähigkeit 
in den Ruhestand versetzt, ist § 16 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 3 nicht anzuwenden, 
wenn sie oder er nach Ablauf ihrer oder sei-
ner Amtszeit ihr oder sein Amt weiterge-
führt hat, obwohl sie oder er dazu nicht ge-
setzlich verpflichtet war und mit Ablauf ihrer 
oder seiner Amtszeit bereits eine Versor-
gungsanwartschaft erworben hatte. § 15 
Absatz 1 Satz 1 findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Zeit vom Eintritt in den 
Ruhestand bis zum Ablauf des Monats der 
Vollendung des 60. Lebensjahres zu einem 
Drittel als ruhegehaltfähige Dienstzeit be-
rücksichtigt wird. 
 
(7) Wird eine Wahlbeamtin oder ein Wahl-
beamter auf Zeit abgewählt, erhält sie oder 
er bis zum Ablauf ihrer oder seiner Amts-
zeit, bei einem vorherigen Eintritt in den Ru-
hestand oder der Entlassung längstens bis 
zu diesem Zeitpunkt, Versorgung mit der 
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Maßgabe, dass das Ruhegehalt während 
der ersten fünf Jahre 71,75 Prozent der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 
Endstufe der Besoldungsgruppe, in der 
sich der Beamte zur Zeit seiner Abwahl be-
funden hat, beträgt. Die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit nach § 6 erhöht sich um bis zu 
fünf Jahre der Zeit, in der die Beamtin oder 
der Beamte Versorgung nach Satz 1 erhält; 
das Höchstruhegehalt nach Absatz 2 darf 
nicht überschritten werden.  
 
(8) Zeiten, während der eine Wahlbeamtin 
oder ein Wahlbeamter auf Zeit durch eine 
hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbil-
dung außerhalb der allgemeinen Schulbil-
dung Fachkenntnisse erworben hat, die für 
die Wahrnehmung des Amtes förderlich 
sind, sollen bis zu einer Gesamtzeit von 
vier Jahren als ruhegehaltfähig berücksich-
tigt werden, die Zeit einer Fachschulausbil-
dung einschließlich der Prüfungszeit bis zu 
1095 Tagen und die Zeit einer Hochschul-
ausbildung einschließlich der Prüfungszeit 
bis zu 855 Tagen, insgesamt höchstens bis 
zu 1095 Tagen. § 57 Absatz 5 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
 

§ 82 
Wissenschaftliches und künstlerisches 

Personal sowie  
hauptberufliches Leitungspersonal an 

Hochschulen im Beamtenverhältnis 
 
(1) Für die Versorgung der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer sowie des 
sonstigen wissenschaftlichen und künstleri-
schen Personals an Hochschulen im Be-
amtenverhältnis mit Bezügen nach § 87 Ab-
satz 2 des Landesbesoldungsgesetzes und 
ihrer Hinterbliebenen gelten die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. Satz 1 gilt 
auch für die Versorgung der Hochschulleh-
rerinnen und Hochschullehrer, der haupt-
beruflichen Leiterinnen, Leiter und Mitglie-
der von Leitungsgremien an Hochschulen 
im Beamtenverhältnis mit Bezügen nach 
der Besoldungsordnung W des Landesbe-
soldungsgesetzes und ihrer Hinterbliebe-
nen. 
 

 § 82 
Wissenschaftliches und künstlerisches 

Personal sowie  
hauptberufliches Leitungspersonal an 

Hochschulen im Beamtenverhältnis 
 
unverändert 
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(2) Ruhegehaltfähig ist auch die Zeit, in der 
Personen im Sinne des Absatzes 1 nach 
der Habilitation dem Lehrkörper einer 
Hochschule angehört haben. Als ruhegeh-
altfähig gilt auch die zur Vorbereitung für 
die Promotion benötigte Zeit bis zu zwei 
Jahren. Zeiten für die Erbringung der Habi-
litationsleistungen, sonstiger gleichwertiger 
wissenschaftlicher Leistungen oder einer 
Juniorprofessur, die im Beschäftigtenver-
hältnis verbracht wird, können bis zu drei 
Jahre berücksichtigt werden, es sei denn 
die Habilitationsordnung schreibt eine an-
dere Mindestzeit vor. Die nach erfolgrei-
chem Abschluss eines Hochschulstudiums 
vor der Ernennung zur Professorin, Junior-
professorin, Hochschuldozentin, Oberas-
sistentin, Oberingenieurin, Wissenschaftli-
chen oder Künstlerischen Assistentin sowie 
zum Professor, Juniorprofessor, Hoch-
schuldozenten, Oberassistenten, Oberin-
genieur, Wissenschaftlichen und Künstleri-
schen Assistenten liegende Zeit einer 
hauptberuflichen Tätigkeit, in der beson-
dere Fachkenntnisse erworben wurden, die 
für die Wahrnehmung des Amtes förderlich 
sind, sollen im Fall des § 36 Absatz 1 Num-
mer 4 bis 6 und Absatz 2 des Hochschulge-
setzes als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf 
Jahren in vollem Umfang, darüber hinaus 
bis zur Hälfte als ruhegehaltfähig berück-
sichtigt werden. Zeiten nach Satz 4 können 
insgesamt nicht über zehn Jahre hinaus als 
ruhegehaltfähig berücksichtigt werden. 
§ 13 gilt entsprechend. 
 
(3) Für Juniorprofessorinnen, Juniorprofes-
soren, Hochschuldozentinnen, Hochschul-
dozenten, Akademische Räte auf Zeit, Aka-
demische Oberräte auf Zeit, Oberassisten-
tinnen, Oberassistenten, Oberingenieurin-
nen, Oberingenieure, Wissenschaftliche 
und Künstlerische Assistentinnen und As-
sistenten beträgt das Übergangsgeld ab-
weichend von § 56 Absatz 1 Satz 1 für ein 
Jahr Dienstzeit das Einfache, insgesamt 
höchstens das Sechsfache der Besoldung 
des letzten Monats nach § 1 Absatz 4 Num-
mer 1 bis 4 des Landesbesoldungsgeset-
zes. 
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§ 83 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

 
Erleidet eine Ehrenbeamtin oder ein Ehren-
beamter einen Dienstunfall (§ 36), so hat 
sie oder er Anspruch auf ein Heilverfahren 
(§ 39). Außerdem kann ihr oder ihm Ersatz 
von Sachschäden (§ 38) und von der 
obersten Dienstbehörde oder der von ihr 
bestimmten Stelle ein nach billigem Ermes-
sen festzusetzender Unterhaltsbeitrag be-
willigt werden. Das gleiche gilt für die Hin-
terbliebenen. 
 

 § 83 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 

 
unverändert 

Abschnitt 9 
Anpassung der Versorgungsbezüge 

 
§ 84 

Allgemeine Anpassung 
 
(1) Wird die Besoldung allgemein ange-
passt, sind von demselben Zeitpunkt an die 
Versorgungsbezüge durch Gesetz entspre-
chend zu regeln. Als allgemeine Anpas-
sung gelten auch die Neufassung der 
Grundgehaltstabelle mit unterschiedlicher 
Änderung der Grundgehaltssätze und die 
allgemeine Erhöhung oder Verminderung 
der Besoldung um feste Beträge. 
 
(2) Die Neufassung der Grundgehaltsta-
belle auf Grund der Integration der Sonder-
zahlung in die monatlichen Bezüge gilt 
nicht als Anpassung der Versorgungsbe-
züge im Sinne von Absatz 1. 
 

 Abschnitt 9 
Anpassung der Versorgungsbezüge 

 
§ 84 

Allgemeine Anpassung 
 
unverändert 

Abschnitt X 
Anzuwendendes Recht, Übergangs- 

und Besitzstandsregelungen  
für am [Einfügen Tag des Inkrafttretens 

des Gesetzes] vorhandene Versor-
gungsempfängerinnen, Versorgungs-
empfänger, Beamtinnen und Beamte 

 
§ 85 

Besondere Bestandskraft für vorhan-
dene Versorgungsberechtigte 

 
(1) Der Versorgung der am [Einfügen Tag 
des Inkrafttretens des Gesetzes] vorhande-
nen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten sind der Ruhegehaltssatz, 

 Abschnitt 10 
Anzuwendendes Recht, Übergangs- 

und Besitzstandsregelungen  
für am [Einfügen Tag des Inkrafttretens 

des Gesetzes] vorhandene Versor-
gungsempfängerinnen, Versorgungs-
empfänger, Beamtinnen und Beamte 

 
§ 85 

Besondere Bestandskraft für vorhan-
dene Versorgungsberechtigte 

 
(1) unverändert 
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die ruhegehaltfähige Dienstzeit, die pro-
zentuale Verminderung des Ruhegehalts 
auf Grund vorzeitiger Ruhestandsverset-
zung und die Besoldungsgruppe, aus der 
sich das Ruhegehalt berechnet, wie sie 
sich aus der letzten bestandskräftigen 
Festsetzung vor dem [Einfügen Tag des In-
krafttretens des Gesetzes] unter Berück-
sichtigung der seither vorgenommenen An-
passungen der Versorgungsbezüge erge-
ben, zugrunde zu legen. Werden nach die-
sem Zeitpunkt neue Beweismittel bekannt, 
die einen dieser Werte betreffen, gelten die 
§§ 48, 49 und 51 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen entsprechend. Die Neufestset-
zung erfolgt nur in Bezug auf den betroffe-
nen Wert, dabei ist der Ruhegehaltssatz für 
am 31. Dezember 1991 vorhandene Beam-
tinnen und Beamte, Ruhestandsbeamtin-
nen und Ruhestandsbeamte nach § 88 zu 
ermitteln. Soweit noch keine Festsetzung 
erfolgt oder die letzte Festsetzung vor dem 
[Einfügen Tag des Inkrafttretens des Ge-
setzes] noch nicht bestandskräftig ist, ist 
bis zur Bestandskraft der Festsetzung oder 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 
die Festsetzung das am [Einfügen Tag vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes]) geltende 
Recht anzuwenden. Nach Eintritt der Be-
standskraft oder Rechtskraft gilt Satz 1 ent-
sprechend. § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und § 16 Absatz 3 bleiben unberührt. Für 
frühere Beamtinnen und Beamte, die am 
[Einfügen Tag des Inkrafttretens des Ge-
setzes] einen Unterhaltsbeitrag erhalten, 
der nicht auf einem Dienstunfall beruht, gel-
ten die Sätze 1 bis 3 entsprechend für die 
festgesetzten Unterhaltsbeiträge. 
 
(2) Beruht die Versorgung auf einem Beam-
tenverhältnis, das vor dem 1. Januar 1966 
begründet wurde, ist § 68 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass der zu berücksichti-
gende Rentenbetrag um 40 Prozent gemin-
dert und neben den Renten mindestens ein 
Betrag von 40 Prozent der Versorgungsbe-
züge belassen wird. Der Ausgleichsbetrag 
nach Artikel 2 § 2 Absatz 1 des 2. Haus-
haltsstrukturgesetzes vom 22. Dezember 
1981 (BGBl. I S. 1523), das durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 29. Juni 1998 (BGBl. I 
S. 1666) geändert worden ist, darf den sich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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aus § 68 ergebenden Ruhensbetrag nicht 
übersteigen. Der Ausgleichsbetrag vermin-
dert sich um die Hälfte des Betrags, um den 
sich die Versorgungsbezüge auf Grund ei-
ner allgemeinen Anpassung der Bezüge 
nach § 84 erhöhen; er ist auf die Mindest-
belassung nach Satz 2 anzurechnen. § 12, 
§ 16 Absatz 4 und § 68 Absatz 4 gelten 
nicht für am 1. Oktober 1994 vorhandene 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands-
beamte. Bei am 1. Januar 2002 vorhande-
nen Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamten bleiben bei der Anwendung 
des § 68 Renten nach § 68 Absatz 1 Num-
mer 4 außer Ansatz. 
 
(3) Für die am [Einfügen Tag des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] vorhandenen Hinter-
bliebenen, die Witwen-, Witwer- oder Wai-
sengeld erhalten, gelten Absatz 1 Sätze 1 
bis 4 und Absatz 2 entsprechend, auch für 
den für die Höhe des Witwen- oder Witwer-
geldes maßgeblichen Prozentsatz. § 24 
Absatz 1 Satz 2 bis 4, § 27 Absatz 4 Satz 
3, § 29 Absatz 1 Satz 3 und § 33 bleiben 
unberührt. Für die am [Einfügen Tag des In-
krafttretens des Gesetzes] vorhandenen 
Hinterbliebenen, die einen Unterhaltsbei-
trag erhalten, der nicht auf einem Dienstun-
fall beruht, gelten die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend für die festgesetzten Unterhalts-
beiträge. 
 
(4) Für die am [Einfügen Tag des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] vorhandenen Unfallfür-
sorgeberechtigten steht ein vor dem [Einfü-
gen Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
erlittener Dienstunfall oder Einsatzunfall 
dem Dienstunfall oder Einsatzunfall im 
Sinne dieses Gesetzes gleich. Auf die am 
31. Dezember 1991 vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten, denen auf Grund eines 
bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen Dienst-
unfalls ein Unfallausgleich gewährt wird, 
findet § 35 des Beamtenversorgungsgeset-
zes in der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung Anwendung. Für das Un-
fallruhegehalt gilt Absatz 1 entsprechend, 
für die Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
Absatz 3. Ein vor dem [Einfügen Tag des 
Inkrafttretens des Gesetzes] gewährter 
Hilflosigkeitszuschlag nach § 34 Absatz 2 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

 (3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Für die am [Einfügen Tag des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] vorhandenen Unfallfür-
sorgeberechtigten steht ein vor dem [Einfü-
gen Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
erlittener Dienstunfall oder Einsatzunfall 
dem Dienstunfall oder Einsatzunfall im 
Sinne dieses Gesetzes gleich. Auf die am 
31. Dezember 1991 vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten, denen auf Grund eines 
bis zu diesem Zeitpunkt erlittenen Dienst-
unfalls ein Unfallausgleich gewährt wird, 
findet § 35 des Beamtenversorgungsgeset-
zes in der bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung Anwendung. Für das Un-
fallruhegehalt gilt Absatz 1 entsprechend, 
für die Unfall-Hinterbliebenenversorgung 
Absatz 3. Ein vor dem [Einfügen Tag des 
Inkrafttretens des Gesetzes] gewährter 
Hilflosigkeitszuschlag nach § 34 Absatz 2 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
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vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234), das 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 234) geändert worden 
ist, wird weitergewährt und bei allgemeinen 
Änderungen der Versorgungsbezüge ent-
sprechend angepasst. Für die Mindestver-
sorgung nach § 14 Absatz 4 des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes vom 16. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 234), das durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 234) geändert worden ist, gilt Satz 
4 sinngemäß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gilt nicht 
für am [Einfügen Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes] bereits vorhandene Versor-
gungsberechtigte und ihre Hinterbliebenen.  
 

vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Än-
derung des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes und des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 17. März 2016 (GV. NRW. 
S. 182) geändert worden ist, wird weiterge-
währt und bei allgemeinen Änderungen der 
Versorgungsbezüge entsprechend ange-
passt. Für die Mindestversorgung nach § 
14 Absatz 4 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 234), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Änderung des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes und des Über-
geleiteten Besoldungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 17. März 
2016 (GV. NRW. S. 182) geändert worden 
ist, gilt Satz 4 sinngemäß. 
 
(5) unverändert 

(6) In Versorgungsfällen, die vor dem 1. Ja-
nuar 2017 eingetreten sind, erhöhen sich 
Ausgleichs- und Überleitungszulagen, An-
passungszuschläge, der Strukturausgleich, 
Erhöhungszuschläge, Zuschüsse und 
sonstige Zulagen, die nach früherem Bun-
des- oder Landesrecht zu den ruhegehalt-
fähigen Bezügebestandteilen zählen und 
der Berechnung der Versorgungsbezüge 
zugrunde liegen, in entsprechender An-
wendung des § 91 Absatz 9 des Landesbe-
soldungsgesetzes, wenn sich diese nicht 
nach den im Zusammenhang mit dem Ein-
bau der Sonderzahlung am 1. Januar 2017 
erhöhten Bezügen bemessen. Liegen der 
Berechnung der Versorgungsbezüge 
Grundgehälter der weggefallenen Besol-
dungsgruppen A 12a und A 13a zugrunde, 
werden diese am 1. Januar 2017 um 2,5 
Prozent erhöht. Die nach Satz 1 und 2 er-
höhten Bezügebestandteile sind mit den 
nach § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 jeweils 
maßgeblichen Faktoren zu vervielfältigen. 
 

 (6) In Versorgungsfällen, die vor dem 1. Ja-
nuar 2017 eingetreten sind, erhöhen sich 
Ausgleichs- und Überleitungszulagen, An-
passungszuschläge, der Strukturausgleich, 
Erhöhungszuschläge, Zuschüsse und 
sonstige Zulagen, die nach früherem Bun-
des- oder Landesrecht zu den ruhegehalt-
fähigen Bezügebestandteilen zählen und 
der Berechnung der Versorgungsbezüge 
zugrunde liegen, in entsprechender An-
wendung des § 91 Absatz 9 des Landesbe-
soldungsgesetzes, wenn sich diese nicht 
nach den im Zusammenhang mit dem Ein-
bau der Sonderzahlung am 1. Januar 2017 
erhöhten Bezügen bemessen. Wenn diese 
der Berechnung der Versorgungsbezüge 
zugrunde liegen, werden die Grundgehälter 
der weggefallenen Besoldungsgruppen A 2 
bis A 4 am 1. Januar 2017 um 5 Prozent 
und die Grundgehälter der weggefallenen 
Besoldungsgruppen A 12a und A 13a am 
1. Januar 2017 um 2,5 Prozent erhöht. Die 
nach Satz 1 und 2 erhöhten Bezügebe-
standteile sind mit den nach § 5 Absatz 1 
Satz 3 und 4 jeweils maßgeblichen Fakto-
ren zu vervielfältigen. 
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§ 86 
Versorgung zukünftiger Hinterbliebener 
vorhandener Versorgungsberechtigter 

 
(1) Die Versorgungsbezüge der am [Einfü-
gen Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
vorhandenen Ruhestandsbeamtinnen und 
-beamten sind für die zukünftige Hinterblie-
benenversorgung zugrunde zu legen. 
 
(2) § 85 Absatz 3 Satz 1 gilt im Fall des § 33 
Absatz 5 Satz 1 entsprechend, soweit der 
frühere Anspruch vor dem [Einfügen Tag 
des Inkrafttretens des Gesetzes] entfallen 
ist.  
 

§ 87 
Übergangsregelung für vorhandene  

Beamtinnen und Beamte 
 
(1) Die Rechtsverhältnisse der am [Einfü-
gen Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
vorhandenen Beamtinnen und Beamten re-
geln sich nach diesem Gesetz mit folgen-
den Maßgaben: 
 
1. Für Beamtinnen und Beamte, denen 

erstmals vor dem 1. Januar 1999 ein 
Amt im Sinn des § 36 Bundesbeamten-
gesetz in der bis zum 31. Dezember 
1998 geltenden Fassung oder des ent-
sprechenden Landesrechts übertragen 
war, finden § 4 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, § 7 und § 14 Absatz 6 des Be-
amtenversorgungsgesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung Anwendung; 

2. wurden Zeiten einer Verwendung im 
Sinne des § 69 erstmals vor dem 1. Ja-
nuar 1999 zurückgelegt, ist § 56 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der 
bis zum 30. September 1994 gelten-
den Fassung anzuwenden, es sei 
denn, die Anwendung des § 56 des Be-
amtenversorgungsgesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung ist für die Versorgungsemp-
fängerin oder den Versorgungsemp-
fänger günstiger, § 88 Absatz 4 bleibt 
unberührt; 

3. für Beurlaubungen ohne Dienstbe-
züge, die vor dem [Einfügen Tag des 
Inkrafttretens des Gesetzes] bewilligt  

 § 86 
Versorgung zukünftiger Hinterbliebener 
vorhandener Versorgungsberechtigter 

 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 87 
Übergangsregelung für vorhandene  

Beamtinnen und Beamte 
 
(1) Die Rechtsverhältnisse der am [Einfü-
gen Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
vorhandenen Beamtinnen und Beamten re-
geln sich nach diesem Gesetz mit folgen-
den Maßgaben: 
 
1. Für Beamtinnen und Beamte, denen 

erstmals vor dem 1. Januar 1999 ein 
Amt im Sinne des § 36 des Bundesbe-
amtengesetzes in der bis zum 31. De-
zember 1998 geltenden Fassung oder 
des entsprechenden Landesrechts 
übertragen war, finden § 4 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3, § 7 und § 14 Absatz 
6 des Beamtenversorgungsgesetzes 
in der bis zum 31. Dezember 1998 gel-
tenden Fassung Anwendung; 

2. wurden Zeiten einer Verwendung im 
Sinne des § 69 erstmals vor dem 1. Ja-
nuar 1999 zurückgelegt, ist § 56 des 
Beamtenversorgungsgesetzes in der 
bis zum 30. September 1994 gelten-
den Fassung anzuwenden, es sei 
denn, die Anwendung des § 56 des Be-
amtenversorgungsgesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 1998 geltenden 
Fassung ist für die Versorgungsemp-
fängerin oder den Versorgungsemp-
fänger günstiger, § 88 Absatz 4 bleibt 
unberührt; 

3. für Beurlaubungen ohne Dienstbe-
züge, die vor dem [Einfügen Tag des 
Inkrafttretens des Gesetzes] bewilligt  
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und angetreten wurden, gilt der bishe-
rige § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5, 
Halbsatz 2 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 234), das durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 234) geändert worden ist; 

 
 
 
 
4. für vor dem [Einfügen Tag des Inkraft-

tretens des Gesetzes] vorhandene Be-
amtinnen und Beamten kann die Zeit, 
während der sie vor der Berufung in 
das Beamtenverhältnis als Rechtsan-
wältinnen oder Rechtsanwälte sowie 
Notarinnen und Notare tätig gewesen 
sind, als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, jedoch höchs-
tens bis zur Hälfte und nicht über zehn 
Jahre hinaus. § 13 Absatz 3 und 4 fin-
det Anwendung; 

5. Zeiten der Verwendung einer Beamtin 
oder eines Beamten aus dem früheren 
Bundesgebiet zum Zweck der Aufbau-
hilfe im Beitrittsgebiet bis zum 31. De-
zember 1995 werden doppelt als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeiten berücksich-
tigt, sofern sie ohne Unterbrechung 
mindestens ein Jahr gedauert haben; 

6.  Zeiten einer Altersteilzeit, die vor dem 
31. Dezember 2012 nach § 65 des 
Landesbeamtengesetzes vom 21. Ap-
ril 2009 (GV.NRW. S. 224) in der bis 
zum 31. Mai 2013 geltenden Fassung 
angetreten wurde, sind zu neun Zehn-
teln der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, 
die der Bemessung der ermäßigten Ar-
beitszeit während der Altersteilzeit zu-
grunde gelegt worden ist; 

7. § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gilt 
nicht für Anwartschaften, die vor dem 
[Einfügen Tag des Inkrafttreten des 
Gesetzes] bereits erworben wurden. 

 
(2) Für die am [Einfügen Tag des Inkrafttre-
ten des Gesetzes] vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten, die bereits am 1. Januar 
1977 vorhanden waren, können zum Aus-
gleich von Härten Zeiten, die nach dem bis 
zum 31. Dezember 1976 geltenden Recht 
ruhegehaltfähig waren, als ruhegehaltfähig 

und angetreten wurden, gilt der bishe-
rige § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5, 
Halbsatz 2 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 234), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Änderung des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
und des Übergeleiteten Besoldungs-
gesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 17. März 2016 (GV. 
NRW. S. 182) geändert worden ist; 

4. für vor dem [Einfügen Tag des Inkraft-
tretens des Gesetzes] vorhandene Be-
amtinnen und Beamten kann die Zeit, 
während der sie vor der Berufung in 
das Beamtenverhältnis als Rechtsan-
wältinnen oder Rechtsanwälte sowie 
Notarinnen und Notare tätig gewesen 
sind, als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
berücksichtigt werden, jedoch höchs-
tens bis zur Hälfte und nicht über zehn 
Jahre hinaus. § 13 Absatz 3 und 4 fin-
det Anwendung; 

5. Zeiten der Verwendung einer Beamtin 
oder eines Beamten aus dem früheren 
Bundesgebiet zum Zweck der Aufbau-
hilfe im Beitrittsgebiet bis zum 31. De-
zember 1995 werden doppelt als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeiten berücksich-
tigt, sofern sie ohne Unterbrechung 
mindestens ein Jahr gedauert haben; 

6.  Zeiten einer Altersteilzeit, die vor dem 
31. Dezember 2012 nach § 65 des 
Landesbeamtengesetzes vom 21. Ap-
ril 2009 (GV.NRW. S. 224) in der bis 
zum 31. Mai 2013 geltenden Fassung 
angetreten wurde, sind zu neun Zehn-
teln der Arbeitszeit ruhegehaltfähig, 
die der Bemessung der ermäßigten Ar-
beitszeit während der Altersteilzeit zu-
grunde gelegt worden ist; 

7. § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gilt 
nicht für Anwartschaften, die vor dem 
[Einfügen Tag des Inkrafttreten des 
Gesetzes] bereits erworben wurden. 

 
(2) unverändert 
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galten oder als ruhegehaltfähig berücksich-
tigt werden konnten und vor dem 1. Ja-
nuar 1977 zurückgelegt worden sind, im 
Anwendungsbereich des bis zum 31. De-
zember 1976 geltenden Rechts als ruhe-
gehaltfähig berücksichtigt werden. Die Ent-
scheidung trifft das Finanzministerium oder 
die von ihm bestimmte Stelle. 
 

§ 88 
Ruhegehaltssatz für am  

31. Dezember 1991 vorhandene  
Beamtinnen und Beamte 

 
(1) Hat das Beamtenverhältnis, aus dem 
die Beamtin oder der Beamte in den Ruhe-
stand tritt oder in den Ruhestand versetzt 
wird, oder ein unmittelbar vorangegange-
nes anderes öffentlich-rechtliches Dienst-
verhältnis bereits am 31. Dezember 1991 
bestanden, bleibt der zu diesem Zeitpunkt 
erreichte Ruhegehaltssatz gewahrt, wobei 
sich die Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes 
nach dem bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Recht richtet. Die Begrenzung der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeiten auf Zeiten 
nach Vollendung des 17. Lebensjahres so-
wie § 14 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 und 3 
des Beamtenversorgungsgesetzes in sei-
ner jeweils vom 1. August 1984 bis zum 31. 
Dezember 1991 geltenden Fassung finden 
hierbei keine Anwendung. Der sich nach 
Satz 1 und 2 ergebende Ruhegehaltssatz 
steigt mit jedem Jahr, das ab dem 1. Januar 
1992 nach dem von diesem Zeitpunkt an 
geltenden Recht als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zurückgelegt wird, um ein Pro-
zent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. 
Der auf diese Weise ermittelte Ruhege-
haltssatz ist mit dem Faktor 0,95667 zu ver-
vielfältigen und darf den Höchstsatz von 
71,75 Prozent nicht übersteigen. Insoweit 
gelten § 16 Absatz 1 Satz 2 und 3 entspre-
chend. Bei der Anwendung von Satz 3 blei-
ben Zeiten bis zur Vollendung einer zehn-
jährigen ruhegehaltfähigen Dienstzeit au-
ßer Betracht. § 13 Absatz 1 des Beamten-
versorgungsgesetzes in der bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Fassung fin-
det Anwendung. § 16 Absatz 2 findet An-
wendung. 
 

 § 88 
Ruhegehaltssatz für am  

31. Dezember 1991 vorhandene  
Beamtinnen und Beamte 

 
unverändert 
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(2) Für die Beamtinnen und Beamten auf 
Zeit, deren Beamtenverhältnis über den 31. 
Dezember 1991 hinaus fortbesteht, ist § 66 
Absatz 2, 4 und 6 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der bis zum 31. Dezem-
ber 1991 geltenden Fassung anzuwenden. 
Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(3) Der sich nach Absatz 1 oder 2 erge-
bende Ruhegehaltssatz wird der Berech-
nung des Ruhegehaltes zugrunde gelegt, 
wenn er höher ist als der Ruhegehaltssatz, 
der sich nach diesem Gesetz für die ge-
samte ruhegehaltfähige Dienstzeit ergibt.  
Der sich nach Absatz 1 ergebende Ruhe-
gehaltssatz darf den Ruhegehaltssatz, der 
sich nach dem bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Recht ergäbe, nicht übersteigen. 
Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend.  
 
(4) Errechnet sich der Ruhegehaltssatz 
nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 
Satz 2, oder nach Absatz 2, ist entspre-
chend diesen Vorschriften auch der Ruhe-
gehaltssatz für die Höchstgrenzen nach 
§ 67 Absatz 2 und § 68 Absatz 2 zu berech-
nen. Bei Zeiten im Sinne des § 69 Absatz 
1, die bis zum 31. Dezember 1991 zurück-
gelegt sind, ist § 56 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Fassung anzuwenden. 
Soweit Zeiten im Sinne des § 69 Absatz 1 
nach diesem Zeitpunkt zurückgelegt sind, 
ist § 56 des Beamtenversorgungsgesetzes 
in der vom 1. Januar 1992 an geltenden 
Fassung mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle des Prozentsatzes von 
1,875 der Prozentsatz von 1,0 und an die 
Stelle des Prozentsatzes von 2,5 der Pro-
zentsatz von 1,33 tritt. Errechnet sich der 
Versorgungsbezug nach Absatz 2, ist § 56 
des Beamtenversorgungsgesetzes in der 
bis zum 31. Dezember 1991 geltenden 
Fassung anzuwenden. In Fällen der Sätze 
2 bis 4 wird bei der Berechnung des Ru-
hensbetrages auch die Dienstzeit bei einer 
zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung 
berücksichtigt, die über volle Jahre hinaus-
geht. § 16 Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entspre-
chend. 
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(5) Die Berücksichtigung der Zeit einer Kin-
dererziehung für ein vor dem 1. Ja-
nuar 1992 geborenes Kind richtet sich nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 4 und 5 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes in der bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden Fassung. Für nach 
dem 31. Dezember 1991 innerhalb des Be-
amtenverhältnisses geborene Kinder gel-
ten hinsichtlich der Kindererziehungszeit 
§ 59 Absatz 1 bis 4, 7 und 8 auch dann, 
wenn die Berechnung des Ruhegehaltssat-
zes nach dem bis zum 31. Dezember 1991 
geltenden Recht vorzunehmen ist. 
 
(6) Bei der Anwendung des Absatzes 1 
bleibt der am 31. Dezember 1991 erreichte 
Ruhegehaltssatz auch dann gewahrt, wenn 
dem Beamtenverhältnis, aus dem die Be-
amtin oder der Beamte in den Ruhestand 
tritt oder in den Ruhestand versetzt wird, 
mehrere öffentlich-rechtliche Dienstverhält-
nisse in unmittelbarem zeitlichen Zusam-
menhang mit dem am 31. Dezember 1991 
bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis vorangegangen sind. Einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis steht 
ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne von 
§ 5 Absatz 1 Nummer 2 und § 6 Absatz 1 
Nummer 2 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch gleich. 
 

§ 89 
Erneute Berufung in das Beamtenver-

hältnis 
 
Im Fall der erneuten Berufung in das Beam-
tenverhältnis nach §§ 29, 30 Absatz 3 oder 
31 Absatz 2 des Beamtenstatusgesetzes 
bleibt der am Tag vor dieser Berufung vor 
Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und 
Anrechnungsvorschriften zustehende Be-
trag des Ruhegehaltes gewahrt. Bei erneu-
tem Ruhestand werden die ruhegehaltfä-
hige Dienstzeit und das Ruhegehalt nach 
dem im Zeitpunkt der erneuten Zurruheset-
zung geltenden Recht berechnet. Für die 
Anwendung des § 88 Absatz 1 gilt die Zeit 
des Ruhestandes nicht als Unterbrechung 
des Beamtenverhältnisses. Dabei ist die 
Zeit im Ruhestand nicht ruhegehaltfähig. 
Das höhere Ruhegehalt wird gezahlt.  
 
 

 § 89 
Erneute Berufung in das Beamtenver-

hältnis 
 
unverändert 
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§ 90 
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, wissenschaftliche Assistentin-
nen und Assistenten, Lektorinnen und 

Lektoren 
 
(1) Auf die Versorgung der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, Wissenschaft-
lichen Assistentinnen und Assistenten, 
Lektorinnen und Lektoren im Sinne des Ka-
pitels I, Abschnitt V, Titel 3 des Beamten-
rechtsrahmengesetzes in der vor dem 
30. Januar 1976 geltenden Fassung, die 
nicht als Professorinnen und Professoren 
oder als Hochschulassistentinnen und 
Hochschulassistenten übernommen wor-
den sind, und ihrer Hinterbliebenen finden 
die für Beamtinnen und Beamte auf Le-
benszeit, auf Probe oder auf Widerruf gel-
tenden Vorschriften dieses Gesetzes nach 
Maßgabe der bis zum 31. Dezember 1976 
geltenden landesrechtlichen Vorschriften 
Anwendung. § 82 Absatz 2 Satz 1 gilt ent-
sprechend. 
 

§ 90 
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer, wissenschaftliche Assistentin-
nen und Assistenten, Lektorinnen und 

Lektoren 
 
(1) unverändert 

(2) Für Professorinnen und Professoren, 
die nach dem 31. Dezember 1976 von ihren 
amtlichen Pflichten entbunden werden 
(Entpflichtung), und ihre Hinterbliebenen 
gilt Folgendes: 
 
1. Die §§ 66 bis 73, 76 und 80 finden An-

wendung, wobei die Bezüge der ent-
pflichteten Professorinnen und Profes-
soren als Ruhegehalt und die Empfän-
gerinnen und Empfänger als Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amte gelten; § 80 gilt nicht für entpflich-
tete Hochschullehrerrinnen und Hoch-
schullehrer, welche die Aufgaben der 
von ihnen bis zur Entpflichtung innege-
habten Stelle vertretungsweise wahr-
genommen haben; 

2. die Bezüge der entpflichteten Profes-
sorinnen und Professoren gelten unter 
Hinzurechnung des der oder dem Ent-
pflichteten zustehenden, mindestens 
des zuletzt vor einer Überleitung nach 
dem nach § 72 des Hochschulrahmen-
gesetzes erlassenen Landesgesetz 
zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kol-
leggeldpauschale) als Höchstgrenze 

 (2) Für Professorinnen und Professoren, 
die nach dem 31. Dezember 1976 von ihren 
amtlichen Pflichten entbunden werden 
(Entpflichtung), und ihre Hinterbliebenen 
gilt Folgendes: 
 
1. Die §§ 66 bis 73, 76 und 80 finden An-

wendung, wobei die Bezüge der ent-
pflichteten Professorinnen und Profes-
soren als Ruhegehalt und die Empfän-
gerinnen und Empfänger als Ruhe-
standsbeamtinnen und Ruhestandsbe-
amte gelten; § 80 gilt nicht für entpflich-
tete Hochschullehrerrinnen und Hoch-
schullehrer, welche die Aufgaben der 
von ihnen bis zur Entpflichtung innege-
habten Stelle vertretungsweise wahr-
genommen haben; 

2. die Bezüge der entpflichteten Profes-
sorinnen und Professoren gelten unter 
Hinzurechnung des der oder dem Ent-
pflichteten zustehenden, mindestens 
des zuletzt vor einer Überleitung nach 
dem nach § 72 des Hochschulrahmen-
gesetzes erlassenen Landesgesetz 
zugesicherten Vorlesungsgeldes (Kol-
leggeldpauschale) als Höchstgrenze 
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im Sinne des § 66 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 und 3; 

3. für die Versorgung der Hinterbliebenen 
einer entpflichteten Hochschullehrerin 
oder eines entpflichteten Hochschul-
lehrers gilt dieses Gesetz mit der Maß-
gabe, dass sich die Bemessung des 
den Hinterbliebenenbezügen zu-
grunde zu legenden Ruhegehaltes so-
wie die Bemessung des Sterbe-, Wit-
wen-, Witwer- und Waisengeldes der 
Hinterbliebenen nach dem vor dem 1. 
Januar 1977 geltenden Landesrecht 
bestimmt. Für die Anwendung des § 23 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und des 
§ 28 Absatz 2 gelten die entpflichteten 
Professorinnen und Professoren als 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte. 

 
(3) Die Versorgung der Hinterbliebenen ei-
ner nach dem nach § 72 des Hochschulrah-
mengesetzes erlassenen Landesgesetz 
übergeleiteten Professorin oder eines ent-
sprechenden Professors, die oder der ei-
nen Antrag nach § 76 Absatz 2 des Hoch-
schulrahmengesetzes nicht gestellt hat, re-
gelt sich nach § 82, wenn die Professorin 
oder der Professor vor der Entpflichtung 
verstorben ist. 
 
(4) Auf das den Hinterbliebenenbezügen 
nach Absatz 2 Nummer 3 zugrunde lie-
gende, nach dem vor dem 1. Januar 1977 
geltenden Landesrecht errechnete fiktive 
Ruhegehalt ist § 88 Absatz 1 Satz 4 sinn-
gemäß anzuwenden. 
 

im Sinne des § 66 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 und 3; 

3. für die Versorgung der Hinterbliebenen 
einer entpflichteten Hochschullehrerin 
oder eines entpflichteten Hochschul-
lehrers gilt dieses Gesetz mit der Maß-
gabe, dass sich die Bemessung des 
den Hinterbliebenenbezügen zu-
grunde zu legenden Ruhegehaltes so-
wie die Bemessung des Sterbe-, Wit-
wen-, Witwer- und Waisengeldes der 
Hinterbliebenen nach dem vor dem 1. 
Januar 1977 geltenden Landesrecht 
bestimmt. Für die Anwendung des § 23 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und des 
§ 28 Absatz 2 gelten die entpflichteten 
Professorinnen und Professoren als 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte. 

 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 

§ 91 
Übergangsregelungen zur Anhebung 

des Ruhestandseintrittsalters 
 
(1) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem [Einfügen Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes] nach § 33 Absatz 3 Nummer 1 
des Landesbeamtengesetzes in den Ruhe-
stand versetzt werden, ist § 16 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass an die Stelle des Erreichens 
der gesetzlichen Altersgrenze die Vollen-
dung des 65. Lebensjahrs tritt, wenn sie vor 
Ablauf des 31. Dezember 2012 eine Alters-

 § 91 
Übergangsregelungen zur Anhebung 

des Ruhestandseintrittsalters 
 
(1) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem [Einfügen: Tag vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes] nach § 33 Absatz 3 Nummer 
1 des Landesbeamtengesetzes in den Ru-
hestand versetzt werden, ist § 16 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass an die Stelle des Erreichens 
der gesetzlichen Altersgrenze die Vollen-
dung des 65. Lebensjahrs tritt, wenn sie vor 
Ablauf des 31. Dezember 2012 eine Alters-
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teilzeitbeschäftigung nach § 65 des Lan-
desbeamtengesetzes in der bis zum 
31. Mai 2013 geltenden Fassung angetre-
ten haben und am 1. August 2013 voll vom 
Dienst frei gestellt sind. In den Fällen des 
§ 16 Absatz 2 Satz 6 tritt für Beamtinnen 
und Beamte, die vor dem 1. Januar 1964 
geboren sind, an die Stelle der Vollendung 
des 67. Lebensjahres die in § 31 Absatz 2 
Satz 2 des Landesbeamtengesetzes ge-
nannte Altersgrenze. 
 
(2) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem [Einfügen Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes] wegen Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einem Dienstunfall beruht, in den 
Ruhestand versetzt werden, ist § 16 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 3 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass an die Stelle der Vollendung 
des 65. Lebensjahres, wenn sie nach dem 
31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 
2025 in den Ruhestand versetzt werden, 
das Erreichen des folgenden Lebensalters 
tritt: 
 

teilzeitbeschäftigung nach § 65 des Lan-
desbeamtengesetzes in der bis zum 
31. Mai 2013 geltenden Fassung angetre-
ten haben und am 1. August 2013 voll vom 
Dienst frei gestellt sind. In den Fällen des 
§ 16 Absatz 2 Satz 6 tritt für Beamtinnen 
und Beamte, die vor dem 1. Januar 1964 
geboren sind, an die Stelle der Vollendung 
des 67. Lebensjahres die in § 31 Absatz 2 
Satz 2 des Landesbeamtengesetzes ge-
nannte Altersgrenze. 
 
(2) Für Beamtinnen und Beamte, die nach 
dem [Einfügen: Tag vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes] wegen Dienstunfähigkeit, 
die nicht auf einem Dienstunfall beruht, in 
den Ruhestand versetzt werden, ist § 16 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass an die Stelle der 
Vollendung des 65. Lebensjahres, wenn 
sie nach dem 31. Dezember 2015 und vor 
dem 1. Januar 2025 in den Ruhestand ver-
setzt werden, das Erreichen des folgenden 
Lebensalters tritt: 
 

Zeitpunkt der 
Versetzung in 
den Ruhestand 
vor dem 

Lebensalter 

Jahr Monat 

1. Januar 2017 63 9 

1. Januar 2018 63 10 

1. Januar 2019 63 11 

1. Januar 2020 64 - 

1. Januar 2021 64 2 

1. Januar 2022 64 4 

1. Januar 2023 64 6 

1. Januar 2024 64 8 

1. Januar 2025 64 10 

 
 

 Zeitpunkt der 
Versetzung in 
den Ruhestand 
vor dem 

Lebensalter 

Jahr Monat 

1. Januar 2017 63 9 

1. Januar 2018 63 10 

1. Januar 2019 63 11 

1. Januar 2020 64 - 

1. Januar 2021 64 2 

1. Januar 2022 64 4 

1. Januar 2023 64 6 

1. Januar 2024 64 8 

1. Januar 2025 64 10 
 

§ 92 
Übergangsregelung für die Verminde-

rung der Berücksichtigung 
von Hochschulausbildungszeiten 

 
In Versorgungsfällen, die vor dem 
1. Juli 2017 eintreten, gilt anstelle der nach 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 und nach § 81 Absatz 
8 Satz 1 höchstens anrechenbaren Zeit ei-
ner Hochschulausbildung einschließlich 
Prüfungszeit folgender Zeitraum: 
 

 § 92 
Übergangsregelung für die Verminde-

rung der Berücksichtigung 
von Hochschulausbildungszeiten 

 
unverändert 
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Zeitpunkt des 
Eintritts des  
Versorgungsfalls 
vor dem 

Zeitraum der höchs-
tens anrechenbaren 
Zeit einer Hochschul-
ausbildung 

1. Januar 2017 915 Tage 

1. Juli 2017 885 Tage 
 

  

 
§ 93 

Übergangsvorschrift zur Verjährung 
 
Hat die regelmäßige Verjährungsfrist von 
Ansprüchen auf Versorgungsbezüge und 
auf Rückforderung von zu viel gezahlten 
Versorgungsbezügen, die vor dem [Einfü-
gen Tag des Inkrafttretens des Gesetzes] 
entstanden sind, zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht begonnen, wird die Frist nach § 65 
vom [Einfügen Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes] an berechnet. Die Verjährung 
tritt spätestens mit Ablauf der bisherigen 
Höchstfrist ein, die ohne Rücksicht auf 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis 
begonnen hat. Hat die Verjährungsfrist vor 
dem [Einfügen Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes] begonnen, ist für den Fristablauf 
das bis dahin geltende Recht maßgebend. 
 

Abschnitt 11 
Versorgungslastenteilung bei landesin-

ternen Dienstherrenwechseln 
 

§ 94 
Dienstherrenwechsel 

 
(1) Ein Dienstherrenwechsel liegt vor, wenn 
eine Person aus einem der in § 1 Absatz 1 
oder 2 genannten Rechtsverhältnisse aus-
scheidet und bei einem anderen Dienst-
herrn in ein solches Rechtsverhältnis tritt. 
Einbezogen sind auch Wechsel in Dienst-
ordnungsverhältnisse der Sozialversiche-
rungsträger und umgekehrt. Ausgenom-
men sind Beamtinnen und Beamte auf Wi-
derruf. 
 
(2) Als Dienstherrenwechsel gilt auch die 
Übernahme in den Dienst nach Maßgabe 
der §§ 16 und 17 des Beamtenstatusgeset-
zes und § 26 des Landesbeamtengeset-
zes, soweit die abgebende Körperschaft 
bestehen bleibt und nicht etwas anderes 
geregelt wird. 
 

  
§ 93 

Übergangsvorschrift zur Verjährung 
 
unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt 11 
Versorgungslastenteilung bei landesin-

ternen Dienstherrenwechseln 
 

§ 94 
Dienstherrenwechsel 

 
unverändert 
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(3) Absatz 1 gilt nicht für Wechsel vom 
Land zu einer Hochschule im Sinne des § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes und um-
gekehrt sowie für Wechsel zwischen Hoch-
schulen im Sinne des § 1 Absatz 2 Hoch-
schulgesetzes. 
 

§ 95 
Voraussetzungen 

 
(1) Eine Versorgungslastenteilung findet 
bei einem Dienstherrenwechsel statt, wenn 
der abgebende Dienstherr dem Diensther-
renwechsel zugestimmt hat und zwischen 
dem Ausscheiden und dem Eintritt keine 
zeitliche Unterbrechung liegt. 
 
(2) Die Zustimmung muss vor dem Wirk-
samwerden des Dienstherrenwechsels 
schriftlich gegenüber dem aufnehmenden 
Dienstherrn erklärt werden. Sie darf nur aus 
dienstlichen Gründen verweigert werden. 
 
(3) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn Be-
amtinnen und Beamte auf Zeit mit Ablauf 
ihrer Dienst- oder Amtszeit bei einem 
neuen Dienstherrn eintreten oder wenn 
eine Wahl Voraussetzung für die Begrün-
dung des Beamtenverhältnisses ist. 
 
(4) Eine zeitliche Unterbrechung ist un-
schädlich, 
  
1. wenn sie auf allgemein arbeitsfreien 

Tage beruht oder 
2. wenn Personen auf Grund einer ge-

setzlichen Verpflichtung übernommen 
werden und keine Nachversicherung 
durchgeführt wurde.  

 

 § 95 
Voraussetzungen 

 
unverändert 

§ 96 
Abfindung 

 
(1) Die Versorgungslastenteilung erfolgt 
durch Zahlung einer Abfindung. 
 
(2) Die Höhe der Abfindung entspricht dem 
Produkt aus den Bezügen (§ 97 Absatz 1), 
den in vollen Monaten ausgedrückten 
Dienstzeiten (§ 97 Absatz 2) und einem Be-
messungssatz. Der Bemessungssatz ist 
vom Lebensalter der wechselnden Person 

 § 96 
Abfindung 

 
unverändert 
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zum Zeitpunkt des Ausscheidens beim ab-
gebenden Dienstherrn abhängig und be-
trägt 
 
1. bis Vollendung des 30. Lebensjahres 

15 Prozent, 
2. bis Vollendung des 50. Lebensjahres 

20 Prozent, 
3. nach Vollendung des 50. Lebensjahres 

25 Prozent 
 
Bei Professorinnen und Professoren be-
trägt der Bemessungssatz unabhängig 
vom Lebensalter 25 Prozent 
 
(3) Maßgebend sind die tatsächlichen und 
rechtlichen Verhältnisse beim abgebenden 
Dienstherrn zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens. Nachberechnungen finden nicht 
statt. 
 
(4) Bei Beamtinnen und Beamten auf Zeit, 
die nach Ablauf ihrer beim abgebenden 
Dienstherrn begründeten Dienst- und 
Amtszeit nicht in den Ruhestand getreten 
wären, ist eine Abfindung in Höhe der Kos-
ten zu zahlen, die im Fall des Ausscheidens 
zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels 
für eine Nachversicherung der bei ihm zu-
rückgelegten Zeiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung angefallen wären. Hat 
der abgebende Dienstherr auf Grund eines 
früheren Dienstherrenwechsels eine Abfin-
dung nach diesem Gesetz oder nach dem 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 
erhalten, hat er neben der Abfindung nach 
Satz 1 diesen Betrag zuzüglich Zinsen in 
Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr ab dem Zeit-
punkt des Erhalts der Zahlung an den auf-
nehmenden Dienstherrn zu zahlen. 
 

§ 97 
Berechnungsgrundlagen 

 
(1) Bezüge sind die nach § 5 ruhegehaltfä-
higen Bezüge. Auf die Erfüllung von Min-
destdienst- oder Mindestbezugszeiten 
kommt es nicht an. Die Bezüge sind als Mo-
natsbetrag anzusetzen. 
 
(2) Dienstzeiten sind die Zeiten, die beim 
abgebenden Dienstherrn und bei früheren 
Dienstherren in einem der in § 1 Absatz 1 

 § 97 
Berechnungsgrundlagen 

 
unverändert 
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genannten Rechtsverhältnisse zurückge-
legt wurden, soweit sie ruhegehaltfähig 
sind. Einzubeziehen sind Zeiten, die bei 
Dienstherren außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes in einem Beamten-
, Richter- oder Soldatenverhältnis zurück-
gelegt wurden, soweit sie ruhegehaltfähig 
sind. Ausgenommen sind Zeiten in einem 
Beamtenverhältnis auf Widerruf sowie Zei-
ten, für die eine Nachversicherung durch-
geführt wurde. Dem Dienstherrenwechsel 
unmittelbar vorangehende Abordnungszei-
ten beim aufnehmenden Dienstherrn sind 
diesem zuzurechnen, es sei denn, der auf-
nehmende Dienstherr hat hierfür einen Ver-
sorgungszuschlag an den abgebenden 
Dienstherrn entrichtet. 

 
§ 98 

Weitere Zahlungsansprüche 
 
(1) Liegt ein Dienstherrenwechsel ohne Er-
füllung der Voraussetzungen des § 95 vor 
und hat der abgebende Dienstherr auf 
Grund eines früheren Dienstherrenwech-
sels eine Abfindung nach diesem Gesetz o-
der nach dem Versorgungslastenteilungs-
Staatsvertrag erhalten, hat er diesen Be-
trag zuzüglich Zinsen in Höhe von 4,5 Pro-
zent pro Jahr ab dem Zeitpunkt des Erhalts 
der Zahlung an den aufnehmenden Dienst-
herrn zu zahlen, wenn nicht bereits eine 
Nachversicherung durchgeführt wurde. 
 
(2) Hat der aufnehmende Dienstherr auf-
grund eines Dienstherrenwechsels eine 
Abfindung erhalten und scheidet die wech-
selnde Person beim aufnehmenden Dienst-
herrn ohne Versorgungsansprüche aus, 
hat der aufnehmende Dienstherr dem ab-
gebenden Dienstherrn die Kosten einer 
Nachversicherung zu erstatten oder im Fall 
eines bestehenden Versorgungsanspruchs 
gegenüber dem abgebenden Dienstherrn 
die erhaltene Abfindung zuzüglich Zinsen 
in Höhe von 4,5 Prozent pro Jahr ab dem 
Zeitpunkt des Erhalts der Zahlung an die-
sen zurückzuzahlen. 
 
 
 
 
 

 § 98 
Weitere Zahlungsansprüche 

 
unverändert 
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§ 99 
Dokumentationspflichten und  

Zahlungsmodalitäten 
 
(1) Der zahlungspflichtige Dienstherr hat 
die Berechnung des Zahlungsbetrags 
durchzuführen und dem berechtigten 
Dienstherrn gegenüber nachzuweisen. 
 
(2) Die Abfindung ist innerhalb von sechs 
Monaten nach Aufnahme beim neuen 
Dienstherrn zu leisten. In Fällen des § 95 
Absatz 4 Nummer 2 beginnt die Frist nach 
Mitteilung der Aufnahme durch den neuen 
Dienstherrn. 
 
(3) Die beteiligten Dienstherrn können ab-
weichende Zahlungsregelungen vereinba-
ren. 
 
(4) Die Abwicklung kann auf andere Stellen 
übertragen werden. 

 

 § 99 
Dokumentationspflichten und  

Zahlungsmodalitäten 
 
unverändert 

§ 100 
Laufende Erstattungen 

 
Zum [Einfügen Tag des Inkrafttretens des 
Gesetzes] laufende Erstattungen nach den 
bis dahin geltenden gesetzlichen Reglun-
gen zur Versorgungslastenteilung werden 
mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. 
 

 § 100 
Laufende Erstattungen 

 
unverändert 

§ 101 
Versorgungslastenteilung bei vergan-

genen Dienstherrenwechseln 
ohne laufende Erstattung 

 
(1) Hat vor dem [Einfügen Tag des Inkraft-
tretens des Gesetzes] ein Dienstherren-
wechsel stattgefunden, der die gesetzli-
chen Voraussetzungen für eine Versor-
gungslastenteilung nach den zum Zeit-
punkt des Wechsels geltenden Vorschriften 
erfüllte und ist der Versorgungsfall noch 
nicht eingetreten, ist anstelle der Erstattung 
von dem oder den zahlungspflichtigen 
Dienstherren jeweils eine Abfindung an den 
berechtigten Dienstherrn zu zahlen. 
 
(2) Die Abfindung wird nach §§ 96 und 97 
mit folgenden Maßgaben berechnet: 
 

 § 101 
Versorgungslastenteilung bei vergan-

genen Dienstherrenwechseln 
ohne laufende Erstattung 

 
unverändert 
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1. Abweichend von § 96 Absatz 3 sind die 
Bezüge nach § 97 in der zum Zeitpunkt 
der Zahlung oder des Eintritts oder der 
Versetzung in den Ruhestand gelten-
den Besoldungstabellen anzusetzen; 

2. liegen mehrere Dienstherrenwechsel 
vor, welche die Voraussetzungen der 
zum Zeitpunkt des Wechsels jeweils 
geltenden Vorschriften für eine Versor-
gungslastenteilung erfüllen, sind ab-
weichend von § 97 Absatz 2 die Zeiten 
bei anderen zahlungspflichtigen 
Dienstherren nicht zu berücksichtigen; 

3. Dienstzeiten bei weiteren Diensther-
ren, die nicht nach den zum Zeitpunkt 
des Wechsels jeweils geltenden Vor-
schriften für eine Versorgungslasten-
teilung zur Erstattung verpflichtet sind, 
werden den zahlungspflichtigen 
Dienstherren und dem berechtigten 
Dienstherrn anteilig zugerechnet (Quo-
telung). Die Aufteilung erfolgt nach 
dem Verhältnis der Zeiten, welche die 
wechselnde Person bei den zahlungs-
pflichtigen Dienstherren und dem be-
rechtigten Dienstherrn abgeleistet hat; 
abweichend hiervon werden die Zeiten 
dem nachfolgenden zahlungspflichti-
gen Dienstherrn zugerechnet, wenn 
der Dienstherrenwechsel bis zum 
28. November 2008 stattgefunden und 
er die wechselnde Person ohne die in 
diesen Fällen vorgeschriebene Zustim-
mung übernommen hat. 

 
(3) Die Abfindung ist innerhalb von sechs 
Monaten nach Unterrichtung der zahlungs-
pflichtigen Dienstherren über den Eintritt 
des Versorgungsfalls durch den berechtig-
ten Dienstherrn an diesen zu zahlen. Sie 
kann von jedem zahlungspflichtigen 
Dienstherrn vor Eintritt des Versorgungs-
falls geleistet werden. Bei Zahlung vor Ein-
tritt des Versorgungsfalls ist im Rahmen der 
Quotelung für den berechtigten Dienstherrn 
die Zeit bis zum Erreichen der für die wech-
selnde Person gültigen gesetzlichen Alters-
grenze anzusetzen. 
 
(4) Die beteiligten Dienstherren unterrich-
ten sich gegenseitig über die für die Abfin-
dung relevanten Umstände. § 98 Absatz 2 
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sowie § 99 Absatz 1, 3 und 4 gelten ent-
sprechend.  
 

§ 102 
Versorgungslastenteilung im Fall eines 

zusätzlichen Dienstherrenwechsels 
nach § 95 

 
(1) Erfolgt in Fällen des § 101 nach dem 
[Einfügen Tag des Inkrafttretens des Ge-
setzes] ein Dienstherrenwechsel, der die 
Voraussetzungen des § 95 erfüllt, haben 
neben dem zuletzt abgebenden Dienst-
herrn auch die früheren, nach bisherigem 
Recht erstattungspflichtigen Dienstherren 
eine Abfindung an den aufnehmenden 
Dienstherrn innerhalb von sechs Monaten 
nach Unterrichtung der zahlungspflichtigen 
Dienstherren über den letzten Diensther-
renwechsel durch den aufnehmenden 
Dienstherrn an diesen zu leisten. 
 
(2) Die Berechnung der vom letzten abge-
benden Dienstherrn zu leistenden Abfin-
dung bestimmt sich nach §§ 96 und 97 mit 
der Maßgabe, dass ihm abweichend von § 
97 Abs. 2 die Zeiten nicht zugerechnet wer-
den, für die eine Abfindung nach Absatz 1 
geleistet wird. § 101 Absatz 2 Nummer 3 
und Absatz 3 Satz 3 gelten entsprechend.  
 

 § 102 
Versorgungslastenteilung im Fall eines 

zusätzlichen Dienstherrenwechsels 
nach § 95 

 
(1) Erfolgt in Fällen des § 101 nach dem 
[Einfügen: Tag vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes] ein Dienstherrenwechsel, der 
die Voraussetzungen des § 95 erfüllt, ha-
ben neben dem zuletzt abgebenden 
Dienstherrn auch die früheren, nach bishe-
rigem Recht erstattungspflichtigen Dienst-
herren eine Abfindung an den aufnehmen-
den Dienstherrn innerhalb von sechs Mo-
naten nach Unterrichtung der zahlungs-
pflichtigen Dienstherren über den letzten 
Dienstherrenwechsel durch den aufneh-
menden Dienstherrn an diesen zu leisten. 
 
(2) unverändert 

Abschnitt 12 
Schlussvorschriften 

 
§ 103 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes er-
forderlichen allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften erlässt das Finanzministerium. 

 

 Abschnitt 12 
Schlussvorschriften 

 
§ 103 

Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
 

unverändert 

§ 104 
Fortgeltung von Rechtsverordnungen 

 
(1) Folgende durch Nummer 1 des Geset-
zes zur Überleitung des Beamtenversor-
gungsrechts vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
S. 234) in Landesrecht übergeleitete, auf 
Grund des Beamtenversorgungsgesetzes 
erlassene Rechtsverordnungen des Bun-
des jeweils in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung gelten bis zum Inkrafttre-
ten neuer Rechtsverordnungen fort, soweit 

 § 104 
Fortgeltung von Rechtsverordnungen 

 
unverändert 
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sich aus diesem Gesetz oder auf Grund 
sonstiger landesrechtlicher Bestimmungen 
nichts anderes ergibt: 
 
a) die Heilverfahrensverordnung  vom 

25. April 1979 (BGBl. I S. 502), die ge-
ändert durch Artikel 12 der Verordnung 
vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3177) 
geändert worden ist,  

b) die Verordnung über die einmalige Un-
fallentschädigung nach § 43 Absatz 3 
des Beamtenversorgungsgesetzes vom 
24.  1977 (BGBl. I S. 1011), die durch 
Artikel 65 des Gesetzes vom 21. Juni 
2005 (BGBl. I  S. 1818) geändert wor-
den ist. 

 
(2) Soweit nach diesem Gesetz die Landes-
regierung oder eine andere Stelle ermäch-
tigt ist, durch Rechtsverordnung bestimmte 
Bereiche zu regeln, bleiben die bisherigen 
Rechtsverordnungen der Landesregierung 
oder einer anderen Stelle des Landes bis 
zum Inkrafttreten der jeweiligen neuen 
Rechtsverordnung in Kraft. 
 

§ 105  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am [Einfügen Tag des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] in Kraft. Gleichzeitig tritt 
das Landesbeamtenversorgungsgesetz 
vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234), das 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) geändert 
worden ist, außer Kraft. 
 
 
 
 
(2) § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4, § 66 Absatz 
2 Satz 2 und § 85 Absatz 6 treten am 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft. 
 

 § 105  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am [Einfügen Tag des Inkrafttre-
tens des Gesetzes] in Kraft. Gleichzeitig tritt 
das Landesbeamtenversorgungsgesetz 
vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Än-
derung des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes und des Übergeleiteten Besol-
dungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 17. März 2016 (GV. NRW. 
S. 182) geändert worden ist, außer Kraft. 
 
(2) unverändert 
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Anlage 
 
Zuschläge nach den §§ 59 bis 61 
 
(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 59 
Absatz 1 beträgt für jeden Monat der Kinder-
erziehungszeit 2,70 Euro. 
 
(2) Der Kindererziehungsergänzungszu-
schlag nach § 59 Absatz 5 beträgt für jeden 
angefangenen Monat, in dem die darin ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
1. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 

Buchstabe a       0,81 Euro, 
 
2. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 

Buchstabe b       0,61 Euro. 
 
(3) Der Kinderzuschlag nach § 60 Absatz 1 
beträgt für 36 Monate der Kindererziehungs-
zeit je Monat 1,62 Euro. 
 
(4) Der Pflegezuschlag nach § 61 Absatz 1 
beträgt für jeden Kalendermonat der nicht er-
werbsmäßigen Pflege einer oder eines 
 
1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 

1 Nummer 3  des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch – Soziale Pflegeversiche-
rung – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 
1014, 1015) in der jeweils geltenden 
Fassung), wenn sie oder er mindestens 

 
a) 28 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     1,90 Euro, 
b) 21 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     1,42 Euro, 
c) 14 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     0,96 Euro; 
 

2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 
Nummer 2 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch), wenn sie oder er mindestens 

 
a) 21 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     1,26 Euro, 
b) 14 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     0,84 Euro; 
 

3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch) 0,64 Euro. 

 Anlage (gültig ab 1. Juli 2016) 
 
Zuschläge nach den §§ 59 bis 61 
 
(1) Der Kindererziehungszuschlag nach 
§ 59 Absatz 1 beträgt für jeden Monat der 
Kindererziehungszeit 2,81 Euro. 
 
(2) Der Kindererziehungsergänzungszu-
schlag nach § 59 Absatz 5 beträgt für jeden 
angefangenen Monat, in dem die darin ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
1. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 
Buchstabe a       0,85 Euro, 
 
2. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 
Buchstabe b       0,63 Euro. 
 
(3) Der Kinderzuschlag nach § 60 Absatz 1 
beträgt für 36 Monate der Kindererzie-
hungszeit je Monat 1,69 Euro. 
 
(4) Der Pflegezuschlag nach § 61 Absatz 1 
beträgt für jeden Kalendermonat der nicht 
erwerbsmäßigen Pflege einer oder eines 
 
1.  Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 

1 Nummer 3 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch – Soziale Pflegeversiche-
rung – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 
1014, 1015) in der jeweils geltenden 
Fassung), wenn sie oder er mindestens 
 
a) 28 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     1,96 Euro, 
b) 21 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     1,46 Euro, 
c) 14 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     0,98 Euro; 

 
2.  Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 

Nummer 2 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch), wenn sie oder er mindestens 
 
a) 21 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     1,30 Euro, 
b) 14 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,     0,88 Euro; 
 

3.  erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Elften Buches So-
zialgesetzbuch) 0,66 Euro. 
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(5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag 
nach § 61 Absatz 3 beträgt für jeden Kalen-
dermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege 
eines Kindes, das 
 
1. schwerstpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 

Nummer 3 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch) ist, und mindestens 

 
a) 28 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,      0,95 Euro, 
b) 21 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,      0,71 Euro, 
c) 14 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,      0,48 Euro; 

 
2. schwerpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 

Nummer 2 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch) ist, und mindestens 

 
a) 21 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,      0,63 Euro, 
b) 14 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,      0,42 Euro; 

 
3. erheblich pflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 

Nummer 1 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch) ist, 0,32 Euro. 

 

 
(5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag 
nach § 61 Absatz 3 beträgt für jeden Kalen-
dermonat der nicht erwerbsmäßigen Pflege 
eines Kindes, das 
 
1.  schwerstpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 

Nummer 3 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch) ist, und mindestens 

 
a) 28 Stunden in der Woche gepflegt 

wird,      0,98 Euro, 
b) 21 Stunden in der Woche gepflegt 

wird,      0,73 Euro, 
c) 14 Stunden in der Woche gepflegt 

wird,      0,49 Euro; 
 
2. schwerpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 

Nummer 2 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch) ist, und mindestens 

 
a) 21 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,      0,65 Euro, 
b) 14 Stunden in der Woche gepflegt 
wird,      0,44 Euro; 

 
3. erheblich pflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 

Nummer 1 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch) ist, 0,33 Euro. 
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Artikel 4 
Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

 Artikel 4 
Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

§ 97 Absatz 1 des Strafvollzugsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 13. Januar 2015 
(GV. NRW. S. 76) wird wie folgt gefasst: 
 

 Unverändert 

„(1) Für jede Anstalt ist eine Beamtin oder 
ein Beamter zur hauptamtlichen Leiterin o-
der zum hauptamtlichen Leiter zu bestellen, 
die oder der die Voraussetzungen der Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, er-
füllt. Aus besonderen Gründen kann eine 
Anstalt auch von einer Beamtin oder einem 
Beamten geleitet werden, die oder der die 
Voraussetzungen der Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt, erfüllt.“ 
 

  

Artikel 5 
Änderung des Untersuchungshaftvoll-

zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 

 Artikel 5 
Änderung des Untersuchungshaftvoll-

zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
 

§ 55 Absatz 1 des Untersuchungshaftvoll-
zugsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom  
27. Oktober 2009 (GV NRW. S. 540) wird 
wie folgt gefasst: 
 

 Unverändert 

„(1) Für jede Untersuchungshaftvollzugs-
anstalt ist eine Beamtin oder ein Beamter 
zur hauptamtlichen Leiterin oder zum 
hauptamtlichen Leiter zu bestellen, die oder 
der die Voraussetzungen der Laufbahn-
gruppe 2, zweites Einstiegsamt, erfüllt.“ 
 

  

Artikel 6 
Änderung des Jugendstrafvollzugsge-

setzes Nordrhein-Westfalen 
 

 Artikel 6 
Änderung des Jugendstrafvollzugsge-

setzes Nordrhein-Westfalen 
 

§ 118 Absatz 2 des Jugendstrafvollzugsge-
setzes Nordrhein-Westfalen vom 20. No-
vember 2007 (GV. NRW. S. 539), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
13. Januar 2015 (GV. NRW. S. 76) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 

 Unverändert 

„(2) Für jede Anstalt ist eine Beamtin oder 
ein Beamter zur hauptamtlichen Leiterin o-
der zum hauptamtlichen Leiter zu bestellen, 
die oder der die Voraussetzungen der Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, er-
füllt.“ 
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Artikel 7 
Änderung des Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetzes Nordrhein-

Westfalen 
 

 Artikel 7 
Änderung des Sicherungsverwah-
rungsvollzugsgesetzes Nordrhein-

Westfalen 

§ 88 Absatz 1 des Sicherungsverwahrungs-
vollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
vom 30. April 2013 (GV. NRW. S. 212) wird 
wie folgt gefasst: 
 

 Unverändert 

„(1) Für jede Einrichtung ist eine Beamtin 
oder ein Beamter zur hauptamtlichen Leite-
rin oder zum hauptamtlichen Leiter zu be-
stellen, die oder der die Voraussetzungen 
der Laufbahngruppe 2, zweites Einstieg-
samt, erfüllt.“ 
 

  

Artikel 8 
Aufhebung des Besoldungs- und Ver-

sorgungsgleichstellungsgesetzes 
 

 Artikel 8 
Aufhebung des Besoldungs- und Ver-

sorgungsgleichstellungsgesetzes 
 

Das Besoldungs- und Versorgungsgleich-
stellungsgesetz vom 24. Mai 2011  
(GV. NRW. S. 271), das zuletzt durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 16. Mai 2013  
(GV. NRW. S. 234) geändert worden ist, 
wird aufgehoben. 
 

 Unverändert 

Artikel 9 
Änderung des Hochschulgesetzes 

 

 Artikel 9 
Änderung des Hochschulgesetzes 

 
Das Hochschulgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. September 
2014  
(GV. NRW. S. 547) wird wie folgt geändert: 
 

 Das Hochschulgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. September 
2014  
(GV. NRW. S. 547) wird wie folgt geändert: 
 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der 
Angabe § 39 folgende Angabe einge-
fügt: 

 

 1. (unverändert) 

„§ 39a Höchstaltersgrenze für die 
Einstellung in ein Beamten-
verhältnis“ 

 

  

2. In § 10 Absatz 1 Satz 4 werden die 
Wörter „Ämtern oder“, „in“ und „ihr Amt 
oder“ gestrichen. 

 

 2. (unverändert) 

3. In § 11 Absatz 1 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Professoren,“ die Wörter 
„Hochschuldozentinnen und Hoch-
schuldozenten,“ eingefügt. 

 

 3. (unverändert) 
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4. In § 20 Absatz 2 wird die Angabe „§ 17 
Absatz 4“ durch die Angabe „§ 16 Ab-
satz 4“ ersetzt. 

 

 4.   (unverändert) 

5. § 20 wird wie folgt geändert: 
 

 5. (unverändert) 
 

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

  

"(4) Hauptberufliche Rektoratsmit-
glieder sind, soweit andere Ge-
setze oder Verordnungen nicht et-
was anderes bestimmen, im Falle 
ihres Rücktritts oder nach Ablauf 
oder nach einer sonstigen Beendi-
gung ihrer Amtszeit verpflichtet, 
das Amt bis zur Ernennung einer 
Nachfolgerin oder eines Nachfol-
gers weiterzuführen. Dies gilt 
nicht, wenn das Gremium, wel-
ches sie oder ihn gewählt hat, da-
rum bittet, von der Weiterführung 
abzusehen. Sie sind aus dem Be-
amtenverhältnis auf Zeit zu entlas-
sen, wenn sie ihrer Verpflichtung 
zur Weiterführung des Amtes nicht 
nachkommen. § 4 Satz 5 des Lan-
desbeamtengesetzes bleibt unbe-
rührt." 
 

  

b) Die Absätze 4 und 5 werden Ab-
sätze 5 und 6. 

 

  

6. In § 21 Absatz 5 wird die Angabe „§ 81“ 
durch die Angabe „§ 80“ ersetzt. 

 

 6.   (unverändert) 

7. § 35 wird wie folgt geändert: 
 

 7.   (unverändert) 

8) Nach § 35 Absatz 3 wird folgender 
Absatz 4 eingefügt: 

 

  

„(4) Die Hochschuldozentinnen 
und Hochschuldozenten nehmen, 
unbeschadet weiterer Dienstauf-
gaben nach dieser Vorschrift, 
überwiegend Lehraufgaben wahr.“ 
 

  

8) Der bisherige Absatz 4 wird Ab-
satz 5. 

 

  

8. § 36 wird wie folgt geändert: 
 

 8.   (unverändert) 

a) In § 36 Absatz 1 Nummer 2 wird 
die Angabe „§ 123 Absatz 3“ durch 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

402 

die Angabe „§ 122 Absatz 3“ er-
setzt. 

 
b) In § 36 Absatz 1 Nummer 4 wer-

den nach dem Wort „Professoren“ 
die Wörter „sowie für Hochschul-
dozentinnen und Hochschuldo-
zenten“ eingefügt. 

 

  

9. § 38 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 9.   (unverändert) 

"(1) Die Stellen für Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer sind vom 
Rektorat auf Vorschlag des Fachbe-
reichs öffentlich auszuschreiben. Die 
Ausschreibung muss Art und Umfang 
der zu erfüllenden Aufgaben angeben. 
Von der Ausschreibung einer Profes-
sur kann in den folgenden Fällen abge-
sehen werden: 
 

  

1. Wenn eine Professorin oder ein 
Professor in einem Beamtenver-
hältnis auf Zeit oder einem befris-
teten Beschäftigungsverhältnis 
auf eine Professur in einem Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit oder 
einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis berufen werden 
soll. 

 

 

2. In begründeten Fällen, wenn 
 

 

a) eine Juniorprofessorin oder 
ein Juniorprofessor, 

 

 

b) eine wissenschaftliche Mitar-
beiterin oder ein wissen-
schaftlicher Mitarbeiter, die o-
der der an der berufungswilli-
gen Universität beschäftigt ist, 
falls die Einstellungsvoraus-
setzungen einer Juniorprofes-
sorin oder eines Juniorprofes-
sors nach § 36 vorliegen und 
sie oder er in besonderer 
Weise fachlich qualifiziert ist, 
oder 

 

 

c) eine sonstige Nachwuchswis-
senschaftlerin oder ein sonsti-
ger Nachwuchswissenschaft-
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ler, falls die Einstellungsvo-
raussetzungen einer Junior-
professorin oder eines Junior-
professors nach § 36 vorlie-
gen und sie oder er in beson-
derer Weise fachlich sowohl 
qualifiziert als auch mit der 
berufungswilligen Universität 
verbunden ist, 

 
 auf eine Professur in einem Beam-

tenverhältnis auf Lebenszeit oder 
einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis berufen werden 
soll.  

 
3. In Ausnahmefällen, wenn durch 

das Angebot dieser Stelle die Ab-
wanderung einer Professorin oder 
eines Professors verhindert wer-
den kann; dies setzt voraus, dass 
ein mindestens gleichwertiger Ruf 
einer anderen Hochschule vor-
liegt. 

 

 

4. In Ausnahmefällen, wenn für die 
Besetzung der Professur eine in 
besonders herausragender Weise 
qualifizierte Persönlichkeit zur 
Verfügung steht, deren Gewin-
nung im Hinblick auf die Stärkung 
der Qualität und Profilbildung im 
besonderen Interesse der Hoch-
schule liegt. 

 

  

Die Entscheidung über den Verzicht 
auf die Ausschreibung nach Satz 3 
Nummer 1 bis 4 trifft das Rektorat auf 
Vorschlag des Fachbereichs und nach 
Anhörung der Gleichstellungsbeauf-
tragten; im Falle des Satzes 3 Nummer 
4 bedarf die Entscheidung zusätzlich 
des Einvernehmens des Hochschul-
rats. In den Fällen der Wiederbeset-
zung entscheidet das Rektorat nach 
Anhörung der betroffenen Fachberei-
che, ob die Aufgabenumschreibung 
der Stelle geändert, die Stelle einem 
anderen Fachbereich zugewiesen o-
der nicht wieder besetzt werden soll." 
 

  

10. Nach § 38 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 

 10.  (unverändert) 
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"(1a) Die Universität strebt an, in den 
Fächergruppen ein Verhältnis zwi-
schen Männern und Frauen, bei denen 
nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 von 
der Ausschreibung abgesehen werden 
kann, zu erreichen, welches der 
Gleichstellungsquote nach § 37a Ab-
satz 1 entspricht; § 37a Absatz 2 Satz 
3 gilt entsprechend. Die Stellen oder 
die Beschäftigungsposition nach Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe b 
sollen vom Rektorat nach Vorschlag 
des Fachbereichsrats öffentlich ausge-
schrieben werden. In den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 Buchsta-
ben b und c muss das Vorliegen der 
Qualitätsvoraussetzungen, unter de-
nen von der Ausschreibung abgese-
hen werden kann, in einem geeigneten 
Verfahren der Qualitätssicherung fest-
gestellt werden, zu dem das Nähere 
die Berufungsordnung regelt. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 
2 Buchstabe c kommt ein Absehen von 
der Ausschreibung zudem nur in Be-
tracht, wenn die Universität hinsichtlich 
der Qualitätsvoraussetzungen, nach 
denen von der Ausschreibung abgese-
hen werden kann, ein Qualitätssiche-
rungskonzept entwickelt hat, welches 
die Bestenauslese ebenso absichert 
wie ein Ausschreibungsverfahren; das 
für Wissenschaft zuständige Ministe-
rium kann sich vorbehalten, dass die 
Universität dieses Konzept und seine 
Weiterentwicklung mit ihm abstimmt.“ 
 

  

11. § 39 wird wie folgt geändert: 
 

 11. § 39 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 122 Absatz 2, § 123 Absatz 2 
und 3, § 124 Absatz 1 Satz 1 bis 3, 
Absatz 2 bis 4 sowie § 126“ durch 
die Angabe „§ 121 Absatz 2, § 122 
Absatz 2 und 3, § 123 Absatz 1 
Satz 1 bis 3, Absatz 2 bis 4 sowie  
§ 125“ ersetzt. 

 

 a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 122 Absatz 2, § 123 Absatz 2 
und 3, § 124 Absatz 1 Satz 1 bis 3, 
Absatz 2 bis 4 sowie § 126“ durch 
die Angabe „§ 121 Absatz 2, § 122 
Absatz 2 und 3, § 123 Absatz 1 
Satz 1 bis 3, Absatz 2 bis 4 sowie  
§ 125“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 122 

Absatz 2, § 125 Absatz 1 Satz 2 
und 3 und Absatz 2, § 126“ durch 
die Angabe „§ 121 Absatz 2, § 124 

 b) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 122 
Absatz 2, § 125 Absatz 1 Satz 2 
und 3 und Absatz 2, § 126“ durch 
die Angabe „§ 121 Absatz 2, § 124 
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Absatz 1 Satz 2 und 3 und Ab-
satz 2, § 125“ ersetzt.  

 

Absatz 1 Satz 2 und 3 und Ab-
satz 2, § 125“ ersetzt.  

 
c) § 39 Absatz 7 wird aufgehoben. 

 
 c) § 39 Absatz 7 wird wie folgt ge-

fasst: 
 
„(7) Für Hochschuldozentinnen 
und Hochschuldozenten gelten 
die für die Professorinnen und 
Professoren geltenden landesge-
setzlichen Vorschriften. Hoch-
schuldozentinnen und Hochschul-
dozenten führen die akademische 
Bezeichnung „Lecturer“.“ 

 
d) Nach § 39 Absatz 4 wird folgender 

Absatz 4a eingefügt: 
 

  

„(4a) Für Hochschuldozentinnen 
und Hochschuldozenten gelten 
die für die Professorinnen und 
Professoren geltenden landesge-
setzlichen Vorschriften. Hoch-
schuldozentinnen und Hochschul-
dozenten führen die akademische 
Bezeichnung „Lecturer“.“ 

 

  

12. Nach § 39 wird folgender § 39a einge-
fügt:  

 

 12.  (unverändert) 

„§ 39a  
Höchstaltersgrenze für die  

Einstellung in ein  
Beamtenverhältnis 

 

  

(1) Als Hochschullehrerin oder Hoch-
schullehrer darf in ein Beamtenverhält-
nis eingestellt oder übernommen wer-
den, wer das 50. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat.  
 

  

(2) Die Höchstaltersgrenze des Absat-
zes 1 erhöht sich um Zeiten 
 

  

1. der Ableistung einer Dienstpflicht 
nach Artikel 12a des Grundgeset-
zes, 

 

  

2. der Teilnahme an Maßnahmen im 
Sinne des § 34 Absatz 2 der Frei-
stellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW vom 10. Januar 2012  
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(GV. NRW. S. 2, ber. S. 92) in der 
jeweils geltenden Fassung,  

 
3. der tatsächlichen Betreuung eines 

minderjährigen Kindes oder 
 

  

4. der tatsächlichen Pflege eines 
nach § 7 Absatz 3 des Pflegezei-
tengesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils 
geltenden Fassung pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen, dessen 
Pflegebedürftigkeit nach § 3 Ab-
satz 2 des vorgenannten Geset-
zes nachgewiesen ist.  

 

  

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 
und 4 erhöht sich die Höchstalters-
grenze um jeweils bis zu drei Jahre, bei 
mehreren Kindern oder Angehörigen 
um bis zu sechs Jahre.  

 

  

(3) Schwerbehinderte Menschen und 
ihnen gemäß § 2 Absatz 3 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen – vom 19. Juni 2001 (BGBl. 
I S. 1046, 1047) in der jeweils gelten-
den Fassung gleichgestellte behin-
derte Menschen dürfen auch dann ein-
gestellt oder übernommen werden, 
wenn sie das 53. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Absatz 2 findet 
keine Anwendung. 
 

  

(4) Die jeweilige Höchstaltersgrenze 
erhöht sich, wenn die Bewerberin oder 
der Bewerber an dem Tage, an dem 
sie oder er den Antrag gestellt hat, die 
Höchstaltersgrenze nicht überschritten 
hatte und die Einstellung oder Über-
nahme innerhalb eines Jahres nach 
der Antragstellung erfolgt. 
 

  

(5) Ausnahmen von der jeweiligen 
Höchstaltersgrenze können zugelas-
sen werden, wenn 
 

  

1. der Dienstherr ein erhebliches 
dienstliches Interesse (insbeson-
dere wissenschaftliches oder 
künstlerisches Interesse) daran 
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hat, Bewerberinnen oder Bewer-
ber zu gewinnen oder zu behalten 
oder 

 
2. sich nachweislich der berufliche 

Werdegang aus von der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber nicht zu 
vertretenden Gründen in einem 
Maß verzögert hat, welches die 
Anwendung der Höchstalters-
grenze unbillig erscheinen ließe. 

 

  

Über Ausnahmen nach Satz 1 ent-
scheidet die jeweilige Hochschule.“ 

 

  

13. § 42 Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 
 

 13.  (unverändert) 

14. § 44 wird wie folgt geändert:  
 

 14. § 44 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben. 
 

 a) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben. 
 

  b) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe 
„66b“ durch die Angabe „45“ er-
setzt. 

 
b) In Absatz 8 wird die Angabe „§123 

Absatz 2 Satz 3 bis 8“ durch die 
Angabe „§ 122 Absatz 2 Satz 3 bis 
8“ ersetzt. 

 

 c) In Absatz 8 Satz 3 werden die 
Wörter „§123 Absatz 2 Satz 3 bis 
8“ durch die Wörter „§ 122 Absatz 
2 Satz 3 und 4 und Absatz 3“ er-
setzt. 

 
c) In Absatz 9 wird die Angabe „§122 

Absatz 2, § 126 Absatz 2 und 3“ 
durch die Angabe „§121 Absatz 2, 
§ 125 Absatz 2 und 3“ ersetzt. 

 

 d) In Absatz 9 wird die Angabe „§122 
Absatz 2, § 126 Absatz 2 und 3“ 
durch die Angabe „§121 Absatz 2, 
§ 125 Absatz 2 und 3“ ersetzt. 

15. In § 73a Absatz 4 wird die Angabe  
„§§ 78 Absatz 4 und 124 Absatz 4“ 
durch die Angabe „§§ 77 Absatz 4 und 
123 Absatz 4“ ersetzt.  

 

 15.  (unverändert) 

16. In § 77 Absatz 3 wird die Angabe „§ 92 
Absatz 1 bis 3“ durch die Angabe „§ 91 
Absatz 1 bis 3“ ersetzt.  

 

 16.  (unverändert) 

17. In § 83 Absatz 2 wird die Angabe „§ 77“ 
durch die Angabe „§ 75“ ersetzt. 

 

 17. § 83 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In § 83 Absatz 1 Nummer 1 wird 
das Wort „Beamtenversorgungs-
gesetzes“ durch die Wörter „Lan-
desbeamtenversorgungsgeset-
zes vom [Einsetzen: Datum und 
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Fundstelle] in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt. 

 
b)  In Absatz 2 wird die Angabe „77“ 

durch die Angabe „75“ ersetzt. 
 

18. Dem § 84 Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 4 angefügt: 

 

 18.  (unverändert) 

„(4) Soweit Personen auf der Grund-
lage des § 42 Absatz 2 Satz 2 oder des  
§ 44 Absatz 2 Satz 4 des Hochschul-
gesetzes in der Fassung vom  
31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) 
oder in der Fassung vom 16. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 547) die aka-
demische Bezeichnung „Lecturer“ ver-
liehen worden ist, kann der Fachbe-
reichsrat entscheiden, dass diese Per-
sonen diese Bezeichnung für eine 
Übergangsfrist, die den Zeitraum der 
Verleihung nicht überschreiten und 
höchstens drei Jahre betragen darf, 
weiterhin führen dürfen.“ 
 

  

Artikel 10 
Änderung des Kunsthochschulgeset-

zes 
 

 Artikel 10 
Änderung des Kunsthochschulgeset-

zes 
 

Das Kunsthochschulgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 547) wird wie folgt 
geändert:  
 

 Unverändert 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der 
Angabe § 32 folgende Angabe einge-
fügt: 

 

  

„§ 32a Höchstaltersgrenze für die 
Einstellung in ein Beamten-
verhältnis“ 

 

  
 
 
 

2.  § 32 Absatz 6 wird aufgehoben. 
 

  

3.  Nach § 32 wird folgender § 32a einge-
fügt:  

 

  

„§ 32a  
Höchstaltersgrenze für die Einstel-

lung in ein Beamtenverhältnis 
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(1) Als Hochschullehrerin oder Hoch-
schullehrer darf in ein Beamtenverhält-
nis eingestellt oder übernommen wer-
den, wer das 50. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 
 

  

(2) Die Höchstaltersgrenze des Absat-
zes 1 erhöht sich um Zeiten 
 

  

1. der Ableistung einer Dienstpflicht 
nach Artikel 12a des Grundgeset-
zes, 

 

  

2. der Teilnahme an Maßnahmen im 
Sinne des § 34 Absatz 2 der Frei-
stellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW vom 10. Januar 2012  
(GV. NRW. S. 2, ber. S. 92) in der 
jeweils geltenden Fassung,  

 

  

3.  der tatsächlichen Betreuung eines 
minderjährigen Kindes oder 

 

  

4.  der tatsächlichen Pflege eines 
nach § 7 Absatz 3 des Pflegezei-
tengesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils 
geltenden Fassung pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen, dessen 
Pflegebedürftigkeit nach § 3  
Absatz 2 des vorgenannten Ge-
setzes nachgewiesen ist.  

 

  

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 
und 4 erhöht sich die Höchstalters-
grenze um jeweils bis zu drei Jahre, bei 
mehreren Kindern oder Angehörigen 
um bis zu sechs Jahre.  
 

  

(3) Schwerbehinderte Menschen und 
ihnen gemäß § 2 Absatz 3 des Neun-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen – vom 19. Juni 2001 (BGBl. 
I S. 1046, 1047) in der jeweils gelten-
den Fassung gleichgestellte behin-
derte Menschen dürfen auch dann ein-
gestellt werden, wenn sie das 53. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. 
Absatz 2 findet keine Anwendung 
 

  

(4) Die jeweilige Höchstaltersgrenze 
erhöht sich, wenn die Bewerberin oder 
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der Bewerber an dem Tage, an dem 
sie oder er den Antrag gestellt hat, die 
Höchstaltersgrenze nicht überschritten 
hatte und die Einstellung oder Über-
nahme innerhalb eines Jahres nach 
der Antragstellung erfolgt. 
 
(5) Ausnahmen von der jeweiligen 
Höchstaltersgrenze können zugelas-
sen werden, wenn  

 

  

1. der Dienstherr ein erhebliches 
dienstliches Interesse (insbeson-
dere wissenschaftliches oder 
künstlerisches Interesse) daran 
hat, Bewerberinnen oder Bewer-
ber zu gewinnen oder zu behalten 
oder 

 

  

2. sich nachweislich der berufliche 
Werdegang aus von der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber nicht zu 
vertretenden Gründen in einem 
Maß verzögert hat, welches die 
Anwendung der Höchstalters-
grenze unbillig erscheinen ließe.  

 
Über Ausnahmen nach Satz 1 ent-
scheidet die Hochschule mit Zustim-
mung des für Wissenschaft zuständi-
gen Ministeriums.“  
 

  

Artikel 11 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

 

 Artikel 11 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

 
Das Schulgesetz NRW vom 15. Feb-
ruar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt 
durch Gesetz vom 25. Juni 2015  
(GV. NRW. S. 499) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

 Unverändert 

1. § 61 Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„Bei der Ernennung findet § 19 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 3 
und 4 des Landesbeamtengesetzes 
vom     2016 (GV. NRW. S.    ) in der 
jeweils geltenden Fassung keine An-
wendung.“ 
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2.  In § 77 Absatz 3 Nummer 1 wird die An-
gabe „§ 94“ durch die Angabe „§ 93“ er-
setzt. 

 

  

Artikel 12 
Änderung des Lehrerausbildungs- 

gesetzes 
 

 Artikel 12 
Änderung des Lehrerausbildungs- 

gesetzes 
 

Das Lehrerausbildungsgesetz vom  
12. Mai 2009 (GV.NRW. S. 308), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Das Lehrerausbildungsgesetz vom  
12. Mai 2009 (GV. NRW. S. 308), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
26. April 2016 (GV. NRW. S. 208) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

1. § 4 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

 1.  (unverändert) 

„(2) § 24 Absatz 3 Landesbeamtenge-
setz bleibt unberührt.“ 

 

  

2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

 2.   (unverändert) 

a) Nach Nummer 2 wird folgende 
Nummer 3 eingefügt: 

 

  

„3. Ausgestaltung, verlängerte 
Dauer und Umfang einer Teil-
zeitbeschäftigung im Vorbe-
reitungsdienst,“ 

 

  

b) Die bisherige Nummer 3 wird 
Nummer 4. 

 

  

3. § 17 wird wie folgt gefasst: 
 

 3.  (unverändert) 

„§ 17 
Lehrerinnen und Lehrer ohne eine 

Befähigung zu einem Lehramt 
 

  

Die Vor- und Ausbildung der Lehrerin-
nen und Lehrer, die nicht die Befähi-
gung zu einem Lehramt im Sinne die-
ses Gesetzes besitzen, wird aufgrund 
des § 9 Absatz 1 des Landesbeamten-
gesetzes durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung geregelt.“ 
 

  

4.  In § 18 wird der Satzteil vor der Num-
mer 1 wie folgt gefasst: 

 

 4.  (unverändert) 

„Die Landesregierung kann gemäß § 9 
Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes 
für das Lehramt an Berufskollegs mit 
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einer beruflichen Fachrichtung bestim-
men, dass für eine Unterrichtstätigkeit 
an die Stelle“ 
 
  Artikel 13 

Änderung des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes 

 
Das Landesrichter- und Staatsanwältege-
setz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 
812) wird wie folgt geändert: 
 
1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 

zu § 10 wie folgt gefasst: 
 

„§ 10 Teilzeitbeschäftigung im Block-
modell“ 

 
2.  § 2 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Satz 1 werden die Wörter „§ 95 
des Landesbeamtengesetzes vom 
21. April 2009 (GV. NRW. S. 224)“ 
durch die Wörter „§ 94 des Lan-
desbeamtengesetzes vom [Ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle]“ ersetzt. 

 
b)  In Satz 4 wird die Angabe „96“ 

durch die Angabe „95“ ersetzt. 
 
3.  § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 wird das Wort 
„zwölf“ durch die Angabe „15“ 
ersetzt. 

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender 

Satz eingefügt: 
 

„Elternzeit und Teilzeitbe-
schäftigung während Eltern-
zeit nach § 2 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 74 Absatz 2 des 
Landesbeamtengesetzes so-
wie Freistellungen zur Pflege 
und Betreuung von Angehöri-
gen nach § 2 Absatz 2 in Ver-
bindung mit § 67 des Landes-
beamtengesetzes sind kein 
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Urlaub im Sinne des Absat-
zes 1.“ 

 
b)  In Absatz 5 werden die Sätze 2 bis 

4 durch die folgenden Sätze er-
setzt: 
 
„Ein Übergang zur Vollzeitbeschäf-
tigung oder eine Änderung des 
Umfangs der Teilzeitbeschäfti-
gung ist auf Antrag zuzulassen, 
wenn der Richterin oder dem Rich-
ter die Fortsetzung der bewilligten 
Teilzeitbeschäftigung nicht mehr 
zugemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. Dies gilt entsprechend 
für eine Verlängerung eines Ur-
laubs oder eine Rückkehr aus dem 
Urlaub mit dem Ziel, eine Vollzeit- 
oder Teilzeitbeschäftigung aufzu-
nehmen.“ 

 
4.  In § 8 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort 

„zwölf“ durch die Angabe „15“ ersetzt. 
 
5.  § 9 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 
 
b) Absatz 4 wird Absatz 3. 

 
6.  § 10 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 10 
Teilzeitbeschäftigung im  

Blockmodell 
 
(1) Wenn dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen, ist Teilzeitbeschäfti-
gung auf Antrag auch in der Weise zu 
bewilligen, dass während eines Teils 
des Bewilligungszeitraums der Dienst 
bis zur regelmäßigen Dienstzeit erhöht 
und diese Dienstzeiterhöhung wäh-
rend des unmittelbar daran anschlie-
ßenden Teils des Bewilligungszeit-
raums durch eine entsprechende Er-
mäßigung der Dienstzeit oder durch 
eine ununterbrochene Freistellung 
vom Dienst ausgeglichen wird. Der ge-
samte Bewilligungszeitraum darf 
höchstens sieben Jahre betragen. 
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(2) In Fällen von Teilzeitbeschäftigung 
nach § 7 kann die Ermäßigung der 
Dienstzeit oder die ununterbrochene 
Freistellung auch zu Beginn oder wäh-
rend des Bewilligungszeitraums in An-
spruch genommen werden. Der Bewil-
ligungszeitraum wird unterbrochen für 
die Dauer einer Elternzeit oder einer 
Familien-pflege- oder Pflegezeit. In 
Fällen von Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 67 
des Landesbeamtengesetzes erfolgt 
die Ermäßigung der Dienstzeit wäh-
rend der Pflegephase zu Beginn des 
Bewilligungszeitraums. 
 
(3) Treten während des Bewilligungs-
zeitraums nach Absatz 1 Umstände 
ein, welche die vorgesehene Abwick-
lung unmöglich machen, so ist die Teil-
zeitbeschäftigung mit Wirkung für die 
Vergangenheit zu widerrufen  
 
1. bei Beendigung des Richterverhält-

nisses im Sinne des § 21 des Be-
amtenstatusgesetzes,  

2. bei Dienstherrnwechsel oder 
3. in besonderen Härtefällen, wenn der 

Richterin oder dem Richter die Fort-
setzung der Teilzeitbeschäftigung 
nicht mehr zuzumuten ist. 

 
Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der 
Dienstleistungsstatus entsprechend 
der nach dem Modell zu erbringenden 
Dienstleistung festgesetzt. Zuviel ge-
zahlte Bezüge sind von den Richterin-
nen und Richtern zurückzuzahlen, zu 
wenig gezahlte Bezüge sind vom 
Dienstherrn nachzuzahlen. Dies gilt 
nicht, soweit der Ausgleich über 
Dienstzeit oder Freistellung bereits er-
folgt ist oder die Richterin oder der 
Richter verstirbt. § 15 des Landesbe-
soldungsgesetzes [einfügen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle] bleibt un-
berührt. In Fällen des § 7 besteht ein 
Rückkehranspruch unter den Voraus-
setzungen des § 7 Absatz 5.“ 
 

7.  In § 30 Absatz 2 Satz 3 werden vor 
dem Wort „entsprechend“ die Wörter 
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„mit Ausnahme des § 21 Absatz 3 des 
Arbeitsgerichtsgesetzes“ eingefügt. 

 
8.  In § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 

wird die Angabe „§§ 14, 16 Absatz 4“ 
durch die Wörter „Teil 3 und“ ersetzt. 

 
9.  § 47 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird 

wie folgt gefasst: 
 

„1. Zuweisung eines Arbeitsplatzes 
nach Beendigung eines Urlaubs ohne 
Dienstbezüge nach § 64 und § 70 des 
Landesbeamtengesetzes und nach 
Beendigung der Freistellung nach § 65 
des Landesbeamtengesetzes sowie 
nach der Rückkehr aus der Elternzeit 
ohne gleichzeitige Teilzeit,“ 

 
10. In § 67 Nummer 4 Buchstabe f werden 

nach der Angabe „10“ die Wörter „und 
Teil 3 und 4 der Freistellungs- und Ur-
laubsverordnung NRW“ eingefügt. 

 
Artikel 13 

Änderung des Juristenausbildungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen 

 

 Artikel 14 
Änderung des Juristenausbildungsge-

setzes Nordrhein-Westfalen 
 

Das Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 11. März 2003 (GV. NRW. 
S. 135, ber. S. 431), das zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 4. Februar 2014 
(GV. NRW. S. 104) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:  

 Unverändert 

1.  In § 30 Absatz 1 Satz 1 wird die An-
gabe „6“ durch die Angabe „7" ersetzt. 

 

  

2.  In § 32 Absatz 2 wird die Angabe „6“ 
durch die Angabe „7" ersetzt. 

 
 
 

  

Artikel 14 
Änderung des Schiedsamtsgesetzes 

 

 Artikel 15 
Änderung des Schiedsamtsgesetzes 

 
In § 12 Absatz 3 Satz 2 des Schiedsamts-
gesetzes vom 16. Dezember 1992  
(GV. NRW. 1993 S. 32), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Novem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 104) geändert wor-
den ist, wird die Angabe „81“ durch die An-
gabe „80“ ersetzt. 
 

 Unverändert 
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Artikel 15 
Änderung der Landeshaushaltsord-

nung 
 

 Artikel 16 
Änderung der Landeshaushaltsord-

nung 
 

§ 48 Absatz 1 der Landeshaushaltsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 636) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 

 § 48 
Stellen für Beamtinnen und Beamte auf 

Widerruf 
 

„(1) Das Finanzministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung Höchstalters-
grenzen für die Einstellung und Versetzung 
von Beamtinnen und Beamten in den Lan-
desdienst zu erlassen. Dabei sind neben ei-
nem allgemein zu bestimmenden Höchstal-
ter insbesondere Ausnahmeregelungen für 
bestimmte Personengruppen und Lebens-
sachverhalte zu treffen, soweit dies nicht 
Gegenstand speziellerer Gesetze und 
Rechtsverordnungen ist.“ 
 

  

Artikel 16 
Änderung des Landesforstgesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen 
 

 Artikel 17 
Änderung des Landesforstgesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen 
 

Das Landesforstgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. April 1980  
(GV. NRW. S. 546), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 12. Mai 2015  
(GV. NRW. S. 448) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

 Unverändert 

1. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) In Satz 1 werden die Wörter „den 
gehobenen oder den höheren“ 
durch die Wörter „das erste oder 
zweite Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 im“ ersetzt. 

 
b)  In Satz 5 werden die Wörter für 

„den mittleren“ durch die Wörter 
„das zweite Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 1 im“ ersetzt.  

 

  

2.  In § 67 Absatz 1 Nummer 1 werden 
nach dem Wort „Laufbahngruppe“ die 
Wörter „mit dem entsprechenden Ein-
stiegsamt“ eingefügt. 
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Artikel 17 
Änderung des Landesministergesetzes 
 

 Artikel 18 
Änderung des Landesministergesetzes 
 

Das Landesministergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Juli 1999  
(GV. NRW. S. 218), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 21. April 2009  
(GV. NRW. S. 224) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

 Das Landesministergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Juli 1999  
(GV. NRW. S. 218), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 21. April 2009  
(GV. NRW. S. 224) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

1.  § 7 wird wie folgt geändert: 
 

 1.  § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 8 
des Bundesbesoldungsgesetzes“ 
durch die Wörter „§ 10 des Landes-
besoldungsgesetzes [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des Landesbesoldungsgesetzes] in 
der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

 

 a) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 8 
des Bundesbesoldungsgesetzes“ 
durch die Wörter „§ 10 des Landes-
besoldungsgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung“ und die Wörter 
„§ 82 des Landesbeamtengesetzes“ 
durch die Wörter „§ 81 des Landes-
beamtengesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung“ ersetzt. 

 
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 
 b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

 
„(4) Beihilfen in Krankheits-, Ge-
burts- und Todesfällen stehen den 
Mitgliedern der Landesregierung in 
sinngemäßer Anwendung der für 
Landesbeamtinnen und -beamte 
geltenden Vorschriften zu.“ 
 

 „(4) Beihilfen in Krankheits-, Ge-
burts- und Todesfällen stehen den 
Mitgliedern der Landesregierung in 
sinngemäßer Anwendung der für 
Landesbeamtinnen und -beamte 
geltenden Vorschriften zu.“ 

 
2.  § 17 wird wie folgt geändert: 
 

 2.   (unverändert) 

3) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wör-
ter „§ 54 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 
des Beamtenversorgungsgeset-
zes“ durch die Wörter „§ 67 Absatz 
3 und Absatz 4 Satz 4 des Landes-
beamtenversorgungsgesetzes 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes] in der je-
weils geltenden Fassung “ ersetzt. 

 

  

3) In Absatz 4 werden die Wörter „§ 56 
des Beamtenversorgungsgeset-
zes“ durch die Wörter „§ 69 des 
Landesbeamtenversorgungsge-
setzes“ ersetzt. 

 

  

3) In Absatz 6 Satz 2 werden die Wör-
ter „§ 53 Abs. 7 des Beamtenver-
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sorgungsgesetzes“ durch die Wör-
ter  
„§ 66 Absatz 5 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes“ ersetzt. 

 
3. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

 3.   (unverändert) 

a)  In Absatz 3 wird Satz 2 aufgehoben. 
 

  

b)  Die Absätze 6 und 7 werden aufge-
hoben. 

 
 

  

Artikel 18 
Änderung des Verfassungsgerichtshof-

gesetzes 
 

 Artikel 19 
Änderung des Verfassungsgerichtshof-

gesetzes 
 

§ 9 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 
vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW.  
S. 708, ber. 1993 S. 588), das zuletzt durch 
Artikel 4 (Erster Teil) des Gesetzes vom  
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Unverändert 

1.  In Satz 2 werden die Wörter „Nr. 2.2 
der Vorbemerkungen zur Landesbe-
soldungsordnung (Anlage zum Lan-
desbesoldungsgesetz)“ durch die Wör-
ter  
„§ 56 Nummer 3 des Landesbesol-
dungsgesetzes vom [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des 
Landesbesoldungsgesetzes] in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 
2.  In Satz 3 werden die Wörter „§ 30  

Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und der §§ 31 bis 35 
des Beamtenversorgungsgesetzes“ 
durch die Wörter „§ 35 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und der §§ 36 bis 41 
des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes vom [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes] in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt. 
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Artikel 19 
Aufhebung des Gesetzes zur Überlei-

tung von Beamtinnen und Beamten des 
mittleren technischen Dienstes in den 

gehobenen technischen Dienst der 
Staatlichen Umweltverwaltung 

 

 Artikel 20 
Aufhebung des Gesetzes zur Überlei-

tung von Beamtinnen und Beamten des 
mittleren technischen Dienstes in den 

gehobenen technischen Dienst der 
Staatlichen Umweltverwaltung 

 
Das Gesetz zur Überleitung von Beamtin-
nen und Beamten des mittleren techni-
schen Dienstes in den gehobenen techni-
schen Dienst der Staatlichen Umweltver-
waltung vom 17. Dezember 1999 (GV. 
NRW.  
S. 708), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 21. April 2009 (GV. NRW.  
S. 224) geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 
 

 Unverändert 

Artikel 20 
Aufhebung des Gesetzes zur Anhebung 
der Beförderungsämter für Bedienstete 

des allgemeinen Vollzugs- und des 
Werkdienstes in Justizvollzugsanstal-
ten sowie des Krankenpflegedienstes 
im Justizvollzugskrankenhaus Nord-

rhein-Westfalen in leitenden  
Funktionen 

 

 Artikel 21 
Aufhebung des Gesetzes zur Anhebung 
der Beförderungsämter für Bedienstete 

des allgemeinen Vollzugs- und des 
Werkdienstes in Justizvollzugsanstal-
ten sowie des Krankenpflegedienstes 
im Justizvollzugskrankenhaus Nord-

rhein-Westfalen in leitenden  
Funktionen 

 
Das Gesetz zur Anhebung der Beförde-
rungsämter für Bedienstete des allgemei-
nen Vollzugs- und des Werkdienstes in 
Justizvollzugsanstalten sowie des Kran-
kenpflegedienstes im Justizvollzugskran-
kenhaus Nordrhein-Westfalen in leitenden 
Funktionen vom 18. Dezember 1996 (GV. 
NRW.  
S. 576), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. 
S. 670) geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 
 

 Unverändert 

Artikel 21 
Änderung des Gesetzes über die Ge-

währung einer Zulage für freiwillige, er-
höhte wöchentliche Regelarbeitszeit im  

feuerwehrtechnischen Dienst in  
Nordrhein-Westfalen 

 

 Artikel 22 
Änderung des Gesetzes über die Ge-

währung einer Zulage für freiwillige, er-
höhte wöchentliche Regelarbeitszeit im  

feuerwehrtechnischen Dienst in  
Nordrhein-Westfalen 

 
§ 1 des Gesetzes über die Gewährung ei-
ner Zulage für freiwillige, erhöhte wöchent-
liche Regelarbeitszeit im feuerwehrtechni-
schen Dienst in Nordrhein-Westfalen vom  

 Unverändert 
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19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 203), das zu-
letzt durch Gesetz vom 1. April 2014  
(GV. NRW. S. 250) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) Die Angabe „(1)“ wird gestrichen. 
 

  

b) Folgender Satz wird angefügt: 
 

  

„Die Zulage ist nicht ruhegehaltfä-
hig.“ 

 

  

2. Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

  

Artikel 22 
Aufhebung des Übergeleiteten Besol-

dungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen 

 

 Artikel 23 
Aufhebung des Übergeleiteten Besol-

dungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen 

 
Das Übergeleitete Besoldungsgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom  
16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234), das durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 547) geändert wor-
den ist, wird aufgehoben. 
 

 Unverändert 

Artikel 23 
Aufhebung des Gesetzes zur Überlei-

tung der vorhandenen Beamtinnen, Be-
amten, Richterinnen, Richter, Versor-
gungsempfängerinnen und Versor-

gungsempfänger in die neuen Grund-
gehaltstabellen 

 

 Artikel 24 
Aufhebung des Gesetzes zur Überlei-

tung der vorhandenen Beamtinnen, Be-
amten, Richterinnen, Richter, Versor-
gungsempfängerinnen und Versor-

gungsempfänger in die neuen Grund-
gehaltstabellen 

 
Das Gesetz zur Überleitung der vorhande-
nen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, 
Richter, Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger in die neuen 
Grundgehaltstabellen vom 16. Mai 2013 
(GV. NRW. S. 234) wird aufgehoben. 
 

 Unverändert 

Artikel 24 
Aufhebung des Gesetzes zur Erhöhung 
der Grundgehälter in den Besoldungs-

gruppen W 2 und W 3 
 

 Artikel 25 
Aufhebung des Gesetzes zur Erhöhung 
der Grundgehälter in den Besoldungs-

gruppen W 2 und W 3 
 

Das Gesetz zur Erhöhung der Grundgehäl-
ter in den Besoldungsgruppen W 2 und W 
3 vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) 
wird aufgehoben. 
 

 Unverändert 
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Artikel 25 
Aufhebung des Gesetzes zur Anhebung 
des Eingangs- und des Spitzenamtes in 
der Laufbahn des Justizwachtmeister-

dienstes des Landes Nordrhein-Westfa-
len 

 

 Artikel 26 
Aufhebung des Gesetzes zur Anhebung 
des Eingangs- und des Spitzenamtes in 
der Laufbahn des Justizwachtmeister-

dienstes des Landes Nordrhein-Westfa-
len 

 
Das Gesetz zur Anhebung des Eingangs- 
und des Spitzenamtes  in der Laufbahn des 
Justizwachtmeisterdienstes des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 5. April 2011  
(GV. NRW. S. 196), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2012  
(GV. NRW. S. 670) geändert worden ist, 
wird aufgehoben. 
 

 Unverändert 

Artikel 26 
Änderung des  

Sonderzahlungsgesetzes - NRW 
 

 Artikel 27 
Änderung des  

Sonderzahlungsgesetzes - NRW 
 

Das Sonderzahlungsgesetz - NRW vom  
20. November 2003 (GV. NRW. S. 696), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 634) 
geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
 
 

 Unverändert 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

  
 

a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die 
Wörter „§ 29 Abs. 1 des Bundesbe-
soldungsgesetzes“ durch die Wör-
ter „§ 31 Absatz 1 des Landesbesol-

dungsgesetzes vom einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 

des Landesbesoldungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

 

  

b)  In Absatz 2 werden die Wörter „§ 6 
des Bundesbesoldungsgesetzes“ 
durch die Wörter „§ 8 des Landes-
besoldungsgesetzes“ ersetzt. 

 

  
 

2.  In § 4 Absatz 1 werden die Wörter „§ 
22 Abs. 2 oder § 86 Abs. 4 des Beam-
tenversorgungsgesetzes“ durch die 
Wörter „§ 27 des Landesbeamtenver-

sorgungsgesetzes vom einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
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des Landesbeamtenversorgungsge-

setzes in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt. 

 
3.  § 6 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden die Wörter „§ 6  
des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ durch die Wörter „§ 8 des 
Landesbesoldungsgesetzes“ 
ersetzt.  

 
bb) In Nummer 1 wird nach dem 

Wort „Familienzuschlag“ das 
Wort „die Strukturzulage,“ ein-
gefügt. 

 
cc) In Nummer 2 werden die Wör-

ter „Nummer 1 Abs. 3 und 
nach Nummer 2 der Vorbe-
merkungen zur Bundesbesol-
dungsordnung W“ durch die 
Wörter „§ 63 und § 64  
des Landesbesoldungsgeset-
zes“ und die Wörter „§ 46  
des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ durch die Wörter „§ 59 
des Landesbesoldungsgeset-
zes“ ersetzt. 

 
dd)  In Nummer 3 werden die An-

gabe „Bundesbesoldungsord-
nung C“ durch die Angabe 
„Landesbesoldungsordnung 
C“ und die Wörter „§ 77  
des Bundesbesoldungsgeset-
zes“ durch die Wörter „§ 87 
des Landesbesoldungsgeset-
zes“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-

ter „§ 29 Abs. 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes“ durch die Wörter  
„§ 31 Absatz 1 des Landesbesol-
dungsgesetzes“ ersetzt. 

 

  

4.  § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

423 

a)  In Satz 1 werden die Wörter „§ 50 
Abs. 1 des Beamtenversorgungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 58 Ab-
satz 1 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes“ ersetzt. 

 
b)  In Satz 2 werden die Wörter „§§ 50a 

bis 50e des Beamtenversorgungs-
gesetzes“ durch die Wörter „§§ 59 
bis 62 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes“ ersetzt. 

 
5.  § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Satz 2 werden die Wörter „§ 40 
Abs. 5 des Bundesbesoldungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 43 Ab-
satz 5 des Landesbesoldungsge-
setzes“ ersetzt. 

 
b) In Satz 3 werden die Wörter „§ 50 

Abs. 3 des Beamtenversorgungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 58 Ab-
satz 2 des Landesbeamtenversor-
gungsgesetzes“ ersetzt. 

 
 

  

Artikel 27 
Aufhebung des  

Sonderzahlungsgesetzes - NRW 
 

 Artikel 28 
Aufhebung des  

Sonderzahlungsgesetzes - NRW 
 

Das Sonderzahlungsgesetz-NRW vom  
20. November 2003 (GV. NRW. S. 696), 
das zuletzt durch Artikel 26 dieses Geset-
zes geändert worden ist, wird aufgehoben. 
 
 

 Unverändert 

Artikel 28 
Änderung des  

Landesbesoldungsgesetzes 
 

 Artikel 29 
Änderung des  

Landesbesoldungsgesetzes 
  

Das durch Artikel 2 beschlossene Landes-
besoldungsgesetz wird wie folgt geändert: 
 

 Das durch Artikel 2 beschlossene Landes-
besoldungsgesetz wird wie folgt geändert: 
 

1.  In der Inhaltsübersicht wird bei § 17 
das Wort „Versorgungsrücklage“ durch 
die Angabe „-aufgehoben-“ ersetzt. 

 

 1.   (unverändert) 

2.  § 17 wird aufgehoben. 
 

 2.   (unverändert) 

  3.  Die Anlagen 6 bis 16 erhalten die aus 
den Anhängen 1 bis 11 zu diesem Ge-
setz ersichtliche Fassung. 
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4.  Die Anlagen 6 bis 16 erhalten die aus 

den Anhängen 12 bis 22 zu diesem 
Gesetz ersichtliche Fassung. 

 
  Artikel 30 

Weitere Änderung des Landesbeamten-
versorgungsgesetzes 

 
Die Anlage des durch Artikel 3 dieses Ge-
setzes beschlossenen Landesbeamten-
versorgungsgesetzes erhält die aus dem 
Anhang 23 zu diesem Gesetz ersichtliche 
Fassung. 
 

Artikel 29 
Änderung des Gesetzes über die An-
wendung beamten- und besoldungs-

rechtlicher Vorschriften auf nichtbeam-
tete Angehörige des öffentlichen Diens-

tes 
 

 Artikel 31 
Änderung des Gesetzes über die An-
wendung beamten- und besoldungs-

rechtlicher Vorschriften auf nichtbeam-
tete Angehörige des öffentlichen Diens-

tes 
 

Das Gesetz über die Anwendung beamten- 
und besoldungsrechtlicher Vorschriften auf 
nichtbeamtete Angehörige des öffentlichen 
Dienstes vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. 
S. 342), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. 
S. 634) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

 Das Gesetz über die Anwendung beamten- 
und besoldungsrechtlicher Vorschriften auf 
nichtbeamtete Angehörige des öffentlichen 
Dienstes vom 6. Oktober 1987 (GV. NRW. 
S. 342), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 4. Dezember 2012 (GV. NRW. 
S. 634) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

1.  § 1 wird aufgehoben. 
 

 1.   (unverändert) 

2.  § 2 wird § 1 und in Satz 2 werden die 
Wörter „§ 6 des Landesbesoldungsge-
setzes (LBesG)“ durch die Wörter „§ 60 
Absatz 4 und Absatz 5 des Landesbe-

soldungsgesetzes vom einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 

des Landesbesoldungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

 

 2.   (unverändert) 

3.  § 3 wird § 2 und in Absatz 3 werden die 
Wörter „§ 83 des Landesbeamtenge-
setzes (LBG)“ durch die Angabe „§ 82 
des Landesbeamtengesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des Landesbeamtengeset-
zes] in der jeweils geltenden Fassung“ 
und die Wörter „Abschnitt V des Be-
amtenversorgungsgesetzes (Be-
amtVG)“ durch die Wörter „Abschnitt 

 3.  § 3 wird § 2 und in Absatz 5 werden die 
Wörter „§ 83 des Landesbeamtenge-
setzes (LBG)“ durch die Angabe „§ 82 
des Landesbeamtengesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des Landesbeamtengeset-
zes] in der jeweils geltenden Fassung“ 
und die Wörter „Abschnitt V des Be-
amtenversorgungsgesetzes (Be-
amtVG)“ durch die Wörter „Abschnitt 
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IV des Landesbeamtenversorgungs-

gesetzes vom einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des Lan-

desbeamtenversorgungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

 

IV des Landesbeamtenversorgungs-

gesetzes vom einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle des Lan-

desbeamtenversorgungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

 
4.   § 4 wird § 3. 
 

 4.   (unverändert) 

 
Artikel 30 

Änderung des  
Landesreisekostengesetzes 

 

 Artikel 32 
Änderung des  

Landesreisekostengesetzes 
 

In § 3 Absatz 4 Satz 3 des Landesreisekos-
tengesetzes vom 16. Dezember 1998  
(GV. NRW. S. 738), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 722) geändert worden ist, 
werden die Wörter „§ 17a des Bundesbe-
soldungsgesetzes“ durch die Wörter  
„§ 6 des Landesbesoldungsgesetzes vom 

einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-

stelle des Landesbesoldungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 
 

 Unverändert 

Artikel 31 
Aufhebung des Versorgungslastenver-

teilungsgesetzes 
 

 Artikel 33 
Aufhebung des Versorgungslastenver-

teilungsgesetzes 
 

Das Versorgungslastenverteilungsgesetz 
vom 18. November 2008 (GV. NRW.  
S. 706), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. 
S. 880) geändert worden ist, wird aufgeho-
ben. 
 

 Unverändert 

Artikel 32 
Änderung des  

Versorgungsfondsgesetzes 
 

 Artikel 34 
Änderung des  

Versorgungsfondsgesetzes 
 

Das Versorgungsfondsgesetz vom  
20. April 1999 (GV. NRW. S. 174), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom  
20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 750) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Das Versorgungsfondsgesetz vom  
20. April 1999 (GV. NRW. S. 174), das zu-
letzt durch Gesetz vom 17. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 872) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

1.  § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Satz 1 werden die Wörter „§ 14a 

Bundesbesoldungsgesetz in der am 
31. August 2006 geltenden Fas-

 1.   (unverändert) 
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sung (Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. August 2002 - BGBl. 
I. S. 3020 -, zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 
2006 – BGBl. I. S. 1466 -)“ durch die 
Wörter „§ 17 des Landesbesol-

dungsgesetzes vom einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle 

des Landesbesoldungsgesetzes in 
der jeweils geltenden Fassung“ er-
setzt. 

 
b) In Satz 2 wird das Wort „Bundesbe-

soldungsgesetz“ durch das Wort 
„Landesbesoldungsgesetz“ ersetzt. 

 
2.  In § 5 Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-

ter „§ 69e des Beamtenversorgungs-
gesetzes (BeamtVG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. März 
1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 16. Februar 2002 (BGBl. I 
S. 686)“ durch die Wörter „§ 69e des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) 
in der bis zum [einsetzen: Tag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung“ ersetzt.  

 

 2.   (unverändert) 

  Artikel 35 
Änderung des Pensionsfondsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 
Das Pensionsfondgesetz Nordrhein-West-
falen vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. 
S. 92) wird wie folgt geändert: 
 
1.  In § 1 Absatz 1 werden die Wörter 

„Übergeleitete Besoldungsgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung des Dienstrechtsanpas-
sungsgesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. 
NRW. S. 234), das zuletzt durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 16. Septem-
ber 2014 (GV. NRW. S. 547) geändert 
worden ist“ durch die Wörter „Landes-
besoldungsgesetz vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle]“ 
ersetzt. 

 
2.  § 5 wird wie folgt geändert: 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

427 

a) In Absatz 2 wird die Angabe 
„16  September 2014 (GV. NRW. S. 
547)“ durch die Wörter „[einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle]“ ersetzt. 

 
b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Nummer 1 werden nach dem 

Wort „Nordrhein-Westfalen“ 
die Wörter „sowie nach § 17 
Absatz 2 des Landesbesol-
dungsgesetzes vom [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle]“ eingefügt. 

 
bb) In Nummer 2 werden nach den 

Wörtern „(GV. NRW. S. 234)“ 
die Wörter „in der bis zum [ein-
setzen: Tag vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung“ eingefügt. 

 
3.  § 6 wird wie folgt geändert:  
 

In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 
„durch Artikel 8 Absatz 17 des Geset-
zes vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 
1245)“ durch die Wörter „ Artikel 13 des 
Gesetzes vom 19. Februar 2016 
(BGBl. I S. 254)“ ersetzt. 
 

4.  In § 10 Absatz 3 werden die Wörter „Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2015 (GV. NRW. S. 938)“ durch die 
Wörter „Artikel 1 des Gesetzes vom 13. 
März 2016 (BGBl. I S. 348)“ ersetzt. 

 
5.  In § 14 Satz 2 werden die Wörter „Arti-

kel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2007 (GV. NRW. S. 750)“ durch die 
Wörter „Gesetz vom 17. Dezember 
2015 (GV. NRW. S. 872)“ ersetzt. 

 
  Artikel 36 

Änderung des Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetzes 2015/2016 

Nordrhein-Westfalen 
 
Das Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetz 2015/2016 Nordrhein-Westfa-
len vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 
836) wird wie folgt geändert: 
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1.  § 2 wird aufgehoben. 
 
2. Der bisherige § 3 wird § 2 und wie folgt 

geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Für die Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger 
gelten die Erhöhungen nach § 2 in 
der bis zum 30. Juni 2016 gelten-
den Fassung dieses Gesetzes für 
die dort aufgeführten Besoldungs-
bestandteile entsprechend, sofern 
diese Grundlage der Versorgung 
sind. Satz 1 gilt für Empfängerinnen 
und Empfänger von Versorgungs-
bezügen der weggefallenen Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 4 sowie 
A 12a und A 13a entsprechend.“ 

 
b) In Absatz 2 werden nach der An-

gabe „Nummer 1“ die Wörter „in 
der bis zum 30. Juni 2016 gelten-
den Fassung dieses Gesetzes“ 
eingefügt. 

 
c) In Absatz 3 werden nach den Wör-

tern „Euro und“ die Wörter „bei 
Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern, deren 
Versorgungsbezüge ein Grund-
gehalt der weggefallenen Besol-
dungsgruppen A 2 bis A 4 sowie 
der Besoldungsgruppen A 5 bis 
A 8 zugrunde liegt, vermindert sich 
das Grundgehalt“ eingefügt.“ 

 
3.  Die bisherigen §§ 4 und 5 werden die 

§§ 3 und 4. 
 

 
Artikel 33 

Änderung des  
Landesdisziplinargesetzes 

 

 Artikel 37 
Änderung des  

Landesdisziplinargesetzes 
 

Das Landesdisziplinargesetz vom 16. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 624), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom  
2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Das Landesdisziplinargesetz vom 16. No-
vember 2004 (GV. NRW. S. 624), das zu-
letzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom  
2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 622) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1.  In § 1 Absatz 2 wird das Wort „Beam-
tenversorgungsgesetz“ durch das  
Wort „Landesbeamtenversorgungsge-
setz vom [Fundstelle und Ausferti-
gungsdatum einfügen] in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

 1.   (unverändert) 

2.  In § 8 Absatz 1 Satz 3 werden die Wör-
ter „§ 53 des Beamtenversorgungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 66 des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes“ 
ersetzt. 

 

 2.   (unverändert) 

3.  § 16 wird wie folgt geändert: 
 

 3.   (unverändert) 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „§ 9 des Bundesbesoldungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 11 Ab-
satz 1 des Landesbesoldungsge-
setzes“ ersetzt.  

 

  

b) In Absatz 5 werden die Wörter „§ 89 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 und 3 
des Landesbeamtengesetzes“ 
durch die Wörter „§ 88 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2, Satz 2 und 3 des 
Landesbeamtengesetzes“ ersetzt.  

 
 
 

  

4.  In § 21 Absatz 2 Satz 1 werden die 
Wörter „§ 9 des Bundesbesoldungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 11 Absatz 
1 des Landesbesoldungsgesetzes 
vom [Fundstelle und Ausfertigungsda-
tum einfügen] in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt. 

 

 4.   (unverändert) 

5.  In § 23 Absatz 1 Satz 2 werden die 
Wörter „§ 9 des Bundesbesoldungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 11 Absatz 
1 des Landesbesoldungsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 5.   (unverändert) 

6.  Dem § 25 Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt:  
 
„Für Letztere gelten die §§ 55, 72 der 
Strafprozessordnung zum Schutz vor 
einer etwaigen disziplinarischen Ver-
folgung entsprechend.“ 

 

 6.   (unverändert) 
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7.  In § 30 Absatz 2 wird das Wort „Beam-
tenrechtsrahmengesetzes" durch das 
Wort „Beamtenstatusgesetzes“ er-
setzt. 

 

 7.   (unverändert) 

8.  In § 30 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 

 8.  In § 30 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

 
„(3) Nach Maßgabe des Artikels 56a 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl.  
L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 
16.10.2007, S. 18, L 93 vom 4.4.2008, 
S. 28, L 33 vom 3.2.2009, S. 49), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. November 2013 (Abl.  
L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geän-
dert worden ist, unterrichten die 
Dienststellen die zuständigen Behör-
den der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union über rechtskräftige Ent-
scheidungen der Disziplinarorgane zur  

 

 „(3) Nach Maßgabe des Artikels 56a 
der Richtlinie 2005/36/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl.  
L 255 vom 30.9.2005, S. 22, L 271 vom 
16.10.2007, S. 18, L 93 vom 4.4.2008, 
S. 28, L 33 vom 3.2.2009, S. 49), die 
zuletzt durch die Richtlinie 2013/55/EU 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. November 2013 (Abl.  
L 354 vom 28.12.2013, S. 132) geän-
dert worden ist, unterrichten die 
Dienststellen die zuständigen Behör-
den der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union über rechtskräftige Ent-
scheidungen der Disziplinarorgane zur  

 
1. Entfernung aus dem Beamtenver-

hältnis nach § 5 Absatz 1 Nummer 
5 in Verbindung mit § 10 Absatz 1, 

 

 1. Entfernung aus dem Beamtenver-
hältnis nach § 5 Absatz 1 Nummer 
5 in Verbindung mit § 10 Absatz 1, 

 
2. Einstellung eines Disziplinarverfah-

rens wegen Beendigung des Beam-
tenverhältnisses nach § 24 Absatz 1 
des Beamtenstatusgesetzes und  

 

 2. Einstellung eines Disziplinarverfah-
rens wegen Beendigung des Beam-
tenverhältnisses nach § 24 Absatz 1 
des Beamtenstatusgesetzes und  

 
3. Einstellung des Disziplinarverfah-

rens, wenn die Beamtin oder der 
Beamter mit einem Antrag auf Ent-
lassung einer im Disziplinarverfah-
ren zu erwartenden Entfernung aus 
dem Beamtenverhältnis zuvor 
kommt. 

 

 3. Einstellung des Disziplinarverfah-
rens, wenn die Beamtin oder der 
Beamte mit einem Antrag auf Ent-
lassung einer im Disziplinarverfah-
ren zu erwartenden Entfernung aus 
dem Beamtenverhältnis zuvor 
kommt. 

Der Zeitraum im Sinne des Artikels 56a 
Absatz 2 Satz 2 Buchstabe e der Richt-
linie nach Satz 1 beträgt längstens 15 
Jahre. Er endet frühestens bei Errei-
chen der gesetzlichen Altersgrenze.“ 

 

 Der Zeitraum im Sinne des Artikels 56a 
Absatz 2 Satz 2 Buchstabe e der Richt-
linie nach Satz 1 beträgt längstens 15 
Jahre. Er endet frühestens bei Errei-
chen der gesetzlichen Altersgrenze.“ 

 
9.  In § 33 Absatz 2 Nummer 3 werden die 

Wörter „§ 59 Abs. 1 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes“ durch die Wörter  

 9.   (unverändert) 
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„§ 74 Absatz 1 und 3 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes“ ersetzt. 

 
10. § 39 wird wie folgt geändert: 
 

 10.   (unverändert) 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „§ 27 Abs. 5 des Bundesbesol-
dungsgesetzes“ durch die Wörter  
„§ 29 Absatz 6 des Landesbesol-
dungsgesetzes“ ersetzt. 

 

  

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 9 des Bundesbesoldungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 11 Ab-
satz 1 des Landesbesoldungsge-
setzes“ ersetzt. 

 

  

11. § 46 wird wie folgt geändert: 
 

 11.   (unverändert) 

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe 
„Abs. 3" durch die Angabe  
"Absatz 4" ersetzt. 

 

  

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das  
Wort „Beamtenversorgungsgeset-
zes“ durch das Wort „Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes“ und die 
Angabe „83 Abs. 1“ durch die An-
gabe „82 Absatz 1“ ersetzt.  

 

  

12. In § 56 Absatz 1 Satz 1 werden die 
Wörter „§ 9 des Bundesbesoldungsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 11 Absatz 
1 des Landesbesoldungsgesetzes“ er-
setzt. 

 

 12.   (unverändert) 

13. Dem § 57 Absatz 3 wird folgender Satz 
angefügt:  

 

 13.   (unverändert) 

„Für Letztere gelten die §§ 55, 72 der 
Strafprozessordnung zum Schutz vor 
einer etwaigen disziplinarischen Ver-
folgung entsprechend.“ 
 

  

14. § 77 wird wie folgt geändert: 
 

 14.   (unverändert) 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wer-
den die Wörter „§ 14 Abs. 1 des Be-
amtenversorgungsgesetzes“ durch 
die Wörter „§ 16 Absatz 1 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes“ 
ersetzt. 
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b) In Absatz 3 werden die Wörter „das 
65. Lebensjahr vollendet“ durch die 
Wörter „die Regelaltersgrenze nach 
§ 31 Absatz 1 oder 2 des Landesbe-
amtengesetzes erreicht“ ersetzt. 

 

  

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 59 des Beamtenversorgungs-
gesetzes“ durch die Wörter „§ 74 
des Landesbeamtenversorgungs-
gesetzes“ ersetzt. 

 

  

15. Es wird ersetzt: 
 

In § 79 Absatz 3, § 81 Satz 3 und § 83 
wird das Wort „Innenministerium" je-
weils durch die Wörter „für Inneres zu-
ständige Ministerium" und in § 80 
Satz 1 das Wort „Innenministerium" 
durch die Wörter „für Inneres zuständi-
gen Ministerium" ersetzt. 
 

 15.   (unverändert) 

16. In der Anlage wird nach Nummer 30 
folgende Nummer 31 eingefügt: 

 

 16.   (unverändert) 

   

Nr. Gebührentatbestand Gebührenbetrag 
oder Satz der je-
weiligen Gebühr 

31 Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zurück-
nahme der Revision oder der Klage, bevor die Schrift zur 
Begründung der Revision bei Gericht eingegangen ist: 

 
Die Gebühr 30 ermäßigt sich auf .......... 

 
Erledigungserklärungen stehen der Zurücknahme 
gleich, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht 
oder die Entscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung 
der Beteiligten über die Kostentragung oder der Kosten-
übernahmeerklärung eines Beteiligten folgt. 

 
 
 
 
 
1,0 

 
 
 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

433 

Artikel 34 
Aufhebung der  

Altersteilzeitzuschlagsverordnung 
 
Die Altersteilzeitzuschlagsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. August 2001 (BGBl. I S. 2239) in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 2 Nummer 2 Buch-
stabe b des Landesbesoldungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Februar 2005 (GV. NRW. S. 154), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 624) geän-
dert worden ist, wird aufgehoben. 
 

 Artikel 38 
Aufhebung der  

Altersteilzeitzuschlagsverordnung 
 
Unverändert 

Artikel 35 
Aufhebung der Verordnung über die  

Zahlung eines erhöhten  
Auslandszuschlags 

 
Die Verordnung über die Zahlung eines er-
höhten Auslandszuschlags in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Juli 1997 
(BGBl. I S. 1881) und der Berichtigung der 
Bekanntmachung vom 29. August 1997 
(BGBl. I S. 2324) in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 2 Nummer 2 Buchstabe f des Landes-
besoldungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Februar 2005 
(GV. NRW. S. 154), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 624) geändert worden ist, 
wird aufgehoben. 
 

 Artikel 39 
Aufhebung der Verordnung über die  

Zahlung eines erhöhten  
Auslandszuschlags 

 
Unverändert 

Artikel 36 
Aufhebung der  

Auslandszuschlagsverordnung 
 
Die Auslandszuschlagsverordnung vom 
6. Juli 2001 (BGBl. I S. 1562) in Verbindung 
mit § 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe g 
des Landesbesoldungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 154), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. 
Oktober 2014 (GV. NRW. S. 624) geändert 
worden ist, wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 

 Artikel 40 
Aufhebung der  

Auslandszuschlagsverordnung 
 
Unverändert 
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Artikel 37 
Aufhebung der Auslandsverwendungs-

zuschlagsverordnung 
 
Die Auslandsverwendungszuschlagsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. März 2002 (BGBl. I S. 1234) 
in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe h des Landesbesoldungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Februar 2005 (GV. NRW. S. 154), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 624) 
geändert worden ist, wird aufgehoben. 
 

 Artikel 41 
Aufhebung der Auslandsverwendungs-

zuschlagsverordnung 
 
Unverändert 

Artikel 38 
Aufhebung der Verordnung zur  

Übertragung besoldungsrechtlicher  
Zuständigkeiten 

 
Die Verordnung zur Übertragung besol-
dungsrechtlicher Zuständigkeiten vom 
2. September 1975 (GV. NRW. S. 544), die 
zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 
2. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 870) ge-
ändert worden ist, wird aufgehoben. 
 

 Artikel 42 
Aufhebung der Verordnung zur  

Übertragung besoldungsrechtlicher  
Zuständigkeiten 

 
Unverändert 

Artikel 39 
Aufhebung der Verordnung über die  
Gewährung eines Zuschlags zu den 

Dienstbezügen bei begrenzter  
Dienstfähigkeit 

 
Die Verordnung über die Gewährung eines 
Zuschlags zu den Dienstbezügen bei be-
grenzter Dienstfähigkeit vom 9. Okto-
ber 2007 (GV. NRW. S. 407), die durch 
Verordnung vom 28. August 2012 (GV. 
NRW. S. 385) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 
 

 Artikel 43 
Aufhebung der Verordnung über die  
Gewährung eines Zuschlags zu den 

Dienstbezügen bei begrenzter  
Dienstfähigkeit 

 
Unverändert 

Artikel 40 
Aufhebung der Verordnung zur  

Durchführung des § 31 Abs. 3 des  
Beamtenversorgungsgesetzes  

(Bestimmung von Krankheiten für die 
beamtenrechtliche Unfallfürsorge) 

 
Die Verordnung zur Durchführung des § 31 
Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes 
(Bestimmung von Krankheiten für die be-
amtenrechtliche Unfallfürsorge) vom 

 Artikel 44 
Aufhebung der Verordnung zur  

Durchführung des § 31 Abs. 3 des  
Beamtenversorgungsgesetzes  

(Bestimmung von Krankheiten für die 
beamtenrechtliche Unfallfürsorge) 

 
Unverändert 
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20. Juni 1977 (BGBl. I S. 1004) in Verbin-
dung mit Nummer 1 Buchstabe b des Ge-
setzes zur Überleitung des Beamtenversor-
gungsrechts vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. 
S. 234), wird aufgehoben. 
 

Artikel 41 
Aufhebung der Beamtenversorgungs-

Übergangsverordnung 
 
Die Beamtenversorgungs-Übergangsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1993 (BGBl. I S. 369), 
die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3592) 
geändert worden ist, in Verbindung mit 
Nummer 1 Buchstabe e des Gesetzes zur 
Überleitung des Beamtenversorgungs-
rechts vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 
234) wird aufgehoben. 
 

 Artikel 45 
Aufhebung der Beamtenversorgungs-

Übergangsverordnung 
 
Unverändert 

  Artikel 46 
Gesetz zur Erprobung von  

Zeitwertkonten 
 

§ 1 
Experimentierklausel 

 
Der Landschaftsverband Rheinland kann 
im Einvernehmen mit dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium und dem Finanzmi-
nisterium zur Erprobung der Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für flexiblere Ge-
staltungen des Berufslebens durch 
Dienstvereinbarung ein geldbasiertes Zeit-
wertkontensystem für seine Beamtinnen 
und Beamten einrichten. Führt die Erpro-
bung zu einer Beeinträchtigung dienstlicher 
Interessen, ist das Modell entsprechend 
anzupassen. 
 

§ 2 
Sonderregelung Beihilfe 

 
Während der Beurlaubung zur Durchfüh-
rung eines geldbasierten Zeitwertkonten-
systems (Entnahmezeitraum) besteht ein 
Anspruch auf Leistung der Krankenfür-
sorge in entsprechender Anwendung der 
Beihilferegelungen für Beamtinnen und Be-
amte mit Dienstbezügen. § 64 Absatz 5 
Satz 2 des Gesetzes über die Beamtinnen 
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und Beamten des Landes Nordrhein-West-
falen vom [Einsetzen: Datum und Fund-
stelle] in der jeweils geltenden Fassung gilt 
entsprechend. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2016 in Kraft. 
 
 

Artikel 42 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 
2 am 1. Juli 2016 in Kraft. 
 
 
Artikel 3 § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 und § 
66 Absatz 2 Satz 2 und § 85 Absatz 6, Arti-
kel 27 sowie Artikel 28 treten am 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft. 
 
 

 Artikel 47 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Sätze 
2 und 3 am 1. Juli 2016 in Kraft.  
Artikel 29 Nummer 3 und Artikel 30 treten 
am 1. August 2016 in Kraft. 
Artikel 3 § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4, § 66 
Absatz 2 Satz 2 und § 85 Absatz 6, Artikel 
18 Nummer 1 Buchstabe b, Artikel 28, Arti-
kel 29 Nummer 1, 2 und 4 sowie Artikel 35 
treten am 1. Januar 2017 in Kraft. 
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Anhang 1 
 

 
 

Anhang 2 
 

 
 

Anhang 3 
 

 
 
 
 

  

Anlage 6
Gültig ab 01.08.2016

2 - Jahres - Rhythmus |     3 - Jahres - Rhythmus | 4 - Jahres - Rhythmus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 5 2004,56 2072,67 2125,59 2178,50 2231,42 2284,33 2337,26 2390,18 2443,11 2496,05

A 6 2049,28 2107,38 2165,48 2223,58 2281,69 2339,80 2397,91 2456,01 2514,10 2572,20

A 7 2134,21 2186,44 2259,54 2332,66 2405,78 2478,87 2552,02 2604,19 2656,44 2708,68

A 8 2260,62 2323,08 2416,77 2510,48 2604,15 2697,89 2760,35 2822,79 2885,28 2947,73

A 9 2400,89 2462,35 2562,34 2662,34 2762,35 2862,35 2931,07 2999,86 3068,59 3137,33

A 10 2577,93 2663,35 2791,45 2919,60 3047,72 3175,85 3261,26 3347,08 3434,45 3521,83

A 11 2942,26 3069,74 3197,22 3324,72 3455,04 3541,97 3628,93 3715,90 3802,85 3889,81

A 12 3302,16 3457,03 3612,53 3768,03 3871,69 3975,36 4079,03 4182,70 4286,34

A 13 3862,39 4030,27 4198,18 4310,11 4422,04 4533,99 4645,94 4757,87

A 14 4101,15 4318,88 4536,59 4681,75 4826,91 4972,07 5117,22 5262,39

A 15 4737,97 4977,35 5168,85 5360,36 5551,89 5743,40 5934,91

A 16 5220,99 5497,81 5719,34 5940,83 6162,30 6383,80 6605,29

Besold. 

Gruppe

Erfahrungsstufe

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung A

Anlage 7
Gültig ab 01.08.2016

Landesbesoldungsordnung B

BesGr. 

B 1 5934,91

B 2 6885,50

B 3 7287,94

B 4 7709,44

B 5 8193,01

B 6 8649,68

B 7 9093,88

B 8 9556,87

B 9 10131,73

B 10 11916,89

B 11 12376,97

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 8
Gültig ab 01.08.2016

Landesbesoldungsordnung R

Erfahrungsstufe

BesGr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1 3946,74 4035,12 4263,12 4491,16 4719,15 4947,17 5175,20 5403,20 5631,23 5859,22 6087,28

R 2 4580,94 4808,94 5036,96 5265,00 5493,01 5721,01 5949,04 6177,04 6405,07 6633,04

R 3 7287,94

R 4 7709,44

R 5 8193,01

R 6 8649,68

R 7 9093,88

R 8 9556,87

R 10 11916,89

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus
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Anhang 4 
 
 

 
 

Anhang 5 
 

 
 

Anhang 6 
 

 
 

Anhang 7 
 

 
 
 

  

Anlage 9
Gültig ab 01.08.2016

Landesbesoldungsordnung W

BesGr.

W 1 4147,62

W 2 5458,35

W 3 6029,25

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 10
Gültig ab 01.08.2016

Landesbesoldungsordnung C

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 3303,27 3414,65 3526,56 3638,50 3750,46 3862,39 3974,31 4086,24 4198,18 4310,11 4422,04 4533,99 4645,94 4757,87

C 2 3310,12 3488,06 3666,45 3844,87 4023,24 4201,63 4380,03 4558,41 4736,79 4915,20 5093,58 5271,96 5450,35 5628,75 5807,14

C 3 3632,93 3834,91 4036,91 4238,91 4440,89 4642,90 4844,88 5046,85 5248,85 5450,82 5652,81 5854,82 6056,79 6258,79 6460,77

C 4 4583,86 4786,92 4989,96 5193,01 5396,06 5599,10 5802,19 6005,20 6208,24 6411,30 6614,35 6817,39 7020,44 7223,49 7426,54

 Grundgehaltssätze - auslaufend -
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus

 Grundgehaltssätze - auslaufend - Anlage 11
Gültig ab 01.08.2016

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H 1 3303,27 3414,65 3526,55 3638,50 3750,46 3862,38 3974,32 4086,24 4198,18 4310,11 4422,04 4534,00 4645,94 4757,87

H 2 3375,33 3520,49 3665,64 3810,81 3955,97 4101,14 4246,27 4391,44 4536,59 4681,75 4826,91 4972,07 5117,22 5262,39

H 3 3700,61 3860,20 4019,81 4179,41 4338,98 4498,59 4658,17 4817,73 4977,35 5136,95 5296,56 5456,11 5615,71 5775,31 5934,91

H 4 4021,26 4205,83 4390,40 4574,99 4759,55 4944,11 5128,72 5313,25 5497,85 5682,44 5867,00 6051,55 6236,15 6420,74 6605,29

H 5 5002,02 5203,12 5404,22 5605,32 5806,40 6007,48 6208,60 6409,66 6610,77 6811,85 7012,93 7214,03 7415,15 7616,20 7817,30

Landesbesoldungsordnung H

(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 12
Gültig ab 01.08.2016

Grund-

betrag

1088,94

1142,82

1282,28

1314,00

1348,85

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss

A 13

A 13 mit Zulage nach § 47 c) LBesG NRW

A 9 bis A 11

A 12

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 5 bis A 8
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Anhang 8 
 

 
 
 
 

  

Anlage 13
Gültig ab 01.08.2016

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

122,34 232,17

128,46 238,29

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende

Kind um 109,83 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 342,23 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der

Besoldungsgruppe A 5 um 6,24 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

in der Besoldungsgruppe A 5 um 18,71 Euro.

übrige Besoldungsgruppen 

Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte

Besoldungsgruppen A 5 bis A 8

(Monatsbeträge in Euro)
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Anhang 9 
 

 
  

Amtszulagen und Strukturzulage Anlage 14
Monatsbeträge in Euro Gültig ab 01.08.2016

Amtszulagen

37,31

68,84

68,84

68,84

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 v. H. des jeweiligen 

Unterschiedsbetrages 

zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 277,80

277,80

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 9 8 v.H. des 

Endgrundgehaltes der 

Besoldungsgruppe A 9

161,36

193,55

271,69

nach Fußnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 282,32

nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 225,40

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 193,55

193,55

193,55

299,06

461,72

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 193,55

193,55

193,55

193,55

193,55

189,95

210,90

214,00

214,00

321,00

214,00

216,48

nach § 47 LBesGNRW

    Buchstabe a

19,98

78,17

86,88

86,88

86,88

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 3 und 4 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 6

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 16

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1

nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach § 46 LBesGNRW

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

Strukturzulage

       Doppelbuchstabe aa

       Doppelbuchstabe bb

    Buchstabe b

    Buchstabe c
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Stellenzulagen und andere Zulagen Anlage 15
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 01.08.2016

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 12 kw 76,69

nach Fußnote 2 und 7 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 76,69

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 47,27

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 17,90

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 47,27

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe C 2 kw 104,32

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14 (ruhegehaltfähige Stellenzulage) 76,69

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe B 2 115,04

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe B 3 115,04

63,69

127,38

17,05

38,35

368,13

294,50

nach § 55 Abs. 1 Nummer 1 LBesG NRW

  in voller Höhe 150,00

  in Höhe von 2/3 100,00

nach § 55 Abs. 1 Nummer 2 LBesG NRW 90,90

nach § 55 Abs. 1 Nummer 3 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

A 13 21,22

A 14 56,02

nach § 55 Abs. 1 Nummer 4 LBesG NRW

 a) als Fachkraft 150,00

 b) als Leiterin oder Leiter 250,00

A 6 bis A 9 153,39

ab A 10 191,73

nach § 49 LBesGNRW oder § 50 LBesG NRW oder § 51 LBesG NRW

nach § 53 Abs. 1 LBesG NRW

  Nr. 1

  Nr. 2

 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

  von einem Jahr

  von zwei Jahren

nach § 52 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt

  in der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt

  in der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt

nach § 56 Nr. 1 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen
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Anhang 11 
 

 
  

noch Anlage 15
Gültig ab 01.08.2016

38,35

nach § 56 Nr. 3 LBesG NRW 511,29

nach § 63 LBesG NRW 260,00

nach § 64 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt bei gleichzeitiger Ausübung eines Amts in

  R 1 205,54

  R 2 230,08

nach § 67 LBesG 102,26

nach § 56 Nr. 2 LBesG NRW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.996,58 2.262,78 2.565,24 2.897,85 3.277,03 3.707,84 4.197,34 4.753,50 5.385,46 6.103,47 6.919,30 7.846,25 8.899,49 10.096,20

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab

1.996,58 2.262,78 2.565,24 2.897,85 3.277,03 3.707,84 4.197,34 4.753,50 5.385,46 6.103,47 6.919,30 7.846,25 8.899,49 10.096,20

Zonenstufe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz

Anlage 16
Gültig ab 01.08.2016

Auslandszuschlag

Grundgehaltsspanne

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Auslandsbesoldung
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Anhang 13 
 

 
 

Anhang 14 
 

 
 

  

Anlage 6
Gültig ab 01.01.2017

2 - Jahres - Rhythmus |     3 - Jahres - Rhythmus | 4 - Jahres - Rhythmus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 5 2104,79 2176,30 2231,87 2287,43 2342,99 2398,55 2454,12 2509,69 2565,27 2620,85

A 6 2151,74 2212,75 2273,75 2334,76 2395,77 2456,79 2517,81 2578,81 2639,81 2700,81

A 7 2214,24 2268,43 2344,27 2420,14 2496,00 2571,83 2647,72 2701,85 2756,06 2810,26

A 8 2345,39 2410,20 2507,40 2604,62 2701,81 2799,06 2863,86 2928,65 2993,48 3058,27

A 9 2460,91 2523,91 2626,40 2728,90 2831,41 2933,91 3004,35 3074,86 3145,31 3215,76

A 10 2642,38 2729,93 2861,24 2992,59 3123,91 3255,25 3342,79 3430,76 3520,31 3609,88

A 11 3015,82 3146,48 3277,15 3407,84 3541,42 3630,52 3719,65 3808,80 3897,92 3987,06

A 12 3384,71 3543,46 3702,84 3862,23 3968,48 4074,74 4181,01 4287,27 4393,50

A 13 3958,95 4131,03 4303,13 4417,86 4532,59 4647,34 4762,09 4876,82

A 14 4203,68 4426,85 4650,01 4798,79 4947,58 5096,37 5245,15 5393,95

A 15 4856,42 5101,78 5298,07 5494,37 5690,69 5886,99 6083,28

A 16 5351,52 5635,26 5862,32 6089,35 6316,36 6543,40 6770,42

Besold. 

Gruppe

Erfahrungsstufe

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung A

Anlage 7
Gültig ab 01.01.2017

Landesbesoldungsordnung B

BesGr. 

B 1 6083,28

B 2 7057,64

B 3 7470,14

B 4 7902,18

B 5 8397,84

B 6 8865,92

B 7 9321,23

B 8 9795,79

B 9 10385,02

B 10 12214,81

B 11 12686,39

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 8
Gültig ab 01.01.2017

Landesbesoldungsordnung R

Erfahrungsstufe

BesGr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1 4045,41 4136,00 4369,70 4603,44 4837,13 5070,85 5304,58 5538,28 5772,01 6005,70 6239,46

R 2 4695,46 4929,16 5162,88 5396,63 5630,34 5864,04 6097,77 6331,47 6565,20 6798,87

R 3 7470,14

R 4 7902,18

R 5 8397,84

R 6 8865,92

R 7 9321,23

R 8 9795,79

R 10 12214,81

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus
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Anhang 16 
 

 
 

Anhang 17 
 

 
 

Anhang 18 
 

 
  

Anlage 9
Gültig ab 01.01.2017

Landesbesoldungsordnung W

BesGr.

W 1 4251,31

W 2 5594,81

W 3 6179,98

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 10
Gültig ab 01.01.2017

Landesbesoldungsordnung C

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 3385,85 3500,02 3614,72 3729,46 3844,22 3958,95 4073,67 4188,40 4303,13 4417,86 4532,59 4647,34 4762,09 4876,82

C 2 3392,87 3575,26 3758,11 3940,99 4123,82 4306,67 4489,53 4672,37 4855,21 5038,08 5220,92 5403,76 5586,61 5769,47 5952,32

C 3 3723,75 3930,78 4137,83 4344,88 4551,91 4758,97 4966,00 5173,02 5380,07 5587,09 5794,13 6001,19 6208,21 6415,26 6622,29

C 4 4698,46 4906,59 5114,71 5322,84 5530,96 5739,08 5947,25 6155,33 6363,45 6571,58 6779,71 6987,83 7195,95 7404,08 7612,20

 Grundgehaltssätze - auslaufend -
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus

 Grundgehaltssätze - auslaufend - Anlage 11
Gültig ab 01.01.2017

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H 1 3385,85 3500,02 3614,71 3729,46 3844,22 3958,94 4073,68 4188,40 4303,13 4417,86 4532,59 4647,35 4762,09 4876,82

H 2 3459,71 3608,50 3757,28 3906,08 4054,87 4203,67 4352,43 4501,23 4650,01 4798,79 4947,58 5096,37 5245,15 5393,95

H 3 3793,13 3956,71 4120,31 4283,90 4447,45 4611,06 4774,62 4938,17 5101,78 5265,37 5428,97 5592,51 5756,10 5919,69 6083,28

H 4 4121,79 4310,98 4500,16 4689,37 4878,54 5067,71 5256,94 5446,08 5635,30 5824,50 6013,68 6202,84 6392,05 6581,26 6770,42

H 5 5127,07 5333,20 5539,33 5745,45 5951,56 6157,67 6363,82 6569,90 6776,04 6982,15 7188,25 7394,38 7600,53 7806,61 8012,73

Landesbesoldungsordnung H

(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 12
Gültig ab 01.01.2017

Grund-

betrag

1129,78

1185,68

1330,37

1363,28

1399,43

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss

A 13

A 13 mit Zulage nach § 47 c) LBesG NRW

A 9 bis A 11

A 12

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 5 bis A 8
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Anlage 13
Gültig ab 01.01.2017

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

128,46 245,91

126,93 243,01

131,67 246,38

in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 6 um 117,45 Euro,

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 116,08 Euro,

in den übrigen Besoldungsgruppen um 114,71 Euro.

Für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag

in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 6 um 361,47 Euro,

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 357,19 Euro,

in den übrigen Besoldungsgruppen umum 352,92 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der

Besoldungsgruppe A 5 um 6,55 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

in der Besoldungsgruppe A 5 um 19,65 Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte

Besoldungsgruppen A 5 bis A 6

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppen A 7 und A 8

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind

übrige Besoldungsgruppen 

noch Anlage 13
Gültig ab 01.01.2017

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

126,93 243,01

133,28 249,36

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende

Kind um 116,08 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 357,19 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der

Besoldungsgruppe A 5 um 6,47 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

in der Besoldungsgruppe A 5 um 19,41 Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

*Soweit in dieser Tabelle der Begriff "Besoldungsgruppe" verwendet wird, ist darunter das Eingangsamt, in das

die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt, zu verstehen.

Familienzuschlag für Anwärterinnen und Anwärter*
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppen A 5 bis A 8

übrige Besoldungsgruppen 
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Amtszulagen und Strukturzulage Anlage 14
Monatsbeträge in Euro Gültig ab 01.01.2017

Amtszulagen

39,18

72,28

72,28

71,42

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 v. H. des jeweiligen 

Unterschiedsbetrages 

zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 284,75

284,75

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 9 8 v.H. des 

Endgrundgehaltes der 

Besoldungsgruppe A 9

165,39

198,39

278,48

nach Fußnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 289,38

nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 231,04

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 198,39

198,39

198,39

306,54

473,26

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 198,39

198,39

198,39

198,39

198,39

194,70

216,17

219,35

219,35

329,03

219,35

221,89

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach § 46 LBesGNRW

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1

nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 3 und 4 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 6

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 16

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15
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noch Anlage 14
Gültig ab 01.01.2017

nach § 47 LBesGNRW

    Buchstabe a

in der Besoldungsgruppe A 6 20,98

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 20,73

80,12

89,05

89,05

89,05nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

Strukturzulage

       Doppelbuchstabe aa

       Doppelbuchstabe bb

    Buchstabe b

    Buchstabe c
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Stellenzulagen und andere Zulagen Anlage 15
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 01.01.2017

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 12 kw 78,61

nach Fußnote 2 und 7 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 78,61

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 48,45

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 18,35

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 48,45

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe C 2 kw 104,32

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14 (ruhegehaltfähige Stellenzulage) 78,61

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe B 2 115,04

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe B 3 115,04

bis A 6 66,87

A 7 und A 8 und für Anwärter 66,08

ab A 9 65,28

bis A 6 133,75

A 7 und A 8 und für Anwärter 132,16

ab A 9 130,56

bis A 6 17,90

A 7 und A 8 17,69

ab A 9 17,48

39,31

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

bis A 6 386,54

A 7 und A 8 381,94

ab A 9 377,33

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

bis A 6 309,23

A 7 und A 8 305,54

ab A 9 301,86

nach § 49 LBesGNRW oder § 50 LBesG NRW oder § 51 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

  von einem Jahr in den Besoldungsgruppen

  von zwei Jahren in den Besoldungsgruppen

nach § 52 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt

  in der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt in den Besoldungsgruppen

  in der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt

nach § 53 Abs. 1 LBesG NRW

  Nr. 1

  Nr. 2
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noch Anlage 15
Gültig ab 01.01.2017

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

bis A 6 386,54

A 7 und A 8 381,94

ab A 9 377,33

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

bis A 6 309,23

A 7 und A 8 305,54

ab A 9 301,86

nach § 55 Abs. 1 Nummer 1 LBesG NRW

  in voller Höhe 153,75

  in Höhe von 2/3 102,50

nach § 55 Abs. 1 Nummer 2 LBesG NRW 93,17

nach § 55 Abs. 1 Nummer 3 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

A 13 21,75

A 14 57,42

nach § 55 Abs. 1 Nummer 4 LBesG NRW

 a) als Fachkraft 153,75

 b) als Leiterin oder Leiter 256,25

A 6 161,06

A 7 und A 8 159,14

A 9 157,23

ab A 10 196,52

bis A 6 40,27

A 7 und A 8 39,79

ab A 9 39,31

nach § 56 Nr. 3 LBesG NRW 524,07

nach § 63 LBesG NRW 266,50

nach § 64 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt bei gleichzeitiger Ausübung eines Amts in

  R 1 210,68

  R 2 235,83

nach § 67 LBesG 102,26

nach § 53 Abs. 1 LBesG NRW

  Nr. 1

  Nr. 2

nach § 56 Nr. 2 LBesG NRW

nach § 56 Nr. 1 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen
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Anhang 23 
 
Anlage (gültig ab 1. August 2016) 
 
 
Zuschläge nach den §§ 59 bis 61 
 
(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 59 Absatz 1 beträgt für jeden Monat der Kinderer-
ziehungszeit 2,87 Euro. 
 
(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 59 Absatz 5 beträgt für jeden angefan-
genen Monat, in dem die darin genannten Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
1. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe a       0,87 Euro, 
 
2. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe b       0,64 Euro. 
 
(3) Der Kinderzuschlag nach § 60 Absatz 1 beträgt für 36 Monate der Kindererziehungszeit 
je Monat 1,73 Euro. 
 
(4) Der Pflegezuschlag nach § 61 Absatz 1 beträgt für jeden Kalendermonat der nicht er-
werbsmäßigen Pflege einer oder eines 
 
1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
– Soziale Pflegeversicherung – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015) in der jeweils gel-
tenden Fassung), wenn sie oder er mindestens 
 
    a) 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,     2,00 Euro, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.071,45 2.319,35 2.629,37 2.970,30 3.358,96 3.800,54 4.302,27 4.872,34 5.520,10 6.256,06 7.092,28 8.042,41 9.121,98 10.348,61

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab

2.071,45 2.319,35 2.629,37 2.970,30 3.358,96 3.800,54 4.302,27 4.872,34 5.520,10 6.256,06 7.092,28 8.042,41 9.121,98 10.348,61

Zonenstufe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz

Anlage 16
Gültig ab 01.01.2017

Auslandszuschlag

Grundgehaltsspanne

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Auslandsbesoldung
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    b) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,49 Euro, 
    c) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,00 Euro; 
 
2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch), 
wenn sie oder er mindestens 
 
    a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,33 Euro, 
    b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,     0,90 Euro; 
 
3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 1 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch) 0,67 Euro. 
 
 
(5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach § 61 Absatz 3 beträgt für jeden Kalendermo-
nat der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines Kindes, das 
 
1. schwerstpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
ist, und mindestens 
    a) 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,      1,00 Euro, 
    b) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,75 Euro, 
    c) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,50 Euro; 
 
2. schwerpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) ist, 
und mindestens 
    a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,66 Euro, 
    b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,45 Euro; 
 
3. erheblich pflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
ist, 0,34 Euro. 
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Bericht  
 
A Allgemeines  
 
Der Gesetzentwurf für ein Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (Dienstrechtsmodernisierungsgesetz - DRModG NRW) - Drucksache 16/10380 - wurde 
am 16. Dezember 2015 vom Plenum einstimmig an den Innenausschuss - federführend -, an 
den Haushalts- und Finanzausschuss, an den Rechtsausschuss, an den Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung, an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung, an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend, an den Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation sowie an den Inte- 
grationsausschuss überwiesen. 
 
Mit der Reform soll ein einheitliches Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht gewährleistet 
werden, das für die Beschäftigten attraktive Bedingungen schafft sowie lern- und leistungswil-
lige Menschen motiviert, in den öffentlichen Dienst einzutreten.  
 
 
B Beratung  
 
Der Innenausschuss hat sich in seinen Sitzungen am 21. Januar 2016, 7. März 2016, 7. April 
2016 und am 2. Juni 2016 mit dem Gesetzentwurf befasst. 
 
Gemäß § 58 der Geschäftsordnung des Landtags wird den kommunalen Spitzenverbänden 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Hiervon machen die kommunalen Spitzenverbände 
mit der gemeinsamen Stellungnahme 16/3549 im Rahmen der späteren öffentlichen Anhörung 
Gebrauch. 
 
Der Innenausschuss beschließt in seiner Sitzung am 21. Januar 2016 die Anhörung von Sach-
verständigen in öffentlicher Sitzung. Diesem Beratungsschritt schließen sich der Ausschuss 
für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation sowie der Unterausschuss Personal des Haus-
halts- und Finanzausschusses an. Die weiteren mitberatenden Fachausschüsse beteiligen 
sich nachrichtlich an der Anhörung. 
 
Die öffentliche Anhörung wird am 7. März 2016 durchgeführt. Die geladenen Sachverständi-
gen können der Einladung 16/1596 entnommen werden. 
 
Im Vorfeld der öffentlichen Anhörung gehen von den Sachverständigen folgende Stellungnah-
men ein: 
 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Berufskollegs in NW e.V. Stellungnahme 16/3411 

Deutscher Beamtenbund und Tarifunion NRW 
Stellungnahme 16/3479 
Stellungnahme 16/3533 

Prof. Dr. Andreas Gourmelon 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW 

Stellungnahme 16/3524 

Hochschullehrerbund Nordrhein-Westfalen Stellungnahme 16/3536 

Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW e.V. Stellungnahme 16/3537 
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Deutscher Gewerkschaftsbund Nordrhein-Westfalen Stellungnahme 16/3539 

Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis Stellungnahme 16/3540 

VBE – Verband Bildung und Erziehung Landesverband NRW e.V. Stellungnahme 16/3543 

Landespersonalrätekonferenz der wissenschaftlich Beschäftigten Stellungnahme 16/3544 

Ver.di Landesbezirk NRW Stellungnahme 16/3545 

Deutsche Steuer-Gewerkschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Stellungnahme 16/3546 

Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros / Gleich-
stellungsstellen Nordrhein-Westfalen 

Stellungnahme 16/3547 

komba gewerkschaft nrw Stellungnahme 16/3548 

Städtetag Nordrhein-Westfalen 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen 

gemeinsame Stellung-
nahme 16/3549 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW Stellungnahme 16/3550 

Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen Stellungnahme 16/3551 

Prof. Dr. Johannes Hellermann 
Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft 

Stellungnahme 16/3552 

Deutscher Amtsanwaltsverein e. V. NRW Stellungnahme 16/3554 

Rechnungshof Nordrhein-Westfalen Stellungnahme 16/3556 

Arbeitsgemeinschaft der Kanzlerinnen und Kanzler  
der NRW-Universitäten 

Stellungnahme 16/3558 

lehrer nrw Stellungnahme 16/3559 

Bund der Strafvollzugsbediensteten Landesverband NRW e.V. Stellungnahme 16/3561 

Hochschule NRW- Landesrektorenkonferenz  
der Fachhochschulen e.V. 

Stellungnahme 16/3564 

Arbeitsgemeinschaft der Kanzlerinnen und Kanzler der Fachhoch-
schulen NRW 

Stellungnahme 16/3564 

Bund Deutscher Kriminalbeamter Landesverband Nordrhein-
Westfalen 

Stellungnahme 16/3581 

 
 
Die öffentliche Anhörung ist mit Ausschussprotokoll 16/1189 dokumentiert. 
 
Zur Sitzung am 7. April 2016 liegt dem Ausschuss neben dem Anhörungsprotokoll mit Vorlage 
16/3791 die gemäß § 94 LBG von der Landesregierung zu übermittelnde Übersicht mit den 
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Vorschlägen der Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsver-
bände, die bisher keine Berücksichtigung im Gesetzentwurf gefunden haben, mit jeweiligen 
Stellungnahmen der Landesregierung vor. 
 
Der Ausschuss verständigt sich in der Sitzung angesichts zu erwartender Änderungsanträge 
die für diese Sitzung beabsichtigte Aussprache nicht durchzuführen, sondern zunächst den 
Eingang der angekündigten Änderungsanträge abzuwarten. 
 
In der Sitzung am 2. Juni 2016 führt der Innenausschuss eine Aussprache zu Ergebnissen der 
Anhörung und sogleich die abschließende Beratung und Abstimmung über eine Beschluss-
empfehlung zu dem Gesetzentwurf durch. 
 
Hierzu liegen dem Innenausschuss alle Beratungsergebnisse der zur Mitberatung aufgerufe-
nen Ausschüsse wie folgt vor: 
 

Haushalts- und Finanzausschuss  
mit Unterausschuss Personal 

Verzicht auf Votum 

Rechtsausschuss Verzicht auf Votum  

Ausschuss für Schule und Weiterbildung Verzicht auf Votum  

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung Annahme-Empfehlung 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Verzicht auf Votum  

Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend Verzicht auf Votum 

Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Emanzipation Annahme-Empfehlung 

Integrationsausschuss Verzicht auf Votum  

Des Weiteren fließen in die Beratungen des Ausschusses folgende weitere Eingaben ein: Stel-
lungnahme 16/3571, Zuschrift 16/482, Zuschrift 16/769, Zuschrift 16/820, Zuschrift 16/833, 
Zuschrift 16/898 und Zuschrift 16/927. 
 
Zur Sitzung am 2. Juni 2016 legen die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
einen gemeinsamen Änderungsantrag zur Beratung und Abstimmung vor: 
 
 
 

 

 

„Änderungsantrag 

 

 

der Fraktion der SPD 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 

für das Land Nordrhein-Westfalen (Dienstrechtsmodernisierungsgesetz - DRModG 

NRW)“, Drs. 16/10380 

 

 

Die Fraktion der SPD und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragen, den Entwurf 

der Landesregierung für ein „Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen (Dienstrechtsmodernisierungsgesetz – DRModG NRW)“ – Drs. 16/10380 – wie 

folgt zu ändern: 

 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

 

 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

aa) Der Angabe zu § 117 werden die Wörter „,Vollzugsdienst in Abschiebungshaftvollzugs-

einrichtungen und Technischer Aufsichtsdienst in untertägigen Bergwerksbetrieben“ ange-

fügt.  

bb) In der Angabe zu § 138 wird das Wort „Befristung“ durch das Wort „Außerkrafttreten“ er-

setzt. 

 

b) In § 2 Absatz 1 letzter Satz werden die Angabe „§ 3“ durch die Angabe „§ 1“, die Angabe 

„09“ durch die Angabe „9“ und die Angabe „BRW“ durch die Angabe „NRW“ ersetzt. 

 

c) In § 5 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Laufbahnverordnung“ die Wörter „vom 28. 

Januar 2014 (GV. NRW. S. 22, ber. S. 203)“ gestrichen. 

 

d) § 7 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit ein Vorbereitungsdienst vorgesehen ist, sollen die Laufbahnbewerberinnen und 

Laufbahnbewerber diesen im Beamtenverhältnis auf Widerruf ableisten; die für die Ordnung 

der Laufbahn zuständige oberste Dienstbehörde kann für Gruppen von Laufbahnbewerberin-

nen und Laufbahnbewerbern in den Rechtsverordnungen nach Absatz 2 oder den Lauf-

bahnverordnungen Ausnahmen zulassen.“  

bb) Nach Absatz 2 Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Ferner kann für die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf eine Höchstalters-

grenze festgelegt werden, die sich aus der jeweiligen Höchstaltersgrenze des § 14 Absatz 3 

und 6 abzüglich der Dauer des Vorbereitungsdienstes ergibt. § 14 Absatz 5, 7, 10 und 11 fin-

det entsprechende Anwendung.“ 

 

e) § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 6 werden die Wörter „durch ein Studium“ durch die Wörter „oder eines Studi-

ums“ ersetzt. 

bb) In Nummer 8 wird das Komma nach dem Wort „Bewerber,“ gestrichen. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

457 

 

f) § 14 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 1“ ersetzt. 

bb) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 bis 11 eingefügt:  

„(3) Als Laufbahnbewerberin oder Laufbahnbewerber darf in das Beamtenverhältnis auf 

Probe eingestellt werden, wer das 42. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Lebens-

zeit von Beamtinnen und Beamten anderer Dienstherren sowie von früheren Beamtinnen 

und Beamten. 

(5) Die Höchstaltersgrenze der Absätze 3 und 4 erhöht sich um Zeiten 

1. der Ableistung einer Dienstpflicht nach Artikel 12a des Grundgesetzes, 

2. der Teilnahme an Maßnahmen im Sinne des § 34 Absatz 2 der Freistellungs- und Ur-

laubsverordnung NRW vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 2; ber. S. 92) in der jeweils 

geltenden Fassung, 

3. der tatsächlichen Betreuung eines minderjährigen Kindes oder 

4. der tatsächlichen Pflege einer oder eines nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes 

vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung pflegebedürfti-

gen nahen Angehörigen, deren oder dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Absatz 2 des 

vorgenannten Gesetzes nachgewiesen ist. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 erhöht sich die Höchstaltersgrenze um je-

weils bis zu drei Jahre, bei mehreren Kindern oder Angehörigen um insgesamt bis zu 

sechs Jahre, sofern über einen dementsprechenden Zeitraum keine berufliche Tätigkeit 

im Umfang von in der Regel mehr als zwei Drittel der jeweiligen regelmäßigen Arbeitszeit 

ausgeübt wurde. 

(6) Schwerbehinderte Menschen und ihnen gemäß § 2 Absatz 3 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - (Artikel 1 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047) in der jeweils geltenden Fassung 

gleichgestellte behinderte Menschen dürfen auch eingestellt werden, wenn sie das 45. 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Absatz 5 findet in diesen Fällen keine Anwen-

dung. 

(7) § 7 Absatz 6 des Soldatenversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 16. September 2009 (BGBl. I S. 3054) in der jeweils geltenden Fassung bleibt unbe-

rührt. 

(8) Planstelleninhaberinnen und Planstelleninhaber an Ersatzschulen dürfen in das Be-

amtenverhältnis auch eingestellt werden, wenn sie das 55. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben. Bei Auflösung einer Ersatzschule nach § 111 des Schulgesetzes NRW vom 

15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils geltenden Fassung in den einstweili-

gen Ruhestand versetzte Planstelleninhaberinnen und Planstelleninhaber dürfen einge-

stellt werden, wenn sie das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Absatz 5 findet in 

diesen Fällen keine Anwendung. 

(9) Eine Höchstaltersgrenze gilt nicht 

1. für die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Probe nach § 21 Absatz 1, 

2. für den Wechsel aus dem Richterverhältnis in das Beamtenverhältnis und umgekehrt 

innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, oder 
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3. für die Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe im Anschluss an die Beendi-

gung eines Vorbereitungsdienstes, wenn bei dessen Beginn für die Einstellung in das Be-

amtenverhältnis auf Widerruf eine Höchstaltersgrenze festgelegt war. 

Ein Überschreiten der Höchstaltersgrenze ist unbeachtlich, wenn die Laufbahnbewerbe-

rin oder der Laufbahnbewerber an dem Tag, an dem sie oder er den Antrag auf Einstel-

lung gestellt hat, das jeweilige Höchstalter nicht vollendet hatte und die Einstellung inner-

halb eines Jahres nach der Antragsstellung erfolgt. 

(10) Weitere Ausnahmen von der jeweiligen Höchstaltersgrenze können zugelassen wer-

den, und zwar 

1. für einzelne Fälle oder Gruppen von Fällen, wenn der Dienstherr ein erhebliches 

dienstliches Interesse daran hat, Bewerberinnen oder Bewerber als Fachkräfte zu gewin-

nen, zu behalten oder 

2. für einzelne Fälle, wenn sich nachweislich der berufliche Werdegang aus von der Be-

werberin oder dem Bewerber nicht zu vertretenden Gründen in einem Maß verzögert hat, 

welches die Anwendung der Höchstaltersgrenze unbillig erscheinen ließe. 

Ein erhebliches dienstliches Interesse im Sinne von Nummer 1 liegt insbesondere vor, 

wenn die Ausnahmeerteilung zur Sicherstellung der Erledigung der öffentlichen Aufgabe 

erforderlich ist. 

(11) Über die Ausnahmen gemäß Absatz 10 entscheidet für die Beamtinnen und Beam-

ten 

1. des Landes die oberste Dienstbehörde als Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 

dem für Inneres zuständigen Ministerium und dem Finanzministerium, 

2. der Landschaftsverbände, des Landesverbandes Lippe und des Regionalverbandes 

Ruhr das für Inneres zuständige Ministerium als Aufsichtsbehörde, 

3. der Gemeinden und der sonstigen Gemeindeverbände die Aufsichtsbehörde, in den 

Fällen der auf Gruppen bezogenen Ausnahmen nach Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 die 

Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde und 

4. der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts, mit Ausnahme der Gemeinden und Gemeindeverbände, die Auf-

sichtsbehörde, bei Lehrerinnen und Lehrern im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbe-

hörde.“ 

cc) Der bisherige Absatz 3 wird der Absatz 12. 

 

g) In § 18 Satz 1 werden nach den Wörtern „ruhen oder“ die Wörter „die oder“ eingefügt. 

 

h) Dem § 20 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 1 gilt nicht während eines Vorbereitungsdienstes, wenn dieser im Beamtenverhältnis 

auf Probe durchgeführt wird.“ 

 

i) In § 21 Absatz 1 Satz 6 werden das Wort „Zeiten“ durch die Wörter „die Berechnung der 

Probezeit bei“ und die Angabe „§ 9 Absatz 7“ durch die Wörter „die Regelung zur Probezeit 

in Abschnitt 1“ ersetzt. 

 

j) In § 22 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 2“ durch die Angabe „Absatz 1“ ersetzt. 

 

k) In § 25 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Beamte“ durch das Wort „Beamten“ ersetzt. 
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l) In § 27 Absatz 1 und 2 wird jeweils das Wort „Beamten“ durch das Wort „Beamte“ ersetzt. 

 

m) In § 28 Absatz 3 Satz 2 wird nach dem Wort „geführt“ das Wort „werden“ eingefügt. 

 

n) § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „124“ durch die Angabe „123“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Zustimmung“ die Wörter „der Beamtin oder des Beam-

ten“ eingefügt. 

 

o) § 37 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „Chefin“ die Wörter „der Staatskanzlei 

und Staatsekretärin“ eingefügt und nach den Wörtern „Chef der Staatskanzlei und“ die Wör-

ter „Staatssekretärin oder“ gestrichen. 

bb) In Absatz 2 wird die Angabe „14 Absatz 2“ durch die Angabe „14 Absatz 1 Satz 1“ er-

setzt. 

 

p) Dem § 42 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Dabei sind die Grundsätze der interkulturellen Öffnung der Verwaltung und die Notwendig-

keit, interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln, in angemessenem Umfang miteinzubezie-

hen.“ 

 

q) In § 46 Absatz 3 werden nach dem Wort „kann“ die Wörter „sie oder“ eingefügt. 

 

r) In § 55 Satz 2 werden nach dem Wort „Verlangen“ die Wörter „einer oder“ eingefügt. 

 

s) In § 64 Absatz 1 Satz 2 werden nach der Angabe „1“ ein Komma und die Angabe „§ 67“ 

eingefügt. 

 

t) In § 65 Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „§12“ durch die Angabe „§ 15“ ersetzt. 

 

u) § 66 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Komma durch das Wort „und“ ersetzt. 

bb) Die Nummer 2 wird aufgehoben. 

cc) Die Nummer 3 wird die Nummer 2. 

 

v) In § 70 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und nach dem Wort 

„Semesters“ die Wörter „oder Trimesters“ eingefügt.  

 

w) In § 73 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Satzes 2“ durch die Wörter „Satzes 1“ ersetzt. 

 

x) In § 74 Absatz 2 Satz 2 Nr. 4 wird nach dem Wort „Teilzeitbeschäftigung“ ein Punkt einge-

fügt.  

 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

460 

y) Dem § 79 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Aus Anlass der Vollendung einer fünfundzwanzigjährigen, einer vierzigjährigen und einer 

fünfzigjährigen Dienstzeit im öffentlichen Dienst kann der Beamtin oder dem Beamten eine 

Jubiläumszuwendung gewährt werden. Das Nähere regelt die Landesregierung durch 

Rechtsverordnung.“  

 

z) In § 80 Absatz 2 wird nach den Wörtern „auf die“ das Wort „Beamtin“ eingefügt. 

 

a1) In § 88 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „2 und 3“ durch die Angabe „3 und 4“ ersetzt. 

 

b1) In § 93 Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „ Belange von“ die Wörter „Beamtin-

nen und“ eingefügt. 

 

c1) In § 95 Absatz 2 werden nach dem Wort „Präsidentin“ die Wörter „oder den Präsidenten“ 

eingefügt. 

 

d1) In § 97 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a werden die Angabe „14 Absatz 2“ durch die An-

gabe „14 Absatz 1 Satz 1“ ersetzt und vor der Angabe „21 Absatz 4“ die Angabe „§“ einge-

fügt.  

 

e1) § 109 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3 eingefügt: 

„(2) In das Beamtenverhältnis auf Probe darf eingestellt werden, wer das 40. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat. § 14 Absatz 4, 5, 7 und 9 bis 11 gilt entsprechend. 

(3) In das Beamtenverhältnis auf Widerruf darf eingestellt werden, wer das 37. Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat. § 14 Absatz 5, 7, 10 und 11 findet entsprechende Anwen-

dung.“ 

bb) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 

 

f1) § 117 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Überschrift werden die Wörter „,Vollzugsdienst in Abschiebungshaftvollzugseinrich-

tungen und Technischer Aufsichtsdienst in untertägigen Bergwerksbetrieben“ angefügt. 

bb) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Justizvollzugsanstalten“ die Wörter „und des Voll-

zugsdienstes in Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen“ eingefügt. 

cc) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  

„Die Sätze 1 und 2 finden auf Beamtinnen und Beamte in Abschiebungshaftvollzugseinrich-

tungen keine Anwendung.“ 

dd) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Für die technischen Aufsichtsbeamtinnen und Aufsichtsbeamten auf Lebenszeit, die für 

die Sicherheit untertägiger Bergwerksbetriebe zuständig sind, gelten die Absätze 1 und 2 

entsprechend.“ 

 

g1) In § 120 Absatz 2 werden die Angabe „4 Satz 3“ durch die Angabe „2 Satz 2“ und die An-

gabe „4 Satz 2“ durch die Angabe „2 Satz 1“ ersetzt.  
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h1) § 122 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 4 wird das Wort „oder" durch ein Komma ersetzt. 

bbb) In Nr. 5 wird der Punkt durch das Wort „oder" ersetzt. 

ccc) Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 6 angefügt: 

„6. Geburt oder die Adoption eines minderjährigen Kindes." 

bb) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 3 werden die Angabe „§§“ durch die Angabe „§“ ersetzt und nach dem Wort 

„und“ die Angabe „§“ eingefügt. 

bbb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Eine Verlängerung darf den Umfang des Urlaubs, der Freistellung oder der Ermäßigung der 

Arbeitszeit und in den Fällen des Absatzes 2 Satz 4 Nummer 1 bis 3 und des Absatzes 3 die 

Dauer von jeweils zwei Jahren, in den Fällen des Absatzes 2 Satz 4 Nummer 6 die Dauer 

von jeweils einem Jahr, nicht überschreiten." 

ccc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Mehrere Verlängerungen nach Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 bis 4 und Absatz 3 dürfen insge-

samt die Dauer von drei Jahren, in den Fällen des Absatzes 2 Satz 4 Nummer 6 insgesamt 

die Dauer von zwei Jahren, nicht überschreiten." 

ddd) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt: 

"Verlängerungen nach Absatz 2 Satz 4 Nummer 6 dürfen nicht zu einer Erweiterung des Um-

fangs der Verlängerungsmöglichkeiten nach den Sätzen 3 und 4 führen." 

 

i1) In § 124 Absatz 1 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 eingefügt: 

„Dies gilt nicht für die erstmalige Berufung auf eine Juniorprofessur, bei der der Juniorprofes-

sorin oder dem Juniorprofessor zugesichert wird, dass hinsichtlich ihrer oder seiner Bewer-

bung auf eine anschließende Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder ei-

nem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis auf die Ausschreibung der Professur verzichtet 

wird (Tenure Track)." 

 

j1) In § 125 Absatz 3 wird die Angabe „121“ durch die Angabe „120“ ersetzt. 

 

k1) In § 138 Satz 2 wird nach den Wörtern „worden ist“ ein Komma eingefügt. 

 

 

 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 71 folgende Angabe eingefügt: 

„§ 71a Zuschlag bei Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand in besonderen Fällen“. 

 

b) § 7 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 2 wird aufgehoben. 

bb) Im neuen Satz 3 werden nach dem Wort „Nordrhein-Westfalen“ die Wörter „in der     

Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in    

der jeweils geltenden Fassung“ eingefügt. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

462 

c) In § 11 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Dienstvorgesetzte oder den Dienstvorgesetz-

ten“ durch die Wörter „dienstvorgesetzte Stelle“ ersetzt. 

 

d) In § 24 Nummer 1 wird die Angabe „3 oder A 4“ durch die Angabe „5“ ersetzt. 

 

e) § 29 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 2 Satz 1 wird in dem Wort „Grundgehaltsbe-trag“ der Bindestrich gestrichen. 

bb) In Absatz 4 Satz 2 wird in dem Wort „Leistungs-stufen“ der Bindestrich gestrichen. 

 

f) § 48 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Stellenzulagen nach § 55 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sind ruhegehaltfähig.“ 

 

g) Dem § 55 Absatz 1 wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. Lehrerinnen und Lehrer während der Dauer der Abordnung zu Kommunalen Integrations-

zentren 

a) als Fachkraft 

b) als Leiterin oder Leiter.“ 

 

h) In § 66 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Kürzung“ die Wörter „nach § 8 Absatz 1“ 

eingefügt. 

 

i) Nach § 71 wird folgender § 71a eingefügt: 

 

„§ 71a 

Zuschlag bei Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand in besonderen Fällen 

 

(1) Bei einem Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand nach § 32 des Landesbeam-

tengesetzes wird ein Zuschlag längstens bis zum 31. Dezember 2019 gewährt, wenn 

1. die Beamtin oder der Beamte im Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30. November 

2019 die für sie oder ihn geltende gesetzliche Altersgrenze erreicht hat oder erreicht und 

2. ihre oder seine ausgeübte oder zu übertragende Funktion zur Herbeiführung eines im be-

sonderen öffentlichen Interesse liegenden unaufschiebbaren und zeitgebundenen Ergebnis-

ses im Inland wahrgenommen werden muss. 

Der Zuschlag wird nicht neben einem Zuschlag nach § 8 Absatz 3 in Verbindung mit § 70 o-

der 91 Absatz 4 gewährt. Der Zuschlag beträgt 10 Prozent des Grundgehalts und ist nicht 

ruhegehaltfähig. Er wird erst gewährt ab Beginn des Kalendermonats, der auf den Zeitpunkt 

des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze folgt und wenn der Höchstsatz des Ruhege-

halts nach § 16 Absatz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes erreicht ist. Wird der 

Höchstruhegehaltsatz im Zeitraum des Hinausschiebens erreicht, wird der Zuschlag ab dem 

Beginn des folgenden Kalendermonats gewährt.  

(2) Bei einer Teilzeitbeschäftigung im Zeitraum des Hinausschiebens des Eintritts in den Ru-

hestand nach § 32 des Landesbeamtengesetzes wird ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag 

gewährt, dessen Bemessungsgrundlage das Ruhegehalt ist, das bei Eintritt in den Ruhe-

stand wegen Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze zugestanden hätte. Absatz 1 Satz 1 

und 2 gilt entsprechend. Die Höhe des Zuschlags entspricht dem Teil des erdienten Ruhege-

halts, der sich aus dem Verhältnis der Freistellung zur regelmäßigen Arbeitszeit ergibt. Der 
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Zuschlag nach Absatz 1 bleibt hiervon unberührt. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht bei einer 

Teilzeitbeschäftigung mit ungleichmäßig verteilter Arbeitszeit in einer Freistellungsphase. 

(3) Die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 trifft bei Beamtinnen und Beamten 

1. des Landes die oberste Dienstbehörde als Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem 

Finanzministerium, 

2. der Landschaftsverbände, des Landesverbandes Lippe und des Regionalverbandes Ruhr 

das für das Innere zuständige Ministerium als Aufsichtsbehörde, 

3. der Gemeinden und der sonstigen Gemeindeverbände die Aufsichtsbehörde oder 

4. der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts mit Ausnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufsichts-

behörde. 

 

j) In § 74 Absatz 4 wird Satz 2 aufgehoben. 

 

k) In § 83 Absatz 3 wird das Wort „Arbeit“ durch das Wort „Soziales“ ersetzt. 

 

l) § 86 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Die am 30. Juni 2016 vorhandenen Beamtinnen und Beamten der bisherigen Besol-

dungsgruppen A 3 und A 4 der Bundesbesoldungsordnung A des Übergeleiteten Besol-

dungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und der Landesbesoldungsordnung A des 

Landesbesoldungsgesetzes werden zum 1. Juli 2016 in die Besoldungsgruppe A 5 der Lan-

desbesoldungsordnung A übergeleitet und in eine entsprechende Planstelle der Besoldungs-

gruppe A 5 der Landesbesoldungsordnung A eingewiesen.“ 

bb) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3 und 4. 

 

m) § 91 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Verringert sich die Stellenzulage für eine Beamtin oder einen Beamten in einem Amt der 

Landesbesoldungsordnung A bei Justizvollzugseinrichtungen, in geschlossenen Abteilungen 

oder Stationen bei Psychiatrischen Krankenanstalten, die ausschließlich dem Vollzug von 

Maßregeln der Sicherung und Besserung dienen, in abgeschlossenen Vorführbereichen der 

Gerichte sowie in Abschiebungshafteinrichtungen durch die Anwendung dieses Gesetzes, 

wird bei unveränderter Verwendung bis zu einer Dienstzeit von zwei Jahren eine Ausgleichs-

zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen der Zulage, die am Tag vor dem Inkraft-

treten dieses Gesetzes nach Vorbemerkung Nummer 12 zu den Besoldungsordnungen A 

und B in der Fassung des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-

falen zugestanden hat, und der Zulage nach § 51 gewährt. Die Ausgleichszulage wird Beam-

tinnen und Beamten in Abschiebungshafteinrichtungen nicht neben einer Stellenzulage nach 

§ 49 gewährt. Die Sätze 3 und 4 gelten unter den gleichen Voraussetzungen auch für Anwär-

terinnen und Anwärter nach § 74 Absatz 1.“ 

bb) Dem Absatz 9 wird folgender Satz angefügt: 

„Soweit am 1. Januar 2017 Ausgleichs- und Überleitungszulagen erhöht werden, die der Ver-

minderung unterliegen, erhöhen die Erhöhungsbeträge nach Satz 1 die Bemessungsgrundla-

gen für die Verminderung.“ 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

464 

cc) Folgender Absatz 13 wird angefügt: 

„(13) Anstelle der Stufenzuordnung durch §§ 1 bis 3 des Gesetzes zur Überleitung der vor-

handenen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger in die neuen Grundgehaltstabellen vom 16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 

234) wird die Erfahrungsstufe auf Antrag nach den §§ 29 bis 31 und 41 festgesetzt. Die Stu-

fenfestsetzung erfolgt frühestens mit Wirkung vom ersten Tag des Kalenderjahres, in dem 

der Antrag gestellt wird. Das Antragsrecht nach Satz 1 erlischt mit Ablauf des 30. Juni 2017." 

 

n) Die Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Gliederungseinheiten „Besoldungsgruppe A 3“ und Besoldungsgruppe „A 4“ und die 

darunter aufgeführten Amtsbezeichnungen werden aufgehoben. 

bb) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 5“ wird wie folgt geändert: 

aaa) Vor den Wörtern „Erste Hauptwachtmeisterin, Erster Hauptwachtmeister 1)2)3)“ werden 

die Wörter „Oberwachtmeisterin, Oberwachtmeister 1) 2)“ eingefügt. 

bbb) Nach den Wörtern „Erste Hauptwachtmeisterin, Erster Hauptwachtmeister 1)2)“ wird die 

Angabe „3)“ gestrichen.  

ccc) Nach den Wörtern „Hauptwartin, Hauptwart 1)2)“ werden die Wörter „Justizoberwacht-

meisterin, Justizoberwachtmeister 3)“ eingefügt. 

cc) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 6“ wird wie folgt geändert: 

aaa) Nach den Wörtern „Erste Hauptwachtmeisterin, Erster Hauptwachtmeister 1)“ wird die 

Angabe „2)“ gestrichen.  

bbb) Nach den Wörtern „Hauptwartin, Hauptwart 1)“ werden die Wörter „Justizhauptwacht-

meisterin, Justizhauptwachtmeister 2)“ eingefügt. 

dd) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 11“ wird die Angabe „/“ durch das Wort 

„oder“ ersetzt.  

ee) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 12“ wird die Angabe „/“ durch das Wort 

„oder“ ersetzt. 

ff) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 13“ wird wie folgt geändert:  

aaa) Die Angabe „/“ wird durch das Wort „oder“ ersetzt. 

bbb) Der Fußnote 3 wird ein Punkt angefügt. 

gg) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 14“ wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Angabe „/“ wird durch ein Komma ersetzt. 

bbb) Nach den Wörtern „Schulrätin, Schulrat – als Leitung des Fachbereichs Pädagogik im 

Justizvollzug Nordrhein-Westfalen – 7)“ wird die Angabe „10)“ durch die Angabe „3)“ ersetzt. 

hh) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 15“ wird wie folgt geändert: 

aaa) Nach den Wörtern „erstes Einstiegsamt –3) – eines Zentrums für schulpraktische Leh-

rerausbildung mit mindestens einem Seminar für Lehrämter“ wird ein Leerzeichen gestri-

chen. 

bbb) Nach den Wörtern „– Referentin oder Referent am Landesprüfungsamt für Lehrämter 

an Schulen – 4) – an der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur – Landesinstitut für Schule“ 

wird ein Gedankenstrich eingefügt. 

ccc) Nach den Wörtern „– im Hochschuldienst“ wird ein Gedankenstrich eingefügt.  

ddd) Nach den Wörtern „– als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer 

Gesamtschule mit voll ausgebauter Sekundarstufe I oder an einer Gesamtschule mit mindes-

tens vier Zügen in drei Jahrgangsstufen – “ der Bindestrich gestrichen.  
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eee) Nach den Wörtern „− als ständige Vertreterin oder ständiger Vertreter der Leitung einer 

Förderschule mit mehr als 180 Schülerinnen und Schülern mit angegliederten Gymnasial- 

oder Berufskollegklassen, wenn zu den angegliederten Bildungsbereichen mehr als 60 Schü-

lerinnen und Schüler zählen -− 4) 14)“ wird der Bindestrich gestrichen. 

fff) Nach den Wörtern „Studiendirektorin, Studiendirektor 16“ wird ein Leerzeichen eingefügt. 

ii) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 16“ wird wie folgt geändert: 

aaa) Vor den Wörtern „Direktorin, Direktor der Zentralstelle der Länder für Gesundheits-

schutz bei Medizinprodukten“ wird das Leerzeichen gestrichen. 

bbb) Vor den Wörtern „– als Leitung der Kurverwaltung Bad Salzuflen“ wird das Leerzeichen 

gestrichen. 

 

o) Die Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 2“ wird wie folgt geändert: 

aaa) Nach den Wörtern  

„– als Leitung eines großen und bedeutenden Amtes der Verwaltung einer Stadt mit mehr als 

100 000 Einwohnern – “ 

werden die Wörter 

„– als Geschäftsleitung eines großen und bedeutenden Zweckverbandes mit einer Gesamt-

zahl von mehr als 100 000 Einwohnern der dem Zweckverband zugehörigen Gemeinden und 

Gemeindeverbände –“ 

eingefügt. 

bbb) Der Fußnote 8 wird ein Punkt angefügt. 

bb) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3“ wird wie folgt geändert:  

aaa) Die Angabe „/“ wird durch das Wort „oder“ ersetzt. 

bbb) Nach den Wörtern „der Landwirtschaftskammer –“ werden die Wörter „Abteilungsdirek-

torin und Vertreterin, Abteilungsdirektor und Vertreter der Direktorin oder des Direktors des 

Landesbetriebes Straßenbau NRW“ eingefügt. 

ccc) Nach den Wörtern „Geschäftsführerin, Geschäftsführer bei der Handwerkskammer Düs-

seldorf – als“ wird das Wort „die“ eingefügt.  

ddd) Nach den Wörtern 

„– als Leitung eines großen und bedeutenden Amtes der Verwaltung einer Stadt mit mehr als 

600 000 Einwohnern sowie der Landeshauptstadt Düsseldorf –5) “ 

werden die Wörter 

„– als Geschäftsleitung eines großen und bedeutenden Zweckverbandes mit einer Gesamt-

zahl von mehr als 600 000 Einwohnern der dem Zweckverband zugehörigen Gemeinden und 

Gemeindeverbände -“ 

eingefügt. 

eee) In der Fußnote 2 wird die Angabe „/“ durch das Wort „oder“ ersetzt. 

cc) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 4“ wird vor den Wörtern „ständige Vertre-

tung der oder des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit –“ das Wort 

„die“ eingefügt. 

 

p) In der Anlage 3 wird die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe R 2“ wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern „Direktorin, Direktor des Amtsgerichts 3)“ wird folgende Fußnote an-

gefügt: 
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„9) Erhält an einem Gericht mit 24 und mehr Richterplanstellen eine Amtszulage nach An-

lage 14.“ 

bb) In der Fußnote 3 werden die Wörter „und mehr“ durch die Wörter „bis 23“ ersetzt.  

 

q) In der Anlage 4 wird in der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe W1“ die Angabe „/“ 

durch ein Komma ersetzt. 

 

r) In der Anlage 5 wird in der Fußnote 4 zu der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 12“ 

die Angabe „14“ durch die Angabe „15“ ersetzt. 

 

s) Die Anlagen 6 bis 17 erhalten die aus den Anhängen 1 bis 12 zu diesem Antrag ersichtli-

chen Fassungen. 

 

 

 

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu Abschnitt 10 die Wörter „(Tag des Inkraft-

tretens)“ durch die Wörter „[Einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Gesetzes]“ ersetzt. 

 

b) In § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 wird jeweils die Angabe „A 2 bis A 6“ durch die Wörter „A 5 

und A 6 sowie in den weggefallenen Besoldungsgruppen A 2 bis A 4“ ersetzt. 

 

c) In § 16 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „66,5 Prozent der jeweils ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge aus der Stufe 7 der Besoldungsgruppe A 4“ durch die Wörter „61,6 Prozent 

der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5“ 

ersetzt. 

 

d) § 27 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Ist die Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt worden, ist 

dem schuldlos oder aus überwiegendem Verschulden des anderen Ehepartners geschiede-

nen Ehepartner einer verstorbenen Beamtin oder Ruhestandsbeamtin oder eines verstorbe-

nen Beamten oder Ruhestandsbeamten, die oder der im Fall des Fortbestehens der Ehe 

Witwen- oder Witwergeld erhalten hätte, ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Witwen- o-

der Witwergeldes insoweit zu gewähren, als der oder die Verstorbene zu Lebzeiten noch Un-

terhalt zu leisten hatte.“ 

 

e) In § 38 Satz 1 wird das Wort „Landesbeamtengesetz“ durch die Wörter „des Landesbeam-

tengesetzes“ ersetzt. 

 

f) In § 42 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „76,5 Prozent der jeweils ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge aus der Stufe 7 der Besoldungsgruppe A 4“ durch die Wörter „70,86 Prozent 

der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5“ 

ersetzt. 
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g) In § 43 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe „6“ durch die Angabe „8“ ersetzt. 

 

h) § 44 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 2 Nummer 1 wird nach der Angabe „100“ ein Komma eingefügt. 

bb) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 

 

i) In § 50 Satz 4 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen. 

 

j) Dem § 58 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten, die ein Mindestruhegehalt nach § 16 

Absatz 3 Satz 2 oder ein Mindestunfallruhegehalt nach § 42 Absatz 3 Satz 3 beziehen, er-

höht sich der Unterschiedsbetrag für das zweite und jedes weitere zu berücksichtigende Kind 

zusätzlich um einen Betrag von 6,10 Euro. Satz 6 gilt entsprechend für Empfängerinnen und 

Empfänger von Versorgungsbezügen, deren Berechnung ein Mindestruhegehalt nach § 16 

Absatz 3 Satz 2 oder ein Mindestunfallruhegehalt nach § 42 Absatz 3 Satz 3 zugrunde liegt.“ 

 

k) § 65 Satz 2 wird aufgehoben. 

 

l) § 66 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 3 werden jeweils die Wörter „Eineinhalbfa-

chen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Stufe 7 der Besoldungsgruppe A 

4“ durch die Wörter „1,39-fachen der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-

stufe der Besoldungsgruppe A 5“ ersetzt. 

bb) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 

„(9) Beziehen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand neben ihren Versor-

gungsbezügen Verwendungseinkommen nach Absatz 6, ist Absatz 3 nicht anzuwenden. Für 

Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte auf Zeit im Ruhestand, die wegen Dienstunfähigkeit, die 

nicht auf einem Dienstunfall beruht, oder nach § 33 Absatz 3 Nummer 2 des Landesbeam-

tengesetzes in den Ruhestand versetzt worden sind und Verwendungseinkommen beziehen, 

bestimmt sich die Höchstgrenze nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1.“ 

cc) Folgende Absätze 10 bis 12 werden angefügt: 

„(10) Werden Versorgungsberechtigte im Rahmen der Mithilfe bei der Betreuung von Flücht-

lingen im öffentlichen Dienst verwendet (Absatz 6 Satz 2 und 3), so gelten die hieraus bis 

zum Ablauf des Jahres 2018 erzielten Einkünfte nicht als Erwerbseinkommen. 

(11) Der Zuschlag nach § 71a des Landesbesoldungsgesetzes gilt nicht als Erwerbseinkom-

men im Sinne des Absatzes 5. 

(12) Werden Versorgungsberechtigte bei Behörden im Sinne des § 2 des Polizeiorganisati-

onsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 (GV. NRW. S. 308; ber. 

S. 629) in der jeweils geltenden Fassung im öffentlichen Dienst verwendet (Absatz 6 Satz 2 

und 3), so gelten die hieraus erzielten Einkünfte bis zum Ablauf des Jahres 2019 nicht als Er-

werbseinkommen.“ 

 

m) In § 70 wird die Angabe „ABl. L 262 vom 7. Oktober 2005 S. 1“ durch die Angabe „ABl. L 

262 vom 7.10.2005, S. 1“ ersetzt. 

 

n) In der Überschrift zu Abschnitt 10 wird die Angabe „X“ durch die Angabe „10“ ersetzt. 
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o) § 85 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 4 Satz 4 und 5 werden jeweils die Wörter „durch Artikel 6 des Gesetzes vom 

16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234)“ durch die Wörter „zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur 

Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes und des Übergeleiteten Besoldungsge-

setzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 17. März 2016 (GV. NRW. S. 182)“ ersetzt. 

bb) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Wenn diese der Berechnung der Versorgungsbezüge zugrunde liegen, werden die Grund-

gehälter der weggefallenen Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 am 1. Januar 2017 um 5 Prozent 

und die Grundgehälter der weggefallenen Besoldungsgruppen A 12a und A 13a am 1. Ja-

nuar 2017 um 2,5 Prozent erhöht.“ 

 

p) § 87 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „Sinn des § 36 Bundesbeamtengesetz“ durch die Wörter 

„Sinne des § 36 des Bundesbeamtengesetzes“ ersetzt. 

bb) In Nummer 3 werden die Wörter „durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GV. 

NRW. S. 234)“ durch die Wörter „zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Lan-

desbeamtenversorgungsgesetzes und des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 17. März 2016 (GV. NRW. S. 182)“ ersetzt. 

 

q) In § 90 Absatz 2 Nummer 3 Satz 2 wird die Angabe „Nummer 2“ durch die Angabe „Num-

mer 3“ ersetzt. 

 

r) In § 91 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2 und § 102 werden jeweils die Wörter „[Einsetzen 

Tag des Inkrafttretens des Gesetzes]“ durch die Wörter „[Einsetzen: Tag vor dem Inkrafttre-

ten des Gesetzes]“ ersetzt.  

 

s) In § 105 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Mai 

2013 (GV. NRW. S. 234)“ durch die Wörter „zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Ände-

rung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes und des Übergeleiteten Besoldungsgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen vom 17. März 2016 (GV. NRW. S. 182)“ ersetzt. 

 

t) Die Anlage erhält die aus dem Anhang 13 zu diesem Antrag ersichtliche Fassung.  
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4. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nummer 11 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 

„c) § 39 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Für Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten gelten die für die Professorinnen 

und Professoren geltenden landesgesetzlichen Vorschriften. Hochschuldozentinnen und 

Hochschuldozenten führen die akademische Bezeichnung „Lecturer“."“ 

bb) Buchstabe d wird aufgehoben. 

 

b) Nummer 14 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b eingefügt: 

„b) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „66b“ durch die Angabe „45“ ersetzt.“ 

bb) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c und wie folgt gefasst: 

„c In Absatz 8 Satz 3 werden die Wörter „§ 123 Absatz 2 Satz 3 bis 8“ durch die Wörter „§ 

122 Absatz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3“ ersetzt.“ 

cc) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d. 

 

c) Nummer 17 wird wie folgt gefasst: 

„17. § 83 wird wie folgt geändert: 

a) In § 83 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Beamtenversorgungsgesetzes“ durch die Wör-

ter „Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom [einsetzen: Datum und Fundstelle] in der je-

weils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „77“ durch die Angabe „75“ ersetzt.“ 

 

 

 

5. Im Eingangssatz des Artikel 12 werden die Angabe „GV.NRW. S. 308“ durch die Angabe 

„GV. NRW. S. 308“ und die Wörter „das zuletzt durch“ die Wörter „Artikel 4 des Gesetzes 

vom 28. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272)“ durch die Wörter „Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Ap-

ril 2016 (GV. NRW. S. 208)“ ersetzt. 

 

 

 

6. Nach Artikel 12 wird folgender Artikel 13 eingefügt: 

 

„Artikel 13 

Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 

 

Das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812) 

wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 10 wie folgt gefasst: 

„§ 10 Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell“ 
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2. § 2 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 1 werden die Wörter „§ 95 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. 

NRW. S. 224)“ durch die Wörter „§ 94 des Landesbeamtengesetzes vom [einsetzen: Ausfer-

tigungsdatum und Fundstelle]“ ersetzt. 

 

b) In Satz 4 wird die Angabe „96“ durch die Angabe „95“ ersetzt. 

 

3. § 7 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 wird das Wort „zwölf“ durch die Angabe „15“ ersetzt. 

 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Elternzeit und Teilzeitbeschäftigung während Elternzeit nach § 2 Absatz 2 in Verbindung 

mit § 74 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes sowie Freistellungen zur Pflege und Be-

treuung von Angehörigen nach § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 67 des Landesbeamten-

gesetzes sind kein Urlaub im Sinne des Absatzes 1.“ 

 

b) In Absatz 5 werden die Sätze 2 bis 4 durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Ein Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine Änderung des Umfangs der Teilzeit-

beschäftigung ist auf Antrag zuzulassen, wenn der Richterin oder dem Richter die Fort-

setzung der bewilligten Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zugemutet werden kann und 

dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Dies gilt entsprechend für eine Verlängerung 

eines Urlaubs oder eine Rückkehr aus dem Urlaub mit dem Ziel, eine Vollzeit- oder Teil-

zeitbeschäftigung aufzunehmen.“ 

 

4. In § 8 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „zwölf“ durch die Angabe „15“ ersetzt. 

 

5. § 9 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

b) Absatz 4 wird Absatz 3. 

 

6. § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 

Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell 

 

(1) Wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen, ist Teilzeitbeschäftigung auf Antrag 

auch in der Weise zu bewilligen, dass während eines Teils des Bewilligungszeitraums 

der Dienst bis zur regelmäßigen Dienstzeit erhöht und diese Dienstzeiterhöhung während 

des unmittelbar daran anschließenden Teils des Bewilligungszeitraums durch eine ent-

sprechende Ermäßigung der Dienstzeit oder durch eine ununterbrochene Freistellung 
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vom Dienst ausgeglichen wird. Der gesamte Bewilligungszeitraum darf höchstens sieben 

Jahre betragen. 

 

(2) In Fällen von Teilzeitbeschäftigung nach § 7 kann die Ermäßigung der Dienstzeit oder 

die ununterbrochene Freistellung auch zu Beginn oder während des Bewilligungszeit-

raums in Anspruch genommen werden. Der Bewilligungszeitraum wird unterbrochen für 

die Dauer einer Elternzeit oder einer Familienpflege- oder Pflegezeit. In Fällen von Teil-

zeitbeschäftigung nach § 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 67 des Landesbeamtengeset-

zes erfolgt die Ermäßigung der Dienstzeit während der Pflegephase zu Beginn des Be-

willigungszeitraums. 

 

(3) Treten während des Bewilligungszeitraums nach Absatz 1 Umstände ein, welche die 

vorgesehene Abwicklung unmöglich machen, so ist die Teilzeitbeschäftigung mit Wirkung 

für die Vergangenheit zu widerrufen  

 

1. bei Beendigung des Richterverhältnisses im Sinne des § 21 des Beamtenstatusgeset-

zes,  

2. bei Dienstherrnwechsel oder 

3. in besonderen Härtefällen, wenn der Richterin oder dem Richter die Fortsetzung der 

Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zuzumuten ist. 

 

Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der Dienstleistungsstatus entsprechend der nach dem 

Modell zu erbringenden Dienstleistung festgesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge sind von den 

Richterinnen und Richtern zurückzuzahlen, zu wenig gezahlte Bezüge sind vom Dienst-

herrn nachzuzahlen. Dies gilt nicht, soweit der Ausgleich über Dienstzeit oder Freistel-

lung bereits erfolgt ist oder die Richterin oder der Richter verstirbt. § 15 des Landesbesol-

dungsgesetzes [einfügen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle] bleibt unberührt. In Fällen 

des § 7 besteht ein Rückkehranspruch unter den Voraussetzungen des § 7 Absatz 5.“ 

 

7. In § 30 Absatz 2 Satz 3 werden vor dem Wort „entsprechend“ die Wörter „mit Ausnahme 

des § 21 Absatz 3 des Arbeitsgerichtsgesetzes“ eingefügt. 

 

8. In § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 wird die Angabe „§§ 14, 16 Absatz 4“ durch die Wör-

ter „Teil 3 und“ ersetzt. 

 

9. § 47 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

 

„1. Zuweisung eines Arbeitsplatzes nach Beendigung eines Urlaubs ohne Dienstbezüge 

nach § 64 und § 70 des Landesbeamtengesetzes und nach Beendigung der Freistellung 

nach § 65 des Landesbeamtengesetzes sowie nach der Rückkehr aus der Elternzeit 

ohne gleichzeitige Teilzeit,“ 

 

10. In § 67 Nummer 4 Buchstabe f werden nach der Angabe „10“ die Wörter „und Teil 3 und 

4 der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW“ eingefügt.“ 
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7. Die bisherigen Artikel 13 und 14 werden die Artikel 14 und 15.  

 

 

 

8. Der bisherige Artikel 15 wird Artikel 16 und der Wortlaut wie folgt gefasst: 

 

„§ 48 

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf“ 

 

 

 

8a. Der bisherige Artikel 16 wird Artikel 17. 

 

 

 

9. Der bisherige Artikel 17 wird Artikel 18 und Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

 

„a) In Absatz 3 werden die Wörter „§ 8 des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die Wörter 

„§ 10 des Landesbesoldungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung“ und die Wörter 

„§ 82 des Landesbeamtengesetzes“ durch die Wörter „§ 81 des Landesbeamtengesetzes in 

der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.“ 

 

 

 

10. Die bisherigen Artikel 18 bis 27 werden die Artikel 19 bis 28. 

 

 

 

11. Der bisherige Artikel 28 wird Artikel 29 und wie folgt geändert: 

 

a) Folgende Nummern 3 und 4 werden angefügt:  

„3. Die Anlagen 6 bis 16 erhalten die aus den Anhängen 1 bis 11 zu diesem Gesetz ersichtli-

che Fassung. 

4. Die Anlagen 6 bis 16 erhalten die aus den Anhängen 12 bis 22 zu diesem Gesetz ersichtli-

che Fassung.“  

 

b) Die Anhänge 14 bis 24 zu diesem Antrag werden diesem Gesetz als Anhänge 1 bis 11 an-

gefügt. 

 

c) Die Anhänge 25 bis 35 zu diesem Antrag werden diesem Gesetz als Anhänge 12 bis 22 

angefügt. 
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12. Nach Artikel 29 wird folgender Artikel 30 eingefügt: 

 

„Artikel 30 

Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

 

Die Anlage des durch Artikel 3 dieses Gesetzes beschlossenen Landesbeamtenversor-

gungsgesetzes erhält die aus dem Anhang 23 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.“ 

 

 

 

13. Der bisherige Artikel 29 wird Artikel 31 und in Nummer 3 wird die Angabe „Absatz 3“ 

durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt. 

 

 

 

14. Die bisherigen Artikel 30 und 31 werden die Artikel 32 und 33. 

 

 

 

15. In Satz 1 des Artikels 34 werden die Wörter „Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 

2007 (GV. NRW. S. 750)“ durch die Wörter „Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 

S. 872)“ ersetzt. 

 

 

 

16. Nach Artikel 34 werden folgende Artikel 35 und 36 eingefügt: 

 

„Artikel 35 

Änderung des Pensionsfondsgesetzes Nordrhein-Westfalen 

 

Das Pensionsfondgesetz Nordrhein-Westfalen vom 2. Februar 2016 (GV. NRW. S. 92) wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter „Übergeleitete Besoldungsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen in der Fassung des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 16. Mai 2013 

(GV. NRW. S. 234), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. 

NRW. S. 547) geändert worden ist“ durch die Wörter „Landesbesoldungsgesetz vom [einset-

zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle]“ ersetzt. 

 

2. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „16. September 2014 (GV. NRW. S. 547)“ durch die Wörter 

„[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle]“ ersetzt. 

 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Nordrhein-Westfalen“ die Wörter „sowie nach § 17 

Absatz 2 des Landesbesoldungsgesetzes vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-

stelle]“ eingefügt. 

 

bb) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „(GV. NRW. S. 234)“ die Wörter „in der bis zum 

[einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung“ eingefügt. 

 

3. § 6 wird wie folgt geändert:  

 

In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „durch Artikel 8 Absatz 17 des Gesetzes vom 17. Juli 

2015 (BGBl. I S. 1245)“ durch die Wörter „ Artikel 13 des Gesetzes vom 19. Februar 2016 

(BGBl. I S. 254)“ ersetzt. 

 

4. In § 10 Absatz 3 werden die Wörter „2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 

S. 938)“ durch die Wörter „Artikel 1 des Gesetzes vom 13. März 2016 (BGBl. I S. 348)“ er-

setzt. 

 

5. In § 14 Satz 2 werden die Wörter „Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GV. 

NRW. S. 750)“ durch die Wörter „Gesetz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 872)“ er-

setzt. 

 

 

Artikel 36 

Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 Nord-

rhein-Westfalen 

 

Das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2015/2016 Nordrhein-Westfalen vom 

8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 wird aufgehoben. 

 

2. Der bisherige § 3 wird § 2 und wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger gelten die Erhöhungen 

nach § 2 in der bis zum 30. Juni 2016 geltenden Fassung dieses Gesetzes für die dort auf-

geführten Besoldungsbestandteile entsprechend, sofern diese Grundlage der Versorgung 

sind. Satz 1 gilt für Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefal-

lenen Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 sowie A 12 a und A 13 a entsprechend.“ 

 

b) In Absatz 2 werden nach der Angabe „Nummer 1“ die Wörter „in der bis zum 30. Juni 

2016 geltenden Fassung dieses Gesetzes“ eingefügt. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

475 

c) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „Euro und“ die Wörter „bei Versorgungsempfänge-

rinnen und Versorgungsempfängern, deren Versorgungs-bezüge ein Grundgehalt der weg-

gefallenen Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 sowie der Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 zu-

grunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt“ eingefügt.“ 

 

3. Die bisherigen §§ 4 und 5 werden die §§ 3 und 4.“ 

 

 

 

17. Der bisherige Artikel 33 wird Artikel 37 und in Nummer 8 wird in dem neu anzufügenden 

§ 30 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 das Wort „Beamter“ durch das Wort „Beamte“ ersetzt. 

 

 

 

18. Die bisherigen Artikel 34 bis 41 werden die Artikel 38 bis 45. 

 

 

 

19. Nach Artikel 45 wird folgender Artikel 46 eingefügt: 

 

„Artikel 46 

Gesetz zur Erprobung von Zeitwertkonten 

 

§ 1 

Experimentierklausel 

 

Der Landschaftsverband Rheinland kann im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen 

Ministerium und dem Finanzministerium zur Erprobung der Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für flexiblere Gestaltungen des Berufslebens durch Dienstvereinbarung ein geldba-

siertes Zeitwertkontensystem für seine Beamtinnen und Beamten einrichten. Führt die Erpro-

bung zu einer Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, ist das Modell entsprechend anzu-

passen. 

§ 2 

Sonderregelung Beihilfe 

 

Während der Beurlaubung zur Durchführung eines geldbasierten Zeitwertkontensystems 

(Entnahmezeitraum) besteht ein Anspruch auf Leistung der Krankenfürsorge in entsprechen-

der Anwendung der Beihilferegelungen für Beamtinnen und Beamte mit Dienstbezügen. § 64 

Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes über die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-

Westfalen vom [Einsetzen: Datum und Fundstelle] in der jeweils geltenden Fassung gilt ent-

sprechend. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2016 in Kraft.“ 
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20. Der bisherige Artikel 42 wird Artikel 47 und wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 1 werden die Wörter „des Satzes 2“ durch die Wörter „der Sätze 2 und 3“ ersetzt. 

 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

„Artikel 29 Nummer 3 und Artikel 30 treten am 1. August 2016 in Kraft.“ 

 

c) Der neue Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Artikel 3 § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4, § 66 Absatz 2 Satz 2 und § 85 Absatz 6, Artikel 18 

Nummer 1 Buchstabe b, Artikel 28, Artikel 29 Nummer 1, 2 und 4 sowie Artikel 35 treten am 

1. Januar 2017 in Kraft.“ 

 

 

 

Begründung: 

 

Zu Ziffer 1. lit. b): 

Redaktionelle Anpassung des Verweises auf das Gesetz zur Regelung der Dienstaufsicht 

über die Bezirksregierungen in Personalangelegenheiten, welcher eine gesetzliche Klarstel-

lung betreffend die Dienstaufsicht über Beamtinnen und Beamte mit Fachaufgaben bei den 

Bezirksregierungen darstellt.  

Zu Ziffer 1 lit. a) bb), b), e), k), l), m), y), h1) bb) aaa), k1): Redaktionelle Korrektur 

Zu Ziffer 1 lit. c), i): 

Die redaktionell zukunftsfesten Formulierungen erfolgen mit Blick auf die Neufassung der 

Laufbahnverordnung, die zeitgleich mit dem DRModG in Kraft treten soll. 

Zu Ziffer 1 lit. f) aa), n) aa), o) bb), a1), d1), g1), j1): 

Die redaktionellen Folgeänderungen erfolgen aufgrund der geänderten Paragraphen-, Ab-

satz- bzw. Satzfolgen im neugefassten LBG-E. 

 

Zu Ziffer 1. lit. d) bb), f), v) und e1) sowie Ziffer 7.: 

Die Änderungen sind durch das Inkrafttreten des „Gesetzes zur Neuregelung der Höchstal-

tersgrenzen für die Einstellung in ein Beamtenverhältnis im Land Nordrhein-Westfalen und 

zur Entfristung der Altersteilzeitregelungen“ vom 17.Dezember 2015 (GV. NRW. S. 2030) 

notwendig geworden. Die Änderungen erfolgten aufgrund des parallelen Gesetzgebungsver-

fahrens im bestehenden Landesbeamtengesetz, nicht aber in der im Zusammenhang mit 

dem DRModG erstellten Neufassung.  

zu Ziffern 2 und 3: 

Artikel 15 des DRModG sieht zudem die Anpassung des § 48 LHO auf der Basis des beste-

henden Rechts vor, das nun durch das parallel erarbeitete „Gesetz zur Neuregelung der 

Höchstaltersgrenzen für die Einstellung in ein Beamtenverhältnis im Land Nordrhein-Westfa-

len und zur Entfristung der Altersteilzeitregelung“ vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 

2030) durch Bündelung aller Höchstaltersgrenzen im LBG und Aufhebung des § 48 LHO be-

reinigt worden ist. Der Artikel 15 muss folgerichtig inhaltlich ersatzlos gestrichen werden. Der 

Artikel selbst muss aber wegen der notwendigen Änderung der Überschrift erhalten bleiben. 
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Zu Ziffer 1 lit. d) aa), i): 

Im Regelfall soll das Ableisten eines Vorbereitungsdienstes im Beamtenverhältnis auf Wider-

ruf erfolgen. Der Vorbereitungsdienst dient dem Erwerb einer laufbahnrechtlichen Befähi-

gung und ist Voraussetzung für die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe und 

auf Lebenszeit. Beamtenrechtlich ist es aber nicht ausgeschlossen, in begründeten Ausnah-

mefällen Ausbildungsverhältnisse auch im Beamtenverhältnis auf Probe einzurichten. Die 

Länder haben hier ein Wahl- und Ausgestaltungsrecht. Durch die Öffnung im § 7 Absatz 1 

LBG-E soll erreicht werden, dass in Berufen, in denen eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung als Zugangsvoraussetzung gefordert wird, sich dieses auch durch eine verbesserte sta-

tusrechtliche Position der Beamtinnen und Beamten widerspiegelt (Bsp. die Laufbahn des 

mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes). Die Änderung des § 20 Absatz 3 stellt eine 

Folgeanpassung dar. 

Sofern von der Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht wird, wird der Beamtin oder 

dem Beamten das Einstiegsamt der jeweiligen Laufbahngruppe verliehen, verbunden mit 

dem entsprechenden Grundgehalt. 

 

Zu Ziffer 1. lit. g), n) bb), o) aa), q), r), z), b1), c1): 

Die Ergänzungen dienen der geschlechtergerechten Formulierung. 

 

Zu Ziffer 1. lit. j), w): 

Die redaktionellen Änderungen dienen der Richtigstellung der Verweise.  

 

Zu Ziffer 1 lit. p): 

Mit der Ergänzung soll der interkulturellen Öffnung der Verwaltung in den Personalentwick-

lungskonzepten Rechnung getragen werden.  

Personalentwicklungskonzepte sollen auch die Erhaltung und Fortentwicklung der interkultu-

rellen Kompetenz gewährleisten. 

 

Zu Ziffer 1. lit. s): 

Die Ergänzung vervollständigt die Aufzählung und dient der Klarstellung, dass entsprechend 

der bisherigen Regelung unterhälftige Teilzeit auch in der Pflege- und Familienpflegezeit 

möglich ist.  

 

Zu Ziffer 1. lit. t): 

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung zur neuen Bezifferung im Landesbesol-

dungsgesetz. 

 

Zu Ziffer 1. lit. v): 

Die Ergänzung ist eine folgerichtige Anpassung entsprechend der Regelung in § 64 Absatz 3 

Satz 3. Erfasst werden sollen damit auch die Hochschulen und Fachhochschulen, die das 

Studienjahr in Trimester einteilen. 

 

Zu Ziffer 1. lit. y): 

 

Die Ergänzung des § 79 Absatz 1 LBG-E dient der Schaffung einer Verordnungsermächti-

gung für die Wiedereinführung der Jubiläumszuwendung.  
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Zu Ziffer 1. lit. a) aa), f1) aa) - cc): 

Die Änderungen sind durch das Inkrafttreten des „Gesetzes über die Abschiebungshaft so-

wie zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des Gesetzes zur Ausführung des Asyl-

bewerberleistungsgesetzes“ vom 17. Dezember 2015 notwendig geworden. Die Änderungen 

erfolgten aufgrund des parallelen Gesetzgebungsverfahrens unter anderem im bestehenden 

Landebeamtengesetz, nicht aber in der im Zusammenhang mit dem DRModG erstellten 

Neufassung. 

 

Zu Ziffer 1. lit. f1) dd): 

Die Regelung einer vorgezogenen Altersgrenze trägt den besonderen gesundheitlichen Be-

lastungen Rechnung, denen technische Aufsichtsbeamtinnen und Aufsichtsbeamte bei ihrer 

Tätigkeit unter Tage ausgesetzt sind. Es ist davon auszugehen, dass sich die nachteiligen 

Auswirkungen eines solchen Einsatzes bei zunehmender Dauer der Tätigkeit und mit zuneh-

mendem Alter der Betroffenen regelmäßig verstärken. 

 

Zu Ziffer 1. lit. h1): 

Die Änderungen haben den Zweck, den Besonderheiten der Anforderungen wissenschaftli-

cher Karrieren Rechnung zu tragen, die sich von den Karrierewegen anderer Beamtengrup-

pen stark unterscheiden. 

Wissenschaftliche Karrieren gehen damit einher, dass aufgrund von langen Phasen der Qua-

lifizierung Entscheidungen hinsichtlich der Familienplanung zu einem wesentlich späteren 

Zeitpunkt getroffen werden, als in anderen Berufsfeldern. Insbesondere während der Qualifi-

zierungsphase können wissenschaftlich Tätige im Falle einer Geburt oder Adoption eines 

minderjährigen Kindes oft nicht ohne Weiteres das Beschäftigungsverhältnis unterbrechen 

und sich um die Betreuung ihres Nachwuchses kümmern, da beispielsweise ein wissen-

schaftliches Projekt zu Ende geführt werden muss, der Anschluss im internationalen Wettbe-

werb aufrechterhalten bleiben muss oder es etwaig zu einem Verlust von Know-how führen 

kann. Diese Überlegungen vorausgeschickt, soll es sowohl dem wissenschaftlichen Nach-

wuchs, als auch Professorinnen und Professoren in einem befristeten Beschäftigungsverhält-

nis, welches faktisch mit einer Qualifizierungsstelle zu vergleichen ist, ermöglicht werden, die 

Belastungssituation, die mit der Geburt oder der Adoption einhergeht, insoweit abzumildern, 

dass eine Verlängerungsmöglichkeit von bis zu einem Jahr, bei mehreren Kindern insgesamt 

bis zu zwei Jahren besteht. Damit ist dem Grundsatz der Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf insoweit Genüge getan, dass eine Entlastung stattfindet, welche mit einer Verbesserung 

der Planungssicherheit einhergeht. 

Um zu verhindern, dass es durch eine Kombination der verschiedenen Verlängerungsmög-

lichkeiten zu einer nicht mehr sachgerechten, überlangen Dauer solcher Phasen und damit 

zu einer Situation kommt, in welcher die Betroffenen dann erst in einem weit fortgeschritte-

nen Alter mit den damit einhergehenden Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt die Qualifizie-

rungsphase beenden (können), soll durch die Einführung der neuen Verlängerungsmöglich-

keit keine Erweiterung der bisherigen Höchstverlängerungsdauer erfolgen. 
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Zu Ziffer 1 lit. i1): 

Nach geltender Rechtslage ist eine (erneute) Berufung einer Juniorprofessorin oder eines 

Juniorprofessors auf eine Juniorprofessur nicht zulässig. Der Sinn und Zweck dieser Rege-

lung besteht darin, aus Gründen guter Arbeit einer zeitlichen Verkettung mehrerer, der Quali-

fizierung dienender befristeter Beamten- oder Beschäftigungsverhältnisse entgegen zu ste-

hen. Dieser Sinn und Zweck greift indes dann nicht ein, wenn der jeweiligen Juniorprofesso-

rin oder dem jeweiligen Juniorprofessor bei Begründung ihrer oder seiner Juniorprofessur 

erstmalig zugesichert wird, dass auf die Ausschreibung der sich an die Juniorprofessur an-

schließenden unbefristeten (Voll)-Professur verzichtet wird; in dieser Zusage ist zugleich die 

Zusage enthalten, dass die entsprechende (Voll)-Professur ohne Stellenvorbehalt bereitge-

halten wird. Denn dann wird die Juniorprofessorin oder der Juniorprofessor auf diese Profes-

sur berufen werden, wenn das entsprechende Berufungsverfahren positiv durchlaufen wor-

den ist mit dem Ergebnis, dass die o. g. Verkettung mehrerer befristeter Beschäftigungen 

vermieden wird. Die Neuregelung regelt dies nun ausdrücklich mit der Folge, dass eine Juni-

orprofessorin oder ein Juniorprofessor, die auf eine Juniorprofessur ohne Tenure Track beru-

fen worden ist, künftig auf eine Juniorprofessur mit Tenure Track berufen werden kann. 

 

 

Zu Ziffer 2.: 

zu a)  

Die Inhaltsübersicht wird aufgrund der Einfügung des § 71a entsprechend angepasst. 

 

zu b)  

aa) und bb)  

Satz 2 des § 7 LBesG NRW-E, der abweichend von der Rechtslage unter Geltung des Über-

geleiteten Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen eine zehnjährige Verjäh-

rungsfrist in den Fällen der Rückforderung von Besoldung bei vorsätzlichem oder grob fahr-

lässigem Verhalten vorsieht, wird gestrichen. Damit beträgt die Verjährungsfrist einheitlich für 

Bezügeempfängerinnen bzw. –empfänger und Behörde drei Jahre. 

 

zu c)  

Redaktionelle Folgeänderung entsprechend der Begrifflichkeit im Landesbeamtengesetz. 

 

zu d)  

Innerhalb der Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt (ehemals „einfacher Dienst“) werden die 

Besoldungsgruppen bis einschließlich A 4 abgeschafft. Einstiegsamt in die Laufbahngruppe 

1 ist zukünftig die Besoldungsgruppe A 5. 

 

zu e) 

zu aa) und bb) 

Redaktionelle Korrekturen. 

 

zu f)  

Die Regelung bestimmt die Ruhegehaltfähigkeit der Zulage für Lehrkräfte, die als Fachkräfte, 

Leiterinnen oder Leiter an Kommunalen Integrationszentren tätig sind. 
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zu g) 

In Kreisen und kreisfreien Städten leisten Kommunale Integrationszentren vor Ort erfolgreich 

Integrationsarbeit für zugewanderte Menschen und schaffen damit Perspektiven für eine ge-

sellschaftliche Teilhabe. 

Zur Bewältigung der Integrationsaufgaben ist es angesichts der hohen Zuwanderungszahlen 

erforderlich, erfahrene Lehrkräfte für die Tätigkeit an Kommunalen Integrationszentren ge-

winnen zu können. 

Zur Attraktivitätssteigerung der Stellen für Lehrkräfte, die als Fachkräfte, Leiterinnen oder 

Leiter an Kommunalen Integrationszentren tätig sind, wird daher eine Stellenzulage einge-

führt. 

 

zu h)  

Die Ergänzung der Regelung erfolgt zur Klarstellung, welche Bezügebestandteile in die Be-

rechnung der Mehrarbeitsvergütung in Höhe der anteiligen Besoldung bei Teilzeitbeschäftig-

ten einzubeziehen sind. 

 

zu i)  

Der mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes und des Über-

geleiteten Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 17.03.2016 

(GV.NRW.S.182) in das ÜBesG NRW neu eingefügte § 72b (Zuschlag bei Hinausschieben 

des Eintritts in den Ruhestand in besonderen Fällen) wird als neuer § 71a inhaltlich unverän-

dert, lediglich mit redaktionellen Korrekturen, in das Landesbesoldungsgesetz übernommen. 

 

zu j)  

Die Zuständigkeitsregelung (Satz 2) wird gestrichen. Die Zuständigkeit für die in Satz 2 ge-

nannten Entscheidungen ist bereits in der Besoldungszuständigkeitsverordnung NRW gere-

gelt. Die dortige Regelung hat sich bewährt und soll beibehalten werden. 

 

zu k)  

Redaktionelle Korrektur. 

 

zu l)  

Durch die Regelung wird das Bestandspersonal der bisherigen Besoldungsgruppen A 3 und 

A 4 kraft Gesetzes in die Besoldungsgruppe A 5 übergeleitet. 

 

zu m)  

zu aa)  

Die neu hinzugefügten Sätze regeln einen Bestandschutz im Hinblick auf die Stellenzulage 

für Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen, in geschlossenen Abteilungen 

oder Stationen bei Psychiatrischen Krankenanstalten, in abgeschlossenen Vorführbereichen 

der Gerichte sowie in Abschiebungshafteinrichtungen (§ 51), die ab dem Inkrafttreten des 

Gesetzes mit den Stellenzulagen für Beamtinnen und Beamte mit vollzugspolizeilichen Auf-

gaben (§ 49) und im Einsatzdienst der Feuerwehr (§ 50) betragsmäßig vereinheitlicht und 

auf letztere Beträge festgesetzt werden (siehe s)). Solange und soweit die Stellenzulage 

nach bisherigem Recht höher wäre als nach neuem Recht, nämlich bei einer Dienstzeit von 
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bis zu zwei Jahren, wird die Differenz zu diesem höheren Betrag im Wege einer Ausgleichs-

zulage gezahlt.  

 

zu bb)  

Der neu hinzugefügte Satz 3 regelt, dass der integrierte Anteil der Sonderzahlung, der auf 

Ausgleichs- und Überleitungszulagen entfällt, die dem Abbau unterliegen, die Bemessungs-

grundlage für den Abbau erhöht und in der Folgezeit mit abgebaut wird. Eine Verschlechte-

rung der Rechtslage für die Betroffenen gegenüber dem bisher geltenden Recht ist mit der 

Regelung nicht verbunden. 

 

zu cc)  

Mit der Regelung erhalten auch die vor dem 01.06.2013 eingestellten Personen die Möglich-

keit, nach dem neuen Recht eingestuft zu werden. Mit dem Antrag auf Wechsel in das aktuell 

gültige Besoldungssystem verzichtet die antragstellende Person allerdings auf den Be-

standsschutz des alten Rechts, d. h. das Antragsrecht umfasst keine Günstigerprüfung. Ein 

solcher Antrag empfiehlt sich daher nur dann, wenn die Person im Einzelfall zum Zeitpunkt 

der Einstellung bereits auf außergewöhnlich viele berücksichtigungsfähige Zeiten verweisen 

konnte, die bei einer Einstellung ab dem 01.06.2013 zu einem günstigeren Stufenaufstieg 

führen würden. 

Auf den Antrag wird die Erfahrungsstufe nach Maßgabe des § 29 Absatz 2 Satz 2 grundsätz-

lich rückwirkend zum Ersten des Monats festgesetzt, in dem das Dienstverhältnis begründet 

wurde, aber gemäß § 91 Absatz 13 Satz 2 frühestens mit Wirkung vom ersten Tag des Ka-

lenderjahres, in dem der Antrag gestellt wird. Diese Einschränkung ist Ausdruck des vom 

Bundesverfassungsgericht aufgestellten Erfordernisses der zeitnahen Geltendmachung von 

Ansprüchen, die über die gesetzlich vorgesehene Besoldung hinausgehen (BVerfGE 81, 

363, 383-385). Dieser Grundsatz wurde auch vom Gerichtshof der Europäischen Union ge-

billigt (vgl. Urteil vom 19.06.2014 – C-501/12 u. a., wonach auch unionsrechtliche Haftungs-

ansprüche von einer zeitnahen Geltendmachung abhängen). 

Zum Erreichen von Rechtssicherheit wird das Antragsrecht ferner mit einer Ausschlussfrist 

von einem Jahr nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes versehen. 

 

zu n)  

zu aa)  

Nach Wegfall der Besoldungsgruppen bis A 4 in der Besoldungsordnung A werden diese 

nicht mehr benötigt. 

 

zu bb)  

zu aaa) 

Es handelt sich um eine klarstellende Überarbeitung der Amtsbezeichnungen in der Besol-

dungsgruppe A 5 nach dem Wegfall der Besoldungsgruppen A 3 und A 4. 

 

zu bbb) 

Redaktionelle Korrektur. 
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zu ccc) 

Es handelt sich um eine klarstellende Überarbeitung der Amtsbezeichnungen im Justizdienst 

nach dem Wegfall der Besoldungsgruppen A 3 und A 4. 

 

zu cc) 

zu aaa)  

Redaktionelle Korrektur. 

 

zu bbb) 

Es handelt sich um eine klarstellende Überarbeitung der Amtsbezeichnungen im Justizdienst 

in der Besoldungsgruppe A 6 nach dem Wegfall der Besoldungsgruppen A 3 und A 4. 

 

zu dd) 

Redaktionelle Korrektur. 

 

 

zu ee) bis ii)  

Redaktionelle Korrekturen. 

 

zu o)  

zu aa) aaa) und zu bb) ddd)  

Zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit werden in den Besoldungsgruppen B 

2 und B 3 die Ämter „Leitende Direktorin/ Leitender Direktor“ in der Funktion der Geschäfts-

leitung von großen und bedeutenden Zweckverbänden neu ausgebracht. 

 

zu aa) bbb) und zu bb) aaa) und ccc) sowie eee) und cc) 

Redaktionelle Korrekturen. 

 

zu bb) bbb) 

Redaktionelle Korrektur nach der Satzungsänderung des Landesbetriebs Straßenbau NRW. 

 

zu p)  

Einführung einer neuen Amtszulage für Direktorinnen/ Direktoren des Amtsgerichts mit 24 

und mehr Richterplanstellen in der Besoldungsgruppe R 2. 

 

Die neue Amtszulage zu der Besoldungsgruppe R 2 (Betrag siehe Anlage 14, Stand 

1.7.2016: 314,40 Euro) bewegt sich betragsmäßig in Höhe des Eineinhalbfachen der Zulage, 

die Direktorinnen/ Direktoren des Amtsgerichts an einem Gericht mit 8 und mehr Richterplan-

stellen gewährt wird (Betrag siehe Anlage 14, Stand 1.7.2016: 209,60 Euro). Mit der neuen 

Zulage wird der höheren Organisationsverantwortung Rechnung getragen, die die Leitung 

eines größeren Gerichts mit 24 und mehr Richterplanstellen mit sich bringt. Die Zulage dient 

insoweit der Feinjustierung der Ämter und steigert gleichzeitig die Attraktivität der Tätigkeit 

der Leitung eines größeren Amtsgerichts. Mit der Höhe der Zulage bleibt gleichzeitig der Ab-

stand zu den Ämtern der Präsidentin/des Präsidenten des Amtsgerichts und der Vizepräsi-

dentin/des Vizepräsidenten hinreichend gewahrt, die mit der höheren Besoldungsgruppe R 3 

besoldet werden, aber weitere Aufgaben (insbesondere die Dienstaufsicht) innehaben. 
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Der begünstigte Personenkreis erhält die neuen Amtszulagen ab dem Inkrafttreten des Ge-

setzes (siehe § 86 Absatz 3 i.V.m. Anlage 17). 

 

zu q) und r)  

Redaktionelle Korrekturen 

 

zu s)  

Der Austausch der Anlagen 6 bis 16 zum Landesbesoldungsgesetz ist zum einen erforder-

lich, weil die Tabellenwerte der bisherigen Anlagen 6 bis 16 noch nicht die aufgrund des Be-

soldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 Nordrhein-Westfalen vom 8. 

Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836) wirksam gewordene Erhöhung der Bezüge ab dem 1. 

Juni 2015 enthalten. Zum anderen ist in den Tabellenwerten der bisherigen Anlagen aus 

Veranschaulichungsgründen bereits der Einbau der jährlichen Sonderzahlung in die monatli-

chen Bezüge berücksichtigt, obwohl dieser rechtlich und tatsächlich erst zum 1. Januar 2017 

(§ 91 Absatz 8) erfolgt. Die Tabellenwerte der Anlagen 6 bis 16 sind deshalb auch insoweit 

zu korrigieren.  

 

Die Anlage 6 („Grundgehaltssätze“) wird zusätzlich dahingehend geändert, dass die Besol-

dungsgruppen bis A 4 aus der Grundgehaltstabelle gestrichen werden, weil es diese Besol-

dungsgruppen zukünftig nicht mehr gibt. 

 

Die Anlage 8 ist aufgrund der in der Landesbesoldungsordnung R (Anlage 3) in R 10 neu 

hinzugekommenen Amtsbezeichnung „Präsidentin, Präsident des Verfassungsgerichtshofs 

und des Oberverwaltungsgerichts“ um den Wert des Grundgehalts zu der Besoldungsgruppe 

R 10 zu ergänzen.  

 

In der Anlage 12, die die Anwärtergrundbeträge ausweist, wird nach Wegfall der Besol-

dungsgruppen bis A 4 der Betrag für diese Besoldungsgruppen gestrichen. Die Anlage 13 

(„Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte“) und die Anlage 14 („Amtszulagen und 

Strukturzulage“) werden ebenfalls redaktionell als Folge zum Wegfall der Besoldungsgrup-

pen A 3 bis A 5 angepasst. 

 

Anlage 14 wird darüber hinaus inhaltlich um die neue Amtszulage in R 2 („Amtszulage nach 

Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2“) für Direktorinnen/Direktoren des Amtsgerichts ab 24 

und mehr Richterplanstellen ergänzt. In der Anlage 14 sind weiter redaktionelle Unrichtigkei-

ten zu korrigieren (Ersetzung der Angabe „A 5“ durch die Angabe „A 9“ in der Zeile „nach 

Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 5“; der Angabe „5“ durch die Angabe „1“ in der Zeile 

„nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw“, der Angabe „10“ durch die Angabe „9“ in 

der Zeile „nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14“; der Angabe „11“ durch die Angabe 

„10“ in der Zeile „nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 14“; der Angabe „2“ durch die 

Angabe „1“ in der Zeile „nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 15 kw“).  

 

Eine Bereinigung redaktioneller Unrichtigkeiten erfolgt zugleich auch in der Anlage 15 („Stel-

lenzulagen und andere Zulagen“): Einfügung der Zeile „nach Fußnote 1 zur Besoldungs-

gruppe C 2 kw“ nach der Zeile „nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 kw“, der Zeile 
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„nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe B 2“ nach der Zeile „nach Fußnote 1 zur Besol-

dungsgruppe A 14 (ruhegehaltfähige Stellenzulage)“; der Zeile „nach Fußnote 1 zur Besol-

dungsgruppe B 3“ nach der Zeile „nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe B 2“; Ersetzung 

der Wörter „im mittleren Dienst“ durch die Wörter„in der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten 

Einstiegsamt“, Ersetzung der Wörter „im gehobenen Dienst“ durch die Wörter „in der Lauf-

bahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt“, Ergänzung der Angabe „§ 53 LBesG NRW“ um 

die Angabe „Abs. 1“.  

Außerdem wird in der Anlage 15 die Stellenzulage für Beamtinnen und Beamte bei Justiz-

vollzugseinrichtungen, in geschlossenen Abteilungen oder Stationen bei Psychiatrischen 

Krankenanstalten, in abgeschlossenen Vorführbereichen der Gerichte sowie in Abschie-

bungshafteinrichtungen (§ 51) mit den Stellenzulagen für Beamtinnen und Beamte mit voll-

zugspolizeilichen Aufgaben (§ 49) und im Einsatzdienst der Feuerwehr (§ 50) betragsmäßig 

vereinheitlicht und auf letztere Beträge festgesetzt. Die Höhe der Zulage nach § 51 wird zu-

künftig ebenso wie die Zulagen nach den §§ 49 und 50 (gestaffelt nach einem Jahr und zwei 

Jahren) von der Dienstzeit abhängig gemacht. Soweit sich durch die Nivellierung der Zula-

gen für Anspruchsberechtigte eine Verringerung der Besoldung ergibt, z.B. aus dem Um-

stand, dass im Justizvollzug nach bisherigem Recht bereits ab dem ersten Tag der gefahrge-

neigten Tätigkeit eine Stellenzulage gezahlt wurde, zukünftig aber erst nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr, wird aus Bestandsschutzgründen eine Ausgleichszulage gewährt (siehe § 

91 Absatz 1 Sätze 3 bis 5, s.o. m) aa)). 

Vor der Angabe „nach § 56 Nr. 1 LBesG NRW“ wird eine Stellenzulage  

„nach § 55 Absatz 1 Nummer 4 LBesG NRW“ neu eingefügt. Diese erhalten Lehrerinnen und 

Lehrer während der Dauer der Abordnung zu Kommunalen Integrationszentren. Bei einer 

Tätigkeit als Fachkraft beträgt sie 150,- €, als Leiterin oder Leiter 250,- €. Mit 150 Euro ent-

spricht die Zulage der Stellenzulage für Fachleiterinnen und Fachleiter an Zentren für schul-

praktische Lehrerausbildung. Lehrkräfte, die ein Kommunales Integrationszentrum leiten, er-

halten im Hinblick auf ihre Leitungsverantwortung eine Stellenzulage in Höhe von 250 Euro. 

 
Der Austausch der Anlage 17 zum Landesbesoldungsgesetz ist erforderlich, weil die Tabel-

lenwerte der bisherigen Spalten 3 und 5 noch nicht die aufgrund des Besoldungs- und Ver-

sorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2015 (GV. 

NRW. S. 836) wirksam gewordene Erhöhung der Bezüge ab dem 1. Juni 2015 enthalten. 

Zum anderen ist in den Tabellenwerten der Spalte 5 aus Veranschaulichungsgründen der 

Einbau der jährlichen Sonderzahlung in die monatlichen Bezüge berücksichtigt, obwohl die-

ser rechtlich und tatsächlich erst nach dem Überleitungsstichtag 1. Juli 2016, nämlich zum 1. 

Januar 2017 (§ 91 Absatz 8), erfolgt. Die Werte der Spalte 5 der Anlage 17 sind deshalb 

auch insoweit zu korrigieren. Die Überleitungsübersicht berücksichtigt außerdem den Wegfall 

der Besoldungsgruppen A 3 und A 4 und leitet die entsprechenden Amtsinhaberinnen und –

inhaber in Ämter der Besoldungsgruppe A 5 über (i.V.m. § 86 Absatz 2). Die bisherige Amts-

bezeichnung „Betriebsassistent“ in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 entfällt zukünftig 

und wird durch die Amtsbezeichnung „Oberwachtmeisterin, Oberwachtmeister“ in der Besol-

dungsgruppe A 5 und „Sekretärin/ Sekretär“ in der Besoldungsgruppe A 6 ersetzt. Die jewei-

ligen Amtsinhaberinnen und –inhaber werden entsprechend übergeleitet. Soweit eine neue 

Amtszulage in der Besoldungsgruppe R 2 eingeführt wird, werden die Personen, die die Tat-

bestandsvoraussetzungen erfüllen, in der Überleitungsübersicht (i.V.m.§ 86 Absatz 2) in die 

Ämter mit den entsprechenden Amtszulagen übergeleitet. 
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Zu Ziffer 3 lit. a), d), e), h), i), m), n), p), q), r) und s) 
Redaktionelle Anpassungen 

 

Zu Ziffer 3 lit. b) 

Redaktionelle Anpassung aufgrund des Wegfalls der Besoldungsgruppen A 2 bis A 4, durch 

die sichergestellt wird, dass auch in den Bestandsfällen, in denen sich die Versorgungsbe-

züge aus den weggefallenen Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 berechnen, die Minderungsfak-

toren aufgrund der Integration der Sonderzahlung anzuwenden beziehungsweise nicht anzu-

wenden sind. 

 

Zu Ziffer 3 lit. c) 

Die Bestimmungen zur Höhe der Berechnung der amtsunabhängigen Mindest-versorgung 

verweisen derzeit auf die Stufe 7 der Besoldungsgruppe A 4. Infolge des Wegfalls der Besol-

dungsgruppe A 4 kann der Grundgehaltssatz nicht mehr der entsprechenden Anlage des 

Landesbesoldungsgesetzes entnommen werden. Die amtsunabhängige Mindestversorgung 

wird daher künftig auf Basis der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5 berechnet. Die Um-

rechnung erfolgt unter entsprechender Anpassung des Vomhundertsatzes. 

 

Zu Ziffer 3 lit. f) 

Infolge des Wegfalls der Besoldungsgruppe A 4 wird das Mindestunfallgehalt künftig auf der 

Basis der Endstufe der Besoldungsgruppe A 5 unter entsprechender Anpassung des 

Vomhundertsatzes berechnet. 

 

Zu Ziffer 3 lit. g) 

Infolge des Wegfalls der Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 ist die Mindestbemessungs-grund-

lage für das erhöhte Unfallruhegehalt für die Laufbahngruppe 1 mit dem Einstiegsamt bei der 

Besoldungsgruppe A 5 auf die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Besoldungsgruppe 

A 8 anzuheben. 

 

Zu Ziffer 3 lit. j) 

Folgeänderung im Zusammenhang mit dem Wegfall der Besoldungsgruppe A 2 bis A 4. 

Durch die Anfügung der Sätze 6 und 7 wird sichergestellt, dass der Unterschiedsbetrag, der 

neben der amtsunabhängigen Mindest(unfall-)versorgung für das zweite und jedes weitere 

bei den Stufen des Familienzuschlags berücksichtigende Kind, nach der Neubemessung der 

Mindestversorgung aus der Besoldungsgruppe A 5 betragsmäßig unverändert bleibt. 

 

Zu Ziffer 3 lit. k) 

Satz 2, der abweichend von der bisherigen Rechtslage eine zehnjährige Verjährungsfrist für 

Ansprüche auf Rückzahlung von Versorgungsbezügen bei vorsätzlichem und grob fahrlässi-

gem Verhalten vorsieht, wird gestrichen. Damit beträgt die Verjährungsfrist einheitlich für 

Versorgungsempfänger/innen und Behörde drei Jahre. 

 

Zu Ziffer 3 lit. l) aa): 

Anpassung der Berechnung der Mindesthöchstgrenzen infolge des Wegfalls der Besol-

dungsgruppe A 4. Die Mindesthöchstgrenzen werden künftig auf der Basis der Endstufe der 
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Besoldungsgruppe A 5 berechnet und sind unter Zugrundelegung des neuen Faktors 1,39 

mathematisch entsprechend umgerechnet worden. 

 

Zu Ziffer 3 lit. l) bb): 

Folgeänderung im Zusammenhang mit dem Wegfall der Besoldungsgruppe A 2 bis A 4. Statt 

des bisherigen Verweises wird eine ausdrückliche Regelung in das Gesetz aufgenommen.  

 

Zu Ziffer 3 lit. l) cc): 

Die mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes und des Über-

geleiteten Besoldungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 17. März 2016 (GV. 

NRW. S. 182) neu geschaffenen Regelungen sind entsprechend in das neue Landesbeam-

tenversorgungsgesetz zu übernehmen. 

 

Zu Ziffer 3 lit. o) 

zu aa) 

Redaktionelle Anpassung 

 

zu bb) 

Da nach dem Wegfall der Besoldungsgruppe A 2 bis A 4 die jeweiligen Grundgehaltssätze 

nicht mehr den Anlagen des Landesbesoldungsgesetzes entnommen werden können, müs-

sen im Zusammenhang mit dem Einbau der Sonderzahlung und mit Blick auf die Absen-

kungsfaktoren nach § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 die Grundgehaltssätze der weggefallenen Be-

soldungsgruppen A 2 bis A 4 um 5 Prozent zum 1. Januar 2017 erhöht werden, damit durch 

die Integration der Sonderzahlung keine Verschlechterungen eintreten. 

 

Zu Ziffer 3 lit. t) 

Die Zuschläge für Kindererziehungs- und Pflegezeiten werden auf der Grundlage des zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Rentenwertes bestimmt. Der aktuelle 

Rentenwert wird gemäß § 65 SGB VI jährlich jeweils zum 1. Juli durch einen neuen aktuellen 

Rentenwert ersetzt. Die Anlage des Landesbeamten-versorgungsgesetzes ist daher entspre-

chend anzupassen. 

 

 

Zu Ziffer 4 lit. a) aa) und bb): 

Die Änderung dient dazu, Absatzzählungen mit einer Ziffer und einem Buchstaben zu ver-

meiden. 

Die Regelungen eröffnen im Übrigen einen neuen Karriereweg für den wissenschaftlichen 

Nachwuchs an den Universitäten in Nordrhein-Westfalen. Sie ermöglicht es, Lehrpersonal 

auf professoralem Niveau überwiegend mit Lehraufgaben zu betrauen. 

Die Universitäten benötigen zusätzliches Lehrpersonal in deutlichem Umfang; ein Ausbau 

der Lehrkapazitäten kann nicht überall in den bisherigen Strukturen erfolgen. Nach den Emp-

fehlungen des Wissenschaftsrates (Drs. 8639-08) zur Etablierung einer lehrorientierten Per-

sonalstruktur sieht der Wissenschaftsrat für die Universitäten die Notwendigkeit, verstärkt zu-

sätzliches Personal mit einem Tätigkeitsschwerpunkt in der Lehre einzustellen. Das neue 

Amt soll eine Lehrverpflichtung von 13 SWS für Tätigkeiten in Studium und Lehre aufwen-

den; ein Drittel der Dienstzeit soll für Forschungsarbeiten zur Verfügung stehen. 
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Mit der Neuregelung wird daher das neue Amt der Hochschuldozentin oder des Hochschul-

dozenten eingeführt. Diese führen die akademische Bezeichnung "Lecturer". 

Da Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten professoral qualifiziert sind und auf pro-

fessoralem Niveau Lehr- und Forschungsaufgaben wahrnehmen, stehen sie hinsichtlich 

Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit in dem gleichen Verhältnis zur Uni-

versität wie Professorinnen und Professoren. 

Für die neue Personalkategorie wird die insbesondere im angelsächsischen Hochschulbe-

reich gut eingeführte akademische Bezeichnung "Lecturer" eingeführt. Damit wird dem Um-

stand Rechnung getragen, die international bessere Sichtbarkeit des professoral qualifizier-

ten Lehrkörpers einer Universität zu optimieren. 

Für Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten gelten die für die Professorinnen und 

Professoren geltenden landesgesetzlichen Vorschriften. Sie sind daher in ihren Ämtern der 

Besoldungsordnung W und ebendort den Besoldungsgruppen W2 oder W3 zugeordnet. 

Auch gilt für die Berufung das Kaskadenmodell des § 37a des Hochschulgesetzes. Soweit 

landesrechtlich geregelt ist, dass eine Vorschrift neben ihrer Geltung für Professorinnen und 

Professoren nunmehr auch für Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten gilt, ist dies 

daher von klarstellender Natur. 

Die neue Regelung wirkt auf bestehende Führungsbefugnisse ein. Denn nach bisherigem 

Recht konnte der Fachbereich wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (seit 

dem Hochschulzukunftsgesetz) sowie Lehrkräften für besondere Aufgaben (seit dem Inkraft-

treten des Hochschulgesetzes vom 31. Oktober 2006) die Befugnis verleihen, die akademi-

sche Bezeichnung eines Lecturers zu führen. Mit Blick auf die Einführung eines Amtes der 

Hochschuldozentin oder des Hochschuldozenten, die oder der die akademische Bezeich-

nung des Lecturers führt, kommt dies nun aus Gründen einer klaren und transparenten Zu-

ordnung der Bezeichnungen nicht mehr in Betracht. Die neue Regelung des § 84 Absatz 4 

Hochschulgesetz zieht die entsprechenden regelungstechnischen Konsequenzen. Mit Blick 

auf den Vertrauensschutz derjenigen, denen die Bezeichnung verliehen worden ist, werden 

dadurch Instrumente geschaffen, mit denen schutzwürdigem Vertrauen hinreichend Rech-

nung getragen werden kann. 

 

Zu Ziffer 4 lit. b) aa) und bb): 

Die Vorschrift wird redaktionell an das DRModG angepasst. 

 

Zu Ziffer 4 lit. b) cc): 

Insbesondere wissenschaftliche Karrieren im sog. akademischen Mittelbau sind von der in 

der Begründung zu Ziffer 1 lit. g1) dargestellten Situation betroffen, so dass auch für diesen 

Personenkreis die Verlängerungsmöglichkeit bei der Geburt oder Adoption eines minderjähri-

gen Kindes über die Verweisung in das LBG hergestellt werden soll. 

 

Zu Ziffer 4 lit. c): 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in der Laufbahnverordnung NRW 

im Rahmen der geplanten Änderung der Laufbahnverordnung. 
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Zu Ziffer 5.: 

Redaktionelle Anpassung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Lehrerausbildungsge-

setzes vom 20. April 2016 (GV. NRW. S. 208) 

 

 

Zu Ziffer 6.: 

Erklärtes Ziel des Entwurfs zum Dienstrechtsmodernisierungsgesetz ist es, im Bereich des 

Dienstrechts insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Flexibilisierung von 

Arbeitszeit und Freistellungsregelungen (weiter) zu verbessern. 

 

Betroffen sind damit auch Regelungsbereiche, die für Richterinnen und Richter erst jüngst 

mit dem Landesrichter- und Staatsanwältegesetz an das derzeit geltende Beamtenrecht an-

geglichen worden sind. Da sich der Entwurf des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes noch 

im Abstimmungsprozess befand, als das Landesrichter- und Staatsanwältegesetz im Land-

tag behandelt wurde, berücksichtigen die Regelungen des Landesrichter- und Staatsanwäl-

tegesetzes lediglich das geltende Beamtenrecht. Vor diesem Hintergrund werden nunmehr 

die für Beamtinnen und Beamte geplanten Verbesserungen im Bereich der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie auch für Richterinnen und Richter umgesetzt. 

 

Ferner werden die Verweise im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz an die beamten-

rechtlichen Bestimmungen redaktionell angepasst.  

 

 

Zu Ziffer 6 Nummer 3 

Die Höchstdauer von Beurlaubungen aus familiären Gründen betrug bisher – sowohl für Be-

amtinnen und Beamte als auch für Richterinnen und Richter – zwölf Jahre. Mit dem Dienst-

rechtsmodernisierungsgesetz wird die Höchstdauer der Beurlaubung für Beamtinnen und 

Beamte auf 15 Jahre angehoben (§ 64 Absatz 3 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes). Eine 

entsprechende Regelung ist nunmehr auch für Richterinnen und Richter in § 7 Absatz 2 Satz 

1 vorgesehen. § 7 Absatz 2 Satz 2 stellt – entsprechend § 64 Absatz 3 Satz 2 des Landesbe-

amtengesetzes – zudem klar, dass bei der Berechnung der Höchstdauer der Beurlaubung 

Elternzeit, Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit sowie Freistellungen (d.h. Teilzeitbe-

schäftigung und Beurlaubung) im Rahmen von Familienpflegezeit und Pflegezeit nicht be-

rücksichtigt werden.  

 

Die Entscheidung über die Rückkehr aus einer familienbedingten Teilzeitbeschäftigung oder 

Beurlaubung stand bisher – sowohl für Beamtinnen und Beamte als auch für Richterinnen 

und Richtern – im Ermessen des Dienstherrn. Für Beamtinnen und Beamten wird nun ein 

Anspruch auf Rückkehr aus einer familienbedingten Beurlaubung oder Teilzeitbeschäftigung 

normiert. § 64 Absatz 4 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes sieht deshalb vor, dass ein 

Übergang zur Vollzeitbeschäftigung oder eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäfti-

gung auf Antrag zuzulassen ist, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Fortsetzung der 

bewilligten Teilzeitbeschäftigung nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange 

nicht entgegenstehen. Dies gilt entsprechend für die Verlängerung einer Beurlaubung oder 

die Rückkehr aus einer Beurlaubung mit dem Ziel, eine Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung 

aufzunehmen (§ 64 Absatz 4 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes).  
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In § 7 Absatz 5 wird daher auch für Richterinnen und Richter ein gebundener Anspruch auf 

Rückkehr aus der Freistellung aus familiären Gründen aufgenommen. Dabei ist der An-

spruch – wie bei dem für Beamtinnen und Beamten geltenden Bestimmungen – nicht mehr 

an eine sechsmonatige Antragsfrist geknüpft. Der Verweis im bisherigen Satz 4 auf die ent-

sprechende Regelung für die Verlängerung einer Teilzeitbeschäftigung oder eines Urlaubs 

wird gestrichen. Berücksichtigt wird damit, dass der Rückkehranspruch für Fälle vorgesehen 

ist, in denen der Richterin oder dem Richter die Fortsetzung der Teilzeitbeschäftigung oder 

Beurlaubung nicht mehr zugemutet werden kann. Häufig wird in diesen Fällen eine kurzfris-

tige Anpassung geboten sein. Die personalwirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten des 

Dienstherrn werden hierdurch nicht unangemessen beeinträchtigt, da die Voraussetzungen 

für einen Rückkehranspruch nur dann vorliegen, wenn dienstliche Belange nicht entgegen-

stehen. Dienstliche Belange können dabei auch in einer fehlenden Planstelle bzw. eines 

Planstellenanteils zu sehen sein.  

 

 

Zu Ziffer 6 Nummer 6: 

Ein „Sabbatical“ war bisher – sowohl für Beamtinnen und Beamten als auch für Richterinnen 

und Richter – lediglich in der Weise möglich, dass die oder der Betroffene für einen gewissen 

Zeitraum zunächst voll beschäftigt war und anschließend für ein Jahr (oder weniger) voll vom 

Dienst freigestellt wurde.  

 

Die nunmehr für Beamtinnen und Beamte vorgesehenen Flexibilisierungen werden in § 10 

auf Richterinnen und Richter übertragen. So wird sowohl eine vollständige Freistellung als 

auch eine Reduzierung der Arbeitszeit möglich sein. Zudem werden besondere Regelungen 

für eine familienbedingte Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell geschaffen. Danach kann die 

Ermäßigung der Arbeitszeit bzw. die vollständige Freistellung auch zeitlich vor der Anspar-

phase in Anspruch genommen werden. Den Besonderheiten des Dienstverhältnisses der 

Richterinnen und Richtern (Artikel 97 des Grundgesetzes) wird dadurch Rechnung getragen, 

dass Richterinnen und Richtern – abweichend von den für Beamtinnen und Beamten geplan-

ten Regelungen – ein gebundener Anspruch auf eine Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell 

zusteht.  

 

Die erst jüngst eingeführte Familienpflegezeit wird im Landesrichter- und Staatsanwältege-

setz hingegen gestrichen, da mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgeset-

zes der Grund für die bislang in § 10 normierte Sonderreglung für Richterinnen und Richter 

entfällt: Nach § 65a des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2015 

steht die Bewilligung von Familienpflegezeit im Ermessen des Dienstherrn, sodass es bis-

lang mit Blick auf die Besonderheiten des Dienstverhältnisses der Richterinnen und Richter 

einer gesonderten Ausgestaltung der Familienpflegezeit für Richterinnen und Richter als ge-

bundener Anspruch im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz bedurfte. § 67 des Landes-

beamtengesetzes ersetzt nunmehr die bisherige Vollregelung zur Familienpflegezeit in § 65a 

des Landesbeamtengesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2015 durch eine Verord-

nungsermächtigung für die Landesregierung und gibt zugleich vor, dass künftig – wie bei der 

Pflegezeit – ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Familienpflegezeit besteht. Zukünftig 

gelten damit neben den Regelungen über die Eltern- und Pflegezeit auch die Bestimmungen 
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über die Familienpflegezeit für Richterinnen und Richter über die allgemeine Verweisungs-

norm des § 2 Absatz 2. 

 

 

Zu Ziffern 7., 8a., 10., 14. und 18: 

Durch das Einfügen eines neuen Artikels verschieben sich die Bezifferungen der nachfolgen-

den Artikel des DRModG. 

 

 

Zu Ziffer 9.: 

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung der Verweise im Landesministergesetz an 

die beamtenrechtlichen Bestimmungen.  

 

 

zu Ziffer 11.: 

Zum 1. August 2016 wird die Anpassung der Besoldung für das Jahr 2016 aufgrund des Be-

soldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 Nordrhein-Westfalen vom 8. 

Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836) wirksam. Ab diesem Zeitpunkt sind deshalb die Tabel-

lenwerte der Anlagen 6 bis 16 zum Landesbesoldungsgesetz zu erhöhen. Die aufgrund der 

Anpassung erhöhten Tabellenwerte ergeben sich aus den Anhängen 14 bis 24 zu diesem 

Gesetz. 

Zum 1. Januar 2017 greift der Einbau der jährlichen Sonderzahlung in die monatlichen Be-

züge aufgrund des § 91 Absatz 8 des Landesbesoldungsgesetzes (Artikel 2). Die aufgrund 

der Integration der Sonderzahlung sich ergebenden erhöhten Tabellenwerte ergeben sich 

aus den Anhängen 25 bis 35 zu diesem Gesetz. 

Die Anlagen 8, 14 und 15 der Tabellenanhänge sind zugleich redaktionell bereinigt (siehe 

oben zu Ziffer 2 b)).  

 

 

zu Ziffer 12: 

Nach dem Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes erhöhen sich die Zu-

schläge für Kindererziehungs- und Pflegezeiten entsprechend den linearen Anpassungen 

der Versorgungsbezüge. Durch das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 

2015/2016 Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2015 (GV.NRW. S. 836) werden die Ver-

sorgungsbezüge ab 1. August 2016 linear um 2,1 Prozent erhöht, so dass die Anlage des 

Landesbeamtenversorgungsgesetzes mit den Beträgen für die Kindererziehungs- und Pfle-

gezuschläge zum Erhöhungszeitpunkt entsprechend zum 1. August 2016 neugefasst werden 

muss. 

 

 

zu Ziffer 13.: 

Redaktionelle Korrektur. 
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Zu Ziffer 15.: 

Das Pensionsfondsgesetz wird redaktionell aufgrund der zuletzt vorgenommenen Änderung 

des Versorgungsfondsgesetzes angepasst. 

 

 

Zu Ziffer 16.: 

Zu Artikel 35 

Die Vorschrift wird redaktionell an das DRModG und aufgrund vorgenommener Änderungen 

an zitierten Gesetzen angepasst. 

 

Zu Artikel 36 

Die in § 2 des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 Nordrhein-

Westfalen vorgesehenen Erhöhungen der Besoldung in den Jahren 2015 und 2016 sind in 

den in den Anlagen 6 bis 17 zum Landesbesoldungsgesetz aufgeführten Besoldungsbeträ-

gen enthalten (Anhänge 1 bis 12 zum Fraktionsantrag: Stand 01. Juli 2016; Anhänge 14 bis 

24 zum Fraktionsantrag: Stand 1. August 2016 und Anhänge 25 bis 35 zum Fraktionsantrag: 

Stand 1. Januar 2017). § 2 wird deshalb nicht mehr benötigt. Aufgrund des Wegfalls des § 2 

und infolge des Wegfalls der Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 sind die Regelungen zu den 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern in § 3 des Besoldungs- und Ver-

sorgungsanpassungsgesetzes 2015/2016 redaktionell anzupassen. 

 

 

Zu Ziffer 17: 

Redaktionelle Korrektur 

 

 

Zu Ziffer 19: 

zu § 1 Experimentierklausel: 

Geldbasierte Zeitwertkontensysteme existieren im öffentlichen Dienst bislang nur vereinzelt 

für die Tarifbeschäftigten, nicht aber für den Bereich der Beamtinnen und Beamten. Die Ex-

perimentierklausel dient der Prüfung, ob solche Systeme zur weiteren Flexibilisierung der Ar-

beitszeit künftig auch für die Beamtinnen und Beamten eingeführt werden können. 

 

Bevor eine für alle Beamtinnen und Beamten geltende Rechtsgrundlage zur Einrichtung von 

Zeitwertkonten geschaffen wird, soll zunächst eine auf einen bestimmten Personenkreis be-

schränkte Erprobung dieses Modells erfolgen. Die Erprobung soll durch den Landschaftsver-

band Rheinland durchgeführt werden, weil dort für die tarifbeschäftigten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bereits geldbasierte Zeitwertkonten geführt werden.  

 

Die Einzahlungen von Geldbeträgen auf die Zeitwertkonten werden dabei erst erfolgen, 

nachdem die Besoldung den Beamtinnen und Beamten zumindest für eine juristische Se-

kunde vollständig zugeflossen ist. Insofern bedarf es für die Einführung von Zeitwertkonten 

auch keiner besonderen besoldungs- oder versorgungsrechtlichen Regelungen. 
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Vor der Einrichtung der Zeitwertkonten auch für die Beamtinnen und Beamten muss der 

Landschaftsverband Rheinland das Einvernehmen mit dem für Inneres und dem für Finan-

zen zuständigen Ministerium herstellen. 

 

Führt die Einrichtung von Zeitwertkonten für Beamtinnen und Beamte während der Erpro-

bungsphase zu einer Beeinträchtigung dienstlicher Interessen, muss der Landschaftsver-

band Rheinland die zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstablaufs erforderli-

chen Maßnahmen ergreifen und das Zeitwertkontensystem entsprechend anpassen. 

 

zu § 2 Sonderregelung Beihilfe: 

Um sicherzustellen, dass während des Entnahmezeitraumes keine Lücken in der Kranken-

fürsorge entstehen, wird in § 2 geregelt, dass die Beihilferegelungen für die Beamtinnen und 

Beamten mit Dienstbezügen entsprechend anwendbar sind. 

 

Dies gilt nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte berücksichtigungsfähige Angehörige oder 

berücksichtigungsfähiger Angehöriger einer oder eines Beihilfeberechtigten wird oder An-

spruch auf Familienversicherung nach § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetz-

liche Krankenversicherung - (Artikel I des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 

2482) vom 20. Dezember 1988 in der jeweils geltenden Fassung hat. 

 

 

Zu Ziffer 20.: 

Die Änderungen sind zur Regelung der Inkrafttretenszeitpunkte notwendig, ab denen jeweils 

die aus den Anhängen 14 bis 35 ersichtlichen Fassungen der Anlagen 6 bis 16 zum Landes-

besoldungsgesetz und die durch den neuen Artikel 30 neugefasste Anlage zum Landesbe-

amtenversorgungsgesetz gelten. Bestimmte Regelungen, die im Zusammenhang mit der In-

tegration der Sonderzahlung oder dem Pensionsfondsgesetz stehen, dürfen erst zum 1. Ja-

nuar 2017 in Kraft treten. 
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„Anhang 1 zum Änderungsantrag" 
 

 
 
 

„Anhang 2 zum Änderungsantrag" 
 

 
 
 

„Anhang 3 zum Änderungsantrag" 
 

 
  

Anlage 6
Gültig ab 01.07.2016

2 - Jahres - Rhythmus |     3 - Jahres - Rhythmus | 4 - Jahres - Rhythmus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 5 1933,43 2001,67 2054,70 2107,71 2160,74 2213,76 2266,79 2319,82 2372,86 2425,90

A 6 1978,24 2036,45 2094,67 2152,89 2211,11 2269,34 2327,56 2385,78 2443,99 2502,20

A 7 2063,34 2115,67 2188,92 2262,18 2335,45 2408,69 2481,98 2534,26 2586,61 2638,96

A 8 2190,00 2252,59 2346,46 2440,36 2534,22 2628,15 2690,73 2753,30 2815,91 2878,49

A 9 2330,55 2392,13 2492,33 2592,53 2692,73 2792,94 2861,79 2930,72 2999,59 3068,47

A 10 2507,95 2593,54 2721,89 2850,30 2978,68 3107,06 3192,65 3278,24 3363,81 3449,39

A 11 2873,01 3000,74 3128,48 3256,23 3383,98 3469,12 3554,29 3639,47 3724,63 3809,80

A 12 3233,63 3385,93 3538,23 3690,53 3792,06 3893,59 3995,13 4096,67 4198,18

A 13 3782,95 3947,38 4111,83 4221,46 4331,09 4440,73 4550,38 4660,01

A 14 4016,80 4230,05 4443,28 4585,46 4727,63 4869,80 5011,97 5154,15

A 15 4640,52 4874,98 5062,54 5250,11 5437,70 5625,27 5812,84

A 16 5113,60 5384,73 5601,70 5818,64 6035,55 6252,50 6469,43

Besold. 

Gruppe

Erfahrungsstufe

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung A

Anlage 7
Gültig ab 01.07.2016

Landesbesoldungsordnung B

BesGr. 

B 1 5812,84

B 2 6743,88

B 3 7138,04

B 4 7550,87

B 5 8024,50

B 6 8471,77

B 7 8906,84

B 8 9360,30

B 9 9923,34

B 10 11671,78

B 11 12122,40

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 8
Gültig ab 01.07.2016

Landesbesoldungsordnung R

Erfahrungsstufe

BesGr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1 3865,56 3952,13 4175,44 4398,79 4622,09 4845,42 5068,76 5292,07 5515,41 5738,71 5962,08

R 2 4486,72 4710,03 4933,36 5156,71 5380,03 5603,34 5826,68 6049,99 6273,33 6496,61

R 3 7138,04

R 4 7550,87

R 5 8024,50

R 6 8471,77

R 7 8906,84

R 8 9360,30

R 10 11671,78

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus
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„Anhang 4 zum Änderungsantrag" 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Anhang 5 zum Änderungsantrag" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

„Anhang 6 zum Änderungsantrag" 

 

 

 
 
 
 
  

Anlage 9
Gültig ab 01.07.2016

Landesbesoldungsordnung W

BesGr.

W 1 4062,31

W 2 5346,08

W 3 5905,24

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 10
Gültig ab 01.07.2016

Landesbesoldungsordnung C

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 3234,74 3344,42 3454,03 3563,66 3673,32 3782,95 3892,57 4002,19 4111,83 4221,46 4331,09 4440,73 4550,38 4660,01

C 2 3241,60 3416,32 3591,04 3765,79 3940,49 4115,21 4289,94 4464,65 4639,36 4814,10 4988,81 5163,53 5338,25 5512,98 5687,70

C 3 3558,21 3756,03 3953,88 4151,72 4349,55 4547,40 4745,23 4943,05 5140,89 5338,71 5536,54 5734,40 5932,21 6130,06 6327,88

C 4 4489,58 4688,46 4887,33 5086,20 5285,07 5483,94 5682,85 5881,68 6080,55 6279,43 6478,31 6677,17 6876,04 7074,92 7273,79

 Grundgehaltssätze - auslaufend -
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus

 Grundgehaltssätze - auslaufend - Anlage 11
Gültig ab 01.07.2016

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H 1 3234,74 3344,42 3454,02 3563,66 3673,32 3782,94 3892,58 4002,19 4111,83 4221,46 4331,09 4440,74 4550,38 4660,01

H 2 3305,91 3448,08 3590,24 3732,43 3874,60 4016,79 4158,93 4301,12 4443,28 4585,46 4727,63 4869,80 5011,97 5154,15

H 3 3624,50 3780,80 3937,13 4093,45 4249,74 4406,06 4562,36 4718,64 4874,98 5031,29 5187,62 5343,89 5500,21 5656,52 5812,84

H 4 3938,55 4119,32 4300,10 4480,89 4661,66 4842,42 5023,23 5203,97 5384,77 5565,56 5746,33 5927,08 6107,88 6288,68 6469,43

H 5 4899,14 5096,10 5293,07 5490,03 5686,97 5883,92 6080,90 6277,83 6474,80 6671,74 6868,69 7065,65 7262,63 7459,55 7656,51

Landesbesoldungsordnung H

(Monatsbeträge in Euro)
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„Anhang 7 zum Änderungsantrag" 
 

 
 
 
 
 

 
„Anhang 8 zum Änderungsantrag" 

 

 
 
 

  

Anlage 12
Gültig ab 01.07.2016

Grund-

betrag

1058,94

1112,82

1252,28

1284,00

1318,85

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss

A 13

A 13 mit Zulage nach § 47 c) LBesG NRW

A 9 bis A 11

A 12

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 5 bis A 8

Anlage 13
Gültig ab 01.07.2016

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

119,82 227,39

125,82 233,39

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende

Kind um 107,57 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 335,19 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der

Besoldungsgruppe A 5 um 6,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

in der Besoldungsgruppe A 5 um 18,33 Euro.

übrige Besoldungsgruppen 

Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte

Besoldungsgruppen A 5 bis A 8

(Monatsbeträge in Euro)
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„Anhang 9 zum Änderungsantrag" 
 

 
  

Amtszulagen und Strukturzulage Anlage 14
Monatsbeträge in Euro Gültig ab 01.07.2016

Amtszulagen

36,54

67,42

67,42

67,42

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 v. H. des jeweiligen 

Unterschiedsbetrages 

zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 272,09

272,09

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 9 8 v.H. des 

Endgrundgehaltes der 

Besoldungsgruppe A 9

158,04

189,57

266,10

nach Fußnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 276,51

nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 220,76

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 189,57

189,57

189,57

292,91

452,22

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 189,57

189,57

189,57

189,57

189,57

186,04

206,56

209,60

209,60

314,40

209,60

212,03

nach § 47 LBesGNRW

    Buchstabe a

19,57

76,56

85,09

85,09

85,09

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 3 und 4 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 6

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 16

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1

nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach § 46 LBesGNRW

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

Strukturzulage

       Doppelbuchstabe aa

       Doppelbuchstabe bb

    Buchstabe b

    Buchstabe c
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„Anhang 10 zum Änderungsantrag" 

 

 

Stellenzulagen und andere Zulagen Anlage 15
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 01.07.2016

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 12 kw 76,69

nach Fußnote 2 und 7 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 76,69

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 47,27

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 17,90

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 47,27

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe C 2 kw 104,32

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14 (ruhegehaltfähige Stellenzulage) 76,69

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe B 2 115,04

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe B 3 115,04

63,69

127,38

17,05

38,35

368,13

294,50

nach § 55 Abs. 1 Nummer 1 LBesG NRW

  in voller Höhe 150,00

  in Höhe von 2/3 100,00

nach § 55 Abs. 1 Nummer 2 LBesG NRW 89,03

nach § 55 Abs. 1 Nummer 3 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

A 13 20,78

A 14 54,87

nach § 55 Abs. 1 Nummer 4 LBesG NRW

 a) als Fachkraft 150,00

 b) als Leiterin oder Leiter 250,00

A 6 bis A 9 153,39

ab A 10 191,73

nach § 49 LBesGNRW oder § 50 LBesG NRW oder § 51 LBesG NRW

nach § 53 Abs. 1 LBesG NRW

  Nr. 1

  Nr. 2

 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

  von einem Jahr

  von zwei Jahren

nach § 52 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt

  in der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt

  in der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt

nach § 56 Nr. 1 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen
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„Anhang 11 zum Änderungsantrag" 
 

 
  

noch Anlage 15
Gültig ab 01.07.2016

38,35

nach § 56 Nr. 3 LBesG NRW 511,29

nach § 63 LBesG NRW 260,00

nach § 64 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt bei gleichzeitiger Ausübung eines Amts in

  R 1 205,54

  R 2 230,08

nach § 67 LBesG 102,26

nach § 56 Nr. 2 LBesG NRW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.955,51 2.216,24 2.512,48 2.838,25 3.209,63 3.631,58 4.111,01 4.655,73 5.274,69 5.977,93 6.776,98 7.684,87 8.716,44 9.888,54

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab

1.955,51 2.216,24 2.512,48 2.838,25 3.209,63 3.631,58 4.111,01 4.655,73 5.274,69 5.977,93 6.776,98 7.684,87 8.716,44 9.888,54

Zonenstufe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz

Anlage 16
Gültig ab 01.07.2016

Auslandszuschlag

Grundgehaltsspanne

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Auslandsbesoldung



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/12136 

 
 

499 

       „Anhang 12 zum Änderungsantrag“   Anlage 17 
 

Überleitungsübersicht 
Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszusatz 

in der Bundesbesoldungs-

ordnung A i.d.F. des 

ÜBesG NRW 

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung A  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

 

1.  Hauptamtsgehilfe 1) 4) A 3 

 

Oberamtsmeisterin/ 

Oberamtsmeister 2) 4) 

A 5 

+ 67,42 EUR 

2.  Oberaufseher 2) 4)  A 3 

+ 36,54 EUR 

Oberwachtmeiste-

rin/Oberwachtmeister 1) 2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

3.  Amtsmeister 1) A 4 

+ 67,42 EUR 

Oberamtsmeisterin/ 

Oberamtsmeister 2) 4) 

A 5 

+ 67,42 EUR 

4.  Hauptaufseher 2 A 4 

+ 36,54 EUR 

Oberwachtmeiste-

rin/Oberwachtmeister 1) 2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

5.  Hauptwachtmeister 2) 4) A 4 

+ 36,54 EUR 

Erste Hauptwachtmeiste-

rin/Erster Hauptwacht-

meister 1) 2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

 

6.  Justizhauptwachtmeister 2) 

4) 

A 4 

+ 36,54 EUR 

Justizoberwachtmeiste-

rin/ Justizoberwachtmeis-

ter 3) 

A 5 

+ 67,42 EUR 

7.  Oberwart 2) 3) A 4 

+ 36,54 EUR 

Hauptwartin/Hauptwart 1) 

2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

8.  Betriebsassistent 3) 5) A 5 

+ 36,54 EUR 

Oberwachtmeiste-

rin/Oberwachtmeister 1) 2) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

9.  Erster Justizhauptwacht-

meister  5) 6) 

A 5 

+ 36,54 EUR 

Justizoberwachtmeiste-

rin/ Justizoberwachtmeis-

ter 3) 

A 5 

+ 67,42 EUR  

10.  Betriebsassistent 5) A 6 Sekretärin/Sekretär A 6 5) 6) 

11.  Erster Hauptwachtmeister  
5) 6) 

A 6 

+ 36,54 EUR 

Erste Hauptwachtmeiste-

rin/Erster Hauptwacht-

meister 1) 

A 6 

+ 36,54 EUR 

 

12.  Erster Justizhauptwacht-

meister 5) 6) 

A 6 

+ 36,54 EUR 

Justizhauptwachtmeiste-

rin/Justizhauptwacht-

meister 2) 

A 6 

+ 67,42 EUR 

13.  Oberamtsmeister A 6 Sekretärin/Sekretär A 6 5) 6) 

14.  Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen in Nordrhein-

Westfalen bei entsprechen-

der Verwendung - 1) 3) 

A 12 Lehrerin/ Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen - 1) 6) 

A 12 

15.  Lehrer – als Leiter einer 

Grundschule, Hauptschule 

oder Grund- und Haupt-

schule mit bis zu 80 Schü-

lern – 8) 

A 12 

+ 158,04 EUR 

Rektorin/Rektor – an ei-

ner Grundschule oder 

Hauptschule mit bis zu 80 

Schülerinnen und Schü-

lern – 5) 

A 12 

+ 158,04 EUR 

16.  Rechnungsrat 

- als Prüfungsbeamter bei 

einem Rechnungshof - 

A 12 Rechnungsrätin/Rech-

nungsrat 

- als Prüfungsbeamtin/ 

Prüfungsbeamter beim 

Landesrechnungshof - 

A 12 
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17.  Zweiter Konrektor 

 

- einer Grundschule, 

Hauptschule oder Grund- 

und Hauptschule mit mehr 

als 540 Schülern - 7) 

A 12 

+ 158,04 EUR 

Zweite Konrektorin/Zwei-

ter Konrektor 

- einer Grundschule oder 

Hauptschule mit mehr als 

540 Schülerinnen und 

Schülern - 5) 

A 12 

+ 158,04 EUR 

18.  Konrektor 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters einer Grund-

schule, Hauptschule oder 

Grund- und Hauptschule 

mit mehr als 360 Schülern 

–  

A 13 Konrektorin/ Konrektor 

- einer Grundschule oder 

Hauptschule mit mehr als 

360 Schülerinnen und 

Schülern - 

A 13 

19.  Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen in Nordrhein-

Westfalen bei überwiegen-

der Verwendung im Be-

reich der Sekundarstufe I- 
20)  

A 13 Lehrerin/ Lehrer 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Grund-, 

Haupt- und Realschulen 

und den entsprechenden 

Jahrgangsstufen der Ge-

samtschulen - 7) 

A 13 

20.  Oberamtsrat 13) A 13 Rätin/Rat 9) 10) 11) A 13 

21.  Oberrechnungsrat 

- als Prüfungsbeamter bei 

einem Rechnungshof - 

A 13 Oberrechnungsrä-

tin/Oberrechnungsrat 

- als Prüfungsbeam-

tin/Prüfungsbeamter beim 

Landesrechnungshof - 

A 13 

22.  Rektor – einer Grund-

schule, Hauptschule oder 

Grund- und Hauptschule 

mit mehr als 180 bis zu 

360 Schülern - 7) 

A 13 

+ 189,57 EUR 

Rektorin/Rektor – einer 

Grundschule oder Haupt-

schule mit mehr als 180 

bis zu 360 Schülerinnen 

und Schülern – 4) 

A 13 

+ 189,57 EUR 

23.  Studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien oder beruflichen 

Schulen bei einer der je-

weiligen Befähigung ent-

sprechenden Verwendung - 

A 13 Studienrätin/ Studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Berufs-

kollegs - 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen - 
14) 

A 13 

24.  Oberstudienrat 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien oder beruflichen 

Schulen bei einer der je-

weiligen Befähigung ent-

sprechenden Verwendung - 

A 14 Oberstudienrätin/ Ober-

studienrat 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen -  

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Berufs-

kollegs - 

A 14 

25.  Regierungsschulrat 

 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

A 14 Regierungsschulrätin/Re-

gierungsschulrat 

- als Dezernentin /Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 14 
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26.  Regierungsschuldirektor 

 

 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

A 15 Regierungsschuldirekto-

rin/Regierungsschuldi-

rektor 

- als Dezernentin/Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 15 

27.  Studiendirektor 

 

 

- als Fachberater in der 

Schulaufsicht, als Fachlei-

ter oder Seminarlehrer an 

Studienseminaren oder Se-

minarschulen oder zur Ko-

ordinierung schulfachli-

cher Aufgaben - 9) 

 

 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters  

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 80 bis zu 360 

Schülern,8) 

 

 

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 360 Schülern, 
7)8) 

 

 

 

 

- als Leiter 

einer beruflichen Schule 

mit bis zu 80 Schülern,8) 

 

 

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 80 bis zu 360 

Schülern,7)8) 

 

A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

Studiendirektorin/Studi-

endirektor  

 

- als Fachberaterin/Fach-

berater in der Schulauf-

sicht, als Fachleite-

rin/Fachleiter an Zentren 

für schulpraktische Leh-

rerausbildung oder zur 

Koordinierung schulfach-

licher Aufgaben - 12) 

- als ständige Vertrete-

rin/ständiger Vertreter 

der Leitung eines Berufs-

kollegs mit mehr als 80 

bis zu 360 Schülerinnen 

und Schülern – 14) 

 

- als ständige Vertreterin/ 

ständiger Vertreter der 

Leitung eines Berufskol-

legs mit mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern – 4) 14) 

 

- als Leiterin/Leiter eines 

Berufskollegs mit bis zu 

80 Schülerinnen und 

Schülern -14) 

 

- als Leiterin/ Leiter eines 

Berufskollegs mit mehr 

als 80 bis zu 360 Schüle-

rinnen und Schülern – 4) 

14) 

A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

28.  Leitender Regierungs-

schuldirektor 

- als Dezernent (Referent) 

in der Schulaufsicht auf 

Bezirksebene - 

 

A 16 Leitende Regierungs-

schuldirektorin/Leitender 

Regierungsschuldirektor 

- als Dezernentin/Dezer-

nent in der Schulaufsicht 

auf Bezirksebene - 

A 16 

29.  Oberstudiendirektor 

-als Leiter 

einer beruflichen Schule 

mit mehr als 360 Schülern 

- 12) 

- eines zweizügig voll aus-

gebauten Oberstufengym-

nasiums oder eines Ober-

stufengymnasiums mit min-

destens zwei Schultypen - 

A 16 Oberstudiendirekto-

rin/Oberstudiendirektor 

- eines Berufskollegs mit 

mehr als 360 Schülerin-

nen und Schülern - 8) 

- eines zweizügig voll 

ausgebauten Oberstufen-

gymnasiums - 

A 16 
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Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszusatz 

in der Bundesbesoldungs-

ordnung  

B i.d.F. des ÜBesG NRW 

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung B  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzahlung) 

30.  Regierungspräsident 

- in einem Regierungsbe-

zirk mit mehr als zwei Mil-

lionen Einwohnern -  

B 8 Regierungspräsidentin/ 

Regierungspräsident 

B 8 

31.  Präsident des Verfassungs-

gerichtshofs und des Ober-

verwaltungsgerichts 

B 10 Präsidentin/Präsident 

des Verfassungsgerichts-

hofs und des Oberver-

waltungsgerichts 

R 10 

 

Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszusatz 

in der Bundesbesoldungs-

ordnung  

R i.d.F. des ÜBesG NRW 

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung R  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzahlung) 

32.  Direktor des Amtsgerichts 

3) 

R 2 

 

Direktor des Amtsge-

richts 3) 9) 

R 2 

+ 314,40 EUR 

 
Lfd. 

Nr. 

 

Bisherige Amtsbezeich-

nung mit Funktionszusatz 

in der Landesbesoldungs-

ordnung A  

Bisherige Besol-

dungs-

gruppe/Amtszu-

lage 

Neue Amtsbezeichnung 

mit Funktionszusatz in 

der Landesbesoldungs-

ordnung A  

Neue Besoldungs-

gruppe/Amtszulage 

(inkl. Sonderzahlung) 

33.  Landegestütwärter A 3 Landgestüthauptwärte-

rin, Landgestüthaupt-

wärter 

A 5 

34.  Landegestütoberwärter A 4 Landgestüthauptwärte-

rin, Landgestüthaupt-

wärter 

A 5 

35.  Erster Justizhauptwacht-

meister 1) 

A 7 

+ 19,57 EUR 

Erste Justizhauptwacht-

meisterin/Erster Justiz-

hauptwachtmeister – als 

Leiterin/Leiter einer Jus-

tizwachtmeisterei 2) 

A 7 

+ 67,42 EUR 

36.  Fachlehrer  

- mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

des Fachlehrers an beruf-

lichen Schulen - 1) 

 

des Fachlehrers an Son-

derschulen - 1) 

 

des Werkstattlehrers 

A 9 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 2) 3) 

 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs -  

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Förder-

schulen –  

- der Werkstattlehre-

rin/des Werkstattlehrers 

A 9 

37.  Fachlehrer  

- mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

A 10 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

A 10 
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des Fachlehrers an beruf-

lichen Schulen - 1) 

 

des Fachlehrers an Son-

derschulen - 1) 

 

des Technischen Lehrers 

an beruflichen Schulen – 2) 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs – 1) 2) 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Förder-

schulen - 1) 2) 

- der Technischen Lehre-

rin/des Technischen Leh-

rers an Berufskollegs - 3) 

4) 

38.  Fachlehrer - mit der Befä-

higung für die Laufbahn 

 

des Fachlehrers an beruf-

lichen Schulen - 3) 

 

 

des Technischen Lehrers 

an beruflichen Schulen - 1) 

2) 

A 11 Fachlehrerin/Fachlehrer 

mit der Befähigung für 

die Laufbahn 

 

- der Fachlehrerin/des 

Fachlehrers an Berufs-

kollegs als Fachberate-

rin/Fachberater – 5) 6) 

- der Technischen Lehre-

rin/des Technischen Leh-

rers an Berufskollegs - 7) 

8) 

A 11 

39.  Lehrer 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt für Sonderpä-

dagogik bei entsprechen-

der Verwendung - 

A 13 

 

 

Lehrerin/ Lehrer 

 

- mit der Befähigung für 

ein sonderpädagogisches 

Lehramt - 6) 

A 13 

 

 

40.  Studienrat 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien, mit der Befähigung 

für das Lehramt an Gym-

nasien und Gesamtschulen 

und mit den Lehramtsbefä-

higungen für die Sekun-

darstufe I und die Sekun-

darstufe II (Doppelbefähi-

gung) - bei Verwendung an 

einer Sekundarschule - 10) 

 

A 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studienrätin/ Studienrat 

 

- mit der Befähigung für 

das Lehramt an Gymna-

sien und Gesamtschulen 

- 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  Konrektor 

- als der ständige Vertreter 

des Leiters einer Schule im 

organisatorischen Zusam-

menschluss mit mehr als 

180 und höchstens 360 Re-

alschülern und gleichzeitig 

mehr als 360 Gesamt-

/Hauptschülern – 

A 14 Konrektorin/ Konrektor 

- einer Schule im organi-

satorischen Zusammen-

schluss mit mehr als 180 

und höchstens 360 Real-

schülerinnen und Real-

schülern und gleichzeitig 

insgesamt mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern - 

A 14 

42.  Sonderschulkonrektor  

 

A 14 

 

 

 

Förderschulkonrekto-

rin/Förderschulkonrek-

tor 

A 14 
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- als der ständige Vertreter 

eines in der Besoldungs-

gruppe A 14 mit Amtszu-

lage eingestuften Leiters 

einer Förderschule -  

 

- als der ständige Vertreter 

eines mindestens in der 

Besoldungsgruppe A 15 

eingestuften Leiters einer 

Förderschule - 2) 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

- einer Förderschule, de-

ren Leitung in Besol-

dungsgruppe A 14 mit 

Amtszulage eingestuft ist 

-  

 

- einer Förderschule, de-

ren Leitung mindestens 

in Besoldungsgruppe A 

15 eingestuft ist - 3) 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

43.  Sonderschulrektor  

 

- als Leiter einer Förder-

schule mit Förderschwer-

punkt Lernen mit bis zu 

100 Schülern oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

bis zu 60 Schülern -  

 

 

 

- als Leiter einer Förder-

schule mit Förderschwer-

punkt Lernen mit 101 bis 

200 Schülern oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

61 bis 120 Schülern - 2) 

A 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

Förderschulrekto-

rin/Förderschulrektor  

- einer Förderschule mit 

Förderschwerpunkt Ler-

nen mit bis zu 100 Schü-

lerinnen und Schülern o-

der einer sonstigen För-

derschule mit bis zu 60 

Schülerinnen und Schü-

lern -  

 

- einer Förderschule mit 

Förderschwerpunkt Ler-

nen mit 101 bis 200 

Schülerinnen und Schü-

lern oder einer sonstigen 

Förderschule mit 61 bis 

120 Schülerinnen und 

Schülern - 3) 

A 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

44.  Direktor 

- als Leiter eines Studien-

seminars für Lehrämter 

des gehobenen Dienstes 

- 10) 

 

 

 

- als Leiter eines Studien-

seminars mit mindestens 

einem Seminar für Lehr-

ämter des höheren 

Dienstes und bis zu 220 

Lehramtsanwärtern - 3)  

 

 

A 15 

+ 189,57 EUR 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

Direktorin/Direktor 

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung für 

Lehrämter der Lauf-

bahngruppe 2, erstes 

Einstiegsamt - 3)  

 

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung mit min-

destens einem Seminar 

für Lehrämter der 

Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt 

und bis zu 220 Lehr-

amtsanwärterinnen 

und Lehramtsanwär-

tern - 4) 

A 15 

+ 189,57 EUR 

 

 

 

 

 

 

+ 189,57 EUR 

45.  Direktor an einer Gesamt-

schule 

- als der ständige Vertreter 

eines Leitenden Gesamt-

schuldirektors - 3) 

A 15 

+ 189,57 EUR 

Direktorin/ Direktor an 

einer Gesamtschule 

- als ständige Vertrete-

rin/ ständiger Vertreter 

an einer Gesamtschule, 

deren Leitung in die Be-

soldungsgruppe A 16 

eingestuft ist - 4) 

A 15 

+ 189,57 EUR 
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46.  Direktor an einem Studien-

seminar 

- als Leiter eines Seminars 

für ein Lehramt - 

A 15 Direktorin/Direktor an 

einem Zentrum für schul-

praktische Lehrerausbil-

dung  

- als Leiterin/ Leiter ei-

nes Seminars für ein 

Lehramt - 

A 15 

47.  Rektor 

- als Leiter einer Schule im 

organisatorischen Zusam-

menschluss mit mehr als 

180 und höchstens 360 Re-

alschülern und gleichzeitig 

mehr als 360 Gesamt-

/Hauptschülern – 

A 15 Rektorin/ Rektor 

- einer Schule im organi-

satorischen Zusammen-

schluss mit mehr als 180 

und höchstens 360 Real-

schülerinnen und Real-

schülern und gleichzeitig 

insgesamt mehr als 360 

Schülerinnen und Schü-

lern - 

A 15 

48.  Sonderschulrektor – als 

Leiter einer Förderschule 

mit Schwerpunkt Lernen 

mit mehr als 200 Schülern 

oder einer sonstigen För-

derschule mit mehr als 120  

Schülern -  

A 15 Förderschulrekto-

rin/Förderschulrektor – 

einer Förderschule mit 

Schwerpunkt Lernen mit 

mehr als 120 Schülerin-

nen und Schülern oder 

einer sonstigen Förder-

schule mit mehr als 120 

Schülerinnen und Schü-

lern -  

A 15 

49.  Sonderschulrektor – als 

Leiter einer Förderschule 

im Bildungsbereich des 

Gymnasiums oder eines 

Berufskollegs oder einer 

sonstigen Förderschule mit 

angegliederten Gymnasial- 

oder Berufsschulklassen -   

A 15 Förderschulrekto-

rin/Förderschulrektor – 

einer Förderschule im 

Bildungsbereich des 

Gymnasiums oder eines 

Berufskollegs oder einer 

sonstigen Förderschule 

mit angegliederten Gym-

nasial- oder Berufskol-

legsklassen -  

A 15 

50.  Leitender Direktor 

- als Leiter eines Studien-

seminars mit mindestens 

einem Seminar für Lehr-

ämter des höheren Diens-

tes und mehr als 220 Lehr-

amtsanwärtern - 

A 16 Leitende Direktorin/Lei-

tender Direktor  

- eines Zentrums für 

schulpraktische Leh-

rerausbildung mit min-

destens einem Seminar 

für Lehrämter der 

Laufbahngruppe 2, 

zweites Einstiegsamt 

und mehr als 220 

Lehramtsanwärterin-

nen und Lehramtsan-

wärtern -  

A 16 
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Anhang 13 
(zu Ziffer 3 des Änderungsantrags) 

 
Anlage (gültig ab 1. Juli 2016) 
 
 
Zuschläge nach den §§ 59 bis 61 
 
(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 59 Absatz 1 beträgt für jeden Monat der Kinderer-
ziehungszeit 2,81 Euro. 
 
(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 59 Absatz 5 beträgt für jeden angefan-
genen Monat, in dem die darin genannten Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
1. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe a       0,85 Euro, 
 
2. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe b       0,63 Euro. 
 
(3) Der Kinderzuschlag nach § 60 Absatz 1 beträgt für 36 Monate der Kindererziehungszeit 
je Monat 1,69 Euro. 
 
(4) Der Pflegezuschlag nach § 61 Absatz 1 beträgt für jeden Kalendermonat der nicht er-
werbsmäßigen Pflege einer oder eines 
 
1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
– Soziale Pflegeversicherung – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015) in der jeweils gel-
tenden Fassung), wenn sie oder er mindestens 
 
    a) 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,96 Euro, 
    b) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,46 Euro, 
    c) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,     0,98 Euro; 
 
2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch), 
wenn sie oder er mindestens 
 
    a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,30 Euro, 
    b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,     0,88 Euro; 
 
3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 1 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch) 0,66 Euro. 
 
 
(5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach § 61 Absatz 3 beträgt für jeden Kalendermo-
nat der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines Kindes, das 
 
1. schwerstpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
ist, und mindestens 
    a) 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,98 Euro, 
    b) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,73 Euro, 
    c) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,49 Euro; 
 
2. schwerpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) ist, 
und mindestens 
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    a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,65 Euro, 
    b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,44 Euro; 
 
3. erheblich pflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
ist, 0,33 Euro. 
 
 
 
 
 

„Anhang 14 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 1 zu Artikel 29 Nr. 3" 

 

 
 
 
 

„Anhang 15 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 2 zu Artikel 29 Nr. 3" 

 

 
  

Anlage 6
Gültig ab 01.08.2016

2 - Jahres - Rhythmus |     3 - Jahres - Rhythmus | 4 - Jahres - Rhythmus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 5 2004,56 2072,67 2125,59 2178,50 2231,42 2284,33 2337,26 2390,18 2443,11 2496,05

A 6 2049,28 2107,38 2165,48 2223,58 2281,69 2339,80 2397,91 2456,01 2514,10 2572,20

A 7 2134,21 2186,44 2259,54 2332,66 2405,78 2478,87 2552,02 2604,19 2656,44 2708,68

A 8 2260,62 2323,08 2416,77 2510,48 2604,15 2697,89 2760,35 2822,79 2885,28 2947,73

A 9 2400,89 2462,35 2562,34 2662,34 2762,35 2862,35 2931,07 2999,86 3068,59 3137,33

A 10 2577,93 2663,35 2791,45 2919,60 3047,72 3175,85 3261,26 3347,08 3434,45 3521,83

A 11 2942,26 3069,74 3197,22 3324,72 3455,04 3541,97 3628,93 3715,90 3802,85 3889,81

A 12 3302,16 3457,03 3612,53 3768,03 3871,69 3975,36 4079,03 4182,70 4286,34

A 13 3862,39 4030,27 4198,18 4310,11 4422,04 4533,99 4645,94 4757,87

A 14 4101,15 4318,88 4536,59 4681,75 4826,91 4972,07 5117,22 5262,39

A 15 4737,97 4977,35 5168,85 5360,36 5551,89 5743,40 5934,91

A 16 5220,99 5497,81 5719,34 5940,83 6162,30 6383,80 6605,29

Besold. 

Gruppe

Erfahrungsstufe

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung A

Anlage 7
Gültig ab 01.08.2016

Landesbesoldungsordnung B

BesGr. 

B 1 5934,91

B 2 6885,50

B 3 7287,94

B 4 7709,44

B 5 8193,01

B 6 8649,68

B 7 9093,88

B 8 9556,87

B 9 10131,73

B 10 11916,89

B 11 12376,97

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)
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„Anhang 16 zum Änderungsantrag" 
"Anhang 3 zu Artikel 29 Nr. 3" 

 

 
 
 
 
 
 

„Anhang 17 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 4 zu Artikel 29 Nr. 3" 

 

 
 
 
 
 
 

 
„Anhang 18 zum Änderungsantrag" 

„Anhang 5 zu Artikel 29 Nr. 3" 
 

 
  

Anlage 8
Gültig ab 01.08.2016

Landesbesoldungsordnung R

Erfahrungsstufe

BesGr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1 3946,74 4035,12 4263,12 4491,16 4719,15 4947,17 5175,20 5403,20 5631,23 5859,22 6087,28

R 2 4580,94 4808,94 5036,96 5265,00 5493,01 5721,01 5949,04 6177,04 6405,07 6633,04

R 3 7287,94

R 4 7709,44

R 5 8193,01

R 6 8649,68

R 7 9093,88

R 8 9556,87

R 10 11916,89

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus

Anlage 9
Gültig ab 01.08.2016

Landesbesoldungsordnung W

BesGr.

W 1 4147,62

W 2 5458,35

W 3 6029,25

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 10
Gültig ab 01.08.2016

Landesbesoldungsordnung C

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 3303,27 3414,65 3526,56 3638,50 3750,46 3862,39 3974,31 4086,24 4198,18 4310,11 4422,04 4533,99 4645,94 4757,87

C 2 3310,12 3488,06 3666,45 3844,87 4023,24 4201,63 4380,03 4558,41 4736,79 4915,20 5093,58 5271,96 5450,35 5628,75 5807,14

C 3 3632,93 3834,91 4036,91 4238,91 4440,89 4642,90 4844,88 5046,85 5248,85 5450,82 5652,81 5854,82 6056,79 6258,79 6460,77

C 4 4583,86 4786,92 4989,96 5193,01 5396,06 5599,10 5802,19 6005,20 6208,24 6411,30 6614,35 6817,39 7020,44 7223,49 7426,54

 Grundgehaltssätze - auslaufend -
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus
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„Anhang 19 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 6 zu Artikel 29 Nr. 3" 

 

 
 
 
 
 

 
„Anhang 20 zum Änderungsantrag" 

„Anhang 7 zu Artikel 29 Nr. 3" 
 

 
 
 
 
 

 
„Anhang 21 zum Änderungsantrag" 

„Anhang 8 zu Artikel 29 Nr. 3" 
 

 
  

 Grundgehaltssätze - auslaufend - Anlage 11
Gültig ab 01.08.2016

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H 1 3303,27 3414,65 3526,55 3638,50 3750,46 3862,38 3974,32 4086,24 4198,18 4310,11 4422,04 4534,00 4645,94 4757,87

H 2 3375,33 3520,49 3665,64 3810,81 3955,97 4101,14 4246,27 4391,44 4536,59 4681,75 4826,91 4972,07 5117,22 5262,39

H 3 3700,61 3860,20 4019,81 4179,41 4338,98 4498,59 4658,17 4817,73 4977,35 5136,95 5296,56 5456,11 5615,71 5775,31 5934,91

H 4 4021,26 4205,83 4390,40 4574,99 4759,55 4944,11 5128,72 5313,25 5497,85 5682,44 5867,00 6051,55 6236,15 6420,74 6605,29

H 5 5002,02 5203,12 5404,22 5605,32 5806,40 6007,48 6208,60 6409,66 6610,77 6811,85 7012,93 7214,03 7415,15 7616,20 7817,30

Landesbesoldungsordnung H

(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 12
Gültig ab 01.08.2016

Grund-

betrag

1088,94

1142,82

1282,28

1314,00

1348,85

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss

A 13

A 13 mit Zulage nach § 47 c) LBesG NRW

A 9 bis A 11

A 12

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 5 bis A 8

Anlage 13
Gültig ab 01.08.2016

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

122,34 232,17

128,46 238,29

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende

Kind um 109,83 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 342,23 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der

Besoldungsgruppe A 5 um 6,24 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

in der Besoldungsgruppe A 5 um 18,71 Euro.

übrige Besoldungsgruppen 

Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte

Besoldungsgruppen A 5 bis A 8

(Monatsbeträge in Euro)
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„Anhang 22 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 9 zu Artikel 29 Nr. 3" 

 

 
  

Amtszulagen und Strukturzulage Anlage 14
Monatsbeträge in Euro Gültig ab 01.08.2016

Amtszulagen

37,31

68,84

68,84

68,84

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 v. H. des jeweiligen 

Unterschiedsbetrages 

zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 277,80

277,80

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 9 8 v.H. des 

Endgrundgehaltes der 

Besoldungsgruppe A 9

161,36

193,55

271,69

nach Fußnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 282,32

nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 225,40

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 193,55

193,55

193,55

299,06

461,72

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 193,55

193,55

193,55

193,55

193,55

189,95

210,90

214,00

214,00

321,00

214,00

216,48

nach § 47 LBesGNRW

    Buchstabe a

19,98

78,17

86,88

86,88

86,88

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 3 und 4 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 6

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 16

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1

nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach § 46 LBesGNRW

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

Strukturzulage

       Doppelbuchstabe aa

       Doppelbuchstabe bb

    Buchstabe b

    Buchstabe c
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„Anhang 23 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 10 zu Artikel 29 Nr. 3" 

 

 
  

Stellenzulagen und andere Zulagen Anlage 15
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 01.08.2016

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 12 kw 76,69

nach Fußnote 2 und 7 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 76,69

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 47,27

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 17,90

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 47,27

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe C 2 kw 104,32

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14 (ruhegehaltfähige Stellenzulage) 76,69

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe B 2 115,04

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe B 3 115,04

63,69

127,38

17,05

38,35

368,13

294,50

nach § 55 Abs. 1 Nummer 1 LBesG NRW

  in voller Höhe 150,00

  in Höhe von 2/3 100,00

nach § 55 Abs. 1 Nummer 2 LBesG NRW 90,90

nach § 55 Abs. 1 Nummer 3 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

A 13 21,22

A 14 56,02

nach § 55 Abs. 1 Nummer 4 LBesG NRW

 a) als Fachkraft 150,00

 b) als Leiterin oder Leiter 250,00

A 6 bis A 9 153,39

ab A 10 191,73

nach § 49 LBesGNRW oder § 50 LBesG NRW oder § 51 LBesG NRW

nach § 53 Abs. 1 LBesG NRW

  Nr. 1

  Nr. 2

 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

  von einem Jahr

  von zwei Jahren

nach § 52 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt

  in der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt

  in der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt

nach § 56 Nr. 1 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen
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„Anhang 24 zum Änderungsantrag" 

„Anhang 11 zu Artikel 29 Nr. 3" 
 

 
  

noch Anlage 15
Gültig ab 01.08.2016

38,35

nach § 56 Nr. 3 LBesG NRW 511,29

nach § 63 LBesG NRW 260,00

nach § 64 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt bei gleichzeitiger Ausübung eines Amts in

  R 1 205,54

  R 2 230,08

nach § 67 LBesG 102,26

nach § 56 Nr. 2 LBesG NRW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.996,58 2.262,78 2.565,24 2.897,85 3.277,03 3.707,84 4.197,34 4.753,50 5.385,46 6.103,47 6.919,30 7.846,25 8.899,49 10.096,20

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab

1.996,58 2.262,78 2.565,24 2.897,85 3.277,03 3.707,84 4.197,34 4.753,50 5.385,46 6.103,47 6.919,30 7.846,25 8.899,49 10.096,20

Zonenstufe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz

Anlage 16
Gültig ab 01.08.2016

Auslandszuschlag

Grundgehaltsspanne

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Auslandsbesoldung
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„Anhang 25 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 12 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
 
 

„Anhang 26 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 13 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
 
 

„Anhang 27 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 14 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 

Anlage 6
Gültig ab 01.01.2017

2 - Jahres - Rhythmus |     3 - Jahres - Rhythmus | 4 - Jahres - Rhythmus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 5 2104,79 2176,30 2231,87 2287,43 2342,99 2398,55 2454,12 2509,69 2565,27 2620,85

A 6 2151,74 2212,75 2273,75 2334,76 2395,77 2456,79 2517,81 2578,81 2639,81 2700,81

A 7 2214,24 2268,43 2344,27 2420,14 2496,00 2571,83 2647,72 2701,85 2756,06 2810,26

A 8 2345,39 2410,20 2507,40 2604,62 2701,81 2799,06 2863,86 2928,65 2993,48 3058,27

A 9 2460,91 2523,91 2626,40 2728,90 2831,41 2933,91 3004,35 3074,86 3145,31 3215,76

A 10 2642,38 2729,93 2861,24 2992,59 3123,91 3255,25 3342,79 3430,76 3520,31 3609,88

A 11 3015,82 3146,48 3277,15 3407,84 3541,42 3630,52 3719,65 3808,80 3897,92 3987,06

A 12 3384,71 3543,46 3702,84 3862,23 3968,48 4074,74 4181,01 4287,27 4393,50

A 13 3958,95 4131,03 4303,13 4417,86 4532,59 4647,34 4762,09 4876,82

A 14 4203,68 4426,85 4650,01 4798,79 4947,58 5096,37 5245,15 5393,95

A 15 4856,42 5101,78 5298,07 5494,37 5690,69 5886,99 6083,28

A 16 5351,52 5635,26 5862,32 6089,35 6316,36 6543,40 6770,42

Besold. 

Gruppe

Erfahrungsstufe

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Landesbesoldungsordnung A

Anlage 7
Gültig ab 01.01.2017

Landesbesoldungsordnung B

BesGr. 

B 1 6083,28

B 2 7057,64

B 3 7470,14

B 4 7902,18

B 5 8397,84

B 6 8865,92

B 7 9321,23

B 8 9795,79

B 9 10385,02

B 10 12214,81

B 11 12686,39

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 8
Gültig ab 01.01.2017

Landesbesoldungsordnung R

Erfahrungsstufe

BesGr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R 1 4045,41 4136,00 4369,70 4603,44 4837,13 5070,85 5304,58 5538,28 5772,01 6005,70 6239,46

R 2 4695,46 4929,16 5162,88 5396,63 5630,34 5864,04 6097,77 6331,47 6565,20 6798,87

R 3 7470,14

R 4 7902,18

R 5 8397,84

R 6 8865,92

R 7 9321,23

R 8 9795,79

R 10 12214,81

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus
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„Anhang 28 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 15 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
 
 
 

„Anhang 29 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 16 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
 
 
 
 

„Anhang 30 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 17 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
 
 
 
  

Anlage 9
Gültig ab 01.01.2017

Landesbesoldungsordnung W

BesGr.

W 1 4251,31

W 2 5594,81

W 3 6179,98

 Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge in Euro)

Anlage 10
Gültig ab 01.01.2017

Landesbesoldungsordnung C

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 3385,85 3500,02 3614,72 3729,46 3844,22 3958,95 4073,67 4188,40 4303,13 4417,86 4532,59 4647,34 4762,09 4876,82

C 2 3392,87 3575,26 3758,11 3940,99 4123,82 4306,67 4489,53 4672,37 4855,21 5038,08 5220,92 5403,76 5586,61 5769,47 5952,32

C 3 3723,75 3930,78 4137,83 4344,88 4551,91 4758,97 4966,00 5173,02 5380,07 5587,09 5794,13 6001,19 6208,21 6415,26 6622,29

C 4 4698,46 4906,59 5114,71 5322,84 5530,96 5739,08 5947,25 6155,33 6363,45 6571,58 6779,71 6987,83 7195,95 7404,08 7612,20

 Grundgehaltssätze - auslaufend -
(Monatsbeträge in Euro)

2 - Jahres - Rhythmus

 Grundgehaltssätze - auslaufend - Anlage 11
Gültig ab 01.01.2017

BesGr./Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H 1 3385,85 3500,02 3614,71 3729,46 3844,22 3958,94 4073,68 4188,40 4303,13 4417,86 4532,59 4647,35 4762,09 4876,82

H 2 3459,71 3608,50 3757,28 3906,08 4054,87 4203,67 4352,43 4501,23 4650,01 4798,79 4947,58 5096,37 5245,15 5393,95

H 3 3793,13 3956,71 4120,31 4283,90 4447,45 4611,06 4774,62 4938,17 5101,78 5265,37 5428,97 5592,51 5756,10 5919,69 6083,28

H 4 4121,79 4310,98 4500,16 4689,37 4878,54 5067,71 5256,94 5446,08 5635,30 5824,50 6013,68 6202,84 6392,05 6581,26 6770,42

H 5 5127,07 5333,20 5539,33 5745,45 5951,56 6157,67 6363,82 6569,90 6776,04 6982,15 7188,25 7394,38 7600,53 7806,61 8012,73

Landesbesoldungsordnung H

(Monatsbeträge in Euro)
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„Anhang 31 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 18 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
 
 
 
 
 

„Anhang 32 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 19 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
 
 

  

Anlage 12
Gültig ab 01.01.2017

Grund-

betrag

1129,78

1185,68

1330,37

1363,28

1399,43

Anwärtergrundbetrag
(Monatsbeträge in Euro)

Eingangsamt, in das die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss

A 13

A 13 mit Zulage nach § 47 c) LBesG NRW

A 9 bis A 11

A 12

des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

A 5 bis A 8

Anlage 13
Gültig ab 01.01.2017

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

128,46 245,91

126,93 243,01

131,67 246,38

in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 6 um 117,45 Euro,

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 116,08 Euro,

in den übrigen Besoldungsgruppen um 114,71 Euro.

Für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag

in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 6 um 361,47 Euro,

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 357,19 Euro,

in den übrigen Besoldungsgruppen umum 352,92 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der

Besoldungsgruppe A 5 um 6,55 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

in der Besoldungsgruppe A 5 um 19,65 Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Familienzuschlag für Beamtinnen und Beamte

Besoldungsgruppen A 5 bis A 6

(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppen A 7 und A 8

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind

übrige Besoldungsgruppen 
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„Anhang 32 zum Änderungsantrag" 

„Anhang 19 zu Artikel 29 Nr. 4" 
 

 
  

noch Anlage 13
Gültig ab 01.01.2017

Stufe 1 Stufe 2

(§ 43 I LBesG NRW) (§ 43 II LBesG NRW)

126,93 243,01

133,28 249,36

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende

Kind um 116,08 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 357,19 Euro.

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5:

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der

Besoldungsgruppe A 5 um 6,47 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

in der Besoldungsgruppe A 5 um 19,41 Euro.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe

zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

*Soweit in dieser Tabelle der Begriff "Besoldungsgruppe" verwendet wird, ist darunter das Eingangsamt, in das

die Anwärterin/der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt, zu verstehen.

Familienzuschlag für Anwärterinnen und Anwärter*
(Monatsbeträge in Euro)

Besoldungsgruppen A 5 bis A 8

übrige Besoldungsgruppen 
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„Anhang 33 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 20 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
  

Amtszulagen und Strukturzulage Anlage 14
Monatsbeträge in Euro Gültig ab 01.01.2017

Amtszulagen

39,18

72,28

72,28

71,42

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 v. H. des jeweiligen 

Unterschiedsbetrages 

zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 284,75

284,75

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 9 8 v.H. des 

Endgrundgehaltes der 

Besoldungsgruppe A 9

165,39

198,39

278,48

nach Fußnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 289,38

nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 231,04

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 198,39

198,39

198,39

306,54

473,26

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 198,39

198,39

198,39

198,39

198,39

194,70

216,17

219,35

219,35

329,03

219,35

221,89

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3

nach § 46 LBesGNRW

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1

nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 3 und 4 zur Besoldungsgruppe A 5

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 6

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 16

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 12

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15
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„Anhang 33 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 20 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
  

noch Anlage 14
Gültig ab 01.01.2017

nach § 47 LBesGNRW

    Buchstabe a

in der Besoldungsgruppe A 6 20,98

in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 20,73

80,12

89,05

89,05

89,05nach Vorbemerkung Nr. 2 b der übergeleiteten früheren Bundesbesoldungsordnung C

Strukturzulage

       Doppelbuchstabe aa

       Doppelbuchstabe bb

    Buchstabe b

    Buchstabe c
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„Anhang 34 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 21 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
  

Stellenzulagen und andere Zulagen Anlage 15
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 01.01.2017

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 12 kw 78,61

nach Fußnote 2 und 7 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 78,61

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 48,45

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 18,35

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 48,45

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe C 2 kw 104,32

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 14 (ruhegehaltfähige Stellenzulage) 78,61

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe B 2 115,04

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe B 3 115,04

bis A 6 66,87

A 7 und A 8 und für Anwärter 66,08

ab A 9 65,28

bis A 6 133,75

A 7 und A 8 und für Anwärter 132,16

ab A 9 130,56

bis A 6 17,90

A 7 und A 8 17,69

ab A 9 17,48

39,31

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

bis A 6 386,54

A 7 und A 8 381,94

ab A 9 377,33

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

bis A 6 309,23

A 7 und A 8 305,54

ab A 9 301,86

nach § 49 LBesGNRW oder § 50 LBesG NRW oder § 51 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt nach einer Dienstzeit 

  von einem Jahr in den Besoldungsgruppen

  von zwei Jahren in den Besoldungsgruppen

nach § 52 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt

  in der Laufbahngruppe 1 mit dem zweiten Einstiegsamt in den Besoldungsgruppen

  in der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt

nach § 53 Abs. 1 LBesG NRW

  Nr. 1

  Nr. 2
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noch Anlage 15
Gültig ab 01.01.2017

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

bis A 6 386,54

A 7 und A 8 381,94

ab A 9 377,33

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

bis A 6 309,23

A 7 und A 8 305,54

ab A 9 301,86

nach § 55 Abs. 1 Nummer 1 LBesG NRW

  in voller Höhe 153,75

  in Höhe von 2/3 102,50

nach § 55 Abs. 1 Nummer 2 LBesG NRW 93,17

nach § 55 Abs. 1 Nummer 3 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen

A 13 21,75

A 14 57,42

nach § 55 Abs. 1 Nummer 4 LBesG NRW

 a) als Fachkraft 153,75

 b) als Leiterin oder Leiter 256,25

A 6 161,06

A 7 und A 8 159,14

A 9 157,23

ab A 10 196,52

bis A 6 40,27

A 7 und A 8 39,79

ab A 9 39,31

nach § 56 Nr. 3 LBesG NRW 524,07

nach § 63 LBesG NRW 266,50

nach § 64 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt bei gleichzeitiger Ausübung eines Amts in

  R 1 210,68

  R 2 235,83

nach § 67 LBesG 102,26

nach § 53 Abs. 1 LBesG NRW

  Nr. 1

  Nr. 2

nach § 56 Nr. 2 LBesG NRW

nach § 56 Nr. 1 LBesG NRW

 Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruppen
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„Anhang 35 zum Änderungsantrag" 
„Anhang 22 zu Artikel 29 Nr. 4" 

 

 
 
 
 
 

Anhang 36 
(zu Ziffer 11 des Änderungsantrags) 

 
 

Anhang 23 
(zu Artikel 30 des Gesetzes) 

 
Anlage (gültig ab 1. August 2016) 
 
 
Zuschläge nach den §§ 59 bis 61 
 
(1) Der Kindererziehungszuschlag nach § 59 Absatz 1 beträgt für jeden Monat der Kinderer-
ziehungszeit 2,87 Euro. 
 
(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 59 Absatz 5 beträgt für jeden angefan-
genen Monat, in dem die darin genannten Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
1. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe a       0,87 Euro, 
 
2. im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe b       0,64 Euro. 
 
(3) Der Kinderzuschlag nach § 60 Absatz 1 beträgt für 36 Monate der Kindererziehungszeit 
je Monat 1,73 Euro. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.071,45 2.319,35 2.629,37 2.970,30 3.358,96 3.800,54 4.302,27 4.872,34 5.520,10 6.256,06 7.092,28 8.042,41 9.121,98 10.348,61

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab

2.071,45 2.319,35 2.629,37 2.970,30 3.358,96 3.800,54 4.302,27 4.872,34 5.520,10 6.256,06 7.092,28 8.042,41 9.121,98 10.348,61

Zonenstufe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz

Anlage 16
Gültig ab 01.01.2017

Auslandszuschlag

Grundgehaltsspanne

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Auslandsbesoldung
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(4) Der Pflegezuschlag nach § 61 Absatz 1 beträgt für jeden Kalendermonat der nicht er-
werbsmäßigen Pflege einer oder eines 
 
1. Schwerstpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
– Soziale Pflegeversicherung – vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1015) in der jeweils gel-
tenden Fassung), wenn sie oder er mindestens 
 
    a) 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,     2,00 Euro, 
    b) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,49 Euro, 
    c) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,00 Euro; 
 
2. Schwerpflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch), 
wenn sie oder er mindestens 
 
    a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,     1,33 Euro, 
    b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,     0,90 Euro; 
 
3. erheblich Pflegebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 1 des Elften Buches Sozialgesetz-
buch) 0,67 Euro. 
 
 
(5) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach § 61 Absatz 3 beträgt für jeden Kalendermo-
nat der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines Kindes, das 
 
1. schwerstpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
ist, und mindestens 
    a) 28 Stunden in der Woche gepflegt wird,      1,00 Euro, 
    b) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,75 Euro, 
    c) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,50 Euro; 
 
2. schwerpflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) ist, 
und mindestens 
    a) 21 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,66 Euro, 
    b) 14 Stunden in der Woche gepflegt wird,      0,45 Euro; 
 
3. erheblich pflegebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 
ist, 0,34 Euro. 
 

“ 
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Zu Beginn der Aussprache erhält als erste die Fraktion der CDU das Wort. Diese bezeichnet 
den vorliegenden „groß angekündigten“ Gesetzentwurf als „Reförmchen“. Der kurzfristig vor-
gelegte, sehr umfangreiche Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen sowie deren Entschlie-
ßungsantrag würden bereits Hinweise auf weitere Änderungserfordernisse geben. Anregun-
gen aus der zu Zeiten der schwarz-gelben Regierung bestehenden Expertenkommission so-
wie aus dem Abschlussbericht der EK III der 16. WP (Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte 
in Nordrhein-Westfalen) seien nicht aufgegriffen worden. Sechs Jahre nach der Ankündigung 
einer Reform liege jetzt ein Gesetzentwurf vor, sechs Monate seit Einbringung des Gesetzent-
wurfs sei keine inhaltliche Diskussion zwischen den Fraktionen möglich gewesen. Die zahlrei-
chen Vorschläge der Gewerkschaften seien von der Landesregierung im Großen und Ganzen 
abgelehnt worden.  
Sodann kommt die CDU-Fraktion auf einige konkrete Reformbestandteile und beabsichtigte 
Änderungen auf Basis des Änderungsantrags zu sprechen, die sie im Grundsatz lobend her-
vorhebt und die sie zu großen Teilen auf einen eigenen Vorstoß zurückführt (Jubiläumszuwen-
dung, interkulturelle Öffnung, Betriebliches Gesundheitsmanagement u.a.). Auch das Vorha-
ben der Frauenförderung begrüßt die Fraktion, jedoch zweifelt sie an der Verfassungsmäßig-
keit der Maßnahmen. Die Abschaffung der Besoldungsgruppen A3 und A 4 sei eine zwingende 
Notwendigkeit infolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. 
Auch die Anhörung habe gezeigt, dass die beabsichtigte Reform im Ganzen „konzeptlos, mut-
los und ideenlos“ sei und im Wesentlichen aus Einzelmaßnahmen bestehe. Die Regierung 
habe einen „Meilenstein“ verpasst, vielmehr sei die Reform nun ein „Stolperstein“.  
 
Dem hält die Fraktion der SPD entgegen, dass die angesprochene Expertenkommission nach 
drei Jahren kein Ergebnis, „Null Papier“, vorgelegt habe. Die Fraktion räumt ein, dass der Ge-
setzentwurf einen längeren Entstehungsprozess hinter sich habe. Dieser umfasse auch zwei 
Jahre der Verhandlungen mit Gewerkschaften und Interessenvertretungen und eine Vielzahl 
von Gesprächen. Das Ergebnis läge mit dem Gesetzentwurf nun vor. Die öffentliche Anhörung 
vom 7. März 2016 hätten die Koalitionsfraktionen ausgewertet und in den Änderungsantrag 
einfließen lassen: u.a. die interkulturelle Öffnung, die Wiedereinführung der Jubiläumszuwen-
dung, einige Stellenzulagen, mit der Abschaffung der Besoldungsgruppen A 3 und A 4 die 
Reduzierung prekärer Beschäftigungsverhältnisse sowie weitere Maßnahmen zur finanziellen 
Besserstellung. Die Fraktion der CDU sei nicht auf sie wegen eines gemeinsamen Vorgehens 
zugekommen. Daher habe man auch nicht etwaige Forderungen der CDU aufgreifen können. 
Über den Änderungsantrag sei im üblichen Verfahren informiert worden, der Entschließungs-
antrag liege aus „Fairnessgründen“ sogar vorzeitig vor. 
Die SPD-Fraktion bestätigt, dass es sich hier nicht um eine „Riesenreform“ handele, diese 
hätten die Beschäftigten aber auch nicht mehr gewollt. Das Gesetz werde in vorliegender Form 
nicht für immer gelten, das Dienstrecht unterliege einem kontinuierlichen Veränderungspro-
zess. 
 
Die Fraktion der PIRATEN schließt sich den Ausführungen der Fraktion der CDU vollumfäng-
lich an. Sie bezeichnet Umfang und Kurzfristigkeit des Änderungsantrags als „Frechheit“. Im-
merhin liege der Gesetzentwurf bereits seit sechs Monaten zur Beratung vor. 
Die Reform beinhalte keine wirklich wertschätzenden Maßnahmen. Die Fraktion führt dies ins-
besondere auf die vorgegebene Kostenneutralität zurück. 
 
Als „Arroganz der Macht“ bezeichnet die Fraktion der FDP das jetzige Vorgehen der Koaliti-
onsfraktionen und fügt an, dass alle sinnvollen Initiativen der schwarz-gelben Landesregierung 
von der rot-grünen Landesregierung ab 2010 wieder abgewickelt worden seien. 
Zu dem Beratungsgegenstand verweist die Fraktion auf die inhaltlichen Ausführungen der 
Fraktion der CDU. Darüber hinaus führt sie aus, dass das Leistungsprinzip zu kurz komme, 
auch in Verbindung mit der Frauenförderung. Die interkulturelle Öffnung werde erst durch den 
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Änderungsantrag aufgenommen. Zudem habe sich die Fraktion eine Entnahmeregelung (Rie-
gel) für den Pensionsfonds gewünscht.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hebt eingangs hervor, dass der Änderungsantrag im 
Wege des normalen Verfahrens gestellt werde. 
Sie führt aus, die Einschätzungen der Fraktion der CDU nicht zu teilen. Auch drücke der Ge-
setzentwurf Wertschätzung aus. Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Frauenfördermaß-
nahmen verweist die Fraktion auf ein dieses bestätigendes Gutachten des früheren Präsiden-
ten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier. 
Die Koalitionsfraktionen hätten insbesondere die soziale Gerechtigkeit im Blick. Beispielhaft 
wird auf die Bereinigung im Bereich der unteren Besoldungsgruppen verwiesen. 
 
Gegen Ende der Debatte merkt die Landesregierung an, dass sie - nach dem Regierungs-
wechsel 2010 - als Ergebnis der Expertenkommission ein Papier mit „ersten Tendenzen“ vor-
gefunden habe. Bis zu diesem Zeitpunkt seien auch die Gewerkschaften nicht in die Diskus-
sion einbezogen worden. Die jetzige Landesregierung aber habe inzwischen dutzende Ge-
spräche geführt, davon mehrere Spitzengespräche unter Mitwirkung der Ministerpräsidentin. 
 
Nach Schluss der Debatte wird der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Abstimmung gestellt. Weitere Änderungsanträge werden 
nicht vorgebracht. 
 
 
C Abstimmungsergebnisse  
 
Der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wird gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und PIRATEN angenommen. 
 
Der Innenausschuss spricht sich sodann mit den Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und PIRATEN dafür 
aus, den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 16/10380 – in der Fassung der 
Beschlüsse des Ausschusses anzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
Daniel Sieveke 
Vorsitzender 
 


